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A. ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS 

Die Zusammenfassungen sind zusammengesetzt aus bestimmten Offenlegungspflichten, die als „Punkte“ 

bezeichnet werden. Diese Punkte sind in den Abschnitten A-E (A.1- E.7) enthalten und nummeriert. 

Diese Zusammenfassung beinhaltet alle Punkte, die für eine Zusammenfassung dieser Art von Wertpapieren 

und Emittentin erforderlich sind. Da einige Punkte nicht zwingend enthalten sein müssen, können sich Lücken 

in der Nummerierungsreihenfolge ergeben. 

Auch wenn ein Punkt aufgrund der Art der Zertifikate und Emittentin erforderlich sein kann, besteht die 

Möglichkeit, dass zu diesem Punkt keine relevanten Informationen gegeben werden können. In einem solchen 

Fall ist in der Zusammenfassung eine kurze Beschreibung des Punktes mit der Bezeichnung „nicht 

anwendbar“ eingefügt. 

Punkt Abschnitt A – Einleitung und Warnhinweise 

A.1 Warnhinweise  Die Zusammenfassung soll als Einleitung zum Prospekt verstanden 

werden. 

Die Entscheidung zum Kauf dieser Wertpapiere sollte der Anleger 

auf die Prüfung des gesamten Prospekts stützen. 

Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in 

diesem Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht 

werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung 

der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten des 

Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für die Übersetzung des 

Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben. 

Die Société Générale Effekten GmbH, als Emittentin und die Société 

Générale, Paris, als Anbieterin und Garantin, haben für die 

Zusammenfassung einschließlich etwaiger Übersetzungen hiervon 

die Verantwortung übernommen. 

Die Personen, die die Verantwortung für die Zusammenfassung 

übernommen haben, oder Personen von denen der Erlass ausgeht, 

können haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass die 

Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, 

wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen 

wird oder sie, wenn sie zusammen mit anderen Teilen dieses 

Prospekts gelesen wird, nicht alle erforderlichen 

Schlüsselinformationen vermittelt. 

A.2 Zustimmung zur 

Verwendung des 

Basisprospekts 

[Die Emittentin stimmt der Verwendung dieses Basisprospekts und 

der im Zusammenhang mit der Emission der Zertifikate erstellten 

Endgültigen Bedingungen (die "Endgültigen Bedingungen") für 

die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der 

Zertifikate durch jeden Finanzintermediär, der unter diesem 



8 

Basisprospekt emittierte Zertifikate verkauft, zu, solange dieser 

Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen in 

Übereinstimmung mit § 9 des Wertpapierprospektgesetzes gültig 

sind (generelle Zustimmung).] 

[Die Emittentin stimmt der Verwendung des Prospekts für eine 

spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der 

Wertpapiere durch die folgenden Finanzintermediäre (individuelle 

Zustimmung) zu: [Name[n] und Adresse[n] einfügen].  

Angabe der 

Angebotsfrist 

Die Angebotsfrist, während der die spätere Weiterveräußerung oder 

endgültige Platzierung der Zertifikate durch Finanzintermediäre 

erfolgen kann, gilt, solange dieser Basisprospekt und die 

Endgültigen Bedingungen in Übereinstimmung mit § 9 des 

Wertpapierprospektgesetzes gültig sind. 

Sonstige Bedingungen 

an die die Zustimmung 

gebunden ist 

[Die Zustimmung zur Verwendung dieses Basisprospekts und der 

Endgültigen Bedingungen steht unter den Bedingungen, dass (i) 

dieser Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen potentiellen 

Investoren nur zusammen mit sämtlichen bis zur Übergabe 

veröffentlichten Nachträgen übergeben werden und (ii) bei der 

Verwendung dieses Basisprospekts und der Endgültigen 

Bedingungen jeder Finanzintermediär sicherstellt, dass er alle 

anwendbaren, in den jeweiligen Jurisdiktionen geltenden Gesetze 

und Rechtsvorschriften beachtet.] 

[Ferner erfolgt diese Zustimmung vorbehaltlich [einfügen].] [Diese 

Zustimmung erfolgt nicht vorbehaltlich etwaiger Bedingungen.]  

Zurverfügungstellung 

der 

Angebotsbedingungen 

durch 

Finanzintermediäre 

Informationen über die Bedingungen des Angebots eines Finanz-

intermediärs sind von diesem zum Zeitpunkt der Vorlage des 

Angebots zur Verfügung zu stellen.

Pun

kt 

Abschnitt B – Société Générale Effekten GmbH als Emittentin  

und Société Générale als Garantiegeberin

B.1 Juristische und 

kommerzielle Bezeich-

nung der Emittentin. 

Die juristische und kommerzielle Bezeichnung der Emittentin lautet 

Société Générale Effekten GmbH (im Folgenden auch die 

"Emittentin" genannt). 

B.2 Sitz und Rechtsform 

der Emittentin, das für 

die Emittentin geltende 

Recht und Land der 

Die Société Générale Effekten GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am 

Main, Bundesrepublik Deutschland, und ist unter der Nummer HRB 

32283 im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main 

eingetragen. Sie ist durch die am 5. Oktober 1990 durch Beschluss der 

Gesellschafterversammlung erfolgte Umfirmierung aus der LT 
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Gründung der 

Gesellschaft. 

Industriebeteiligungs-Gesellschaft mbH hervorgegangen, die am 3. 

März 1977 gegründet wurde. Die Société Générale Effekten GmbH 

wurde unter dem Recht der Bundesrepublik Deutschland als 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. 

B.4b Alle bereits bekannten 

Trends, die sich auf die 

Emittentin und die 

Branchen, in denen sie 

tätig ist, auswirken. 

Nicht anwendbar. Es sind keine Trends bekannt, die sich auf die 

Emittentin und die Branchen, in denen sie tätig ist, auswirken. 

B.5 Ist die Emittentin Teil 

einer Gruppe, 

Beschreibung der 

Gruppe und der 

Stellung der Emittentin 

innerhalb dieser 

Gruppe. 

Die Emittentin ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Société 

Générale S.A., Paris, ("Société Générale") und als solche Teil der 

Société Générale-Unternehmensgruppe, die aus allen konsolidierten 

Unternehmen des Konzerns besteht (die "Gruppe"). Die Société 

Générale ist die Obergesellschaft der Gruppe und verfügt über 

Beteiligungen an mehreren Unternehmen der Gruppe. Die Gruppe ist 

insbesondere in den Bereichen Retail Banking (in Frankreich), 

Internationales Retail Banking und Corporate und Investment Banking 

tätig.  

Mit Vollzug des Kaufvertrags vom 1. Januar 2017 hat die Emittentin 

die Anteile der Société Générale Securities Services GmbH (SGSS), 

Unterföhring, einschließlich ihrer Tochtergesellschaften, sowie der 

ALD Lease Finanz GmbH (ALD LF), Hamburg, erworben (die drei 

Gesellschaften zusammen im Folgenden "SGE-Konzern"). Der 

hierdurch entstandene Konzern ist hauptsächlich in den 

Geschäftsfeldern der Emission von Optionsscheinen und Zertifikaten, 

dem Anbieten von Leasingdienstleistungen sowie dem Asset 

Management tätig. Der SGE-Konzern ist in drei Geschäftsfeldern tätig, 

die jeweils durch die Emittentin, die SGSS und die ALD LF betrieben 

werden. Aufgrund der unterschiedlichen Geschäftsmodelle der 

einzelnen Konzerngesellschaften erfolgt die Konzernsteuerung 

dezentral in den einzelnen Segmenten. 

B.9 Liegen 

Gewinnprognosen oder 

-schätzungen vor, ist 

der entsprechende 

Wert anzugeben. 

Nicht anwendbar. Es liegen keine Gewinnprognosen oder -

schätzungen für die Emittentin vor. 

B.10 Art etwaiger 

Beschränkungen im 

Bestätigungsvermerk 

zu den historischen 

Finanzinformationen. 

Nicht anwendbar. Es gibt keine Beschränkungen im 

Bestätigungsvermerk zu den in diesem Prospekt enthaltenen 

historischen Finanzinformationen der Emittentin. 



10 

B.12 Ausgewählte 

wesentliche historische 

Finanzinformationen 

über die Emittentin, die 

für jedes Geschäftsjahr 

des von den 

historischen 

Finanzinformationen 

abgedeckten Zeitraums 

und für jeden 

nachfolgenden 

Zwischenberichtszeitra

um vorgelegt werden 

sowie Vergleichsdaten 

für den gleichen 

Zeitraum des 

vorangegangenen 

Geschäftsjahres, es sei 

denn, diese 

Anforderung ist durch 

Vorlage der 

Bilanzdaten zum 

Jahresende erfüllt. 

Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2018 und das Geschäftsjahr 2017 

nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen: 

In den folgenden Tabellen sind die wesentlichen konsolidierten 

Finanzkennzahlen (gerundet) des SGE-Konzerns, dessen 

Muttergesellschaft die Société Générale Effekten GmbH ist, nach 

IFRS dargestellt. Dabei handelt es sich um geprüfte Angaben, die dem 

Konzernabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 

31. Dezember 2018 und zum 31. Dezember 2017 entnommen worden 

sind.

Konsolidierte Bilanz zum 31. Dezember 2018 und zum 

31. Dezember 2017 

Aktiva  

(in TEUR) 31.12.2018* 31.12.2017**

Erfolgswirksam zum Fair Value 

angesetzte finanzielle 

Vermögenswerte

3.930.004 5.194.717 

Zur Veräußerung verfügbare 

finanzielle Vermögenswerte 
- 74.321 

Forderungen an Kreditinstitute zu 

fortgeführten Anschaffungskosten 189.534 157.587 

Kredite und Forderungen an Kunden 

zu fortgeführten Anschaffungskosten
3.968.578 3.629.045 

Forderungen aus 

Finanzierungsleasing 
452.370 428.203 

Steueransprüche 2.857 25.537 

Sonstige Vermögenswerte 122.928 119.456 

Sachanlagen und immaterielle 

Vermögenswerte
560.374 456.817 

Geschäfts- oder Firmenwert 2.808 3.569 

Summe 9.229.453 10.089.252 

*        Bei den Zahlen zum 31.12.2018 handelt es sich um Zahlen, die der 
Konzernbilanz des Konzernabschlusses der Société Générale 
Effekten GmbH für das Geschäftsjahr 2018 entnommen worden 
sind. Die Angaben sind unter Anwendung von IFRS 9 erstellt 
worden.
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**      Bei den Zahlen zum 31.12.2017 handelt es sich um Zahlen, die der 
Konzernbilanz des Konzernabschlusses der Société Générale 
Effekten GmbH für das Geschäftsjahr 2017 entnommen worden 
sind. Die Angaben sind unter Anwendung von IAS 39 erstellt 
worden.

Passiva 

(in TEUR) 31.12.2018* 31.12.2017**

Erfolgswirksam zum Fair Value 

angesetzte finanzielle 

Verbindlichkeiten 

3.856.117 5.192.135 

Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten 
4.108.093 3.880.971 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 1.317 1.997 

Verbriefte Verbindlichkeiten 1.086.040 797.652 

Steuerschulden 11 3.848 

Sonstige Verbindlichkeiten 182.508 225.289 

Rückstellungen 17.015 17.160 

Summe Verbindlichkeiten 9.252.814 10.119.051 

EIGENKAPITAL 

Gezeichnetes Kapital, 

Eigenkapitalinstrumente und 

Kapitalrücklagen  

26 26 

Gewinnvortrag 1.138 1.138 

Konzernrücklagen -89.506 -88.765 

Ergebnis des Geschäftsjahres 67.193 57.799 

Zwischensumme -21.149 -29.803 

Nicht realisierte oder latente 
Kapitalgewinne und -verluste -672 -129 

Zwischensumme Eigenkapital 

(Anteil der Gruppe) 
-21.821 -29.932 

Anteile ohne beherrschenden Einfluss -1.539 133 
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Summe Eigenkapital -23.360 -29.799 

Summe  9.229.453 10.089.252 

*        Bei den Zahlen zum 31.12.2018 handelt es sich um Zahlen, die der 
Konzernbilanz des Konzernabschlusses der Société Générale 
Effekten GmbH für das Geschäftsjahr 2018 entnommen worden 
sind. Die Angaben sind unter Anwendung von IFRS 9 erstellt 
worden.

**      Bei den Zahlen zum 31.12.2017 handelt es sich um Zahlen, die der 
Konzernbilanz des Konzernabschlusses der Société Générale 
Effekten GmbH für das Geschäftsjahr 2017 entnommen worden 
sind. Die Angaben sind unter Anwendung von IAS 39 erstellt 
worden. 

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2018 bzw. 31. 

Dezember 2017 nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen: 

Die Zahlen wurden den Konzerngewinn-und verlustrechnungen der 

geprüften Konzernabschlüsse der Société Générale Effekten GmbH 

für das Geschäftsjahr 2017 und das Geschäftsjahr 2018 entnommen. 

(in TEUR) 31.12.2018* 31.12.2017**

Zinsen und ähnliche Erträge 172.813 168.613 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen  -27.905 -25.185 

Provisionserträge 84.562 86.011 

Provisionsaufwendungen -15.975 -17.602 

Nettoergebnis aus 

Finanztransaktionen 
-724 -2.185 

davon Nettogewinne oder -verluste 

aus erfolgswirksam zum Fair Value 

angesetzten Finanzinstrumenten

-845 -2.272

davon Nettogewinne oder -verluste 

aus zur Veräußerung verfügbaren 

finanziellen Vermögenswerten 

87

Erträge aus sonstigen Aktivitäten 239.850 227.203 

Aufwendungen für sonstige 

Aktivitäten 
-259.173 -251.289 

Nettobankergebnis (Net Banking 

Income) 
193.448 185.566 

Personalaufwand -68.241 -65.007 

Sonstige Verwaltungsaufwendungen -49.301 -48.880 
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Aufwand für planmäßige 

Abschreibungen und 

Wertminderungsaufwand für 

immaterielle Vermögenswerte und 

Sachanlagen 

-2.808 -2.783 

Bruttobetriebsergebnis 73.098 68.896 

Risikokosten -5.781 -10.996 

Betriebsergebnis 67.317 57.900 

Nettogewinne oder -verluste aus 

sonstigen Vermögenswerten 
0 11 

Wertminderungsaufwand für 

Geschäfts- oder Firmenwert 
-761 - 

Ergebnis vor Steuern 66.556 57.911 

Ertragssteuern 0 - 

Nettoergebnis (aller Unternehmen 

des Konsolidierungskreises) 
66.556 57.911 

Anteile ohne beherrschenden 

Einfluss 
-638 112 

Nettoergebnis (Anteil der Gruppe) 67.193 57.799 

* Bei den Zahlen zum 31.12.2018 handelt es sich um Zahlen, die der 
Konzerngewinn- und Verlustrechnung des Konzernabschlusses 
der Société Générale Effekten GmbH für das Geschäftsjahr 2018 
entnommen worden sind.  

** Bei den Zahlen zum 31.12.2017 handelt es sich um Zahlen, die der 
Konzerngewinn- und Verlustrechnung des Konzernabschlusses der 
Société Générale Effekten GmbH für das Geschäftsjahr 2017 
entnommen worden sind. Die Vergleichszahlen für das Jahr 2017 
wurden weiterhin in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des 
IAS 39 dargestellt.

Erklärung, dass sich 

die Aussichten der 

Emittentin seit dem 

Datum des letzten 

veröffentlichten 

geprüften Abschlusses 

nicht wesentlich 

verschlechtert haben, 

oder beschreiben Sie 

jede wesentliche 

Verschlechterung. 

Seit dem 31. Dezember 2018 ist keine wesentliche Verschlechterung 

der Aussichten der Emittentin eingetreten. 

Beschreibung 

wesentlicher 

Veränderungen bei 

Finanzlage oder 

Nicht anwendbar. Seit dem 31. Dezember 2018 sind keine 

wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder Handelsposition 

des SGE-Konzern eingetreten. 



14 

Handelsposition der 

Emittentin, die nach 

dem von den 

historischen 

Finanzinformationen 

abgedeckten Zeitraum 

eingetreten sind. 

B.13 Beschreibung aller 

Ereignisse aus der 

jüngsten Zeit der 

Geschäftstätigkeit der 

Emittentin, die für die 

Bewertung ihrer 

Zahlungsfähigkeit in 

hohem Maße relevant 

sind. 

Die Société Générale erhielt am 11. Februar 2019 die Genehmigung 

von der europäischen Kartellbehörde (Europäischen Kommission) zur 

Übernahme der Equity Markets & Commodities (EMC) Aktivitäten 

der Commerzbank AG. Zum EMC-Geschäft der Commerzbank AG 

gehört die Emission und das Marketmaking von strukturierten 

Handels- und Anlageprodukten, die Marke für börsengehandelte 

Indexfonds (ETFs) ComStage sowie die dazugehörige Plattform für 

das ETF-Marketmaking. Bei den betroffenen Börsenplätzen, handelt 

es sich um Frankfurt, London, Hong Kong, Paris, Luxemburg und 

Zürich. Weiterhin wird seitens der Société Générale aus 

unternehmerischen Gesichtspunkten geprüft, ob die Société Générale 

Effekten GmbH zum EMC-Geschäft gehörende Produkte integrieren 

wird. 

B.14 Ist die Emittentin Teil 

einer Gruppe, 

Beschreibung der 

Gruppe und der 

Stellung der Emittentin 

innerhalb dieser 

Gruppe. 

Vgl. Angaben zu Punkt B.5. 

Ist die Emittentin von 

anderen Unternehmen 

der Gruppe abhängig, 

ist dies klar anzugeben.

Da die Emittentin eine 100%ige Tochtergesellschaft der Société 

Générale, Paris, Frankreich ist, ist sie von der Société Générale 

abhängig. Zwischen der Emittentin und der Société Générale bestehen 

Servicevereinbarungen. Im Rahmen dieser Servicevereinbarungen 

kann die Emittentin auf Ressourcen der Société Générale, 

Zweigniederlassung Frankfurt am Main oder der Société Générale, 

Paris, zurückgreifen. 

Mit Vollzug des Kaufvertrags am 1. Januar 2017 hat die Emittentin die 

Anteile der Société Générale Securities Services GmbH (im Folgenden 

„SGSS“), Unterföhring, einschließlich ihrer Tochtergesellschaften, 

sowie der ALD Lease Finanz GmbH (im Folgenden „ALD LF“), 

Hamburg, erworben. Der SGE-Konzern ist in drei Geschäftsfeldern 

tätig, die jeweils durch die Emittentin, die SGSS und die ALD LF 

betrieben werden. Aufgrund der unterschiedlichen Geschäftsmodelle 

der einzelnen Konzerngesellschaften erfolgt die Konzernsteuerung 
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dezentral in den einzelnen Segmenten. Die Emittentin ist von den 

Tochtergesellschaften nicht abhängig. 

B.15 Beschreibung der 

Haupttätigkeiten der 

Emittentin. 

Der in dem Gesellschaftsvertrag der Emittentin bestimmte Gegenstand 

des Unternehmens ist die Begebung und der Verkauf von 

Wertpapieren und damit zusammenhängende Tätigkeiten mit 

Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten sowie der Erwerb, die 

Veräußerung und das Halten und Verwalten von eigenen 

Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland, 

insbesondere solche im Finanz- und Dienstleistungsbereich im 

weitesten Sinne, in jedem Fall ausgenommen solcher Tätigkeiten und 

Beteiligungen, die für die Emittentin selbst erlaubnispflichtig wären 

oder die dazu führen würden, dass die Emittentin als (gemischte) 

Finanzholdinggesellschaft einzuordnen wäre.  

Die Geschäftstätigkeit der Emittentin umfasst die Emission und 

Platzierung von Wertpapieren, überwiegend Optionsscheinen und 

Zertifikaten, und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten.  

Die Begebung von Wertpapieren durch die Emittentin erfolgt 

vornehmlich auf dem deutschen und dem österreichischen 

Kapitalmarkt. Der deutsche Kapitalmarkt ist einer der wichtigsten 

Märkte für den derivativen Bereich. Die von der Emittentin begebenen 

Wertpapiere werden darüber hinaus auch in weiteren EU-

Mitgliedstaaten öffentlich angeboten.  

Die Emittentin ist zudem seit dem 01. Januar 2017 Holdinggesellschaft 

von zwei Tochtergesellschaften. Die Tochtergesellschaft ALD LF ist 

im Kredit- und Leasinggeschäft tätig. Die Tochtergesellschafts SGSS 

ist im Bereich Asset Management tätig.  

B.16 Soweit der Emittentin 

bekannt, ob an ihr 

unmittelbare oder 

mittelbare 

Beteiligungen oder 

Beherrschungs-

verhältnisse bestehen, 

wer diese 

Beteiligungen hält 

bzw. diese 

Beherrschung ausübt 

und welcher Art die 

Beherrschung ist. 

Die Emittentin ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Société 

Générale.  

Die Emittentin ist von der Société Générale abhängig. 
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B.18 Beschreibung von Art 

und Umfang der 

Garantie. 

Die Wertpapiere werden unbedingt und unwiderruflich durch die 

Société Générale (die „Garantin“) gemäß der zum 8. Juli 2019 

abgegebenen Garantie (die „Garantie“) garantiert. 

Die Garantie begründet eine unmittelbare, unbedingte, unbesicherte 

und allgemeine Verpflichtung der Garantin und ist gegenüber allen 

anderen bestehenden und künftigen unmittelbaren, unbedingten, 

unbesicherten und allgemeinen Verpflichtungen der Garantin, 

einschließlich Verpflichtungen in Bezug auf Einlagen, mindestens 

gleichrangig. 

Bezugnahmen in diesem Prospekt auf die durch die Emittentin zu 

zahlende Summen oder Beträge, die von der Garantin im Rahmen der 

Garantie garantiert werden, gelten als Bezugnahmen: 

- auf die direkt reduzierten Summen und/oder Beträge;  

- und/oder im Fall der Umwandlung in Eigenkapital um den Betrag 

dieser Umwandlung verringert;  

- und/oder jeweils anderweitig infolge der Anwendung einer Bail-in-

Befugnis durch eine maßgebliche Behörde gemäß Richtlinie 

2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates der 

Europäischen Union geändert. 

B.19 Angaben zur 

Garantiegeberin, als 

wäre sie die Emittentin 

der gleichen Art von 

Wertpapieren, die 

Gegenstand der 

Garantie ist. 

B.1 

Juristische und 

kommerzielle 

Bezeichnung der 

Garantin. 

Der juristische und kommerzielle Name der Garantin lautet Société 

Générale. 

B.2 

Sitz und Rechtsform 

der Garantin, das für 

die Garantin geltende 

Recht und Land der 

Gründung der 

Gesellschaft. 

Die Société Générale hat ihren Sitz in Paris, Frankreich (im Folgenden 

die „Société Générale“ oder die „Garantin“), sie ist eine 

Kapitalgesellschaft mit beschränkter Haftung (société anonyme) nach 

französischem Recht und hat den Status einer Bank. 

Die Société Générale wurde durch eine notarielle Urkunde, genehmigt 

mit Dekret vom 4. Mai 1864, errichtet. Die Dauer der Gesellschaft 

wurde zunächst auf 50 Jahre ab dem 1. Januar 1899 festgelegt und 

dann um 99 Jahre ab dem 1. Januar 1949 verlängert. Nach den 
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gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften für Kreditinstitute, 

insbesondere den entsprechenden Artikeln des Währungs- und 

Finanzgesetzes („Code Monétaire et Financier“) unterliegt die Société 

Générale den Wirtschaftsgesetzen und insbesondere den Artikeln 

L. 210-1 ff. des Französischen Handelsgesetzbuches („Code de 

Commerce“) und der jeweiligen Satzung. 

Die Société Générale ist im Handelsregister („Registre du commerce“) 

unter der Nummer 552 120 222 R.C.S. Paris eingetragen.  

Die Geschäftsadresse der Société Générale lautet: Boulevard 

Haussmann 29, 75009 Paris, Frankreich.

B.4b 

Alle bereits bekannten 

Trends, die sich auf die 

Garantin und die 

Branchen, in denen sie 

tätig ist, auswirken. 

Das seit Mitte 2016 steigende Wachstum setzt sich fort, hat aber an 

Tempo verloren. Angeregt durch die Haushaltsexpansion hat die 

amerikanische Wirtschaft der Straffung der Federal Reserve (das 

Zentralbank-System der Vereinigten Staaten (Fed)) und der 

politischen Unsicherheit widerstanden, jedoch haben sich die 

Geschäftstätigkeiten in der Eurozone und China merklich verringert. 

Das weltweite Wachstum wird sich, nach den Erwartungen der 

Garantin, wahrscheinlich auf 3,5% im Jahr 2019 und 3,4% im Jahr 

2020 verringern. 

Die Risiken für das globale Wachstum haben sich aufgrund der hohen 

politischen Unsicherheiten erhöht. Die Märkte werden weiterhin auf 

die Entwicklung der Verhandlungen zwischen den USA und China 

schauen. Das Risiko neuer Hindernisse aufgrund von Spannungen im 

Welthandel, dem Fehlen eines Brexit-Abkommens und der Politik der 

Eurozone bleibt hoch. Dies gilt auch vor dem Hintergrund der hohen 

Verschuldung und der instabilen Finanzmärkte. 

Die Bedingungen für den weltweiten Markt für Unternehmensanleihen 

werden schwieriger und die Volatilität, insbesondere in den USA, 

nimmt zu. 2019 wird voraussichtlich von der Frage beeinflusst werden, 

wie die Behörden mit der nächsten Konjunkturverlangsamung vor dem 

Hintergrund historisch niedriger Zinsen, aufgeblähter Zentralbank-

Bilanzen und hoher Staatsverschuldung, umgehen werden. 

Die amerikanische Wirtschaft wird durch einen umfangreichen 

wirtschaftsstimulierenden Haushaltsplan gestützt. Das 

Beschäftigungswachstum ist ein Schlüsselelement. Das 

Bruttoinlandprodukt (BIP) wird voraussichtlich im Jahr 2020 mit den 

nachlassenden Auswirkungen des Konjunkturprogramms in der 

zweiten Jahreshälfte 2019 und der Straffung der Geldpolitik deutlich 

sinken. 
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In der Eurozone verlangsamt sich das Wachstum. Die Verlangsamung 

dieses Wachstums ist zum Teil auf das verarbeitende Gewerbe vor dem 

Hintergrund eines schwächeren Welthandels zurückzuführen. 

Weitere Unsicherheiten sind die Verschuldungssituation in Italien und 

der EU und die Auswirkungen der Proteste in Frankreich auf 

Produktion und Handel. Die Unsicherheit vor dem Hintergrund des 

Brexit behindert ebenfalls Investitionsentscheidungen. Allerdings 

dürfte die Nachfrage im Heimatmarkt in Europa aufgrund der 

Verbesserung des Arbeitsmarktes und Steigerung der Kaufkraft relativ 

solide bleiben. Außerdem werden die Haushaltspolitik in Frankreich, 

Italien und Deutschland eine expansive Tendenz zeigen. Mithin sollten 

die Antriebe des Heimatmarkts der Eurozone die nachlassende 

Dynamik des Welthandels zumindest teilweise kompensieren. 

Die chinesischen Behörden haben ihre Geldpolitik gelockert, um eine 

neue Verlangsamung des Wirtschaftswachstums zu vermeiden und 

geben derzeit ihre Bemühungen zum Schuldenabbau auf. 

Die Wirtschaft scheint hinsichtlich der Schwellenländer an Tempo zu 

verlieren, was durch den Rückgang der Weltnachfrage und die 

Verschärfung der weltweiten Finanzlage unterstützt wird. Asiatische 

Schwellenländer bleiben die wachstumsstärkste Region.  

Mittel- und Osteuropa zeigen ebenfalls Widerstandsfähigkeit 

angesichts des Tempoverlustes in der Eurozone. 

In Russland sollte die Wirtschaft den Auswirkungen von Sanktionen 

kurzfristig widerstehen und die zugrunde liegende finanzielle Situation 

ist nach wie vor solide. In Brasilien wird die neue Regierung 

Rentenreformen durchführen müssen, die unerlässlich für die 

Korrektur der Bemessungsgrundlage sind. 

In Bezug auf die Verschiebung der Geldpolitik der Zentralbanken gilt 

folgendes: 

- Die Fed ist entschlossen, ihre Bilanz zu verkleinern und wird die 

Zinsen voraussichtlich  weiter erhöhen. Allerdings könnten der jüngste 

Anstieg der Volatilität an den Finanzmärkten und die globale 

Neubewertung von Risikoprämien die Fed veranlassen, ihre Straffung 

der Geldpolitik zu unterbrechen. 

- Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Anleihekäufe beendet. 

Es ist unwahrscheinlich, dass sie vor dem Ende des Sommers 2019 die 

Zinsen anhebt. Die Situation ist unklar angesichts der seit Ende 2018 

einsetzenden Verlangsamung der Wirtschaft im Euroraum. 

Auf regulatorischer Ebene war das vergangene Jahr von den 

Einflüssen aus politischen Vereinbarungen, die im Dezember 2018 im 
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Europäischen Parlament und Rat bezüglich der Überarbeitung der 

Maßnahmen in Bezug auf die Kapitaladäquanzverordnung (CRR2) 

und die Eigenkapitalrichtlinie (CRD5) getroffen wurden, geprägt. 

Diese Vereinbarungen, die die Aufsichtsregeln für Kreditinstitutionen 

und einige Investmentgesellschaften definiert, wird europaweit 

umgesetzt. Gemäß der vom Basler Ausschuss (BCBS) angenommenen 

internationalen Standards, diese definieren das Kapitaladäquanzniveau 

und die Liquiditätskennzahlen, müssen sich die Institute bemühen, die 

Risiken, die sie eingehen, besser zu bewältigen. 

Auf europäischer Ebene wurden Fortschritte erzielt bei der Vertiefung 

der Europäischen und Währungsunion (EWU) mit einer Reihe von 

Entscheidungen die auf der Sitzung der Eurogruppe im Dezember 

2018 angenommen wurden: (i) Verstärkung der Rolle des 

Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), (ii) die Einrichtung 

eines Steuerinstruments, das sich speziell auf die Eurozone 

konzentriert, und schließlich (iii) die Installation eines "Backstopps" 

oder eines "Sicherheitsnetzes" für den Einheitliche Abwicklungsfonds 

(SRF). 

Für den weiteren Verlauf des Jahres 2019 dürfte der regulatorische 

Zeitplan sich weitgehend mit dem Europäischen 

Gesetzgebungsverfahren in Bezug auf die Textpakete beschäftigen, die 

sich  mit nachhaltiger Finanzwirtschaft (Taxonomie, 

Offenlegungspflichten und Benchmarks), in Fortsetzung des dritten 

Ziels für die Pariser Abkommen (Neuausrichtung der Finanzströme in 

Richtung dekarbonisierter Unternehmen), sowie die Überarbeitung der 

aufsichtsrechtlichen Vorschriften für Investmentgesellschaften 

(Investment Unternehmensbericht - IFR) befasst. 

Der weitere Verlauf des Jahres 2019 wird in Fortsetzung der 

Entwicklungen der letzten beiden Jahre von geopolitischer 

Unsicherheit geprägt sein. Insbesondere ist die Endphase des Brexits 

bereits im Gange. 

Auch die im Mai 2019 abgehaltenen Europawahlen sind von großer 

Bedeutung, da sie eine neue Legislaturperiode und die Erneuerung der 

Europäischen Kommission nach sich ziehen. Zudem wird der 

derzeitige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) seine 

Amtszeit im Oktober 2019 beenden. Die Ernennung seines 

Nachfolgers wird für die EU von hoher Bedeutung sein. 

Vor diesem Hintergrund, sowie um verantwortungsbewusst und 

profitabel zu arbeiten, werden die wesentlichen Prioritäten der Gruppe 

im weiteren Verlauf des Jahres 2019 folgende sein: 
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- Wachstum durch die Umsetzung der wichtigsten Umsatzinitiativen 

des Konzerns; 

- die Transformation aller Unternehmen und Funktionen zu 

beschleunigen, insbesondere durch für das französische Retail-

Relationship-Modell und die Anpassung der globalen Marktstrategie; 

- Einhaltung des Budgets (insbesondere eine zusätzliche 

Kostensenkung von 500 Mio. EUR im Bereich Global Banking and 

Investor Solutions) und Beibehaltung einer strengen Risikokontrolle 

sowie einer selektiven Kapitalallokation; 

- die Neuausrichtung durch den Verkauf oder die Schließung von 

Geschäftszweigen, die keine kritische Größe oder unzureichende 

Synergien bieten, fortzusetzen, wobei das Ziel der Auswirkungen auf 

die CET 1 Quote bis Ende 2020 von 50 -60 Basispunkten  auf 80 – 90 

Basispunkte erhöht wurde; 

- Förderung der Verantwortung durch die weitere Durchführung des 

Programms Kultur & Soziales Verhalten sowie die weitere Integration 

der Strategie für soziale Verantwortung des Unternehmens (Corporate 

Social Responsibility – CSR).

B.5 

Ist die Garantin Teil 

einer Gruppe, 

Beschreibung der 

Gruppe und der 

Stellung der Garantin 

innerhalb dieser 

Gruppe. 

Die Société Générale ist die Muttergesellschaft der Gruppe. Der 

Société Générale-Konzern stellt, nach seiner eigenen Einschätzung, 

eine der führenden Finanzdienstleistungsgruppen in Europa dar. Die 

Gruppe bietet ihren Privat-, Geschäfts und institutionellen Kunden 

Beratungs- und andere Dienstleistungen aus drei ergänzenden 

Kerngeschäftsfeldern: 

  Französisches Privatkundengeschäft, welches die Marken 

Société Générale, Crédit du Nord und Boursorama umfasst. Jede 

bietet das volle Spektrum von Finanzdienstleistungen von 

Omnichannel Produkten, die sich modernster digitaler 

Innovation bedienen. 
  Internationales Retail Banking, Versicherungs- und 

Finanzdienstleistungen für Unternehmen mit Netzwerken in 

Afrika, Russland, Mittel- und Osteuropa sowie spezialisierten 

Geschäftsfeldern, die eine Führungsposition in ihren Märkten 

haben. 
  Global Banking und Investment Lösungen, die anerkannte 

Expertise, internationale Schlüsselstandorte sowie integrierte 

Lösungen anbieten. 

Diese Angaben zur Wettbewerbsposition sind jeweils Einschätzungen 

der Société Générale. 
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B.9 

Liegen 

Gewinnprognosen oder 

-schätzungen vor, ist 

der entsprechende 

Wert anzugeben. 

Nicht anwendbar. Es wurden weder Gewinnprognosen noch –

schätzungen für die Garantin in den Prospekt aufgenommen. 

B.10  

Art etwaiger 

Beschränkungen im 

Bestätigungsvermerk 

zu den historischen 

Finanzinformationen. 

Nicht anwendbar. Es gibt keine Beschränkungen im 

Bestätigungsvermerk zu den in diesem Prospekt enthaltenen 

historischen Finanzinformationen der Garantin. 

B.12 

- Ausgewählte 

wesentliche historische 

Finanzinformationen 

über die Garantin, die 

für jedes Geschäftsjahr 

des von den 

historischen 

Finanzinformationen 

abgedeckten Zeitraums 

und für jeden 

nachfolgenden 

Zwischenberichtszeitra

um vorgelegt werden 

sowie Vergleichsdaten 

für den gleichen 

Zeitraum des 

vorangegangenen 

Geschäftsjahres, es sei 

denn, diese 

Anforderung ist durch 

Vorlage der 

Bilanzdaten zum 

Jahresende erfüllt. 

Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2018 und das Geschäftsjahr 2017 

nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen: 

In den folgenden Tabellen sind die wesentlichen konsolidierten 

Finanzkennzahlen (gerundet) der Gruppe, deren Muttergesellschaft die 

Société Générale ist, nach IFRS dargestellt. Dabei handelt es sich um 

geprüfte Angaben, die dem Konzernabschluss der Société Générale 

zum 31. Dezember 2018 entnommen worden sind.  

Konsolidierte Bilanz zum 31. Dezember 2018 und 31. Dezember 

2017 

Aktiva 

In Euro Mio. 31.12.2018* 31.12.2017**

Barbestand und Guthaben bei 
Zentralbanken 

96.585 114.404 

Erfolgswirksam zum 
beizulegenden Zeitwert 
bewertete Vermögenswerte 

365.550 419.680 

Sicherungsderivate 11.899 13.641 

Erfolgswirksam zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bewertete 
Vermögenswerte 

50.026 - 

Zur Veräußerung verfügbare 
finanzielle Vermögenswerte 

- 139.998 

Forderungen aus Wertpapieren 
zu fortgeführten 
Anschaffungskosten 

12.026 - 

Forderungen gegenüber Banken 
zu fortgeführten 
Anschaffungskosten 

60.588 60.866 

Kundenkredite zu fortgeführten 
Anschaffungskosten 

447.229 425.231 
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Differenzen aus der 
Neubewertung von gegen 
Zinsrisiken gesicherte Portfolios  

338 663 

Beteiligungen von 
Versicherungsunternehmen 

146.768 - 

Bis zur Fälligkeit gehaltene 
Vermögenswerte 

- 3.563 

Steuerforderungen 5.819 6.001 

Sonstige Aktiva 67.446 60.562 

Zur Veräußerung vorgesehene 
langfristige Vermögenswerte 

13.502 13 

Beteiligungen, die nach der 
Equitymethode bilanziert werden 

249 700 

Materielle und immaterielle 
Vermögenswerte des 
Anlagevermögens  

26.751 24.818 

Geschäfts- und Firmenwert  4.652 4.988 

Bilanzsumme 1.309.428 1.275.128 

* Die Angaben zum 31. Dezember 2018 wurden auf Grundlage 
von IFRS 9 aufgestellt. 

** Die Vergleichszahlen für 2017 wurden auf Grundlage von IAS 
39 aufgestellt. Die Berechnungsunterschiede hinsichtlich der 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und hinsichtlich der 
Wertanpassung für Kreditrisiken wurden, aufgrund der 
rückwirkenden Anwendung von IFRS 9, direkt im Eigenkapital 
der Eröffnungsbilanz vom 01. Januar 2018 ausgewiesen. 

Passiva 

In Euro Mio. 31.12.2018* 31.12.2017** 

Verbindlichkeiten gegenüber 
Zentralbanken 

5.721 5.604 

Erfolgswirksam zum 
beizulegenden Zeitwert 
bewertete finanzielle 
Verbindlichkeiten 

363.083 368.705 

Sicherungsderivate 5.993 6.750 

Ausgegebene Schuldtitel 116.339 103.235 

Verbindlichkeiten gegenüber 
Banken 

94.706 88.621 

Kundeneinlagen 416.818 410.633 

Differenzen aus der 
Neubewertung von gegen 
Zinsrisiken gesicherte Portfolios 

5.257 6.020 

Steuerverbindlichkeiten 1.157 1.662 
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Sonstige Verbindlichkeiten 76.629 69.139 

Zur Veräußerung vorgesehene 
langfristige Verbindlichkeiten 

10.454 - 

Versicherungstechnische 
Rückstellungen von 
Versicherungsgesellschaften 

- 130.958 

Verbindlichkeiten aus 
Versicherungsverträgen 

129.543 - 

Rückstellungen 4.605 6.117 

Nachrangige Verbindlichkeiten 13.314 13.647 

Summe Verbindlichkeiten 1.243.619 1.211.091 

EIGENKAPITAL 

Eigenkapital, Konzernanteil 

Ausgegebene Stammaktien, 
Eigenkapitalinstrumente und 
Kapitalrücklagen 

29.856 29.427 

Gewinnrücklagen 28.342 27.791 

Jahresüberschuss 3.864 2.806 

Zwischensumme 62.062 60.024 

Nicht realisierte oder latente 
Veräußerungsgewinne und 
Verluste 

(1.036) (651) 

Zwischensumme Eigenkapital, 
Konzernanteil 

61.026 59.373 

Anteile ohne beherrschenden 
Einfluss 

4.783 4.664 

Summe Eigenkapital 65.809 64.037 

Bilanzsumme 1.309.428 1.275.128 

* Die Angaben zum 31. Dezember 2018 wurden auf Grundlage 
von IFRS 9 aufgestellt. 

** Die Vergleichszahlen für das Jahr 2017, die neben den Zahlen 
für das 2018 stehen, wurden auf Grundlage von IAS 39 
aufgestellt. Die Berechnungsunterschiede hinsichtlich der 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und hinsichtlich der 
Wertanpassung für Kreditrisiken wurden, aufgrund der 
rückwirkenden Anwendung von IFRS 9, direkt im Eigenkapital 
der Eröffnungsbilanz vom 01. Januar 2018 ausgewiesen. 

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 
2018 bis zum 31. Dezember 2018 und vom 1. Januar 2017 bis zum 31. 
Dezember 2017 (Auszug) 

In Euro Mio. 31.12.2018* 31.12.2017** 

Nettoertrag aus den 
Bankgeschäften 

25.205 23.954 
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Personalaufwand (9.561) (9.749) 

Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 

(7.366) (7.083) 

Amortisation, Abschreibung und 
Wertminderung von materiellen 
und immateriellen 
Vermögenswerten des 
Anlagevermögens 

(1.004) (1.006) 

Bruttobetriebsergebnis 7.274 6.116 

Risikokosten*** (1.005) (1.349) 

Betriebsergebnis  6.269 4.767 

Nettoerträge aus Beteiligungen, 
die nach der Equitymethode 
bilanziert werden  

56 92 

Nettoerträge/-aufwendungen aus 
sonstigen Vermögenswerten 

(208) 278 

Wertverluste auf den Geschäfts- 
oder Firmenwert 

- 1 

Ergebnis vor Steuern 6.117 5.138 

Ertragsteuern (1.561) (1.708) 

Konsolidierter 
Jahresüberschuss 

4.556 3.430 

Anteile ohne beherrschenden 
Einfluss 

692 624 

Jahresüberschuss, 
Konzernanteil 

3.864 2.806 

Gewinn je Stammaktie 4,24† 2,92† 

Verwässerter Gewinn je 
Stammaktie  

4,24† 2,92† 

† Diese Angaben erfolgen in Euro und nicht in Millionen Euro. 

* Die Angaben zum 31. Dezember 2018 wurden auf Grundlage 
von IFRS 9 aufgestellt.  

** Die Vergleichszahlen für das Jahr 2017 wurden auf Grundlage 
von IAS 39 aufgestellt.  

*** Risikokosten beziehen sich nach der Umstellung auf IFRS 9 
nunmehr ausschließlich auf Kreditrisiken. 

Zwischenfinanzzahlen zum 31.März 2019 

Bei den nachfolgend dargestellten ausgewählten Finanzinformationen 

handelt es sich um die wesentlichen konsolidierten Finanzkennzahlen 

(gerundet) der Gruppe, deren Muttergesellschaft die Société Générale 

ist, die dem nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen erstellten und 

geprüften Konzernabschluss der Société Générale für das 

Geschäftsjahr 2018 und den nach IFRS-
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Rechnungslegungsgrundsätzen erstellten und ungeprüften 

Zwischenfinanzzahlen der Société Générale für das erste Quartal 2019 

entnommen worden sind.  

Konsolidierte Zwischenbilanz zum 31. März 2019 

Aktiva 

In Euro Mrd. 31.03.2019 31.12.2018**

Verbindlichkeiten gegenüber 

Zentralbanken 
98.301 96.585 

Erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert bewertete 

Vermögenswerte 

406.414 365.550 

Sicherungsderivate 13.998 11.899 

Zum beizulegenden Zeitwert 

bewertete Vermögenswerte nach 

sonstigen umfassenden Beträgen 

52.361 50.026 

Wertpapiere zu amortisierten 

Kosten 
12.353 12.026 

Forderungen gegenüber Banken zu 

amortisierten Kosten 
66.528 60.588 

Kundenkredite zu amorisierten 

Kosten*
436.798 447.229 

Differenzen aus der Neubewertung 

von gegen Zinsrisiken gesicherte 

Portfolios 

187 338 

Investitionen aus 

Versicherungsaktivitäten 
152.898 146.768 

Steuerforderungen 5.725 5.819 

Sonstige Aktiva 72.944 67.446 

Zur Veräußerung vorgesehene 

langfristige Vermögenswerte* 
11.116 13.502 

Beteiligungen die nach der 

Equitymethode bilanziert werden  
260 249

Materielle und immaterielle 

Vermögenswerte des 

Anlagevermögens* 

29.199 26.751

Geschäfts- und Firmenwert 4.562 4.562

Bilanzsumme  1.363.644 1.309.428 
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* Zum 1. Januar 2019 führt die erstmalige Anwendung von IFRS 16 zu 
einem Ansatz von 2.050 Mio. EUR von Vermögenswerten aus 
Nutzungsrechten im Sachanlagevermögen und immateriellen 
Vermögenswerten in Höhe von 2.008 Mio. EUR und zur Veräußerung 
gehaltenen langfristigen Vermögenswerten in Höhe von 42 Mio. EUR. 

**  Die Angaben zum 31. Dezember 2018 wurden auf Grundlage von 
IFRS 9 aufgestellt.

Passiva 

In Euro Mrd. 31.03.2019 31.12.2018**

Verbindlichkeiten gegenüber 

Zentralbanken 
8.307 5.721 

Erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert bewertete 

finanzielle Verbindlichkeiten 

390.915 363.083 

Sicherungsderivate 7.515 5.993 

Auszuzahlende Schuldtitel 126.949 116.339 

Verbindlichkeiten gegenüber 

Banken 
96.337 94.706 

Kundeneinlagen 409.856 416.818 

Differenzen aus der Neubewertung 

von gegen Zinsrisiken gesicherte 

Portfolios  

6.181 5.257 

Steuerverbindlichkeiten 1.209 1.157 

Sonstige Verbindlichkeiten* 87.106 76.629 

Zur Veräußerung vorgesehene 

langfristige Verbindlichkeiten* 
8.465 10.454 

Verbindlichkeiten in Verbindung 

mit Verträgen mit Bezug zu 

Versicherungsaktivitäten 

135.294 129.543 

Rückstellungen 4.547 4.605 

Nachrangige Verbindlichkeiten 13.314

Total liabilities 1.296.928 1.243.619 

Total Equity 66.716 65.809 

Total 1.363.644 1.309.428 

* Zum 1. Januar 2019 führt die erstmalige Anwendung von IFRS 16 zu 
einem Ansatz von 2.050 Mio. EUR von Vermögenswerten aus 
Nutzungsrechten im Sachanlagevermögen und immateriellen 
Vermögenswerten in Höhe von 2.008 Mio. EUR und zur Veräußerung 
gehaltenen langfristigen Vermögenswerten in Höhe von 42 Mio. EUR. 

** Die Angaben zum 31. Dezember 2018 wurden auf Grundlage von 
IFRS 9 aufgestellt.
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Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 

31. Dezember 2017 bis 31. März 2018 und vom 31. Dezember 2018 

bis zum 31. März 2019 (Auszug)  

In Euro Mio. 31.03.2019 31.03.2018 

Nettoertrag aus den 
Bankgeschäften 

6.191 6.294 

betriebliche Aufwendungen (4.789) (4.729) 

Bruttobetriebsergebnis 1.402 1,565 

Nettorisikokosten (264) (208) 

Betriebsergebnis  1.138 1,1357 

Nettoerträge/-aufwendungen aus 
sonstigen Vermögenswerten 

(51) 1 

Ertragsteuern (310) (370) 

Konzernnettoeinkommen 631 850 

- Erklärung, dass sich 

die Aussichten der 

Garantin seit dem 

Datum des letzten 

veröffentlichten 

geprüften Abschlusses 

nicht wesentlich 

verschlechtert haben, 

oder beschreiben Sie 

jede wesentliche 

Verschlechterung. 

Seit dem 31. Dezember 2018 ist keine wesentliche Verschlechterung 

der Aussichten der Garantin eingetreten. 

- Beschreibung 

wesentlicher 

Veränderungen bei 

Finanzlage oder 

Handelsposition der 

Garantin, die nach dem 

von den historischen 

Finanzinformationen 

abgedeckten Zeitraum 

eingetreten sind. 

Nicht anwendbar. Seit dem 31. März 2019 sind keine wesentlichen 

Veränderungen in der Finanzlage oder Handelsposition der Gruppe 

eingetreten. 

B.13  

Beschreibung aller 

Ereignisse aus der 

jüngsten Zeit der 

Geschäftstätigkeit der 

Die Société Générale erhielt am 11. Februar 2019 die Genehmigung 

von der europäischen Kartellbehörde (Europäischen Kommission) zur 

Übernahme der Equity Markets & Commodities (EMC) Aktivitäten 

der Commerzbank AG. Zum EMC-Geschäft der Commerzbank AG 

gehört die Emission und das Marketmaking von strukturierten 
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Garantin, die für die 

Bewertung ihrer 

Zahlungsfähigkeit in 

hohem Maße relevant 

sind. 

Handels- und Anlageprodukten, die Marke für börsengehandelte 

Indexfonds (ETFs) ComStage sowie die dazugehörige Plattform für 

das ETF-Marketmaking. Bei den betroffenen Börsenplätzen, handelt 

es sich um Frankfurt, London, Hong Kong, Paris, Luxemburg und 

Zürich. Weiterhin wird seitens der Société Générale aus 

unternehmerischen Gesichtspunkten geprüft, ob die Société Générale 

Effekten GmbH zum EMC-Geschäft gehörende Produkte integrieren 

wird. 

B.14 

- Ist die Garantin Teil 

einer Gruppe, 

Beschreibung der 

Gruppe und der 

Stellung der Garantin 

innerhalb dieser 

Gruppe. 

Vgl. Angaben zu Element B.5. 

Die Société Générale ist die Muttergesellschaft der Gruppe. 

- Ist die Garantin von 

anderen Unternehmen 

der Gruppe abhängig, 

ist dies klar anzugeben.

Nicht anwendbar. Eine Abhängigkeit der Société Générale innerhalb 

der Gruppe besteht nicht.  

B.15 

Beschreibung der 

Haupttätigkeiten der 

Garantin. 

Nach Maßgabe der für Kreditinstitute geltenden Gesetze und 

Vorschriften ist der Geschäftszweck der Société Générale: 

 das Betreiben von Bankgeschäften; 

 die Durchführung von sämtlichen Transaktionen im 

Zusammenhang mit Bankgeschäften, insbesondere 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen und 

damit verbundene Dienstleistungen im Sinne der Artikel L. 321-

1 und L. 321-2 des Währungs- und Finanzgesetzes; 

 der Erwerb von Beteiligungen an anderen Unternehmen 

jeweils mit natürlichen oder juristischen Personen, in Frankreich oder 

im Ausland. 

Die Société Générale kann regelmäßig, wie in den Bestimmungen des 

französischen Ausschusses für die Regulierung des Bank- und 

Finanzwesens („Comité de la Réglementation Bancaire et 

Financière“) festgelegt, auch an anderen als den vorgenannten 

Transaktionen, insbesondere im Versicherungsvermittlungsgeschäft 

beteiligt sein. 
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Grundsätzlich kann die Société Générale im eigenen Namen, im 

Namen eines Dritten oder mit diesem gemeinsam alle finanziellen, 

gewerblichen, industriellen oder landwirtschaftlichen Geschäfte 

bezogen auf Wertpapiere oder Eigentum durchführen, die direkt oder 

indirekt mit den zuvor genannten Aktivitäten in Zusammenhang stehen 

oder ihrer Durchführung dienen.

B.16  

Soweit der Garantin 

bekannt, ob an ihr 

unmittelbare oder 

mittelbare 

Beteiligungen oder 

Beherrschungsverhälti

sse bestehen, wer diese 

Beteiligungen hält 

bzw. diese 

Beherrschung ausübt 

und welcher Art die 

Beherrschung ist. 

Nicht anwendbar. Es bestehen keine unmittelbaren oder mittelbaren 

Beteiligungen oder Beherrschungsverhältnisse an der Garantin. 

Pun

kt 

Abschnitt C – Wertpapiere

C.1 Beschreibung von Art 

und Gattung der 

angebotenen und/oder 

zum Handel zuzu-

lassenden Wertpapiere, 

einschließlich jeder 

Wertpapierkennung. 

Die Wertpapiere, die unter diesem Prospekt begeben werden, stellen 

verbriefte Verbindlichkeiten der Emittentin dar. 

Die [Zertifikate] [Reverse Zertifikate] [Alpha-Zertifikate] (die 

„Wertpapiere“ bzw. die „Zertifikate“) sind [jeweils] in einem Inhaber-

Sammelzertifikat verbrieft, das bei der [Clearstream Banking AG, 

Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn] [Clearstream Banking AG 

Luxemburg, 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg] [andere 

Clearingstelle, Adresse: ●] hinterlegt ist. Effektive Zertifikate werden 

nicht ausgegeben. Den Inhabern der Wertpapiere stehen 

Miteigentumsanteile an dem [jeweiligen] Inhabersammelzertifikat zu, 

die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Regeln der 

[Clearstream Banking AG] [Clearstream Banking AG Luxemburg] 

[andere Clearingstelle: ●] übertragen werden können. Die Lieferung der 

Wertpapiere erfolgt gemäß den Bestimmungen und Regeln der 

[Clearstream Banking AG] [Clearstream Banking AG Luxemburg] 

[andere Clearingstelle: ●] und unterliegt darüber hinaus keiner 

bestimmten Methode. 

[Wertpapierkennnummer der Wertpapiere:  
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[WKN / ISIN einfügen]] 

[Die jeweilige Wertpapierkennnummer bzw. ISIN wird in der Tabelle 

am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

C.2 Währung der 

Wertpapieremission. 

Die Währung der Wertpapieremission ist [Währung einfügen]. 

C.5 Beschreibung aller 

etwaigen 

Beschränkungen für 

die freie Übertrag-

barkeit der 

Wertpapiere. 

Nicht anwendbar. Die Wertpapiere sind frei übertragbar. 

C.8 Beschreibung der mit 

den Wertpapieren 

verbundenen Rechte, 

einschließlich der 

Rangordnung und 

Beschränkungen dieser 

Rechte. 

Anwendbares Recht: 

Form und Inhalt der Wertpapiere sowie die Rechte und Pflichten der 

Emittentin und der Zertifikatsinhaber bestimmen sich nach dem Recht 

der Bundesrepublik Deutschland. 

Form und Inhalt der Garantie und alle Rechte und Pflichten hieraus 

bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. 

Mit den Wertpapieren verbundene Rechte:  

Die Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main, gewährt dem 

Inhaber der Wertpapiere das Recht nach Maßgabe der 

Zertifikatsbedingungen bei Tilgung die Zahlung eines 

Auszahlungsbetrags zu erhalten. [Im Falle von Zertifikaten, die die 

Möglichkeit einer Verzinsung vorsehen, haben die Inhaber der 

Wertpapiere das Recht, einen Zinsbetrag zu erhalten, sofern die 

Voraussetzungen für die Zahlung eines Zinsbetrags erfüllt sind.]  

Rangordnung der Wertpapiere: 

Die Wertpapiere begründen unmittelbare, unbesicherte und nicht 

nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und 

mit allen sonstigen gegenwärtigen und künftigen unbesicherten und 

nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, 

ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender 

gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. 

Beschränkungen der mit den Wertpapieren verbundenen Rechte: 

Die Emittentin ist gemäß den in den Emissionsbedingungen festgelegten 

Voraussetzungen zur Kündigung der Wertpapiere sowie zu 

Anpassungen der Zertifikatsbedingungen berechtigt.  
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C.11 Es ist anzugeben, ob 

für die angebotenen 

Wertpapiere ein Antrag 

auf Zulassung zum 

Handel gestellt wurde 

oder werden soll, um 

sie an einem geregelten 

Markt oder anderen 

gleichwertigen 

Märkten zu platzieren, 

wobei die betreffenden 

Märkte zu nennen sind.

[Nicht anwendbar. Eine Zulassung der Wertpapiere an einem geregelten 

Markt an einer Börse soll nicht beantragt werden.] 

[Die Emittentin beabsichtigt, die Wertpapiere in der Official List der 

Luxembourg Stock Exchange aufzunehmen sowie am [geregelten] 

[Euro-MTF-] Markt der Luxembourg Stock Exchange zu handeln.] 

[Dieser Markt ist [kein] [ein] geregelter Markt im Sinne der Richtlinie 

2004/39/EG.] 

[Die Emittentin beabsichtigt die Einführung der Zertifikate in den 

[Freiverkehr] [regulierten] [bzw.][organisierten] [Markt] der 

[Frankfurter Wertpapierbörse] [[(Börse Frankfurt Zertifikate Premium)] 

[●]] [und der] [Baden-Württembergischen Wertpapierbörse] [Segment 

[Euwax] [●]] [andere Börse: ●].] [Wertpapiere der gleichen 

Wertpapierkategorie sind bereits an der ● zum Handel zugelassen.] [Es 

ist beabsichtigt zu beantragen, dass die Zertifikate zum Einheitspreis nur 

in Einheiten von [jeweils] [einem] [●] Zertifikat[en] gehandelt werden 

können. Die Handelbarkeit der Zertifikate im Rahmen der fortlaufenden 

Preisfeststellung richtet sich nach den Bestimmungen und Regeln der 

jeweiligen Wertpapierbörse.] [Die Zertifikate sind an keiner Börse 

notiert.]] 

C.15 Beschreibung, wie der 

Wert der Anlage durch 

den Wert des 

Basisinstruments/ der 

Basisinstrumente 

beeinflusst wird, es sei 

denn, die Wertpapiere 

haben eine 

Mindeststückelung von 

100.000 EUR. 

[Auszahlungsprofil bei Partizipations-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Referenzpreis1 des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag2. [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in 

[Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] 

[abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN ist das Bezugsverhältnis wie folgt festgelegt: 

ISIN Bezugsverhältnis 

● ● 

] 

[Für die jeweilige ISIN ist das Bezugsverhältnis in der Tabelle am Ende 

der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Open End Partizipations-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

1 Der „Referenzpreis“ beschreibt den zur Berechnung des Auszahlungsbetrags heranzuziehenden Kurs / Schlusskurs des Basiswerts.
2 „Finaler Bewertungstag“ ist der Tag, an dem der Basiswert für die Kalkulation des Auszahlungsbetrags bewertet wird. 
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Der Anleger erhält am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis [und 

[dem Management-Faktor] [und] [dem Quanto-Faktor]] multiplizierten 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag [abzüglich [des 

Management-Faktors] [und] [des Quanto-Faktors]]. [Der Management-

Faktor entspricht der laufzeitabhängigen Umrechnung der 

Managementgebühr.] [Der Quanto-Faktor entspricht der 

laufzeitabhängigen Umrechnung des Quantozinssatzes3.] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN ist das Bezugsverhältnis[, die Managementgebühr] [und] 

[der Quantozinssatz] wie folgt festgelegt: 

ISIN Bezugs-

verhältnis 

[Management-

gebühr 

[Quanto-

zinssatz 

● ● ●] ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN ist das Bezugsverhältnis[, die 

Managementgebühr] [und] [der Quantozinssatz] in der Tabelle am Ende 

der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Best Entry Partizipations-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag den Basispreis 

erreicht oder übersteigt erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 100% und dem Produkt 

aus dem Partizipationsfaktor und der Best Entry-Performance [, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs]].  

(b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag den Basispreis 

unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit der Summe aus 100% und Best Entry-Performance des 

Basiswerts [, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs]], höchstens jedoch den Höchstbetrag [, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs]].  

3 Der „Quantozinssatz“ stellt den Zinssatz dar, den die Emittentin für die Absicherung der Währungsrisiken für das Zertifikat berechnet. 
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Die Best Entry-Performance des Basiswerts entspricht der Differenz aus 

dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag geteilt durch den Best 

Entry-Level und 1. Der Best Entry-Level entspricht dem niedrigsten [an 

einem Beobachtungstag(t)] [während des Best Entry-

Beobachtungszeitraums] beobachteten [Referenzpreis][Kurs] des 

Basiswerts. 

(c) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag den Basispreis 

unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Produkt aus 100% und der Best Entry-

Performance [, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs]]. 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert 

mit der Summe aus 100% und dem Produkt aus dem Partizipationsfaktor 

und der Best Entry-Performance des Basiswerts [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs]]. Die Best 

Entry-Performance des Basiswerts entspricht der Differenz aus dem 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag geteilt durch den Best Entry-

Level und 1. Der Best Entry-Level entspricht dem niedrigsten [an einem 

Beobachtungstag(t)] [während des Best Entry-Beobachtungszeitraums] 

beobachteten [Referenzpreis][Kurs] des Basiswerts. 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die jeweilige ISIN sind [der Basispreis,][der Nominalbetrag] sowie 

der Partizipationsfaktor, [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][bzw.][finalen] 

Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

[Basi

s-

preis 

[Nomin

al-

betrag] 

Partizipatio

ns-faktor[in 

●] 

[Maßgeblicher 

Wechselkurs der 

Handelswährung des 

Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen

] Bewertungstag 

] 
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[Für die jeweilige ISIN sind [der Basispreis,][der Nominalbetrag] sowie 

der Partizipationsfaktor, [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][bzw.][finalen] 

Bewertungstag]] in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung 

festgelegt.]] 

[Auszahlungsprofil bei Best Entry Partizipations-Zertifikate mit Cap: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag den Cap erreicht 

oder übersteigt erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit der Summe aus 100% und dem Produkt aus dem 

Partizipationsfaktor und der Differenz aus dem Höchstbetragsfaktor und 

100% [, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs]] (der Höchstbetrag).  

(b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag den Cap 

unterschreitet, jedoch den Basispreis erreicht oder übersteigt, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit der 

Summe aus 100% und dem Produkt aus dem Partizipationsfaktor und 

der Best Entry-Performance des Basiswerts [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs]], 

höchstens jedoch den Höchstbetrag [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs]]. Die Best 

Entry-Performance des Basiswerts entspricht der Differenz aus dem 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag geteilt durch den Best Entry-

Level und 1. Der Best Entry-Level entspricht dem niedrigsten [an einem 

Beobachtungstag(t)] [während des Best Entry-Beobachtungszeitraums] 

beobachteten [Referenzpreis][Kurs] des Basiswerts. 

(c) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag den Basispreis 

unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Produkt aus 100% und der Best Entry-

Performance [, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs]]. 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 
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und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die jeweilige ISIN sind [der Basispreis,][der Nominalbetrag][der 

Cap,][der Höchstbetragsfaktor] sowie der Partizipationsfaktor, [sowie 

der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

ISIN [Basis

-preis 

[Nomi

nal--

betrag]

Partizip

ati-

onsfakt

or 

[in ●] 

Cap  

[in ●] 

Höchs

t- 

betrag

s- 

faktor 

[in ●] 

[Maßg

eblich

er 

Wechs

elkurs 

der 

Hande

lswähr

ung 

des 

Basis

werts 

am 

[anfän

gliche

n][fina

len] 

Bewer

tungst

ag 

[Maßgeblic

her 

Wechselku

rs der 

Handelswä

hrung des 

Basiswerts 

am 

anfängliche

n 

Bewertung

stag 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind [der Basispreis,][der Nominalbetrag][der 

Cap,][der Höchstbetragsfaktor] sowie der Partizipationsfaktor, [sowie 

der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.]] 

[Auszahlungsprofil bei [Teil-]Kapitalschutz-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag die [Teil-] 

Kapitalschutzschwelle erreicht oder übersteigt, erhält der Anleger den 

Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 100% und dem Produkt 

aus dem Partizipationsfaktor und der Performance des Basiswerts [, 
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multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs]]. Die Performance des Basiswerts entspricht der 

Differenz aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag geteilt 

durch den Basispreis und 1.  

(b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag die [Teil-

]Kapitalschutzschwelle erreicht oder unterschreitet, erhält der Anleger 

den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor [, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs]] (der Mindestbetrag). 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die jeweilige ISIN sind [der Basispreis,][der Nominalbetrag,][die 

[Teil-]Kapitalschutzschwelle][der Partizipationsfaktor,] sowie der 

Mindestbetragsfaktor [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

ISIN [Basi

spreis

] 

[Nom

inalb

etrag] 

Kapit

alsch

utzsc

hwell

e [in 

[●]] 

Mind

estbet

ragsf

aktor 

[in 

[●]] 

Partiz

ipatio

nsfak

tor [in 

[●]] 

[Maß

gebli

cher 

Wech

selku

rs der 

Hand

elswä

hrung 

des 

Basis

werts 

am 

[anfä

nglic

hen][

finale

n] 

[[Teil-

]Kapita

lschutz

schwell

e] 
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Bewe

rtung

stag] 

[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis,][der Nominalbetrag,][die 

[Teil-] [Kapitalschutzschwelle][der Partizipationsfaktor,] und der 

Mindestbetragsfaktor  [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der des 

Basiswerts am [anfänglichen][finalen] Bewertungstag] in der Tabelle 

am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

[Auszahlungsprofil bei [Teil-]Kapitalschutz-Zertifikaten mit Cap: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag den Cap erreicht 

oder übersteigt erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit der Summe aus 100% und dem Produkt aus dem 

Partizipationsfaktor und der Differenz aus dem Höchstbetragsfaktor und 

100% [, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]] (der 

Höchstbetrag).  

(b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag den Cap 

unterschreitet und die [Teil-]Kapitalschutzschwelle erreicht oder 

übersteigt, erhält der Anleger den Nominalbetrag multipliziert mit der 

Summe aus 100% und dem Produkt aus dem Partizipationsfaktor und 

der Performance des Basiswerts [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs]]., 

höchstens jedoch den Höchstbetrag [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]. Die Performance des Basiswerts entspricht der 

Differenz aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag geteilt 

durch den Basispreis und 1.  

(c) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

die [Teil-] Kapitalschutzschwelle unterschreitet, erhält der Anleger den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor [, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. (der Mindestbetrag).  
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[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die jeweilige ISIN sind [[die Teil-]Kapitalschutzschwelle],][der 

Nominalbetrag,][der Cap,][der Partizipationsfaktor,][der 

Höchstbetragsfaktor,] und der Mindestbetragsfaktor [sowie der 

Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts [am 

[anfänglichen][bzw.][finalen] Bewertungstag] wie folgt festgelegt:  

ISI

N 

[Basi

s-

preis] 

[Nomina

l-betrag] 

Cap 

[in 

●] 

Mindest- 

betragsfaktor 

[in ●] 

Höchstbetrags-

faktor  

[in ●] 

● ● ● ● ● ● 

Partizipations-faktor 

[in ●] 

[Maßgeblicher  

Wechselkurs  

der Handelswährung 

des Basiswerts [am  

[anfänglichen] 

[finalen] 

Bewertungstag] 

[[die Teil-] 

Kapital-schutz-

schwelle] 

● ●] ● 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis,][der Nominalbetrag,][der 

Cap,][die [Teil-]Kapitalschutzschwelle][der Partizipationsfaktor,][der 

Höchstbetragsfaktor,] und der Mindestbetragsfaktor [sowie der 

Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts [am 

[anfänglichen][bzw.][finalen] Bewertungstag] in der Tabelle am Ende 

der Zusammenfassung festgelegt.]] 

[Auszahlungsprofil bei Discount-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] hängt 

von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

den Cap erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

den [mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap] [Nominalbetrag [, 
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multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]] (der Höchstbetrag).  

(b) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

den Cap unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag [den [mit 

dem Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Quotienten aus Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

und dem Basispreis [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]][die physische Lieferung von [einer Aktie des 

Basiswerts][eines Anteils eines ETFs][N-Aktien des Basiswerts] [N-

ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie 

des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht physisch 

geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der 

Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines 

ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des 

ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert 

werden sollen] [, multipliziert mit der Wechselkursperformance][, 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] 

entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

[Basispreis][Referenzpreis am finalen Bewertungstag]][dem Quotienten 

aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis][, 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, und dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht [dem [mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag][Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem 

Basispreis [, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]]] 
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[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind [der Basispreis,] [das Bezugsverhältnis] [der 

Nominalbetrag] und der Cap [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

[Basispre

is 

[Bezugs-

verhältnis] 

[Nominal-

betrag] 

Cap  

[in ●] 

[Maßgeblicher 

Wechselkurs der 

Handelswährung des 

Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen

] Bewertungstag 

● ● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind [der Basispreis,] [das Bezugsverhältnis] 

[der Nominalbetrag] und der Cap [sowie der Maßgebliche Wechselkurs 

der Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag] in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung 

festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Bonus-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] hängt 

von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts [zu keinem 

Zeitpunkt während] [der Laufzeit] [des Beobachtungszeitraums] [des 

finalen Bewertungstages] [am finalen Bewertungstag] die Barriere 

[nicht] [erreicht oder] unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag den [mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] 

[Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem 

Basispreis[, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]], mindestens 

jedoch den [mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Basispreis] 
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[Nominalbetrag] multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor4 [, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]] (der Mindestbetrag).  

(b) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts [zu 

irgendeinem Zeitpunkt während] [der Laufzeit] [des 

Beobachtungszeitraums] [des finalen Bewertungstages] [am finalen 

Bewertungstag] die Barriere [erreicht oder] unterschreitet, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag [den [mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] 

[Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem 

Basispreis [, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]]][die 

physische Lieferung von [einer Aktie des Basiswerts][eines Anteils 

eines ETFs][N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile 

eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 

Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am 

finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] 

[, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]][, multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die 

Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und dem [Basispreis][Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag]] [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

Physische Lieferung-Referenzpreis][, multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. [Der Physische 

Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

phyisch geliefert werden sollen, und dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem 

Basispreis.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

4 Der „Mindestbetragsfaktor“ ist der Faktor, der zur Errechnung des Mindestbetrags herangezogen wird.  
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Dieser Barbetrag entspricht [dem [mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] 

[Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis [, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]]] 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis, die Barriere, [das Bezugsverhältnis] 

[der Nominalbetrag] und der Mindestbetragsfaktor [sowie der 

Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

Basispr

eis [in 

●]]  

Barrie

re [in 

●] 

[Bezugs

verhält-

nis] 

[Nomin

albetrag

] 

Mindest-

betragsfakto

r [in ●] 

[Maßgeblich

er 

Wechselkurs 

der Handels-

währung des 

Basiswerts 

am 

[anfängliche

n][finalen] 

Bewertungst

ag 

● ● ● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, die Barriere, [das 

Bezugsverhältnis] [der Nominalbetrag] und der Mindestbetragsfaktor 

[sowie der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am [anfänglichen][finalen] Bewertungstag] in der Tabelle 

am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Capped Bonus-Zertifikaten (ohne physische 

Lieferung): 
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Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] [zu keinem Zeitpunkt 

während] [der Laufzeit] [des Beobachtungszeitraums] [des finalen 

Bewertungstages] [am finalen Bewertungstag] die Barriere [nicht] 

[erreicht oder] unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

[mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag; höchstens jedoch den mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Cap] [Nominalbetrag multipliziert mit 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]]; höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag 

multiplizierten Höchstbetragsfaktor [multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]]] (der Höchstbetrag), mindestens jedoch den [mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Basispreis multipliziert mit dem 

Mindestbetragsfaktor] [Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Mindestbetragsfaktor] [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] (der Mindestbetrag).  

(b) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts [zu 

irgendeinem Zeitpunkt während] [der Laufzeit] [des 

Beobachtungszeitraums] [des finalen Bewertungstages] [am finalen 

Bewertungstag] die Barriere [erreicht oder] unterschreitet, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag [den [mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; 

höchstens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Cap][Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem 

Basispreis; höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag 

multiplizierten Höchstbetragsfaktor] [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] (der Höchstbetrag)].  

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 
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und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis, die Barriere, [das Bezugsverhältnis] 

[der Nominalbetrag], der Mindestbetragsfaktor und [der Cap] [der 

Höchstbetragsfaktor] [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

Basisprei

s [in ●] 

Barrier

e [in ●] 

[Bezugs-

verhält-

nis] 

[Nomina

lbetrag] 

[Cap] 

[Höchst

betrags-

faktor] 

[in ●]] 

Mindest-

betragsfaktor 

[in ●] 

● ● ● ● ● ● 

ISIN [Maßgeblicher Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts 

am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag 

● ● 

]  

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, die Barriere, [das 

Bezugsverhältnis] [der Nominalbetrag], der Mindestbetragsfaktor und 

[der Cap] [der Höchstbetragsfaktor] [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Capped Bonus-Zertifikaten (mit physischer 

Lieferung): 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung hängt 

von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] [zu keinem Zeitpunkt 

während] [der Laufzeit] [des Beobachtungszeitraums] [des finalen 

Bewertungstages] [am finalen Bewertungstag] die Barriere [nicht] 

[erreicht oder] unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

[mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag; höchstens jedoch den mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Cap] [Nominalbetrag multipliziert mit 
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dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]]; höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag 

multiplizierten Höchstbetragsfaktor [multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]]] (der Höchstbetrag), mindestens jedoch den [mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Basispreis multipliziert mit dem 

Mindestbetragsfaktor ] [Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Mindestbetragsfaktor] [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] (der Mindestbetrag).  

(b) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts [zu 

irgendeinem Zeitpunkt während] [der Laufzeit] [des 

Beobachtungszeitraums] [des finalen Bewertungstages] [am finalen 

Bewertungstag] die Barriere [erreicht oder] unterschreitet und der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap 

erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den [mit 

dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap] [Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor] [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] (der Höchstbetrag). 

(c) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] [zu irgendeinem Zeitpunkt 

während] [der Laufzeit] [des Beobachtungszeitraums] [des finalen 

Bewertungstages][am finalen Bewertungstag] die Barriere [erreicht 

oder] unterschreitet und der Referenzpreis am finalen Bewertungstag 

den Cap unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag [die 

physische Lieferung [einer Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines 

ETFs]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-

ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie 

des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht physisch 

geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der 

Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines 

ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des 

ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert 

werden sollen] [, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]][, multipliziert 

mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, 

dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem 
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Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem [Basispreis][Referenzpreis 

am finalen Bewertungstag]][dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

und dem Physische Lieferung-Referenzpreis][, multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. [Der Physische 

Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

phyisch geliefert werden sollen, und dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem 

Basispreis.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht [dem [mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] 

[Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis [, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]]] 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis, die Barriere, [das Bezugsverhältnis] 

[der Nominalbetrag], der Mindestbetragsfaktor und [der Cap] [der 

Höchstbetragsfaktor] [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

Basisprei

s [in ●] 

Barrier

e [in ●] 

[Bezugs-

verhält-

nis] 

[Nomina

lbetrag] 

[Cap] 

[Höchst

betrags-

faktor] 

[in ●]] 

Mindest-

betragsfaktor 

[in ●] 

● ● ● ● ● ● 
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ISIN [Maßgeblicher Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag 

● ● 

]  

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, die Barriere, [das 

Bezugsverhältnis] [der Nominalbetrag], der Mindestbetragsfaktor und 

[der Cap] [der Höchstbetragsfaktor] [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

Auszahlungsprofil bei Capped Bonus Pro-Zertifikate: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung hängt 

von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [der Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] am finalen Bewertungstag 

die Barriere erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Höchstbetragsfaktor [multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]]] (der Höchstbetrag).  

(b) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag und [dem Basispreis][der Barriere]; 

höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag multiplizierten 

Höchstbetragsfaktor] [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] (der Höchstbetrag)][die physische Lieferung [einer 

Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [die physische 

Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze 

Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der 

Anteile eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form 

eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 
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Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am 

finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] 

[, multipliziert mit der Wechselkursperformance][, multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die 

Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und [dem Basispreis][der Barriere][dem Quotienten aus 

dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis][, 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, und dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht [dem [mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] 

[Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis [, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]] 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis, die Barriere, der Nominalbetrag und 

der Höchstbetragsfaktor [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

Basisprei

s [in ●] 

Barrier

e [in ●] 

[Bezugs-

verhält-

nis] 

[Höchst

betrags-

faktor] 

[in ●]] 
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[Nomina

lbetrag] 

● ● ● ● ● 

ISIN [Maßgeblicher Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts 

am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag 

● ● 

]  

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, die Barriere, der 

Nominalbetrag und der der Höchstbetragsfaktor] [sowie der 

Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

[Auszahlungsprofil bei Best Entry Bonus-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] hängt 

von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern ausgehend vom Best Entry-Level der [Kurs] [bzw.] 

[Referenzpreis] [zu keinem Zeitpunkt][während des 

Beobachtungszeitraums] [am finalen Bewertungstag] die Barriere 

[nicht] [erreicht oder] unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag den [mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [Nominal-

betrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis[, multipliziert 

mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]]], mindestens jedoch den [mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Basispreis] [Nominalbetrag] 

multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor5 [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] (der Mindestbetrag). Der Best Entry-Level entspricht 

dem niedrigsten [an einem Beobachtungstag(t)] [während des Best 

Entry-Beobachtungszeitraums] beobachteten [Referenzpreis][Kurs] des 

Basiswerts. 

(b) Sofern ausgehend vom Best Entry-Level der [Kurs] [bzw.] 

[Referenzpreis] [zu irgendeinem Zeitpunkt] [während des 

5 Der „Mindestbetragsfaktor“ ist der Faktor, der zur Errechnung des Mindestbetrags herangezogen wird.  
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Beobachtunszeitraums][am finalen Bewertungstag] die Barriere 

[erreicht oder] unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag [den 

[mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]]]][die physische Lieferung von [einer Aktie des 

Basiswerts][eines Anteils eines ETFs][N-Aktien des Basiswerts] [N-

ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie 

des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht physisch 

geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der 

Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines 

ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des 

ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert 

werden sollen] [, multipliziert mit der Wechselkursperformance][, 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] 

entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

[Basispreis][Referenzpreis am finalen Bewertungstag]] [dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-

Referenzpreis][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis 

entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, und dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht [dem [mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] 

[Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis [, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]]] 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 
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anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis, die Barriere, [das Bezugsverhältnis] 

[der Nominalbetrag] und der Mindestbetragsfaktor [sowie der 

Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

Basispr

eis [in 

●]]  

Barrie

re [in 

●] 

[Bezugs

verhält-

nis] 

[Nomin

al-

betrag] 

Mindest-

betrags-

faktor [in ●] 

[Maßgeblich

er 

Wechselkurs 

der Handels-

währung des 

Basiswerts 

am 

[anfängliche

n][finalen] 

Bewertungst

ag 

● ● ● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, die Barriere, [das 

Bezugsverhältnis] [der Nominalbetrag] und der Mindestbetragsfaktor 

[sowie der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am [anfänglichen][finalen] Bewertungstag] in der Tabelle 

am Ende der Zusammenfassung festgelegt.]] 

[Auszahlungsprofil bei Best Entry Capped Bonus-Zertifikaten (ohne 

physische Lieferung): 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern ausgehend vom Best Entry-Level der [Kurs] [bzw.] 

[Referenzpreis] [zu keinem Zeitpunkt] [während des 

Beobachtungszeitraums] [am finalen Bewertungstag] die Barriere 

[nicht] [erreicht oder] unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag den [mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; höchstens 

jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap] 

[Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem 
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Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem 

Basispreis[, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]; höchstens 

jedoch den mit dem Nominalbetrag multiplizierten Höchstbetragsfaktor 

[multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]] (der Höchstbetrag), 

mindestens jedoch den [mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Basispreis multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor] [Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor] [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] (der Mindestbetrag). Der Best Entry-Level entspricht 

dem niedrigsten [an einem Beobachtungstag(t)] [während des Best 

Entry-Beobachtungszeitraums] beobachteten [Referenzpreis][Kurs] des 

Basiswerts. 

(b) Sofern ausgehend vom Best Entry-Level der [Kurs] [bzw.] 

[Referenzpreis] [zu irgendeinem Zeitpunkt] [während des 

Beobachtungszeitraums] [am finalen Bewertungstag] die Barriere 

[erreicht oder] unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag [den 

[mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag; höchstens jedoch den mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Cap][Nominalbetrag multipliziert mit 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis; höchstens jedoch den mit dem 

Nominalbetrag multiplizierten Höchstbetragsfaktor][, multipliziert mit 

[der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]] (der Höchstbetrag)].  

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis, die Barriere, [das Bezugsverhältnis] 

[der Nominalbetrag], der Mindestbetragsfaktor und [der Cap] [der 

Höchstbetragsfaktor] [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 
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ISI

N 

Basisprei

s [in ●] 

Barrier

e [in ●] 

[Bezugs-

verhält-

nis] 

[Nomina

lbetrag] 

[Cap] 

[Höchst

betrags-

faktor] 

[in ●]] 

Mindest-

betragsfaktor 

[in ●] 

● ● ● ● ● ● 

ISIN [Maßgeblicher Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag 

● ● 

]  

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, die Barriere, [das 

Bezugsverhältnis] [der Nominalbetrag], der Mindestbetragsfaktor und 

[der Cap] [der Höchstbetragsfaktor] [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Best Entry Capped Bonus-Zertifikaten (mit 

physischer Lieferung): 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung hängt 

von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern ausgehend vom Best Entry-Level der [Kurs] [bzw.] 

[Referenzpreis] [zu keinem Zeitpunkt] [während des 

Beobachtungszeitraums] [am finalen Bewertungstag] die Barriere 

[nicht] [erreicht oder] unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag den [mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; höchstens 

jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap] 

[Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem 

Basispreis[, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]; höchstens 

jedoch den mit dem Nominalbetrag multiplizierten Höchstbetragsfaktor 

[multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]] (der Höchstbetrag), 

mindestens jedoch den [mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Basispreis multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor] [Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor] [, multipliziert mit [der 
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Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] (der Mindestbetrag). Der Best Entry-Level entspricht 

dem niedrigsten [an einem Beobachtungstag(t)] [während des Best 

Entry-Beobachtungszeitraums] beobachteten [Referenzpreis][Kurs] des 

Basiswerts. 

(b) Sofern ausgehend vom Best Entry-Level der [Kurs] [bzw.] 

[Referenzpreis] [zu irgendeinem Zeitpunkt während] [des 

Beobachtungszeitraums] [des finalen Bewertungstages] [am finalen 

Bewertungstag] die Barriere [erreicht oder] unterschreitet und der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap 

erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den [mit 

dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap] [Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor] [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] (der Höchstbetrag). 

(c) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] [zu irgendeinem Zeitpunkt] 

[während des Beobachtungszeitraums][am finalen Bewertungstag] die 

Barriere [erreicht oder] unterschreitet und der Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag den Cap unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag [die physische Lieferung [einer Aktie des Basiswerts] 

[eines Anteils eines ETFs]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 

Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des 

Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

physisch geliefert werden sollen] [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs 

am finalen Bewertungstag][, dividiert durch den Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-Aktien] 

[N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

[Basispreis][Referenzpreis am finalen Bewertungstag]][dem Quotienten 

aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis][, 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, und dem 
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Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht [dem [mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] 

[Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis [, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]]] 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis, die Barriere, [das Bezugsverhältnis] 

[der Nominalbetrag], der Mindestbetragsfaktor und [der Cap] [der 

Höchstbetragsfaktor] [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

Basisprei

s [in ●] 

Barrier

e [in ●] 

[Bezugs-

verhält-

nis] 

[Nomina

lbetrag] 

[Cap] 

[Höchst

betrags-

faktor] 

[in ●]] 

Mindest-

betragsfaktor 

[in ●] 

● ● ● ● ● ● 

ISIN [Maßgeblicher Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts 

am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag 

 ● ● 

]  
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[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, die Barriere, [das 

Bezugsverhältnis] [der Nominalbetrag], der Mindestbetragsfaktor und 

[der Cap] [der Höchstbetragsfaktor] [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

[Auszahlungsprofil bei Capped Airbag-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung hängt 

von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag den Basispreis erreicht oder überschreitet, erhält 

der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Produkt aus dem Partizipationsfaktor und der Performance des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag[, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance]; höchstens jedoch den mit dem 

Nominalbetrag multiplizierten Höchstbetragfaktor [multipliziert mit 

[der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]]] (der Höchstbetrag).  

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere erreicht oder überschreitet und den 

Basispreis unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit 100% [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]]. 

(c) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus 

dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und der Barriere. [, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]] [die physische Lieferung 

[einer Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [die physische 

Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze 

Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der 

Anteile eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form 

eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 

Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag][multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am 
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finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] 

[, multipliziert mit der Wechselkursperformance][, multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag][, dividiert durch 

den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die 

Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und der Barriere [dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis][, 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, und dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis.] 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis. 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht [dem [mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] 

[Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und der Barriere [, multipliziert 

mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]]]] 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis, die Barriere, der Nominalbetrag und 

der Höchstbetragsfaktor [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 
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ISI

N 

Basisprei

s [in ●] 

Barrier

e [in ●] 

Nominal

betrag 

Höchst-

betrags-

faktor 

[in ●]] 

● ● ● ● ● 

ISIN [Maßgeblicher Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts 

am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag 

 ● ● 

]  

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, die Barriere, der 

Nominalbetrag und der Höchstbetragsfakto [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

[Auszahlungsprofil bei One Step-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung hängt 

von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere erreicht oder überschreitet, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Höchstbetragfaktor [multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]]] (der Höchstbetrag).  

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus 

dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und dem Basispreis [, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]] [die physische Lieferung 

[einer Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [die physische 

Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze 

Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der 

Anteile eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form 
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eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 

Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag][multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am 

finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] 

[, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][, multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag][, dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die 

Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und dem Basispreis][dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis][, 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, und dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis.] 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis. 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht [dem [mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] 

[Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis [, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]]. 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis, die Barriere, der Nominalbetrag und 

der Höchstbetragsfaktor [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 



60 

ISI

N 

Basisprei

s [in ●] 

Barrier

e [in ●] 

Nominal

betrag 

Höchst-

betrags-

faktor 

[in ●]] 

● ● ● ● ● 

ISIN [Maßgeblicher Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts 

am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag 

 ● ● 

]  

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, die Barriere, der 

Nominalbetrag und der Höchstbetragsfaktor [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

[Auszahlungsprofil bei [Stufen][e][E]xpress-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, 

wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere erreicht oder überschreitet, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag multipliziert 

mit dem Mindestbetragsfaktor[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] (der Mindestbetrag), höchstens jedoch den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor[, multipliziert 

mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]] (der Höchstbetrag).  

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]]][die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 
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Bruchteile [der Aktie des Basiswerts][der Anteile eines ETFs] werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des 

Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance][, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag][, dividiert durch den Maßgeb-

lichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-

Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

und dem [Basispreis][der Barriere][Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag]][dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

Physische Lieferung-Referenzpreis]][, multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. [Der Physische 

Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

phyisch geliefert werden sollen, und der Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag und 1.] 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag]. 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit [der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag][dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und der 

Barriere][, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]].]  

[Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis.]  

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt 

ermittelt: 
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Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts an einem 

Bewertungstag(t) die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete 

Barriere(nt) erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate 

automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem 

Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) 

zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt)6 entspricht [, multi-

pliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am Bewertungstag(t)]]]. [Die Performance des Basiswerts 

an diesem Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem 

Basispreis.] [Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten 

aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

Bewertungstag(t).]  

[Darüber hinaus werden die [Stufen][e][E]xpress-Zertifikate, 

vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, verzinst. Dabei entspricht 

der Zinskupon dem Produkt aus dem Nominalbetrag und dem Zinssatz.] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] 

umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] 

[aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, die 

Barriere(nt), der Mindestbetragsfaktor, der Höchstbetragsfaktor und der 

Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

Basis

preis 

[in ●] 

Nomin

al-

betrag 

Barriere 

[in ●]  

Barriere(

nt) [in ●] 

[(nt von 

[●] bis 

[●])] 

Minde

st-

betrag

sfaktor 

[in ●] 

Zinssa

tz in %

● ● ● ● ● ● ● 

ISIN Höchst-

betrags-

faktor [in 

●] 

Vorzeitiger 

Rückzahlungs-

faktor(nt)  

[Maßgeblicher Wechsel-

kurs der 

Handelswährung des 

Basiswerts am 

6 Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor (nt)“ ist der Faktor, mit dem der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag ermittelt wird. 
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[in ●] [(nt von 

[●] bis [●])] 

[anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag[(t)] 

● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die 

Barriere, die Barriere(nt), der Mindestbetragsfaktor, der 

Höchstbetragsfaktor und der Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie 

der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t) in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Reverse [Stufen][e][E]xpress-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, 

wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere erreicht oder unterschreitet, erhält 

der Anleger am Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] (der Mindestbetrag), höchstens jedoch den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor[, multipliziert 

mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]] (der Höchstbetrag).  

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere überschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]].  

[Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis.] [Die Wechselkursperformance 

entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und 
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dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag] 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt 

ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts an einem 

Bewertungstag(t) die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete 

Barriere(nt) erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate 

automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem 

Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) 

zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt)7 entspricht [, multi-

pliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am Bewertungstag(t)]]]. [Die Performance des Basiswerts 

an diesem Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem 

Basispreis.]  

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am Bewertungstag(t).] 

 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] 

umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] 

[aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Darüber hinaus werden die [Stufen][e][E]xpress-Zertifikate, 

vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, verzinst. Dabei entspricht 

der Zinskupon dem Produkt aus dem Nominalbetrag und dem Zinssatz.] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] 

umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] 

[aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, die 

Barriere(nt), der Mindestbetragsfaktor, der Höchstbetragsfaktor und der 

Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] wie folgt festgelegt: 

7 Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor (nt)“ ist der Faktor, mit dem der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag ermittelt wird. 
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ISI

N 

Basispr

eis [in 

●]  

Nomin

al-

betrag 

Barriere 

[in ●]  

Barriere(

nt) [in ●] 

[(nt von 

[●] bis 

[●])] 

Minde

st-

betrag

sfaktor 

[in ●] 

Zinssa

tz in %

● ● ● ● ● ● ● 

ISIN Höchst-

betrags-

faktor [in 

●] 

Vorzeitiger 

Rückzahlungs-

faktor(nt)  

[in ●] [(nt von 

[●] bis [●])] 

[Maßgeblicher Wechsel-

kurs der Handelswährung 

des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag 

● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die 

Barriere, die Barriere(nt), der Mindestbetragsfaktor, der 

Höchstbetragsfaktor und der Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie 

der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Express-Zertifikaten mit Tilgungsschwelle: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, 

wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance][der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Tilgungsschwelle erreicht oder überschreitet, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] (der Mindestbetrag), höchstens jedoch den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor[, multipliziert 

mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]] (der Höchstbetrag).] 

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] [der Kurs] des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag [die Tilgungsschwelle 

unterschreitet und] die Barriere erreicht oder überschreitet, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag [, multipliziert mit [der 
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Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]]]  

(c) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 

Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des 

Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeb-

lichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-

Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

und dem [Basispreis][der Barriere][Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag]][dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

Physische Lieferung-Referenzpreis]] [, multipliziert mit dem 

Maßgeblichem Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. [Der 

Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

phyisch geliefert werden sollen, und der Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag und 1.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit [der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag][dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und der 

Barriere][, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]].] 

[Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis.] [Die Wechselkursperformance 

entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der 
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Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und 

dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag wird 

[gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere 

Rundungsregel: ●].] 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt 

ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts an einem 

Bewertungstag(t) [die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete 

Barriere(nt)] [den Basispreis] erreicht oder überschreitet, endet die 

Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen 

Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit dem 

diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen 

Rückzahlungsfaktor(nt)8 entspricht[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

Bewertungstag(t)]]]. [Die Performance des Basiswerts an diesem 

Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem Basispreis.]  

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am Bewertungstag(t).] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, die 

Barriere(nt), der Mindestbetragsfaktor, der Höchstbetragsfaktor, die 

Tilgungsschwelle und der Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der 

Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

Basis-

preis 

[in ●]  

Nomin

al-

betrag 

Barriere 

[in ●]  

Barriere(

nt) [in ●] 

[(nt von 

[●] bis 

[●])] 

Minde

st-

betrag

sfaktor 

[in ●] 

Tilgung

s-

schwell

e[in ●] 

● ● ● ● ● ● ● 

8 Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor (nt)“ ist der Faktor, mit dem der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag ermittelt wird. 
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ISIN Höchst-

betrags-

faktor [in 

●] 

Vorzeitiger 

Rückzahlungs-

faktor(nt)  

[in ●] [(nt von 

[●] bis [●])] 

[Maßgeblicher Wechsel-

kurs der 

Handelswährung des 

Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag[(t)] 

● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die 

Barriere, die Barriere(nt), der Mindestbetragsfaktor, der 

Höchstbetragsfaktor, die Tilgungsschwelle und der Vorzeitige 

Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag[(t)]] in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung 

festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Deep Barrier Express-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, 

wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] [der Kurs] des 

Basiswerts zu keinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums 

die Barriere berührt, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag [, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]. 

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] [der Kurs] des 

Basiswerts zu irgendeinem Zeitpunkt während des 

Beobachtungszeitraums die Barriere berührt, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag [multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]][ [die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 

Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des 

Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem 
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Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeb-

lichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-

Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

und dem [Basispreis][der Barriere][Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag][dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

Physische Lieferung-Referenzpreis]] [, multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. [Der Physische 

Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

phyisch geliefert werden sollen, und der Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag und 1.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit [der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag][dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und der 

Barriere][, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]]. 

[Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis.] [Die Wechselkursperformance 

entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und 

dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag wird 

[gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere 

Rundungsregel: ●].] 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt 

ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts an einem 

Bewertungstag(t) [die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete 

Barriere(nt)] [den Basispreis][die Tilgungsschwelle(nt)] erreicht oder 

überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der 
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Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag 

entspricht [, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am Bewertungstag(t)]]]. [Die Performance 

des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten 

aus dem Referenzpreis des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und 

dem Basispreis.] [Die Wechselkursperformance entspricht dem 

Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung 

des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

Bewertungstag(t).] [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in 

[Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] 

[abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

Darüber hinaus werden die Deep Barrier Express Zertifikate verzinst. 

Die Höhe der Verzinsung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, 

wie folgt ermittelt: 

Wird die [Barriere] [Barriere(nt)][von der Performance][bzw.] [vom 

Referenzpreis] [vom Kurs][(auch untertägig (intraday))][des 

Basiswerts] [des Korbbestandteils mit der geringsten Performance] zu 

keinem Zeitpunkt [vom Anfänglichen Bewertungstag] [bis zum dem 

Bewertungstag(t)] berührt, entspricht der Zinskupon am 

darauffolgenden Zinszahltag(nt) dem Qutienten aus dem Referenzpreis 

am jeweiligen Bewertungstag(t) und [dem Nominalbetrag] [●], 

multipliziert mit dem Zinsfaktor. Andernfalls beträgt die Höhe des 

Zinskupons [0%][●]. 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag[,][sowie] die 

Barriere[,] [sowie] [die Barriere(nt)][,][sowie] [die 

Tilgungsschwelle(nt)] [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag[(t)]]] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

Basisprei

s [in ●]  

Nomina

lbetrag 

Barrier

e [in ●] 

[Barriere(nt

) [in ●]  

[(nt von [●] 

bis [●])] 

[Tilgungs-

schwelle(nt

) 

● ● ● ● ●] ●] 

ISIN [Maßgeblicher Wechsel-

kurs der Handelswährung 

des Basiswerts am 
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[anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag[(t)] 

● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag[,][sowie] 

die Barriere[,][sowie] die Barriere(nt) [,][sowie] [,die 

Tilgungsschwelle(nt)] [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag[(t)]] in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung 

festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei (Stufen-) Express Extra-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, 

wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] am finalen 

Bewertungstag die [den Basispreis] [die Barriere] erreicht oder 

überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag. 

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag [den Basispreis] [die Barriere] unterschreitet, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert 

mit dem Quotienten aus Nominalbetrag und Barriere.] [die physische 

Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze 

Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der 

Anteile eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form 

eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 

Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am 

finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden 

sollen][, multipliziert mit der Wechselkursperformance] [, multipliziert 

mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, 

dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und [dem Basispreis] [der 

Barriere][Referenzpreis am finalen Bewertungstag]] [dem Quotienten 

aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis]] 

[, multipliziert mit dem Maßgeblichem Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
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Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, und der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 1.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit [der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag][dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und der 

Barriere][, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]]. 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis. [Die Wechselkursperformance 

entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und 

dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag wird 

[gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere 

Rundungsregel: ●].] 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt 

ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] an einem 

Bewertungstag(t) die [jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete] 

Tilgungsschwelle[(nt)] erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der 

Zertifikate automatisch und der Anleger erhält den Nominalbetrag[, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am Bewertungstag(t)]]] [Die Wechselkursperformance 

entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und 

dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts 

am Bewertungstag(t).] [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in 

[Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] 

[abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

Darüber hinaus werden die Best Express-Zertifikate mit Kupon verzinst. 

Die Höhe der Verzinsung hängt von der Wertentwicklung des 
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Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, 

wie folgt ermittelt: 

(a) Wird die Barriere [von der Performance] [bzw.] [vom Referenzpreis] 

des Basiswerts am Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag 

erreicht oder überschritten, entspricht der Zinskupon dem Produkt aus 

dem Nominalbetrag und dem Zinssatz [multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag bzw. Bewertungstag(t)]]].  

(b) Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupon [0%][●].]  

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, [der Basispreis], 

[die Barriere],  die Tilgungsschwelle[(nt)] [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

[Für die ISIN sind [der Basispreis], der Nominalbetrag[,] die Barriere[,]  

[sowie] [die Tilgungsschwelle[(nt)]] [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

Basispre

is [in ●]  

Nomina

lbetrag 

Barrier

e [in ●] 

[Tilgungs-

schwelle[(n

t)] 

[Maßgeblic

her 

Wechsel-

kurs der 

Handelswä

hrung des 

Basiswerts 

am 

[anfänglich

en][finalen] 

Bewertung

stag[(t)] 

● ● ● ● ●] ●] 

] 

[Für die ISIN sind [der Basispreis], der Nominalbetrag[,] die Barriere[,]  

[sowie] [die Tilgungsschwelle[(nt)]] [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

] 
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[Auszahlungsprofil bei Worst of (Stufen) Express-Zertifikaten:

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung der 

Basiswerte ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, 

wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance][die Referenzpreise] aller Basiswerte am 

finalen Bewertungstag die Barriere erreichen oder überschreiten, erhält 

der Anleger am Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] (der Mindestbetrag), höchstens jedoch den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor[, multipliziert 

mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]] (der Höchstbetrag).  

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] von mindestens einem 

Basiswert am finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält 

der Anleger am Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert mit der 

Summe aus der Performance des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag und 1[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] [[die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile 

eines ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der geringsten Performance 

am finalen Bewertungstag werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht 

dem Bruchteil [der Aktie][des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance][, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeb-

lichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-

Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

und dem [Basispreis] [der Barriere][Referenzpreis am letzten 

Bewertungstag]][dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

Physische Lieferung-Referenzpreis]] [, multipliziert mit dem 

Maßgeblichem Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. [Der 

Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 
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phyisch geliefert werden sollen, und der Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit der 

Summe aus der Performance des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag und 100% [multipliziert mit 

[der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]].] 

Die Performance eines Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht 

der Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag und dem Basispreis des Basiswerts und 1. Die 

geringste Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag 

entspricht der Performance des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag im Vergleich zu allen anderen 

Basiswerten. [Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten 

aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag.] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] 

umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] 

[aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung der 

Basiswerte ab und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt 

ermittelt: 

Sofern [die Performance] [die Referenzpreise] aller Basiswerte an einem 

Bewertungstag(t) die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete 

Barriere(nt) erreichen oder überschreiten, endet die Laufzeit der 

Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag 

der dem Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) 

zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) entspricht [, multi-

pliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am Bewertungstag(t)]]]. [Die Performance des Basiswerts 

an diesem Bewertungstag(t) entspricht der Differenz aus dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts an diesem 
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Bewertungstag(t) und dem Basispreis und 1.] [Die Wechselkurs-

performance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am Bewertungstag(t).] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis des jeweiligen Basiswerts, der 

Nominalbetrag, die Barriere des jeweiligen Basiswerts, die Barriere(nt) 

des jeweiligen Basiswerts, der Mindestbetragsfaktor, der 

Höchstbetragsfaktor und der Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie 

der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

Basispreis 

des 

jeweiligen 

Basiswerts 

[in ●]  

Nomin

al-

betrag 

Barriere 

des 

jeweilige

n 

Basiswer

ts [in ●]  

Barriere(nt) 

des 

jeweiligen 

Basiswerts 

[in ●]  

[(nt von [●] 

bis [●])] 

Minde

st-

betrags

faktor  

[in ●] 

● ● ● ● ● ● 

ISIN Höchst-

betragsfakto

r [in ●] 

Vorzeitiger 

Rückzahlungs-

faktor(nt)  

[in ●] [(nt von 

[●] bis [●])] 

[Maßgeblicher 

Wechselkurs der 

Handelswährung des 

Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen

] Bewertungstag[(t)] 

● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis des jeweiligen Basiswerts, 

der Nominalbetrag, die Barriere des jeweiligen Basiswerts, die 

Barriere(nt) des jeweiligen Basiswerts, der Mindestbetragsfaktor, der 

Höchstbetragsfaktor und der Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie 

der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

] 
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[Auszahlungsprofil bei Best Express-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, 

wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] am finalen 

Bewertungstag die Barriere erreicht oder überschreitet, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag[, multipliziert 

mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]], mindestens jedoch den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] (der Mindestbetrag).  

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 

Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des 

Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeb-

lichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-

Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

und dem [Basispreis] [der Barriere][Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag]] [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

Physische Lieferung-Referenzpreis]] [, multipliziert mit dem 

Maßgeblichem Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. [Der 

Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

phyisch geliefert werden sollen, und der Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag und 1.] 
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[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit [der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag][dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und der 

Barriere][, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]]. 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis. [Die Wechselkursperformance 

entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und 

dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag wird 

[gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere 

Rundungsregel: ●].] 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt 

ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] an einem 

Bewertungstag(t) die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete 

Barriere(nt) erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate 

automatisch und der Anleger erhält den Nominalbetrag multipliziert mit 

der Performance des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t)[, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am )[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

Bewertungstag(t)]]]]], mindestens jedoch den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten 

Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) [multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

Bewertungstag(t)]]]. Die Performance des Basiswerts an diesem 

Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem Basispreis. [Die 

Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am Bewertungstag(t).] [Der 
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Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, der 

Mindestbetragsfaktor, die Barriere(nt) und der Vorzeitige 

Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

Basis-

preis 

[in ●]  

Nominal

betrag 

Barriere Mindest-

betrags-

faktor  

[in ●] 

Barriere(n

t) [in ●]  

[(nt von 

[●] bis 

[●])] 

● ● ● ● ● ● 

ISIN Vorzeitiger Rück-

zahlungsfaktor(nt)  

[in ●] [(nt von [●] bis 

[●])] 

[Maßgeblicher Wechselkurs 

der Handelswährung des 

Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag[(t)] 

● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die 

Barriere, der Mindestbetragsfaktor, die Barriere(nt) und der Vorzeitige 

Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag[(t)]] in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung 

festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Best Express-Zertifikaten mit Kupon: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, 

wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] am finalen 

Bewertungstag die Barriere erreicht oder überschreitet, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag[, multipliziert 

mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
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finalen Bewertungstag]]], mindestens jedoch den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] (der Mindestbetrag).  

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]]. [die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 

Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des 

Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeb-

lichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-

Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

und dem [Basispreis][der Barriere][Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag]][dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

Physische Lieferung-Referenzpreis]] [, multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. [Der Physische 

Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

phyisch geliefert werden sollen, und der Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag und 1.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit [der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag][dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und der 

Barriere][, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]].] 
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Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis. [Die Wechselkursperformance 

entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und 

dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag wird 

[gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere 

Rundungsregel: ●].] 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt 

ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] an einem 

Bewertungstag(t) die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete 

Tilgungsschwelle(nt) erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der 

Zertifikate automatisch und der Anleger erhält den Nominalbetrag 

multipliziert mit der Performance des Basiswerts an diesem 

Bewertungstag(t)[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

Bewertungstag(t)]]], mindestens jedoch den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten 

Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) [multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

Bewertungstag(t)]]]. Die Performance des Basiswerts an diesem 

Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem Basispreis. [Die 

Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am Bewertungstag(t).] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

Darüber hinaus werden die Best Express-Zertifikate mit Kupon verzinst. 

Die Höhe der Verzinsung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, 

wie folgt ermittelt: 

(a) Wird die [Barriere] [Barriere (nt)] [von der Performance] [bzw.] 

[vom Referenzpreis] des Basiswerts am Bewertungstag(t) bzw. am 
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finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, und unterschreitet 

[die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die jeweils diesem 

Bewertungstag zugeordnete Tilgungsschwelle(nt), entspricht der 

Zinskupon dem Produkt aus dem Nominalbetrag und dem Zinssatz 

[multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]].  

(b) Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupon [0%][●].]  

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, der 

Mindestbetragsfaktor, die Barriere(nt), die Tilgungsschwelle(nt), der 

Zinssatz und der Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der 

Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

Basis

preis 

[in ●] 

Nomin

al-

betrag 

Barrier

e 

Mindest

betrags-

faktor  

[in ●] 

Barrie

re(nt) 

[in ●]  

[(nt

von 

[●] 

bis 

[●])] 

Tilgungs-

schwelle(n

t) [in ●]  

[(nt von 

[●] bis 

[●])] 

● ● ● ● ● ● 

ISIN Zins

satz 

Vorzeitige

r Rück-

zahlungs-

faktor(nt)  

[in ●] [(nt

von [●] 

bis [●])] 

[Maßgeblicher Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag[(t)] 

● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die 

Barriere, der Mindestbetragsfaktor, die Barriere(nt), die 

Tilgungsschwelle(nt), der Zinssatz und der Vorzeitige 

Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag[(t)]] in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung 

festgelegt.] 
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] 

[Auszahlungsprofil bei Best Express-Zertifikaten mit Performance:

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, 

wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Tilgungsschwelle) erreicht oder 

überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag, mindestens aber den Nominalbetrag multipliziert mit 

dem Mindestbetragsfaktor[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]]  

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] [der Kurs] des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere erreicht oder 

überschreitet und die Tilgungsschwelle unterschreitet, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] 

(c) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 

Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des 

Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs 

am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-Aktien] 

[N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

[Basispreis] [der Barriere][Referenzpreis am finalen 
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Bewertungstag]][dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

Physische Lieferung-Referenzpreis]][, multipliziert mit dem 

Maßgeblichem Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. [Der 

Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

phyisch geliefert werden sollen, und der Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag und 1.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit [der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag][dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und der 

Barriere][, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]].] 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis. [Die Wechselkursperformance 

entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und 

dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag wird 

[gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere 

Rundungsregel: ●].] 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt 

ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts an einem 

Bewertungstag(t) die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete 

Tilgungsschwelle(nt) erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der 

Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag 

der dem Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des 

Basiswerts am Bewertungstag(t) ][, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

Bewertungstag[(t)]]], mindestens aber dem Nominalbetrag  mit dem 

diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen 

Rückzahlungsfaktor(nt)9 ][, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

9 Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor (nt)“ ist der Faktor, mit dem der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag ermittelt wird. 
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Bewertungstag[(t)]]] entspricht. Die Performance des Basiswerts an 

diesem Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem 

Basispreis. [Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten 

aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

Bewertungstag(t).] [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in 

[Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] 

[abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, der 

Mindestbetragsfaktor, die Tilgungsschwelle, die Tilgungsschwelle(nt) 

und der Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

Basis-

preis 

[in ●]  

Nomin

al-

betrag 

Barrier

e [in ●]  

Tilgungs

schwelle

(nt) [in 

●]  

[(nt von 

[●] bis 

[●])] 

Minde

st-

betrag

s-

faktor  

[in ●] 

Tilgun

gs-

schwell

e[in ●] 

● ● ● ● ● ● ● 

ISIN  Vorzeitiger 

Rück-

zahlungsfaktor(

nt)  

[in ●] [(nt von 

[●] bis [●])] 

[Maßgeblicher Wechsel-

kurs der Handelswährung 

des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag[(t)] 

● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die 

Barriere, der Mindestbetragsfaktor, die Tilgungsschwelle,die Tilgungs-

schwelle(nt) und der Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der 

Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

] 
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[Auszahlungsprofil bei Best Express-Zertifikaten mit Performance mit 

Kupon: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, 

wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Tilgungsschwelle erreicht oder überschreitet, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert 

mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, 

mindestens aber den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Mindestbetragsfaktor[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]]  

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] [der Kurs] des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere erreicht oder 

überschreitet und die Tilgungsschwelle unterschreitet, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] 

(c) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 

Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des 

Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeb-

lichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-

Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

und dem [Basispreis] [der Barriere][Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag]] [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

Physische Lieferung-Referenzpreis] ] [, multipliziert mit dem 
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Maßgeblichem Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. [Der 

Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

phyisch geliefert werden sollen, und der Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag und 1.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit [der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag][dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und der 

Barriere][, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]].] 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis. [Die Wechselkursperformance 

entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und 

dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag wird 

[gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere 

Rundungsregel: ●].] 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt 

ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts an einem 

Bewertungstag(t) die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete 

Tilgungsschwelle(nt) erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der 

Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag 

der dem Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des 

Basiswerts am Bewertungstag(t) ][, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

Bewertungstag[(t)]]], mindestens aber dem Nominalbetrag multipliziert 

mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen 

Rückzahlungsfaktor(nt)10 ][, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

Bewertungstag[(t)]]] entspricht. Die Performance des Basiswerts an 

diesem Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem 

10 Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor (nt)“ ist der Faktor, mit dem der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag ermittelt wird. 
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Referenzpreis des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem 

Basispreis. [Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten 

aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

Bewertungstag(t).] [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in 

[Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] 

[abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

Darüber hinaus werden die Best Express-Zertifikate mit Performance 

mit Kupon verzinst. Die Höhe der Verzinsung hängt von der 

Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer 

vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

(a) Wird die [Barriere] [Barriere (nt)] [von der Performance] [bzw.] 

[vom Referenzpreis] des Basiswerts am Bewertungstag(t) bzw. am 

finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, und unterschreitet 

[die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die jeweils diesem 

Bewertungstag zugeordnete Tilgungsschwelle(nt), entspricht der 

Zinskupon dem Produkt aus dem Nominalbetrag und dem Zinssatz 

[multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]].  

(b) Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupon [0%][●].]  

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, die 

Barriere(nt), der Mindestbetragsfaktor, die Tilgungsschwelle, die 

Tilgungsschwelle(nt), der Zinssatz und der Vorzeitige 

Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag[(t)]] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

Basis-

preis 

[in ●]  

Nomin

al-

betrag 

Barrier

e [in ●]  

Tilgungs

schwelle

(nt) [in 

●]  

[(nt von 

[●] bis 

[●])] 

Minde

st-

betrag

s-

faktor  

[in ●] 

Tilgun

gs-

schwell

e[in ●] 

● ● ● ● ● ● ● 
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ISIN Zinssatz Barriere(nt) [in 

●]  

[(nt von [●] bis 

[●])] 

● ● ● 

ISIN Höchst-

betrags-

faktor [in 

●] 

Vorzeitiger 

Rückzahlungs-

faktor(nt)  

[in ●] [(nt von 

[●] bis [●])] 

[Maßgeblicher Wechsel-

kurs der Handelswährung 

des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag[(t)] 

● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die 

Barriere, die Barriere(nt), der Mindestbetragsfaktor, der 

Höchstbetragsfaktor, die Tilgungsschwelle, die Tilgungsschwelle(nt), 

der Zinssatz und der Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der 

Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

]

[Auszahlungsprofil bei Memory [Stufen][e][E]xpress-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] hängt 

von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich 

einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag die Barriere erreicht oder überschreitet, erhält 

der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 

100%[, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]. 

(b) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger 

am Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 

der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 

100%][den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag und der Barriere][, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]] [die physische Lieferung 

von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile 
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eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 

Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am 

finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden 

sollen][, multipliziert mit der Wechselkursperformance] [, multipliziert 

mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, 

dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem [Basispreis] [der 

Barriere][Referenzpreis am finalen Bewertungstag]] [dem Quotienten 

aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis] ] 

[, multipliziert mit dem Maßgeblichem Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, und der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 1.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit [der 

Summe aus der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

und 100%][dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag und der Barriere][, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]].] [Die Wechselkursperformance entspricht dem 

Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung 

des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag.] 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht 

der Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag und dem Basispreis und 1. 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt 

ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts an einem 

[Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] die Tilgungsschwelle[(nt)] 
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erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate 

automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem 

Nominalbetrag multipliziert mit 100%[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

Bewertungstag(t)]]] entspricht. [Die Performance des Basiswerts an 

diesem [Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] entspricht der 

Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts an 

diesem [Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] und dem Basispreis 

und 1.] 

Darüber hinaus werden die Memory [Stufen][e][E]xpress-Zertifikate 

verzinst. Die Höhe der Verzinsung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, 

wie folgt ermittelt: 

(a) Wird die [Barriere] [Barriere (nt)] [von der Performance] [bzw.] 

[vom Referenzpreis] des Basiswerts am Bewertungstag(t) bzw. am 

finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, entspricht der 

Zinskupon der Differenz aus (a) dem Produkt aus dem Nominalbetrag, 

dem Zinssatz und der Anzahl der durchlaufenen Bewertungstage 

(Bewertungstage(t) einschließlich des finalen Bewertungstags) 

[multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am Bewertungstag(t)]]] und (b) der Summe der an 

vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten Zinskupons.  

(b) Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupon [0%][●].]  

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am Bewertungstag(t).] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, [die 

Barriere(nt),] die Tilgungsschwelle[(nt)] [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] wie folgt festgelegt: 
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ISI

N 

Basis

preis 

[in 

●] 

Nomi-

nal-

betrag 

Barrier

e [in ●] 

[Bar-

riere 

(nt) [in 

●] [(nt 

von 

[●] bis 

[●])]  

Tilgung

s-

schwell

e [(nt)] 

[in ●] 

[(nt von 

[●] bis 

[●])] 

[Maßgeblic

her 

Wechsel-

kurs der 

Handels-

währung des 

Basiswerts 

am 

[anfängliche

n][finalen] 

Bewertungs

tag[(t)] 

● ● ● ● ●] ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die 

Barriere, [die Barriere(nt),] die Tilgungsschwelle[(nt)] [sowie der 

Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Memory [Stufen][e][E]xpress-Zertifikaten (mit 

Barriere): 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] hängt 

von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich 

einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag den Basispreis erreicht oder überschreitet, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert 

mit 100%[, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]. 

(b) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag den Basispreis unterschreitet und der 

[Referenzpreis][Kurs] des Basiswerts im Beobachtungszeitraum [(auch 

untertägig)] niemals die Barriere [erreicht oder] unterschritten hat, erhält 

der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 

100%[, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]. 

(c) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag den Basispreis unterschreitet und der 
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[Referenzpreis][Kurs] des Basiswerts im Beobachtungszeitraum [(auch 

untertägig)] niemals die Barriere [erreicht oder] unterschritten hat, erhält 

der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und [dem 

Basispreis][der Barriere][, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 

Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des 

Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeb-

lichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-

Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

und dem [Basispreis] [der Barriere][Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag]] [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

Physische Lieferung-Referenzpreis] ] [, multipliziert mit dem 

Maßgeblichem Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. [Der 

Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

phyisch geliefert werden sollen, und der Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag und 1.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit [der 

Summe aus der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

und 100%][dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis][, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]].] [Die Wechselkursperformance entspricht dem 

Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung 

des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag.] 
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Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht 

der Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag und dem Basispreis und 1. 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt 

ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts an einem 

[Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] die Tilgungsschwelle[(nt)] 

erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate 

automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem 

Nominalbetrag multipliziert mit 100%[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] entspricht. [Die Performance des Basiswerts an 

diesem [Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] entspricht der 

Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts an 

diesem [Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] und dem Basispreis 

und 1.] 

Darüber hinaus werden die Memory [Stufen][e][E]xpress-Zertifikate 

verzinst. Die Höhe der Verzinsung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, 

wie folgt ermittelt: 

(a) Wird die Barriere [von der Performance] [bzw.] [vom Referenzpreis] 

des Basiswerts am Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag 

erreicht oder überschritten, entspricht der Zinskupon der Differenz aus 

(a) dem Produkt aus dem Nominalbetrag, dem Zinssatz und der Anzahl 

der durchlaufenen Bewertungstage (Bewertungstage(t) einschließlich 

des finalen Bewertungstags) [multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] und (b) der Summe der an vorangegangenen 

Zinszahltagen gezahlten Zinskupons.  

(b) Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupon [0%][●].]  

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am Bewertungstag(t).] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 
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[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere[(nt)], 

die Tilgungsschwelle[(nt)] [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag[(t)]] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

Basis

preis 

[in ●] 

Nomi-

nal-

betrag 

[Bar-

riere 

(nt) [in 

●] [(nt 

von [●] 

bis 

[●])]  

Tilgung

s-

schwelle 

[(nt)] [in 

●] [(nt 

von [●] 

bis [●])] 

[Maßgeblich

er 

Wechselkurs 

der Handels-

währung des 

Basiswerts 

am 

[anfängliche

n][finalen] 

Bewertungst

ag[(t)] 

● ● ● ●] ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die 

Barriere[(nt)], die Tilgungsschwelle[(nt)] [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Memory Express-Zertifikaten mit Airbag: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] hängt 

von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich 

einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag die Barriere erreicht oder überschreitet, erhält 

der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 

100%[, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]. 

(b) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger 

am Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 

der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 100%] 

[den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus Referenzpreis 

am finalen Bewertungstag und der Barriere][, multipliziert mit [der 
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Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 

Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des 

Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs 

am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-Aktien] 

[N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

[Basispreis] [der Barriere][Referenzpreis am finalen Bewertungstag]] 

[dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-

Referenzpreis] ] [, multipliziert mit dem Maßgeblichem Wechselkurs 

am finalen Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis 

entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, und der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 1.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit [der 

Summe aus der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

und 100%][mit dem Quotienten aus Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag und Barriere][, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]].] 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht 

der Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag und dem Basispreis und 1. [Die 

Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] 
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[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] 

umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] 

[aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt 

ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts an einem 

[Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] die Tilgungsschwelle[(nt)] 

erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate 

automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem 

Nominalbetrag multipliziert mit 100%[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] entspricht. [Die Performance des Basiswerts an 

diesem [Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] entspricht der 

Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts an 

diesem [Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] und dem Basispreis 

und 1.] [Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus 

dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts 

am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs 

der Handelswährung des Basiswerts am [Beobachtungstag(t)] 

[Bewertungstag(t)].] 

Darüber hinaus werden die Memory Express Zertifikate verzinst. Die 

Höhe der Verzinsung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab 

und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt 

ermittelt: 

(a) Wird die [Barriere] [Barriere (nt)] [von der Performance] [bzw.] 

[vom Referenzpreis] des Basiswerts am Bewertungstag(t) bzw. am 

finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, entspricht der 

Zinskupon der Differenz aus (a) dem Produkt aus dem Nominalbetrag, 

dem Zinssatz und der Anzahl der durchlaufenen Bewertungstage 

(Bewertungstage(t) einschließlich des finalen Bewertungstags) 

[multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]] und (b) der Summe der an 

vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten Zinskupons.  

(b) Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupon [0%][●].]  

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, [die 

Barriere(nt),] die Tilgungsschwelle[(nt)] [sowie der Maßgebliche 
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Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

Basis

preis 

[in 

●] 

Nomi-

nal-

betrag 

Barrier

e [in ●] 

[Bar-

riere 

(nt) [in 

●] [(nt 

von 

[●] bis 

[●])]  

Tilgung

s-

schwell

e [(nt)] 

[in ●] 

[(nt von 

[●] bis 

[●])] 

[Maßgeblic

her 

Wechsel-

kurs der 

Handels-

währung des 

Basiswerts 

am 

[anfängliche

n][finalen] 

Bewertungs

tag[(t)] 

● ● ● ● ●] ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die 

Barriere, [die Barriere(nt),] die Tilgungsschwelle[(nt)] [sowie der 

Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei One Touch Memory Express-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] hängt 

von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich 

einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag die Barriere erreicht oder überschreitet, erhält 

der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 

100%[, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]. 

(b) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger 

am Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 

der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 100%[, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]] [die physische Lieferung 

von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile 
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eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 

Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am 

finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden 

sollen][, multipliziert mit der Wechselkursperformance] [, multipliziert 

mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, 

dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem [Basispreis] [der Barriere][ 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag]] [dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis] ] [, 

multipliziert mit dem Maßgeblichem Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, und der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 1.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit [der 

Summe aus der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

und 100%][dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag und der Barriere][, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]].] 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht 

der Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag und dem Basispreis und 1. [Die 

Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] 

umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] 

[aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
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Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt 

ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts an einem 

[Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] die Tilgungsschwelle[(nt)] 

erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate 

automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem 

Nominalbetrag multipliziert mit 100%[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] entspricht. [Die Performance des Basiswerts an 

diesem [Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] entspricht der 

Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts an 

diesem [Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] und dem Basispreis 

und 1.] [Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus 

dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts 

am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs 

der Handelswährung des Basiswerts am [Beobachtungstag(t)] 

[Bewertungstag(t)].] 

Darüber hinaus werden die One Touch Memory Express Zertifikate 

verzinst. Die Höhe der Verzinsung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, 

wie folgt ermittelt: 

Wird die [Barriere] [Barriere(nt)] [von der Performance] [bzw.] [vom 

Referenzpreis] [des Basiswerts] [des Korbbestandteils mit der 

geringsten Performance] zu keinem Zeitpunkt im Zeitraum zwischen 

dem aktuellen Bewertungstag(t) und dem unmittelbar voraussgehenden 

Bewertungstag(t-1) berührt, entspricht der Zinskupon am 

darauffolgenden Zinszahltag(nt) der Differenz aus (a) dem Produkt aus 

dem Nominalbetrag, dem Zinssatz [multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] und der Anzahl der durchlaufenen Bewertungstage 

(Bewertungstage(t) einschließlich des finalen Bewertungstags) und (b) 

der Summe der an vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten 

Zinskupons. Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupon [0%][●]. 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, [die 

Barriere(nt),] die Tilgungsschwelle[(nt)] [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] wie folgt festgelegt: 
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ISI

N 

Basis

preis 

[in 

●] 

Nomi

nal-

betrag 

Barrier

e [in ●]

[Bar-

riere 

(nt) [in 

●] [(nt 

von 

[●] bis 

[●])]  

Tilgung

s-

schwell

e [(nt)] 

[in ●] 

[(nt von 

[●] bis 

[●])] 

[Maßgeblic

her 

Wechsel-

kurs der 

Handels-

währung 

des 

Basiswerts 

am [anfäng-

lichen][final

en] Bewer-

tungstag[(t)]

● ● ● ● ●] ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die 

Barriere, [die Barriere(nt),] die Tilgungsschwelle[(nt)] [sowie der 

Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]]] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

[Auszahlungsprofil bei Express Kupon-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] hängt 

von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich 

einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag die Barriere erreicht oder überschreitet, erhält 

der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 

100%[, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]. 

(b) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger 

am Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 

der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 

100%][den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag und der Barriere],,multipliziert 

mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 
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Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des 

Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

physisch geliefert werden sollen] [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs 

am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-Aktien] 

[N-ETFs] entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

[Basispreis] [der Barriere][Referenzpreis am finalen Bewertungstag]] 

[dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-

Referenzpreis][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis 

entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, und der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 1.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit [der 

Summe aus der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

und 100%][dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag und der Barriere] [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]].] 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht 

der Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag und dem Basispreis und 1. [Die 

Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] 

umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] 

[aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
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Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt 

ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts an einem 

[Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] die Tilgungsschwelle[(nt)] 

erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate 

automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem 

Nominalbetrag multipliziert mit 100%[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] entspricht. [Die Performance des Basiswerts an 

diesem [Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] entspricht der 

Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts an 

diesem [Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] und dem Basispreis 

und 1.] [Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus 

dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts 

am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs 

der Handelswährung des Basiswerts am [Beobachtungstag(t)] 

[Bewertungstag(t)].] 

Darüber hinaus werden die Express Kupon-Zertifikate verzinst. Die 

Höhe der Verzinsung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab 

und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt 

ermittelt: 

Wird die [Barriere] [Barriere(nt)] [von der Performance] [bzw.] [vom 

Referenzpreis] [vom Kurs (auch innerhalb eines Tages)][des 

Basiswerts] zu irgendeinem Zeitpunkt im Zeitraum zwischen dem 

aktuellen Bewertungstag(t) [(einschließlich)] [(ausschließlich)] und 

dem unmittelbar vorausgehenden Bewertungstag(t-1) [(einschließlich)] 

[(ausschließlich)] berührt oder überschritten, entspricht der Zinskupon 

am darauffolgenden Zinszahltag(nt) der Differenz aus (a) dem Produkt 

aus dem Nominalbetrag, dem Zinssatz [multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] und der Anzahl der durchlaufenen Bewertungstage 

(Bewertungstage(t) einschließlich des finalen Bewertungstags) und (b) 

der Summe der an vorangegangenen Zinszahltagen(nt) gezahlten 

Zinskupons. Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupon [0%][●]. 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, [die 

Barriere(nt),] die Tilgungsschwelle[(nt)], der Zinssatz, [sowie der 

Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] wie folgt festgelegt: 
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chen][fin
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ngstag[(t

)] 

Zinssatz 

● ● ● ● ●] ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die 

Barriere, [die Barriere(nt),] die Tilgungsschwelle[(nt)], der Zinssatz 

[sowie der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am [anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] in der 

Tabelle am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

[Auszahlungsprofil bei Fixkupon Express-Zertifikaten:

Die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] hängt 

von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich 

einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

den Knock-In Level erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 100%[, multipliziert 

mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]]. 

(b) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

den Knock-In Level unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

[den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und [dem 

Basispreis][Knock-In Level][, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]]][[die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts][N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 
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Bruchteile [der Aktie des Basiswerts][der Anteile eines ETFs] werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des 

Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

physisch geliefert werden sollen] [, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance][, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeb-

lichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-

Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

und dem [Basispreis][Knock-In Level][Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag]][dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

Physische Lieferung-Referenzpreis][, multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. [Der Physische 

Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

phyisch geliefert werden sollen, und dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswertes am finalen Bewertungstag und dem 

Basispreis.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit [der 

Summe aus der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

und 100%][dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag und dem Knock-In Level][, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]].] 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt 

ermittelt: 

Sofern der Referenzpreis des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) 

[den Basispreis] [die Barriere(nt)] erreicht oder überschreitet, endet die 

Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen 

Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit 100% 

entspricht[, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]. [Die 

Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 
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anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am Bewertungstag(t).]  

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] 

umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] 

[aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

Darüber hinaus werden die Fixkupon Express-Zertifikate verzinst. Die 

Höhe der Verzinsung wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen 

Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

Der Zinsbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Zinssatz [multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag][multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]] zur Bestimmung des Zinsbetrags]. Der Zinsbetrag wird 

am [finalen Zinszahltag] [bzw. am] [jeweiligen] [Zinszahltag[(nt)]] 

gezahlt. [Die Wechselkursperformance zur Bestimmung des Zinsbetrags 

entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und 

dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts 

am für die Zinszahlung maßgeblichen Bewertungstag(t) bzw. finalen 

Bewertungstag.] 

[Für die ISIN sind der Basiswert, der Basispreis, der Knock-In Level, 

[die Barriere(nt),] der Nominalbetrag und der Zinssatz [sowie der 

Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] wie folgt festgelegt: 

ISIN Basis-
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Knock
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Level 
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kurs der 
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währung 

des Basis-

werts am 

[anfänglic
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en] 

Bewertun

gstag[(t)] 

● ● ● ● ●] ● ● ●] 
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] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basiswert, der Basispreis, der Knock-

In Level, [die Barriere(nt),] der Nominalbetrag und der Zinssatz [sowie 

der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

]] 

[Auszahlungsprofil bei Fixkupon Express-Zertifikaten (mit Barriere):

Die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] hängt 

von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich 

einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

den Basispreis erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 100%[, multipliziert 

mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]]. 

(b) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

den Basispreis unterschreitet, aber der [Referenzpreis] [Kurs] des 

Basiswerts während [der Laufzeit] [des Beobachtungszeitraums] 

niemals die Barriere [erreicht] [oder] [unterschritten] hat, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 100%[, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]. 

(c) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

den Basispreis unterschreitet und der [Referenzpreis] [Kurs] des 

Basiswerts während [der Laufzeit] [des Beobachtungszeitraums] 

mindestens einmal die Barriere [erreicht] [oder] [unterschritten] hat, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert 

mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 

Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des 

Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 
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physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance][, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeb-

lichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-

Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

und dem [Basispreis][[der Barriere] [Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag]][Physische Lieferung-Referenzpreis][, multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. Der 

Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

phyisch geliefert werden sollen, und der Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag und 1. 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit [der 

Summe aus der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

und 100%][dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag und der Barriere][, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]].] 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt 

ermittelt: 

Sofern der Referenzpreis des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) 

[den Basispreis] [die Barriere(nt)] erreicht oder überschreitet, endet die 

Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen 

Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit 100% 

entspricht[, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]. [Die 

Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am Bewertungstag(t).]  

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] 

umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] 

[aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
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Darüber hinaus werden die Fixkupon Express-Zertifikate verzinst. Die 

Höhe der Verzinsung wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen 

Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

Der Zinsbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Zinssatz [multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag][multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]] zur 

Bestimmung des Zinsbetrags]. Der Zinsbetrag wird am [finalen 

Zinszahltag] [bzw. am] [jeweiligen] [Zinszahltag[(nt)]] gezahlt. [Die 

Wechselkursperformance zur Bestimmung des Zinsbetrags entspricht 

dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handels-

währung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am für 

die Zinszahlung maßgeblichen Bewertungstag(t) bzw. finalen 

Bewertungstag.] 

[Für die ISIN sind der Basiswert, der Basispreis, die Barriere, [die 

Barriere(nt),] der Nominalbetrag und der Zinssatz [sowie der 

Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] wie folgt festgelegt: 
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● ● ● ● ●] ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basiswert, der Basispreis, die Barriere, 

[die Barriere(nt),] der Nominalbetrag und der Zinssatz [sowie der 

Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 



110 

[Auszahlungsprofil bei Worst of Memory Express-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] hängt 

von der Wertentwicklung der Basiswerte ab und wird, vorbehaltlich 

einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts 

mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag die Barriere 

erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit 100%[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]].  

(b) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts 

mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag die Barriere 

unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag [den Nominalbetrag 

multipliziert mit der Summe aus der Performance des Basiswerts mit der 

geringsten Performance am finalen Bewertungstag und 100% 

[multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]] [die physische Lieferung 

von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs bezogen auf den Basiswert] mit 

der geringsten Performance am finalen Bewertungstag, die auf ganze 

Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der 

Anteile eines ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag werden nicht physisch geliefert, 

sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 

entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] 

(Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts mit der 

geringsten Performance am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit 

dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeb-

lichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-

Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

und dem [Basispreis] [der Barriere]] [[dem Physische Lieferung-

Referenzpreis]] [, multipliziert mit dem Maßgeblichem Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis 

entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, und der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 
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Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit [der 

Summe aus der Performance des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag und 100%][dem Quotienten aus 

dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und der Barriere] 

[multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]].] 

Die Performance eines Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht 

der Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag und dem Basispreis des Basiswerts und 1. Die 

geringste Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag 

entspricht der Performance des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag im Vergleich zu allen anderen 

Basiswerten. [Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten 

aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag.] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] 

umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] 

[aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung der 

Basiswerte ab und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt 

ermittelt: 

Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts mit 

der geringsten Performance an einem 

[Bewertungstag(t)][Beobachtungstag(t)] die jeweils diesem 

[Bewertungstag(t)][Beobachtungstag(t)] zugeordnete Tilgungs-

schwelle[(nt)] erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der 

Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag 

der dem Nominalbetrag multipliziert mit 100%[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] entspricht. [Die Performance eines Basiswerts an 

einem [Bewertungstag(t)] [Beobachtungstag(t)] entspricht der Differenz 

aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am 

[Bewertungstag(t)][Beobachtungstag(t)] und dem Basispreis des 

Basiswerts und 1.] [Die geringste Performance der Basiswerte an einem 

[Bewertungstag(t)][Beobachtungstag(t)] entspricht der Performance des 

Basiswerts mit der geringsten Performance an einem [Bewertungstag(t)] 
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[Beobachtungstag(t)] im Vergleich zu allen anderen Basiswerten.] [Die 

Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am 

[Bewertungstag(t)][Beobachtungstag(t)].] 

Darüber hinaus werden die Multi Memory Express Zertifikate verzinst. 

Die Höhe der Verzinsung hängt von der Wertentwicklung der 

Basiswerte ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, 

wie folgt ermittelt: 

(a) Wird die [Barriere] [Barriere(nt)] [von der Performance] [bzw.] [vom 

Referenzpreis] des Basiswerts mit der geringsten Performance am 

Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag erreicht oder 

überschritten, entspricht der Zinskupon der Differenz aus (a) dem 

Produkt aus dem Nominalbetrag, dem Zinssatz und der Anzahl der 

durchlaufenden Bewertungstage (Bewertungstage(t) einschließlich des 

finalen Bewertungstags) und [multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] (b) der Summe der an vorangegangenen 

Zinszahltagen gezahlten Zinskupons.  

(b) Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupon [0%][●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis des jeweiligen Basiswerts der 

Nominalbetrag, die Barriere des jeweiligen Basiswerts, [die Barriere(nt) 

des jeweiligen Basiswerts,] die Tilgungsschwelle[(nt)] des jeweiligen 

Basiswerts [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung 

des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] wie folgt 

festgelegt: 

ISI

N 

Basispreis 

des 

jeweiligen 

Basiswert

s [in ●] 

Nomin

al-

betrag 

Barriere 

des 

jeweilig

en 

Basiswe

rts [in ●] 

[Barrier

e [(nt)] 

des 

jeweilig

en 

Basiswe

rts [in ●] 

[(nt von 

[●] bis 

[●])] 

Tilgungs-

schwelle[(nt)

] des 

jeweiligen 

Basiswerts 

[in ●] [(nt 

von [●] bis 

[●])] 

● ● ● ● ●] ● 
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ISI

N 

[Maßgeblicher Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewer-

tungstag[(t)]] 

● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis des jeweiligen Basiswerts, 

der Nominalbetrag, die Barriere des jeweiligen Korbbestandteils, [die 

Barriere(nt) des jeweiligen Basiswerts,] die Tilgungsschwelle[(nt)] des 

jeweiligen Basiswerts [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] Bewer-

tungstag[(t)]]] in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung 

festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Stufenexpress Airbag-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, 

wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

die Barriere erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Mindestbetragsfaktor[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]], höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert 

mit dem Höchstbetragsfaktor[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]].  

(b) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag [den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Airbag-Level[, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]] [die physische Lieferung von 

[N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet 

werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] 

werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichs-

betrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der 

Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [multipliziert 
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mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen 

Anteile physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeb-

lichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-

Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

und [dem Basispreis] [der Barriere] [dem Airbag-Level]] [dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-

Referenzpreis]] [, multipliziert mit dem Maßgeblichem Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis 

entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, und der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 1.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit [der 

Summe aus der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

und 100%][dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag und [der Barriere][dem Airbag-Level][, multipliziert mit 

[der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]].] 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt 

ermittelt: 

Sofern der Referenzpreis des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) die 

jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete Barriere(nt) erreicht oder 

überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der 

Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag 

multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten 

Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] entspricht. [Die Wechselkursperformance entspricht 
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dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handels-

währung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

Bewertungstag(t).] [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in 

[Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] 

[abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere(nt), 

der Mindestbetragsfaktor, der Höchstbetragsfaktor, der Airbag-Level 

und der Vorzeitige Rückzahlungsfaktor [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)]] wie folgt festgelegt: 

ISIN Basisprei

s  

[in ●]]  

Nomin

al-

betrag 

Barriere(nt) 

[in ●]  

[(nt von [●] 

bis [●])] 

Mindest-

betrags-

faktor 

[in [●]] 

Höchst-

betrags-

faktor 

[in [●]] 

● ● ● ● ● ● 

ISI

N 

Airbag-

Level [in 

●]] 

Vorzeitiger 

Rückzahlung

sfaktor 

[in ●]]  

[Maßgeblicher Wechsel-

kurs der Handelswährung 

des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag[(t)] 

● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die 

Barriere(nt), der Mindestbetragsfaktor, der Höchstbetragsfaktor, der 

Airbag-Level und der Vorzeitige Rückzahlungsfaktor [sowie der 

Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag[(t)] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Worst of Stufenexpress Airbag-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung der 

Basiswerte ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, 

wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern die Referenzpreise aller Basiswerte am finalen 

Bewertungstag die jeweilige Barriere erreichen oder überschreiten, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor[, multipliziert mit [der 
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Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]], höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert 

mit dem Höchstbetragsfaktor[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]].  

(b) Sofern der Referenzpreis von mindestens einem Basiswert am 

finalen Bewertungstag die jeweilige Barriere unterschreitet, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag mit der geringsten Performance der Basiswerte am 

finalen Bewertungstag und dem Airbag-Level[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]]]. [die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile 

eines ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der geringsten Performance 

am finalen Bewertungstag werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht 

dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 

physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeb-

lichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-

Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

und dem [Basispreis] [der Barriere][Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag][dem Airbag-Level][[dem Physische Lieferung-

Referenzpreis]][, multipliziert mit dem Maßgeblichem Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis 

entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, und der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag 

für die Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der 

Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. 

Dieser Barbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit [der 

Summe aus der Performance des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag und 100%][dem Quotienten aus 
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dem Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten Performance am 

finalen Bewertungstag und [dem Airbag-Level][der 

Barriere][multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]].] 

Die Performance eines Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht 

der Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag und dem Basispreis des Basiswerts und 1. Die 

geringste Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag 

entspricht der Performance des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag im Vergleich zu allen anderen 

Basiswerten. [Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten 

aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag.] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] 

umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] 

[aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung der 

Basiswerte ab und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt 

ermittelt: 

Sofern die Referenzpreise der Basiswerte an einem Bewertungstag(t) die 

jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete Barriere(nt) erreichen oder 

überschreiten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der 

Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag 

multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten 

Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] entspricht. [Die Wechselkursperformance entspricht 

dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handels-

währung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

Bewertungstag(t).] [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in 

[Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] 

[abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis des jeweiligen Basiswerts, der 

Nominalbetrag, die Barriere(nt) des jeweiligen Basiswerts, der Mindest-

betragsfaktor, der Höchstbetragsfaktor, der Airbag-Level und der 

Vorzeitige Rückzahlungsfaktor [sowie der Maßgebliche Wechselkurs 
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der Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag(t)] wie folgt festgelegt: 

ISIN Basispreis 

des 

jeweilige

n 

Basiswert

s 

[in ●]]  

Nomin

al-

betrag 

Barriere(nt) 

des 

jeweiligen 

Basiswerts 

[in ●]  

[(nt von [●] 

bis [●])] 

Mindest-

betrags-

faktor 

[in [●]] 

Höchst-

betrags-

faktor 

[in [●]] 

● ● ● ● ● ● 

ISI

N 

Airbag-

Level [in 

●]] 

Vorzeitiger 

Rückzahlung

sfaktor 

[in ●]]  

[Maßgeblicher Wechsel-

kurs der Handelswährung 

des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag(t) 

● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis des jeweiligen Basiswerts, 

der Nominalbetrag, die Barriere(nt) des jeweiligen Basiswerts, der 

Mindestbetragsfaktor, der Höchstbetragsfaktor, der Airbag-Level und 

der Vorzeitige Rückzahlungsfaktor [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag(t)] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Outperformance-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

den Basispreis erreicht oder unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag den [mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis 

des Basiswert am finalen Bewertungstag und dem Basispreis[, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]]].  

(b) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

den Basispreis überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag [die 
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mit dem Bezugsverhältnis multiplizierte Summe aus dem Basispreis und 

der mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem 

Basispreis] [die Wechselkursperformance multipliziert mit dem] [den] 

Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 100% und dem 

Quotienten aus der mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten 

Differenz aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis (Zähler) und dem Basispreis 

(Nenner)].  

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag und dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in 

[Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] 

[abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis, [das Bezugsverhältnis] [der Nominal-

betrag] und der Partizipationsfaktor [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag(t)] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

Basisprei

s [in ●] 

[Bezugs-

verhält-nis] 

[Nominal-

betrag] 

Parti-

zipation

sfaktor 

[in ●] 

[Maßgeblicher 

Wechselkurs der 

Handelswährung 

des Basiswerts 

am 

[anfänglichen][fi

nalen] 

Bewertungstag(t) 

● ● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, [das Bezugsverhältnis] [der 

Nominalbetrag] und der Partizipationsfaktor [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag(t)] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

 [Auszahlungsprofil bei Sprint-Zertifikaten (mit Nominalbetrag): 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 
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(a) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

den Basispreis erreicht oder unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]]. Die Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis.  

(b) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

den Basispreis überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag [die 

Wechselkursperformance multipliziert mit dem] [den] Nominalbetrag 

multipliziert mit der Summe aus 100% und dem Quotienten aus der mit 

dem Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem 

Basispreis (Zähler) und dem Basispreis (Nenner), höchstens jedoch [die 

Wechselkursperformance multipliziert mit dem] [den] Nominalbetrag 

multipliziert mit der Summe aus 100% und dem Quotienten aus der mit 

dem Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz aus dem Cap und 

dem Basispreis (Zähler) und dem Basispreis (Nenner) (der 

Höchstbetrag).  

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, der Partizipations-

faktor und der Cap [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

Basispr

eis [in 

●] 

Nomin

al-

betrag 

Parti-

zipation

sfaktor 

[in ●] 

Ca

p 

[in 

●] 

[Maßgeblicher 

Wechselkurs der 

Handelswährung des 

Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen

] Bewertungstag 

● ● ● ● ● ●] 

] 
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[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, der 

Partizipationsfaktor und der Cap [sowie der Maßgebliche Wechselkurs 

der Handelswährung des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag] in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung 

festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Sprint-Zertifikaten (mit Bezugsverhältnis): 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

den Basispreis erreicht oder unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag.  

(b) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

den Basispreis überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag die 

mit dem Bezugsverhältnis multiplizierte Summe aus dem Basispreis und 

dem Produkt aus dem Partizipationsfaktor und der Differenz aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem 

Basispreis, höchstens jedoch die mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierte Summe aus dem Basispreis und dem Produkt aus dem 

Partizipationsfaktor und der Differenz aus dem Cap und dem Basispreis 

(der Höchstbetrag).  

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] 

umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] 

[aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis, das Bezugsverhältnis, der 

Partizipationsfaktor und der Cap wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

Basisprei

s [in ●] 

Bezugs-

verhältnis  

Parti-

zipations-

faktor [in ●] 

Cap 

[in ●] 

● ● ● ● ● 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, das Bezugsverhältnis, der 

Partizipationsfaktor und der Cap in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

]
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[Auszahlungsprofil bei Reverse Bonus-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der negativen 

Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts [zu 

irgendeinem Zeitpunkt während] [der Laufzeit] [des 

Beobachtungszeitraums] [des finalen Bewertungstages] [am finalen 

Bewertungstag] die Barriere erreicht oder überschreitet, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag [die Wechselkursperformance multipliziert 

mit dem] [den] [mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem Referenzpreis am 

finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag multipliziert mit der Summe 

aus 100% und der negativen Performance des Basiswerts]; mindestens 

entspricht der Auszahlungsbetrag je Zertifikat EUR 0,001. [Die 

„negative Performance des Basiswerts“ entspricht der Differenz aus 

100% und dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag und dem Basispreis.] 

(b) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts [zu keinem 

Zeitpunkt während] [der Laufzeit] [des Beobachtungszeitraums] [des 

finalen Bewertungstages] [am finalen Bewertungstag] die Barriere 

[nicht] erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

[die Wechselkursperformance multipliziert mit dem] [den] [mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel 

und dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag 

multipliziert mit der Summe aus 100% und der negativen Performance 

des Basiswerts; mindestens jedoch [den mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem 

Mindest¬betrags¬faktor] [den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Mindestbetragsfaktor][, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] (der Mindestbetrag).  

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Reverselevel, die Barriere, der 

Nominalbetrag und der Mindestbetragsfaktor [sowie der Maßgebliche 
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Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

ISI

N 

Basis-

preis 

[in ●] 

Revers

elevel  

Barrie

re [in 

●] 

Nomina

lbetrag 

Minde

st-

betrags

faktor 

[in ●] 

[Maßgeb-

licher 

Wechsel-

kurs der 

Handels-

währung 

des 

Basis-

werts am 

[anfängli

chen][fin

alen] 

Bewertun

gstag 

● ● ● ● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, die Barriere, der 

Nominalbetrag und der Mindestbetragsfaktor [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[anfänglichen][finalen] Bewertungstag] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Capped Reverse Bonus-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der negativen 

Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts [zu 

irgendeinem Zeitpunkt während] [der Laufzeit] [des 

Beobachtungszeitraums] [des finalen Bewertungstages] [am finalen 

Bewertungstag] die Barriere erreicht oder überschreitet, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag [die Wechselkursperformance multipliziert 

mit dem] [den] [mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem Referenzpreis am 

finalen Bewertungstag][Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 

100% und der negativen Performance des Basiswerts]; mindestens 

entspricht der Auszahlungsbetrag je Zertifikat EUR 0,001; höchstens 

jedoch entspricht der Auszahlungsbetrag [dem mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel 

und dem Höchstbetragsfaktor] [dem mit dem Nominalbetrag 
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multiplizierten Höchstbetragsfaktor][, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] (der Höchstbetrag). [Die „negative Performance des 

Basiswerts“ entspricht der Differenz aus 100% und dem Quotienten aus 

dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem 

Basispreis.] 

(b) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts [zu keinem 

Zeitpunkt während] [der Laufzeit] [des Beobachtungszeitraums] [des 

finalen Bewertungstages] [am finalen Bewertungstag] die Barriere 

[nicht] erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

[die Wechselkursperformance multipliziert mit dem] [den] [mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel 

und dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag 

multipliziert mit der Summe aus 100% und der negativen Performance 

des Basiswerts]; mindestens jedoch [den mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem 

Mindest¬betrags¬faktor] [den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Mindestbetragsfaktor][, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] (der Mindestbetrag), höchstens jedoch [dem mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel 

und dem Höchstbetragsfaktor] [den mit dem Nominalbetrag 

multiplizierten Höchstbetragsfaktor] [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]]] (der Höchstbetrag).  

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 

[andere Rundungsregel: ●].] 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Reverselevel, die Barriere, der 

Nominalbetrag, der Mindestbetragsfaktor und der Höchstbetragsfaktor 

[sowie der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am [anfänglichen][finalen] Bewertungstag] wie folgt 

festgelegt: 



125 

ISIN Basis

-preis 

[in ●] 

Revers

e-level  

Barrier

e [in ●] 

Nominal

betrag 

Minde

st-

betrag

sfaktor 

[in ●] 

Höchst

betrags

faktor 

[in ●] 

● ● ● ● ● ● ● 

ISIN [Maßgeblicher Wechselkurs der Handelswährung 

des Basiswerts am [anfänglichen][finalen] 

Bewertungstag 

● ●] 

]  

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, die Barriere, der 

Nominalbetrag, der Mindestbetragsfaktor und der Höchstbetragsfaktor 

[sowie der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am [anfänglichen][finalen] Bewertungstag] in der Tabelle 

am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Alpha-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der gegenläufigen 

Wertentwicklung der Basiswerte ab und wird wie folgt ermittelt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert 

mit, der Summe aus 1 und der Differenz aus der Performance des 

Basiswerts(1) und der Performance des Basiswerts(2) [zuzüglich [der 

Differenz aus] [der Dividendenperformance des Basiswerts[(1)][(2)]] 

[und der Dividendenperformance des Basiswerts(2)] und] abzüglich des 

Quotienten aus dem Managementgebühren-Faktor und dem 

Nominalbetrag zuzüglich der aufgelaufenen Finanzierung, mindestens 

jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit 0.  

Die Performance des Basiswerts(1) entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag und dem Basispreis des 

Basiswerts(1). Die Performance des Basiswerts(2) entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und dem 

Basispreis des Basiswerts(2). 

[Die Dividendenperformance des Basiswerts(1) entspricht dem 

Quotienten aus der Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts(1) 

und dem Basispreis des Basiswerts(1).] [Die Dividendenperformance 

des Basiswerts(2) entspricht dem Quotienten aus der Summe der 
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gezahlten Dividenden des Basiswerts(2) und dem Basispreis des 

Basiswerts(2).] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] 

[●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] 

[abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Die „Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts(1)“ entspricht 

der Summe aller möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(1), die 

zwischen [dem Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] 

[(exklusive)] und dem finalen Bewertungstag [(inklusive)] [(exklusive)] 

[(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem 

Dividendenprozentsatz für den Basiswert(1).] 

[Die „Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts(2)“ entspricht 

der Summe aller möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(2), die 

zwischen [dem Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] 

[(exklusive)] und dem finalen Bewertungstag [(inklusive)] [(exklusive)] 

[(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem 

Dividendenprozentsatz für den Basiswert(2).] 

Der „Managementgebühren-Faktor“ entspricht der an die Laufzeit 

gebundenen Umrechnung der Managementgebühren, das heißt der 

Gesamtsumme der täglich aufgelaufenen Managementgebühren. 

Die „aufgelaufene Finanzierung“ entspricht in Bezug auf den [finalen] 

Bewertungstag einer Höhe, die wie folgt festgestellt wird:  

Aufgelaufene Finanzierung an dem dem finalen Bewertungstag 

vorausgehenden Bewertungs¬tag multipliziert mit der Summe aus 1 und 

dem Quotienten aus der dem finalen Bewertungstag vorgehenden 

Übernacht-Rate und 360. 

Am anfänglichen Bewertungstag entspricht die „aufgelaufene 

Finanzierung“ dem [in der Tabelle 2 für die aufgelaufene Finanzierung 

angegebenen Wert] [Wert [1][●]]. 

Die „Übernacht-Rate“ entspricht [in Bezug auf [einen] [den] 

Bewertungstag[(t)]] dem [EURO OverNight Index Average des 

European Money Market Institute] [●], der auf der [Bloombergseite] [●] 

[EONIA Index][●] veröffentlicht wird. 

Eine vorzeitige Rückzahlung aufgrund eines Trigger-Ereignisses hängt 

von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und der Vorzeitige 

Auszahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt: 
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Sofern ein Trigger-Ereignis an einem Bankgeschäftstag(t), der nach dem 

anfänglichen Bewertungstag (einschließlich) und vor dem finalen 

Bewertungstag (ausschließlich) liegt, eintritt, zahlt die Emittentin die 

Zertifikate vorzeitig zurück. Der Anleger erhält dann einen vorzeitigen 

Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit, der 

Summe aus 1 und der Differenz aus der Per-formance(t) des 

Basiswerts(1) und der Performance(t) des Basiswerts(2) [zuzüglich [der 

Differenz aus] [der Dividendenperformance(t) des Basiswerts(1)] [und] 

[der Dividendenperformance(t) des Basiswerts(2)] und] abzüglich des 

Quotienten aus dem Managementgebühren-Faktor und dem 

Nominalbetrag und zuzüglich der aufgelaufenen Finanzierung(t) 

entspricht, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit 0. 

Die Performance(t) des Basiswerts(1) entspricht dem Quotienten aus 

dem Referenzpreis(t) und dem Basispreis des Basiswerts(1). Die 

Performance(t) des Basiswerts(2) entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis(t) und dem Basispreis des Basiswerts(2). 

[Die Dividendenperformance(t) des Basiswerts(1) entspricht dem 

Quotienten aus der Summe der gezahlten Dividenden(t) des 

Basiswerts(1) und dem Basispreis des Basiswerts(1).] [Die 

Dividendenperformance(t) des Basiswerts(2) entspricht dem Quotienten 

aus der Summe der gezahlten Dividenden(t) des Basiswerts(2) und dem 

Basispreis des Basiswerts(2).] 

Ein „Trigger-Ereignis“ gilt als eingetreten, wenn während der Laufzeit 

an einem Bankgeschäftstag(t) (auch untertägig (intraday)) der Wert des 

Zertifikats [kleiner] [oder] [gleich] [EUR] [20] [●] ist. 

[Die „Summe der gezahlten Dividenden(t) des Basiswerts(1)“ entspricht 

der Summe aller möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(1), die 

zwischen dem [Ausgabetag] [Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] 

und dem Bankgeschäftstag(t) [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils 

inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem angegebenen 

Dividendenprozentsatz für den Basiswert(1).] [Die „Summe der 

gezahlten Dividenden(t) des Basiswerts(2)“ entspricht der Summe aller 

möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(2), die zwischen dem 

[Ausgabetag] [Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem 

Bankgeschäftstag(t) [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] 

gezahlt worden sind, multipliziert mit dem angegebenen 

Dividendenprozentsatz für den Basiswert(2).] 
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Der „Managementgebühren-Faktor“ entspricht der an die Laufzeit 

gebundenen Umrechnung der Managementgebühren, das heißt der 

Gesamtsumme der täglich aufgelaufenen Managementgebühren. 

Die „aufgelaufene Finanzierung(t)“ entspricht in Bezug auf den 

Bankgeschäftstag(t) einer Höhe, die wie folgt festgestellt wird:  

Aufgelaufene Finanzierung an dem dem Bankgeschäftstag(t) 

vorausgehenden Bewertungstag multipliziert mit der Summe aus 1 und 

dem Quotienten aus der dem Bankgeschäftstag(t) vorgehenden 

Übernacht-Rate und 360. 

Am anfänglichen Bewertungstag entspricht die „aufgelaufene 

Finanzierung“ dem [für die aufgelaufene Finanzierung angegebenen 

Wert] [Wert [1][●]]. 

Die „Übernacht-Rate“ entspricht [in Bezug auf den Bankgeschäftstag(t)] 

dem EURO OverNight Index Average des European Money Market 

Institute, der auf der Bloombergseite [EONIA Index][●] veröffentlicht 

wird. 

[Für die ISIN sind der Basispreis des Basiswerts(1), der Basispreis des 

Basiswerts(2), der Nominalbetrag, [der Dividendenprozentsatz für den 

Basiswert(1)], [der Dividendenprozentsatz für den Basiswert(2)], [die 

Einlösungsgebühr], [die anfängliche Managementgebühr], [die 

aufgelaufene Finanzierung], [die maximale Managementgebühr], wie 

folgt festgelegt: 

ISIN Basispr

eis des 

Basis-

werts(1) 

[in ] 

Basispre

is des 

Basis-

werts(2) 

[in ] 

Nomina

lbetrag 

[Dividend

enprozent

satz für 

den Basis-

wert(1) 

[Dividend

enprozent

satz für 

den Basis-

wert(2) 

● ● ● ● ●] ●] 

ISIN [Einlösung

sgebühr 

[Anfängli

che 

Managem

entgebühr 

[Aufge-

laufene 

Finan-

zierung 

[Maximale 

Managementge

bühr 

● ●] ●] ●] ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis des Basiswerts(1), der 

Basispreis des Basiswerts(2), der Nominalbetrag, [der 

Dividendenprozentsatz für den Basiswert(1)], [der 

Dividendenprozentsatz für den Basiswert(2)], [die Einlösungsgebühr], 
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[die anfängliche Managementgebühr], [die aufgelaufene Finanzierung], 

[die maximale Managementgebühr], in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Multi Alpha-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der gegenläufigen 

Wertentwicklung der Basiswerte ab und wird wie folgt ermittelt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert 

mit, der Summe aus 1 und der Differenz aus [der Performance der 

Korbbestandteile[(k)][(1)]] [und] [der Performance des Basiswerts[(1)]] 

[und] [der Performance der Korbbestandteile[(k)][(●)] [zuzüglich [der 

Differenz aus] [der Dividendenperformance der Korbbestandteile(k)] 

[und] [der Dividendenperformance des Basiswerts[(1)] [und] [der 

Dividendenperformance der Korbbestandteile[(k)][(●)]] und] abzüglich 

des Quotienten aus dem Managementgebühren-Faktor und dem 

Nominalbetrag und zuzüglich der aufgelaufenen Finanzierung, 

mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit 0.  

[Die Performance der Korbbestandteile[(k)][(1)] entspricht der Summe 

der Performances der jeweiligen Korbbestandteile. Die Performance des 

jeweiligen Korbbestandteils entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des jeweiligen Korbbestandteils am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils 

multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.]  

[Die Performance des Basiswerts[(1)] entspricht dem Quotienten aus 

dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und dem Basispreis des 

Basiswerts[(1)].] 

[Die Performance der Korbbestandteile[(k)][(●)] entspricht der Summe 

der Performances der jeweiligen Korbbestandteile. Die Performance des 

jeweiligen Korbbestandteils entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des jeweiligen Korbbestandteils am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils 

multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.]  

[Die Dividendenperformance der Korbbestandteile[(k)][(1)] entspricht 

der Summe der Dividendenperformances der jeweiligen 

Korbbestandteile. Die Dividendenperformance der jeweiligen 

Korbbestandteile entspricht dem Quotienten aus der Summe der 

gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestandteils und dem 

Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils multipliziert mit der 

Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.]  
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[Die Dividendenperformance des Basiswerts[(1)] entspricht dem 

Quotienten aus der Summe der gezahlten Dividenden des 

Basiswerts[(1)] und dem Basispreis des Basiswerts[(1)].] 

[Die Dividendenperformance der Korbbestandteile[(k)][(●)] entspricht 

der Summe der Dividendenperformances der jeweiligen 

Korbbestandteile. Die Dividendenperformance der jeweiligen 

Korbbestandteile entspricht dem Quotienten aus der Summe der 

gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestandteils und dem 

Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils multipliziert mit der 

Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.]  

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] 

[●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] 

[abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Die „Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestand-

teile[(k)][(1)]“ entspricht der Summe aller möglichen Bruttodividenden 

des jeweiligen Korbbestandteils(k)[(1)], die zwischen [dem 

Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem 

finalen Bewertungstag [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] 

gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der Tabelle 2 angegebenen 

Dividendenprozentsatz für den [jeweiligen] Korbbestandteil 

multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.]  

[Die „Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts[(1)]“ entspricht 

der Summe aller möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(1), die 

zwischen [dem Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] 

[(exklusive)] und dem finalen Bewertungstag [(inklusive)] [(exklusive)] 

[(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der 

Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz für den Basiswert(1).]  

[Die „Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestand-

teile[(k)][(●)]“ entspricht der Summe aller möglichen Bruttodividenden 

des jeweiligen Korbbestandteils(k)[(●)], die zwischen [dem 

Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem 

finalen Bewertungstag [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] 

gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der Tabelle 2 angegebenen 

Dividendenprozentsatz für den [jeweiligen] Korbbestandteil 

multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.] 

Der „Managementgebühren-Faktor“ entspricht der an die Laufzeit 

gebundenen Umrechnung der Managementgebühren (§ 2b), das heißt 

der Gesamtsumme der täglich aufgelaufenen Managementgebühren. 
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Die „aufgelaufene Finanzierung“ entspricht in Bezug auf den [finalen] 

Bewertungstag einer Höhe, die wie folgt festgestellt wird:  

Aufgelaufene Finanzierung an dem dem finalen Bewertungstag 

vorausgehenden Bewertungstag multipliziert mit der Summe aus 1 und 

dem Quotienten aus der dem finalen Bewertungstag vorgehenden 

Übernacht-Rate und 360. 

Am anfänglichen Bewertungstag entspricht die „aufgelaufene 

Finanzierung“ dem [für die aufgelaufene Finanzierung angegebenen 

Wert] [Wert [1][●]]. 

Die „Übernacht-Rate“ entspricht [in Bezug auf [einen][den] 

Bewertungstag[(t)]] dem [EURO OverNight Index Average des 

European Money Market Institute] [●], der auf der [Bloombergseite] [●] 

[EONIA Index][●] veröffentlicht wird. 

Eine vorzeitige Rückzahlung aufgrund eines Trigger-Ereignisses hängt 

von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und der Vorzeitige 

Auszahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt: 

Sofern ein Trigger-Ereignis an einem Bankgeschäftstag(t), der nach dem 

anfänglichen Bewertungstag (einschließlich) und vor dem finalen 

Bewertungstag (ausschließlich) eintritt, zahlt die Emittentin die 

Zertifikate vorzeitig zurück. Der Anleger erhält dann einen vorzeitigen 

Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit, der 

Summe aus 1 und der Differenz aus [der Performance(t) der 

Korbbestandteile[(k)][(1)]] [und] [der Performance(t) des 

Basiswerts[(1)]] [und] [der Performance(t) der 

Korbbestandteile[(k)][(●)] [zuzüglich [der Differenz aus] [der 

Dividendenperformance(t) der Korbbestandteile(k)] [und] [der 

Dividendenperformance(t) des Basiswerts[(1)] [und] [der Dividenden-

performance(t) der Korbbestandteile[(k)][(●)]] und] abzüglich des 

Quotienten aus dem Managementgebühren-Faktor und dem 

Nominalbetrag und zuzüglich der aufgelaufenen Finanzierung(t) 

entspricht, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit 0.  

[Die Performance(t) der Korbbestandteile[(k)][(1)] entspricht der 

Summe der Performances(t) der jeweiligen Korbbestandteile. Die 

Performance(t) des jeweiligen Korbbestandteils entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des jeweiligen Korbbestandteils am 

Bankgeschäftstag(t) und dem Basispreis des jeweiligen 

Korbbestandteils multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 

Korbbestandteils.] [Die Performance(t) des Basiswerts[(1)] entspricht 

dem Quo-tienten aus dem Referenzpreis am Bankgeschäftstag(t) und 

dem Basispreis des Basiswerts[(1)].] [Die Performance(t) der 
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Korbbestandteile[(k)][(●)] entspricht der Summe der Performances(t) 

der jeweiligen Korbbestandteile. Die Performance(t) des jeweiligen 

Korbbestandteils entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

jeweiligen Korbbestandteils am Bankgeschäftstag(t) und dem Basispreis 

des jeweiligen Korbbestandteils multipliziert mit der Gewichtung des 

jeweiligen Korbbestandteils.]  

[Die Dividendenperformance(t) der Korbbestandteile[(k)][(1)] 

entspricht der Summe der Dividendenperformances(t) der jeweiligen 

Korbbestandteile. Die Dividendenperformance(t) der jeweiligen 

Korbbestandteile entspricht dem Quotienten aus der Summe der 

gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestandteils und dem 

Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils multipliziert mit der 

Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.] [Die Dividendenperfor-

mance(t) des Basiswerts[(1)] entspricht dem Quotienten aus der Summe 

der gezahlten Dividenden des Basiswerts[(1)] und dem Basispreis des 

Basiswerts[(1)].] [Die Dividendenperformance(t) der 

Korbbestandteile[(k)][(●)] entspricht der Summe der 

Dividendenperformances(t) der jeweiligen Korb-bestandteile. Die 

Dividendenperformance(t) der jeweiligen Korbbestandteile entspricht 

dem Quotienten aus der Summe der gezahlten Dividenden des 

jeweiligen Korbbestandteils und dem Basispreis des jeweiligen 

Korbbestandteils multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 

Korbbestandteils.]  

Ein „Trigger-Ereignis“ gilt als eingetreten, wenn an einem 

Bankgeschäftstag(t) (auch untertägig (intrady)) während der Laufzeit 

der Wert des Zertifikats [kleiner] [oder] [gleich] [EUR] [20] [●] ist. 

Darüber hinaus gilt ein Trigger-Ereignis auch als eintreten, wenn die 

Emittentin den Eintritt eines solchen mit einer Kündigungsfrist von 15 

Tagen an einem Bankgeschäftstag(t) bestimmt. 

[Die „Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestand-

teile[(k)][(1)]“ entspricht der Summe aller möglichen Bruttodividenden 

des jeweiligen Korbbestandteils(k)[(1)], die zwischen [dem 

Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem 

Bankgeschäftstag(t) [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] 

gezahlt worden sind, multipliziert mit dem angegebenen 

Dividendenprozentsatz für den [jeweiligen] Korbbestandteil 

multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen Korbbestand¬teils.] 

[Die „Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts[(1)]“ entspricht 

der Summe aller möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(1), die 

zwischen [dem Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] 



133 

[(exklusive)] und dem Bankgeschäftstag(t) [(inklusive)] [(exklusive)] 

[(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem 

angegebenen Dividendenprozentsatz für den Basiswert(1).] [Die 

„Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen 

Korbbestandteile[(k)][(●)]“ entspricht der Summe aller möglichen 

Bruttodividenden des jeweiligen Korbbestand¬teils(k)[(●)], die 

zwischen [dem Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] 

[(exklusive)] und dem Bankgeschäftstag(t) [(inklusive)] [(exklusive)] 

[(jeweils inklusive)] gezahlt wor-den sind, multipliziert mit dem 

angegebenen Dividendenprozentsatz für den [jeweiligen] 

Korbbestandteil multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 

Korbbestandteils.] 

Der „Managementgebühren-Faktor“ entspricht der an die Laufzeit 

gebundenen Umrechnung der Managementgebühren, das heißt der 

Gesamtsumme der täglich aufgelaufenen Managementgebühren. 

Die „aufgelaufene Finanzierung(t)“ entspricht in Bezug auf den 

Bankgeschäftstag(t) einer Höhe, die wie folgt festgestellt wird:  

Aufgelaufene Finanzierung an dem dem Bankgeschäftstag(t) 

vorausgehenden Bewertungs¬tag multipliziert mit der Summe aus 1 und 

dem Quotienten aus der dem Bankgeschäftstag(t) vorgehenden 

Übernacht-Rate und 360. Am anfänglichen Bewertungstag entspricht 

die „aufgelaufene Finanzierung“ dem [für die aufgelaufene 

Finanzierung angegebenen Wert] [Wert [1][●]]. 

Die „Übernacht-Rate“ entspricht [in Bezug auf den Bankgeschäftstag(t)] 

dem EURO OverNight Index Average des European Money Market 

Institute, der auf der Bloombergseite [EONIA Index][●] veröffentlicht 

wird. 

[Für die ISIN sind der [Basispreis für das jeweilige Korbbestandteil des 

Basiswerts[(k)][(1)]], [Basispreis des Basiswerts[(1)]], [der Basispreis 

für das jeweilige Korbbestandteil des Basiswerts[(k)][(●)]], der 

Nominalbetrag, [der Dividendenprozentsatz für die jeweiligen 

Korbbestandteile des Basiswerts[(k)][(1)]], [der Dividendenprozentsatz 

für den Basiswert[(1)]], [der Dividendenprozentsatz für die jeweiligen 

Korbbestandteile des Basiswerts[(k)] [(●)]], [die Gewichtung für das 

jeweilige Korbbestandteil], [die Einlösungsgebühr], [die aufgelaufene 

Finanzierung], [die anfängliche Managementgebühr], [die maximale 

Managementgebühr], wie folgt festgelegt: 



134 

ISIN Basis-

preis 

[für das 

jeweilig

e 

Korbbe-

stand-

teil] des 

Basis-

werts[(k

)][(1)] 

[in ] 

Basispreis 

[für das 

jeweilige 

Korbbe-

standteil] 

des Basis-

werts[(●)] 

[in ] 

Nominal

betrag 

[Dividen

denpro-

zentsatz 

für [die 

jeweilige

n 

Korbbe-

stand-

teile] 

[den] 

[des] 

Basis-

wert[s][(

k)][(1)] 

[Dividen

denpro-

zentsatz 

für [die 

jeweilige

n 

Korbbe-

stand-

teile] 

[den] 

[des] 

Basis-

wert[s][(

k)][(2)] 

● ●] ● ● ●] ●] 

ISIN [Gewich

tung für 

das 

jeweilig

e 

Korbbe-

standteil 

[Ein-

lösun

gs-

gebüh

r 

[Auf-

gelaufen

e Finan-

zierung 

[Anfänglic

he 

Manageme

ntgebühr 

[Maximale 

Manageme

ntgebühr 

● ●] ●] ●] ●] ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der [Basispreis für das jeweilige 

Korbbestandteil des Basiswerts[(k)][(1)]], [Basispreis des 

Basiswerts[(1)]], der Basispreis für das jeweilige Korbbestandteil des 

Basiswerts[(k)][(●)]], der Nominalbetrag, [der Dividendenprozentsatz 

für die jeweiligen Korbbestandteile des Basiswerts[(k)][(1)]], [der 

Dividendenprozentsatz für den Basiswert(1)], [der 

Dividendenprozentsatz für die jeweiligen Korbbestandteile des 

Basiswerts[(k)][( ●)]], [die Gewichtung für das jeweilige 

Korbbestandteil], [die Einlösungsgebühr], [die aufgelaufene 

Finanzierung], [die anfängliche Managementgebühr], [die maximale 

Managementgebühr], in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung 

festgelegt.] 

] 

C.16 Verfalltag oder 

Fälligkeitstermin der 

derivativen 

[Anfänglicher Bewertungstag: ●] 

[Beobachtungszeitraum: ●] 

[Laufzeit: ●] 

[finaler Bewertungstag: ●] 
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Wertpapiere — Aus-

übungstermin oder 

letzter Referenztermin. 

[Bewertungstag(t): ●] 

[finaler Zinszahltag: ●] 

[Zinszahltag[(nt]): ●] 

[Beobachtungstag(t): ●] 

[Fälligkeitstag: ●] 

[Kündigungstag: ●] 

[Für die jeweilige ISIN(s) sind [der anfängliche Bewertungstag], [der 

Beobachtungszeitraum,][der Best Entry-Beobachtungszeitraum][ der 

finale Bewertungstag,][ der Bewertungstag(t),] [der finale Zinszahltag,] 

[der Zinszahltag[(nt]),] [der Beobachtungstag(t),] [die Laufzeit,] [und] 

[der Fälligkeitstag] [sowie der Kündigungstag] in der Tabelle am Ende 

der Zusammenfassung festgelegt.] 

C.17 Beschreibung des 

Abrechnungsver-

fahrens für die 

derivativen 

Wertpapiere 

Die Wertpapiere sind [jeweils] in einem Dauer-Inhaber-

Sammelzertifikat (das „Inhaber-Sammelzertifikat“) verbrieft. 

Effektive Wertpapiere werden nicht ausgegeben. Der Anspruch der 

Zertifikatsinhaber auf Lieferung effektiver Wertpapiere ist 

ausgeschlossen.  

Die Emittentin wird die Überweisung des Auszahlungsbetrags an die 

Clearingstelle zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Wertpapiere bei der Clearingstelle veranlassen. 

Die Emittentin wird durch Leistung der jeweiligen Zahlung an die 

Clearingstelle von ihrer Zahlungspflicht befreit. 

C.18 Beschreibung der 

Tilgung bei derivativen 

Wertpapieren. 

[Die Emittentin wird bis zum [●] Bankgeschäftstag nach dem [finalen] 

Bewertungstag (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des 

Auszahlungsbetrags an die Clearingstelle zur Gutschrift auf die Konten 

der Hinterleger der Wertpapiere bei der Clearingstelle veranlassen.] 

[Soweit dieser Tag kein Bankgeschäftstag ist, erfolgt die Zahlung am 

nächstfolgenden Bankgeschäftstag.] 

C.19 Ausübungspreis oder 

endgültiger 

Referenzpreis des 

Basiswerts. 

[Referenzpreis: ] 

[Für den Basiswert Aktie [bzw.] [aktienvertretendes Wertpapier]: 

Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem Schlusskurs der 

Aktie [bzw. des, aktienvertretenden Wertpapiers] wie er an 

Berechnungstagen an der jeweiligen maßgeblichen Börse berechnet und 

veröffentlicht wird.] 

[Für den Basiswert Indizes: 

Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem [Schlusskurs] 

[Eröffnungskurs] des Index, wie er an Berechnungstagen vom 

jeweiligen Index-Sponsor berechnet und veröffentlicht wird.] [Fällt der 
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Tag der Bestimmung des Referenzpreises des jeweiligen Basiswerts auf 

den [Schlussabrechnungstag][] derjenigen an der für den Index 

genannten maßgeblichen Terminbörse gehandelten Index-Future [oder 

Options]-Kontrakte, die in dem Monat des [finalen] Bewertungstags der 

Zertifikate auslaufen, dann entspricht der Referenzpreis dem [von der 

maßgeblichen Terminbörse] für die [jeweiligen] Index-Future [bzw. 

Options]-Kontrakte berechneten und veröffentlichten [Schlussabrech-

nungspreis] [ vom Index-Sponsor am  festgestellten Kurs des 

Index]. [Die Bestimmung des vorangehenden Satzes findet keine 

Anwendung, wenn der Handel der [jeweiligen] Index-Future [bzw. 

Options]-Kontrakte aufgrund einer Änderung in der Berechnung des [je-

weiligen] Index, seiner Zusammensetzung, Gewichtung oder aus einem 

sonstigen Grund gemäß den für die [jeweiligen] Index-Future [bzw. 

Options]-Kontrakte anwendbaren Handelsbedingungen vorzeitig 

beendet wird.] 

[Für den Basiswert [Edelmetalle] [, Buntmetalle] [bzw.] [Rohstoffe]: 

Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der 

Handelswährung ausgedrückten und angegebenen Referenzpreis für den 

Basiswert, der an dem angegebenen Referenzmarkt festgestellt wird 

[und auf der angegebenen Bildschirmseite oder einer diese ersetzende 

Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen 

Tag nicht zur Verfügung stehen oder wird der Referenzpreis nicht 

angezeigt, entspricht der Referenzpreis dem Referenzpreis, wie er auf 

der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes 

angezeigt wird. [Entspricht der auf der Bildschirmseite angezeigte 

Referenzpreis nach Feststellung der Emittentin nicht dem an dem 

Referenzmarkt für den Basiswert festgestellten Referenzpreis, entspricht 

der Referenzpreis dem an dem Referenzmarkt für den Basiswert 

festgestellten Referenzpreis.] Sollte der Referenzpreis nicht mehr in 

einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 

berechtigt, als Referenzpreis einen auf der Basis der dann geltenden 

Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden 

Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten 

Referenzpreis festzulegen].] 

[Für den Basiswert Wechselkurse: 

Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der 

Preiswährung angegebenen Referenzpreis für eine Einheit der 

Handelswährung, wie er an dem Referenzmarkt festgestellt wird [und 

auf der Bildschirmseite des angegebenen Wirtschaftsinfor-

mationsdienstes oder einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte 
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die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung 

stehen oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der 

Referenzpreis dem Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite 

eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. 

[Entspricht der auf der Bildschirmseite angezeigte Referenzpreis nach 

Feststellung der Emittentin nicht dem an dem Referenzmarkt für den 

Basiswert festgestellten Referenzpreis, entspricht der Referenzpreis dem 

an dem Referenzmarkt für den Basiswert festgestellten Referenzpreis.] 

Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer der vorgenannten Arten 

angezeigt werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] berechtigt, als 

Referenzpreis einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und 

unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten Referenzpreis 

festzulegen].] 

[Für den Basiswert Future Kontrakte: 

Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der 

Handelswährung ausgedrückten und angegebenen Referenzpreis für den 

Basiswert, der an der maßgeblichen Terminbörse festgestellt wird [und 

auf der angegebenen Bildschirmseite oder einer diese ersetzende Seite 

angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag 

nicht zur Verfügung stehen oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, 

entspricht der Referenzpreis dem Referenzpreis, wie er auf der 

entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes 

angezeigt wird. Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer der 

vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die [Emittentin] 

[Zertifikatsstelle] berechtigt, als Referenzpreis einen auf der Basis der 

dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann 

herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB) ermittelten Referenzpreis festzulegen].] 

[Für den Basiswert Fondsanteile: 

Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der 

Handelswährung ausgedrückten und angegebenen Referenzpreis für den 

Basiswert, der von der angegebenen maßgeblichen Festlegungsstelle 

festgestellt wird [und auf der angegebenen Bildschirmseite oder einer 

diese ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem 

angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen oder wird der 

Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis dem 

Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen 

Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der 

Referenzpreis nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt 

werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] berechtigt, als 
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Referenzpreis einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und 

unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten Referenzpreis 

festzulegen].]  

[Für den Basiswert Körbe: 

Der „Referenzpreis des Korbs“ entspricht [der Summe der [jeweils mit 

den angegebenen [Gewichtungsfaktoren] [Anzahl der Einheiten] 

multiplizierten] Referenzpreise der jeweiligen Korbbestandteile am 

[finalen] Bewertungstag (§ 3 ())][der Differenz zwischen der 

Performance des Korbbestandteils [(1)][mit der []höchsten 

Performance] und der Performance des Korbbestandteils [(2)][mit der 

[]geringsten Performance].]  

C.20 Beschreibung der Art 

des Basiswerts und 

Angabe des Ortes, an 

dem Informationen 

über den Basiswert 

erhältlich sind. 

Die den Wertpapieren zugrundeliegenden Basiswerte beziehen sich: 

[auf den Kurs von [Aktien] [bzw.] [aktienvertretenden Wertpapieren] 

[Indizes] [Edelmetallen] [Buntmetallen] [Rohstoffen] [Wechselkursen] 

[Future Kontrakten] [Fondsanteilen] [bzw.] [auf einen Korb bestehend 

aus] [Aktien] [bzw.] [aktienvertretenden Wertpapieren] [Indizes] 

[Edelmetallen] [Buntmetallen] [Rohstoffen] [Wechselkursen] [Future 

Kontrakten] [Fondsanteilen]. 

[Bezeichnung des Basiswerts[(1)]: ●] 

[Bezeichnung des Basiswerts[(2)]: ●] 

[ISIN: ●]  

[Reuters-Code: ●] 

[Bloomberg-Code: ●] 

[Informationen zur historischen und fortlaufenden Wertentwicklung des 

[jeweiligen] Basiswerts und zu seiner Volatilität sind [auf der öffentlich 

zugänglichen Webseite unter http://www.[●] [●]] [sowie auf den für die 

im Basiswert enthaltenen Wertpapiere oder Bestandteile angegebenen 

[Bloomberg-] [oder Reuters-]Seiten erhältlich.] [bzw. in den 

Geschäftsstellen von [Adresse: ●] erhältlich.]] 

[Bei Multi-Serien bitte einfügen: Die Angaben zur Beschreibung der Art 

des jeweiligen Basiswerts und die Angabe des Ortes, an dem 

Informationen über den jeweiligen Basiswert erhältlich sind, sind in der 

Basiswert-Tabelle am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

Punkt Abschnitt D – Risiken
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D.2 Zentrale Angaben zu 

den zentralen Risiken, 

die der Emittentin eigen 

sind. 

Mit der Emittentin verbundene Risiken: 

Jedes der unten hervorgehobenen Risiken kann wesentlich 

nachteilige Auswirkungen auf das Geschäft, die Tätigkeiten, die 

Finanzlage oder finanziellen Aussichten der Emittentin haben: 

- Es besteht das Risiko, dass die Emittentin ihre Verpflichtungen aus 

den Wertpapieren nicht oder nur teilweise erfüllen kann. 

- Der Anleger ist einem wesentlich größeren Bonitätsrisiko 

ausgesetzt als er es gegenüber Wertpapieremittenten mit deutlich 

höherer Kapitalaussattung als die Emittentin wäre.  

- Die Emittentin ist nicht durch einen Einlagensicherungsfonds oder 

ein ähnliches Sicherungssystem abgesichert. 

- Neben diesem Insolvenzrisiko der Emittentin besteht das Risiko der 

Zahlungsunfähigkeit der Parteien, mit denen die Emittentin 

derivative Geschäfte zur Absicherung ihrer Verpflichtungen aus der 

Begebung der Wertpapiere abschließt. Da die Emittentin 

ausschließlich mit verbundenen Gesellschaften der Garantin solche 

Absicherungsgeschäfte abschließt, ist die Emittentin im Vergleich zu 

einer breiter gestreuten Auswahl von Vertragspartnern einem sog. 

Klumpenrisiko ausgesetzt. Es besteht die Gefahr, dass eine 

Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz der Garantin bzw. von mit der 

Garantin verbundenen Gesellschaften unmittelbar zu einer 

Zahlungsunfähigkeit der Emittentin führt. 

- Die Tätigkeit der Emittentin wird durch negative Entwicklungen an 

den Märkten beeinflusst, an denen sie ihre Geschäftstätigkeit ausübt. 

Eine schwierige gesamtwirtschaftliche Situation kann die 

Ertragslage der Emittentin negativ beeinflussen. Grundsätzlich kann 

dies auch zur Insolvenz der Emittentin und zu einem Totalverlust des 

vom Anleger zum Kauf der Wertpapiere eingesetzten Kapitals 

führen. 

[Mit der Treuhandkonstruktion verbundene Risiken:  

- Da die Emittentin die Wertpapiere treuhänderisch auf Rechnung der 

Garantin begibt, sind die Inhaber der Wertpapiere unmittelbar 

abhängig vom Kreditrisiko der Garantin, und nicht vom Kreditrisiko 

der Emittentin. Jede Zahlungsverpflichtung der Emittentin unter 

diesen Wertpapieren ist begrenzt auf die finanziellen Mittel, die von 

der Garantin aufgrund des Treuhandvertrags gewährt werden. Die 

Rechte der Zertifikateinhaber aus der Garantie auf erstes Anfordern 

werden durch diesen begrenzten Rückgriff nicht berührt und die 

Verpflichtungen der Garantin aus der Garantie nicht eingeschränkt.- 

Die Garantie begründet eine generelle unbesicherte vertragliche 
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Verpflichtung der Garantin und keiner anderen Person; Zahlungen 

auf die Wertpapiere sind von der Bonität der Garantin abhängig. 

- Wenn Anleger Wertpapiere erwerben, vertrauen sie ausschließlich 

auf die Kreditwürdigkeit der Garantin und nicht auf die 

Kreditwürdigkeit einer anderen Person. Eine oder mehrere 

unabhängige Ratingagentur(en) für die Bewertung der Bonität 

können von Zeit zu Zeit der Garantin Bonitätseinstufungen 

zugewiesen haben. Diese Einstufungen können im Laufe der Zeit 

Änderungen unterworfen sein und diese müssen nicht alle Faktoren 

widerspiegeln, die erforderlich sind, um die Kreditwürdigkeit der 

Garantin zu bestimmen. Eine Verschlechterung der 

Bonitätseinstufung der Garantin hat eine negative Wirkung auf den 

Wert der Wertpapiere. 

- Da die Société Générale neben ihrer Funktion als Garantin der 

Emittentin gleichzeitig auch Hedging Instrumente zur Verfügung 

stellt, sind die Anleger dem operativen Risiko ausgesetzt, das sich 

aus der fehlenden Unabhängigkeit der Garantin ergibt.] 

D.6 Zentrale Angaben zu 

den zentralen Risiken, 

die den Wertpapieren 

eigen sind, inklusive 

Risikohinweis. 

Die Wertpapiere mögen nicht für alle Anleger geeignet sein. Jeder 

zukünftige Anleger muss auf der Grundlage seiner eigenen 

unabhängigen Beurteilungen und, soweit er es unter 

Berücksichtigung der Sachlage für erforderlich hält, unter 

Hinzuziehung professioneller Beratung, darüber entscheiden, ob der 

Kauf der Wertpapiere in voller Übereinstimmung mit seinen 

finanziellen Bedürfnissen, Zielen und Bedingungen und mit allen 

anwendbaren Anlagegrundsätzen, Richtlinien und Beschränkungen 

steht und für ihn eine geeignete, sachgerechte und angemessene 

Anlage darstellt.  

Allgemeine Risiken in Bezug auf die Wertpapiere: 

- Die Wertpapiere sind weder gesichert durch den 

Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken, 

noch vom Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz. 

Damit trägt der Anleger das Risiko, dass die Emittentin unter den 

Wertpapieren fällige Leistungen nicht oder nicht vollständig 

erbringt, was sogar zu einem Totalverlust des vom Anleger 

eingesetzten Kapitals führen kann.  

- Die Zertifikatsbedingungen beinhalten Regelungen, welche der 

Emittentin im Falle von offensichtlichen Schreib- oder 

Rechenfehlern oder ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten in den 

Zertifikatsbedingungen die Erklärung einer Anfechtung erlauben. 

Nach einer solchen Anfechtung kann der Zertifikatsinhaber die 

Rückzahlung des [anfänglichen Erwerbspreises][anderen Betrag 
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einfügen: ●] verlangen. Der in diesem Fall durch die Emittentin 

zurück zu zahlende Betrag kann niedriger als der zu erwartende 

Gewinn am Ende der Laufzeit oder der aktuelle Referenzpreis der 

Zertifikate sein. Darüber hinaus kann der zurück zu zahlende Betrag 

auch niedriger sein, als der tatsächlich vom Anleger gezahlte 

Kaufpreis, so dass der Anleger dadurch einen Verlust erleidet. 

Die Anfechtungserklärung der Emittentin kann mit einem Angebot 

auf Fortführung der Zertifikate zu berichtigten 

Zertifikatsbedingungen bzw. Endgültigen Bedingungen verbunden 

sein. Anleger sollten beachten, dass ein solches Angebot als 

angenommen gilt, sofern der Zertifikatsinhaber nicht innerhalb einer 

Frist von [4 Wochen][anderen Zeitraum einfügen:●] nach 

Wirksamwerden des Angebots die Rückzahlung des dann gemäß der 

Endgültigen Bedingungen zahlbaren Betrages verlangt und dass in 

diesem Fall die Wirkungen der Anfechtung nicht eintreten.  

- Im Falle eines fehlerhaften Geschäftes beim Kauf oder Verkauf der 

Wertpapiere (sogenannter „Mistrade“) kann eine Aufhebung des 

betreffenden Geschäfts in Betracht kommen. Der Anleger sollte sich 

folglich vor Abschluss der Geschäfte über den Inhalt der 

Mistradebestimmungen der jeweiligen Börse, des Market-Makers 

bzw. Onlinebrokers ausführlich informieren. Anleger tragen in einem 

solchen Fall das Risiko, dass das Geschäft zu den im Zeitpunkt des 

Mistrades geltenden Konditionen rückabgewickelt wird und sie an 

einer positiven Wertentwicklung des Zertifikats nicht teilnehmen. 

- Ferner sollte sich der Anleger vor dem Erwerb der Zertifikate in 

jedem Fall über die in den Zertifikatsbedingungen enthaltenen 

Marktstörungs-, Anpassungs- sowie Kündigungsbestimmungen 

einschließlich der dort genannten Anpassungs- bzw. 

Kündigungsgründe bzw. Möglichkeiten der Anpassung des 

Basiswerts bzw. des Zertifikatsrechts eingehend informieren. Hier 

kann u.a. vorgesehen sein, dass die Emittentin bzw. die 

Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen den Basiswert bzw. die 

Zertifikatsbedingungen bei Vorliegen der dort genannten 

Anpassungsgründe entsprechend anpassen kann und hier 

beispielsweise den Basiswert nach billigem Ermessen auch durch 

einen neuen Basiswert ersetzen kann bzw. im Fall von 

Marktstörungen nach billigem Ermessen einen Wert für den 

Basiswert bestimmen kann bzw. im Falle einer Kündigung den 

Kündigungsbetrag. Auch kann in den Zertifikatsbedingungen 

gegebenenfalls die Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung 

vorgesehen sein.



142 

- Es ist beabsichtigt, dass ein mit der Emittentin verbundenes 

Unternehmen als Market Maker unter gewöhnlichen 

Marktbedingungen regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse für die 

Zertifikate einer Emission stellen wird. Zusätzlich kann die 

Emittentin die Einbeziehung der Zertifikate in den Freiverkehr bzw. 

unter Umständen die Börsenzulassung in den geregelten Markt an 

einer oder mehreren Wertpapierbörsen veranlassen. Allerdings 

übernimmt sie jedoch keinerlei Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe 

oder des Zustandekommens derartiger Kurse. Kein Anleger sollte 

daher darauf vertrauen, dass er die Zertifikate während ihrer Laufzeit 

zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einem bestimmten Kurs 

veräußern kann.  

- Die Preise, angeboten von einem Market Maker, können materiell 

von dem fairen (mathematischen) bzw. von dem erwarteten 

wirtschaftlichen Wert der Zertifikate abweichen. Ein Anleger sollte 

deshalb nicht darauf vertrauen, die Zertifikate zum fairen Wert 

veräußern zu können. 

[- Bei einer Anlage in Wertpapiere, die mit einer variablen 

Verzinsung ausgestattet sind, müssen Anleger beachten, dass die 

Höhe des Zinskupons den Wert Null annehmen und die Höhe des 

Zinskupons von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängen 

kann.] 

[- Bei einer Anlage in Wertpapiere, die mit einem Kapitalschutz 

ausgestattet sind ist zu beachten, dass ihr wirtschaftlicher Wert 

während der Laufzeit von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. 

Neben der Laufzeit der Zertifikate gehören hierzu insbesondere die 

Bonität der Emittentin (Insolvenzrisiko) und das allgemeine 

Zinsniveau. Jeder Anleger sollte beachten, dass selbst die unter 

diesem Basisprospekt zu begebenden kapitalgeschützten Zertifikate 

aus diesem Grunde sowohl anfänglich als auch während ihrer 

Laufzeit einen Wert aufweisen können, der unter dem Nennwert der 

Zertifikate liegt.] 

Risiken in Bezug auf die Abwicklung von Finanzinstituten und deren 

möglichen Auswirkungen auf die Wertpapiere 

Die Anwendung jeglicher Abwicklungsmaßnahmen unter in 

Frankreich umgesetzten Regelungen der Richtlinie 2014/59/EU vom 

15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und 

Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (die 

„BRRD“) (Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und 

Wertpapierfirmen, „BRRD“) oder jede Andeutung einer solchen 

Anwendung in Bezug auf die Société Générale oder die Gruppe kann 
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erheblich negativ die Rechte des Zertifikateinhabers, den Preis oder 

den Wert der Anlage in die Wertpapiere und/oder die Fähigkeit der 

Emittentin bzw. der Société Générale ihren Verpflichtungen unter 

den Wertpapieren nachzukommen, beeinflussen. 

Risiken in Bezug auf die Struktur der Wertpapiere: 

Besondere Risiken bei den Auszahlungsprofilen von Zertifikaten 

[Besondere Risiken in Bezug auf Partizipations-Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des Basiswerts 

gebunden. Bei einem Partizipations-Zertifikat nimmt der Anleger in 

der Regel nahezu 1:1 an der Wertentwicklung des Basiswerts teil. 

Kursverluste des Basiswerts führen zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate 

unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der 

Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Open End Partizipations-Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des Basiswerts 

gebunden. Bei einem Open End Partizipations-Zertifikat nimmt der 

Anleger in der Regel nahezu 1:1 an der Wertentwicklung des 

Basiswerts teil. Kursverluste des Basiswerts führen zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag 

der Zertifikate unter dem vom Anleger aufgewendeten Kaufpreis, 

erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei 

sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 

Sofern eine Managementgebühr oder ein Quantozinssatz in Ansatz 

gebracht werden, beeinflusst dies die Höhe des Auszahlungsbetrags 

negativ.  

Da Open End Partizipations-Zertifikate keine im Vorhinein 

begrenzte Laufzeit haben, trägt der Anleger überdies das Risiko, dass 

die Emittentin die Zertifikate zu einem für den Anleger ungünstigen 

Zeitpunkt kündigt und er dadurch einen Verlust erleidet.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Best Entry Partizipations-

Zertifikate
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Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des Basiswerts 

gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen zu einer Verringerung 

des Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate 

unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der 

Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt.]

[Besondere Risiken in Bezug auf Best Entry Partizipations-

Zertifikate mit Cap

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des Basiswerts 

gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen zu einer Verringerung 

des Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate 

unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der 

Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 

Bei Best Entry-Zertifikaten mit Cap ist darüber hinaus der 

Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert 

nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über eine 

bestimmte Höchstgrenze hinaus.]

[Besondere Risiken in Bezug auf (Teil-)Kapitalschutz-Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des Basiswerts 

gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen zu einer Verringerung 

des Auszahlungsbetrags. Wenn der Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag auf oder unter der [Teil-]Kapitalschutzschwelle liegt, 

besteht ein Verlustrisiko, wenn der Rückzahlungsbetrag in Höhe des 

Mindestbetrages unter dem vom Anleger aufgewendeten Kaufpreis 

liegt.  

Der Kapitalschutz ist keine Absicherung von dritter Seite, sondern 

wird allein von der Emittentin bzw. von der Garantin zugesichert und 

ist somit von deren Zahlungsfähigkeit abhängig.]  

[Besondere Risiken in Bezug auf (Teil-)Kapitalschutz-Zertifikat mit 

Cap

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des Basiswerts 

gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen zu einer Verringerung 

des Auszahlungsbetrags. Wenn der Referenzpreis am finalen 
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Bewertungstag auf oder unter der [Teil-]Kapitalschutzschwelle liegt, 

besteht ein Verlustrisiko, wenn der Rückzahlungsbetrag in Höhe des 

Mindestbetrages unter dem vom Anleger aufgewendeten Kaufpreis 

liegt.  

Bei Teil-Kapitalschutz-Zertifikaten mit Cap bzw. Kapitalschutz-

Zertifikaten mit Cap ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der 

Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte Höchstgrenze 

hinaus. 

Der Teil-Kapitalschutz ist keine Absicherung von dritter Seite, 

sondern wird allein von der Emittentin bzw von der Garantin 

zugesichert und ist somit von deren Zahlungsfähigkeit abhängig.]

[Besondere Risiken in Bezug auf Discount-Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] an die Wertent-

wicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts 

führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags 

[bzw. können zu einer physischen Lieferung [des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der 

Zertifikate [bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der 

Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs] unter dem von dem 

Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 

Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust 

eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu 

liefernden Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile 

eines ETFs wertlos sind]. 

Bei Discount-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag 

der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer 

positiven Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte 

Höchstgrenze hinaus.]   

[Besondere Risiken in Bezug auf Bonus-Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] an die Wertent-

wicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts 

führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags 

[bzw. können zu einer physischen Lieferung [des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der 

Zertifikate [bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der 

Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs] unter dem von dem 

Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 
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Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust 

eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu 

liefernden Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile 

eines ETFs wertlos sind]. 

Die Bonus-Zertifikate sind mit einer Barriere ausgestattet. Bei einem 

Erreichen bzw. Unterschreiten der Barriere innerhalb des 

maßgeblichen Zeitraums bzw. am maßgeblichen Tag verliert der 

Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag und ist einem Total-

verlustrisiko ausgesetzt.]  

[Besondere Risiken in Bezug auf Capped Bonus-Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] an die Wertent-

wicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts 

führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags 

[bzw. können zu einer physischen Lieferung [des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der 

Zertifikate [bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der 

Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs] unter dem von dem 

Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 

Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust 

eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu 

liefernden Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile 

eines ETFs wertlos sind]. 

Die Capped Bonus-Zertifikate sind mit einer Barriere ausgestattet. 

Bei einem Erreichen bzw. Unterschreiten der Barriere innerhalb des 

maßgeblichen Zeitraums bzw. am maßgeblichen Tag verliert der 

Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag und ist einem Total-

verlustrisiko ausgesetzt.  

Bei Capped Bonus-Zertifikaten ist darüber hinaus der 

Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert 

nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über eine 

bestimmte Höchstgrenze hinaus.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Capped Bonus Pro-Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] an die Wertent-

wicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts 

führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags 

[bzw. können zu einer physischen Lieferung [des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der 
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Zertifikate [bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der 

Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs] unter dem von dem 

Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 

Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust 

eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu 

liefernden Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile 

eines ETFs wertlos sind]. 

Die Capped Bonus-Pro Zertifikate sind mit einer Barriere 

ausgestattet. Bei einem  Unterschreiten der Barriere am 

maßgeblichen Tag verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 

Höchstbetrag und ist einem Totalverlustrisiko ausgesetzt.  

Bei Capped Bonus Pro-Zertifikaten ist darüber hinaus der 

Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert 

nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über eine 

bestimmte Höchstgrenze hinaus.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Best Entry Bonus-Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] an die 

Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des 

Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags [bzw. können zu einer physischen Lieferung 

[des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der 

Auszahlungsbetrag der Zertifikate [bzw. der Wert der zu liefernden 

Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs] 

unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der 

Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu 

liefernden Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile 

eines ETFs wertlos sind]. 

Die Best Entry Bonus-Zertifikate sind mit einer Barriere ausgestattet. 

Bei einem Erreichen bzw. Unterschreiten der Barriere innerhalb des 

maßgeblichen Zeitraums bzw. am maßgeblichen Tag verliert der 

Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag und ist einem Total-

verlustrisiko ausgesetzt.]  

[Besondere Risiken in Bezug auf Best Entry Capped Bonus-

Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] an die Wertent-

wicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts 



148 

führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags 

[bzw. können zu einer physischen Lieferung [des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der 

Zertifikate [bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der 

Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs] unter dem von dem 

Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 

Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust 

eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu 

liefernden Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile 

eines ETFs wertlos sind]. 

Die Best Entry Capped Bonus-Zertifikate sind mit einer Barriere 

ausgestattet. Bei einem Erreichen bzw. Unterschreiten der Barriere 

innerhalb des maßgeblichen Zeitraums bzw. am maßgeblichen Tag 

verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag und ist 

einem Totalverlustrisiko ausgesetzt.  

Bei Best Entry Capped Bonus-Zertifikaten ist darüber hinaus der 

Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert 

nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über eine 

bestimmte Höchstgrenze hinaus.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Capped Airbag-Zertifikaten:

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] an die Wertent-

wicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts 

führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags 

[bzw. können zu einer physischen Lieferung [des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der 

Zertifikate [bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der 

Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs] unter dem von dem 

Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 

Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust 

eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu 

liefernden Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile 

eines ETFs wertlos sind]. 

Die Capped Airbag-Zertifikate sind mit einer Barriere ausgestattet. 

Bei einem Unterschreiten der Barriere am maßgeblichen Tag verliert 

der Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag und ist einem 

Totalverlustrisiko ausgesetzt.  

Bei Capped Airbag-Zertifikaten ist darüber hinaus der 

Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert 
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nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über eine 

bestimmte Höchstgrenze hinaus.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Express-Zertifikate bzw. 

Stufenexpress-Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] an die Wertent-

wicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts 

führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags 

[bzw. können zu einer physischen Lieferung [des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der 

Zertifikate [bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der 

Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs] unter dem von dem 

Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 

Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust 

eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu 

liefernden Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile 

eines ETFs wertlos sind]. 

Bei einem Express-Zertifikat bzw. einem Stufenexpress-Zertifikat 

trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die 

Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungstag die 

Barriere, die diesem finalen Bewertungstag zugeordnet ist, 

unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen 

Anspruch auf einen Mindestauszahlungsbetrag [und bekommt [einen 

Basiswert] [einen Anteil eines ETFs] physisch geliefert]. Bei 

Express-Zertifikaten bzw. Stufenexpress-Zertifikaten ist darüber 

hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger 

profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts 

über eine bestimmte Höchstgrenze hinaus. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Express-Zertifikat bzw. 

einem Stufenexpress-Zertifikat beachten, dass dieses bei Erreichen 

oder Überschreiten von Bewertungstagen zugeordneten Barriere(nt) 

vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren 

positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Express-Zertifikate mit 

Tilgungsschwelle

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] an die Wertent-

wicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts 

führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags 

[bzw. können zu einer physischen Lieferung [des Basiswerts] [eines 
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Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der 

Zertifikate [bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der 

Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs] unter dem von dem 

Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 

Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust 

eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu 

liefernden Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile 

eines ETFs wertlos sind]. 

Bei einem Express-Zertifikat mit Tilgungsschwelle trägt der Anleger 

das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere, die diesem 

finalen Bewertungstag zugeordnet ist, unterschreitet. In einem 

solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 

Nominalbetrag [und bekommt [einen Basiswert] [einen Anteil eines 

ETFs] physisch geliefert].  

Wenn der Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag die Tilgungsschwelle unterschreitet, 

verliert der Anleger seinen Anspruch auf Auszahlung des 

Höchstbetrages. 

Bei Express-Zertifikat mit Tilgungsschwelle ist darüber hinaus der 

Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert 

nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über eine 

bestimmte Höchstgrenze hinaus.  

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Express-Zertifikat mit 

Tilgungsschwelle beachten, dass dieses bei Erreichen oder 

Überschreiten von Bewertungstagen zugeordneten Barriere(nt) 

vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren 

positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Deep Barrier Express-Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] an die Wertent-

wicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts 

führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags 

[bzw. können zu einer physischen Lieferung [des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der 

Zertifikate [bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der 

Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs], einschließlich der 

gezahlten Zinskupon(s), unter dem von dem Anleger aufgewendeten 

Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  
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Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; 

das ist dann der Fall, wenn ein Kurs des Basiswertes zu irgendeinem 

Zeitpunkt innerhalb des Beobachtungszeitraums die Barriere berührt 

und der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null 

beträgt [bzw. die zu liefernden Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu 

liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind]. 

Bei einem Deep Barrier Express-Zertifikat trägt der Anleger das 

Risiko, dass ein Kurs des Basiswertes zu irgendeinem Zeitpunkt 

innerhalb des Beobachtungszeitraums die Barriere berührt. In einem 

solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 

Nominalbetrag [und bekommt [einen Basiswert] [einen Anteil eines 

ETFs] physisch geliefert].  

Zudem trägt der Anleger das Risiko, dass ein Kurs des Basiswertes 

zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Beobachtungszeitraums die 

Barriere bzw. Barriere(nt) berührt. In diesem Fall verliert der Anleger 

seinen Anspruch auf alle weiteren Zinszahlungen.  

Bei Deep Barrier Express-Zertifikaten ist darüber hinaus der 

Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert 

nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über eine 

bestimmte Höchstgrenze hinaus. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Deep Barrier Express-

Zertifikat beachten, dass das Zertifikat bei Erreichen oder 

Überschreiten [des Basispreises]  [der Tilgungsschwelle(nt)][der 

Barriere(nt)] an dem jeweiligen Bewertungstagen vorzeitig 

zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf (Stufen-) Express Extra-Zertifikate:

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] an die Wertent-

wicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts 

führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags 

[bzw. können zu einer physischen Lieferung [des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs] führ 

en]. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate [bzw. der Wert der 

zu liefernden Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden Anteile 

eines ETFs] unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, 

erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei 

sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt 
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[bzw. die zu liefernden Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu 

liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind]. 

Bei einem Express Extra-Zertifikat bzw. einem Stufenexpress Extra-

Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. 

die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungstag [den 

Basispreis] [die Barriere] unterschreitet. In einem solchen Fall 

verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag [und 

bekommt [einen Basiswert] [einen Anteil eines ETFs] physisch 

geliefert]. Überdies erfolgt in diesem Fall auch keine 

Zinskuponzahlung und gegebenenfalls bisher nicht gezahlte 

Zinskupons werden auch nicht nachgeholt. [Darüber hinaus kann, 

soweit anwendbar, die Tilgung des Zertifikats durch physische 

Lieferung [des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] erfolgen.] 

Bei Express Extra-Zertifikaten bzw. Stufenexpress-Extra 

Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach 

begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte Höchstgrenze 

hinaus. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Express Extra-Zertifikat 

bzw. einem Stufenexpress Extra-Zertifikat beachten, dass dieses bei 

Erreichen oder Überschreiten der Tilgungsschwelle bzw. von 

Bewertungstagen zugeordneten Tilgungsschwellen(nt) vorzeitig 

zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Worst of (Stufen) Express-

Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] an die Wertent-

wicklung der Basiswerte gebunden. Kursverluste eines Basiswerts 

führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags 

[bzw. können zur physischen Lieferung [des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der 

Zertifikate unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, 

erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei 

sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 

Worst of (Stufen) Express-Zertifikaten haben mehrere Basiswerte. 

Maßgeblich für den Auszahlungsbetrag [bzw. die physische 

Lieferung] ist die Wertentwicklung des Basiswerts mit der geringsten 

Wertentwicklung. 
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Bei einem Worst of (Stufen) Express-Zertifikat trägt der Anleger das 

Risiko, dass mindestens ein Basiswert am finalen Bewertungstag die 

Barriere, die diesem finalen Bewertungstag zugeordnet ist, 

unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen 

Anspruch auf den Nominalbetrag [und bekommt [einen Basiswert] 

[einen Anteil eines ETFs] physisch geliefert]. Bei Worst of (Stufen) 

Express-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der 

Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte Höchstgrenze 

hinaus. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Worst of (Stufen) 

Express-Zertifikat beachten, dass dieses, sofern alle Basiswerte die 

ihnen zugeordneten Barrieren erreichen oder überschreiten, vorzeitig 

zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Best Express-Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] an die Wertent-

wicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts 

führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags 

[bzw. können zu einer physischen Lieferung [des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der 

Zertifikate [bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der 

Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs] unter dem von dem 

Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 

Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust 

eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu 

liefernden Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile 

eines ETFs wertlos sind]. 

Bei einem Best Express-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass 

der Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere, unterschreitet. In einem solchen 

Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag 

[und bekommt [einen Basiswert] [einen Anteil eines ETFs] physisch 

geliefert].  

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Best Express-Zertifikat 

beachten, dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten von 

Bewertungstagen zugeordneten Barriere(nt) vorzeitig zurückgezahlt 

wird und der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung 

des Basiswerts nicht mehr teilnimmt.] 
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[Besondere Risiken in Bezug auf Best Express-Zertifikate mit Kupon

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] an die Wertent-

wicklung des Basiswerts gebunden. Darüber hinaus ist gemäß der 

Struktur der Wertpapiere auch die Höhe des zu zahlenden 

Zinskupons an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags [bzw. können zu einer 

physischen Lieferung [des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] 

führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate [bzw. der Wert 

der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden 

Anteile eines ETFs], einschließlich der gezahlten Zinskupons, unter 

dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der 

Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu 

liefernden Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile 

eines ETFs wertlos sind] und während der Laufzeit keine Zinskupons 

gezahlt worden sind. 

Bei einem Best Express-Zertifikat mit Kupon trägt der Anleger das 

Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere, die diesem 

finalen Bewertungstag zugeordnet ist, unterschreitet. In einem 

solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 

Mindestbetrag [und bekommt [einen Basiswert] [einen Anteil eines 

ETFs] physisch geliefert].  

Bei einem Best Express-Zertifikat mit Kupon trägt der Anleger das 

Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts 

an einem Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die 

Barriere bzw. die Barriere(nt) unterschreitet oder der Referenzpreis 

bzw. die Performance des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) 

bzw. am finalen Bewertungstag die jeweils diesem Bewertungstag 

zugeordnete Tilgungsschwelle(nt) erreicht oder überschreitet. In 

einem solchen Fall wird an dem jeweiligen Bewertungstag(t) bzw. 

am finalen Bewertungstag kein Zinskupon ausgezahlt. [Darüber 

hinaus kann, soweit anwendbar, die Tilgung des Zertifikats durch 

physische Lieferung [des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] 

erfolgen.] 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Best Express-Zertifikat 

beachten, dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten von 

Bewertungstagen zugeordneten Tilgungsschwelle(nt) vorzeitig 

zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren positiven 
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Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt und es werden 

auch keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen 

Rückzahlung mehr gezahlt.] 

[ Besondere Risiken in Bezug auf Best Express-Zertifikate mit 

Nominalbetrag und Performance

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] an die 

Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des 

Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags [bzw. können zu einer physischen Lieferung 

[des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der 

Auszahlungsbetrag der Zertifikate [bzw. der Wert der zu liefernden 

Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs] 

unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der 

Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu 

liefernden Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile 

eines ETFs wertlos sind]. Bei einem Best Express-Zertifikate mit 

Nominalbetrag und Performance trägt der Anleger das Risiko, dass 

der Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere, die diesem finalen 

Bewertungstag zugeordnet ist, unterschreitet. In einem solchen Fall 

verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag bzw. 

auf einen festgelegten Mindestbetrag [und bekommt [einen 

Basiswert] [einen Anteil eines ETFs] physisch geliefert].   

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Best Express-Zertifikate 

mit Nominalbetrag und Performance beachten, dass dieses bei 

Erreichen oder Überschreiten von Bewertungstagen zugeordneten 

Tilgungsschwelle(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger 

an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht 

mehr teilnimmt.] 

[ Besondere Risiken in Bezug auf Best Express-Zertifikate mit 

Nominalbetrag und Performance mit Kupon

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung] an die 

Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Darüber hinaus ist 

gemäß der Struktur der Wertpapiere auch die Höhe des zu zahlenden 

Zinskupons an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags [bzw. können zu einer 
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physischen Lieferung [des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] 

führen]. Liegt der Auszahlungs¬betrag der Zertifikate [bzw. der Wert 

der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden 

Anteile eines ETFs] unter dem von dem Anleger aufgewendeten 

Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall 

kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, 

wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

Null beträgt [bzw. die zu liefernden Basiswerte wertlos sind] [bzw. 

die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind]. und während der 

Laufzeit keine Zinskupons gezahlt worden sind.  

Bei einem Best Express-Zertifikate mit Nominalbetrag und 

Performance mit Kupon trägt der Anleger das Risiko, dass der 

Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag die Barriere, die diesem finalen Bewertungstag 

zugeordnet ist, unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der 

Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag bzw. auf einen 

festgelegten Mindestbetrag [und bekommt [einen Basiswert] [einen 

Anteil eines ETFs] physisch geliefert].  

Bei einem Best Express-Zertifikat mit Nominalbetrag und 

Performance mit Kupon trägt der Anleger das Risiko, dass der 

Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts an einem 

Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die Barriere bzw. 

die Barriere(nt) unterschreitet oder der Referenzpreis bzw. die 

Performance des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) bzw. am 

finalen Bewertungstag die jeweils diesem Bewertungstag 

zugeordnete Tilgungsschwelle(nt) erreicht oder überschreitet. In 

einem solchen Fall wird an dem jeweiligen Bewertungstag(t) bzw. 

am finalen Bewertungstag kein Zinskupon ausgezahlt. [Darüber 

hinaus kann, soweit anwendbar, die Tilgung des Zertifikats durch 

physische Lieferung [des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] 

erfolgen.] 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Best Express-Zertifikate 

mit Nominalbetrag und Performance mit Kupon beachten, dass 

dieses bei Erreichen oder Überschreiten von Bewertungstagen 

zugeordnete Tilgungsschwelle(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird und 

der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des 

Basiswerts nicht mehr teilnimmt und es werden auch keine 

Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung 

mehr gezahlt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Memory Express-Zertifikate bzw. 

Memory Stufenexpress-Zertifikate
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Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] an die Wertent-

wicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts 

führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags 

[bzw. können zur physischen Lieferung [des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs] führen]. Darüber hinaus ist gemäß der Struktur 

der Wertpapiere auch die Höhe des zu zahlenden Zinskupons an die 

Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate [bzw. der Wert der zu 

liefernden Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines 

ETFs], einschließlich der gezahlten Zinskupon(s), unter dem von 

dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 

Verlust. Im schlechtesten Fall kann sogar ein Totalverlust eintreten; 

das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden 

Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs 

wertlos sind] und während der Laufzeit keine Zinskupons gezahlt 

worden sind. 

Bei einem Memory Express-Zertifikat bzw. Memory Stufenexpress-

Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. 

die Performance des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) bzw. am 

finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet. In einem solchen 

Fall wird an dem jeweiligen Bewertungstag(t) bzw. am finalen 

Bewertungstag kein Zinskupon ausgezahlt und auch keine 

Zinskuponzahlung nachgeholt. 

Des Weiteren trägt der Anleger bei einem Memory Express-

Zertifikat bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikat das Risiko, dass der 

Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag die Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall 

verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag [und 

bekommt [einen Basiswert] [einen Anteil eines ETFs] physisch 

geliefert]. Überdies erfolgt auch keine Zinskuponzahlung und 

gegebenenfalls bisher nicht gezahlte Zinskupons werden auch nicht 

nachgeholt. [Darüber hinaus kann, soweit anwendbar, die Tilgung 

des Zertifikats durch physische Lieferung [des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs] erfolgen.] 

Bei Memory Express-Zertifikaten bzw. Memory Stufenexpress-

Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach 

begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts über den Nominalbetrag hinaus, 

vorbehaltlich der Zinszahlung. 



158 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Memory Express-

Zertifikat bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikaten beachten, dass 

dieses bei Erreichen oder Überschreiten der einem 

[Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] zugeordneten 

Tilgungsschwelle[(nt)] vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen 

nimmt der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des 

Basiswerts nicht mehr teil und es werden auch keine Zinskupons an 

den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt.] 

Besondere Risiken in Bezug auf Memory Express-Zertifikate (mit 

Barriere) bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikate (mit Barriere)

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] an die Wertent-

wicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts 

führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags 

[bzw. können zur physischen Lieferung [des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs] führen]. Darüber hinaus ist gemäß der Struktur 

der Wertpapiere auch die Höhe des zu zahlenden Zinskupons an die 

Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate [bzw. der Wert der zu 

liefernden Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines 

ETFs], einschließlich der gezahlten Zinskupon(s), unter dem von 

dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 

Verlust. Im schlechtesten Fall kann sogar ein Totalverlust eintreten; 

das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden 

Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs 

wertlos sind] und während der Laufzeit keine Zinskupons gezahlt 

worden sind. 

Bei einem Memory Express-Zertifikat (mit Barriere) bzw. Memory 

Stufenexpress-Zertifikat (mit Barriere) trägt der Anleger das Risiko, 

dass der Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts an 

einem Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die Barriere 

unterschreitet. In einem solchen Fall wird an dem jeweiligen 

Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag kein Zinskupon 

ausgezahlt und auch keine Zinskuponzahlung nachgeholt. 

Des Weiteren trägt der Anleger bei einem Memory Express-

Zertifikat (mit Barriere) bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikat (mit 

Barriere) das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Performance 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Basispreis 

unterschreitet und der Referenzpreis bzw. Kurs des Basiswerts (auch 

untertägig) während des Beobachtungszeitraums mindestens einmal 
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die Barriere erreicht bzw. unterschreitet. In einem solchen Fall 

verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag [und 

bekommt [einen Basiswert] [einen Anteil eines ETFs] physisch 

geliefert]. Überdies erfolgt auch keine Zinskuponzahlung und 

gegebenenfalls bisher nicht gezahlte Zinskupons werden auch nicht 

nachgeholt. [Darüber hinaus kann, soweit anwendbar, die Tilgung 

des Zertifikats durch physische Lieferung [des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs] erfolgen.] 

Bei Memory Express-Zertifikaten (mit Barriere) bzw. Memory 

Stufenexpress-Zertifikaten (mit Barriere) ist darüber hinaus der 

Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert 

nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über den 

Nominalbetrag hinaus, vorbehaltlich der Zinszahlung. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Memory Express-

Zertifikat (mit Barriere) bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikaten 

(mit Barriere) beachten, dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten 

der einem [Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] zugeordneten 

Tilgungsschwelle[(nt)] vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen 

nimmt der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des 

Basiswerts nicht mehr teil und es werden auch keine Zinskupons an 

den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Memory Express-Zertifikate mit 

Airbag

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] an die Wertent-

wicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts 

führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags 

[bzw. können zur physischen Lieferung [des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs] führen]. Darüber hinaus ist gemäß der Struktur 

der Wertpapiere auch die Höhe des zu zahlenden Zinskupons an die 

Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate [bzw. der Wert der zu 

liefernden Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines 

ETFs], einschließlich der gezahlten Zinskupon(s), unter dem von 

dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 

Verlust. Im schlechtesten Fall kann sogar ein Totalverlust eintreten; 

das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden 

Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs 

wertlos sind] und während der Laufzeit keine Zinskupons gezahlt 

worden sind. 
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Bei einem Memory Express-Zertifikat mit Airbag trägt der Anleger 

das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Performance des 

Basiswerts an einem Bewertungstag(t) bzw. am finalen 

Bewertungstag die Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall 

wird an dem jeweiligen Bewertungstag(t) bzw. am finalen 

Bewertungstag kein Zinskupon ausgezahlt und auch keine 

Zinskuponzahlung nachgeholt. 

Des Weiteren trägt der Anleger bei einem Memory Express-

Zertifikat mit Airbag das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere 

unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen 

Anspruch auf den Nominalbetrag [und bekommt [einen Basiswert] 

[einen Anteil eines ETFs] physisch geliefert]. Überdies erfolgt auch 

keine Zinskuponzahlung und gegebenenfalls bisher nicht gezahlte 

Zinskupons werden auch nicht nachgeholt. [Darüber hinaus kann, 

soweit anwendbar, die Tilgung des Zertifikats durch physische 

Lieferung [des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] erfolgen.] 

Bei Memory Express-Zertifikaten mit Airbag ist darüber hinaus der 

Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert 

nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über den 

Nominalbetrag hinaus, vorbehaltlich der Zinszahlung. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Memory Express-

Zertifikat mit Airbag beachten, dass dieses bei Erreichen oder 

Überschreiten der einem [Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] 

zugeordneten Tilgungsschwelle[(nt)] vorzeitig zurückgezahlt wird. 

In diesen Fällen nimmt der Anleger an einer weiteren positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teil und es werden auch 

keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen 

Rückzahlung mehr gezahlt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf One Touch Memory Express-

Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an die 

Wertent¬wicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des 

Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen Lieferung [des 

Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] führen. Darüber hinaus ist 

gemäß der Struktur der Wertpapiere auch die Höhe des zu zahlenden 

Zinskupons an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Liegt der Auszahlungs¬betrag der Zertifikate bzw. [der Wert der zu 

liefernden Basiswerte] [der Wert der zu liefernden Anteile eines 
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ETFs], einschließlich der gezahlten Zinskupon(s), unter dem von 

dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 

Verlust. Im schlechtesten Fall kann sogar ein Totalverlust eintreten; 

das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. [die zu liefernden 

Basiswerte] [die zu liefernden Anteile eines ETFs] wertlos sind und 

während der Laufzeit keine Zinskupons gezahlt worden sind. 

Bei einem One Touch Memory Express-Zertifikat trägt der Anleger 

das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Performance bzw. der 

Kurs des Basiswerts zu irgendeinem Zeitpunkt im Zeitraum 

zwischen dem aktuellen Bewertungstag(t) und dem unmittelbar 

voraussgehenden Bewertungstag(t-1) die Barriere unterschreitet. In 

einem solchen Fall wird an dem dem jeweiligen Bewertungstag(t) 

bzw. am finalen Bewertungstag folgenden Zinszahltag kein 

Zinskupon ausgezahlt und auch keine Zinskuponzahlung nachgeholt. 

Des Weiteren trägt der Anleger bei einem One Touch Memory 

Express-Zertifikat das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere 

unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen 

Anspruch auf den Nominalbetrag und bekommt gegebenfalls [einen 

Basiswert] [einen Anteil eines ETFs] physisch geliefert. Überdies 

erfolgt auch keine Zinskuponzahlung und gegebenenfalls bisher 

nicht gezahlte Zinskupons werden auch nicht nachgeholt. Darüber 

hinaus kann, soweit anwendbar, die Tilgung des Zertifikats durch 

physische Lieferung [des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] 

erfolgen.  

Bei One Touch Memory Express-Zertifikaten ist darüber hinaus der 

Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert 

nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über den 

Nominalbetrag hinaus, vorbehaltlich der Zinszahlung. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem One Touch Memory 

Express-Zertifikaten beachten, dass dieses bei Erreichen oder 

Überschreiten der einem Bewertungstag(t) bzw. einem 

Beobachtungstag(t) zugeordneten Tilgungsschwelle bzw. der 

Tilgungsschwelle(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen 

nimmt der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des 

Basiswerts nicht mehr teil und es werden auch keine Zinskupons an 

den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Express Kupon-Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an die 
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Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des 

Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen Lieferung [des 

Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] führen. Darüber hinaus ist 

gemäß der Struktur der Wertpapiere auch die Höhe des zu zahlenden 

Zinskupons an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Liegt der Auszahlungs¬betrag der Zertifikate bzw. [der Wert der zu 

liefernden Basiswerte] [der Wert der zu liefernden Anteile eines 

ETFs], einschließlich der gezahlten Zinskupon(s), unter dem von 

dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 

Verlust. Im schlechtesten Fall kann sogar ein Totalverlust eintreten; 

das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden 

Basiswerte] [die zu liefernden Anteile eines ETFs] wertlos sind] und 

während der Laufzeit keine Zinskupons gezahlt worden sind. 

Bei einem Express Kupon-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, 

dass der Referenzpreis bzw. die Performance bzw. der Kurs des 

Basiswerts zu keinem Zeitpunkt im Zeitraum zwischen dem 

aktuellen Bewertungstag(t) und dem unmittelbar voraussgehenden 

Bewertungstag(t-1) die Barriere berührt oder überschreitet. In einem 

solchen Fall wird an dem dem jeweiligen Bewertungstag(t) bzw. am 

finalen Bewertungstag folgenden Zinszahltag kein Zinskupon 

ausgezahlt und auch keine Zinskuponzahlung nachgeholt. 

Des Weiteren trägt der Anleger bei einem Express Kupon-Zertifikat 

das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Performance des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet. In 

einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 

Nominalbetrag und bekommt gegebenfalls [einen Basiswert] [einen 

Anteil eines ETFs] physisch geliefert. Darüber hinaus kann, soweit 

anwendbar, die Tilgung des Zertifikats durch physische Lieferung 

[des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] erfolgen.  

Bei Express Kupon-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungs-

betrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer 

positiven Wertentwicklung des Basiswerts über den Nominalbetrag 

hinaus, vorbehaltlich der Zinszahlung. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Express Kupon-

Zertifikat beachten, dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten der 

einem Bewertungstag(t) bzw. einem Beobachtungstag(t) 

zugeordneten Tilgungsschwelle bzw. der Tilgungsschwelle(nt) 

vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen nimmt der Anleger an 

einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr 
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teil und es werden auch keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach 

der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Fixkupon Express-Zertifikate (ohne 

physische Lieferung) 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des Basiswerts 

gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags.  

Der Auszahlungsbetrag entspricht – unter Nichtberücksichtigung 

einer ggf. maßgeblichen Wechselkursperformance – höchstens 100% 

des Nominalbetrags und ist daher der Höhe nach begrenzt. Der 

Anleger profitiert, vorbehaltlich der festen Zinszahlung, nicht von 

einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über den 

Nominalbetrag hinaus. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate, einschließlich der 

gezahlten Zinsbeträge, unter dem von dem Anleger aufgewendeten 

Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall 

kann – unter Nichtberücksichtigung des zu zahlenden Zinsbetrags – 

sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 

Der Anleger trägt das Risiko, dass der Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag den Knock-In Level unterschreitet. In 

einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 

Nominalbetrag. Der Auszahlungsbetrag wird in diesem Fall geringer 

sein als der Nominalbetrag. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-

Zertifikat beachten, dass dieses zwar einen Zinsbetrag oder mehrere 

Zinsbeträge ausschüttet, dieser bzw. diese aber gegebenenfalls nicht 

mehr ausreichen, um einen Verlust aufzufangen.  

Außerdem sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat 

beachten, dass, wenn der Referenzpreis des Basiswerts an einem 

Bewertungstag(t) [den Basispreis] [die Barriere(nt)] erreicht oder 

überschreitet, das Zertifikat vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen 

Fällen werden auch keine Zinsbeträge an den Zinszahltagen nach der 

vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Eine ggf. maßgebliche nachteilige Wechselkursperformance kann 

überdies den Auszahlungsbetrag bzw. den Zinsbetrag ggf. auch 

erheblich verringern.] 
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[Besondere Risiken in Bezug auf Fixkupon Express-Zertifikate (auch 

mit physischer Lieferung) 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungs-

betrags bzw. die physische Lieferung an die Wertentwicklung des 

Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der 

Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags.  

Der Auszahlungsbetrag entspricht – unter Nichtberücksichtigung 

einer ggf. maßgeblichen Wechselkursperformance – höchstens 100% 

des Nominalbetrags und ist daher der Höhe nach begrenzt. Der 

Anleger profitiert, vorbehaltlich der festen Zinszahlung, nicht von 

einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über den 

Nominalbetrag hinaus. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate [bzw. der Wert der zu 

liefernden Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines 

ETFs],, einschließlich der gezahlten Zinsbeträge, unter dem von dem 

Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 

Verlust. Im schlechtesten Fall kann – unter Nichtberücksichtigung 

des zu zahlenden Zinsbetrags – sogar ein Totalverlust eintreten; das 

ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden Basiswerte 

wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos 

sind]. 

Der Anleger trägt das Risiko, dass der Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag den Knock-In Level unterschreitet. In 

einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 

Nominalbetrag und bekommt gegebenfalls einen [Basiswert][Anteil 

eines ETFs] physisch geliefert. Anleger sollten beachten, dass der in 

diesem Fall physisch gelieferte [Basiswert][Anteil eines ETFs]  einen 

geringeren Wert aufweisen wird, als der Nominalbetrag. Bei einer 

physischen Lieferung des [Basiswertes][Anteils eines ETFs]  kann es 

zudem zu einem weiteren Kursverlust des [Basiswertes][Anteils 

eines ETFs]  nach dem finalen Bewertungstag und bis zu der 

Einbuchung des [Basiswertes][Anteils eines ETFs]  im Depot des 

Anlegers kommen. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-

Zertifikat beachten, dass dieses zwar einen Zinsbetrag oder mehrere 

Zinsbeträge ausschüttet, dieser bzw. diese aber gegebenenfalls nicht 

mehr ausreichen, um einen Verlust aufzufangen.  

Außerdem sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikate 

beachten, dass, wenn der Referenzpreis des Basiswerts an einem 

Bewertungstag(t) [den Basispreis] [die Barriere(nt)] erreicht oder 
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überschreitet, das Zertifikat vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen 

Fällen werden auch keine Zinsbeträge an den Zinszahltagen nach der 

vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Eine ggf. maßgebliche nachteilige Wechselkursperformance kann 

überdies den Auszahlungsbetrag bzw. den Zinsbetrag ggf. auch 

erheblich verringern.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Fixkupon Express-Zertifikate (ohne 

physische Lieferung) (mit Barriere) 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungs-

betrags an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags.  

Der Auszahlungsbetrag entspricht – unter Nichtberücksichtigung 

einer ggf. maßgeblichen Wechselkursperformance – höchstens 100% 

des Nominalbetrags und ist daher der Höhe nach begrenzt. Der 

Anleger profitiert, vorbehaltlich der festen Zinszahlung, nicht von 

einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über den 

Nominalbetrag hinaus. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate, einschließlich der 

gezahlten Zinsbeträge, unter dem von dem Anleger aufgewendeten 

Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall 

kann – unter Nichtberücksichtigung des zu zahlenden Zinsbetrags – 

sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 

Der Anleger trägt das Risiko, dass der Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag den Basispreis unterschreitet und der 

Referenzpreis bzw. der Kurs des Basiswerts während des 

Beobachtungszeitraums bzw. der Laufzeit mindestens einmal die 

Barriere erreicht bzw. unterschritten bzw. erreicht oder unterschritten 

hat. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf 

den Nominalbetrag. Der Auszahlungsbetrag wird in diesem Fall 

geringer sein als der Nominalbetrag. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-

Zertifikat beachten, dass dieses zwar einen Zinsbetrag oder mehrere 

Zinsbeträge ausschüttet, dieser bzw. diese aber gegebenenfalls nicht 

mehr ausreichen, um einen Verlust aufzufangen.  

Außerdem sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat 

beachten, dass, wenn der Referenzpreis des Basiswerts an einem 

Bewertungstag(t) [den Basispreis] [die Barriere(nt)] erreicht oder 

überschreitet, das Zertifikat vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen 
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Fällen werden auch keine Zinsbeträge an den Zinszahltagen nach der 

vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Eine ggf. maßgebliche nachteilige Wechselkursperformance kann 

überdies den Auszahlungsbetrag bzw. den Zinsbetrag ggf. auch 

erheblich verringern.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Fixkupon Express-Zertifikate (auch 

mit physischer Lieferung) (mit Barriere) 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungs-

betrags bzw. die physische Lieferung an die Wertentwicklung des 

Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der 

Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags.  

Der Auszahlungsbetrag entspricht – unter Nichtberücksichtigung 

einer ggf. maßgeblichen Wechselkursperformance – höchstens 100% 

des Nominalbetrags und ist daher der Höhe nach begrenzt. Der 

Anleger profitiert, vorbehaltlich der festen Zinszahlung, nicht von 

einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über den 

Nominalbetrag hinaus. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate [bzw. der Wert der zu 

liefernden Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines 

ETFs],, einschließlich der gezahlten Zinsbeträge, unter dem von dem 

Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 

Verlust. Im schlechtesten Fall kann – unter Nichtberücksichtigung 

des zu zahlenden Zinsbetrags – sogar ein Totalverlust eintreten; das 

ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden Basiswerte 

wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos 

sind] . 

Der Anleger trägt das Risiko, dass der Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag den Basispreis unterschreitet und der 

Referenzpreis bzw. der Kurs des Basiswerts während des 

Beobachtungszeitraums der Laufzeit mindestens einmal die Barriere 

erreicht bzw. unterschritten bzw. erreicht oder unterschritten hat. In 

einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 

Nominalbetrag [und bekommt gegebenfalls einen [Basiswert][Anteil 

eines ETFs] physisch geliefert]. Anleger sollten beachten, dass der in 

diesem Fall physisch gelieferte [Basiswert][Anteil eines ETFs] einen 

geringeren Wert aufweisen wird, als der Nominalbetrag. Bei einer 

physischen Lieferung des [Basiswertes][Anteils eines ETFs]  kann es 

zudem zu einem weiteren Kursverlust des [Basiswert][Anteils eines 

ETFs]  nach dem finalen Bewertungstag und bis zu der Einbuchung 
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des [Basiswerts][Anteils eines ETFs]  in das Depot des Anlegers 

kommen. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-

Zertifikat beachten, dass dieses zwar einen Zinsbetrag oder mehrere 

Zinsbeträge ausschüttet, dieser bzw. diese aber gegebenenfalls nicht 

mehr ausreichen, um einen Verlust aufzufangen.  

Außerdem sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat 

beachten, dass, wenn der Referenzpreis des Basiswerts an einem 

Bewertungstag(t) [den Basispreis] [die Barriere(nt)] erreicht oder 

überschreitet, das Zertifikat vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen 

Fällen werden auch keine Zinsbeträge an den Zinszahltagen nach der 

vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Eine ggf. maßgebliche nachteilige Wechselkursperformance kann 

überdies den Auszahlungsbetrag bzw. den Zinsbetrag ggf. auch 

erheblich verringern.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Worst of Memory Express-

Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] an die Wertent-

wicklung der Basiswerte gebunden. Kursverluste eines Basiswerts 

führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags 

[bzw. können zur physischen Lieferung [des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs] führen]. Darüber hinaus ist gemäß der Struktur 

der Wertpapiere auch die Höhe des zu zahlenden Zinskupons an die 

Wertentwicklung des Basiswerts gebunden.  

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate [bzw. der Wert der zu 

liefernden Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines 

ETFs], einschließlich der gezahlten Zinskupon(s), unter dem von 

dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 

Verlust. Im schlechtesten Fall kann sogar ein Totalverlust eintreten; 

das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden 

Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs 

wertlos sind]  und während der Laufzeit keine Zinskupons gezahlt 

worden sind. 

Worst of Memory Express-Zertifikaten haben mehrere Basiswerte. 

Maßgeblich für den Auszahlungsbetrag [bzw. die physische 

Lieferung] ist die Wertentwicklung des Basiswerts mit der geringsten 

Wertentwicklung.
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Bei einem Worst of Memory Express-Zertifikat trägt der Anleger das 

Risiko, dass mindestens ein Basiswert am Bewertungstag(t) bzw. am 

finalen Bewertungstag die diesem Bewertungstag(t) bzw. die dem 

finalen Bewertungstag zugeordnete Barriere unterschreitet. In einem 

solchen Fall wird an dem jeweiligen Bewertungstag(t) bzw. am 

finalen Bewertungstag kein Zinskupon ausgezahlt und auch keine 

Zinskuponzahlung nachgeholt. 

Des Weiteren trägt der Anleger bei einem Worst of Memory Express-

Zertifikat das Risiko, dass mindestens ein Basiswert am finalen 

Bewertungstag die diesem zugeordnete Barriere unterschreitet. In 

einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 

Nominalbetrag [und bekommt [einen Basiswert] [einen Anteil eines 

ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der geringsten 

Wertentwicklung physisch geliefert]. Überdies erfolgt auch keine 

Zinskuponzahlung und gegebenenfalls bisher nicht gezahlte 

Zinskupons werden auch nicht nachgeholt.]] 

Bei Worst of Memory Express-Zertifikaten ist darüber hinaus der 

Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert 

nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über den 

Nominalbetrag hinaus, vorbehaltlich der Zinszahlung. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Worst of Memory 

Express-Zertifikat beachten, dass dieses, sofern der Basiswert mit der 

geringsten Wertentwicklung die Tilgungsschwelle[(nt)] an einem 

[Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] erreicht oder überschreitet, 

vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen nimmt der Anleger an 

einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr 

teil und es werden keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach der 

vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Stufenexpress Airbag-Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] an die Wertent-

wicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts 

führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags 

[bzw. können zur physischen Lieferung [des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der 

Zertifikate [bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der 

Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs] unter dem von dem 

Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 

Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust 

eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 
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Bei einem Stufenexpress Airbag-Zertifikat trägt der Anleger das 

Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag die diesem zugeordnete 

Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger 

seinen Anspruch auf den Mindestbetrag [und bekommt [einen 

Basiswert] [einen Anteil eines ETFs] physisch geliefert]. Bei 

Stufenexpress Airbag-Zertifikaten ist darüber hinaus der 

Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert 

nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswertes über eine 

bestimmte Höchstgrenze hinaus. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Stufenexpress Airbag-

Zertifikat beachten, dass dieses, bei Erreichen oder Überschreiten 

von Bewertungstagen zugeordneten Barrieren(nt), vorzeitig 

zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Worst of Stufenexpress Airbag-

Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] an die Wertent-

wicklung der Basiswerte gebunden. Kursverluste eines Basiswerts 

führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags 

[bzw. können zur physischen Lieferung [des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der 

Zertifikate unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, 

erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei 

sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten Wertentwicklung 

am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden 

Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs 

wertlos sind]. 

Worst of Stufenexpress Airbag-Zertifikaten haben mehrere 

Basiswerte. Maßgeblich für den Auszahlungsbetrag ist die 

Wertentwicklung des Basiswerts mit der geringsten 

Wertentwicklung.  

Bei einem Worst of Stufenexpress Airbag-Zertifikat trägt der 

Anleger das Risiko, dass mindestens ein Basiswert am finalen 

Bewertungstag die diesem zugeordnete Barriere unterschreitet. In 

einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 

Mindestbetrag [und bekommt [einen Basiswert] [einen Anteil eines 

ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der geringsten 

Wertentwicklung] physisch geliefert]. Bei Worst of Stufenexpress 
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Airbag-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der 

Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven 

Wertentwicklung des Basiswertes über eine bestimmte Höchstgrenze 

hinaus. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Worst of Stufenexpress 

Airbag-Zertifikat beachten, dass dieses, sofern alle Basiswerte die 

ihnen zugeordneten Barrieren(nt) erreichen oder überschreiten, 

vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren 

positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Outperformance-Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des Basiswerts 

gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen zu einer Verringerung 

des Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate 

unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der 

Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 

Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

nicht oberhalb des Basispreises, kann der Anleger nicht von einem 

Partizipationsfaktor profitieren.]  

[Besondere Risiken in Bezug auf Sprint-Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des Basiswerts 

gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag 

der Zertifikate unter dem von dem Anleger aufgewendeten 

Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall 

kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, 

wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

Null beträgt. 

Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

nicht oberhalb des Basispreises, kann der Anleger nicht von einem 

Partizipationsfaktor profitieren.  

Bei Sprint-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der 

Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte Höchstgrenze 

hinaus.] 

Besondere Risiken bei den Auszahlungsprofilen von Reverse 

Zertifikaten 
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[Besondere Risiken in Bezug auf Reverse Express-Zertifikate bzw. 

Reverse Stufenexpress-Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des Basiswerts 

gebunden. Kursgewinne des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag 

der Zertifikate unter dem von dem Anleger aufgewendeten 

Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall 

kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, 

wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

mindestens das Zweifache des Basispreises beträgt. 

Bei einem Reverse Express-Zertifikat bzw. einem Reverse 

Stufenexpress-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der 

Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag die Barriere, die diesem finalen Bewertungstag 

zugeordnet ist, überschreitet. In einem solchen Fall verliert der 

Anleger seinen Anspruch auf einen Mindestauszahlungsbetrag. Bei 

Reverse Express-Zertifikaten bzw. Reverse Stufenexpress-

Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach 

begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer negativen 

Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte Untergrenze 

hinaus. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Reverse Express-

Zertifikat bzw. einem Reverse Stufenexpress-Zertifikat beachten, 

dass dieses bei Erreichen oder Unterschreiten von Bewertungstagen 

zugeordneten Barriere(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird und der 

Anleger an einer weiteren negativen Wertentwicklung des 

Basiswerts nicht mehr teilnimmt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Reverse Bonus-Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des Basiswerts 

gebunden. Kurssteigerungen des Basiswerts führen in der Regel zu 

einer Verringerung des Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungs-

betrag der Zertifikate unter dem von dem Anleger aufgewendeten 

Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall 

kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, 

wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

mindestens das Zweifache des Basispreises beträgt. 

Die Reverse Bonus-Zertifikate sind mit einer Barriere ausgestattet. 

Bei einem Erreichen oder Überschreiten der Barriere innerhalb des 
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maßgeblichen Zeitraums bzw. am maßgeblichen Tag verliert der 

Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag und ist einem 

Totalverlustrisiko ausgesetzt. Bei Reverse Bonus-Zertifikaten ist 

darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt.]  

[Besondere Risiken in Bezug auf Capped Reverse Bonus-Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des Basiswerts 

gebunden. Kurssteigerungen des Basiswertes führen in der Regel zu 

einer Verringerung des Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungs-

betrag der Zertifikate unter dem von dem Anleger aufgewendeten 

Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall 

kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, 

wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

mindestens das Zweifache des Basispreises beträgt. 

Die Capped Reverse Bonus-Zertifikate sind mit einer Barriere 

ausgestattet. Bei einem Erreichen oder Überschreiten der Barriere 

innerhalb des maßgeblichen Zeitraums bzw. am maßgeblichen Tag 

verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag und ist 

einem Totalverlustrisiko ausgesetzt. Bei Capped Reverse Bonus-

Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach 

begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer negativen 

Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte Untergrenze 

hinaus.] 

Besondere Risiken bei den Auszahlungsprofilen von Alpha-

Zertifikaten 

[Besondere Risiken in Bezug auf Alpha-Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags an die gegenläufige Wertentwicklung zweier 

Basiswerte gebunden. Dabei nimmt der Basiswert(1) eine Long-

Position ein und der Basiswert(2) nimmt eine Short-Position ein. Ist 

die Wertentwicklung des Basiswerts(1) im Verhältnis zur 

Wertentwicklung des Basiswerts(2) schlechter, verringert sich die 

Höhe des Auszahlungsbetrags und der Anleger kann einen Verlust 

erleiden. Die Höhe des Auszahlungsbetrags wird zudem durch den 

Managementgebühren-Faktor gemindert. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von dem 

Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 

Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust 

eintreten.  
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Fällt der Wert des Zertifikats während der Laufzeit unter einen 

bestimmten Betrag, ein sogenanntes Trigger-Ereignis, werden die 

Zertifikate von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt. In diesen 

Fällen nimmt der Anleger an einer weiteren positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teil. 

[Besondere Risiken in Bezug auf Multi Alpha-Zertifikate

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags an die gegenläufige Wertentwicklung zweier 

Basiswerte gebunden. Dabei nimmt der Basiswert(1) eine Long-

Position ein und der Basiswert(2) nimmt eine Short-Position ein. Ist 

die Wertentwicklung des Basiswerts(1) im Verhältnis zur 

Wertentwicklung des Basiswerts(2) schlechter, verringert sich die 

Höhe des Auszahlungsbetrags und der Anleger kann einen Verlust 

erleiden. Die Höhe des Auszahlungsbetrags wird zudem durch den 

Managementgebühren-Faktor gemindert. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von dem 

Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 

Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust 

eintreten. 

Bei Multi Alpha-Zertifikaten handelt es sich bei mindestens einem 

Basiswert um einen Korb bestehend aus mehreren 

Korbbestandteilen. Es können aber auch beide Basiswerte aus einen 

Korb bestehen. Anleger sollten beachten, dass eine negative bzw. 

positive Wertentwicklung nur eines Korbbestandteils die gesamte 

Wertwicklung des Korbs nachteilig beeinflussen kann. Dadurch wird 

die Höhe des Auszahlungsbetrags gemindert und der Anleger kann 

einen Verlust erleiden. 

Fällt der Wert des Zertifikats während der Laufzeit unter einen 

bestimmten Betrag, ein sogenanntes Trigger-Ereignis, bzw. bestimmt 

die Emittentin den Eintritt eines Trigger-Ereignisses werden die 

Zertifikate von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt. In diesen 

Fällen nimmt der Anleger an einer weiteren positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teil. 

Mit der Garantin verbundene Risiken: 

Jedes der unten hervorgehobenen Risiken kann wesentlich 

nachteilige Auswirkungen auf das Geschäft, die Tätigkeiten, die 

Finanzlage oder finanziellen Aussichten der Gruppe haben: 

   Strukturelles Zins- und Wechselkursrisiko: Risiko von 

Verlusten der Zinsmarge oder von Bankbuchwerten, die sich aus 
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Schwankungen von Zinssätzen oder Wechselkursen ergeben. Ein 

strukturelles Zins- und Wechselkursrisiko ergibt sich aus 

kommerziellen Aktivitäten und aus solchen Transaktionen die im 

Zusammenhang mit der Refinanzierung und dem 

Kapitalmanagement der Garantin vorgenommen werden 

(Corporate Center Transaktionen). 

   Liquiditäts- und Finanzierungsrisiko: Liquiditätsrisiko ist 

definiert als Unfähigkeit der Gruppe ihren finanziellen 

Verpflichtungen zu vertretbaren Kosten nachzukommen. 

Finanzierungsrisiko ist definiert als das Risiko der Gruppe die 

Entwicklung ihrer Aktivitäten, die ihren unternehmerischen 

Zielen und wettbewerbsfähigen Kosten entsprechen, nicht 

finanzieren zu können. 

   Kredit- und Kontrahentenrisiko (einschließlich 

Länderrisiko): Gefahr von Verlusten, die aus der Unfähigkeit 

der Kunden, Emittenten oder sonstiger Kontrahenten der Gruppe 

zur Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen entstehen. Das 

Kreditrisiko umfasst das Kontrahentenrisiko in Verbindung mit 

Markttransaktionen und Verbriefungen. Darüber hinaus kann 

sich das Kreditrisiko durch ein Individual-, Länder- und 

Konzentrationsrisiko verstärken.  

  Marktrisiko: Risiko einer Wertminderung von 

Finanzinstrumenten, die sich aus Veränderungen der 

Marktparameter, der Volatilität dieser Parameter und 

Korrelationen zwischen diesen ergibt. Diese Parameter 

beinhalten insbesondere Wechselkurse, Zinssätze, die Kurse von 

Wertpapieren (Aktien, Anleihen) und die Preise von Rohstoffen, 

Derivaten und anderen Anlagen. 

  Operationelle Risiken: Risiko von Verlusten aufgrund von 

Unzulänglichkeiten oder Fehlern in Prozessen, Personal- oder 

Informationssystemen oder infolge externer Ereignisse. Sie 

beinhalten: 

o  Nichtkonformitätsrisiko (einschließlich rechtliche und 

steuerliche Risiken): Risiko gerichtlich verfügter, 

administrativer oder disziplinarischer Sanktionen oder eines 

erheblichen finanziellen Verlustes, die sich aus der 

Nichteinhaltung von die Tätigkeit der Gruppe regelnden 

Bestimmungen ergeben. 

o  Reputationsrisiko: Risiko, das sich aus einer negativen 

Wahrnehmung seitens der Kunden, Kontrahenten, Aktionäre, 

Anleger oder Regulierungsbehörden ergibt, die negative 

Auswirkungen auf die Fähigkeit der Gruppe, 

Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten oder herzustellen, 
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sowie auf ihren Zugang zu Finanzierungsquellen haben 

könnte. 

o  Risiko aus Fehlverhalten: Risiko aus Handlungen (oder 

Untätigkeiten) der Société Générale oder ihrer Mitarbeiter, die 

nicht mit dem Verhaltenskodex der Gruppe in Einklang 

stehen, was zu nachteiligen Konsequenzen für unsere 

Stakeholder führen oder die Nachhaltigkeit sowie Reputation 

der Société Générale auch auf lange Sicht gefährden könnte. 

  Modellrisiko: Die Gruppe verwendet im Rahmen ihrer 

Aktivitäten Modelle. Die Auswahl eines bestimmten Modells und 

die Gestaltung seiner Parameter sind notwendigerweise mit einer 

Vereinfachung der Realität verbunden und können zu einer 

ungenauen Beurteilung des Risikos führen. 

  Strategisches Risiko: Risiko, das aus der Unfähigkeit der 

Gruppe resultiert, ihre Strategie und ihren Geschäftsplan 

umzusetzen. 

  Risiko in Bezug auf spezialisierte Finanzaktivitäten: Über 

ihre Aktivitäten im Bereich der spezialisierten 

Finanzdienstleistungen, hauptsächlich in ihrer operationellen 

Tochtergesellschaft für Fahrzeugleasing, ist die Gruppe einem 

Restwertrisiko ausgesetzt (wenn der Netto-Wiederverkaufswert 

eines Vermögensgegenstandes am Ende der Leasingperiode 

geringer ausfällt als erwartet). 

  Risiko in Bezug auf Versicherungsaktivitäten: Über ihre 

Versicherungstochtergesellschaften ist die Gruppe auch 

vielfältigen Risiken im Zusammenhang mit dem 

Versicherungsgeschäft ausgesetzt. Neben 

Bilanzmanagementrisiken (Zins-, Bewertungs-, Kontrahenten- 

und Wechselkursrisiko) gehören dazu das 

Prämiengestaltungsrisiko, das Sterblichkeitsrisiko und das Risiko 

eines Anstiegs der Versicherungsansprüche. 

  Private-Equity-Risiko: Risiko von Verlusten, die mit 

Finanzbeteiligungen von der Art des außerbörslichen 

Eigenkapitals (Private Equity) verbunden sind.

 Risiken, die mit dem Klimawandel verbunden sind: 

Zusätzlich wurden sowohl physische (erhöhte Häufigkeit von 

extremen Wetterereignissen) als auch transformations-bedingte 

(neue CO2-Regulierung), Risiken als Faktor ermittelt, die die 

bestehenden Risiken der Gruppe verstärken können. 
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Punkt Abschnitt E – Angebot 

E.2b Gründe für das 

Angebot und 

Zweckbestimmung der 

Erlöse, sofern diese 

nicht in der 

Gewinnerzielung 

und/oder der 

Absicherung 

bestimmter Risiken 

liegt. 

Nicht anwendbar. Der Erlös der Wertpapiere wird zur Absicherung 

der aus der Begebung der Wertpapiere entstehenden Risiken und zu 

Zwecken der Gewinnerzielung verwendet.  

E.3 Beschreibung der 

Angebotskonditionen. 

Bedingungen für das Angebot: [Nicht anwendbar. Das Angebot 

unterliegt keinen Bedingungen.] [ggf. Bedingungen für das Angebot

einfügen] 

[Angebotsgröße in Anzahl der Wertpapiere: einfügen] [Bei Multi-

Serien bitte einfügen: Die Angebotsgröße in Anzahl der Wertpapiere 

für die [jeweilige] ISIN ist in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

[Zeichnungsfrist][Ausgabetag]: [Zeichnungsanträge für die 

Wertpapiere können ab [●] bis zum [●] gestellt werden.] 

[Das Angebot für die Wertpapiere beginnt am [●] und endet am [●].] 

[Die Zertifikate [werden fortlaufend angeboten und] können in der 

Regel bis zu [●][Berechnungstage [vor dem]] [finalen] 

[Bewertungstag] ([börslich und ]außerbörslich) erworben werden.] 

[Die Valutierung erfolgt an dem in den Endgültigen Bedingungen

angegebenen Tag.] [Die Valutierung der Wertpapiere erfolgt am [●].] 

[Angaben zur Zeichnung: 

Mindestbetrag der Zeichnung: [Nicht anwendbar. Es gibt keinen 

Mindestbetrag für die Zeichnung.] [ggf. festgelegte 

Mindestzeichnungssumme einfügen] 

Höchstbetrag der Zeichnung: [Nicht anwendbar. Es gibt keinen 

Höchstbetrag für die Zeichnung.] [ggf. festgelegte 

Höchstzeichnungssumme einfügen] 
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[Die Zeichnung der Zertifikate unterliegt darüber hinaus keiner 

bestimmten Methode.]  

[Die Zuteilung an die Zeichner erfolgt bis zur Gesamthöhe des 

Ausgabevolumens in der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs der 

Zeichnungsanträge [oder es erfolgt eine prozentuale Zuteilung].]  

[Vorzeitige Beendigung [der Zeichnungsfrist] [des 

Angebotszeitraums] für die Wertpapiere: [Nicht anwendbar, [die 

Zeichnungsfrist][der Angebotszeitraum] wird nicht vorzeitig 

beendet.] [Die Emittentin behält sich vor, [die Zeichnungsfrist] [den 

Angebotszeitraum], gleich aus welchem Grund, vorzeitig zu 

beenden.] [Ist vor dem Ende der Zeichnungsfrist zu irgendeinem 

Zeitpunkt an einem Geschäftstag bereits ein 

Gesamtzeichnungsvolumen von [●] für die Wertpapiere erreicht, 

beendet die Emittentin die Zeichnungsfrist für die Wertpapiere zu 

dem betreffenden Zeitpunkt an diesem Geschäftstag ohne vorherige 

Bekanntmachung.]]] 

[Angebote können an alle Personen in Deutschland[,] [Luxemburg,] 

[und] [Österreich] erfolgen, die alle anderen in der 

Wertpapierbeschreibung angegebenen oder anderweitig von der 

Emittentin und/oder den jeweiligen Finanzintermediären 

festgelegten Anlagebedingungen erfüllen]. [In anderen Ländern des 

Europäischen Wirtschaftsraums erfolgt das Angebot ausschließlich 

gemäß einer Ausnahmeregelung, die eine Befreiung von der 

Prospektpflicht gemäß Prospektrichtlinie in der jeweils 

nationalrechtlichen Umsetzung vorsieht.] 

Verfahren für die Mitteilung des zugeteilten Betrags an die 

Antragsteller und Informationen dazu, ob bereits vor Erhalt der 

entsprechenden Mitteilung mit den Wertpapieren gehandelt werden 

darf: 

[Nicht anwendbar, ein Verfahren zur Meldung des den Zeichnern zu-

geteilten Betrags existiert nicht.] [ggf. festgelegtes Verfahren für die 

Mitteilung des zugeteilten Betrages einfügen] 

[Anfänglicher Ausgabepreis: [einfügen] [Der anfängliche 

Ausgabepreis ist den Endgültigen Bedingungen zu entnehmen.]] 

[Anfänglicher Verkaufspreis: [einfügen] [Der anfängliche 

Verkaufspreis ist den Endgültigen Bedingungen zu entnehmen.]] 
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Kosten und Steuern, die speziell für Zeichner oder Käufer anfallen:

[Die Ausgabepreise gelten zuzüglich der dem Anleger von seiner 

Bank oder seinem Finanzdienstleister in Rechnung gestellten Kosten 

und Provisionen. [Für erbrachte Beratungs- und Vertriebsleistungen 

kann die Société Générale an den Vertriebspartner für gewisse 

Produkte eine Vergütung zahlen. Nähere Informationen erhalten Sie 

bei Ihrem Vertriebspartner.] [Die Vertriebspartner können von der 

Société Générale eine Innenprovision von maximal bis zu 

[2,00%][●] des Ausgabepreises [pro angefangenes Laufzeitjahr] 

erhalten. Weitere Informationen zu Vergütungen und Provisionen 

erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner auf Anfrage.]] [ggf. 

abweichende Vergütungsregelung für Vertriebspartner einfügen] 

Name und Anschrift der Zahlstelle: [in Deutschland [und 

Österreich]: Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am 

Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main. [Eine 

Zahlstelle in der Republik Österreich besteht nicht. Anleger können 

sich an die Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland wenden.]] 

[ggf. abweichende Angaben zur Zahlstelle einfügen] 

Name und Anschrift der Berechnungsstelle: [Société Générale, 17, 

cours Valmy, 92972 Paris - La Défense (Frankreich)][ggf. 

abweichende Angaben zur Berechnungsstelle einfügen]  

E.4 Beschreibung aller für 

die Emission/das 

Angebot wesentlichen 

Interessen, 

einschließlich 

Interessenkonflikten. 

Die Emittentin oder mit ihr verbundene Unternehmen können 

Absicherungsgeschäfte oder sonstige Geschäfte größeren Umfangs 

in dem Basiswert oder bezogen auf den Basiswert tätigen, die unter 

ungünstigen Umständen erheblichen Einfluss auf die 

Kursentwicklung des Basiswerts haben können.  

Es ist beabsichtigt, dass ein mit der Emittentin verbundenes 

Unternehmen als Market-Maker unter gewöhnlichen 

Marktbedingungen regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse für die 

Wertpapiere einer Emission stellen wird. Insbesondere können die 

von der Société Générale gestellten Ankaufs- und Verkaufspreise für 

die Wertpapiere einer Emission von den von anderen Wertpapier-

händlern für die Wertpapiere eventuell gestellten Preisen 

gegebenenfalls auch erheblich abweichen.  

Die von dem Market-Maker gestellten Kurse können gegebenenfalls 

auch erheblich von dem fairen (mathematischen Wert) wirtschaftlich 

zu erwartenden Wert der Wertpapiere zum jeweiligen Zeitpunkt 

abweichen. Darüber hinaus kann der Market-Maker die Methodik, 

nach der er die gestellten Kurse festsetzt, jederzeit abändern.  
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Die Emittentin und mit ihr verbundene Unternehmen werden im 

Zusammenhang mit dem Angebot und dem Verkauf der Wertpapiere 

unterschiedliche Funktionen ausüben, wie z.B. als [Market-Maker,] 

Zertifikatsstelle und Zahlstelle. Aufgrund der unterschiedlichen 

Funktionen und der daraus resultierenden Verpflichtungen können 

Interessenkonflikte auftreten. Insbesondere bei der Wahrnehmung 

der Funktion als Zertifikatsstelle können Interessenkonflikte 

auftreten, da die Zertifikatsstelle unter gewissen Umständen 

berechtigt ist Entscheidungen zu treffen, die für die Emittentin und 

die Zertifikatsinhaber bindend sind und sich gegebenenfalls negativ 

auf den Wert der Wertpapiere auswirken. [weitere 

Interessenkonflikte einfügen] 

E.7 Schätzung der 

Ausgaben, die dem 

Anleger von der 

Emittentin oder 

Anbieterin in 

Rechnung gestellt 

werden. 

[Nicht anwendbar. Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben.] [Der 

Anleger kann die Zertifikate zu dem angegebenen anfänglichen 

Ausgabepreis [zzgl. des Ausgabeaufschlags] erwerben.] [Der 

Ausgabeaufschlag entspricht [●].][weitere Informationen zu 

Ausgaben einfügen] 
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[Tabelle für Zertifikate: 

Angaben zu 

Punkt C.1 

Angaben zu Punkt C.15 

ISI

N 

WK

N 

[[Basis-

preis 

[des 

jeweilige

n Korb-

bestand-

teils] [in 

●] 

[[Bezugs

verhält-

nis] 

[Nomina

lbetrag] 

[[Barrier

e] [Bar-

riere(1)] 

[des 

[jewei-

ligen] 

Korb-

bestand-

teils] 

[[Teil-

]Kapitals

chutzsch

welle] [in 

●] 

[[Cap] 

[Höchst

betrags

faktor] 

[in ●] 

[[Mindes

tbetrags-

faktor] 

[Mindest

betrags-

faktor(1)] 

[in ●] 

[[Bar-

riere(nt)

] [des 

[jewei-

ligen] 

Korb-

bestand

teils]] 

[(nt von 

[●] bis 

[●]] 

[Bonus

betrag 

[in ●]] 

[[Mindest-

betrags-

faktor(2)] 

[Vorzeiti-

ger Rück-

zahlungs-

faktor[(nt)

]] [in ●] 

[(nt von 

[●] bis 

[●]] 

[[Barriere(2) 

[in ●]] 

[Tilgungs-

schwelle(nt) 

[des [jewei-

ligen] Korb-

bestandteils] 

[(nt von [●] 

bis [●]] 

[Tilgungs-

schwelle] 

[[Manag

ement-

gebühr] 

[Airbag-

Level] 

[in ●] 

[[Quanto-

zinssatz] 

[Partizi-

pations-

faktor] [in 

●] 

[Zinssatz] 

[Knoc

k-In 

Level] 

[Maßgeb-

licher 

Wechsel-

kurs der 

Handels-

währung 

des [Basis-

werts] 

[Korb-

bestand-

teils] am 

[anfänglich

en][finalen] 

Bewertungs

tag 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] 

Angaben zu Punkt C.16 Angaben zu Punkt E.3 
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[finale 

Bewer-

tungstag 

[Bewertungstag(t)] 

[Beobachtungstermin(t)]

[finaler 

Zinszahltag]

[Zinszahltag 

(nt)] 

[[Best Entry-

]Beobach-

tungszeitraum]  

[Beobach-

tungs-

tag(t) 

[Lauf-

zeit 

[Fällig-

keitstag 

[Kündi-

gungstag 

[Angebotsgröße in 

Anzahl der Wert-

papiere 

● ● ● ● ● ● ● ● 

●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] 

] 
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[Tabelle für Reverse-Zertifikate: 

Angaben zu Punkt 

C.1

Angaben zu Punkt C.15

ISIN WKN [Basispreis 

[desjeweiligen 

Korbbestand-

teils] [in ●] 

[Reverselevel 

[in ●] 

[[Barriere] 

[Bar-

riere(1)] 

[in ●] [des 

jeweiligen 

Korb-

bestand-

teils] [in 

●]  

[[Nominal-

betrag] 

[Bezugs-

verhältnis] 

[Mindest-

betrags-

faktor [in 

●]  

[[Höchst-

betrags-

faktor] 

[Höchst-

betrags-

faktor(1)] 

[Cap] [in 

●] 

[[Parti-

zipa-

tions-

faktor] 

[Höchst-

betrags-

faktor(2)] 

[in ●] 

[Bar-

riere(2) 

[des 

jeweiligen 

Korb-

bestand-

teils] [in 

●] 

[Maßgeblicher 

Wechselkurs der 

Handelswährung des 

Basiswerts am 

anfänglichen Bewer-

tungstag 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] 

Angaben zu Punkt C.16 Angaben zu Punkt E.3

[finale 

Bewertungs-

tag 

[Bewer-

tungstag(t) 

[Beobach-

tungszeitraum

[Laufzeit [Fälligkeitstag [Kündigungstag Angebotsgröße in Anzahl 

der Wertpapiere 

● ● ● ● ● ● ● 

●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] 

] 
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[Tabelle für Alpha-Zertifikate: 

Angaben zu 

Punkt C.1 

Angaben zu Punkt C.15 

ISI

N 

WKN [Basispreis 

[des Basis-

werts(1)] 

[für das 

jeweilige 

Korb-

bestandteil 

des Basis-

werts[(k)][(

1)]] [in ●] 

[Basispreis 

[des Basis-

werts(2)] 

[für das 

jeweilige 

Korb-

bestandteil 

des Basis-

werts[(k)][( 

●)]] [in ●] 

[Nominal-

betrag 

[Dividenden-

prozentsatz 

[für Basis-

wert(1)] [für 

das jeweilige 

Korbbestandt

eil des 

Basiswerts[(

k)][(1)]] [in 

●] 

[Dividenden-

prozentsatz 

für Basis-

wert[(2)]] 

[für das 

jeweilige 

Korbbestand-

teil des 

Basis-

werts[(k)][( 

●)]] [in ●] 

[Gewich-

tung des 

jeweiligen 

Korbbestan

dteils 

[Einlösungs

gebühr 

[Anfäng-

liche 

Manage-

ment-

gebühr [in 

●] 

[Aufge-

laufene 

Finanzierun

g 

[Maximale 

Manage-

mentgebühr 

[in ●] 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] 

Angaben zu Punkt C.16 Angaben zu Punkt E.3 

[Anfänglicher 

Bewertungstag

[finale 

Bewer-

tungstag 

[Bewertungstag(t) [Laufzeit [Fälligkeitstag [Kündigungstag [Angebotsgröße in 

Anzahl der Wertpapiere 

● ● ● ● ● ● ● 

●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] 

] 
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[Basiswert-Tabelle für Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate:

Angaben zu Punkt C.20

Bezeichnung [des 

Basiswerts] 

[Basiswerts[(1)] [und] 

des Basiswerts[(2)]] 

[ISIN][Reuters-

Code] [Bloomberg-

Code] [der 

Korbbestandteile] 

[Adresse der 

Geschäftsstelle 

[Internetseite 

● ● ● ● 

● ● ●] ●] 

] 
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B. RISIKOFAKTOREN 

I.  Mit der Emittentin verbundene Risikofaktoren  

Potentielle Käufer von Zertifikaten sollten bei der Entscheidung über einen Kauf von Zertifikaten die 

nachfolgend beschriebenen Risikofaktoren berücksichtigen, die die Fähigkeit der Emittentin 

beeinträchtigen können, ihren Verpflichtungen im Rahmen der Wertpapiere gegenüber den Anlegern 

nachzukommen.

1.   Risiken im Zusammenhang mit der Rechtsform und der Organisation der Emittentin 

Es besteht grundsätzlich das Risiko, dass die Emittentin ihren Verpflichtungen aus den Wertpapieren nicht 

oder nur teilweise nachkommen kann. Die Anleger sollten daher in ihren Anlageentscheidungen die Bonität 

der Emittentin berücksichtigen. Unter dem Bonitätsrisiko versteht man die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit 

oder Illiquidität der Emittentin, d.h. eine mögliche, vorübergehende oder endgültige Unfähigkeit zur 

termingerechten Erfüllung ihrer Zins- und Zahlungsverpflichtungen. Mit Emittenten, die eine geringe 

Bonität aufweisen, ist typischerweise ein erhöhtes Insolvenzrisiko verbunden.  

Anleger sollten beachten, dass sich die Bonität der Emittentin aufgrund von Entwicklungen im 

gesamtwirtschaftlichen oder unternehmensspezifischen Umfeld während der Laufzeit der Wertpapiere 

ändern kann. Ursachen hierfür können insbesondere konjunkturelle Veränderungen sein, die die 

Gewinnsituation und die Zahlungsfähigkeit der Emittentin nachhaltig beeinträchtigen können. Daneben 

kommen aber auch Veränderungen in Betracht, die ihre Ursache in einzelnen Unternehmen, Branchen oder 

Ländern haben, wie z.B. wirtschaftliche Krisen, sowie politische Entwicklungen mit starken 

wirtschaftlichen Auswirkungen. 

Die Emittentin der Wertpapiere, die Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main, wurde gemäß 

ihrer Satzung nur zum Zwecke der Ausgabe von vertretbaren Wertpapieren gegründet und entfaltet daneben 

keine weitere eigenständige operative Geschäftstätigkeit. Das haftende Stammkapital der Emittentin beträgt 

EUR 25.564,59. Der Anleger ist im Vergleich zu Emittenten mit deutlich höherer Kapitalausstattung 

einem wesentlich größeren Bonitätsrisiko ausgesetzt.

Die Emittentin ist keinem Einlagensicherungsfonds oder einem ähnlichen Sicherungssystem 

angeschlossen, das im Falle der Insolvenz der Emittentin Forderungen der Wertpapierinhaber ganz oder 

teilweise abdecken würde. 

Zertifikate als Inhaberschuldverschreibungen sind nicht erfasst vom Einlagensicherungs- und 

Anlegerentschädigungsgesetz und auch nicht vom Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands 

Deutscher Banken.  

Im Falle der Insolvenz der Emittentin bzw. Garantin haben die Anleger daher keinerlei Ansprüche 

aus vorgenannten Sicherungsinstituten.  
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Neben diesem Insolvenzrisiko der Emittentin besteht das Risiko der Zahlungsunfähigkeit der Parteien, mit 

denen die Emittentin derivative Geschäfte zur Absicherung ihrer Verpflichtungen aus der Begebung der 

Wertpapiere abschließt. Da die Emittentin ausschließlich mit verbundenen Gesellschaften solche 

Absicherungsgeschäfte abschließt, ist die Emittentin im Vergleich zu einer breiter gestreuten Auswahl von 

Vertragspartnern einem sog. Klumpenrisiko ausgesetzt. Klumpenrisiko bedeutet in diesem Zusammenhang 

das Ausfallrisiko, das durch die begrenzte Auswahl der Vertragsparteien der jeweiligen 

Absicherungsgeschäfte entstehen kann. Es besteht die Gefahr, dass eine Zahlungsunfähigkeit oder 

Insolvenz von mit der Emittentin verbundenen Gesellschaften unmittelbar zu einer Zahlungsunfähigkeit 

der Emittentin führt.  

2.   Risiken im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit der Emittentin 

Die Emittentin befasst sich hauptsächlich mit der Begebung und dem Verkauf von Wertpapieren. Die 

Tätigkeit der Emittentin und ihr jährliches Emissionsvolumen werden durch negative Entwicklungen an 

den Märkten beeinflusst, an denen sie ihre Geschäftstätigkeit ausübt. Eine schwierige gesamtwirtschaftliche 

Situation kann zu einem niedrigeren Emissionsvolumen führen und die Ertragslage der Emittentin negativ 

beeinflussen. 

Die allgemeine Marktentwicklung von Wertpapieren hängt dabei insbesondere von der Entwicklung der 

Kapitalmärkte ab, die ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen 

und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird (sog. Marktrisiko). 

Bonitätsänderungen bzw. die Konkretisierung der aufgeführten Risiken können grundsätzlich auch zur 

Insolvenz der Emittentin führen und aus diesem Grund kann auch dann ein Totalverlust des vom Anleger 

zum Kauf der Zertifikate eingesetzten Kapitals eintreten, wenn das Zertifikat eigentlich aufgrund der 

Bedingungen bezüglich der Bezugsgröße noch werthaltig wäre. 

3.  Weitere Risiken – Risikoinventur der Konzerngesellschaften der Emittentin 

Die Emittentin ist aufgrund des Erwerbs von zwei Tochtergesellschaften, der Société Générale Securities 

Services GmbH (SGSS) und der ALD Lease Finanz GmbH (ALD LF), seit dem 1. Januar 2017 

Muttergesellschaft eines Konzerns (im Folgenden auch „SGE-Konzern“ genannt). Im Rahmen der 

mindestens jährlich stattfindenden Risikoinventur des SGE-Konzerns sind die nachfolgenden Risikoarten 

durch die Konzerngesellschaften als wesentlich identifiziert worden: 

• Adressatenausfallrisiken 

Gefahr von Verlusten, die aus der Unfähigkeit der Kunden, Emittenten oder sonstiger Kontrahenten des 

Konzerns zur Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen entstehen.  
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• Marktpreis- und Restwertrisiken  

Marktpreisrisko ist das Risiko einer Wertminderung von Finanzinstrumenten, die sich aus Veränderungen 

der Marktparameter, der Volatilität dieser Parameter und Korrelationen zwischen diesen ergibt.  

• Liquiditätsrisiken: 

Liquiditätsrisiko ist definiert als Unfähigkeit des Konzerns seinen finanziellen Verpflichtungen zu 

vertretbaren Kosten nachzukommen.  

• Operationelle Risiken: 

Risiko von Verlusten aufgrund von Unzulänglichkeiten oder Fehlern in Prozessen, Personal- oder 

Informationssystemen oder infolge externer Ereignisse.  

Im Bereich Asset Management wird zudem ein Nicht-Compliance-Risiko identifiziert (einschließlich 

rechtlicher und steuerlicher Risiken). Hierunter ist das Risiko vertraglicher oder regulatorischer Strafen 

bzw. Sanktionen zu verstehen, oder anderer materieller finanzieller Verluste aufgrund der Nichteinhaltung 

regulatorischer und vertraglicher Bestimmungen. Es besteht grundsätzlich die Gefahr, dass der Konzern 

aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen oder Verletzungen der 

Sorgfaltspflicht gegenüber den Investoren regresspflichtig wird.  

• Geschäfts- und Reputationsrisiken  

Reputationsrisiko ist das Risiko, das sich aus einer negativen Wahrnehmung seitens der Kunden, 

Kontrahenten, Anleger oder Regulierungsbehörden ergibt, die negative Auswirkungen auf die Fähigkeit 

des Konzerns, Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten oder herzustellen, sowie auf ihren Zugang zu 

Finanzierungsquellen haben könnte.  

• Compliance Risiken 

Risiko gerichtlich verfügter , administrativer oder disziplinarischer Sanktionen oder eines erheblichen 

finanziellen Verlusts, die sich aus der Nichteinhaltung von der Tätigkeit des Konzerns regelnden 

Bestimmungen ergeben.  

Der Konzern ist Risiken aus Rechtsstreitigkeiten oder –verfahren von Anlegern, Behörden oder 

Geschäftspartnern ausgesetzt, an denen er entweder aktuell beteiligt ist oder die sich in Zukunft ergeben 

können. Zudem unterliegen der Konzern und dessen Produkte ständigen steuerlichen und 

aufsichtsrechtlichen Prüfungen.  

Für die im Asset Management gehaltenen Sondervermögen stehen die klassischen Investmentrisiken wie 

Markt-, Liquiditäts-, Compliance und Adressatenausfallrisiken im Vordergrund, wobei sich diese aus 
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Konzernsicht „indirekten“ Risiken über das Geschäftsrisiko oder aber bei gesetzlichen sowie vertraglichen 

Verstößen als Schadensfall- bzw. Verlustrisiko im operationellen Risiko widerspiegeln. 
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II.  Mit der Garantin verbundene Risikofaktoren 

Jedes der unten hervorgehobenen Risiken kann wesentlich nachteilige Auswirkungen auf das Geschäft, die 

Tätigkeiten, die Finanzlage oder finanziellen Aussichten der Société Générale und jeder/jedes ihrer 

Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (die „Gruppe“, bei welcher die Société Générale die 

Muttergesellschaft ist) haben. 

Die Risikofaktoren, welche die Fähigkeit der Gruppe zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den 

Wertpapieren gegenüber den Anlegern beeinträchtigen können, sind die im Folgenden aufgeführten 

Risiken. Es können darüber hinaus weitere Risiken bestehen, die jedoch derzeit unbekannt sind. 

Die Gruppe ist in Sparten, Märkten oder Regionen tätig, welche eine Reihe von Risiken bergen, deren 

Häufigkeit, Schwere und Volatilität von nachweislichem und erheblichem Ausmaß sein können. 

Die Gruppe ist den Risiken ihrer Kerngeschäfte ausgesetzt. Angesichts der vielfältigen und sich 

verändernden Aktivitäten der Gruppe konzentriert sich ihr Risikomanagement auf die folgenden 

Hauptrisikokategorien, von denen jede beliebige negative Auswirkung auf ihre Vermögens-, Ertrags- und 

Finanzlage haben könnte:  

   Strukturelles Zins- und Wechselkursrisiko: Risiko von Verlusten der Zinsmarge oder von 

Bankbuchwerten, die sich aus Schwankungen von Zinssätzen oder Wechselkursen ergeben. Ein 

strukturelles Zins- und Wechselkursrisiko ergibt sich aus kommerziellen Aktivitäten und solchen 

Transaktionen die im Zusammenhang mit der Refinanzierung und dem Kapitalmanagement der 

Garantin vorgenommen werden (Corporate Center Transaktionen). 

   Liquiditäts- und Finanzierungsrisiko: Liquiditätsrisiko ist definiert als Unfähigkeit der Gruppe 

ihren finanziellen Verpflichtungen zu vertretbaren Kosten nachzukommen. Finanzierungsrisiko ist 

definiert als das Risiko der Gruppe die Entwicklung ihrer Aktivitäten, die ihren unternehmerischen 

Zielen und wettbewerbsfähigen Kosten entsprechen, nicht finanzieren zu können.

   Kredit- und Kontrahentenrisiko (einschließlich Länderrisiko): Gefahr von Verlusten, die aus 

der Unfähigkeit der Kunden, Emittenten oder sonstiger Kontrahenten der Gruppe zur Erfüllung ihrer 

finanziellen Verpflichtungen entstehen. Das Kreditrisiko umfasst das Kontrahentenrisiko in 

Verbindung mit Markttransaktionen und Verbriefungen. Darüber hinaus kann sich das Kreditrisiko 

durch ein Individual-, Länder- und Konzentrationsrisiko verstärken.  

  Marktrisiko: Risiko einer Wertminderung von Finanzinstrumenten, die sich aus Veränderungen 

der Marktparameter, der Volatilität dieser Parameter und Korrelationen zwischen diesen ergibt. 

Diese Parameter beinhalten insbesondere Wechselkurse, Zinssätze, die Kurse von Wertpapieren 

(Aktien, Anleihen) und die Preise von Rohstoffen, Derivaten und anderen Anlagen. 

  Operationelle Risiken: Risiko von Verlusten aufgrund von Unzulänglichkeiten oder Fehlern in 

Prozessen, Personal- oder Informationssystemen oder infolge externer Ereignisse. Sie beinhalten: 
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o  Nichtkonformitätsrisiko (einschließlich rechtliche und steuerliche Risiken): Risiko 

gerichtlich verfügter, administrativer oder disziplinarischer Sanktionen oder eines erheblichen 

finanziellen Verlustes, die sich aus der Nichteinhaltung von die Tätigkeit der Gruppe 

regelnden Bestimmungen ergeben. 

o  Reputationsrisiko: Risiko, das sich aus einer negativen Wahrnehmung seitens der Kunden, 

Kontrahenten, Aktionäre, Anleger oder Regulierungsbehörden ergibt, die negative 

Auswirkungen auf die Fähigkeit der Gruppe, Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten oder 

herzustellen, sowie auf ihren Zugang zu Finanzierungsquellen haben könnte. 

o  Risiko aus Fehlverhalten: Risiko aus Handlungen (oder Untätigkeiten) der Société Générale 

oder ihrer Mitarbeiter, die nicht mit dem Verhaltenskodex der Gruppe in Einklang stehen, was 

zu nachteiligen Konsequenzen für unsere Stakeholder führen oder die Nachhaltigkeit sowie 

Reputation der Société Générale auch auf lange Sicht gefährden könnte. 

  Modellrisiko: Die Gruppe verwendet im Rahmen ihrer Aktivitäten Modelle. Die Auswahl eines 

bestimmten Modells und die Gestaltung seiner Parameter sind notwendigerweise mit einer 

Vereinfachung der Realität verbunden und können zu einer ungenauen Beurteilung des Risikos 

führen. 

  Strategisches Risiko: Risiko, das aus der Unfähigkeit der Gruppe resultiert, ihre Strategie und ihren 

Geschäftsplan umzusetzen. 

  Risiko in Bezug auf spezialisierte Finanzaktivitäten: Über ihre Aktivitäten im Bereich der 

spezialisierten Finanzdienstleistungen, hauptsächlich in ihrer operationellen Tochtergesellschaft für 

Fahrzeugleasing, ist die Gruppe einem Restwertrisiko ausgesetzt (wenn der Netto-Wieder-

verkaufswert eines Vermögensgegenstandes am Ende der Leasingperiode geringer ausfällt als 

erwartet). 

  Risiko in Bezug auf Versicherungsaktivitäten: Über ihre Versicherungstochtergesellschaften ist 

die Gruppe auch vielfältigen Risiken im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft ausgesetzt. 

Neben Bilanzmanagementrisiken (Zins-, Bewertungs-, Kontrahenten- und Wechselkursrisiko) 

gehören dazu das Prämiengestaltungsrisiko, das Sterblichkeitsrisiko und das Risiko eines Anstiegs 

der Versicherungsansprüche. 

  Private-Equity-Risiko: Risiko von Verlusten, die mit Finanzbeteiligungen von der Art des 

außerbörslichen Eigenkapitals (Private Equity) verbunden sind.

 Risiken, die mit dem Klimawandel verbunden sind: Zusätzlich wurden sowohl physische 

(erhöhte Häufigkeit von extremen Wetterereignissen) als auch transformations-bedingte (neue CO2-

Regulierung), Risiken als Faktor ermittelt, die die bestehenden Risiken der Gruppe verstärken 

können.
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Die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte vermitteln weiterhin ein Bild hochgradiger Unsicherheit, 

was schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gruppe haben kann. 

Als Teil eines globalen Finanzinstituts reagieren die Geschäftsbereiche der Gruppe im Allgemeinen 

sensibel auf Veränderungen an den Finanzmärkten und der konjunkturellen Lage in Europa, den 

Vereinigten Staaten und anderenorts auf der Welt. Die Gruppe könnte einer signifikanten Verschlechterung 

der Markt- und Wirtschaftsbedingungen gegenüberstehen, die sich insbesondere aus die Kapital- oder 

Kreditmärkte beeinträchtigenden Krisen, Liquiditätsengpässen, regionalen oder globalen Rezessionen, 

starken Schwankungen der Rohstoffpreise (insbesondere Öl), der Wechselkurse oder der Zinssätze, 

Inflation oder Deflation, Ratingherabstufungen von staatlichen oder privaten Schuldtiteln, 

Restrukturierungen oder Ausfällen, oder nachteiligen geopolitischen Ereignissen (einschließlich Terror-

anschlägen und militärischen Konflikten) ergibt. Solche Ereignisse, die sich rasch entwickeln und daher 

unter Umständen nicht vorhergesehen und abgesichert werden können, könnten das operative Umfeld von 

Finanzinstituten für kurze oder längere Zeiträume beeinträchtigen und schwerwiegende negative 

Auswirkungen auf die Finanzlage, die Risikokosten und die Ertragslage der Gruppe haben. 

Infolgedessen waren die Finanzmärkte in den letzten Jahren erheblichen Verwerfungen ausgesetzt, die auf 

Bedenken hinsichtlich der Staatsverschuldung verschiedener Länder der Eurozone und der Unsicherheit 

über das Tempo der Straffung der US-Geldpolitik sowie auf Befürchtungen im Zusammenhang mit einer 

Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in China zurückzuführen sind. Das in den letzten Jahren 

beobachtete Zinsniveau, insbesondere in der Eurozone, hat sich auf die Nettozinsmarge und damit auf die 

Ertragslage des Privatkundengeschäfts der Gruppe ausgewirkt und könnte dies auch weiterhin tun.  

Eine durch Geldpolitik getriebene, lange Phase niedriger Zinsen in der Eurozone sowie in den Vereinigten 

Staaten hat zu einer erhöhten Risikobereitschaft bei einigen Akteuren des Bank- und Finanzsystems geführt. 

Dies könnte zu übermäßiger Übernahme von Risiken führen, welche mit einer Lockerung der 

Kreditgenehmigungsanforderungen, niedrigeren Risikoprämien im Vergleich zu ihrem historischen 

Durchschnitt und einem hohen Bewertungsniveau für bestimmte Vermögenswerte einhergehen würde. 

Diese Situation erhöht das Risiko von finanziellen Verwerfungen im Zusammenhang mit der Durchführung 

der geldpolitischen Maßnahmen, falls ein unerwarteter Anstieg der Inflation und die Straffung der 

Geldpolitik in den Vereinigten Staaten und der Eurozone zu einem unkontrollierten Anstieg der Zinssätze 

führen. Darüber hinaus könnte das Umfeld hoher Liquidität, das den Aufschwung des Kreditwachstums im 

Euroraum und insbesondere in Frankreich ausgelöst hat, zu zusätzlichen regulatorischen Maßnahmen der 

Aufsichtsbehörden führen, um die Kreditvergabe zu begrenzen oder die Banken vor einem Abschwung des 

Finanzzyklus zu schützen. In diesem Fall könnte die Gruppe von einer plötzlichen Neubewertung der 

Risiken auf den Kapital- und Kreditmärkten sowie dem Rückgang von Wert und Liquidität auf bestimmten 

Anlagemärkten betroffen sein. Darüber hinaus könnte im Kontext der in den letzten Jahren stark 

gestiegenen öffentlichen und privaten Verschuldung in einigen Industrie- und Schwellenländern ein rascher 

Anstieg der Zinssätze die Wechselkurse, die Fähigkeit einiger Kreditnehmer, ihren finanziellen 

Verpflichtungen nachzukommen, und ganz allgemein die Aussichten für das Wirtschaftswachstum negativ 

beeinflussen.  
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Darüber hinaus ist die Zunahme oder Häufung geopolitischer oder politischer Risiken eine weitere Quelle 

der Unsicherheit, die sich auf die Wirtschaftstätigkeit und die Kreditnachfrage auswirken und gleichzeitig 

die Volatilität der Finanzmärkte erhöhen könnte. Die Durchführung äußerst protektionistischer 

Maßnahmen (oder deren Androhung), insbesondere unter dem Einfluss der US-Politik, könnte die Stärke 

des internationalen Waren- und Dienstleistungsverkehrs beeinträchtigen und Auswirkungen auf das 

wirtschaftliche Umfeld haben, in dem die Gruppe tätig ist, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 

die Wirtschafts-, Finanz- und Ertragslage der Gruppe haben könnte. 

Die Ergebnisse der Gruppe können durch Engagements an den regionalen Märkten negativ 

beeinträchtigt werden. 

Die Ergebnisse der Gruppe hängen wesentlich von den wirtschaftlichen, finanziellen und politischen 

Bedingungen auf den Hauptmärkten ab, auf denen sie tätig ist (namentlich Frankreich, Europa und die 

Vereinigten Staaten). In Frankreich, dem Hauptmarkt der Gruppe, haben die Wachstumserholung und 

niedrige Zinsen die Belebung des Wohnungsmarkts gefördert. Allerdings könnte ein Rückgang der 

Aktivität in diesem Bereich schwerwiegende negative Auswirkungen auf das Geschäft der Gruppe haben, 

was zu einer rückläufigen Nachfrage nach Krediten, höheren Zinsen auf überfällige Kredite und 

Wertminderungen bei Vermögensgegenständen führt.  

Aufgrund der geografischen Diversifikation ist die Gruppe in Schwellenländern tätig, insbesondere in 

Russland und anderen mittel- und osteuropäischen Ländern sowie in Afrika. Eine wesentliche nachteilige 

Veränderung des politischen, makroökonomischen oder finanziellen Umfelds dieser Länder könnte einen 

wesentlichen negativen Einfluss auf die Ergebnisse und die Finanzlage der Gruppe haben. Es ist 

wahrscheinlich, dass die Unsicherheiten und die damit verbundenen Risiken in Bezug auf diese Märkte 

anhalten werden. Diese Unsicherheiten können sich aus der Entwicklung der Ölpreise, die sich auf die 

finanzielle Lage der Förderländer auswirkt, aus der Entwicklung der Sanktionsmaßnahmen gegenüber 

Russland und aus dem doppelten Defizit in Rumänien ergeben, dessen Korrektur von den Märkten 

vorgenommen werden könnte, was Auswirkungen auf das Wachstum und den Wechselkurs hätte. Die 

Kapitalmarkt- und Wertpapierhandelsaktivitäten in den Schwellenländern können volatiler sein als die in 

den entwickelten Märkten und auch für bestimmte spezifische Risiken wie politische Instabilität und 

Währungsschwankungen anfällig sein. 

Infolge geopolitischer und politischer Spannungen haben die Vereinigten Staaten, die Europäische Union 

und andere Länder und internationale Organisationen im März 2014 mehrere Sanktionsrunden gegen 

russische Einzelpersonen und Unternehmen verhängt, die 2018 verstärkt wurden. Die Sanktionen haben 

den Wert des Rubels sowie die Finanzierungsbedingungen und die wirtschaftliche Aktivität in Russland 

negativ beeinflusst. Es besteht die Gefahr weiterer negativer Entwicklungen bei erhöhten geopolitischen 

Spannungen und/oder zusätzlichen Sanktionen aus westlichen Ländern und/oder Russland sowie bei einem 

weiteren Rückgang der Ölpreise. 

In der Eurozone könnte die Wirtschafts- und Finanzlage durch negative wirtschaftliche Entwicklungen in 

einem oder mehreren Mitgliedstaaten beeinträchtigt werden. Insbesondere in Italien erhöht die 

Kombination aus hoher Staatsverschuldung, geringem Wachstum und einem Bankensektor, der immer 

noch von einem erheblichen Anteil ausstehender notleidender Kredite betroffen ist, das Risiko einer 
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Verschärfung der Finanzierungsbedingungen. Übermäßige Spannungen könnten dann zu einer Ansteckung 

in den Peripherieländern der Eurozone führen und die regionale Wirtschaft und letztlich die Stabilität der 

Währungszone beeinträchtigen. Dies könnte die EZB veranlassen, die monetären Bedingungen durch 

unkonventionelle Maßnahmen der Geldpolitik weiter zu lockern, um eine systemische Krise zu vermeiden, 

was sich negativ auf die Ergebnisse einiger Aktivitäten der Gruppe auswirken könnte. 

Brexit und seine Auswirkungen auf die Finanzmärkte und das wirtschaftliche Umfeld könnten sich 

nachteilig auf die Aktivitäten und das operative Ergebnis der Gruppe auswirken. 

Die Bedingungen des Austrittsabkommens des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union 

müssen noch vom britischen Parlament genehmigt werden, und die Verhandlungen laufen noch, was die 

Wahrscheinlichkeit eines "No-Deal"-Brexits erhöht. Dies wiederum wird sich auf die Möglichkeit einer 

Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2020 auswirken, und die Art der künftigen Beziehungen zwischen 

dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union bleibt unklar. 

In Erwartung des Brexit hat die Gruppe ein zentrales Szenario für einen harten Brexit etabliert und Schritte 

unternommen, um ihre Aktivitäten, ihre Unternehmensführung und ihre Betriebsstruktur im Vereinigten 

Königreich anzupassen und somit die negativen Auswirkungen auf ihre Aktivitäten und Kunden so weit 

wie möglich zu reduzieren. Nach den vorliegenden Szenarien dürfte der Rückzug des Vereinigten 

Königreichs aus der Europäischen Union jedoch zu erheblichen Störungen der Wirtschaft sowie der 

europäischen und globalen Finanzmärkte führen. Diese Störungen könnten sich auf die Geschäftstätigkeit 

und das Ergebnis der Gruppe sowie auf die regulatorischen Rahmenbedingungen für einige ihrer 

Aktivitäten auswirken. 

Ein verschärfter Wettbewerb sowohl durch Banken als auch durch Nichtbanken (z.B. Fintechs, d.h. 

Finanztechnologieunternehmen, welche mit der Entwicklung von digitalen bzw. technologischen 

Finanzinnovationen, neuen Finanzinstrumenten, oder -dienstleistungen befasst sind) dürfte sich 

nachteilig auf die Geschäfte und Ergebnisse der Gruppe auswirken, sowohl auf dem französischen 

Inlandsmarkt als auch international. 

Alle Aktivitäten der Gruppe unterliegen einem intensiven Wettbewerb auf den globalen und lokalen 

Märkten, in denen sie tätig ist, sei es durch Banken oder Nichtbanken (z.B. Fintechs). Damit ist die Gruppe 

dem Risiko ausgesetzt, ihren Marktanteil hinsichtlich ihrer verschiedenen Aktivitäten nicht halten oder 

ausbauen zu können. Dieser Wettbewerb kann auch zu Margendruck führen, der sich nachteilig auf die 

Rentabilität der Konzernaktivitäten auswirkt.  

In Frankreich und den anderen Hauptmärkten, in denen die Gruppe tätig ist, hat die Präsenz bedeutender 

inländischer Bank- und Finanzakteure sowie neuer Marktteilnehmer (wie Online-Banking- und 

Finanzdienstleistern) den Wettbewerb um praktisch alle von der Gruppe angebotenen Produkte und 

Dienstleistungen verschärft. Getrieben von neuen Marktteilnehmern wie "Fintechs" entwickeln sich neue 

Dienstleistungen rasant, die automatisiert und skalierbar sind und auf neuen Technologien basieren, und 

verändern grundlegend das Verhältnis zwischen Verbrauchern und Finanzdienstleistern sowie die Funktion 

traditioneller Retailbankennetze. Die Strategie der Gruppe zur Bewältigung dieser Herausforderungen, 

insbesondere bei der Entwicklung digitaler Technologien, könnte, wenn sie sich als ineffektiv oder schlecht 

umgesetzt erweist, zu einer Schwächung der Wettbewerbsposition führen.  
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Die Konsolidierung in der Finanzdienstleistungsbranche könnte dazu führen, dass die verbleibenden 

Wettbewerber der Gruppe von mehr Kapital, Ressourcen sowie der Möglichkeit profitieren, ein breiteres 

Produkt- und Dienstleistungsangebot anzubieten. Darüber hinaus nimmt der Wettbewerb mit dem 

Aufkommen von Nichtbanken zu, die in einigen Fällen von einem flexibleren und insbesondere hinsichtlich 

Eigenkapitalanforderungen weniger anspruchsvollen Regulierungsrahmen profitieren können. 

Die Gruppe unterliegt in jedem der Länder, in denen sie tätig ist, einem umfassenden Aufsichts- und 

Regulierungsrahmen. Änderungen dieses regulatorischen Rahmens könnten einen wesentlichen 

Einfluss auf die Geschäftstätigkeit, die Lage und die Kosten der Gruppe sowie auf das finanzielle und 

wirtschaftliche Umfeld, in dem er tätig ist, haben. 

Allgemeiner Rechtsrahmen 

Die Gruppe unterliegt in allen Rechtssystemen, in denen sie operativ tätig ist, einer umfangreichen 

Regulierung und Überwachung. Die für Banken geltenden Bestimmungen sind im Wesentlichen darauf 

ausgerichtet, ihr Risikoexposure zu begrenzen, ihre Stabilität und finanzielle Solidität aufrechtzuerhalten 

sowie Kunden, Einleger, Gläubiger und Anleger zu schützen. Die Einhaltung dieser Bestimmungen und 

Vorschriften erfordert beträchtliche Ressourcen. Die Nichteinhaltung könnte Bußgelder, 

Reputationsschäden für die Gruppe, die zwangsweise Aussetzung ihres Geschäftsbetriebs oder den Entzug 

von Betriebsgenehmigungen nach sich ziehen. 

Dieser regulatorische Rahmen ist gekennzeichnet durch seine Entwicklung und zunehmende Komplexität, 

was die Unsicherheit bezüglich zukünftiger Auswirkungen auf das Geschäft und die Rentabilität der 

Gruppe erhöht. Seit dem Ausbruch der Finanzkrise wurden vielfältige Maßnahmen von zahlreichen 

nationalen und internationalen Legislativorganen, Regulierungsbehörden sowie anderen Einrichtungen 

vorgeschlagen, diskutiert und angenommen. Manche dieser Maßnahmen wurden bereits umgesetzt, 

während andere noch diskutiert werden. Es bleibt daher schwierig, die künftigen Auswirkungen dieser 

Maßnahmen genau abzuschätzen oder, in einigen Fällen, ihre wahrscheinlichen Konsequenzen für die 

Gruppe zu bewerten. 

Die vom Baseler Ausschuss im Jahr 2010 verabschiedeten Basel-3-Verordnungen bilden den 

internationalen regulatorischen Rahmen für die Stärkung der Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen 

mit dem Ziel, einen widerstandsfähigeren Bankensektor zu fördern. Im Jahr 2017 verabschiedete die 

Gruppe der Zentralbankpräsidenten und Leiter der Bankenaufsichtsinstanzen (GHOS), die den Baseler 

Ausschuss für Bankenaufsicht überwacht, die aktuellen Basel-3-Regulierungsreformen von 2009. Diese 

neuen Vorschriften erhöhen die aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalanforderungen, denen Banken im 

Allgemeinen und die Gruppe im Besonderen unterliegen, einschließlich der Beschränkungen der internen 

Modelle für das Kreditrisiko auf Basis des internen Ratings (IRB), der Neugestaltung der Modelle der 

Grundlegenden Überprüfung des Handelsbuchs (FRTB) und des Wegfalls des internen Modells für 

operationelle Risiken, das durch einen Standardansatz ersetzt wurde. Diese neuen Vorschriften sollten ab 

2022 zusammen mit einem Global Output Floor gelten: Die risikogewichteten Aktiva (RWA) der Banken 

werden einem Floor unterliegen, der einem Prozentsatz der Standardansatz-Methode (Kredit, Markt und 

operativ) entspricht. Das Niveau der Produktionsfläche wird schrittweise von 50% im Jahr 2022 auf 72,5% 
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im Jahr 2027 ansteigen. Dennoch gelten diese Regelungen für die Gruppe nicht vor ihrer Umsetzung in 

europäisches Recht (CRR3/CRD6). 

Der Zeitplan für die effektive Anwendung dieser Vorschriften auf die Gruppe wird sich voraussichtlich in 

Abhängigkeit der endgültigen Umsetzung der Vorschriften des Baseler Ausschusses in europäisches Recht 

ändern. Trotz der Maßnahmen, die die Gruppe ergriffen hat, um ihre Aktivitäten an den neuen Vorschriften 

auszurichten und damit deren negative Auswirkungen zu reduzieren, dürfte die Vollendung des Basel-3-

Rechtsrahmens die Eigenkapitalanforderungen für einige Aktivitäten der Gruppe erhöhen und damit die 

Eigenkapitalrendite verringern. 

Darüber hinaus hat die Europäische Union eine Regelung erlassen, nach der Banken verpflichtet sind, auf 

notleidende Kredite nach einem gewissen Zeitraum in der Bilanz einen aufsichtsrechtlichen Abzug 

vorzunehmen, sobald diese Kredite auf einem Niveau zur Verfügung gestellt worden sind, das unter dem 

aufsichtsrechtlich festgelegten Niveau liegt. 

Französische und europäische Gesetze und Vorschriften 

Die Gruppe wendet die in der Europäischen Union durch die Kapitaladäquanzverordnung (CRR) und die 

Eigenkapitalrichtlinie (CRD) umgesetzten Basel-3-Verordnungen an. Diese europäischen Vorschriften sind 

und werden weiterhin geändert, um den Änderungen des Basel-3-Rechtsrahmens Rechnung zu tragen.  

Die MREL-Quote ("Mindestanforderung an die Eigenmittel und anrechenbaren Verbindlichkeiten") ist in 

der Europäischen Richtlinie 2014/59/EU vom 15. Mai 2014 zur Schaffung eines Rahmens für die Sanierung 

und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (Abwicklungsrichtlinie, "BRRD") definiert 

und in französisches Recht umgesetzt worden (ordinance Nr. 2015-1024 vom 20. August 2015, ratifiziert 

durch das Gesetz Nr. 2016-1691 vom 9. Dezember 2017 (die "Ordinance")) und im Januar 2016 in Kraft 

getreten. Die MREL-Quote ist eine Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten, die für die Absorbierung von Verlusten und zu einer Rekapitalisierung der Bank 

entsprechend den Bedingungen der BRRD verfügbar sind. Diese Anforderung wird berechnet als der 

Mindestbetrag der Eigenmittel und der anrechenbaren Verbindlichkeiten, ausgedrückt als Prozentsatz der 

gesamten Verbindlichkeiten und Eigenmittel des Instituts.  

Die Ordinance hat die Bestimmungen des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches (Code 

monétaire et financier) geändert und verpflichtet Kreditinstitute, die der direkten Aufsicht der EZB 

unterliegen (wie im Falle von Société Générale), einen präventiven Sanierungsplan zu erstellen, welcher 

die Sanierungsmaßnahmen zur Behebung einer wesentlichen Verschlechterung ihrer finanziellen Situation 

beschreibt und dies der EZB mitzuteilen. 

Diese Reformen zur Sanierung und Abwicklung könnten erhebliche Auswirkungen auf die Art und Weise 

haben, wie die Gruppe ihre Aktivitäten ausübt. 

Die TLAC-Quote ("Gesamtverlustabsorbtionsfähigkeit") wurde auf Anforderung der G20 vom FSB 

entwickelt und im November 2015 finalisiert. Die neue internationale Norm gilt für global systemrelevante 

Institute (Global Systemically Important Banks, "G-SIBs"). TLAC-fähige Instrumente müssen 
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insbesondere nicht-nachrrangigen, nicht-bevorrechtigten Schuldtiteln (strukturell, vertraglich oder 

gesetzlich) nachrangig sein. Den EU-Banken wird es jedoch gestattet, vorbehaltlich der Genehmigung 

durch die Aufsichtsbehörden einen begrenzten Betrag an nicht-nachrrangigen, bevorrechtigten Schuldtiteln 

aufzunehmen (2,5 % der RWA im Jahr 2019, 3,5 % der RWA im Jahr 2022). Um das Ansteckungsrisiko 

zu verringern, sind die G-SIBs verpflichtet, Anteile an geeigneten TLAC-Instrumenten und -

Verbindlichkeiten, die von anderen G-SIBs ausgegeben werden, vom Zähler ihrer eigenen TLAC-Position 

abzuziehen. Die Regeln führen zwei Arten von Nennern ein (risikogewichtete Aktiva (RWA) oder 

Leverage-Exposure) und schreiben in beiden Szenarien eine Mindestquote vor. Die BRRD, die den MREL 

definiert, wird überarbeitet, um dieses Verhältnis mit der TLAC-Quote zu konvergieren. 

Die Anforderungen an MREL und TLAC bergen ähnliche Risiken. Sie schränken die Struktur der 

Verbindlichkeiten ein und erfordern die Nutzung von nachrangigen Anleihemärkten, was sich auf die 

Kosten und möglicherweise auf die Finanzierungskapazität auswirkt. 

Darüber hinaus schreiten die Verhandlungen innerhalb der Europäischen Union über das CRR2/CRD5-

Regulierungspaket voran, mit einer am 4. Dezember 2018 unterzeichneten politischen Einigung und einer 

erwarteten Veröffentlichung der Verordnungen im ersten Halbjahr 2019.  

Die neuen Vorschläge betreffen Folgendes: 

   Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR): neue Basel Bestimmungen; 

   Hebelverhältnis: Die Mindestanforderung von 3% wird in die CRR aufgenommen; 

   Standardansatz Kontrahentenrisiko (SA-CCR): SA-CCR ist die Baseler Methode, die die aktuelle 

„CEM“ Methode zur Bestimmung des aufsichtsrechtlichen Risikos aus Derivaten nach einem 

Standardansatz ersetzt; 

  Großkredite: Die wichtigste Änderung betrifft die Berechnnung des aufsichtsrechtlichen Limits 

(25%) des Tier 1 (anstelle der Summe der Eigenmittel), sowie die Einführung einer spezifischen 

Grenze für Kredite zwischen systemrelevanten Institutionen (15%); 

  TLAC/MREL; 

  Marktrisiken - Grundlegende Überprüfung des Handelsbuchs (FRTB): Der Baseler Ausschuss 

veröffentlichte im Januar 2019 seinen endgültigen BCBS 457-Text hinsichtlich FRTB, der 

insbesondere seinen Umsetzungszeitplan bestätigt und die Anwendung ab dem 1. Januar 2022 

empfiehlt. Mit dem Verordnungsentwurf CRR2 wird eine Veröffentlichungspflicht eingeführt (2021 

für den Standardansatz und 2023 für den Internen Modellansatz (IMA)), die erst im Rahmen der 

zukünftigen CRR3-Verordnung, die um 2023 erwartet wird, zu einer Eigenkapitalanforderung 

werden wird. 

Dieser neue aufsichtsrechtliche Rahmen wird sich möglicherweise auf die Eigenkapitalanforderungen, die 

Finanzierungskosten und andere Aktivitäten auswirken, die an diese neuen Rahmenbedingungen angepasst 

werden müssen. Jedoch ist das Ausmaß dieser Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss. 

Die EMIR (European Market Infrastructure Regulation) und der Dodd-Frank Act zielen unter anderem 

darauf ab, den weit verbreiteten Einsatz von Clearing durch Clearinghäuser für so genannte "Standard"-
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Markttransaktionen und für Nicht-Standard-Transaktionen voranzutreiben, indem solche Transaktionen 

einem obligatorischen bilateralen Variation Margin Austausch unterworfen werden, um die akute 

Risikoposition abzudecken, und darüber hinaus, bei Überschreitung eines bestimmten Schwellenwertes für 

OTC-Derivate-Positionen, indem ein obligatorischer bilateraler Initial Margin Austausch festgesetzt wird, 

um die zukünftige Risikoposition abzudecken. 

Im Jahr 2017 veröffentlichte die Europäische Kommission zwei Vorschläge zur Änderung der EMIR, die 

sich nach ihrer Umsetzung auf die Aktivitäten und das Ergebnis der Gruppe auswirken könnten: 

 Die erste vorgeschlagene Änderung (allgemein bekannt als "EMIR 2.2") betrifft die Stärkung der 

Aufsichtsbefugnisse der Behörden der Europäischen Union gegenüber zentralen Gegenparteien eines 

Drittlandes. Die Verhandlungen auf der Ebene der Europäischen Union befinden sich derzeit in der 

Trilogsphase zwischen Kommission, Parlament und Rat. Im Falle erheblicher Risiken für die 

Finanzstabilität der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die von einer zentralen Gegenpartei 

eines Drittlandes ausgehen, könnten die Behörden der Europäischen Union als letztes Mittel 

verlangen, dass diese zentralen Gegenparteien innerhalb von höchstens zwei Jahren in der 

Europäischen Union niedergelassen und zugelassen werden ("Localisation Policy"). Obwohl die 

vollständigen Auswirkungen der Localisation Policy, insbesondere im Kontext des Brexits, nach wie 

vor ungewiss sind, könnte sie, wenn sie umgesetzt wird, operative Risiken und zusätzliche Kosten 

verursachen und sich negativ auf die Ergebnisse der Gruppe auswirken; 

 Der zweite Vorschlag, der allgemein als "EMIR Refit" bekannt ist, zielt insbesondere darauf ab, die 

Clearingpflicht für bestimmte Kategorien von Gegenparteien zu verringern und die Berichtspflichten 

zu verringern. Die endgültige Fassung wurde Ende Februar 2019 beschlossen und sollte bis Juni 

2019 im Amtsblatt veröffentlicht worden sein. Insbesondere beinhaltet sie eine Freistellung von der 

Clearingpflicht für kleine finanzielle Gegenparteien und von der Verpflichtung zur variablen Marge 

für physisch abgewickelte Devisentermingeschäfte und Devisenswaps. 

Die Umsetzung der Transparenz- und Rechenschaftsvorschriften dauert noch an, insbesondere im Rahmen 

des Dodd-Frank Act in den Vereinigten Staaten (im Folgenden näher beschrieben) und EMIR in Europa. 

Zusätzlich zu den Änderungen der regulatorischen Bestimmungen hat die EZB wichtige Initiativen 

ergriffen, um die internen Modelle zur Berechnung der Eigenkapitalanforderungen und ihrer 

Vergleichbarkeit zu stärken. Dies betrifft die Strategie für den Einsatz interner Modelle bei Unternehmen, 

die derzeit einen Standardansatz verfolgen, die Harmonisierung der internen Definition des Ausfalls, die 

Einführung eines Dreijahresprogramms zur Überprüfung interner Modelle (TRIM oder Targeted Review 

of Internal Models) im Jahr 2017 und die Bewertung illiquider Vermögenswerte in der Bilanz. Die 

Auswirkungen dieser Maßnahmen sind noch ungewiss. Insbesondere das 2017 gestartete TRIM-Programm, 

dem die Gruppe zusammen mit anderen Banken unter der Aufsicht der EZB unterliegt, ist noch nicht 

abgeschlossen und könnte zu einem Anstieg der Eigenkapitalanforderungen sowie der Kosten für die 

Anpassung interner Systeme und Prozesse führen.  
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Das Inkrafttreten der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Jahr 2018 erhöht das 

Risiko bei Verstößen aufgrund der großen Menge an personenbezogenen Daten, die die Gruppe im Rahmen 

ihrer normalen Geschäftstätigkeit, insbesondere im Retail Banking, verarbeitet.  

Darüber hinaus unterliegt die Gruppe in den Ländern, in denen sie tätig ist, komplexen steuerlichen 

Vorschriften. Änderungen der anwendbaren Steuervorschriften, Unsicherheiten über die Auslegung solcher 

Änderungen oder deren Auswirkungen auf die Gruppe können einen wesentlichen negativen Einfluss auf 

die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gruppe haben. 

US-amerikanische Gesetze und Vorschriften 

Der US Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act aus dem Jahr 2010 („Dodd-Frank 

Act“) sieht einen allgemeinen Rahmen für wichtige Reformen der Finanzregulierung vor, um die Aufsicht 

und die Regulierung der Banken zu verbessern und zur Finanzstabilität beizutragen. Der Dodd-Frank Act 

enthält neue Maßnahmen zur Verbesserung der systemischen Risikoaufsicht, aufsichtsrechtliche Normen 

für Banken, Bestimmungen über die ordnungsgemäße Abwicklung systemisch wichtiger Finanzinstitute, 

zur Regulierung von OTC-Derivaten und dem Verbraucher- und Anlegerschutz sowie die Regelung der 

Fähigkeit von Bankorganisationen und ihren verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit 

Eigenhandelsaktivitäten und bestimmten Transaktionen mit Hedgefonds und Private-Equity-Fonds. 

Der Dodd-Frank Act und ähnliche in den USA nach der Finanzkrise implementierte Vorschriften haben die 

Compliance-Kosten erhöht, die Aktivitäten eingeschränkt und zu einer stärkeren Aufsicht sowie einem 

erhöhten Risiko der Einführung zusätzlicher Maßnahmen geführt, die sich negativ auf Banken auswirken 

können. Der Dodd-Frank Act hat den US-Marktregulierungsbehörden, hauptsächlich der CFTC und der 

SEC, außerdem hinsichtlich der Société Générale eine erhöhte Aufsichtsgewalt und Zuständigkeit 

eingeräumt und die Gruppe zusätzlichen Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen unterworfen.  

Die neue US-Regierung hat abweichende politische Ziele formuliert, die diese Bestimmungen ändern 

könnten, ohne allerdings den Dodd-Frank Act wesentlich zu ändern. 

Obwohl sich bestimmte Regeln und Vorschriften noch im Entwurfsstadium befinden oder noch entworfen 

werden müssen, ist die Mehrheit der für die Gruppe relevanten Regeln bereits finalisiert und hat oder wird 

zu zusätzlichen Kosten sowie zu Einschränkungen hinsichtlich bestimmter Aktivitäten der Gruppe führen. 

Die neuen Vorschriften und alle vorgeschlagenen neuen Vorschriften oder Gesetze, sobald sie 

verabschiedet sind, könnten sich auf die Aktivitäten der Gruppe sowie auf den Wert und die Liquidität der 

von Société Générale emittierten Wertpapiere auswirken. 

Als internationale Bank, die Transaktionen mit "US-Personen", die auf US-Dollar lauten, oder mit US-

Finanzinstituten abwickelt, unterliegt die Gruppe den Gesetzen und Vorschriften der Vereinigten Staaten, 

insbesondere in Bezug auf die Einhaltung von Wirtschaftssanktionen, der Bekämpfung von Korruption und 

Marktmissbrauch. Im Jahr 2018 schloss die Gruppe mehrere Vereinbarungen mit den US-Behörden, um 

insbesondere das wegen Verletzung der oben genannten US-Gesetze und -Vorschriften eingeleitete 

Strafverfahren für drei Jahre auszusetzen. Im Rahmen dieser Vereinbarungen hat sich die Gruppe 

verpflichtet, durch ein spezielles Programm und eine eigene Organisation Korrekturmaßnahmen 
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durchzuführen, um festgestellte Mängel zu beheben, woraus sich erhebliche Kosten ergeben können. Im 

Falle einer erneuten Nichteinhaltung der relevanten US-Gesetze und -Vorschriften oder eines Verstoßes 

gegen die Verpflichtungen der Gruppe aus den Vereinbarungen könnte die Gruppe dem Risiko ausgesetzt 

sein, dass (i) administrative Sanktionen, einschließlich Geldbußen, verhängt werden, der Zugang zu den 

US-Märkten ausgesetzt wird oder sogar die Banklizenzen entzogen werden, (ii) das Strafverfahren 

reaktiviert wird und (iii) ihr Ruf geschädigt wird. 

Die Gruppe kann in Zeiten von Marktrückgängen niedrigere Erträge aus dem Brokerage- und 

sonstigen Kommissions- und Gebührengeschäft erzielen. 

Während des Marktrückgangs seit 2018 verzeichnete die Gruppe einen Rückgang des Volumens der für 

ihre Kunden ausgeführten Transaktionen, was zu niedrigeren Einnahmen aus dieser Tätigkeit führte. Es 

gibt keine Garantie dafür, dass die Gruppe bei zukünftigen Marktrückgängen, die periodisch und unerwartet 

auftreten können, nicht einen ähnlichen Trend erleben wird. Darüber hinaus könnten Änderungen der 

geltenden Vorschriften auch das Volumen der Transaktionen beeinflussen, die die Gruppe für ihre Kunden 

durchführt, was zu niedrigeren Umsätzen aus diesen Aktivitäten führen würde. Da die Gebühren, die die 

Gruppe für die Verwaltung der Portfolios ihrer Kunden berechnet, in vielen Fällen vom Wert oder der 

Performance der betreffenden Portfolios abhängen, könnte ein Marktrückgang, der den Wert der Portfolios 

ihrer Kunden verringert oder die Höhe der Entnahmen erhöht, die Erträge der Gruppe aus dem Asset 

Management-, Custodial- und Private Banking-Geschäft verringern, was einen wesentlichen negativen 

Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gruppe hätte. 

Die Gruppe ist Kontrahenten- und Konzentrationsrisiken ausgesetzt, die einen wesentlichen 

negativen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit, die Ertrags- und Finanzlage der Gruppe haben können. 

Die Gruppe ist im Rahmen ihrer normalen Handels-, Kredit-, Emissions- und Einlagengeschäfte, des 

Clearings, der Abwicklung und anderer Aktivitäten dem Ausfallrisiko zahlreicher Gegenparteien 

ausgesetzt. Zu diesen Gegenparteien gehören unter anderem institutionelle Kunden, Broker und Händler, 

Geschäfts- und Investmentbanken, Unternehmen, Clearingstellen, Hedgefonds und souveräne Staaten. Die 

Gruppe könnte Verluste erleiden, wenn eine Gegenpartei ihren Verpflichtungen nicht nachkommt, wenn 

die Gruppe auf rechtliche oder andere Schwierigkeiten bei der Verwertung ihrer Sicherheiten stößt und/oder 

wenn der Wert der Sicherheiten nicht ausreicht, um das Risiko vollständig abzudecken.  

Viele der Absicherungs- und anderen Risikomanagementstrategien der Gruppe umfassen auch 

Transaktionen mit Gegenparteien von Finanzdienstleistungen. Jeder Ausfall oder jede Insolvenz dieser 

Gegenparteien kann die Wirksamkeit der Sicherungsmaßnahmen und anderer Risikomanagementstrategien 

der Gruppe beeinträchtigen.  

Nach der Finanzkrise haben die Aufsichtsbehörden das obligatorische Netting bestimmter früher 

außerbörslich gehandelter Finanzinstrumente gefördert oder durchgesetzt, was das Risiko der Gruppe und 

anderer Finanzmarktteilnehmer gegenüber den Clearingstellen erhöht hat: Der Ausfall eines von ihnen oder 

eines ihrer Mitglieder könnte die Finanzmärkte beeinträchtigen und negative Folgen für die Gruppe haben.  

Folglich könnte der Ausfall einer oder mehrerer wesentlicher Gegenparteien der Gruppe einen wesentlichen 

negativen Einfluss auf die Risikokosten, die Ertrags- und die Finanzlage der Gruppe haben. 
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Dieses Risiko wird erhöht, wenn sich die Risikopositionen auf eine bestimmte Gegenpartei, einen 

bestimmten Kreditnehmer oder Emittenten (einschließlich staatlicher Emittenten) oder auf ein bestimmtes 

Land oder eine bestimmte Branche konzentrieren. Die Maßnahmen und Methoden, mit denen die Gruppe 

die Diversifizierung seiner Kredit- bzw. Adressenausfallrisiken sicherstellt, können sich dabei als 

unzureichend oder fehlerhaft erweisen, die Konzentration von Kreditrisiken zu verhindern. Eine solche 

Risikokonzentration könnte zu Verlusten für die Gruppe führen, auch wenn die wirtschaftlichen und 

marktwirtschaftlichen Bedingungen für ihre Wettbewerber im Allgemeinen günstig sind und einen 

wesentlichen negativen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gruppe haben. 

Die finanzielle Solidität und das Verhalten anderer Finanzinstitute und Marktteilnehmer könnten 

negative Auswirkungen auf die Gruppe haben. 

Die Solidität anderer Finanzinstitute oder Marktteilnehmer könnte negative Auswirkungen auf die 

Fähigkeit der Gruppe haben, Finanzierungs-, Anlage- und Derivategeschäfte zu tätigen. Finanzdienst-

leistungsinstitute stehen aufgrund von Handels-, Clearing-, Kontrahenten-, Finanzierungs- und anderen 

Beziehungen in einem Wechselverhältnis zueinander. Infolgedessen können Zahlungsausfälle eines oder 

mehrerer Finanzdienstleistungsinstitute, oder sogar Gerüchte oder Fragen im Hinblick darauf, oder ein 

Verlust des Vertrauens in die Finanzdienstleistungsbranche im Allgemeinen zu einer marktweiten 

Liquiditätsverknappung führen und könnten weitere Verluste oder Ausfälle nach sich ziehen. Die Gruppe 

ist direkt und indirekt einem Risiko gegenüber vielen Kontrahenten in der Finanzbranche ausgesetzt, wozu 

Broker und Händler, Geschäftsbanken, Investmentbanken, Investment- und Hedgefonds sowie andere 

institutionelle Kunden gehören, mit denen sie regelmäßig Geschäfte tätigt. Es ist zu beachten, dass die Zahl 

der abgewickelten Transaktionen zunimmt und weiter zunehmen wird und dadurch die Exposition der 

Gruppe gegenüber Clearinghäusern steigen wird, während die gegenseitigen Positionen reduziert werden. 

Viele dieser Transaktionen setzen die Gruppe dem Kreditrisiko bei Ausfall von Gegenparteien oder Kunden 

aus und können einen wesentlichen negativen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit, die Ertrags- und 

Finanzlage der Gruppe haben. 

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gruppe könnte durch eine verspätete oder 

unzureichende Risikovorsorge für Kreditrisiken beeinträchtigt werden. 

Die Gruppe nimmt regelmäßig Rückstellungen im Zusammenhang mit ihrem Kreditgeschäft vor, um den 

Eintritt von Verlusten zu antizipieren und die Volatilität ihrer Ergebnisse zu begrenzen. Die Höhe der 

Rückstellungen im Kreditgeschäft basiert auf der zu diesem Zeitpunkt genauestmöglichen Einschätzung 

der Erlösquote der betroffenen Forderungen. Diese Beurteilung stützt sich auf eine Analyse der aktuellen 

und zukünftigen Situation des Kreditnehmers sowie eine Analyse des Wertes und der Erlösquote der 

Forderung unter Berücksichtigung von Sicherungsrechten. In einigen Fällen (Kredite an einzelne Kunden) 

kann die Bereitstellungsmethode die Verwendung statistischer Modelle erfordern, die auf der Analyse 

historischer Daten über Verluste und Rückflüsse basieren.  

Die Gruppe könnte gezwungen sein, ihre Rückstellungen im Kreditgeschäft aufgrund eines Anstiegs der 

Ausfälle oder einer Neubewertung der Erlöswahrscheinlicheiten deutlich zu erhöhen. Ein deutlicher 

Anstieg der Rückstellungen oder der Eintritt von Kreditausfällen, die über die Rückstellungen hinausgehen, 

könnten einen wesentlichen negativen Einfluss auf die Risiko-, Ertrags- und Finanzlage der Gruppe haben.  
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Seit dem 1. Januar 2018 erfasst die Gruppe Rückstellungen für nicht-notleidende Darlehen nach dem 

Rechnungslegungsstandard IFRS9. Diese Bewertung basiert auf statistischen Modellen zur Beurteilung von 

Ausfallwahrscheinlichkeiten und potenziellen Verlusten im Schadensfall, die eine prospektive Analyse auf 

der Grundlage makroökonomischer Szenarien berücksichtigen. Die Risikokosten der Gruppe könnten 

durch eine nachgewiesene oder erwartete Verschlechterung der Qualität der ausstehenden Kreditportfolios 

oder makroökonomische Perspektiven negativ beeinflusst werden. Darüber hinaus könnten die 

Rechnungslegungsgrundsätze und Rückstellungsmodelle des IFRS 9 bei einer starken und plötzlichen 

Verschlechterung des Umfelds prozyklisch wirken oder bei Schwankungen der Konjunkturaussichten zu 

einer erhöhten Volatilität führen. Dies könnte zu einer signifikanten und/oder nicht vollständig erwarteten 

Veränderungen der Risikokosten und damit des Ergebnisses der Gruppe führen. 

Die Volatilität der Finanzmärkte kann dazu führen, dass die Gruppe erhebliche Verluste bei ihren 

Handels- und Anlageaktivitäten erleidet. 

Die Volatilität der Finanzmärkte könnte sich negativ auf die Handels- und Investitionspositionen der 

Gruppe an den Fremdkapital-, Devisen-, Rohstoff- und Aktienmärkten sowie auf die Positionen in Private 

Equity, Immobilien und anderen Anlagen auswirken. Insbesondere: 

  könnte eine signifikante Volatilität über einen längeren Zeitraum zu Korrekturen bei risikoreichen 

Anlagen führen und Verluste für die Gruppe verursachen; 

  könnte eine plötzliche Änderung in der Volatilität die Absicherung bestimmter strukturierter 

Produkte erschweren oder verteuern und damit das Verlustrisiko für die Gruppe erhöhen. 

In den letzten Jahren sind schwere Marktstörungen und hohe Marktvolatilitäten aufgetreten und können 

auch in Zukunft wieder auftreten, was zu erheblichen Verlusten für die Kapitalmarktaktivitäten der Gruppe 

führen könnte. Diese Verluste können sich auf eine breite Palette von Handels- und Absicherungsprodukten 

erstrecken, einschließlich Swaps, Termin- und Futurekontrakte, Optionen und strukturierte Produkte. 

Tritt ein Umfeld mit geringer Volatilität auf, das eine allgemein optimistische Stimmung an den Märkten 

widerspiegelt und/oder das Vorhandensein systematischer Volatilitätsverkäufer, können sich auch erhöhte 

Korrekturrisiken entwickeln, insbesondere wenn die wesentlichen Marktteilnehmer ähnliche Positionen zu 

bestimmten Produkten einnehmen. Solche Korrekturen können zu erheblichen Verlusten für die 

Marktaktivitäten der Gruppe führen. 

Die Volatilität der Finanzmärkte erschwert die Vorhersage von Trends und die Umsetzung effektiver 

Handelsstrategien; sie erhöht auch das Risiko von Verlusten aus Netto-Longpositionen bei sinkenden 

Preisen und umgekehrt aus Netto-Longpositionen bei steigenden Preisen. Solche Verluste könnten 

erhebliche negativen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gruppe haben. 

Zinsänderungen können sich nachteilig auf das Bank- und Vermögensverwaltungsgeschäft der 

Gruppe auswirken. 

Die Gruppe erwirtschaftet einen wesentlichen Teil ihrer Einnahmen aus der Nettozinsmarge und ist damit 

weiterhin stark von Zinsschwankungen sowie von Veränderungen der Zinskurve, insbesondere im 

Privatkundengeschäft, abhängig. Die Ergebnisse der Gruppe werden durch Zinsänderungen in Europa und 
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den anderen Märkten, in denen sie tätig ist, beeinflusst. Insbesondere in Europa hat sich ein langwieriges 

Umfeld mit niedrigen oder sogar negativen Zinssätzen erheblich auf die Erträge des Privatkundengeschäfts 

ausgewirkt und könnte dies auch weiterhin tun, insbesondere in Frankreich. 

Wechselkursschwankungen können das Ergebnis der Gruppe negativ beeinflussen. 

Die wichtigste Geschäftswährung der Gruppe ist der Euro. Ein bedeutender Teil des Geschäfts der Gruppe 

wird jedoch in anderen Währungen als dem Euro abgewickelt, wie beispielsweise dem US-Dollar, dem 

britischen Pfund, dem japanischen Yen, der tschechischen Krone, dem rumänischen Leu und dem 

russischen Rubel. Die Gruppe ist Wechselkursschwankungen ausgesetzt, soweit ihre Erträge und 

Aufwendungen sowie ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in verschiedenen Währungen erfasst 

werden. Da die Gruppe ihren Konzernabschluss in Euro, der die Währung der meisten seiner 

Verbindlichkeiten ist, veröffentlicht, unterliegt er auch bei der Erstellung ihres Jahresabschlusses dem 

Konvertierungsrisiko. Wechselkursschwankungen dieser Währungen gegenüber dem Euro können sich 

ebenfalls negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Gruppe auswirken. 

Wechselkursschwankungen können sich auch auf den Wert (in Euro) der Investitionen der Gruppe in ihre 

Tochtergesellschaften außerhalb der Eurozone auswirken. 

Der lang anhaltende Rückgang der Finanzmärkte oder die verminderte Liquidität auf diesen 

Märkten kann den Verkauf von Vermögenswerten oder das Manövrieren von Handelspositionen 

erschweren und zu erheblichen Verlusten für bestimmte Aktivitäten der Gruppe führen. 

In vielen Geschäftsbereichen der Gruppe, insbesondere in den Bereichen Marktaktivitäten, Refinanzierung 

und Vermögensverwaltung, könnte ein anhaltender Rückgang der Finanzmärkte (aufgrund verschärfter 

Finanzierungsbedingungen, einer globalen Konjunkturabschwächung, eines Handelskrieges usw.), 

insbesondere bei den Vermögenspreisen, das Aktivitätsniveau in den betroffenen Märkten oder deren 

Liquidität verringern. Diese Entwicklungen können zu erheblichen Verlusten führen, wenn es der Gruppe 

nicht gelingt, verschlechterte Positionen rechtzeitig abzuschließen oder die Absicherung seiner Positionen 

anzupassen. Dies gilt insbesondere für die Vermögenswerte, die die Gruppe hält und deren Märkte von 

Natur aus relativ illiquide sind, insbesondere für solche, bei denen die Mehrheit der Teilnehmer über 

gleichgerichtete Marktpositionen verfügen. Vermögenswerte, die nicht an geregelten Märkten oder anderen 

öffentlichen Handelsplattformen gehandelt werden, wie beispielsweise Derivatekontrakte zwischen 

Banken, werden nicht nach ihrem Marktwert, sondern nach den internen Modellen der Gruppe bewertet. 

Die Überwachung oder Antizipation der Preisveränderungen solcher Vermögenswerte ist schwierig und 

könnte zu Verlusten führen, die die Gruppe nicht erwartet hat und die einen wesentlichen negativen Einfluss 

auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gruppe haben könnten.  

Darüber hinaus könnte ein langfristiges Umfeld niedriger Zinssätze und einer akkommodierenden 

Geldpolitik das Verhalten bestimmter Teilnehmer an den Finanzmärkten ändern und sie dazu veranlassen, 

zusätzliche Risiken einzugehen, was zu längeren Laufzeiten, höherer Produktkomplexität, dem 

Aufkommen neuer Marktpraktiken usw. führt. Ein solches Umfeld könnte die Liquidität der Finanzmärkte 

in Stressphasen verringern und das Risiko einer Dislokation oder eines Flash-Crashs erhöhen, was zu 

Verlusten oder einer Wertminderung von Vermögenswerten der Gruppe führen könnte. 
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Die Sicherungsstrategien der Gruppe können nicht alle Risiken von Verlusten ausschließen. 

Die Gruppe ist einem Verlustrisiko ausgesetzt, falls eine verwendete Sicherungsstrategie, insbesondere im 

Hinblick auf Marktaktivitäten, wirkungslos ist. Diese Sicherungsstrategien verwenden Modelle, die von 

Annahmen über die Entwicklung der Marktparameter und ihre Korrelation ausgehen, die zum Teil aus 

historischen Daten abgeleitet werden. 

Diese Modelle könnten in bestimmten Marktumfeldern unpassend sein, was zu einer ineffektiven 

Sicherungsstrategie führt und potenzielle Verluste verursacht. 

Betriebsstörungen, Kündigungen oder Kapazitätsengpässe, mit denen Institutionen konfrontiert 

sind, mit denen die Gruppe Geschäfte tätigt, oder Ausfälle des oder Angriffe auf die 

Informationstechnologiesysteme der Gruppe, können zu Verlusten und Reputationsschäden der 

Gruppe führen. 

Die Gruppe ist bei ihrer Geschäftstätigkeit stark auf Kommunikations- und Informationssysteme 

angewiesen. Jeder Ausfall, jede Funktionsstörung, Unterbrechung oder Sicherheitsverstoß dieser Systeme, 

auch wenn sie nur kurz und vorübergehend sind, kann zu erheblichen Störungen des Geschäftsbetriebs der 

Gruppe führen. Trotz der Backup-Lösungen der Gruppe können solche Vorfälle zu erheblichen Kosten im 

Zusammenhang mit dem Abruf und der Überprüfung von Informationen, Umsatzeinbußen, 

Kundenverlusten, Rechtsstreitigkeiten mit Gegenparteien oder Kunden und letztendlich zu einer 

Schädigung der Reputation der Gruppe führen. Dies könnte auch erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 

die Geschäftstätigkeit, die Ertrags- und Finanzlage der Gruppe haben und zu Rechtsstreitigkeiten führen. 

Immer mehr Unternehmen, darunter auch Finanzinstitute, haben Einbruchsversuche oder sogar Verstöße 

gegen ihre Sicherheit in der Informationstechnologie erlebt, von denen einige mit ausgeklügelten und 

gezielten Angriffen auf ihre Computernetzwerke verbunden waren und zu Verlust, Diebstahl oder 

Offenlegung vertraulicher Daten führten. Da sich die Techniken zur Erlangung eines unbefugten Zugangs, 

zur Deaktivierung oder Verschlechterung von Dienst- oder Sabotageinformationssystemen häufig ändern 

und oft erst bei der Einführung gegen ein Ziel erkannt werden, kann die Gruppe möglicherweise nicht in 

der Lage sein, diese Techniken zu antizipieren oder rechtzeitig wirksame Gegenmaßnahmen zu ergreifen. 

Ebenso ist technischer interner und externer Betrug fließend und protektiv und verfolgt genau die 

technologische Entwicklung der Finanzaktivitäten und des Kundenverhaltens, was dazu führt, dass 

Betrüger regelmäßig neue Angriffstechniken entwickeln. Solche Aktivitäten könnten zu operativen 

Verlusten führen und erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die Ertrags- und 

Finanzlage der Gruppe haben. 

Darüber hinaus ist die Gruppe dem Risiko von Betriebsausfällen, Kündigungen oder Kapazitätsengpässen 

von Dritten, einschließlich Kunden, Finanzintermediären, die sie zur Erleichterung von Barabwicklungen 

oder Wertpapiertransaktionen (wie Clearingstellen und -häuser und Börsen) nutzt, und anderen 

Marktteilnehmern ausgesetzt. Eine zunehmende Anzahl von Derivategeschäften muss nun oder wird in 

naher Zukunft an den Börsen abgewickelt werden, was das diesbezügliche Risiko der Gruppe erhöht hat 

und ihre Fähigkeit, angemessene und kostengünstige Alternativen zu finden, beeinträchtigen könnte. 
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Die Vernetzung mehrerer Finanzinstitute mit Clearingstellen und -häusern und Börsen sowie die 

zunehmende Konzentration dieser Einheiten erhöht das Risiko, dass ein operativer Ausfall bei einem der 

Institute oder Unternehmen zu einem branchenweiten operativen Ausfall führen kann, der die Fähigkeit der 

Gruppe zur Geschäftstätigkeit erheblich beeinträchtigen könnte und daher zu Verlusten führen könnte. Die 

Branchenkonzentration, sei es zwischen Marktteilnehmern oder Finanzintermediären, kann diese Risiken 

verschärfen, da unterschiedliche komplexe Systeme integriert werden müssen, oft auf beschleunigter Basis. 

Da die Gruppe immer stärker mit ihren Kunden vernetzt ist, besteht auch das Risiko eines Betriebsausfalls 

in Bezug auf die Informations- und Kommunikationssysteme ihrer Kunden. Jeder Ausfall, jede Beendigung 

oder jedes Betriebsereignis könnte sich nachteilig auf die Fähigkeit auswirken, Transaktionen 

durchzuführen, Kundenservice zu leisten, Risiken zu managen oder seine Geschäftstätigkeit auszuweiten, 

oder könnte zu finanziellen Verlusten, Haftung gegenüber seinen Kunden, Beeinträchtigung seiner 

Liquidität, Unterbrechung seiner Geschäftstätigkeit, regulatorischen Eingriffen oder Reputationsschäden 

führen. 

Die Gruppe kann Verluste infolge unvorhergesehener oder katastrophaler Ereignisse, einschließlich 

Terroranschlägen oder Naturkatastrophen, erleiden. 

Das Auftreten unvorhergesehener oder katastrophenartiger Ereignisse, einschließlich Terroranschläge, 

Naturkatastrophen oder einer weit verbreiteten Gesundheitskrise (oder die Besorgnis über die Möglichkeit 

einer solchen Krise) oder großer sozialer Bewegungen, könnte zu wirtschaftlichen und finanziellen 

Störungen führen oder zu operativen Schwierigkeiten (einschließlich Reisebeschränkungen oder 

Verlagerungen betroffener Mitarbeiter) führen, die die Fähigkeit der Gruppe zur Führung ihrer Geschäfte 

beeinträchtigen könnten, und auch ihre Versicherungstätigkeiten erheblichen Verlusten und erhöhten 

Kosten (wie Rückversicherungsprämien) aussetzen, die einen wesentlichen negativen Einfluss auf die 

Geschäftstätigkeit, das Betriebsergebnis und die Finanzlage der Gruppe haben könnten. 

Die Gruppe ist rechtlichen Risiken ausgesetzt, die sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage auswirken könnten.Die Gruppe und einige ihrer ehemaligen und derzeitigen Vertreter 

können an verschiedenen Arten von Rechtsstreitigkeiten beteiligt sein, einschließlich Zivil-, Verwaltungs-

, Steuer-, Straf- und Schiedsverfahren. Die überwiegende Mehrheit dieser Verfahren ergibt sich aus 

Transaktionen oder Ereignissen, die im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs der Gruppe eintreten. In 

den letzten Jahren ist die Anzahl der Rechtsstreitigkeiten gegen Kunden, Anleger, Gläubiger und Investoren 

sowie der Regulierungsverfahren gegen Intermediäre wie Banken und Anlageberater gestiegen, was zum 

Teil auf das schwierige Marktumfeld zurückzuführen ist. Dies hat das Risiko für die Gruppe erhöht, dass 

aus Rechtsstreitigkeiten und anderen Verfahren Verluste oder Reputationsschäden entstehen. Solche 

Verfahren oder regulatorischen Durchsetzungsmaßnahmen können auch zu zivil-, verwaltungs-, steuer- 

oder strafrechtlichen Sanktionen führen, die sich nachteilig auf die Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage der 

Gruppe auswirken könnten. 

Bei der Erstellung des Konzernabschlusses nimmt die Gruppe Schätzungen über den Ausgang der zivil-, 

verwaltungs-, steuer-, straf- und schiedsrechtlichen Verfahren vor, an denen sie beteiligt ist, und bildet eine 

Rückstellung, wenn Verluste in Bezug auf diese Verfahren wahrscheinlich sind und vernünftig geschätzt 

werden können. Es ist von Natur aus schwierig, den Ausgang von Rechtsstreitigkeiten und Verfahren, an 
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denen die Unternehmen der Gruppe beteiligt sind, vorherzusagen, insbesondere in Fällen, in denen die 

Verfahren im Namen verschiedener Kategorien von Klägern angestrengt werden, in Fällen, in denen 

Schadenersatzforderungen unbestimmt oder unbestimmter Höhe sind, oder in Fällen, ohne einschlägige 

Präzedenzentscheidungen. Sollten sich diese Schätzungen als unzutreffend erweisen oder sich die von der 

Gruppe zur Absicherung dieser Risiken gebildeten Rückstellungen als unzureichend erweisen, könnte dies 

zu einer negativen Beeinträchtigung der Finanz- oder Ertragslage der Gruppe führen.  

Eine Beschreibung der wichtigsten laufenden Verfahren findet sich im Abschnitt "Compliance-Risiko, 

Rechtsstreitigkeiten". 

Reputationsschäden können die Wettbewerbsposition der Gruppe beeinträchtigen. 

Die Reputation der Gruppe hinsichtlich ihrer finanziellen Stärke und Integrität ist entscheidend für ihre 

Fähigkeit, Loyalität zu fördern und ihre Beziehungen zu Kunden und anderen Gegenparteien auszubauen. 

Ihr Ruf könnte durch Ereignisse, die ihr zuzurechnen sind, Mängel bei ihren Kontrollmaßnahmen, die 

Nichteinhaltung ihrer Verpflichtungen (insbesondere in Bezug auf Umwelt oder Soziales) oder strategische 

Entscheidungen (Geschäftstätigkeit, Risikobereitschaft usw.) sowie durch Ereignisse und Handlungen 

anderer, die sich ihrer Kontrolle entziehen, beeinträchtigt werden. Negative Kommentare zur Gruppe, ob 

berechtigt oder nicht, könnten negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die Wettbewerbsposition, 

den Wert der emittierten Wertpapiere oder den Zugang zu Finanzierungsmitteln haben. 

Insbesondere könnte die Reputation der Gruppe durch eine Schwäche ihrer internen Kontrollmaßnahmen 

(operationelles Risiko, regulatorisches Risiko, Kreditrisiko, Marktrisiko usw.) oder durch Fehlverhalten 

von Mitarbeitern, z.B. gegenüber Kunden (Nichteinhaltung von Verbraucherschutzbestimmungen) oder 

durch Fragen der Marktintegrität (Marktmissbrauch und Interessenkonflikte) beeinträchtigt werden. Der 

Ruf der Gruppe könnte auch durch externen Betrug oder Informationslecks, durch die Finanzierung einer 

Branche, die der Medienpräsenz ausgesetzt ist, oder durch eine Transaktion beeinträchtigt werden, bei der 

davon ausgegangen wird, dass sie einer ökologischen oder sozialen Verpflichtung nicht nachkommt. 

Ebenso könnten Reputationsprobleme auch auf mangelnde Transparenz, Kommunikationsfehler oder eine 

Anpassung oder Korrektur der Finanzergebnisse zurückzuführen sein. Die Auswirkungen solcher 

Ereignisse, die möglicherweise zu Rechtsstreitigkeiten führen können, können je nach Kontext variieren 

und stehen im Mittelpunkt umfangreicher Medienberichte. Ein Reputationsschaden könnte zu einem 

Verlust des Geschäfts- oder Investorenvertrauens oder eines Verlusts der Kunden (und Interessenten) der 

Gruppe führen, der einen wesentlichen negativen Einfluss auf die Ertrags- und Finanzlage der Gruppe oder 

auf ihre Fähigkeit, Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, haben könnte. 

Das Risikomanagementsystem der Gruppe, das insbesondere auf Modellen basiert, ist 

möglicherweise nicht wirksam und kann die Gruppe unerkannten oder unerwarteten Risiken 

aussetzen, die zu erheblichen Verlusten führen können. 

Die Gruppe setzt erhebliche Ressourcen ein, um ihre Risiken zu identifizieren, zu messen und zu 

kontrollieren, und setzt verschiedene Techniken zur Steuerung ihres Risikoprofils ein. 
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Dennoch sind diese Risikomanagement-Techniken, die oft auf Modellen basieren, möglicherweise für 

bestimmte Risiken nicht geeignet, die nicht ordnungsgemäß in die historischen Daten und hypothetischen 

Szenarien intergriert wurden, die bei der Erstellung dieser Modelle verwendet wurden. 

Eine Reihe von außergewöhnlichen Maßnahmen von Regierungen, Zentralbanken und 

Aufsichtsbehörden könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die 

Ertrags- und Finanzlage der Gruppe haben. 

Seit mehreren Jahren ergreifen die Zentralbanken Maßnahmen, um den Zugang der Finanzinstitute zur 

Liquidität zu erleichtern, insbesondere durch eine Senkung der Zinsen auf historische Tiefststände. 

Verschiedene Zentralbanken haben die Höhe und Dauer der den Banken zur Verfügung gestellten 

Liquidität deutlich erhöht. Sie haben die Anforderungen an die Sicherheiten gelockert und in einigen Fällen 

"nicht-konventionelle" Maßnahmen ergriffen, um dem Finanzsystem beträchtliche Liquidität zu 

verschaffen, einschließlich direkter Marktkäufe von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und 

hypothekarisch gesicherten Wertpapieren.  

In den USA erhöht die Fed seit Dezember 2015 ihren Leitzins und setzt eine Politik der Bilanzkürzung 

(quantitative Straffung) um. Der Markt konzentriert sich nun auf das Tempo dieser Zinserhöhungen und 

die potenzielle Geldpolitik als Reaktion auf die gewählte Haushaltspolitik der US-Regierung von Donald 

Trump, die die Wirtschaft zu einer Stagflation führen könnte. Die Einführung neuer bzw. die Verschärfung 

bestehender Zölle und/oder die Verschärfung bestehender bzw. die Einführung neuer Wirtschafts-  und 

Handelssanktionen (insbesondere gegen Russland und den Iran) stellen nach wie vor die Hauptrisiken dar.  

Solche geldpolitischen Veränderungen und die Besorgnis über ihre möglichen Auswirkungen könnten die 

Volatilität an den Finanzmärkten erhöhen und die US-Zinsen deutlich höher ansetzen. Angesichts der 

Unsicherheit über die Stärke des globalen und US-amerikanischen Wirtschaftswachstums könnten solche 

Veränderungen einen erheblichen negativen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gruppe haben. 

In der Eurozone beendete die EZB ihr Net Asset-Buying-Programm im Dezember 2018, hat aber deutlich 

gemacht, dass sie plant, ihre Bilanz "für einen längeren Zeitraum" nach Abschluss der Net Asset-Käufe 

(durch Reinvestition der Beträge, die sie dadurch erhält, dass die von ihr gehaltenen Wertpapiere ihre 

Fälligkeit erreichen) konstant zu halten. Die EZB scheint nun weniger Spielraum zu haben, falls die 

finanziellen Spannungen in einigen Mitgliedstaaten der Eurozone wieder aufleben sollten. Im Extremfall 

einer Umstrukturierung der Staatsschulden eines Mitgliedstaats der Eurozone könnten Beschränkungen der 

grenzüberschreitenden Kapitalströme eingeführt werden. 

Die Fragmentierung der europäischen Finanzmärkte wird durch die Politik der EZB teilweise "verdeckt". 

Das Fehlen bedeutender Fortschritte in der Bankenunion und der Kapitalmarktunion führt dazu, dass sich 

die Eurozone in einer Situation potenzieller Angreifbarkeit befindet.  

Eine politisch fragmentierte Welt und die Risiken außergewöhnlicher kontraproduktiver Maßnahmen 

könnten einen wesentlichen negativen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gruppe 

haben. 
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Die Abhängigkeit der Gruppe von seinem Zugang zur Finanzierung und seine Liquiditätsengpässe 

können einen wesentlichen negativen Einfluss auf die Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage der 

Gruppe haben. 

Für die ordnungsgemäße Durchführung seiner Aktivitäten ist die Gruppe auf den Zugang zu Finanzmitteln 

und anderen Liquiditätsquellen angewiesen. Wenn die Gruppe nicht in der Lage ist, auf gesicherte oder 

unbesicherte Fremdkapitalmärkte zu Bedingungen zuzugreifen, die sie für akzeptabel hält, oder wenn es zu 

unvorhergesehenen Abflüssen von Barmitteln oder Sicherheiten kommt, einschließlich wesentlicher 

Rückgänge bei den Kundeneinlagen, könnte ihre Liquidität beeinträchtigt werden. Wenn die Gruppe nicht 

in der Lage ist, ein zufriedenstellendes Niveau beim Einzug von Kundeneinlagen aufrechtzuerhalten, kann 

er zudem gezwungen sein, auf teurere Finanzierungsquellen zurückzugreifen, was die Nettozinsmarge und 

das Ergebnis der Gruppe beeinträchtigen würde. 

Die Gruppe ist dem Risiko einer Bonitätsverschlechterung ausgesetzt. Die mittel- und langfristigen 

Finanzierungskosten der Gruppe stehen in direktem Zusammenhang mit dem Niveau der Bonität, die je 

nach den allgemeinen Marktbedingungen schwanken kann. Die Bonität kann auch durch eine nachteilige 

Änderung des französischen Staatsschuldenratings oder der externen Ratings der Gruppe durch 

Ratingagenturen beeinflusst werden. 

Die Ratings der Gruppe durch die Ratingagenturen basieren insbesondere auf der Überprüfung von 

Faktoren wie Governance, Strategie, Qualität und Vielfalt der Ertragsquellen, Kapitaladäquanz, Qualität 

der Bilanzstruktur, Risikomanagement und Risikobereitschaft der Gruppe. Daher kann eine 

Verschlechterung einer der oben genannten Faktoren zu einer Herabstufung der Ratings für die Gruppe 

führen. Die Kreditratings der Gruppe können einen wesentlichen Einfluss auf den Zugang der Gruppe zu 

Finanzierungsmitteln haben, ihre Finanzierungskosten erhöhen und ihre Fähigkeit, bestimmte Arten von 

Transaktionen oder Aktivitäten mit Kunden durchzuführen, einschränken. Dies könnte auch erfordern, dass 

die Gruppe bestimmten Gegenparteien zusätzliche Sicherheiten stellen muss, was sich negativ auf die 

Liquidität auswirken würde. 

Die Kreditgeber haben das Recht, die Schuldentilgung für einen Teil der Schulden der Gruppe bei Eintritt 

bestimmter Ereignisse zu beschleunigen, einschließlich des Versagens der Gruppe, nach einer 

Herabstufung der Bonität unter einen bestimmten Schwellenwert die notwendigen Sicherheiten zu erhalten, 

und anderer in den Bedingungen dieser Verschuldung festgelegter Ausfallereignisse. Wenn die jeweiligen 

Kreditgeber alle ausstehenden Beträge als Folge eines Ausfalls für fällig und zahlbar erklären, kann es sein, 

dass die Gruppe keine ausreichende alternative Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen findet und die 

Vermögenswerte der Gruppe nicht ausreichen, um seine ausstehenden Schulden vollständig 

zurückzuzahlen. 

Folglich können der Zugang zu Finanzmitteln und Liquiditätsengpässe eine erhebliche negativen 

Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gruppe sowie auf die Fähigkeit, seinen 

Verpflichtungen gegenüber seinen Vertragspartnern nachzukommen, haben. 
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Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung des strategischen Plans der Gruppe. 

Der neue Strategie- und Finanzplan der Gruppe für 2017-2020 enthält eine Reihe strategischer Ziele, 

insbesondere einen Plan zur Beschleunigung der digitalen Transformation ihres Modells, die Straffung 

ihres französischen Retail Banking Netzwerks, die Stärkung ihrer internen Kontrollfunktion und die 

Verankerung einer Kultur der unternehmerischen Verantwortung. Darüber hinaus enthält sie eine Reihe 

von Finanzzielen in Bezug auf Nettoertrag, Kosten, Eigenkapitalrendite und regulatorische Kennzahlen. 

Dieser strategische Plan basiert auf einer Reihe von Annahmen, insbesondere in Bezug auf das 

makroökonomische Umfeld und die Entwicklung der Aktivitäten. Die Nichterreichung dieser Ziele oder 

das Eintreten unerwarteter Ereignisse könnte die Erreichung des strategischen Plans beeinträchtigen und 

einen wesentlichen negativen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gruppe haben. 

Bei der Erstellung des Konzernabschlusses in Übereinstimmung mit den von der Europäischen 

Union übernommenen IFRS stützt sich der Konzern auf Annahmen und Schätzungen, die, wenn sie 

unrichtig sind, erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Jahresabschluss haben könnten. 

Bei der Anwendung der in den Finanzinformationen (Kapitel 6 dieses Registrierungsdokuments) 

offenbarten IFRS-Rechnungslegungsgrundsätze und bei der Erstellung des Konzernjahresabschlusses trifft 

die Konzernleitung Annahmen und Schätzungen, die sich auf die in der Gewinn- und Verlustrechnung oder 

innerhalb der direkt im Eigenkapital erfassten Gewinne und Verluste, auf die Bewertung von 

Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in der Bilanz sowie auf die im Anhang des 

Konzernjahresabschlusses offenbarten Informationen auswirken können. 

Um diese Annahmen und Schätzungen vorzunehmen, wendet die Konzernleitung ihr Urteilsvermögen an 

und verwendet Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Konzernrechnung verfügbar waren. 

Bewertungen, die auf Schätzungen basieren, bergen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf 

ihr zukünftiges Auftreten. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können daher von diesen Schätzungen 

abweichen, was eine erhebliche negativen Auswirkung auf die Jahresrechnung der Gruppe haben könnte. 

Die Verwendung von Schätzungen betrifft im Wesentlichen die folgenden Bewertungen: 

 Ein fairer Marktwert in der Bilanz von Finanzinstrumenten, die nicht an einem aktiven Markt 

gelistet sind, sowie ein fairer Marktwert von Finanzinstrumenten, wie er im Anhang zum 

Jahresabschluss dargestellt ist; 

 die Höhe der Wertminderung von Finanzanlagen, Sachanlagen oder immateriellen 

Vermögenswerten und dem Goodwill des Unternehmens; 

 Bewertung der bilanziellen Behandlung von derivativen Sicherungsinstrumenten und Messung der 

Effizienz der damit verbundenen Sicherungsbeziehungen; 

 Rückstellungen, die unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen werden (einschließlich 

Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in einem komplexen rechtlichen Kontext und 

Rückstellungen für Leistungen an Arbeitnehmer), versicherungstechnische Rückstellungen von 

Versicherungsunternehmen und aktive latente Gewinnbeteiligungen; 

 den Betrag der in der Bilanz angesetzten aktiven latenten Steuern; 
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 die Beurteilung der Kontrolle zur Bestimmung des Umfangs der konsolidierten Unternehmen, 

insbesondere der strukturierten Unternehmen; 

 Anfangswert des Firmenwerts, der für jeden Unternehmenszusammenschluss ermittelt wird; 

 im Falle des Verlusts der Kontrolle über ein konsolidiertes Tochterunternehmen gegebenenfalls 

den beizulegenden Zeitwert der Beteiligung, die die Gruppe möglicherweise an diesem 

Unternehmen zurückbehält. 

Wenn die Gruppe eine Akquisition vornimmt, ist sie möglicherweise nicht in der Lage, den 

Integrationsprozess kosteneffizient zu steuern oder den erwarteten Nutzen zu erzielen. 

Die Gruppe führt tiefgehende Analysen der Unternehmen oder Aktivitäten durch, die sie zu übernehmen 

beabsichtigt, aber die Due Dilligence Verfahren vor der Übernahme sind möglicherweise nicht völlig 

erschöpfend. Infolgedessen können bestimmte erworbene Unternehmen unerwünschte Vermögenswerte 

beinhalten oder die Gruppe erhöhten oder unerwarteten Risiken aussetzen. 

Die Analyse des Anschaffungswertes basiert auf einer Reihe von Annahmen, die sich auf die 

Ertragsaussichten der erworbenen Unternehmen oder Aktivitäten, das wirtschaftliche Umfeld, in dem sie 

tätig sind, oder die erwarteten Umsatz- oder Kostensynergien mit dem Rest der Gruppe beziehen. Diese 

Annahmen können möglicherweise nicht realisiert werden. In einigen Fällen können sich 

Integrationsinitiativen in Bezug auf kommerzielle Aktivitäten, IT oder Personalwesen als schwieriger zu 

implementieren erweisen als erwartet oder mehr Zeit und Ressourcen für das Management erfordern als 

erwartet. Ebenso kann es in der Gruppe zu höheren Integrationskosten und niedrigeren Einsparungen 

kommen oder zu niedrigeren Umsätzen als erwartet. Das Tempo und der Grad der Synergiebildung sind 

ebenfalls ungewiss und könnten einen erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die 

Ertrags- und Finanzlage der Gruppe haben. 

Im Rahmen der Geschäftsportfoliostrategie kann die Gruppe Aktivitäten oder Tochtergesellschaften 

verkaufen, um ihre Ressourcen in den anderen Aktivitäten der Gruppe einzusetzen, die eine bessere 

Aussicht auf Rentabilität oder Synergien haben. Nach ihrem Abschluss können diese Verkäufe zur 

Erfassung von Kapitalverlusten oder anderen Verlusten führen und somit negative Auswirkungen auf die 

Ertragslage der Gruppe haben. 

Die Unfähigkeit der Gruppe, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, sowie wesentliche 

Änderungen des regulatorischen Rahmens in Bezug auf Personalmanagementprozesse und 

Vergütung können sich nachteilig auf die Leistung der Gruppe auswirken. 

Die Unfähigkeit, hochqualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, eine hohe Fluktuationsrate oder 

der Abgang strategischer Mitarbeiter könnten der Gruppe einem Verlust an Know-how sowie einer 

Verschlechterung der Qualität der erbrachten Dienstleistungen aussetzen (insbesondere in Regionen, in 

denen die Arbeitsmärkte um qualifiziertes Personal sehr wettbewerbsfähig sind). Um hochqualifizierte 

Mitarbeiter, die mit den für eine erfolgreiche Entwicklung ihrer Aktivitäten notwendigen - zum Teil neuen 

- Fähigkeiten ausgestattet sind, zu gewinnen und zu halten, muss die Gruppe daher Karrierewege, Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten sowie marktkonforme Vergütungen anbieten. Die Unfähigkeit der Gruppe, 

ihre Personalziele zu erreichen, auch aufgrund externer Faktoren, könnte sich negativ auf ihre 

wirtschaftliche und operative Leistung und damit auf ihre Ertragslage auswirken. 
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Darüber hinaus unterliegt die europäische Finanzindustrie einer strengen Regulierung der 

Arbeitnehmervergütung, einschließlich Regeln für bestimmte Arten von Vergütungen (feste, variable, 

anreizbasierte, aufgeschobene Zahlungen usw.), die die Gruppe in ihrer Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter 

zu gewinnen und zu halten, einschränken könnten. Dies gilt insbesondere für die CRD4-Richtlinie, die seit 

2014 für Banken im Europäischen Wirtschaftsraum gilt und eine Obergrenze für den variablen 

Vergütungsbestandteil im Verhältnis zum festen Bestandteil für die regulierte Bevölkerung festlegt.  

Weitere regulatorische Änderungen, insbesondere die Datenschutzgrundverordnung und die Vorschriften 

zum Verbraucher- und Kundenschutz (Europäische Richtlinien (i) über Märkte für Finanzinstrumente und 

(ii) über den Versicherungsvertrieb und die dazugehörigen Texte, bekannt als "MIFIDII" und "IDD"), die 

2018 in Kraft getreten sind, umfassen Anforderungen an die Personalmanagementprozesse und an die 

Vergütung der Mitarbeiter, die der Gruppe Compliance-Verpflichtungen auferlegen und Kosten im 

Zusammenhang mit der Anpassung des Betriebsmodells. 
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III. Risiken bezüglich des Französischen Rechts und der Europäischen Gesetzgebung in Bezug auf 
die Abwicklung von Finanzinstituten und deren möglichen Auswirkungen auf die Wertpapiere 

Die Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 regelt die 

Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen 

(sogenannte „BRRD“) und ist am 02. Juli 2014 in Kraft getreten. Die BRRD ist als Richtlinie nicht 

unmittelbar anwendbar und bedurfte der Umsetzung in nationales Recht. Durch die französische 

ordonnnance No. 2015-1024 vom 20. August 2015 wurde die BRRD in französisches Recht überführt und 

nahm zu diesem Zweck Änderungen am französischen Code monétaire et financier vor. Die französische 

ordonnance wurde durch das Gesetz Nr. 2016-1691 vom 9. Dezember 2016 (Loi n°2016-1691 du 9 

décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 

économique) ratifiziert, welches klarstellende Regelungen hinsichtlich der Umsetzung der BRRD 

beinhaltet. 

Das festgelegte Ziel der BRRD und der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 15. Juli 2014 (sogenannte „SRM-Verordnung“) ist es, einen europaweit geltenden Rahmen 

für die Rettung und Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten, Wertpapierfirmen, bestimmten 

Finanzinstituten sowie von bestimmten Holdinggesellschaften (im Weiteren jeweils ein „relevantes 

Unternehmen“) bereitzustellen. Das Regelwerk, welches durch die BRRD bereitgestellt wird, sieht unter 

anderem vor, dass den von jedem EU-Mitgliedsstaat ernannten Behörden ein zuverlässiges 

Instrumentarium an die Hand gegeben wird, das ihnen eine rechtzeitige und rasche Intervention bei einem 

unsoliden oder ausfallenden relevanten Unternehmen ermöglicht, sodass der Fortbestand der kritischen 

Finanz- und Wirtschaftsfunktionen des relevanten Unternehmens sichergestellt wird und gleichzeitig die 

Auswirkungen des Ausfalls eines relevanten Unternehmens auf die Wirtschaft und das Finanzsystem so 

gering wie möglich gehalten werden (einschließlich drohender Verluste für Steuerzahler). Unter der SRM-

Verordnung wird eine zentralisierte Abwicklungsbefugnis geschaffen und dem Ausschuss für die 

einheitliche Abwicklung (Single Resolution Board, „SRB“) sowie den nationalen Abwicklungsbehörden 

verliehen. 

Die von der BRRD und der SRM-Verordnung bereitgestellten Befugnisse beinhalten Herabschreibungs- 

oder Umwandlungsbefugnisse, um sicherzustellen, dass Kapitalinstrumente (einschließlich nachrangiger 

Schuldtitel) und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (einschließlich vorrangiger Schuldtitel , wenn 

die nachrangigen Schuldtitel nicht ausreichen um alle Verluste aufzufangen) die Verluste des unter 

Abwicklung stehenden emittierenden relevanten Unternehmens entsprechend der Rangfolge der 

Forderungen auffängt (sogenanntes „Bail-in-Instrument“).  

Die Voraussetzungen für die Abwicklung unter dem französischen Währungs- und Finanzgesetz („Code 

monétaire et financier“), welches das BRRD implementiert, gelten als erfüllt, wenn (i) die 

Abwicklungsbehörde oder die maßgebliche Aufsichtsbehörde feststellt, dass das relevanten Unternehmen 

ausfällt oder wahrscheinlich ausfallen wird, (ii) es keine vernünftige Aussicht gibt, dass irgendeine 

Maßnahme, außer der Abwicklungsmaßnahme, den Ausfall innerhalb eines angemessenen Zeitraums 

verhindern würde und (iii) die Abwicklungsmaßnahme erforderlich ist um die Abwicklungsziele zu 

erreichen (insbesondere die Sicherstellung von kritischen Funktionen, die Vermeidung von erheblichen 
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negativen Auswirkungen auf das Finanzsystem, der Schutz öffentlicher Mittel durch die Minimierung des 

Einsatzes außerordentlicher finanzieller Unterstützung aus öffentlichen Mitteln und der Schutz von 

Kundengeldern und -vermögen) und die Abwicklung des relevanten Unternehmens im Rahmen des 

ordentlichen Insolvenzverfahrens nicht im gleichen Maße das Erreichen dieser Abwicklungsziele 

gewährleisten würde. 

Die Abwicklungsbehörde kann außerdem, unabhängig von einer Abwicklungsmaßnahme oder in 

Kombination mit einer Abwicklungsmaßnahme, bei der die Voraussetzungen für die Abwicklung erfüllt 

werden, Herabschreibung und Umwandlung von Kapitalinstrumenten (einschließlich nachrangiger 

Schuldtitel) in Eigenkapital veranlassen, wenn festgestellt wird, dass das relevante Unternehmen oder die 

Gruppe nicht länger existenzfähig ist, wenn keine Herabschreibungs- oder Umwandlungsmaßnahmen 

durchgeführt werden oder wenn das relevante Unternehmen außerordentliche finanzielle Unterstützung aus 

öffentlichen Mitteln benötigt (außer wenn die außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen 

Mitteln wie in Art. L. 613-48 III, 3° des französischen Währungs- und Finanzgesetz („Code monétaire et 

financier“) definiert, gewährt wird). Die Zertifikatsbedingungen und die Garantie enthalten Regelungen in 

Bezug auf das Bail-in-Instrument.  

Das Bail-in-Instrument kann zu einer vollständigen (d.h. bis auf null) oder teilweisen Herabschreibung oder 

Umwandlung der Wertpapiere (einschließlich nachrangiger Schuldtitel) oder der Garantie in Stammaktien 

oder andere Eigentumstitel bzw. zu einer Änderung der Bedingungen der Wertpapiere oder der Garantie 

(zum Beispiel der Fälligkeitstag und/oder der zu zahlende Zins kann verändert und/oder eine zeitweise 

Suspendierung der Zahlungen kann angeordnet werden) führen. Außerordentliche finanzielle 

Unterstützung aus öffentlichen Mitteln soll lediglich als Ultima ratio angewendet werden, nachdem die 

Abwicklungsmaßnahmen bis zum größtmöglichen Ausmaß, einschließlich des Bail-in-Instruments, in 

Betracht gezogen und angewandt worden sind. Zusätzlich kann, wenn sich die finanzielle Situation der 

Société Générale verschlechtert, das Bestehen des Bail-in-Instruments den Marktpreis oder Wert der 

Wertpapiere schneller verschlechtern, als wenn eine solche Befugnis nicht bestehen würde. 

Zusätzlich zum Bail-in-Instrument stellt das BRRD der Abwicklungsbehörde umfassende Befugnisse für 

die Implementierung von weiteren Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf relevante Unternehmen, die die 

Voraussetzungen für eine Abwicklung erfüllen, zur Verfügung, die (ohne Beschränkung) die Veräußerung 

des Geschäfts des relevanten Unternehmens, die Errichtung eines Brückeninstituts, die Ausgliederung von 

Vermögenswerten, die Ersetzung oder der Austausch des relevante Unternehmens als Schuldner von 

Schuldtiteln, die Abänderung der Bedingungen von Schuldtiteln (inklusive der Änderung der Fälligkeit 

und/oder des zu zahlenden Zinsbetrags und/oder der Anordnung einer zeitweisen Suspendierung der 

Zahlungen), die Abberufung der Geschäftsleitung, die Bestellung eines Übergangsverwalters und die 

Aussetzung des Listings sowie der Zulassung zum Handel von Finanzinstrumenten beinhalten. 

Bevor Abwicklungsmaßnahmen getroffen oder die Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung von 

relevanten Kapitalinstrumenten ausgeübt werden, muss die Abwicklungsbehörde gewährleisten, dass eine 

faire, umsichtige und realistische Bewertung der Aktiva und Passiva des relevanten Unternehmens durch 

eine von jeder öffentlichen Behörde unabhängigen Person durchgeführt worden ist. 
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Seit dem 1. Januar 2016 müssen französische Kreditinstitute (wie die Société Générale) jederzeit eine 

Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (sogenannte 

„MREL“) entsprechend Art. L. 613-44 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes („Code 

monétaire et financier“) erfüllen. Die MREL, die als Prozentsatz der Gesamtverbindlichkeiten und der 

Eigenmittel des relevanten Unternehmens ausgedrückt wird, soll verhindern, dass relevante Unternehmen 

ihre Verbindlichkeiten auf eine Art und Weise strukturieren, die die Wirksamkeit des Bail-in-Instruments 

einschränkt. Ab Januar 2019 müssen systemrelevante, weltweit tätige Banken (sogenannte „G-SIBs“), wie 

die Société Générale, die Voraussetzungen der Verlustausgleichsfähigkeit („TLAC“) erfüllen.  

In Übereinstimmung mit den Regelungen der SRM-Verordnung, soweit anwendbar, hat der SRB in Bezug 

auf alle Aspekte des Entscheidungsprozesses die unter dem BRRD ernannten nationalen 

Abwicklungsbehörden ersetzt und die unter dem BRRD ernannten nationalen Abwicklungsbehörden 

führen weiterhin die Tätigkeiten bezüglich der Umsetzung von vom SRB angenommene 

Abwicklungskonzepten durch. Die Regelungen bezüglich der Zusammenarbeit des SRB und den nationalen 

Abwicklungsbehörden für die Erstellung der Abwicklungspläne für Banken werden seit dem 01. Januar 

2015 angewandt und das SRM ist seit dem 01. Januar 2016 vollumfänglich funktionsfähig. 

Die Anwendung jeglicher Abwicklungsmaßnahmen unter in Frankreich umgesetzten BRRD-Regelungen 

oder jede Andeutung einer solchen Anwendung in Bezug auf die Société Générale oder die Gruppe kann 

erheblich negativ die Rechte des Zertifikateinhabers, den Preis oder den Wert der Anlage in die Wertpapiere 

und/oder die Fähigkeit der Emittentin bzw. der Société Générale ihren Verpflichtungen unter den 

Wertpapieren nachzukommen, beeinflussen.  

Französisches Gesetz Nr.°2016-1691 vom 9. Dezember 2016, welches für die Société Générale gilt und 

einen Vorrang schafft zwischen von den Kreditinstituten begebenen Vorrangigen Bevorzugten 

Schuldtiteln und Vorrangigen Nicht Bevorzugten Schuldtiteln, die vorrangig zu nachrangigen 

Verpflichtungen sind, sowie Auswirkungen der Ausübung einer Bail-in-Befugnis der maßgeblichen 

Abwicklungsbehörden auf bevorzugte Verbindlichkeiten der Société Générale

Durch das französische Gesetz Nr. 2016-1691 vom 9. Dezember 2016, welches für die Société Générale 

gilt, wurde die Rangordnung unter den Gläubigern von Kreditinstituten im Falle eines Konkursverfahrens 

(liquidation judiciaire) oder einer Abwicklung (résolution) durch Einführung einer Priorität unter 

vorrangigen (chirographaires) Wertpapieren zwischen vorrangigen bevorzugten Wertpapieren und 

vorrangigen nicht bevorzugten Wertpapieren (wie beispielsweise den Vorrangigen Bevorzugten 

Schuldtiteln und den Vorrangigen Nicht Bevorzugten Schuldtiteln) geändert, ohne dass hiermit eine 

Änderung der Rangordnung zwischen vorrangigen Wertpapieren und nachrangigen Wertpapieren 

einhergeht, so dass die Zahlungsansprüche der Inhaber von Nachrangigen Schuldtiteln nachrangig wären 

zur vollständigen Begleichung sämtlicher Zahlungsansprüche aller gegenwärtigen und zukünftigen Inhaber 

solcher Wertpapiere sowie nachrangig gegenüber sonstigen Inhabern von Wertpapieren, die in der 

Rangordnung zu den Nachrangigen Schuldtiteln vorrangig sind. Entsprechend gibt es keine mengenmäßige 

Begrenzung der von der Société Générale begebbaren, zu den Nachrangigen Schuldtiteln vorrangigen 

Schuldtitel. 
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Falls die maßgebliche Abwicklungsbehörde ihre Bail-in-Befugnis auf Verpflichtungen der Société 

Générale gemäß Artikel L 613-30-3-l-3 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes („Code 

monétaire et financier“) ausübt, welche nachrangig zu den Verbindlichkeiten der Société Générale sind 

und von gesetzlich bevorzugten Ausnahmen gemäß Artikel L 613-30-3-I 1°und 2°des französischen 

Währungs- und Finanzgesetzes profitieren sowie nicht nachrangig zu den Verpflichtungen sind, wie in 

Artikel L 613-30-3-I-4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes definiert, was zu einer 

Herabschreibung oder Entwertung des gesamten oder eines Teils des Nennbetrags dieser Verbindlichkeiten 

oder eines ausstehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, und/oder Zinsen auf diese Verbindlichkeiten 

und/oder einer Umwandlung des gesamten oder eines Teils des Nennbetrags dieser Verbindlichkeiten oder 

eines ausstehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, oder Zinsen auf diese Verbindlichkeiten in Aktien oder 

andere Wertpapiere oder sonstige Verbindlichkeiten der Société Générale oder einer anderen Person führt, 

einschließlich mittels einer Änderung der Zertifikatebedingungen zur Durchführung einer solchen Bail-in-

Befugnis, dann 

(i) sind die Verbindlichkeiten der Emittentin gegenüber den Zertifikatinhabern unter den Zertifikaten 

beschränkt und reduziert auf die Kapital und/oder Zinsbeträge, die von den Zertifikatsinhabern erzielbar 

wären, und/oder den Wert der Aktien oder anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Société 

Générale oder einer anderen Person, die den Zertifikatsinhabern geliefert würden, wenn die Zertifikate 

direkt von der Société Générale selbst begeben und alle Verbindlichkeiten unter den Zertifikaten 

entsprechend direkt der Ausübung der Bail-in-Befugnis unterstellt worden wären, und  

(ii)  ist die Emittentin berechtigt, anstelle der Zahlung die Zertifikatsinhaber aufzufordern, die Zahlung der 

fälligen Beträge aus den Zertifikaten, insgesamt oder teilweise, nach der Reduzierung und/oder Lieferung 

von Aktien oder anderer Wertpapiere oder anderer Verbindlichkeiten der Société Générale im Anschluss 

an eine unter dem vorstehenden Abschnitt (i) genannte Umwandlung direkt von der Société Générale unter 

der Garantie der Société Générale für die Verbindlichkeiten der Emittentin zu ersuchen. 

Wenn und soweit die Emittentin die Zertifikatsinhaber dazu auffordert, die Zahlung und/oder Lieferung 

direkt von der Société Générale unter der Garantie der Société Générale für die Verbindlichkeiten der 

Emittentin zu ersuchen, so gelten die Verbindlichkeiten der Emittentin unter den Zertifikaten als erloschen. 
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IV.  Mit der Treuhandkonstruktion verbundene Risiken 

Soweit in den Endgültigen Bedingungen die Anwendbarkeit der Treuhandkonstruktion auf die Wertpapiere 

bestimmt wird, gelten die folgenden Regelungen:  

1.  Begebung der Wertpapiere durch die Emittentin für Rechnung der Garantin und begrenzter 
Rückgriffsanspruch 

Die Verpflichtungen aus den Wertpapieren begründen direkte, unbedingte, unbesicherte und, vorbehaltlich 

der Garantie, allgemeine Verpflichtungen der Emittentin mit begrenztem Rückgriffsanspruch und sind 

untereinander jederzeit gleichrangig. Gemäß dem Treuhandvertrag, der zwischen der Emittentin und der 

Garantin geschlossen wurde (der „Treuhandvertrag“), ist die Emittentin u.a. verpflichtet, (i) die 

Wertpapiere treuhänderisch im eigenen Namen, aber für Rechnung der Garantin zu begeben und zurück-

zuzahlen, (ii) sämtliche Emissionserlöse aus der Begebung der Wertpapiere zu vereinnahmen und an die 

Garantin weiterzuleiten und (iii) ausschließlich die finanziellen Mittel zu verwenden, welche ihr von der 

Garantin gemäß dem Treuhandvertrag zur Verfügung gestellt werden, um bei Fälligkeit ihren Zahlungs-

verpflichtungen aus den Wertpapieren nachzukommen und diese Zahlungen treuhänderisch im eigenen 

Namen, aber für Rechnung der Garantin zu tätigen (die finanziellen Mittel entsprechen dabei der Höhe der 

Zahlungen, welche die Emittentin gemäß den Wertpapieren bei Fälligkeit zu leisten hat, und ermöglichen 

es ihr, ihren Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachzukommen). Die Fähigkeit der Emittentin, ihren 

Zahlungsverpflichtungen aus den Wertpapieren vollumfänglich nachzukommen, hängt dementsprechend 

davon ab, dass sie die Beträge, welche die Garantin ihr nach dem Treuhandvertrag zu zahlen hat, in vollem 

Umfang erhält. 

Infolge der Treuhandkonstruktion sind die Wertpapierinhaber unmittelbar vom Kreditrisiko der Garantin 

(siehe unten, „Bonität der Garantin“) abhängig und nicht vom Kreditrisiko der Emittentin. Die 

Zahlungsverpflichtungen der Emittentin aus den Wertpapieren sind auf die finanziellen Mittel begrenzt, 

welche die Garantin im Rahmen des Treuhandvertrags bereitstellt. Sofern sich die von der Garantin gemäß 

dem Treuhandvertrag bereitgestellten finanziellen Mittel als unzureichend für eine vollständige Erfüllung 

der Ansprüche sämtlicher Wertpapierinhaber erweisen, erlischt der entstehende Fehlbetrag und es bestehen 

keine weiteren Ansprüche der Wertpapierinhaber gegenüber der Emittentin (dies jedoch vorbehaltlich des 

Rechts auf Kündigung oder vorzeitige Rückzahlung) (diese Zahlungsverpflichtungen der Emittentin aus 

den Wertpapieren werden als „Säumige Zahlungen“ bezeichnet). Dies gilt ungeachtet dessen, ob die 

Emittentin in der Lage wäre, solche Zahlungsverpflichtungen aus anderen ihr zur Verfügung stehenden 

finanziellen Mitteln zu begleichen.  

Die Rechte der Zertifikateinhaber aus der Garantie auf erstes Anfordern werden durch diesen begrenzten 

Rückgriff nicht berührt und die Verpflichtungen der Garantin aus der Garantie nicht eingeschränkt; 

dementsprechend ist jeder Zertifikateinhaber weiterhin berechtigt, gerichtliche oder sonstige Verfahren 

gegen die Garantin anzustrengen oder anderweitig Ansprüche gegen die Garantin geltend zu machen, um 

im Rahmen der Garantie geschuldete Verpflichtungen, insbesondere auch in Bezug auf Säumige 

Zahlungen, durchzusetzen. 
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2.  Bonität der Garantin 

Gemäß dem Treuhandvertrag ist die Garantin verpflichtet, der Emittentin finanzielle Mittel in Höhe der 

Zahlungen zur Verfügung zu stellen, welche die Emittentin gemäß den Wertpapieren bei Fälligkeit zu 

leisten hat, und es ihr zu ermöglichen, ihren Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachzukommen. Die 

Wertpapierinhaber sind, bedingt durch die Treuhandkonstruktion, ausschließlich und unmittelbar abhängig 

von den Zahlungen gemäß dem Treuhandvertrag und folglich vom Kreditrisiko der Garantin (siehe oben, 

„Begebung der Wertpapiere durch die Emittentin für Rechnung der Garantin und begrenzter Rückgriffs-

anspruch“). 

Darüber hinaus wird die fällige und pünktliche Zahlung jedweder fälliger und zahlbarer Beträge 

bedingungslos und unwiderruflich von der Garantin garantiert. Die Garantie begründet eine direkte, 

unbedingte, unbesicherte und allgemeine Verpflichtung der Garantin, und keiner anderen Person, die mit 

sämtlichen anderen unbesicherten vertraglichen Verpflichtungen der Garantin in gleichem Rang steht und 

den vorrangigen Verbindlichkeiten, einschließlich Verbindlichkeiten, deren Vorrang gesetzlich 

vorgeschrieben ist, nachgeordnet ist. 

Anleger, welche die Wertpapiere erwerben, vertrauen auf die Bonität der Garantin und nicht auf die Bonität 

einer anderen Person.  

Von Zeit zu Zeit können Bonitätseinstufungen der Garantin durch eine oder mehrere unabhängige 

Ratingagenturen vorgenommen worden sein. Solche Bonitätsbewertungen können sich im Laufe der Zeit 

ändern und berücksichtigen möglicherweise nicht alle Faktoren, die für eine Einschätzung der 

Kreditwürdigkeit der Garantin von Bedeutung sind. Eine Bonitätsbewertung ist nicht gleichzusetzen mit 

einer Empfehlung, Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten, und sie kann jederzeit von der 

betreffenden Ratingagentur geändert oder zurückgezogen werden. Eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit 

der Garantin wirkt sich nachteilig auf den Wert der Wertpapiere aus. 

3.  Risiken in Verbindung mit der mangelnden Unabhängigkeit von Emittentin und Garantin 

Die Société Générale handelt als Garantin für die Wertpapiere der Emittentin und stellt der Emittentin 

außerdem Hedging-Instrumente zur Verfügung. Infolgedessen sind die Anleger nicht nur dem Kreditrisiko 

der Garantin ausgesetzt, sondern auch den operativen Risiken, die sich aus ihrer fehlenden Unabhängigkeit 

bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Verpflichtungen als Garantin und Anbieter von Hedging-

Instrumenten ergeben. Es ist daher nicht möglich, das Entstehen von Interessenkonflikten gänzlich 

auszuschließen. 

4.  Hedging- und Handelstransaktionen durch die Emittentin oder die Garantin oder ihre 
verbundenen Unternehmen könnten sich möglicherweise nachteilig auf den Wert der 
Wertpapiere auswirken. 

Unabhängig davon, ob die Emittentin, die Garantin bzw. ihre verbundenen Unternehmen im Rahmen ihres 

gewöhnlichen Geschäftsbetriebs Transaktionen am Sekundärmarkt tätigen, können sie Transaktionen für 

eigene Rechnung oder für Rechnung ihrer Kunden durchführen und Long- oder Short-Positionen in einem 
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bestimmten Vermögenswert halten. In Verbindung mit Tätigkeiten wie Hedging, Market Making, 

Eigenhandel oder sonstigen Handelsaktivitäten der Emittentin, der Garantin bzw. der Gruppe können die 

Emittentin, die Garantin oder ihre verbundenen Unternehmen Transaktionen durchführen, welche sich 

möglichweise nachteilig auf den Marktpreis, die Liquidität oder den Wert der Wertpapiere auswirken und 

als eine Beeinträchtigung der Interessen der betreffenden Wertpapierinhaber angesehen werden könnten. 

Auch können sich nachteilige Folgen für den Wert der Wertpapiere ergeben. 
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V.  Allgemeine mit den Zertifikaten verbundene Risiken  

Potentielle Käufer von Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten sollten die folgenden 

Informationen über Verlustrisiken genau prüfen, bevor sie sich zu einem Kauf von Zertifikaten, Reverse 

Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten entschließen. 

Niemand sollte Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate erwerben, ohne eine genaue 

Kenntnis der Funktionsweise der jeweiligen Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate zu 

besitzen und sich des Risikos eines möglichen Verlusts bewusst zu sein. Jeder potentielle Käufer von 

Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten sollte genau prüfen, ob unter den gegebenen 

Umständen und vor dem Hintergrund seiner persönlichen Verhältnisse und Vermögenssituation eine 

Anlage in Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate geeignet ist. 

Ein Anleger sollte nur eine Anlage in die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate tätigen, 

wenn er in der Lage ist, diesen Prospekt und die Zertifikatsbedingungen, die Teil dieses Prospekts sind, 

zu verstehen, hinsichtlich der jeweiligen Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate 

sachkundig ist und insbesondere in der Lage ist, das Leistungsversprechen der Emittentin für die 

jeweiligen Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate  in vollem Umfang nachzuvollziehen 

und zu verstehen. Sofern dies nicht der Fall ist, wird von einer Anlage in die Zertifikate, Reverse 

Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate  abgeraten. 

Die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate mögen zudem nicht für alle Anleger geeignet 

sein. Jeder zukünftige Anleger muss auf der Grundlage dieses Prospekts und seiner eigenen 

unabhängigen Beurteilungen und, soweit er es unter Berücksichtigung der Sachlage für erforderlich 

hält, unter Hinzuziehung professioneller Beratung, darüber entscheiden, ob der Kauf der Zertifikate, 

Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate in voller Übereinstimmung mit seinen finanziellen 

Bedürfnissen, Zielen und Bedingungen und mit allen anwendbaren Anlagegegrundsätzen, Richtlinien 

und Beschränkungen steht und für ihn eine geeignete, sachgerechte und angemessene Anlage darstellt. 

Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate sind risikoreiche Instrumente der 

Vermögensanlage. Bei der Anlage in Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate besteht 

das Risiko von Verlusten bezüglich des eingesetzten Kapitals sowie der aufgewendeten 

Transaktionskosten. Die Verlustszenarien sind je nach Ausstattungsmerkmalen des Zertifikats, 

Reverse Zertifikats bzw. Alpha-Zertifikats unterschiedlich. Bei Eintritt bestimmter Umstände ist 

sogar der Totalverlust des eingesetzten Kapitals sowie der aufgewendeten Transaktionskosten 

möglich. 

Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate als Inhaberschuldverschreibungen sind nicht 

erfasst vom Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz und auch nicht vom Einlagen-

sicherungsfonds des Bundesverbands Deutscher Banken.  

Im Falle der Insolvenz der Emittentin bzw. Garantin haben die Anleger daher keinerlei Ansprüche 

aus vorgenannten Sicherungsinstituten.  
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1. Risiken in Verbindung mit der Laufzeit von Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten (Closed 
End / Open End) 

a) Risiken bezüglich der Laufzeit von Zertifikaten 

Die Zertifikate können sowohl als Closed End- als auch als Open End-Zertifikate ausgestaltet sein. 

Die Zertifikatsbedingungen von Closed End-Zertifikaten können gegebenenfalls vorsehen, dass die 

Zertifikate zu im Vorhinein festgelegten Kündigungsterminen gekündigt und zur Zahlung eines gegebenen-

falls im Vorhinein festgelegten Kündigungsbetrags fällig gestellt werden können. Im Falle einer solchen 

Kündigung durch die Emittentin würden Anleger von einem weiteren Kursanstieg des Basiswerts nach der 

Kündigung nicht mehr profitieren können. Der Anleger sollte beachten, dass die Zertifikatsbedingungen 

auch vorsehen können, dass die Emittentin ihr Kündigungsrecht nach freiem Ermessen ausüben kann. 

Ein Anleger kann bei Open End-Zertifikaten hingegen nicht darauf vertrauen, dass ein Open End-Zertifikat 

an einen bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft noch existent ist, da dieses keine im Vorhinein begrenzte 

Laufzeit hat. Die Zertifikate können daher durch die Emittentin zu im Vorhinein festgelegten 

Kündigungsterminen gekündigt und zur Zahlung fällig gestellt werden. Anleger können daher bei einem 

zwischenzeitlichen Wertverlust des Basiswerts nicht darauf vertrauen, dass sich der Kurs des Basiswerts 

rechtzeitig vor einem Kündigungstermin wieder erholen wird. 

b) Risiken bezüglich der Laufzeit von Reverse Zertifikaten  

Die Reverse Zertifikate können sowohl als Closed End- als auch als Open End-Reverse Zertifikate 

ausgestaltet sein.  

Die Zertifikatsbedingungen von Closed End-Reverse Zertifikaten können gegebenenfalls vorsehen, dass 

diese Wertpapiere zu im Vorhinein festgelegten Kündigungsterminen gekündigt und zur Zahlung eines 

gegebenenfalls im Vorhinein festgelegten Kündigungsbetrags fällig gestellt werden können. Im Falle einer 

solchen Kündigung durch die Emittentin würden Anleger von einer weiteren negativen Wertentwicklung 

des Basiswerts nach der Kündigung nicht mehr profitieren können. Der Anleger sollte beachten, dass die 

Zertifikatsbedingungen auch vorsehen können, dass die Emittentin ihr Kündigungsrecht nach freiem 

Ermessen ausüben kann. 

Ein Anleger kann bei Open End-Reverse Zertifikaten nicht darauf vertrauen, dass ein Open End-Reverse 

Zertifikat an einen bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft noch existent ist, da dieses keine im Vorhinein 

begrenzte Laufzeit hat. Daher können die Reverse Zertifikate durch die Emittentin zu im Vorhinein 

festgelegten Kündigungsterminen gekündigt und zur Zahlung fällig gestellt werden. Anleger können daher 

bei einem zwischenzeitlichen Wertzuwachs des Basiswerts nicht darauf vertrauen, dass der Kurs des 

Basiswerts rechtzeitig vor einem Kündigungstermin wieder fallen wird.  
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c) Risiken bezüglich der Laufzeit von Alpha-Zertifikaten 

Die Alpha-Zertifikate sind als Closed End-Zertifikate ausgestaltet. 

Die Zertifikatsbedingungen der Alpha-Zertifikate sehen unter anderem vor, dass die Alpha-Zertifikate 

aufgrund des Eintritts eines Trigger-Ereignisses oder durch die Einlösung eines Anlegers vorzeitig 

zurückgezahlt werden können. Unter bestimmten Umständen können die Alpha-Zertifikate von der 

Emittentin ordentlich bzw. gegebenenfalls auch außerordentlich gekündigt werden. Im Falle des Eintritts 

eines Trigger-Ereignisses oder einer ordentlichen bzw. außerordentlichen Kündigung durch die Emittentin 

würden Anleger von einem weiteren Kursanstieg des Basiswerts nach dem Eintritt des Trigger-Ereignisses 

oder der Kündigung nicht mehr profitieren können. Der Anleger sollte beachten, dass die 

Zertifikatsbedingungen auch vorsehen können, dass die Emittentin ihr Kündigungsrecht nach freiem Er-

messen ausüben kann bzw. die Emittentin den Eintritt eines Trigger-Ereignisses bestimmen kann. 

2. Risiken bei Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten mit zusätzlichen 
Ausstattungsmerkmalen 

Die unter diesem Prospekt zu begebenden Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate können 

ferner mit den im Folgenden dargestellten zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen ausgestaltet werden, die 

ein oder mehrere der dargestellten Risikoprofile aufweisen. Nachfolgend sind die allgemeinen Risiken 

bezüglich der zusätzlichen Ausstattungsmerkmale bei Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-

Zertifikaten dargestellt. 

a) Risiken bei Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten mit Höchstbetrag (Cap) 

Bei Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten mit Höchstbetrag (Cap) ist der Auszahlungsbetrag auf einen 

bestimmten Betrag begrenzt. Ein Anleger sollte daher beachten, dass er über den Höchstbetrag hinaus bei 

diesen Wertpapieren nicht an der positiven Wertentwicklung des Basiswerts bzw. bei Reverse Zertifikaten 

nicht an einer negativen Wertentwicklung des Basiswerts partizipiert. Auch im Vergleich zu einer 

Direktinvestition in den Basiswert ist der Auszahlungsbetrag nach oben hin also begrenzt. 

Bei Reverse Zertifikaten gilt überdies, dass der Auszahlungsbetrag aufgrund der Konstruktion der Reverse 

Zertifikate grundsätzlich auch ohne Einbeziehung eines Cap beschränkt ist, da die negative Performance 

des Basiswerts nicht mehr als 100% betragen kann. 

b)  Risiken bei Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten mit bedingten Mindestbetrag 

Bei Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten mit einem bedingten Mindestbetrag werden die Zertifikate bzw. 

Reverse Zertifikate mindestens zu einem Betrag zurückgezahlt, der der Berechnungsbasis (Nominalbetrag 

oder Basispreis, letzterer ggf. noch multipliziert mit dem Bezugsverhältnis) multipliziert mit einem in den 

Zertifikatsbedingungen angegebenen Mindestbetragsfaktor entspricht, vorausgesetzt, dass eine in den 

Zertifikatsbedingungen angegebene Bedingung, z.B. hinsichtlich der Kursentwicklung des Basiswerts, oder 
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eine sonstige Bedingung erfüllt ist. Eine solche Bedingung kann sich auf den Kursverlauf des Basiswerts 

während eines in den Zertifikatsbedingungen festgelegten Beobachtungszeitraums oder auf den Kursstand 

am Bewertungstag im Vergleich zu einer in den Zertifikatsbedingungen festgelegten Barriere beziehen.  

Wird bei Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten mit einem bedingten Mindestbetrag die in den endgültigen 

Bedingungen definierte Barriere (als Bedingung) während des definierten Zeitraums oder zu einem 

definierten Zeitpunkt erreicht oder unter- bzw. überschritten, entfällt der Mindestbetrag und der Anleger ist 

dem Risiko eines Totalverlusts ausgesetzt. Die Emittentin und mit ihr verbundene Unternehmen tätigen im 

Rahmen ihrer üblichen Geschäftstätigkeit bzw. zur Absicherung von Risikopositionen aus den begebenen 

Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten Geschäfte in den Basiswert bzw. in auf den Basiswert bezogenen 

Finanzinstrumenten. Unter ungünstigen Umständen (niedrige Liquidität des Basiswerts) kann ein solches 

Geschäft den Eintritt einer oben beschriebenen Bedingung auslösen oder verhindern. 

c)  Risiken bei Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten mit Partizipationsfaktor 

(1)  Risiko bei Zertifikaten 

Je nach Ausstattung der Zertifikate kann ein von 100% abweichender Partizipationsfaktor bewirken, dass 

der Anleger, vorbehaltlich der Wertbeeinflussung durch weitere Ausstattungsmerkmale, an einem 

eventuellen Wertzuwachs des Basiswerts unterproportional (z.B. nur zu 80%) oder an einem eventuellen 

Wertverlust des Basiswerts überproportional (z.B. zu 120%) partizipiert.  

(2)  Risiko bei Reverse Zertifikaten 

Je nach Ausstattung der Reverse Zertifikate kann ein von 100% abweichender Partizipationsfaktor 

vorliegen. Bei einem Partizipationsfaktor von unter 100% partizipiert der Anleger, vorbehaltlich der 

Wertbeeinflussung durch weitere Ausstattungsmerkmale, an der negativen Performance des Basiswerts 

unterproportional, d.h. der Wertzuwachs der Reverse Zertifikate ist kleiner als die negative Performance 

des Basiswerts. 

d)  Risiken bei Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten mit 
Managementgebühr 

Eine Managementgebühr mindert nicht nur den am Fälligkeitstag ggf. von der Emittentin zu zahlenden 

Auszahlungsbetrag, sondern beeinflusst auch während der Laufzeit der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. 

Alpha-Zertifikate die Preisbildung im Sekundärmarkt negativ. Bei den für die Zertifikate, Reverse 

Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate im Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen wird eine solche 

Managementgebühr rechnerisch entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit der Zertifikate, Reverse 

Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate in die jeweilige Preisbildung mit einbezogen. Gegebenenfalls 

berechtigen darüber hinaus die Endgültigen Bedingungen die Emittentin zu einer Anpassung der Höhe der 

Managementgebühr während der Laufzeit der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate. Eine 

solche Anpassung kann auch zum Nachteil des Anlegers erfolgen. 



222 

3.  Allgemeine basiswertspezifische Risiken 

a)  Risiken bezogen auf Aktien 

Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate bezogen auf Aktien sind mit besonderen Risiken 

verbunden, die außerhalb des Einflussbereichs der Emittentin liegen. Hierzu gehört insbesondere das 

Risiko, dass das betreffende Unternehmen zahlungsunfähig wird, dass über das Vermögen des 

Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein nach dem für das Unternehmen anwendbaren Recht 

vergleichbares Verfahren eröffnet wird oder dass vergleichbare Ereignisse in Bezug auf das Unternehmen 

eintreten, die zu einem Totalverlust des investierten Kapitals für den Anleger führen. 

Ferner ist zu beachten, dass die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate keinen Anspruch 

auf Dividendenzahlungen bzw. sonstige Barausschüttungen verbriefen. Von daher werden keine 

Dividenden bzw. sonstigen Barausschüttungen an den Anleger ausgezahlt, sofern eine Dividendenzahlung 

bzw. sonstige Barausschüttung bezogen auf den Basiswert erfolgt. Außerdem müssen gezahlte oder 

erwartete Ausschüttungen in Bezug auf eine als Basiswert dienende Aktie, die von der Emittentin 

vereinnahmt werden, nicht im Preis der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate 

berücksichtigt werden. Werden erwartete Dividenden berücksichtigt, so können sie auf Basis der für die 

gesamte Laufzeit oder einen bestimmten Zeitabschnitt erwarteten Erträge bereits vor dem faktischen 

Dividendenstichtag bei der Preisstellung für die Wertpapiere berücksichtigt werden. Solche 

preisbeeinflussenden Dividendenschätzungen können sich während der Laufzeit der Wertpapiere verändern 

oder von der allgemein im Markt erwarteten oder der tatsächlich gezahlten Dividende abweichen und die 

Preisstellung für die Wertpapiere im Sekundärmarkt negativ beeinflussen. 

Darüber hinaus hängt die Wertentwicklung der als Basiswert dienenden Aktie von nicht voraussehbaren 

Entwicklungen an den Kapitalmärkten ab, die wiederum von der allgemeinen politischen und 

wirtschaftlichen Lage sowohl auf globaler als auch auf Ebene des Landes beeinflusst werden, in dem das 

die Aktie herausgebende Unternehmen seinen Sitz hat oder in denen es wirtschaftlich tätig ist. Aktien von 

Unternehmen, die ihren Geschäftssitz oder ihre wirtschaftliche Tätigkeit in Ländern haben bzw. entfalten, 

in denen eine geringe Rechtssicherheit herrscht, unterliegen zusätzlichen Risiken, wie z.B. dem Risiko von 

in die Betriebstätigkeit des Unternehmens eingreifenden staatlichen Maßnahmen bis hin zur 

entschädigungslosen Verstaatlichung des Unternehmens, was zu einem Totalverlust des investierten 

Kapitals für den Anleger führen kann. 

Sehen die maßgeblichen Zertifikatsbedingungen eine physische Lieferung der als Basiswert dienenden 

Aktie an den Anleger vor, umfasst diese Verpflichtung grundsätzlich nur die Lieferung der Aktie in 

börsenmäßig lieferbarer Form und Ausstattung und gemäß den an dem jeweiligen Handelsplatz geltenden 

Usancen vor. Im Falle von Namensaktien oder unter anderen Rechtsordnungen vergleichbaren Aktien 

umfasst die Lieferungsverpflichtung der Emittentin nicht die Eintragung der Anleger in das Aktienbuch 

oder einem anderen vergleichbaren offiziellen Register oder Verzeichnis der betreffenden Gesellschaft. Ein 

Anspruch auf Nichterfüllung, insbesondere auf Rückabwicklung oder Schadensersatz, ist in einem solchen 

Fall ausgeschlossen. 
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b)  Risiken bezogen auf Indizes 

Die Emittentin der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate hat keinen Einfluss auf die 

Zusammensetzung und die Berechnung des als Basiswert dienenden Index. Der Index bzw. die Index-

bestandteile werden von dem jeweiligen Index-Sponsor ohne Berücksichtigung der Interessen der 

Emittentin oder der Anleger zusammengesetzt und berechnet. Der jeweilige Index-Sponsor übernimmt 

auch keine Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf die Ausgabe, den Verkauf oder den Handel der 

Zertifikate. 

Der Wert eines Index wird auf Grundlage des Wertes seiner Indexbestandteile berechnet. Veränderungen 

der Preise der Indexbestandteile, der Indexzusammensetzung, der Gewichtung einzelner Indexbestandteile 

sowie anderer Faktoren, die sich auf den Wert der Indexbestandteile auswirken können, beeinflussen auch 

den Wert der Wertpapiere und können sich auf den Ertrag einer Anlage in diese Wertpapiere auswirken. 

Die Besonderheit eines Index besteht insbesondere darin, dass Schwankungen in der Wertentwicklung 

eines oder mehrerer Indexbestandteile durch die Schwankungen des Werts anderer Indexbestandteile 

sowohl ausgeglichen als auch verstärkt werden können. Die Wertentwicklung eines Index in der 

Vergangenheit stellt keine Garantie für dessen zukünftige Wertentwicklung dar. Die veröffentlichte 

Zusammensetzung des Index bzw. seiner Bestandteile, die in der Regel auf der Internetseite des jeweiligen 

Index-Sponsors oder in sonstigen, in den Endgültigen Bedingungen genannten Medien erfolgt, entspricht 

nicht immer der aktuellen Zusammensetzung des Index, da die Aktualisierung unter Umständen mit einer 

erheblichen Verzögerung erfolgen kann.  

Die Auswahl des Index als Basiswert durch die Emittentin basiert nicht auf ihren eigenen Erwartungen oder 

Einschätzungen im Hinblick auf die zukünftige Wertentwicklung des ausgewählten Index oder seiner 

Indexbestandteile. Anleger sollten deshalb ihre Anlageentscheidung auf Grundlage ihrer eigenen 

Informationen und Einschätzungen bezüglich der künftigen Wertentwicklung des Index bzw. seiner 

Indexbestandteile treffen. 

Zudem kann der Fall eintreten, dass der Index bzw. bestimmte Indexbestandteile nicht für die gesamte 

Laufzeit der Zertifikate zur Verfügung stehen oder nicht mehr als Basiswert verwendet werden dürfen. In 

einem solchen Fall besteht die Möglichkeit, dass der betreffende Index entweder gegen einen anderen Index 

ausgetauscht, durch die Emittentin weiterberechnet wird oder die Wertpapiere aus diesem Grund vorzeitig 

von der Emittentin gekündigt werden. 

Ferner bilden bestimmte Indizes nur die Wertentwicklung von Vermögenswerten bestimmter Länder oder 

bestimmter Branchen ab. In diesem Falle sind die Anleger einem Konzentrationsrisiko ausgesetzt. Im Falle 

einer ungünstigen wirtschaftlichen Entwicklung in einem Land oder in Bezug auf eine bestimmte Branche 

kann sich diese Entwicklung nachteilig für den Anleger auswirken. Sind mehrere Länder oder Branchen in 

dem Index vertreten, ist es möglich, dass diese ungleich gewichtet werden. Dies bedeutet, dass der Index 

im Falle einer ungünstigen Entwicklung in dem betreffenden Land oder der betreffenden Branche mit einer 

höheren Gewichtung im Index den Wert des Index unverhältnismäßig nachteilig beeinflussen kann. 
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Beziehen sich die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate auf Aktienindizes, ist zwischen 

einem Kursindex und einem Performanceindex als Basiswert zu unterscheiden. Bei einem Kursindex 

werden im Gegensatz zu einem Performanceindex die auf die Indexbestandteile (Aktien) entfallenden 

Dividenden- bzw. sonstigen Barausschüttungen nicht bei der Berechnung mit einbezogen. Von daher 

verliert der Kurs eines Kursindex bei der Zahlung von Dividenden bzw. bei Ausschüttung auf im Index 

enthaltene Aktien an Wert und die Anleger partizipieren somit nicht an Dividenden oder sonstigen 

Ausschüttungen in Bezug auf die im jeweiligen Kursindex enthaltenen Aktien. 

Beziehen sich die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate auf Short-Indizes, sollten 

potentielle Anleger beachten, dass sich dieser Index gegensätzlich zu seinem zugrundeliegenden Kurs 

entwickelt. Das heißt, dass der Kurs eines Short-Index steigt, wenn die Kurse der dem Short-Index 

zugundeliegenden Bestandteile fallen, und dass der Kurs eines Short-Index fällt, wenn die Kurse der dem 

Short-Index zugundeliegenden Bestandteile steigen. 

Beziehen sich die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate auf Gehebelte-Indizes, sollten 

potentielle Anleger beachten, dass solche Indizes sich aus zwei verschiedenen Komponenten zusammen-

setzen: dem dem Gehebelten-Index zugrundeliegenden Referenzindex und dem Hebelfaktor. Die 

Kursentwicklung des Gehebelten-Index ist an die prozentuale Entwicklung des Referenzindex unter 

Berücksichtigung des Hebelfaktors gebunden. Entsprechend dem Hebelfaktor fällt oder steigt der tägliche 

Kurs des Gehebelten-Index stärker als der Kurs des Referenzindex. Aus diesem Grund trägt der Anleger 

das Risiko des überproportionalen Verlustes seines eingesetzten Kapitals. 

Wenn in Folge außerordentlicher Kursbewegungen während eines Handelstages der Kursverlust des 

Gehebelten-Index ein gewisses Maß überschritten hat, kann der Gehebelte-Index untertägig in 

Übereinstimmung mit dem jeweiligen Indexkonzept angepasst werden, Eine solche Anpassung kann zu 

einer geringeren Teilhabe des Gehebelten-Index an einem möglichen, darauf folgenden Kursanstieg des 

Referenzindex folgen. 

Je höher der Hebelfaktor ist, desto größer ist das Risiko des Verlustes des eingesetzten Kapitals für 

potentielle Anleger. 

c)  Besonderheiten von Edelmetallen bzw. Rohstoffen als Basiswert  

Rohwaren bzw. Rohstoffe werden im Allgemeinen in drei Hauptkategorien eingeteilt: Mineralische 

Rohstoffe (wie z.B. Öl, Gas, Aluminium und Kupfer), landwirtschaftliche Erzeugnisse (wie z.B. Weizen 

und Mais) und Edelmetalle (wie z.B. Gold und Silber). Ein Großteil der Rohwaren wird an spezialisierten 

Börsen oder direkt zwischen Marktteilnehmern (Interbankenhandel) weltweit in Form von OTC-

Geschäften (over-the-counter; außerbörslich) mittels weitgehend standardisierter Kontrakte gehandelt. 

Preisrisiken bei Rohwaren sind häufig komplex. Die Preise sind größeren Schwankungen (Volatilität) 

unterworfen als bei anderen Anlagekategorien. Insbesondere weisen Rohwaren-Märkte eine geringere 

Liquidität auf als Renten-, Devisen- und Aktienmärkte und daher wirken sich Veränderungen des Angebots 
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und der Nachfrage drastischer auf Preise und Volatilität aus, wodurch Anlagen in Rohwaren risikoreicher 

und komplexer sind. 

Die Einflussfaktoren auf Preise von Rohwaren sind zahlreich und komplex. Nachfolgend werden die 

wesentlichen Faktoren aufgeführt, die sich in Rohwaren-Preisen niederschlagen können. 

Die Planung und das Management der Versorgung mit Rohwaren nehmen viel Zeit in Anspruch. Daher ist 

der Angebotsspielraum bei Rohwaren begrenzt und es ist nicht immer möglich, die Produktion schnell an 

Veränderungen des Angebots und der Nachfrage anzupassen. Die Nachfrage kann auch regional 

unterschiedlich sein. Die Transportkosten für Rohwaren in Regionen, in denen diese benötigt werden, 

wirken sich darüber hinaus auf die Preise aus. Das zyklische Verhalten einiger Rohwaren, wie z.B. 

landwirtschaftliche Erzeugnisse, die während bestimmter Jahreszeiten produziert werden, kann starke 

Preisschwankungen nach sich ziehen. 

Direkte Investitionen in Rohwaren sind mit Kosten für Lagerung, Versicherung und Steuern verbunden. 

Des Weiteren werden auf Rohwaren keine Zinsen oder Dividenden gezahlt. Die Gesamtrendite von 

Rohwaren wird durch diese Faktoren beeinflusst. 

Nicht alle Rohwaren-Märkte sind liquide und können schnell und in ausreichendem Umfang auf 

Veränderungen der Angebots- und Nachfragesituation reagieren. Da an den Rohwaren-Märkten nur wenige 

Marktteilnehmer aktiv sind, können starke Spekulationen negative Konsequenzen haben und 

Preisverzerrungen nach sich ziehen. 

Ungünstige Wetterbedingungen können das Angebot bestimmter Rohwaren für das Gesamtjahr 

beeinflussen. Eine so ausgelöste Angebotskrise kann zu starken und unberechenbaren Preisschwankungen 

führen. Auch die Ausbreitung von Krankheiten und der Ausbruch von Epidemien können die Preise von 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen beeinflussen. 

Rohwaren werden oft in Schwellenländern produziert und von Industrieländern nachgefragt. Die politische 

und wirtschaftliche Situation von Schwellenländern ist jedoch meist weitaus weniger stabil als in den 

Industriestaaten. Sie sind weit eher den Risiken rascher politischer Veränderungen und konjunktureller 

Rückschläge ausgesetzt. Politische Krisen können das Vertrauen von Anlegern erschüttern, was wiederum 

die Preise von Rohwaren beeinflussen kann. Kriegerische Auseinandersetzungen oder Konflikte können 

Angebot und Nachfrage bestimmter Rohwaren verändern. Darüber hinaus ist es möglich, dass 

Industrieländer ein Embargo beim Export und Import von Waren und Dienstleistungen auferlegen. Dies 

kann sich direkt oder indirekt auf den Preis von Rohwaren niederschlagen. Ferner ist eine Reihe von 

Rohwaren-Produzenten zu Organisationen oder Kartellen zusammengeschlossen, um das Angebot zu 

regulieren und damit die Preise zu beeinflussen. 

Änderungen der Steuersätze und Zölle können sich für Rohwaren-Produzenten rentabilitätsmindernd 

auswirken. Sofern diese Kosten an Käufer weitergegeben werden, wirken sich solche Veränderungen auf 

die Preise der betreffenden Rohwaren aus. 
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Die in diesem Abschnitt beschriebenen Faktoren und Umstände, die sich unmittelbar oder mittelbar auf den 

Wert von Rohstoffen auswirken bzw. auswirken können, können den Wert der Wertpapiere negativ 

beeinflussen. 

d)  Risiken bezogen auf Future Kontrakte 

Future Kontrakte sind standardisierte Termingeschäfte bezogen auf Finanzinstrumente (z.B. Aktien, 

Indizes, Zinssätze, Devisen), sog. Finanzterminkontrakte, oder Rohstoffe (z.B. Edelmetalle, Weizen, 

Zucker), sog. Warenterminkontrakte. 

Ein Terminkontrakt verkörpert die vertragliche Verpflichtung, eine bestimmte Menge des jeweiligen 

Vertragsgegenstands zu einem festgelegten Termin zu einem vereinbarten Preis zu kaufen oder zu 

verkaufen. Future Kontrakte werden an Terminbörsen gehandelt und sind zu diesem Zwecke hinsichtlich 

Kontraktgröße, Art und Güte des Vertragsgegenstands und eventueller Lieferorte und Liefertermine 

standardisiert.  

Grundsätzlich besteht eine enge Korrelation zwischen der Preisentwicklung für einen Basiswert an einem 

Kassamarkt und dem korrespondierenden Futuresmarkt. Allerdings werden Future Kontrakte grundsätzlich 

mit einem Auf- oder Abschlag gegenüber dem Kassakurs des zugrundeliegenden Basiswerts gehandelt. 

Dieser in der Terminbörsenterminologie als „Basis“ bezeichnete Unterschied zwischen Kassa- und 

Futurespreis resultiert einerseits aus der Miteinberechnung von bei Kassageschäften üblicherweise 

anfallenden Kosten (Lagerhaltung, Lieferung, Versicherungen etc.) bzw. von mit Kassageschäften 

üblicherweise verbundenen Einnahmen (Zinsen, Dividenden etc.), andererseits aus der unterschiedlichen 

Bewertung von allgemeinen Marktfaktoren am Kassa- und am Futuresmarkt. Ferner kann je nach Basiswert 

die Liquidität am Kassa- und am entsprechenden Futuresmarkt erheblich voneinander abweichen. 

Da sich die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate auf den Börsenkurs der 

zugrundeliegenden und in den Endgültigen Bedingungen der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-

Zertifikate genannten Future Kontrakte beziehen, sind neben Kenntnissen über den Markt für den dem 

jeweiligen Future Kontrakt zugrunde liegenden Basiswert Kenntnisse über die Funktionsweise und 

Bewertungsfaktoren von Termingeschäften für eine sachgerechte Bewertung der mit dem Kauf dieser 

Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate verbundenen Risiken notwendig. 

Da Future Kontrakte als Basiswert der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate jeweils einen 

bestimmten Verfalltermin haben, wird der Basiswert durch die Emittentin bei Zertifikaten, Reverse 

Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten mit längerer Laufzeit zu einem in den Zertifikatsbedingungen 

bestimmten Zeitpunkt jeweils durch einen Future Kontrakt ersetzt, der außer einem später in der Zukunft 

liegenden Verfalltermin die gleichen Vertragsspezifikationen aufweist wie der anfänglich zugrunde 

liegende Future Kontrakt („Roll-Over“). Sollte zu diesem Zeitpunkt nach Auffassung der Zertifikatsstelle 

kein Future Kontrakt existieren, dessen zugrundeliegenden Bedingungen oder maßgeblichen 

Kontrakteigenschaften mit denen des zu ersetzenden Basiswerts übereinstimmen, hat die Emittentin das 

Recht, die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate zu kündigen oder den Future Kontrakt zu 

ersetzen. Falls erforderlich, wird der neue Future Kontrakt mit einem Bereinigungsfaktor multipliziert, um 
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die Kontinuität der Entwicklung der den Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten 

zugrundeliegenden Bezugsgrößen sicherzustellen. 

Der Roll-Over wird an einem Handelstag (der „Roll-Over-Tag“) innerhalb eines in den 

Zertifikatsbedingungen genannten Zeitrahmens kurz vor dem Verfalltermin des aktuellen Future Kontrakts 

durchgeführt. Die Referenzwerte, anhand derer der Roll-Over von dem Basiswert auf den Neuen Basiswert 

durchgeführt wird, können von der Emittentin bzw. Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen ermittelt 

werden.  

Zum Stichtag eines Roll-Over ist die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen 

berechtigt, den Basispreis und das Bezugsverhältnis des Basiswerts sowie sonstige Zertifikatsbedingungen 

anzupassen, soweit dies im Rahmen der Ersetzung des auslaufenden Basiswerts durch den neuen Basiswert 

nach billigem Ermessen der Emittentin bzw. der Zertifikatsstelle erforderlich erscheint. Dies kann zu 

Ungunsten der Anleger erfolgen. 

Bei einem sog. „Contango“-Markt, bei dem der Preis des nächstfälligen Future Kontrakts, in den gerollt 

wird, über dem Preis des verfallenden Future Kontrakts liegt, kann durch den Erlös der aufgelösten Position 

nur ein entsprechend kleinerer Anteil an dem neuen Future Kontrakt erworben werden. Folglich sinkt das 

Bezugsverhältnis und der Anleger partizipiert an der Wertentwicklung des neuen Future Kontrakts nur zu 

einem geringeren Anteil. 

Dagegen liegt bei einem sog. „Backwardation“-Markt der Preis des nächstfälligen Future Kontrakts, in den 

gerollt wird, unter dem Preis des verfallenden Future Kontrakts. In der Folge erhöht sich das 

Bezugsverhältnis. 

Sofern die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate mit einem Einlösungsrecht der 

Zertifikatsinhaber ausgestattet sind, erfolgt für Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate, die 

mit Wirkung zu einem Stichtag für einen Roll-Over wirksam eingelöst werden, die Berechnung des 

Auszahlungsbetrags auf der Grundlage des zu diesem Stichtag auslaufenden Future Kontrakts. 

e)  Risiken bezogen auf Fondsanteile 

Bei Fonds als Basiswert ist zu beachten, dass die Wertentwicklung des oder der Fonds durch Gebühren 

beeinflusst wird, die das Fondsvermögen unmittelbar oder mittelbar belasten. Zu den unmittelbaren 

Gebühren zählen u.a.: Vergütung für die Verwaltung des oder der Fonds (Fondsmanagement, 

administrative Tätigkeiten), Vergütung der Depotbank, bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der 

banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland, Kosten für den Druck 

und Versand der für die Anleger bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte, Kosten für die Prüfung des 

oder der Fonds durch den Abschlussprüfer, Kosten für den Vertrieb etc. Die aufgeführten Gebühren können 

auch in einer sogenannten Pauschalvergütung zusammengefasst sein. Als mittelbare Gebühren können 

beispielsweise Verwaltungsgebühren angesehen werden, die den oder dem Fonds für im Fondsvermögen 

gehaltene Investmentanteile berechnet werden. 
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Ferner spiegeln sich Kursrückgänge oder Wertverluste bei den durch den oder die Fonds erworbenen 

Wertpapieren oder sonstigen Anlagen im Preis der Fondsanteile wieder und es besteht das Risiko sinkender 

Anteilspreise. 

Der Fonds kann unter Umständen erhebliche Verluste erleiden, falls er in illiquide Vermögenswerte 

investiert hat oder diese einer Mindesthaltepflicht unterliegen und der Fonds diese zu einem niedrigen Preis 

verkaufen muss, um Fondsanteile zurücknehmen zu können. Dies gilt insbesondere, wenn der Anleger 

Fondsanteile einlösen möchte. Dies kann sich nachteilig auf den Fonds und damit auf den Wert der 

Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate auswirken. 

Die Wertentwicklung des oder der Fonds als Basiswert der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-

Zertifikate hängt von der Wertentwicklung der Anlagen ab, die vom Anlageverwalter des oder der Fonds 

zur Umsetzung der jeweiligen Anlagestrategie ausgewählt werden. Im Rahmen einer praxisnahen 

Betrachtung hängt die Wertentwicklung eines Fonds somit vor allem von der Kompetenz des 

Anlageverwalters bzw. der verantwortlichen Manager ab. Ein Ausscheiden oder Austauschen solcher 

Personen kann zu Verlusten bzw. sogar zur Auflösung des oder der Fonds führen. 

In bestimmten Situationen kann es vorkommen, dass ein Fonds den Nettoinventarwert verspätet 

veröffentlicht. Dies kann zu einer Verzögerung der Einlösung der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. 

Alpha-Zertifikate führen und sich, z.B. bei einer negativen Marktentwicklung, nachteilig auf den Wert der 

Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate auswirken. Darüber hinaus tragen Anleger das 

Risiko, bei einer verspäteten Einlösung der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate die 

entsprechenden Erlöse erst verzögert und unter Umständen zu negativeren Konditionen wiederanlegen zu 

können. 

Es ist nicht auszuschließen, dass ein Fonds während der Laufzeit der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. 

Alpha-Zertifikate aufgelöst wird. In diesem Fall ist die Emittentin oder die Zertifikatsstelle in der Regel 

berechtigt, nach Maßgabe der jeweiligen Emissionsbedingungen Anpassungen hinsichtlich der Zertifikate, 

Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate vorzunehmen. Derartige Anpassungen können insbesondere 

eine Ersetzung des jeweiligen Fonds durch einen anderen Fonds vorsehen. Darüber hinaus besteht in einem 

solchen Fall auch die Möglichkeit einer vorzeitigen Kündigung der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. 

Alpha-Zertifikate durch die Emittentin. 

Der Fonds löst zu den Terminen, die für die Berechnung der Einlösung der Zertifikate, Reverse Zertifikate 

bzw. Alpha-Zertifikate relevant sind, möglicherweise keine oder nur einen Teil der betreffenden 

Fondsanteile ein. Dies kann zu einer Verzögerung der Einlösung der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. 

Alpha-Zertifikate führen, wenn eine solche Verzögerung in den Emissionsbedingungen für den Fall 

vorgesehen ist, dass sich die Auflösung der von der Emittentin bei Emission der Zertifikate, Reverse 

Zertifikate Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate abgeschlossenen Absicherungsgeschäfte verzögert. 

Außerdem kann sich eine solche Situation nachteilig auf den Wert der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. 

Alpha-Zertifikate auswirken. 
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Besonderheiten bei Hedge-Fondsanteilen: Hedge-Fonds ist es gestattet, in hoch riskante Anlagestrategien 

und –techniken sowie hochkomplexe Instrumente der Kapitalanlage zu investieren. Das verwaltete 

Vermögen wird vornehmlich an den internationalen Terminmärkten in derivative Instrumente wie Optionen 

und Futures angelegt. Insbesondere besteht bei der Anlage in hochriskante und komplexe Anlagetechniken 

und –strategien ein hohes Verlustrisiko. So erwerben einige Hedge-Fonds als Teil ihrer Anlagestrategie 

risikobehaftete Wertpapiere, zum Beispiel von Unternehmen, die sich in schwierigen wirtschaftlichen 

Situationen befinden und gegebenenfalls tiefgreifende Umstrukturierungsprozesse mit ungewissen 

Erfolgsaussichten durchlaufen. Darüber hinaus können auch Leerverkäufe (so genannte „Short-Sales“) und 

der Einsatz zusätzlichen Fremdkapitals Teil der Anlagestrategie eines Hedge-Fonds sein. Tätigt ein Hedge-

Fonds Leerverkäufe, so veräußert er Wertpapiere, die er im Moment des Geschäftsabschlusses nicht besitzt 

und im Wege der Wertpapierleihe von dritten Parteien beschaffen muss. Als (Leer-)Verkäufer geht der 

Hedge-Fonds dabei von fallenden Kursen des Wertpapiers aus und erwartet daher, das entsprechende 

Wertpapier zu einem späteren Zeitpunkt günstiger erwerben zu können. Aus der Differenz zwischen dem 

ursprünglichen Verkaufserlös und dem späteren tatsächlichen Kaufpreis soll ein Gewinn erzielt werden. 

Tritt allerdings eine gegenteilige Kursentwicklung ein (steigende Kurse des leerverkauften Wertpapiers) 

besteht für den Hedge-Fonds ein theoretisch unbegrenztes Verlustrisiko, da er die entliehenen Wertpapiere 

zu den aktuellen Marktkonditionen erwerben muss, um sie an den Entleiher zurückführen zu können.  

Hedge-Fonds setzen zur Umsetzung ihrer Anlagestrategie unter Umständen in großem Umfang alle Arten 

börslich und außerbörslich gehandelter Derivate ein, mit denen jeweils die spezifischen Risiken von 

Anlagen in derivativen Instrumenten verbunden sind. Gerade als Partei von Options- oder Festgeschäften 

(zum Beispiel Devisentermingeschäfte, Future- und Swap-Geschäfte) besteht für den Hedge-Fonds ein 

hohes Verlustrisiko, wenn die von dem Hedge-Fonds oder seinem Manager antizipierte Marktentwicklung 

nicht eintritt. Im Falle börslich oder außerbörslich gehandelter Derivate ist der Hedge-Fonds zusätzlich dem 

Bonitätsrisiko seiner Kontrahenten ausgesetzt.  

Hedge-Fonds finanzieren die von ihnen getätigten Anlagen häufig in erheblichem Umfang durch die 

Aufnahme von Fremdkapital. Dadurch kommt es zu einer so genannten Hebelwirkung, denn zusätzlich zu 

dem von den Anlegern bereitgestellten Kapital kann weiteres Kapital investiert werden. Im Falle einer 

negativen Marktentwicklung entsteht für den Hedge-Fonds ein erhöhtes Verlustrisiko, da Zins- und 

Tilgungsleistungen in Bezug auf das aufgenommene Fremdkapital in jedem Fall zu leisten sind. Kommt es 

so zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals, werden die Anteile eines Hedge-Fonds wertlos. 

Besonderheiten bei Exchange Traded Funds (ETFs): ETFs bilden die Wertentwicklung eines Index, eines 

Baskets oder bestimmter Einzelwerte nach. Der Wert eines ETFs hängt somit von der Kursentwicklung der 

einzelnen Indizes oder Basketbestandteile bzw. der Einzelwerte ab. Es kann jedoch zu Divergenzen 

zwischen der Kursentwicklung des ETFs und der des Index oder Baskets bzw. der Einzelwerte (so 

genannter „Tracking Error“) kommen. Als Tracking Error wird die Differenz zwischen der 

Kursentwicklung des ETFs und der des Basiswertes bezeichnet. In der Praxis ist eine 100-prozentige 

Übereinstimmung von ETF und Basiswert sehr schwierig, weil beispielsweise in einem Index auch 

Ausschüttungen wie Dividenden oder Bezugsrechte mit einfließen, die im Fondsdepot nicht berücksichtigt 

werden, oder auch umgekehrt, dass also der Index keine Dividenden berücksichtigt, der ETF jedoch schon. 

Sofern hier die Differenz des ETFs negativ ist, wäre dies entsprechend nachteilhaft für den 
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Zertifikatsinhaber. Darüber hinaus findet beim ETF kein aktives Management durch die den ETF 

auflegende Investmentgesellschaft statt. Die Entscheidungen über den Erwerb von 

Vermögensgegenständen werden daher durch den Index, Basket oder die Einzelwerte vorgegeben. Kommt 

es demnach zu einem Wertverlust des zugrundeliegenden Index, Basket oder Einzelwerts besteht ein 

uneingeschränktes Kursverlustrisiko bezüglich des ETFs, welches zu einem Wertverlust der Zertifikate, 

Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate führen kann. 

f)  Risiken bezogen auf einen Korb 

Beziehen sich die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate auf einen Korb bestehend aus 

einer oder mehreren Arten von Korbbestandteilen (Basiswerten), kann die Emittentin gemäß den 

Zertifikatsbedingungen berechtigt sein, die bei Auflegung der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-

Zertifikate festgelegte Zusammensetzung des Korbs unter bestimmten Bedingungen anzupassen. Besteht 

ein solches Anpassungsrecht der Emittentin, ist nicht davon auszugehen, dass die Zusammensetzung des 

Korbs während der Laufzeit der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate identisch bleibt. 

Die einzelnen Korbbestandteile können je nach Ausstattung im Korb gleich gewichtet sein oder 

unterschiedliche Gewichtungsfaktoren aufweisen. Grundsätzlich gilt, je kleiner ein Gewichtungsfaktor 

eines Korbbestandteils ist, desto geringeren Einfluss hat die Kursentwicklung des jeweiligen 

Korbbestandteils auf die Wertentwicklung des gesamten Korbs. Je nach je nach der Ausgestaltung der 

Zertifikatsbedingungen kann ein Korbbestandteil bzw. eine Art von Korbbestandteilen, dessen bzw. deren 

Performance sich sehr schlecht entwickelt hat, maßgeblich für die Bestimmung des Auszahlungsbetrags 

sein kann. Bei Reverse Zertifikaten hingegen muss ein Anleger beachten, dass je nach Ausgestaltung der 

Zertifikatsbedingungen bei Reverse Zertifikaten ein Korbbestandteil bzw. eine Art von Korbbestandteilen, 

dessen bzw. deren Performance sich sehr gut entwickelt hat, im negativen Sinne maßgeblich für die 

Bestimmung des Auszahlungsbetrags sein kann. Bei Alpha-Zertifikaten kann es wiederum darauf 

ankommen, dass sich die Performance des einen Korbs im Vergleich zum anderen Korb oder im Vergleich 

zu einem bestimmten Basiswert besser entwickelt. Ist dies nicht der Fall kann der Anleger Verluste erleiden. 

Jeder Anleger sollte beachten, dass die Auswahl der Korbbestandteile nicht auf Erwartungen oder Ein-

schätzungen der Emittentin hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung der ausgewählten 

Korbbestandteile beruht. Jeder Anleger sollte daher hinsichtlich der zukünftigen Kursentwicklung der 

Korbbestandteile seine eigenen Einschätzungen auf Grundlage seiner eigenen Kenntnisse und 

Informationsquellen vornehmen.  

Beziehen sich die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate auf einen von der Société 

Générale und / oder von einem mit ihr verbundenen Unternehmen zusammengestellten bzw. 

berechneten Korb, besteht ein potentieller Interessenkonflikt zwischen der Funktion der Société 

Générale als Korbberechnungsstelle und ihren Verpflichtungen als Garantin, Anbieterin und 

Zertifikatsstelle dieser Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate. 
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g) Risiken im Zusammenhang mit der Regulierung und Reform von "Benchmarks" 

Die Regulierung und Reform von "Benchmarks" kann den Wert der Wertpapiere negativ 

beeinflussen, wenn diese Wertpiere solche "Benchmarks" referenzieren oder mit diesem verknüpft 

sind  

EURIBOR®, LIBOR® und andere Referenzwerte, die als "Referenzwerte" im Sinne der Verordnung (EU) 

2016/1011 (Verordnung des Europäischen Parlament und des Rates über Indizes, die bei 

Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines 

Investmentfonds verwendet werden die "Referenzwertverordnung") gelten, sind Gegenstand von neuen 

nationalen, internationalen regulatorischen Leitlinien und Reformvorschlägen. Einige dieser Reformen 

betreffend diese Referenzwerte (im Folgenden "Benchmarks") sind bereits in Kraft getreten, während 

andere noch umgesetzt werden müssen. Aufgrund dieser Reformen könnte es bei solchen Benchmarks im 

Vergleich zur Vergangenheit zu Veränderungen in der Wertentwicklung, zu ihrer kompletten Einstellung 

oder zu anderen Konsequenzen kommen, die nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden können. Diese 

Konsequenzen können eine wesentlich nachteilige Auswirkung auf Wertpapiere haben, die mit einer 

solchen Benchmark verknüpft sind oder sich auf eine solche Benchmark beziehen. 

Die Referenzwertverordnung wurde im Amtsblatt der EU am 29. Juni 2016 veröffentlicht und ist seit 

1. Januar 2018 anwendbar. Die Referenzwertverordnung regelt die Bereitstellung von Benchmarks, die 

Einbringung von Eingabedaten für eine Benchmark und den Gebrauch von Benchmarks in der EU. Sie 

schreibt unter anderem vor, dass (i) die Administratoren von Benchmarks in der EU zugelassen oder 

registriert sind (oder, falls sie nicht in der EU ansässig sind, dass sie einer gleichwertigen Regulierung 

unterliegen oder anderweitig anerkannt oder bestätigt sind) und (ii) der Gebrauch von Benchmarks durch 

EU-regulierte juristische Personen (wie der Emittentin oder der Berechnungsstelle), welche nicht 

zugelassen oder registriert sind untersagt ist (und, falls sie nicht in der EU ansässig sind, für juristische 

Personen, welche nicht für gleichwertig befunden, anerkannt oder bestätigt worden sind untersagt ist). 

Die Referenzwertverordnung könnte erhebliche Auswirkungen auf die Wertpapiere haben, welche mit einer 

Benchmark verknüpft sind oder sich auf eine solche beziehen, insbesondere wenn die Methodik oder andere 

Bestimmungen der Benchmark geändert werden um den Anforderungen der Referenzwertverordnung zu 

entsprechen. Solche Änderungen könnten unter anderem dazu führen, dass die Volatilität des 

veröffentlichten Zinssatzes oder Zinsniveaus sinkt, steigt, oder anderweitig beeinflusst wird. 

Zudem kann der Eintritt eines Administrator-/Benchmark-Ereignisses zu einer vorzeitigen Kündigung oder 

Anpassung der Zertifikate führen. Solche Anpassung können u.a. auch die Auswahl eines oder mehrerer 

Nachfolge-Basiswerte oder die Vornahme anderer Änderungen oder Anpassungen der Zertifikate 

beinhalten, gegebenenfalls auch unter Berücksichtigung erhöhter Kosten der Emittentin. Ein 

Administrator-/Benchmark-Ereignis liegt u.a. in folgenden Fällen vor: (1) eine wesentliche Änderung oder 

Einstellung der Benchmark, (2) (i) die entsprechende Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, 

Feststellung der Gleichwertigkeit oder Genehmigung in Bezug auf die Benchmark oder den Administrator 

oder Sponsor der Benchmark wurden nicht erlangt, (ii) eine Antrag auf Zulassung, Registrierung, 

Anerkennung, Billigung, Feststellung der Gleichwertigkeit, Genehmigung oder Aufnahme in ein amtliches 
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Register wird abgelehnt, oder (iii) die Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Entscheidung 

über die Gleichwertigkeit oder Genehmigung wird aufgehoben oder die Einbeziehung in ein amtliches 

Register wird aufgehoben. 

Jeder der internationalen oder nationalen Vorschläge für Reformen oder die generell erweiterte 

regulatorische Überprüfung von Benchmarks können zu einer Steigerung der Kosten und Risiken der 

Administration oder anderweitigen Beteiligung an der Erstellung von Benchmarks im Rahmen solcher 

Regelungen oder Anforderungen führen. Diese Umstände könnten folgende Auswirkungen auf bestimmte 

Benchmarks haben: (i) Marktteilnehmer könnten davon abschreckt werden weiterhin bestimmte 

Benchmarks zu administrieren oder an ihnen mitzuarbeiten und/oder (ii) sie könnten Veränderungen in den 

Regelungen oder Methoden, die für bestimmte Benchmarks benutzt werden, anstoßen und/oder (iii) zum 

Wegfall bestimmter Benchmarks führen. Jede der vorgenannten Veränderungen oder einer Veränderung 

infolge internationaler oder nationaler Reformen oder anderer Initiativen oder Überprüfungen könnte 

wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der und den Gewinn aus Wertpapieren haben, welche 

mit einer solchen Benchmark verknüpft sind oder sich auf eine solche beziehen, und die Emittentin oder 

die Zertifikatsstelle könnte befugt sein, Änderungen an den Bedingungen der Zertifikate vorzunehmen.  

Anleger sollten ihre eigenen unabhängigen Berater konsultieren und sich ihre eigene Auffassung von den 

Risiken bilden, die mit den Reformen in Bezug auf die Benchmarks verbunden sind, bevor sie ihre 

Investitionsentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere treffen, die sich auf Benchmarks beziehen oder mit 

Benchmarks verknüpft sind. 

4. Allgemeine Risiken in Verbindung mit Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-
Zertifikaten  

a)  Preisbildung von Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten 

Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate können während ihrer Laufzeit börslich oder 

außerbörslich gehandelt werden. Kursänderungen (oder auch schon das Ausbleiben einer erwarteten 

Kursänderung) des Basiswerts können den Wert eines Zertifikats bzw. Reverse Zertifikats überproportional 

bis hin zur Wertlosigkeit mindern. Kursänderungen (oder auch schon das Ausbleiben einer erwarteten 

Kursänderung) eines Basiswerts bzw. beider Basiswerte können den Wert eines Alpha-Zertifikate 

überproportional bis hin zur Wertlosigkeit mindern. Angesichts einer begrenzten Laufzeit der Zertifikate, 

Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate kann ein Anleger nicht darauf vertrauen, dass sich der Preis der 

Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate rechtzeitig wieder erholen wird. Es besteht dann das 

Risiko des teilweisen oder vollständigen Verlusts des eingesetzten Kapitals einschließlich der 

aufgewendeten Transaktionskosten. 

Als weitere den Marktpreis der Wertpapiere beeinflussende Faktoren kommen neben der Kursentwicklung 

des Basiswerts auch die Laufzeit der Wertpapiere, die Volatilität des Basiswerts bzw. der Basiswerte (bei 

Alpha-Zertifikaten), erwartete oder tatsächliche Dividendenzahlungen, das allgemeine Zinsniveau, die 

Veränderung und die Volatilität von Wechselkursen, die Bonität der Emittentin und der Garantin und 

weitere Parameter hinzu. Eine Wertminderung der Wertpapiere während der Laufzeit kann daher selbst 
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dann eintreten, wenn der Kurs des Basiswerts bzw. der Basiswerte (bei Alpha-Zertifikaten) konstant bleibt 

oder steigt. 

Anleger sollten ferner beachten, dass die Preisbildung der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-

Zertifikate sich im Gegensatz zu den meisten anderen Wertpapieren nicht an dem Prinzip von Angebot und 

Nachfrage orientiert, da ein mit der Emittentin verbundenes Unternehmen in seiner Funktion als Market-

Maker im Sekundärmarkt eigenständig berechnete An- und Verkaufskurse für die Zertifikate, Reverse 

Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate stellt. Diese Preisberechnung wird auf der Basis von im Markt üblichen 

Preisberechnungsmodellen vorgenommen, wobei der Wert der Wertpapiere grundsätzlich aufgrund des 

Werts des Basiswerts und anderer maßgeblicher marktpreisbestimmender Faktoren ermittelt wird. 

b) Währungsrisiko bei Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikate 

Wenn der durch das Zertifikat, Reverse Zertifikat bzw. Alpha-Zertifikat verbriefte Anspruch mit Bezug auf 

eine fremde Währung, Währungseinheit oder Rechnungseinheit berechnet wird oder sich der Wert des 

Basiswerts in einer solchen fremden Währung, Währungseinheit oder Rechnungseinheit bestimmt, hängt 

das Verlustrisiko nicht allein von der Entwicklung des Werts des Basiswerts, sondern auch von ungünstigen 

Entwicklungen des Werts der fremden Währung, Währungseinheit oder Rechnungseinheit ab. Solche 

Entwicklungen können das Verlustrisiko dadurch erhöhen, dass sich durch eine ungünstige Entwicklung 

des betreffenden Wechselkurses der Wert der erworbenen Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-

Zertifikate während ihrer Laufzeit entsprechend vermindert oder sich die Höhe des möglicherweise bei 

Fälligkeit zu empfangenden Auszahlungsbetrags entsprechend vermindert. 

Wechselkurse werden von Angebots- und Nachfragefaktoren auf den internationalen Geldmärkten 

bestimmt, die volkswirtschaftlichen Faktoren, Spekulationen und Maßnahmen von Regierungen und 

Zentralbanken ausgesetzt sind (zum Beispiel währungspolitische Kontrollen oder Einschränkungen). 

Während der Laufzeit der Zertifikate bzw. Reverse Zertifikate ist die Emittentin nach billigem 

Ermessen berechtigt, den in den Zertifikatsbedingungen angegebenen Anfänglichen Quantozinssatz 

anzupassen, sofern sich die ihr erwachsenen Kosten aus der Absicherung der Währungsrisiken 

verändern. Eine entsprechende Anpassung des Quantozinssatzes kann sich auf die Höhe des zu zahlenden 

Auszahlungsbetrags sowohl positiv wie auch negativ auswirken, dies je nachdem, ob die Kosten der 

Emittentin für die Absicherung von Währungsrisiken steigen bzw. fallen.  

Die Einbeziehung eines solchen Quantozinssatzes in die Ermittlung des Auszahlungsbetrags kann 

nicht nur den am Fälligkeitstag von der Emittentin zu zahlenden Auszahlungsbetrag mindern, 

sondern auch während der Laufzeit der Zertifikate bzw. Reverse Zertifikate die Preisbildung im 

Sekundärmarkt entsprechend beeinflussen, da bei den für die Zertifikate bzw. Reverse Zertifikate

im Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen ein derartiger Quanto-Faktor rechnerisch 

entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit der Zertifikate bzw. Reverse Zertifikate in die 

jeweilige Preisstellung mit einbezogen wird.  
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c) Bestimmungen zum Handel, Preisstellung, Zahlstelle, Provisionen, Mistrade und 
Interessenkonflikte 

Es ist beabsichtigt, dass ein mit der Emittentin verbundenes Unternehmen als Market Maker unter 

gewöhnlichen Marktbedingungen regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse für die Zertifikate, Reverse 

Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate einer Emission stellen wird. Kein Anleger sollte deshalb darauf 

vertrauen, dass er die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate während ihrer Laufzeit zu 

einem bestimmten Zeitpunkt oder einem bestimmten Kurs veräußern kann. Insbesondere können die von 

der Société Générale gestellten Ankaufs- und Verkaufspreise für die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. 

Alpha-Zertifikate einer Emission von den von anderen Wertpapierhändlern für die Zertifikate, Reverse 

Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate eventuell gestellten Preisen gegebenenfalls auch erheblich abweichen. 

Ferner sollte jeder Anleger beachten, dass während Anpassungsphasen und Marktstörungen gegebenenfalls 

keine An- und Verkaufspreise für die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate gestellt 

werden können. 

Zu dem jeweils maßgeblichen Erwerbspreis der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate 

kommen die dem Anleger von seiner Bank oder seinem Finanzdienstleister in Rechnung gestellten Kosten 

und Provisionen. Jeder Anleger sollte sich daher über die Höhe dieser Nebenkosten bei seiner Bank oder 

seinem Finanzdienstleister informieren. Mindestprovisionen oder feste Provisionen pro Transaktion (Kauf 

und Verkauf) können kombiniert mit einem niedrigen Auftragswert (Kurs des Zertifikats, Reverse 

Zertifikats bzw. Alpha-Zertifikats mal Stückzahl) im Verhältnis zu diesem zu verhältnismäßig hohen 

Kostenbelastungen führen. Tritt die erwartete Kursentwicklung nicht ein, erhöhen die Nebenkosten einen 

möglicherweise entstehenden Verlust.  

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland ist die Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am 

Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main. Anleger sollten beachten, dass in der 

Republik Österreich eine Zahlstelle zurzeit nicht eingerichtet ist. Österreichische Anleger müssen sich 

daher im Falle von Unregelmäßigkeiten an eine Zahlstelle außerhalb der Republik Österreich wenden. Dies 

ist gegebenenfalls mit einem größeren Aufwand für den Anleger verbunden. 

Der Verkaufspreis der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate kann außerdem Provisionen 

und sonstige Entgelte enthalten, welche die Société Générale für die Emission erhebt bzw. die von der 

Société Générale ganz oder teilweise an Vertriebspartner als Entgelt für Vertriebstätigkeiten weitergegeben 

werden können. Solche Provisionen und Entgelte sind ggf. wirtschaftlich vom Anleger zu tragen. 

Sowohl der anfängliche Ausgabepreis der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate als auch 

die während der Laufzeit von der Société Générale gestellten An- und Verkaufspreise basieren auf internen 

Preisbildungsmodellen der Société Générale. Insbesondere kann in diesen Preisen eine Marge enthalten 

sein, die gegebenenfalls u. a. die Kosten für die Strukturierung des Wertpapiers, die Risikoabsicherung und 

für den Vertrieb (Rückvergütung / Zuwendungen) abdeckt. 

Im Falle eines sogenannten „Mistrades“ beim Kauf oder Verkauf der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. 

Alpha-Zertifikate kann eine Aufhebung des betreffenden Geschäfts in Betracht kommen. Ein Mistrade kann 
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insbesondere dann in Betracht kommen, wenn der Preis des Geschäfts aufgrund eines Fehlers im 

technischen System der jeweiligen Börse, des Market-Makers bzw. Onlinebrokers oder aufgrund eines 

Irrtums bei der Eingabe eines Kurses in das Handelssystem erheblich und offenkundig von dem zum 

Zeitpunkt des Zustandekommens des marktgerechten Preises abweicht.  

Der Anleger sollte sich folglich vor Abschluss der Geschäfte über den Inhalt der Mistradebestimmungen 

der jeweiligen Börse, des Market-Makers bzw. Onlinebrokers ausführlich informieren. Die jeweiligen 

Mistradebestimmungen können auch erheblich voneinander abweichen. In einem solchen Falle partizipiert 

der Anleger nicht an der künftigen Wertentwicklung des Zertifikats, Reverse Zertifikats bzw. Alpha-

Zertifikats. 

Interessenkonflikte 

Die Emittentin oder mit ihr verbundene Unternehmen können Absicherungsgeschäfte oder sonstige 

Geschäfte größeren Umfangs in dem Basiswert oder bezogen auf den Basiswert tätigen. In diesem 

Zusammenhang ist zu beachten, dass insbesondere unter ungünstigen Umständen (z.B. einer niedrigen 

Liquidität des Basiswerts) ein solches Geschäft erheblichen Einfluss auf die Kursentwicklung des 

Basiswerts haben kann. Unter Umständen können hierbei auch für die Berechnung des Auszahlungsbetrags 

relevante Barrieren unterschritten werden. 

Es ist beabsichtigt, dass ein mit der Emittentin verbundenes Unternehmen als Market-Maker unter 

gewöhnlichen Marktbedingungen regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse für die Wertpapiere einer 

Emission stellen wird. Insbesondere können die von der Société Générale gestellten Ankaufs- und 

Verkaufspreise für die Wertpapiere einer Emission von den von anderen Wertpapierhändlern für die 

Wertpapiere eventuell gestellten Preisen gegebenenfalls auch erheblich abweichen.  

Die von dem Market-Maker gestellten Kurse können gegebenenfalls auch erheblich von dem fairen 

(mathematischen Wert) bzw. dem aufgrund der oben genannten Faktoren (4. a) Preisbildung bei 

Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten) wirtschaftlich zu erwartenden Wert der 

Wertpapiere zum jeweiligen Zeitpunkt abweichen. Darüber hinaus kann der Market-Maker die Methodik, 

nach der er die gestellten Kurse festsetzt, jederzeit abändern, z.B. die Spanne zwischen Geld- und 

Briefkursen vergrößern oder verringern. Ein Anleger sollte deshalb nicht darauf vertrauen, die Zertifikate 

zum fairen Wert veräußern zu können. 

Die Emittentin und mit ihr verbundene Unternehmen können im Zusammenhang mit dem Angebot und 

dem Verkauf der Wertpapiere unterschiedliche Funktionen ausüben, wie z.B. als Market-Maker, 

Zertifikatsstelle und/oder Zahlstelle. Aufgrund der unterschiedlichen Funktionen und der daraus 

resultierenden Verpflichtungen können Interessenkonflikte auftreten. Insbesondere bei der Wahrnehmung 

der Funktion als Zertifikatsstelle können Interessenkonflikte auftreten, da die Zertifikatsstelle unter 

gewissen Umständen berechtigt ist Entscheidungen zu treffen, die für die Emittentin und die Zertifikats-

inhaber bindend sind und sich gegebenenfalls negativ auf den Wert der Wertpapiere auswirken.  
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d) Marktstörungs-, Anpassungs-, Kündigungs- sowie Anfechtungsbestimmungen 

Ferner sollte sich der Anleger vor dem Erwerb der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-

Zertifikate in jedem Fall über die in den Zertifikatsbedingungen enthaltenen Marktstörungs-, 

Anpassungs- sowie Kündigungsbestimmungen einschließlich der dort genannten Anpassungs- bzw. 

Kündigungsgründe bzw. Möglichkeiten der Anpassung des Basiswerts bzw. des Zertifikatsrechts 

eingehend informieren. Hier kann u.a. vorgesehen sein, dass die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle 

nach billigem Ermessen den Basiswert bzw. die Zertifikatsbedingungen bei Vorliegen der dort 

genannten Anpassungsgründe entsprechend anpassen kann und hier beispielsweise den Basiswert 

nach billigem Ermessen auch durch einen neuen Basiswert (der gleichen Basiswertkategorie ggf. 

ergänzt durch einen Baranteil) ersetzen kann bzw. im Fall von Marktstörungen nach billigem 

Ermessen einen Wert für den Basiswert bestimmen kann bzw. im Falle einer Kündigung den 

Kündigungsbetrag. Ferner ist die Emittentin berechtigt die Wertpapiere in bestimmten, in den 

Zertifikatsbedingungen vorgesehenen Fällen vorzeitig zu kündigen. Solche Fälle umfassen 

insbesondere die Einstellung der Berechnung oder Notierung des Basiswerts oder die Unmöglichkeit 

oder wirtschaftliche Unangemessenheit einer notwendig gewordenen Anpassung des Zertifikats-

rechts durch die Emittentin. Außerdem kann die Emittentin gemäß den Zertifikatsbedingungen zu 

einer außerordentlichen Kündigung der Wertpapiere berechtigt sein, falls die Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen aus den Wertpapieren oder aus zum Zwecke der Risikobegrenzung im Hinblick auf 

diese Verpflichtungen geschlossenen Deckungsgeschäften vollständig oder teilweise ungesetzlich 

oder rechtswidrig geworden oder ihr aus sonstigen Gründen untersagt worden ist. Auch kann in den 

Zertifikatsbedingungen gegebenenfalls die Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung vorgesehen 

sein. Sowohl die Anpassung des Basiswerts als auch die außerordentliche bzw. ordentliche 

Kündigung der Wertpapiere kann nachteilig für die Anleger sein. So nimmt der Anleger z.B. im Fall 

einer außerordentlichen oder ordentlichen Kündigung an einer möglichen Wertsteigerung des 

Wertpapiers über den Kündigungstermin hinaus nicht mehr teil oder er erleidet einen Verlust bis 

hin zum Totalverlust dadurch, dass der Kündigungsbetrag bzw. Außerordentliche 

Kündigungsbetrag geringer als der Kaufpreis ist oder sogar Null beträgt.   

Ein Anleger sollte beachten, dass in den Zertifikatsbedingungen Regelungen enthalten sind, die der 

Emittentin bzw. der Zertifikatsstelle einen Ermessensspielraum für ihre Entscheidung einräumen, wie z.B. 

bei den Anpassungsregeln oder den Kündigungsbestimmungen. Die Ausübung des Ermessenspielraums 

durch die Emittentin kann dabei auch zum Nachteil der Anleger erfolgen und der Anleger im Ergebnis 

dadurch einen Verlust erleiden.  

Ein Anleger sollte beachten, dass die Zertifikatsbedingungen für Closed End-Zertifikate bzw. Closed End-

Reverse Zertifikate gegebenenfalls vorsehen können, dass die Zertifikate bzw. Reverse Zertifikate zu im 

Vorhinein festgelegten Kündigungsterminen gekündigt und zur Zahlung eines gegebenenfalls im Vorhinein 

festgelegten Kündigungsbetrags fällig gestellt werden können. In diesem Fall würden Anleger von einem 

weiteren Kursanstieg des Basiswerts nach der Kündigung nicht mehr profitieren können. Der Anleger sollte 

beachten, dass die Zertifikatsbedingungen auch vorsehen können, dass die Emittentin ihr Kündigungsrecht 

auch nach freiem Ermessen ausüben kann. 
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Gemäß den Zertifikatsbedingungen ist die Emittentin berechtigt in Fällen von offensichtlichen Schreib- 

oder Rechenfehlern oder ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten in den Zertifikatsbedingungen / Endgültigen 

Bedingungen die Anfechtung gegenüber den Zertifikatsinhabern zu erklären. Nach einer solchen 

Anfechtung durch die Emittentin kann der Zertifikatsinhaber die Rückzahlung entweder des anfänglichen 

Erwerbspreises oder eines anderen in den Endgültigen Bedingungen bestimmten Betrags verlangen. Der 

Anleger sollte beachten, dass der aufgrund der Anfechtung von der Emittentin zurückgezahlte anfängliche 

Erwerbspreis bzw. der in den Endgültigen Bedingungen bestimmte Betrag niedriger als der zu erwartenden 

Gewinn am Ende der Laufzeit der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate oder als der 

aktuelle Referenzpreis der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate sein kann. Darüber 

hinaus kann der zurück zu zahlende Betrag auch niedriger sein, als der tatsächlich vom Anleger gezahlte 

Kaufpreis, so dass der Anleger dadurch einen Verlust erleidet. Die Emittentin kann mit der 

Anfechtungserklärung ein Angebot auf Fortführung der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-

Zertifikate zu berichtigten Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedingungen verbinden. Wenn der 

Zertifikatsinhaber nicht innerhalb von 4 Wochen oder eines anderen in den Endgültigen Bedingungen 

bestimmten Zeitraums nach dem Wirksamwerden des Angebots die Rückzahlung des anfänglichen 

Erwerbspreises bzw. eines in den Endgültigen Bedingungen bestimmten Betrags verlangt, gilt ein solches 

Angebot als vom Zertifikatsinhaber angenommen, mit der Folge, dass die Wirkungen der Anfechtung nicht 

eintreten. 

e) Risikoausschließende oder –einschränkende Geschäfte 

Kein Anleger sollte darauf vertrauen, dass er während der Laufzeit der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. 

Alpha-Zertifikate Geschäfte abschließen kann; durch die er seine anfänglichen Risiken ausschließen oder 

einschränken kann; dies hängt von den Marktverhältnissen und den jeweils zugrundeliegenden 

Bedingungen ab. Unter Umständen können solche Geschäfte nur zu einem ungünstigen Marktpreis getätigt 

werden, so dass ein entsprechender Verlust entsteht. 

f) Inanspruchnahme von Kredit 

Wenn der Anleger den Erwerb von Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten mit Kredit 

finanziert, muss er beim Nichteintritt seiner Erwartungen hinsichtlich der Kursentwicklung des Basiswerts 

nicht nur den eingetretenen Verlust hinnehmen, sondern auch den Kredit verzinsen und zurückzahlen. 

Dadurch erhöht sich sein Verlustrisiko erheblich. Kein Anleger sollte daher darauf setzen, den Kredit aus 

Gewinnen eines Zertifikats, Reverse Zertifikats bzw. Alpha-Zertifikats verzinsen oder zurückzahlen zu 

können. Vielmehr muss er vorher seine wirtschaftlichen Verhältnisse dahingehend prüfen, ob er zur 

Verzinsung und gegebenenfalls kurzfristigen Tilgung des Kredits auch dann in der Lage ist, wenn Verluste 

eintreten. 

g) Beeinflussung des Kurses des Basiswerts durch die Emittentin 

Kursänderungen des Basiswerts und damit der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate 

können u.a. auch dadurch entstehen, dass durch die Emittentin oder mit ihr verbundene Unternehmen 

Absicherungsgeschäfte oder sonstige Geschäfte größeren Umfangs in dem Basiswert oder bezogen auf den 

Basiswert getätigt werden. Ein Anleger sollte in diesem Zusammenhang auch beachten, dass insbesondere 



238 

unter ungünstigen Umständen (niedrige Liquidität des Basiswerts) ein solches Geschäft erheblichen 

Einfluss auf die Kursentwicklung des Basiswerts haben kann. Unter Umständen können hierbei auch für 

die Berechnung des Auszahlungsbetrags relevante Barrieren unterschritten werden.  

h)  Einfluss von Nebenkosten  

Provisionen und andere Transaktionskosten, die beim Kauf oder Verkauf von Zertifikaten, Reverse 

Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten anfallen, können – insbesondere in Kombination mit einem niedrigen 

Auftragswert – im Verhältnis zu diesen zu verhältnismäßig hohen Kostenbelastungen führen. Jeder Anleger 

sollte sich deshalb vor Erwerb eines Zertifikats, Reverse Zertifikats bzw. Alpha-Zertifikats über alle beim 

Kauf oder Verkauf des Zertifikats, Reverse Zertifikats bzw. Alpha-Zertifikats anfallenden Kosten 

informieren. 

i)  Angebotsgröße 

Jeder Anleger sollte beachten, dass auf der Grundlage der angegebenen Angebotsgröße keine 

Rückschlüsse auf die Liquidität der Wertpapiere im Sekundärmarkt möglich sind. Die angegebene 

Angebotsgröße entspricht dem Maximalbetrag der angebotenen Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. 

Alpha-Zertifikate. Dieser Maximalbetrag lässt allerdings keinen Rückschluss auf das Volumen der jeweils 

effektiv emittierten und bei einem Zentralverwahrer hinterlegten Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. 

Alpha-Zertifikate zu. Dieses Volumen richtet sich nach den Marktverhältnissen und kann sich während der 

Laufzeit der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate verändern.  

j)  Steuerliche Risiken 

Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Auszahlungsbetrags gegebenenfalls anfallenden Steuern oder 

sonstigen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen. Die Höhe der Besteuerung kann von Fall zu 

Fall variieren. Ein Anleger sollte sich vor Abschluss der Geschäfte über die steuerlichen Auswirkungen 

informieren. 

Darüber hinaus besteht in Österreich ein Umqualifizierungsrisiko für Zertifikate. Das heißt unter 

Umständen können Zertifikate ausländischer Emittenten nach dem Investmentfondsgesetz 2011 als Anteile 

an einem ausländischen Kapitalanlagefonds angesehen werden. In solch einem Fall kann sich die jeweilige 

Umqualifizierung negativ auf die Besteuerung des Zertifikatsinhabers auswirken. 

Risiken im Hinblick auf einen Einbehalt der US-Quellensteuer 

Für den Zertifikateinhaber besteht das Risiko, dass Zahlungen auf die Zertifikate, Reverse 

Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate gegebenenfalls der US-Quellensteuer gemäß des Abschnitts 

871(m) des US-Bundessteuergesetzes (Internal Revenue Code) unterliegen.  

Vorschriften des US-Finanzministeriums (United States Department of the Treasury), welche unter 

Abschnitt 871(m) des US-Bundessteuergesetzes (Internal Revenue Code of 1986) (die „Abschnitt-871(m)-

Vorschriften“) erlassen wurden, sehen grundsätzlich einen Steuereinbehalt in Höhe von 30% für 
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dividenendenäquivalente Zahlungen bezüglich bestimmter Finanzinstrumente, welche mit US-Kapital oder 

Indizes, welche US-Kapital enthalten („US-Referenzkapital“), verknüpft sind, vor, wenn sie an Nicht-US-

Anleger („Nicht-US-Anleger“) ausgezahlt wurden oder als ausgezahlt angesehen werden (im Sinne der 

Abschnitt-871(m)-Vorschriften). Vorbehaltlich der Ausnahme für 2017 und 2018, festgelegt durch die 

Mitteilung (Notice) 2017-42 (die „Mitteilung“), sind die Abschnitt-871(m)-Vorschriften auf Wertpapiere 

anwendbar, welche am oder nach dem 1. Januar 2017 emittiert wurden und welche im Wesentlichen die 

wirtschaftliche Performance von US-Referenzkapital abbilden, wie vom Emittenten für solche Wertpapiere 

an dem Tag festgelegt, an welchem das erwartete Delta durch den Emittenten festgelegt wird und basierend 

auf einer Prüfung nach den anwendbaren Abschnitt-871(m)-Vorschriften (für die Zwecke der Mitteilung 

werden solche Wertpapiere als „Delta-One“-Produkte betrachtet) (die „spezifizierten Wertpapiere“). Ein 

Wertpapier, welches mit US-Referenzkapital verknüpft ist und welches vom Emittenten nicht als 

spezifiziertes Wertpapier bestimmt wurde, unterliegt nicht dem Steuereinbehalt unter den Abschnitt-

871(m)-Vorschriften. Beim Einbehalt der Steuern wird der Emittent, ohne Berücksichtigung anwendbarer 

Steuersätze aus Abkommen, regelmäßig den allgemeinen Steuersatz von 30% auf Zahlungen (oder Beträge 

welche als Zahlung angesehen werden) und für die US-Vorschriften gelten anwenden. Daher wird in 

solchen Fällen die individuelle Steuersituation eines Anlegers nicht berücksichtigt. 

Die 30% Steuereinbehalt auf dividendenäquivalente Zahlungen oder solchen, die an Nicht-US-Anleger 

ausgezahlt oder als ausgezahlt angesehen werden, kann durch anwendbare Steuerabkommen, welche eine 

Aufrechnung gegen andere US-Steuerverbindlichkeiten oder eine Erstattung vorsehen, reduziert werden, 

sofern der wirtschaftlich Berechtigte rechtzeitig eine Aufrechnung oder Erstattung bei der US-

Bundesteuerbehörde (United States Internal Revenue Service) (der „IRS“) beantragt, wobei der Emittent 

allerdings keine Einschätzung vornimmt, ob eine Steuergutschrift für Nicht-US-Anleger möglich sein wird. 

Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Festlegung des Emittenten für alle Nicht-US-Anleger, jedoch 

nicht für die IRS bindend ist und die IRS daher der Festlegung durch den Emittenten widersprechen kann. 

Die Regelungen der Abschnitt-871(m)-Vorschriften erfordern komplexe Berechnungen bezüglich 

Instrumenten, welche US-Referenzkapital beinhalten, und die Anwendung dieser Regelungen auf eine 

einzelne Emission von Wertpapieren kann unklar sein. Daher kann die IRS die Anwendung der 

Regelungen festlegen, auch wenn der Emittent ursprünglich davon ausging, dass diese nicht 

anwendbar sind. In diesem Fall besteht das Risiko, dass die Wertpapieren einem nachträglichen 

Steuereinbehalt unterfallen. 

Es besteht außerdem das Risiko, dass ein Steuereinbehalt nach Maßgabe der Abschnitt-871(m)-

Vorschriften auf Wertpapiere Anwendung findet, die ursprünglich keinem solchen Steuereinbehalt 

unterlagen. Dies könnte insbesondere dann der Fall sein, wenn sich die wirtschaftlichen Parameter von 

Wertpapieren verändern, indem existierende Wertpapiere, welche im Wesentlichen die wirtschaftliche 

Performance von US-Referenzkapital abbilden, nach dem 1. Januar 2017 dergestalt verändert werden, dass 

sie zu spezifizierten Wertpapieren werden. Da weder der Emittent noch die Einbehaltungsstelle 

(withholding agent) dazu verpflichtet ist, Beträge, welche im Zusammenhang mit spezifizierten 
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Wertpapieren einbehalten wurden, auszugleichen, werden die Wertpapierinhaber in diesem Fall geringere 

Zahlungen erhalten, als sie erhalten hätten, wenn kein Steuereinbehalt vorgenommen worden wären. 

Anleger sollten ihre Steuerberater hinsichtlich der möglichen Anwendung von Abschnitt-871(m)-

Vorschriften auf ihre Investition in Wertpapiere zu Rate ziehen. 

5. Allgemeine Risiken in Verbindung mit der Verzinsung von Wertpapieren  

Soweit in den Endgültigen Bedingungen bestimmt, können die Wertpapiere auch mit einer Verzinsung 

ausgestattet sein.  

Bei einer Anlage in Wertpapiere, die mit einer variablen Verzinsung ausgestattet sind, müssen Anleger 

beachten, dass die Höhe des Zinskupons den Wert Null annehmen kann. Darüber hinaus kann die Höhe des 

Zinskupons von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängen.  

Des Weiteren sollten Anleger beachten, dass, wenn die Endgültigen Bedingungen die Möglickeit einer 

vorzeitigen Rückzahlung vorsehen, nach der vorzeitigen Rückzahlung der Wertpapiere keine weiteren 

Zinskupons ausbezahlt werden, selbst wenn die Voraussetzungen für die Zahlung des Zinskupons gegeben 

wären. Ein darüber hinaus gehender Anspruch auf die Zahlung von Zinsen steht den Anlegern nicht zu. 
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VI. Besondere mit den Wertpapieren verbundene Risikofaktoren 

Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate sind risikoreiche Instrumente der 

Vermögensanlage. Bei der Anlage in Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate besteht 

das Risiko von Verlusten bezüglich des eingesetzten Kapitals sowie der aufgewendeten 

Transaktionskosten. Die Verlustszenarien sind je nach Ausstattungsmerkmalen des Zertifikats, des 

Reverse Zertifikats bzw. Alpha-Zertifikats unterschiedlich und die besonderen Risiken der 

jeweiligen Zertifikatsstrukur ist im Folgenden näher erläutert. Bei Eintritt bestimmter Umstände ist 

sogar der Totalverlust des eingesetzten Kapitals sowie der aufgewendeten Transaktionskosten 

möglich. 

Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate als Inhaberschuldverschreibungen sind nicht 

erfasst vom Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz und auch nicht vom 

Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Deutscher Banken. 

Im Falle der Insolvenz der Emittentin bzw. Garantin haben die Anleger daher keinerlei Ansprüche 

aus vorgenannten Sicherungsinstituten.

1. Besondere Risiken bei Zertifikaten mit physischer Lieferung 

Zertifikate bezogen auf Aktien bzw. aktienvertretende Wertpapiere können mit dem Recht der Emittentin 

ausgestattet sein, gegebenenfalls auch geknüpft an den Eintritt einer bestimmten Bedingung, die Zertifikate 

bei Fälligkeit durch die Lieferung des Basiswerts zu tilgen. Hierbei bestimmt sich die Menge der zu 

liefernden Einheiten des Basiswerts nach den jeweiligen Endgültigen Bedingungen. Eine Ausgestaltung 

sieht vor, dass immer nur eine Aktie geliefert wird (so bei Zertifikaten mit Bezugsverhältnis). Eine andere 

Ausgestaltung sieht vor, dass zur Bestimmung der Anzahl der zu liefernden Aktien eine 

Berechnungsgrundlage herangezogen wird (so bei Zertifikaten mit Nominalbetrag). Beide 

Ausgestaltungsvarianten beinhalten für den Anleger das Risiko, dass der Anleger sein eingesetztes Kapital 

nicht in voller Höhe zurückgezahlt bekommt. 

Zertifikate bezogen auf Indizes können mit dem Recht der Emittentin ausgestattet sein, gegebenenfalls auch 

geknüpft an den Eintritt einer bestimmten Bedingung, die Zertifikate bei Fälligkeit durch die Lieferung von 

Wertpapieren (Anteile von ETFs (Exchange Traded Funds)) zu tilgen. Hierbei bestimmt sich die Menge 

der zu liefernden Einheiten des Wertpapiers nach den jeweiligen Endgültigen Bedingungen. Eine 

Ausgestaltung kann dabei vorsehen, dass immer nur ein Wertpapier geliefert wird (so bei Zertifikaten mit 

Bezugsverhältnis). Eine andere Ausgestaltung sieht vor, dass zur Bestimmung der Anzahl der zu liefernden 

Wertpapiere eine Berechnungsgrundlage herangezogen wird (so bei Zertifikaten mit Nominalbetrag). Beide 

Ausgestaltungsvarianten beinhalten für den Anleger das Risiko, dass der Anleger sein eingesetztes Kapital 

nicht in voller Höhe zurückgezahlt bekommt. 

Der Anleger erhält bei einer Tilgung der Zertifikate durch die physische Lieferung von 

Wertpapieren keinen Geldbetrag bei Fälligkeit, sondern einen jeweils nach den Bedingungen des 

jeweiligen Wertpapierverwahrsystems übertragbaren Miteigentumsanteil an dem betreffenden 
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Wertpapier. Da der Anleger in einem solchen Fall den spezifischen Emittenten- und 

Wertpapierrisiken des zu liefernden Wertpapiers ausgesetzt ist, sollte er sich bereits bei Erwerb der 

Zertifikate über die eventuell zu liefernden Wertpapiere informieren. Kein Anleger sollte darauf 

vertrauen, dass er die zu liefernden Wertpapiere nach Tilgung der Zertifikate zu einem bestimmten 

Preis veräußern kann, insbesondere auch nicht zu einem Preis, der dem für den Erwerb der 

Zertifikate aufgewendeten Kapital entspricht. Unter Umständen können die gelieferten Wertpapiere 

einen sehr niedrigen oder auch gar keinen Wert mehr aufweisen. In diesem Fall unterliegt der 

Anleger dem Risiko des Totalverlusts des für den Erwerb der Zertifikate aufgewendeten Kapitals 

(einschließlich der aufgewendeten Transaktionskosten). Darüber hinaus sollte ein Anleger beachten, 

dass sich der Wert der physisch zu liefernden Wertpapiere zwischen dem Bewertungstag und dem 

Liefertag weiter verringern kann, so dass sich der Verlust des Anlegers noch weiter erhöhen kann.  

Anleger sollten überdies beachten, dass wenn es der Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder 

tatsächlichen Gründen nicht möglich ist die Wertpapiere zu liefern die Emittentin stattdessen einen 

Geldbetrag an den Anleger auszahlen kann. 

2.  Besonderheiten bei Alpha-Zertifikaten 

Bei Alpha-Zertifikaten ist nicht ausschließlich die gegenläufige Wertentwicklung von zwei Basiswerten für 

die Höhe des Auszahlungsbetrags maßgeblich, sondern die Höhe des Auszahlungsbetrags kann durch 

weitere Ausstattungsfaktoren negativ beeinflusst werden. Handelt es sich bei den Basiswerten um Aktien 

wird auch die Differenz in der Entwicklung der Dividendenzahlungen, die während der Laufzeit der Alpha-

Zeritfikate vorgenommen worden sind, berücksichtigt. Eine positive Wertentwicklung auf der Seite der 

Basiswerte kann aufgrund einer negativen Entwicklung bezüglich der während der Laufzeit gezahlten 

Dividenden dazu führen, dass der Auszahlungsbetrag niedriger ausfällt. Dies kann gegebenenfalls sogar 

bedeuten, dass der Anleger einen Verlust erleidet. 

Auch sollten Anleger beachten, dass die Höhe des Auszahlungsbetrags durch den abzuziehenden 

Managementgebühren-Faktor negativ beeinflusst werden kann. Löst der Anleger darüber hinaus sein 

Alpha-Zertifikat vor Ende der Laufzeit ein, muss er beachten, dass neben dem Managementgebühren-

Faktor in diesem Fall auch noch eine Exit-Gebühr die Höhe des dann zu zahlenden Einlösungsbetrag 

negativ beeinflussen kann. Die Höhe der abzuziehenden Einlösungs-Gebür hängt von dem Zeitpunkt ab, 

wann der Anleger die Alpha-Zeritfikate einlöst. Je früher der Anleger die Alpha-Zertifikate einlöst, desto 

höher ist in der Regel die Einlösungs-Gebühr. Durch den Abzug dieser Gebühren wird die Höhe des 

Auszahlungsbetrags bzw. des Einlösungsbetrags gemindert und der Anleger kann einen Verlust erleiden.  

3.  Besondere Risiken bei den Auszahlungsprofilen von Zertifikaten 

a) Besondere Risiken in Bezug auf Partizipations-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des 

Basiswerts gebunden. Bei einem Partizipations-Zertifikat nimmt der Anleger in der Regel nahezu 1:1 an 

der Wertentwicklung des Basiswerts teil. Kursverluste des Basiswerts führen zu einer Verringerung des 
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Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 

b) Besondere Risiken in Bezug auf Open End Partizipations-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des 

Basiswerts gebunden. Bei einem Open End Partizipations-Zertifikat nimmt der Anleger in der Regel nahezu 

1:1 an der Wertentwicklung des Basiswerts teil. Kursverluste des Basiswerts führen zu einer Verringerung 

des Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem vom Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 

Sofern eine Managementgebühr oder ein Quantozinssatz in Ansatz gebracht werden, beeinflusst dies die 

Höhe des Auszahlungsbetrags negativ.  

Da Open End Partizipations-Zertifikate keine im Vorhinein begrenzte Laufzeit haben, trägt der Anleger 

überdies das Risiko, dass die Emittentin die Zertifikate zu einem für den Anleger ungünstigen Zeitpunkt 

kündigt und er dadurch einen Verlust erleidet. 

c) Besondere Risiken in Bezug auf Best Entry Partizipations-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des 

Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet 

der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 

d) Besondere Risiken in Bezug auf Best Entry Partizipations-Zertifikate mit Cap 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des 

Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet 

der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 
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Bei Best Entry Partizipations-Zertifikaten mit Cap ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach 

begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über eine 

bestimmte Höchstgrenze hinaus.  

e) Besondere Risiken in Bezug auf Teil-Kapitalschutz-Zertifikate bzw. Kapitalschutz-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des 

Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags. 

Wenn der Referenzpreis am finalen Bewertungstag auf oder unter der Kapitalschutzschwelle bzw. der Teil-

Kapitalschutzschwelle liegt, besteht ein Verlustrisiko, wenn der Rückzahlungsbetrag in Höhe des 

Mindestbetrages unter dem vom Anleger aufgewendeten Kaufpreis liegt.  

Der Kapitalschutz bzw. der Teil-Kapitalschutz ist keine Absicherung von dritter Seite, sondern wird allein 

von der Emittentin bzw von der Garantin zugesichert und ist somit von deren Zahlungsfähigkeit abhängig. 

f) Besondere Risiken in Bezug auf Teil-Kapitalschutz-Zertifikate bzw. Kapitalschutz-Zertifikate 
mit Cap 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des 

Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags. 

Wenn der Referenzpreis am finalen Bewertungstag unter der Kapitalschutzschwelle bzw. der Teil-

Kapitalschutzschwelle liegt, besteht ein Verlustrisiko, wenn der Rückzahlungsbetrag in Höhe des 

Mindestbetrages unter dem vom Anleger aufgewendeten Kaufpreis liegt.  

Bei Teil-Kapitalschutz-Zertifikaten mit Cap bzw. Kapitalschutz-Zertifikaten mit Cap ist darüber hinaus der 

Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte Höchstgrenze hinaus.  

Der Kapitalschutz bzw der Teil-Kapitalschutz ist keine Absicherung von dritter Seite, sondern wird allein 

von der Emittentin bzw von der Garantin zugesichert und ist somit von deren Zahlungsfähigkeit abhängig. 

g) Besondere Risiken in Bezug auf Discount-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen Lieferung des Basiswerts bzw. 

eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu 

liefernden Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte 

bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 
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Bei Discount-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger 

profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte Höchstgrenze 

hinaus.   

h) Besondere Risiken in Bezug auf Bonus-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen Lieferung des Basiswerts bzw. 

eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu 

liefernden Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte 

bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 

Die Bonus-Zertifikate sind mit einer Barriere ausgestattet. Bei einem Erreichen bzw. Unterschreiten der 

Barriere innerhalb des maßgeblichen Zeitraums bzw. am maßgeblichen Tag verliert der Anleger seinen 

Anspruch auf den Mindestbetrag und ist einem Totalverlustrisiko ausgesetzt.  

i)Besondere Risiken in Bezug auf Capped Bonus-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen Lieferung des Basiswerts bzw. 

eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu 

liefernden Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte 

bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 

Die Capped Bonus-Zertifikate sind mit einer Barriere ausgestattet. Bei einem Erreichen bzw. 

Unterschreiten der Barriere innerhalb des maßgeblichen Zeitraums bzw. am maßgeblichen Tag verliert der 

Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag und ist einem Totalverlustrisiko ausgesetzt.  

Bei Capped Bonus-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der 

Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte 

Höchstgrenze hinaus. 
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j)Besondere Risiken in Bezug auf Capped Bonus Pro-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen Lieferung des Basiswerts bzw. 

eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu 

liefernden Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte 

wertlos sind bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 

Die Capped Bonus-Pro Zertifikate sind mit einer Barriere ausgestattet. Bei einem Unterschreiten der 

Barriere am maßgeblichen Tag verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Höchstbetrag und ist einem 

Totalverlustrisiko ausgesetzt.  

Bei Capped Bonus Pro-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der 

Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte 

Höchstgrenze hinaus. 

k) Besondere Risiken in Bezug auf Best Entry Bonus-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen Lieferung des Basiswerts bzw. 

eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu 

liefernden Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte 

bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 

Die Best Entry Bonus-Zertifikate sind mit einer Barriere ausgestattet. Bei einem Erreichen bzw. 

Unterschreiten der Barriere innerhalb des maßgeblichen Zeitraums bzw. am maßgeblichen Tag verliert der 

Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag und ist einem Totalverlustrisiko ausgesetzt.  

l)Besondere Risiken in Bezug auf Best Entry Capped Bonus-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen Lieferung des Basiswerts bzw. 

eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu 
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liefernden Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte 

bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 

Die Best Entry Capped Bonus-Zertifikaten sind mit einer Barriere ausgestattet. Bei einem Erreichen bzw. 

Unterschreiten der Barriere innerhalb des maßgeblichen Zeitraums bzw. am maßgeblichen Tag verliert der 

Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag und ist einem Totalverlustrisiko ausgesetzt.  

Bei Best Entry Capped Bonus-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach 

begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über eine 

bestimmte Höchstgrenze hinaus. 

m) Besondere Risiken in Bezug auf Capped Airbag-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen Lieferung des Basiswerts bzw. 

eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu 

liefernden Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte wertlos sind bzw. die zu liefernden Anteile 

eines ETFs wertlos sind. 

Die Capped Airbag-Zertifikate sind mit einer Barriere ausgestattet. Bei einem Unterschreiten der Barriere 

am maßgeblichen Tag verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag und ist einem 

Totalverlustrisiko ausgesetzt.  

Bei Capped Airbag-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der 

Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte 

Höchstgrenze hinaus. 

n) Besondere Risiken in Bezug auf Express-Zertifikate bzw. Stufenexpress-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen Lieferung des Basiswerts bzw. 

eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu 

liefernden Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  
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Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte 

bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 

Bei einem Express-Zertifikat bzw. einem Stufenexpress-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der 

Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere, die diesem 

finalen Bewertungstag zugeordnet ist, unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen 

Anspruch auf einen Mindestauszahlungsbetrag und bekommt einen Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs 

physisch geliefert.  

Bei Express-Zertifikaten bzw. Stufenexpress-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der 

Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über 

eine bestimmte Höchstgrenze hinaus. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Express-Zertifikat bzw. einem Stufenexpress-Zertifikat 

beachten, dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten von Bewertungstagen zugeordneten Barrieren 

vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts 

nicht mehr teilnimmt. 

o) Besondere Risiken in Bezug auf Express Extra-Zertifikate bzw. Stufenexpress Extra-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen Lieferung des Basiswerts bzw. 

eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu 

liefernden Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte wertlos sind bzw. die zu liefernden Anteile 

eines ETFs wertlos sind. 

Bei einem Express Extra-Zertifikat bzw. einem Stufenexpress Extra-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, 

dass der Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Basispreis 

bzw. die Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 

Nominalbetrag und bekommt einen Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs physisch geliefert. Überdies 

erfolgt in diesem Fall auch keine Zinskuponzahlung und gegebenenfalls bisher nicht gezahlte Zinskupons 

werden auch nicht nachgeholt.  

Bei Express Extra-Zertifikaten bzw. Stufenexpress-Extra Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungs-

betrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des 

Basiswerts über eine bestimmte Höchstgrenze hinaus. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Express Extra-Zertifikat bzw. einem Stufenexpress Extra-

Zertifikat beachten, dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten der Tilgungsschwelle bzw. von 
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Bewertungstagen zugeordneten Tilgungsschwellen(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an 

einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt. 

p) Besondere Risiken in Bezug auf Express-Zertifikate mit Tilgungsschwelle 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen Lieferung des Basiswerts bzw. 

eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu 

liefernden Basiswerte bzw. Anteile eines ETFs unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, 

erleidet der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte 

bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 

Bei einem Express-Zertifikate mit Tilgungsschwelle trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis 

bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere, die diesem finalen 

Bewertungstag zugeordnet ist, unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch 

auf den Nominalbetrag und bekommt einen Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs physisch geliefert.  

Wenn der Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungstag die 

Tilgungsschwelle unterschreitet, verliert der Anleger seinen Anspruch auf Auszahlung des Höchstbetrages. 

Bei Express-Zertifikate mit Tilgungsschwelle ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach 

begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über eine 

bestimmte Höchstgrenze hinaus. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Express-Zertifikate mit Tilgungsschwelle beachten, dass dieses 

bei Erreichen oder Überschreiten von Bewertungstagen zugeordneten Barriere(nt) vorzeitig zurückgezahlt 

wird und der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt. 

q) Besondere Risiken in Bezug auf Deep Barrier Express-Zertifikate  

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen Lieferung des Basiswerts bzw. 

eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu 

liefernden Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. Anteile eines ETFs einschließlich 

der gezahlten Zinskupon(s) unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger 

einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn ein Kurs des 

Basiswertes zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Beobachtungszeitraums die Barriere berührt und der 
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Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte 

bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 

Bei einem Deep Barrier Express-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass ein Kurs des Basiswertes zu 

irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Beobachtungszeitraums die Barriere berührt.  

In diesem Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf alle weiteren Zinszahlungen.  

Bei Deep Barrier Express-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. 

Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über den Nominalbetrag 

hinaus. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Deep Barrier Express-Zertifikat beachten, dass das Zertifikat 

bei Erreichen oder Überschreiten des Basispreises bzw. der Tilgungsschwelle(nt) bzw. der Barriere(nt) an 

den jeweiligen Bewertungstagen vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt. 

r)  Besondere Risiken in Bezug auf Worst of (Stufen) Express-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung der Basiswerte gebunden. Kursverluste eines Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen Lieferung des Basiswerts bzw. eines 

Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag Null beträgt. 

Worst of (Stufen) Express-Zertifikatenhaben mehrere Basiswerte. Maßgeblich für den Auszahlungsbetrag 

bzw. die physische Lieferung ist die Wertentwicklung des Basiswerts mit der geringsten Wertentwicklung. 

Bei einem Worst of (Stufen) Express-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass mindestens ein Basiswert 

am finalen Bewertungstag die Barriere, die diesem finalen Bewertungstag zugeordnet ist, unterschreitet. In 

einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag bzw. bekommt den 

Basiswert mit der geringsten Wertentwicklung bzw. einen Anteil eines ETFs bezogen auf den Basiswert 

mit der geringsten Wertentwicklung physisch geliefert. Bei Worst of (Stufen) Express-Zertifikaten ist 

darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer 

positiven Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte Höchstgrenze hinaus. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Worst of (Stufen) Express-Zertifikat beachten, dass dieses, 

sofern alle Basiswerte die ihnen zugeordneten Barrieren erreichen oder überschreiten, vorzeitig 

zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht 

mehr teilnimmt. 
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s) Besondere Risiken in Bezug auf Best Express-Zertifikate  

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen Lieferung des Basiswerts bzw. 

eines Anteils eines ETFs. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden 

Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs unter dem von dem Anleger aufgewendeten 

Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte 

bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 

Bei einem Best Express-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die 

Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet. In einem solchen 

Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag bzw. bekommt einen Basiswert bzw. einen 

Anteil eines ETFs physisch geliefert.  

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Best Express-Zertifikat beachten, dass dieses bei Erreichen 

oder Überschreiten von Bewertungstagen zugeordneten Barrieren(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird und der 

Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt. 

t)Besondere Risiken in Bezug auf Best Express-Zertifikate mit Kupon 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Darüber hinaus ist gemäß der Struktur der Wertpapiere 

auch die Höhe des zu zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. 

können zu einer physischen Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der 

Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der Wert der zu 

liefernden Anteile eines ETFs, einschließlich der gezahlten Zinskupons, unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte 

bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind und während der Laufzeit keine Zinskupons gezahlt 

worden sind. 

Bei einem Best Express-Zertifikat mit Kupon trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die 

Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere, die diesem finalen Bewertungstag 

zugeordnet ist, unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 

Mindestbetrag bzw. bekommt einen Basiswert einen Anteil eines ETFs physisch geliefert.  

Bei einem Best Express-Zertifikat mit Kupon trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die 

Performance des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die Barriere(nt) 
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bzw. die Barriere unterschreitet oder der Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts an einem 

Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete 

Tilgungsschwelle(nt) erreicht oder überschreitet. In einem solchen Fall wird an dem jeweiligen 

Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag kein Zinskupon ausgezahlt. Darüber hinaus kann, soweit 

anwendbar, die Tilgung des Zertifikats durch physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines 

ETFs erfolgen. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Best Express-Zertifikat beachten, dass dieses bei Erreichen 

oder Überschreiten von Bewertungstagen zugeordneten Tilgungsschwellen(nt) vorzeitig zurückgezahlt 

wird und der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt 

und es werden auch keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr 

gezahlt. 

u) Besondere Risiken in Bezug auf Best Express-Zertifikate mit Nominalbetrag und Performance  

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen Lieferung des Basiswerts bzw. 

eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert zu liefernden 

Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs unter dem von dem Anleger aufgewendeten 

Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte 

bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 

Bei einem Best Express-Zertifikate mit Nominalbetrag und Performance trägt der Anleger das Risiko, dass 

der Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere, die 

diesem finalen Bewertungstag zugeordnet ist, unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger 

seinen Anspruch auf den Nominalbetrag bzw. auf einen festgelegten Mindestbetrag bzw. bekommt einen 

Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs physisch geliefert.  

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Best Express-Zertifikate mit Nominalbetrag und Performance 

beachten, dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten von Bewertungstagen zugeordneten 

Tilgungsschwellen(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt. 

v) Besondere Risiken in Bezug auf Best Express-Zertifikate mit Nominalbetrag und Performance 
mit Kupon 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Darüber hinaus ist gemäß der Struktur der Wertpapiere 

auch die Höhe des zu zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. 
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können zu einer physischen Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der 

Auszahlungsbetrag der Zertifikate, einschließlich der gezahlten Zinskupons, unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt und während der Laufzeit keine 

Zinskupons gezahlt worden sind bzw. die zu liefernden Basiswerte bzw. die zu liefernden Anteile eines 

ETFs wertlos sind. 

Bei einem Best Express-Zertifikate mit Nominalbetrag und Performance mit Kupon trägt der Anleger das 

Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungstag die 

Barriere, die diesem finalen Bewertungstag zugeordnet ist, unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der 

Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag bzw. auf einen festgelegten Mindestbetrag bzw. bekommt 

einen Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs physisch geliefert.  

Bei einem Best Express-Zertifikat mit Nominalbetrag und Performance mit Kupon trägt der Anleger das 

Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) bzw. am 

finalen Bewertungstag die Barriere bzw. die Barriere(nt) unterschreitet oder der Referenzpreis bzw. die 

Performance des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die jeweils diesem 

Bewertungstag zugeordnete Tilgungsschwelle(nt) erreicht oder überschreitet. In einem solchen Fall wird 

an dem jeweiligen Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag kein Zinskupon ausgezahlt. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Best Express-Zertifikate mit Nominalbetrag und Performance 

mit Kupon beachten, dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten von Bewertungstagen zugeordneten 

Tilgungsschwellen(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt und es werden auch keine Zinskupons an den 

Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

w) Besondere Risiken in Bezug auf Memory Express-Zertifikate bzw. Memory Stufenexpress-
Zertifikate  

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen Lieferung des Basiswerts bzw. eines 

Anteils eines ETFs führen. Darüber hinaus ist gemäß der Struktur der Wertpapiere auch die Höhe des zu 

zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der Wert der 

zu liefernden Anteile eines ETFs, einschließlich der gezahlten Zinskupon(s), unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs 

wertlos sind und während der Laufzeit keine Zinskupons gezahlt worden sind. 
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Bei einem Memory Express-Zertifikat bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, 

dass der Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) bzw. am finalen 

Bewertungstag die Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall wird an dem jeweiligen Bewertungstag(t) 

bzw. am finalen Bewertungstag kein Zinskupon ausgezahlt und auch keine Zinskuponzahlung nachgeholt. 

Des Weiteren trägt der Anleger bei einem Memory Express-Zertifikat bzw. Memory Stufenexpress-

Zertifikat das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag die Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf 

den Nominalbetrag und bekommt gegebenfalls einen Basiswert bzw. einen Anteil eines ETfs physisch 

geliefert. Überdies erfolgt auch keine Zinskuponzahlung und gegebenenfalls bisher nicht gezahlte 

Zinskupons werden auch nicht nachgeholt. Darüber hinaus kann, soweit anwendbar, die Tilgung des 

Zertifikats durch physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs erfolgen.  

Bei Memory Express-Zertifikaten bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikaten ist darüber hinaus der 

Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts über den Nominalbetrag hinaus, vorbehaltlich der Zinszahlung. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Memory Express-Zertifikat bzw. Memory Stufenexpress-

Zertifikat beachten, dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten der einem Bewertungstag(t) bzw. einem 

Beobachtungstag(t) zugeordneten Tilgungsschwelle bzw. der Tilgungsschwelle(nt) vorzeitig zurückgezahlt 

wird. In diesen Fällen nimmt der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht 

mehr teil und es werden auch keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung 

mehr gezahlt. 

x) Besondere Risiken in Bezug auf Memory Express-Zertifikate (mit Barriere) bzw. Memory 
Stufenexpress-Zertifikate (Barriere) 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen Lieferung des Basiswerte bzw. eines 

Anteils eines ETFs führen. Darüber hinaus ist gemäß der Struktur der Wertpapiere auch die Höhe des zu 

zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der Wert der 

zu liefernden Anteile eines ETFs, einschließlich der gezahlten Zinskupon(s), unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte wertlos sind bzw. die zu liefernden Anteile 

eines ETFs wertlos sind und während der Laufzeit keine Zinskupons gezahlt worden sind. 

Bei einem Memory Express-Zertifikat (mit Barriere) bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikat (mit Barriere) 

trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts an einem 

Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall wird 
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an dem jeweiligen Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag kein Zinskupon ausgezahlt und auch 

keine Zinskuponzahlung nachgeholt. 

Des Weiteren trägt der Anleger bei einem Memory Express-Zertifikat (mit Barriere) bzw. Memory 

Stufenexpress-Zertifikat (mit Barriere) das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Performance des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag den Basispreis unterschreitet und der Referenzpreis bzw. der Kurs 

des Basiswerts (auch untertägig) während des Beobachtungszeitraums mindestens einmal die Barriere 

erreicht bzw. unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Nominal-

betrag und bekommt einen Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs physisch geliefert. Überdies erfolgt 

auch keine Zinskuponzahlung und gegebenenfalls bisher nicht gezahlte Zinskupons werden auch nicht 

nachgeholt. Darüber hinaus kann, soweit anwendbar, die Tilgung des Zertifikats durch physische Lieferung 

des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs erfolgen. 

Bei Memory Express-Zertifikaten (mit Barriere) bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikaten (mit Barriere) 

ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer 

positiven Wertentwicklung des Basiswerts über den Nominalbetrag hinaus, vorbehaltlich der Zinszahlung. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Memory Express-Zertifikat (mit Barriere) bzw. Memory 

Stufenexpress-Zertifikaten (mit Barriere) beachten, dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten der 

Tilgungsschwelle bzw. einem Beobachtungstag(t) bzw. Bewertungstag(t) zugeordnete 

Tilgungsschwelle(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen nimmt der Anleger an einer weiteren 

positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teil und es werden auch keine Zinskupons an den 

Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Besondere Risiken in Bezug auf Memory Express-Zertifikate mit Airbag 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen Lieferung des Basiswerts bzw. eines 

Anteils eines ETFs führen. Darüber hinaus ist gemäß der Struktur der Wertpapiere auch die Höhe des zu 

zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der Wert der 

zu liefernden Anteile eines ETFs, einschließlich der gezahlten Zinskupon(s), unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs 

wertlos sind und während der Laufzeit keine Zinskupons gezahlt worden sind. 

Bei einem Memory Express-Zertifikat mit Airbag trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. 

die Performance des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die Barriere 

unterschreitet. In einem solchen Fall wird an dem jeweiligen Bewertungstag(t) bzw. am finalen 

Bewertungstag kein Zinskupon ausgezahlt und auch keine Zinskuponzahlung nachgeholt. 
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Des Weiteren trägt der Anleger bei einem Memory Express-Zertifikat mit Airbag das Risiko, dass der 

Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet. 

In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag und bekommt 

gegebenfalls einen Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs physisch geliefert. Überdies erfolgt auch keine 

Zinskuponzahlung und gegebenenfalls bisher nicht gezahlte Zinskupons werden auch nicht nachgeholt. 

Darüber hinaus kann, soweit anwendbar, die Tilgung des Zertifikats durch physische Lieferung des 

Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs erfolgen.  

Bei Memory Express-Zertifikaten mit Airbag ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach 

begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über den 

Nominalbetrag hinaus, vorbehaltlich der Zinszahlung. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Memory Express-Zertifikat mit Airbag beachten, dass dieses 

bei Erreichen oder Überschreiten der einem Bewertungstag(t) bzw. einem Beobachtungstag(t) 

zugeordneten Tilgungsschwelle bzw. der Tilgungsschwelle(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen 

Fällen nimmt der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teil und 

es werden auch keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

y) Besondere Risiken in Bezug auf One Touch Memory Express-Zertifikate  

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen Lieferung des Basiswerts bzw. eines 

Anteils eines ETFs führen. Darüber hinaus ist gemäß der Struktur der Wertpapiere auch die Höhe des zu 

zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der Wert der 

zu liefernden Anteile eines ETFs, einschließlich der gezahlten Zinskupon(s), unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs 

wertlos sind und während der Laufzeit keine Zinskupons gezahlt worden sind. 

Bei einem One Touch Memory Express-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. 

die Performance bzw. der Kurs des Basiswerts zu irgendeinem Zeitpunkt im Zeitraum zwischen dem 

aktuellen Bewertungstag(t) und dem unmittelbar voraussgehenden Bewertungstag(t-1) die Barriere 

unterschreitet. In einem solchen Fall wird an dem dem jeweiligen Bewertungstag(t) bzw. am finalen 

Bewertungstag folgenden Zinszahltag kein Zinskupon ausgezahlt und auch keine Zinskuponzahlung 

nachgeholt. 

Des Weiteren trägt der Anleger bei einem One Touch Memory Express-Zertifikat das Risiko, dass der 

Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet. 

In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag und bekommt 

gegebenfalls einen Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs physisch geliefert. Überdies erfolgt auch keine 
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Zinskuponzahlung und gegebenenfalls bisher nicht gezahlte Zinskupons werden auch nicht nachgeholt. 

Darüber hinaus kann, soweit anwendbar, die Tilgung des Zertifikats durch physische Lieferung des 

Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs erfolgen.  

Bei One Touch Memory Express-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach 

begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über den 

Nominalbetrag hinaus, vorbehaltlich der Zinszahlung. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem One Touch Memory Express-Zertifikat beachten, dass dieses 

bei Erreichen oder Überschreiten der einem Bewertungstag(t) bzw. einem Beobachtungstag(t) 

zugeordneten Tilgungsschwelle bzw. der Tilgungsschwelle(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen 

Fällen nimmt der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teil und 

es werden auch keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

z) Besondere Risiken in Bezug auf Express Kupon-Zertifikate  

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen Lieferung des Basiswerts bzw. eines 

Anteils eines ETFs führen. Darüber hinaus ist gemäß der Struktur der Wertpapiere auch die Höhe des zu 

zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der Wert der 

zu liefernden Anteile eines ETFs, einschließlich der gezahlten Zinskupon(s), unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs 

wertlos sind und während der Laufzeit keine Zinskupons gezahlt worden sind. 

Bei einem Express Kupon-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die 

Performance bzw. der Kurs des Basiswerts zu keinem Zeitpunkt im Zeitraum zwischen dem aktuellen 

Bewertungstag(t) und dem unmittelbar voraussgehenden Bewertungstag(t-1) die Barriere berührt oder 

überschreitet. In einem solchen Fall wird an dem dem jeweiligen Bewertungstag(t) bzw. am finalen 

Bewertungstag folgenden Zinszahltag kein Zinskupon ausgezahlt und auch keine Zinskuponzahlung 

nachgeholt. 

Des Weiteren trägt der Anleger bei einem Express Kupon-Zertifikat das Risiko, dass der Referenzpreis 

bzw. die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet. In einem 

solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag und bekommt gegebenfalls einen 

Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs physisch geliefert. Darüber hinaus kann, soweit anwendbar, die 

Tilgung des Zertifikats durch physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs erfolgen.  
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Bei Express Kupon-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der 

Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über den Nominalbetrag 

hinaus, vorbehaltlich der Zinszahlung. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Express Kupon-Zertifikat beachten, dass dieses bei Erreichen 

oder Überschreiten der einem Bewertungstag(t) bzw. einem Beobachtungstag(t) zugeordneten Tilgungs-

schwelle bzw. der Tilgungsschwelle(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen nimmt der Anleger 

an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teil und es werden auch keine 

Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

aa)Besondere Risiken in Bezug auf Fixkupon Express-Zertifikate (ohne physische Lie-ferung) 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des 

Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags.  

Der Auszahlungsbetrag entspricht – unter Nichtberücksichtigung einer ggf. maßgeblichen Wechselkurs-

performance – höchstens 100% des Nominalbetrags. Bei einem Fixkupon Express-Zertifikat ist daher der 

Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert, vorbehaltlich der festen Zinszahlung, 

nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über den Nominalbetrag hinaus. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate, einschließlich der gezahlten Zinsbeträge, unter dem von dem 

Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann – unter 

Nichtberücksichtigung des zu zahlenden Zinsbetrags - sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, 

wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 

Bei einem Fixkupon Express-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag den Knock-In Level unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger 

seinen Anspruch auf den Nominalbetrag. Der Auszahlungsbetrag wird in diesem Fall geringer sein als der 

Nominalbetrag. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat beachten, dass dieses zwar einen 

Zinsbetrag oder mehrere Zinsbeträge ausschüttet, dieser bzw. diese aber gegebenenfalls nicht mehr 

ausreichen, um einen Verlust aufzufangen.  

Außerdem sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat beachten, dass, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) den Basispreis bzw. die Barriere(nt) erreicht oder 

überschreitet, das Zertifikat vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen werden auch keine Zinsbeträge 

an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Eine ggf. maßgebliche nachteilige Wechselkursperformance kann überdies den Auszahlungsbetrag bzw. 

den Zinsbetrag ggf. auch erheblich verringern. 
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bb) Besondere Risiken in Bezug auf Fixkupon Express-Zertifikate (auch mit physischer Lieferung) 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen Lieferung des Basiswerts bzw. eines 

Anteils eines ETFs führen.  

Der Auszahlungsbetrag entspricht – unter Nichtberücksichtigung einer ggf. maßgeblichen Wechselkurs-

performance – höchstens 100% des Nominalbetrags. Bei einem Fixkupon Express-Zertifikat ist daher der 

Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert, vorbehaltlich der festen Zinszahlung, 

nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über den Nominalbetrag hinaus. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der Wert der 

zu liefernden Anteile eines ETFs,, einschließlich der gezahlten Zinsbeträge, unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann – unter 

Nichtberücksichtigung des zu zahlenden Zinsbetrags - sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, 

wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden 

Basiswerte bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 

Bei einem Fixkupon Express-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag den Knock-In Level unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger 

seinen Anspruch auf den Nominalbetrag und bekommt gegebenfalls einen Basiswert bzw. einen Anteil 

eines ETFs physisch geliefert. Anleger sollten beachten, dass der in diesem Fall physisch gelieferte 

Basiswert bzw. Anteil eines ETFs einen geringeren Wert aufweisen wird, als der Nominalbetrag. Bei einer 

physischen Lieferung des Basiswertes bzw. des Anteil des ETFs kann es zudem zu einem weiteren 

Kursverlust des Basiswertes bzw. des Anteils des ETFs nach dem finalen Bewertungstag und bis zu der 

Einbuchung des Basiswertes bzw.  Anteils des ETFs in das Depot des Anlegers kommen.  

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat beachten, dass dieses zwar einen 

Zinsbetrag oder mehrere Zinsbeträge ausschüttet, dieser bzw. diese aber gegebenenfalls nicht mehr 

ausreichen, um einen Verlust aufzufangen.  

Außerdem sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat beachten, dass, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) den Basispreis bzw. die Barriere(nt) erreicht oder 

überschreitet, das Zertifikat vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen werden auch keine Zinsbeträge 

an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Eine ggf. maßgebliche nachteilige Wechselkursperformance kann überdies den Auszahlungsbetrag bzw. 

den Zinsbetrag ggf. auch erheblich verringern. 

cc)Besondere Risiken in Bezug auf Fixkupon Express-Zertifikate (ohne physische Lieferung) (mit 
Barriere) 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des 

Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags.  
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Der Auszahlungsbetrag entspricht – unter Nichtberücksichtigung einer ggf. maßgeblichen Wechselkurs-

performance - höchstens 100% des Nominalbetrags und ist daher der Höhe nach begrenzt. Der Anleger 

profitiert, vorbehaltlich der festen Zinszahlung, nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts 

über den Nominalbetrag hinaus. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate, einschließlich der gezahlten Zinsbeträge, unter dem von dem 

Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann – unter 

Nichtberücksichtigung des zu zahlenden Zinsbetrags - sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, 

wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 

Der Anleger trägt das Risiko, dass der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den 

Basispreis unterschreitet und der Referenzpreis bzw. der Kurs des Basiswerts während des 

Beobachtungszeitraums bzw. der Laufzeit mindestens einmal die Barriere erreicht bzw. unterschritten bzw. 

erreicht oder unterschritten hat. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 

Nominalbetrag. Der Auszahlungsbetrag wird in diesem Fall geringer sein als der Nominalbetrag. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat beachten, dass dieses zwar einen 

Zinsbetrag oder mehrere Zinsbeträge ausschüttet, dieser bzw. diese aber gegebenenfalls nicht mehr 

ausreichen, um einen Verlust aufzufangen.  

Außerdem sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat beachten, dass, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) den Basispreis bzw. die Barriere(nt) erreicht oder 

überschreitet, das Zertifikat vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen werden auch keine Zinsbeträge 

an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Eine ggf. maßgebliche nachteilige Wechselkursperformance kann überdies den Auszahlungsbetrag bzw. 

den Zinsbetrag ggf. auch erheblich verringern. 

dd) Besondere Risiken in Bezug auf Fixkupon Express-Zertifikate (auch mit physischer Lieferung) 
(mit Barriere)  

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen Lieferung des Basiswerts bzw. eines 

Anteils eines ETFs führen.  

Der Auszahlungsbetrag entspricht – unter Nichtberücksichtigung einer ggf. maßgeblichen 

Wechselkursperformance - höchstens 100% des Nominalbetrags und ist daher der Höhe nach begrenzt. Der 

Anleger profitiert, vorbehaltlich der festen Zinszahlung, nicht von einer positiven Wertentwicklung des 

Basiswerts über den Nominalbetrag hinaus. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der Wert der 

zu liefernden Anteile eines ETFs, einschließlich der gezahlten Zinsbeträge, unter dem von dem Anleger 
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aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann – unter 

Nichtberücksichtigung des zu zahlenden Zinsbetrags - sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, 

wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden 

Basiswerte bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 

Der Anleger trägt das Risiko, dass der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den 

Basispreis unterschreitet und der Referenzpreis bzw. der Kurs des Basiswerts während des 

Beobachtungszeitraums bzw. der Laufzeit mindestens einmal die Barriere erreicht bzw. unterschritten bzw. 

erreicht oder unterschritten hat. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 

Nominalbetrag und und bekommt gegebenfalls einen Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs physisch 

geliefert. Anleger sollten beachten, dass der in diesem Fall physisch gelieferte Basiswert bzw. Anteil eines 

ETFs einen geringeren Wert aufweisen wird als der Nominalbetrag. Bei einer physischen Lieferung des 

Basiswertes bzw. Anteils eines ETFs kann es zudem zu einem weiteren Kursverlust des Basiswertes bzw. 

Anteil eines ETFs nach dem finalen Bewertungstag und bis zu der Einbuchung des Basiswertes bzw. Anteil 

eines ETFs in das Depot des Anlegers kommen. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat beachten, dass dieses zwar einen 

Zinsbetrag oder mehrere Zinsbeträge ausschüttet, dieser bzw. diese aber gegebenenfalls nicht mehr 

ausreichen, um einen Verlust aufzufangen.  

Außerdem sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat beachten, dass, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) den Basispreis bzw. die Barriere(nt) erreicht oder 

überschreitet, das Zertifikat vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen werden auch keine Zinsbeträge 

an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Eine ggf. maßgebliche nachteilige Wechselkursperformance kann überdies den Auszahlungsbetrag bzw. 

den Zinsbetrag ggf. auch erheblich verringern. 

ee) Besondere Risiken in Bezug auf Worst of Memory Express-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung der Basiswerte gebunden. Kursverluste eines Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen Lieferung des Basiswerts bzw. eines 

Anteils eines ETFs führen. Darüber hinaus ist gemäß der Struktur der Wertpapiere auch die Höhe des zu 

zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung der Basiswerte gebunden.  

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der Wert der 

zu liefernden Anteile eines ETFs, einschließlich der gezahlten Zinskupon(s), unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag Null beträgt und während der Laufzeit keine Zinskupons gezahlt worden sind. 

Worst of Memory Express-Zertifikaten haben mehrere Basiswerte. Maßgeblich für den Auszahlungsbetrag 

bzw. die physische Lieferung ist die Wertentwicklung des Basiswerts mit der geringsten Wertentwicklung. 
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Bei einem Worst of Memory Express-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass mindestens ein Basiswert 

am Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die diesem Bewertungstag(t) bzw. die dem finalen 

Bewertungstag zugeordnete Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall wird an dem jeweiligen 

Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag kein Zinskupon ausgezahlt und auch keine 

Zinskuponzahlung nachgeholt. 

Des Weiteren trägt der Anleger bei einem Worst of Memory Express-Zertifikat das Risiko, dass mindestens 

ein Basiswert am finalen Bewertungstag die diesem zugeordnete Barriere unterschreitet. In einem solchen 

Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag und bekommt gegebenfalls einen 

Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs physisch geliefert. Überdies erfolgt auch keine Zinskuponzahlung 

und gegebenenfalls bisher nicht gezahlte Zinskupons werden auch nicht nachgeholt. 

Bei Worst of Memory Express-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach 

begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über den 

Nominalbetrag hinaus, vorbehaltlich der Zinszahlung. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Worst of Memory Express-Zertifikat beachten, dass dieses, 

sofern der Basiswert mit der geringsten Wertentwicklung die Tilgungsschwelle bzw. die 

Tilgungsschwelle(nt) an einem Bewertungstag(t) bzw. einem Beobachtungstag(t) erreicht oder 

überschreitet, vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen nimmt der Anleger an einer weiteren positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teil und es werden keine Zinskupons an den Zinszahltagen 

nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

ff)Besondere Risiken in Bezug auf Stufenexpress Airbag-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen Lieferung des Basiswerts bzw. eines 

Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden 

Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs unter dem von dem Anleger aufgewendeten 

Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte 

bzw. Anteile eines ETFs wertlos sind. 

Bei einem Stufenexpress Airbag-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die 

Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungstag die diesem zugeordnete Barriere unterschreitet. 

In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag bzw. bekommt einen 

Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs physisch geliefert.  
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Bei Stufenexpress Airbag-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. 

Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswertes über eine bestimmte 

Höchstgrenze hinaus. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Stufenexpress Airbag-Zertifikat beachten, dass dieses bei 

Erreichen oder Überschreiten von Bewertungstagen zugeordneten Barrieren(nt), vorzeitig zurückgezahlt 

wird und der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt. 

gg)Besondere Risiken in Bezug auf Worst of Stufenexpress Airbag-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung an 

die Wertentwicklung der Basiswerte gebunden. Kursverluste eines Basiswerts führen in der Regel zu einer 

Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen Lieferung des Basiswerts bzw. eines 

Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden 

Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs unter dem von dem Anleger aufgewendeten 

Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten Wertentwicklung am finalen Bewertungstag Null beträgt 

bzw. die zu liefernden Basiswerte wertlos sind bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 

Worst of Stufenexpress Airbag-Zertifikaten haben mehrere Basiswerte. Maßgeblich für den 

Auszahlungsbetrag ist die Wertentwicklung des Basiswerts mit der geringsten Wertentwicklung.  

Bei einem Worst of Stufenexpress Airbag-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass mindestens ein 

Basiswert am finalen Bewertungstag die diesem zugeordnete Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall 

verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag bzw. bekommt einen Basiswert mit der 

geringsten Wertentwicklung bzw. einen Anteil eines ETFs bezogen auf den Basiswert mit der geringsten 

Wertentwicklung physisch geliefert.  

Bei Worst of Stufenexpress Airbag-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach 

begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswertes über eine 

bestimmte Höchstgrenze hinaus. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Worst of Stufenexpress Airbag-Zertifikat beachten, dass 

dieses, sofern alle Basiswerte die ihnen zugeordneten Barrieren(nt) erreichen oder überschreiten, vorzeitig 

zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht 

mehr teilnimmt. 

hh) Besondere Risiken in Bezug auf Outperformance-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des 

Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags. 
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Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet 

der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 

Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag nicht oberhalb des Basispreises, kann 

der Anleger nicht von einem Partizipationsfaktor profitieren.  

ii) Besondere Risiken in Bezug auf Sprint-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des 

Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 

Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag nicht oberhalb des Basispreises, kann 

der Anleger nicht von einem Partizipationsfaktor profitieren.  

Bei Sprint-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger 

profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte Höchstgrenze 

hinaus. 

4. Besondere Risiken bei den Auszahlungsprofilen von Reverse Zertifikaten 

a) Besondere Risiken in Bezug auf Reverse Express-Zertifikate bzw. Reverse Stufenexpress-
Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des 

Basiswerts gebunden. Kursgewinne des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag mindestens das Zweifache des Basispreises beträgt. 

Bei einem Reverse Express-Zertifikat bzw. einem Reverse Stufenexpress-Zertifikat trägt der Anleger das 

Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungstag die 

Barriere, die diesem finalen Bewertungstag zugeordnet ist, überschreitet. In einem solchen Fall verliert der 

Anleger seinen Anspruch auf einen Mindestauszahlungsbetrag. Bei Reverse Express-Zertifikaten bzw. 

Reverse Stufenexpress-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der 
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Anleger profitiert nicht von einer negativen Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte 

Untergrenze hinaus. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Reverse Express-Zertifikat bzw. einem Reverse Stufenexpress-

Zertifikat beachten, dass dieses bei Erreichen oder Unterschreiten von Bewertungstagen zugeordneten 

Barriere(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren negativen Wertentwicklung 

des Basiswerts nicht mehr teilnimmt. 

b) Besondere Risiken in Bezug auf Reverse Bonus-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des 

Basiswerts gebunden. Kurssteigerungen des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag mindestens das Zweifache des Basispreises 

beträgt. 

Die Reverse Bonus-Zertifikate sind mit einer Barriere ausgestattet. Bei einem Erreichen oder Überschreiten 

der Barriere innerhalb des maßgeblichen Zeitraums bzw. am maßgeblichen Tag verliert der Anleger seinen 

Anspruch auf den Mindestbetrag und ist einem Totalverlustrisiko ausgesetzt.  

Bei Reverse Bonus-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt.  

c) Besondere Risiken in Bezug auf Capped Reverse Bonus-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des 

Basiswerts gebunden. Kurssteigerungen des Basiswertes führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag mindestens das Zweifache des Basispreises 

beträgt. 

Die Capped Reverse Bonus-Zertifikate sind mit einer Barriere ausgestattet. Bei einem Erreichen oder 

Überschreiten der Barriere innerhalb des maßgeblichen Zeitraums bzw. am maßgeblichen Tag verliert der 

Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag und ist einem Totalverlustrisiko ausgesetzt.  

Bei Capped Reverse Bonus-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. 

Der Anleger profitiert nicht von einer negativen Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte 

Untergrenze hinaus.  
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5. Besondere Risiken bei den Auszahlungsprofilen von Alpha-Zertifikaten 

a) Besondere Risiken in Bezug auf Alpha-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die gegenläufige 

Wertentwicklung zweier Basiswerte gebunden. Dabei nimmt der Basiswert(1) eine Long-Position ein und 

der Basiswert(2) nimmt eine Short-Position ein. Ist die Wertentwicklung des Basiswerts(1) im Verhältnis 

zur Wertentwicklung des Basiswerts(2) schlechter, verringert sich die Höhe des Auszahlungsbetrags und 

der Anleger kann einen Verlust erleiden. Die Höhe des Auszahlungsbetrags wird zudem durch den 

Managementgebühren-Faktor gemindert. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet 

der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten. 

Fällt der Wert des Zertifikats während der Laufzeit unter einen bestimmten Betrag, ein sogenanntes 

Trigger-Ereignis, werden die Zertifikate von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt. In diesen Fällen nimmt 

der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teil. 

b) Besondere Risiken in Bezug auf Multi Alpha-Zertifikate  

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die gegenläufige 

Wertentwicklung zweier Basiswerte gebunden. Dabei nimmt der Basiswert(1) eine Long-Position ein und 

der Basiswert(2) nimmt eine Short-Position ein. Ist die Wertentwicklung des Basiswerts(1) im Verhältnis 

zur Wertentwicklung des Basiswerts(2) schlechter, verringert sich die Höhe des Auszahlungsbetrags und 

der Anleger kann einen Verlust erleiden. Die Höhe des Auszahlungsbetrags wird zudem durch den 

Managementgebühren-Faktor gemindert. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet 

der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten. 

Bei Multi Alpha-Zertifikaten handelt es sich bei mindestens einem Basiswert um einen Korb bestehend aus 

mehreren Korbbestandteilen. Es können aber auch beide Basiswerte aus einen Korb bestehen. Anleger 

sollten beachten, dass eine negative bzw. positive Wertentwicklung nur eines Korbbestandteils die gesamte 

Wertwicklung des Korbs nachteilig beeinflussen kann. Dadurch wird die Höhe des Auszahlungsbetrags 

gemindert und der Anleger kann einen Verlust erleiden. 

Fällt der Wert des Zertifikats während der Laufzeit unter einen bestimmten Betrag, ein sogenanntes 

Trigger-Ereignis, bzw. bestimmt die Emittentin den Eintritt eines Trigger-Ereignisses werden die 

Zertifikate von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt. In diesen Fällen nimmt der Anleger an einer 

weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teil. 
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C.  FUNKTIONSWEISE DER ZERTIFIKATE, REVERSE ZERTIFIKATE BZW. ALPHA-
ZERTIFIKATE 

I.  Allgemeine Funktionsweise und Laufzeit von Zertifikaten

1. Zertifikate und deren allgemeine Funktionsweise 

Zertifikate sind handelbare Wertpapiere, die Anlegern die Möglichkeit bieten, an der Wertentwicklung 

eines bestimmten Basiswerts zu partizipieren, ohne den Basiswert erwerben zu müssen. Als Basiswerte für 

unter diesem Prospekt zu begebende Zertifikate kommen Aktien bzw. aktienvertretende Wertpapiere, 

Indizes, Edelmetalle, Buntmetalle, Rohstoffe, Wechselkurse, Future Kontrakte, Fondsanteile oder Körbe 

aus einem oder mehreren dieser Basiswerte in Betracht. 

Durch ein Zertifikat ist das Recht der Zertifikatsinhaber auf Zahlung eines Auszahlungsbetrags bei 

Fälligkeit der Zertifikate verbrieft. Im rechtlichen Sinne erwirbt ein Anleger beim Kauf von Zertifikaten 

einen Miteigentumsanteil an einem bei einem Wertpapier-Sammelverwahrer hinterlegten Inhaber-

Sammelzertifikat. Die Ausgabe einzelner effektiver Zertifikate ist hingegen gemäß den 

Zertifikatsbedingungen ausgeschlossen. Die Emittentin wird durch Leistung der jeweiligen Zahlung an die 

Clearingstelle von ihrer Zahlungspflicht befreit. 

Die Berechnung des Auszahlungsbetrags ist bei Zertifikaten grundsätzlich an die Kursentwicklung 

(Performance) des Basiswerts während der Laufzeit der Zertifikate gebunden. Für die Berechnung der 

Performance des Basiswerts kommen die folgenden zwei Berechnungsmethoden in Betracht. 

Bei der europäischen Performanceberechnung wird die Kursentwicklung des Basiswerts zwischen einem 

anfänglichen Bewertungstag und einem in der Zukunft liegenden (finalen) Bewertungstag betrachtet, die 

jeweils in den Zertifikatsbedingungen definiert sind. Bei der Performanceberechnung anhand von 

Durchschnittswerten hingegen wird ein Durchschnittswert der an mehreren periodisch wiederkehrenden 

Bewertungstagen festgestellten Performancewerte des Basiswerts gebildet. Im Vergleich zu der 

europäischen Performanceberechnung wird der Kursstand des Basiswerts zu einem bestimmten Zeitpunkt 

(Bewertungstag) jeweils nur anteilig bei der Berechnung der Performance des Basiswerts berücksichtigt. 

Die Berechnung des Auszahlungsbetrags kann je nach Ausstattung der Zertifikate auf zwei unterschiedliche 

Weisen erfolgen. Werden die Zertifikate zu einem Nominalbetrag je Zertifikat ausgegeben, wird der 

Auszahlungsbetrag auf Basis des Nominalbetrags und der Performance des Basiswerts sowie 

gegebenenfalls weiterer Ausstattungsmerkmale berechnet. Bei nominalbetragslosen Zertifikaten wird 

der Auszahlungsbetrag auf Basis des Basispreises, des Bezugsverhältnisses, des Referenzpreises des 

Basiswerts sowie gegebenenfalls weiterer Ausstattungsmerkmale berechnet. Das Bezugsverhältnis gibt 

hierbei an, auf wie viele Einheiten des Basiswerts sich ein Zertifikat bezieht. Das Bezugsverhältnis lässt 

sich durch eine Dezimalzahl ausdrücken, so dass ein Bezugsverhältnis von z.B. 0,01 angibt, dass sich ein 

Zertifikat auf ein Hundertstel einer Einheit des Basiswerts bezieht. Dies bedeutet, dass 100 Zertifikate eine 

Einheit eines Basiswerts „kontrollieren“. 
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Ein Zertifikat verbrieft weder einen Anspruch auf eine Zinszahlung noch auf eine Dividendenzahlung und 

wirft daher keinen laufenden Ertrag ab, mit Ausnahme von Memory Express Zertifikaten bzw. Memory 

Stufenexpress-Zertifikaten, Memory Express-Zertifikaten mit Airbag und Worst of Memory Express-

Zertifikaten. Mögliche Wertverluste des Zertifikats können daher nicht durch andere Erträge des Zertifikats 

mit Ausnahme von Memory Express-Zertifikaten bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikaten, Memory 

Express-Zertifikaten mit Airbag und Worst of Memory Express-Zertifikaten kompensiert werden. 

Zwischen dem wirtschaftlichen Wert der Zertifikate und dem wirtschaftlichen Wert des Basiswerts besteht 

ein enger Zusammenhang. Ein Zertifikat verliert daher regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung 

sonstiger Ausstattungsmerkmale und sonstiger für die Preisbildung von Zertifikaten maßgeblicher 

Faktoren) dann an Wert, wenn der Kurs des Basiswerts fällt. 

Bei Zertifikaten ist grundsätzlich zu beachten, dass diese die Wertentwicklung des Basiswerts, 

vorbehaltlich einer anderweitigen Partizipation, während der Laufzeit nicht immer eins zu eins abbilden, 

sondern dass die Wertentwicklung des Zertifikats unter Umständen auch erheblich von der 

Wertentwicklung des Basiswerts bzw. von dem in den Zertifikatsbedingungen vorgesehenen 

Auszahlungsbetrag bei Fälligkeit, der an die Wertentwicklung des Basiswerts am Bewertungstag anknüpft, 

abweichen können. Dies betrifft vor allem Zertifikate, die mit Hilfe von Finanzinstrumenten (in der Regel 

Derivate bzw. Finanztermingeschäfte) zum Zwecke der Absicherung (Hedging) von der Emittentin bzw. 

von einem mit der Emittentin verbundenen Unternehmen abgebildet werden. Hierbei können neben der 

Kursentwicklung des Basiswerts auch die Entwicklung von Volatilität, Dividenden, Zinsen oder weiterer 

Parameter einen mitunter maßgeblichen Einfluss auf die Kursentwicklung des Zertifikats während der 

Laufzeit haben. Erst bei Fälligkeit am Laufzeitende haben die Anleger einen Anspruch auf den in den 

Zertifikatsbedingungen vorgesehenen Auszahlungsbetrag entsprechend der Wertentwicklung des 

Basiswerts. 

Neben dem wertbeeinflussenden Faktor des Kurses des Basiswerts wird der Wert der Zertifikate zusätzlich 

von weiteren wertbeeinflussenden Faktoren beeinflusst, u.a. von der Laufzeit der Zertifikate, der Volatilität 

des Basiswerts, Dividenden, Zinsen oder weiterer Parameter. Eine Wertminderung der Zertifikate während 

der Laufzeit kann daher selbst dann eintreten, wenn der Kurs des Basiswerts konstant bleibt.  

Ein Anleger sollte beachten, dass in den Zertifikatsbedingungen Regelungen enthalten sind, die der 

Emittentin bzw. der Zertifikatsstelle einen Ermessensspielraum für ihre Entscheidung einräumen, wie z.B. 

bei den Anpassungsregeln oder den Kündigungsbestimmungen. 

2. Laufzeit der Zertifikate (Closed End / Open End) 

Die Zertifikate können sowohl als Closed End- als auch als Open End-Zertifikate ausgestaltet sein. 

a)  Closed End-Zertifikate 

Closed End-Zertifikate haben eine in den Zertifikatsbedingungen bestimmte Laufzeit. Die Laufzeit eines 

Zertifikats ist der Zeitraum vom Tag seiner Begebung bis zum Endtag der Zertifikate. Der 
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Auszahlungsbetrag der Zertifikate wird am in den Zertifikatsbedingungen bestimmten Tag durch die 

Emittentin ausgezahlt. Allerdings können die Zertifikatsbedingungen eine Regelung enthalten, die bei 

Eintritt eines bestimmten Umstands die vorzeitige Rückzahlung der Zertifikate vorsieht. In einem solchen 

Fall endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch, ohne dass es einer gesonderten Kündigung der 

Zertifikate durch die Emittentin bedarf. Die Zertifikatsbedingungen können gegebenenfalls vorsehen, dass 

die Zertifikate zu im Vorhinein festgelegten Kündigungsterminen gekündigt und zur Zahlung eines 

gegebenenfalls im Vorhinein festgelegten Kündigungsbetrags fällig gestellt werden können. 

b)  Open End-Zertifikate 

Open End-Zertifikate haben keine im Vorhinein begrenzte Laufzeit. Daher können die Zertifikate durch 

die Emittentin zu im Vorhinein festgelegten Kündigungsterminen gekündigt und zur Zahlung fällig gestellt 

werden. Der Tag zur Feststellung des für den Kündigungsbetrag maßgeblichen Referenzpreises des 

Basiswerts entspricht dabei dem Kündigungstermin bzw. einem anderen in den Endgültigen Bedingungen 

näher spezifizierten Tag. 

Die Emittentin übt dabei ihr Kündigungsrecht nach freiem Ermessen aus. 

Außerdem können Open End-Zertifikate – je nach Ausgestaltung der Zertifikatsbedingungen – mit einem 

Einlösungsrecht der Zertifikatsinhaber ausgestattet sein. Die wirksame Ausübung dieses Einlösungsrechts 

nach Maßgabe der Zertifikatsbedingungen führt zur Fälligkeit des durch das Zertifikat verbrieften 

Anspruchs. Der Tag zur Feststellung des für die Einlösung maßgeblichen Referenzpreises des Basiswerts 

entspricht im Fall der Einlösung in der Regel dem Einlösungstermin. 

Die Einlösung der Zertifikate kann an einem in den Zertifikatsbedingungen näher bestimmten 

Einlösungstermin auf einen für alle einlösenden Zertifikatsinhaber gemeinsam geltenden 

Einlösungshöchstbetrag begrenzt sein. Selbst Zertifikate, für die die Einlösung wirksam erklärt wurde, 

könnten in diesem Fall unter Umständen ggf. erst am nächstfolgenden Einlösungstermin eingelöst werden.  

Überschreitet die Summe der Auszahlungsbeträge für alle Zertifikate, für die an einem Einlösungstermin 

die Einlösung erklärt wurde, den für diesen Einlösungstermin vorgesehenen Einlösungshöchstbetrag, wird 

die Anzahl der einzulösenden Zertifikate in der in den Zertifikatsbedingungen näher beschriebenen Form 

so lange reduziert, bis die Gesamtsumme der Auszahlungsbeträge der an diesem Einlösungstermin 

einzulösenden Zertifikate den Einlösungshöchstbetrag nicht mehr überschreitet. Diejenigen Zertifikate, die 

infolge der Reduzierung trotz Einlösungserklärung nicht eingelöst werden können, werden daher frühestens 

am nächstfolgenden Einlösungstermin eingelöst. 

3. Zertifikate mit Partizipationsfaktor 

Bei der Einbeziehung eines Partizipationsfaktors in die Berechnung des Auszahlungsbetrags der 

Zertifikate partizipiert der Anleger an der Kursentwicklung des Basiswerts in Höhe eines in den 

Zertifikatsbedingungen festgelegten Prozentsatzes. Je nach Ausstattung der Zertifikate kann ein von 100% 

abweichender Partizipationsfaktor vorliegen.  
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II.  Allgemeine Funktionsweise und Laufzeit von Reverse Zertifikaten sowie Reverse Zertifikate 
mit Partizipationsfaktor 

1. Reverse Zertifikate und deren Funktionsweise 

Reverse Zertifikate sind handelbare Wertpapiere, die Anlegern die Möglichkeit bieten, an der negativen 

Wertentwicklung eines bestimmten Basiswerts umgekehrt zu partizipieren. Als Basiswerte für unter diesem 

Prospekt zu begebende Reverse Zertifikate kommen Aktien bzw. aktienvertretende Wertpapiere, Indizes, 

Edelmetalle, Buntmetalle, Rohstoffe, Wechselkurse, Future Kontrakte und Fondsanteile oder Körbe aus 

einem oder mehreren dieser Basiswerte in Betracht. 

Durch ein Reverse Zertifikat ist das Recht der Zertifikatsinhaber auf Zahlung eines Auszahlungsbetrags bei 

Fälligkeit der Reverse Zertifikate verbrieft. Im rechtlichen Sinne erwirbt ein Anleger beim Kauf von 

Reverse Zertifikaten einen Miteigentumsanteil an einem bei einem Wertpapier-Sammelverwahrer 

hinterlegten Inhaber-Sammelzertifikat. Die Ausgabe einzelner effektiver Reverse Zertifikate ist hingegen 

gemäß den Zertifikatsbedingungen ausgeschlossen.  

Die Besonderheit von Reverse Zertifikaten besteht darin, dass sie Anlageinstrumente sind, die im 

Gegensatz zu üblichen Partizipationszertifikaten, die eine sog. Long Position verbriefen, eine sog. Short 

Position verbriefen, d.h. dass sich die Höhe eines gegebenenfalls zu zahlenden Auszahlungsbetrags je 

Reverse Zertifikats umgekehrt zur Entwicklung des jeweiligen Basiswerts verhält. 

Die Berechnung des Auszahlungsbetrags ist daher bei Reverse Zertifikaten grundsätzlich an die rückläufige 

Kursentwicklung (negative Performance) des Basiswerts während der Laufzeit der Reverse Zertifikate 

gebunden. Für die Berechnung der negativen Performance des Basiswerts kommen die folgenden zwei 

Berechnungsmethoden in Betracht. 

Bei der europäischen Performanceberechnung wird die Kursentwicklung des Basiswerts zwischen einem 

anfänglichen Bewertungstag und einem in der Zukunft liegenden (finalen) Bewertungstag betrachtet, die 

jeweils in den Zertifikatsbedingungen definiert sind. Bei der Performanceberechnung anhand von 

Durchschnittswerten hingegen wird ein Durchschnittswert der an mehreren periodisch wiederkehrenden 

Bewertungstagen festgestellten Performancewerte des Basiswerts gebildet. Im Vergleich zu der 

europäischen Performanceberechnung wird der Kursstand des Basiswerts zu einem bestimmten Zeitpunkt 

(Bewertungstag) jeweils nur anteilig bei der Berechnung der Performance des Basiswerts berücksichtigt. 

Die Berechnung des Auszahlungsbetrags kann je nach Ausstattung der Reverse Zertifikate auf zwei 

unterschiedliche Weisen erfolgen. Werden die Reverse Zertifikate zu einem Nominalbetrag je Reverse 

Zertifikat ausgegeben, wird der Auszahlungsbetrag auf Basis des Nominalbetrags und der negativen Per-

formance des Basiswerts sowie gegebenenfalls weiterer Ausstattungsmerkmale berechnet. Bei 

nominalbetragslosen Reverse Zertifikaten wird der Auszahlungsbetrag auf Basis eines anfänglichen 

Basispreises, des Bezugsverhältnisses, des Referenzpreis des Basiswerts sowie gegebenenfalls weiterer 

Ausstattungsmerkmale berechnet. Das Bezugsverhältnis gibt hierbei an, auf wie viele Einheiten des 

Basiswerts sich ein Reverse Zertifikat bezieht. Das Bezugsverhältnis lässt sich durch eine Dezimalzahl 
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ausdrücken, so dass ein Bezugsverhältnis von z.B. 0,01 angibt, dass sich ein Reverse Zertifikat auf ein 

Hundertstel einer Einheit des Basiswerts bezieht. Dies bedeutet, dass 100 Reverse Zertifikate eine Einheit 

eines Basiswerts „kontrollieren“. 

Ein Reverse Zertifikat verbrieft weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf Dividendenzahlung und 

wirft daher keinen laufenden Ertrag ab, es sei denn, dies ist in den Zertifikatsbedingungen ausdrücklich 

so vorgesehen. Mögliche Wertverluste des Reverse Zertifikats können daher nicht durch andere Erträge 

des Reverse Zertifikats kompensiert werden. 

Zwischen dem wirtschaftlichen Wert der Reverse Zertifikate und dem wirtschaftlichen Wert des Basiswerts 

besteht ein enger Zusammenhang. Ein Reverse Zertifikat verliert daher regelmäßig (d.h. unter 

Nichtberücksichtigung sonstiger Ausstattungsmerkmale und sonstiger für die Preisbildung von Reverse 

Zertifikaten maßgeblicher Faktoren) dann an Wert, wenn der Kurs des Basiswerts steigt.  

Bei Reverse Zertifikaten ist grundsätzlich zu beachten, dass diese die Wertentwicklung des Basiswerts, 

vorbehaltlich einer anderweitigen Partizipation, während der Laufzeit nicht immer eins zu eins abbilden, 

sondern dass die Wertentwicklung des Reverse Zertifikats unter Umständen auch erheblich von der 

Wertentwicklung des Basiswerts bzw. von dem in den Zertifikatsbedingungen vorgesehenen 

Auszahlungsbetrag bei Fälligkeit, der an die Wertentwicklung des Basiswerts am (finalen) Bewertungstag 

anknüpft, abweichen können. Dies betrifft vor allem Reverse Zertifikate, die mit Hilfe von 

Finanzinstrumenten (in der Regel Derivate bzw. Finanztermingeschäfte) zum Zwecke der Absicherung 

(Hedging) von der Emittentin bzw. von einem mit der Emittentin verbundenen Unternehmen abgebildet 

werden. Hierbei können neben der Kursentwicklung des Basiswerts auch die Entwicklung von Volatilität, 

Dividenden, Zinsen oder weiterer Parameter einen mitunter maßgeblichen Einfluss auf die 

Kursentwicklung des Reverse Zertifikats während der Laufzeit haben. Erst bei Fälligkeit am Laufzeitende 

haben die Anleger einen Anspruch auf den in den Zertifikatsbedingungen vorgesehenen Auszahlungsbetrag 

entsprechend der Wertentwicklung des Basiswerts. 

Neben dem wertbeeinflussenden Faktor des Kurses des Basiswerts wird der Wert der Reverse Zertifikate 

zusätzlich von weiteren wertbeeinflussenden Faktoren beeinflusst, u.a. von der Laufzeit der Reverse 

Zertifikate, der Volatilität des Basiswerts, Dividenden, Zinsen oder weiterer Parameter. Eine 

Wertminderung der Reverse Zertifikate während der Laufzeit kann daher selbst dann eintreten, wenn der 

Kurs des Basiswerts konstant bleibt.  

Ein Anleger sollte beachten, dass in den Zertifikatsbedingungen Regelungen enthalten sind, die der 

Emittentin bzw. der Zertifikatsstelle einen Ermessensspielraum für ihre Entscheidung einräumen, wie z.B. 

bei den Anpassungsregeln oder den Kündigungsbestimmungen. 

2. Laufzeit der Reverse Zertifikate (Closed End / Open End) 

Die Reverse Zertifikate können sowohl als Closed End- als auch als Open End-Reverse Zertifikate 

ausgestaltet sein. 
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a)  Closed End-Reverse Zertifikate  

Closed End-Reverse Zertifikate haben eine in den Zertifikatsbedingungen bestimmte Laufzeit. Die Laufzeit 

eines Reverse Zertifikats ist der Zeitraum vom Tag seiner Begebung bis zum Endtag der Reverse 

Zertifikate. Der Auszahlungsbetrag der Reverse Zertifikate wird am in den Zertifikatsbedingungen be-

stimmten Tag durch die Emittentin ausgezahlt. Allerdings können die Zertifikatsbedingungen eine 

Regelung enthalten, die bei Eintritt eines bestimmten Umstands die vorzeitige Rückzahlung der Reverse 

Zertifikate vorsieht. In einem solchen Fall endet die Laufzeit der Reverse Zertifikate automatisch, ohne 

dass es einer gesonderten Kündigung der Reverse Zertifikate durch die Emittentin bedarf. Die 

Zertifikatsbedingungen können gegebenenfalls vorsehen, dass die Reverse Zertifikate zu im Vorhinein 

festgelegten Kündigungsterminen gekündigt und zur Zahlung eines gegebenenfalls im Vorhinein 

festgelegten Kündigungsbetrags fällig gestellt werden können.  

b)  Open End-Reverse Zertifikate  

Open End-Reverse Zertifikate haben keine im Vorhinein begrenzte Laufzeit. Daher können die Reverse 

Zertifikate durch die Emittentin zu im Vorhinein festgelegten Kündigungsterminen gekündigt und zur 

Zahlung fällig gestellt werden. Der Tag zur Feststellung des für den Kündigungsbetrag maßgeblichen 

Referenzpreises des Basiswerts entspricht dabei dem Kündigungstermin bzw. einem anderen in den 

Endgültigen Bedingungen näher spezifizierten Tag. 

Die Emittentin übt ihr Kündigungsrecht nach freiem Ermessen aus. 

Außerdem können Open End- Reverse Zertifikate – je nach Ausgestaltung der Zertifikatsbedingungen – 

mit einem Einlösungsrecht der Zertifikatsinhaber ausgestattet sein. Die wirksame Ausübung dieses 

Einlösungsrechts nach Maßgabe der Zertifikatsbedingungen führt zur Fälligkeit des durch das Reverse 

Zertifikat verbrieften Anspruchs. Der Tag zur Feststellung des für die Einlösung maßgeblichen 

Referenzpreises des Basiswerts entspricht im Fall der Einlösung in der Regel dem Einlösungstermin. 

Die Einlösung der Reverse Zertifikate kann an einem in den Zertifikatsbedingungen näher bestimmten Ein-

lösungstermin auf einen für alle einlösenden Zertifikatsinhaber gemeinsam geltenden 

Einlösungshöchstbetrag begrenzt sein. Selbst Reverse Zertifikate, für die die Einlösung wirksam erklärt 

wurde, könnten in diesem Fall unter Umständen ggf. erst am nächstfolgenden Einlösungstermin eingelöst 

werden.  

Überschreitet die Summe der Auszahlungsbeträge für alle Reverse Zertifikate, für die an einem Ein-

lösungstermin die Einlösung erklärt wurde, den für diesen Einlösungstermin vorgesehenen Ein-

lösungshöchstbetrag, wird die Anzahl der einzulösenden Reverse Zertifikate in der in den Zertifikats-

bedingungen näher beschriebenen Form so lange reduziert, bis die Gesamtsumme der Auszahlungsbeträge 

der an diesem Einlösungstermin einzulösenden Reverse Zertifikate den Einlösungshöchstbetrag nicht mehr 

überschreitet. Diejenigen Reverse Zertifikate, die infolge der Reduzierung trotz Einlösungserklärung nicht 

eingelöst werden können, werden daher frühestens am nächstfolgenden Einlösungstermin eingelöst. 
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3. Reverse Zertifikate mit Partizipationsfaktor 

Bei der Einbeziehung eines Partizipationsfaktors in die Berechnung des Auszahlungsbetrags der 

Zertifikate partizipiert der Anleger an der negativen Performance des Basiswerts in Höhe eines in den 

Zertifikatsbedingungen festgelegten Prozentsatzes. Bei einem Partizipationsfaktor von unter 100% 

partizipiert der Anleger, vorbehaltlich der Wertbeeinflussung durch weitere Ausstattungsmerkmale, an der 

negativen Performance des Basiswerts unterproportional, d.h. der Wertzuwachs der Zertifikate ist kleiner 

als die negative Performance des Basiswerts. 

III.  Allgemeine Funktionsweise von Alpha-Zertifikaten sowie Laufzeit von Alpha-Zertifikaten  

1. Alpha-Zertifikate und deren Funktionsweise 

Durch ein Alpha-Zertifikat ist das Recht der Zertifikatsinhaber auf Zahlung eines Auszahlungsbetrags bei 

Fälligkeit des Alpha-Zertifikats verbrieft. Im rechtlichen Sinne erwirbt ein Anleger beim Kauf von Alpha-

Zertifikaten einen Miteigentumsanteil an einem bei einem Wertpapier-Sammelverwahrer hinterlegten 

Inhaber-Sammelzertifikat. Die Ausgabe einzelner effektiver Alpha-Zertifikate ist hingegen gemäß den 

Zertifikatsbedingungen ausgeschlossen. 

Alpha-Zertifikate setzen sich immer aus (mindestens) zwei Basiswerten zusammen. Dabei dient der 

zweite Basiswert als Vergleichsbasiswert. In Betracht kommen als Basiswerte Aktien bzw. 

aktienvertretende Wertpapiere, Indizes, Edelmetalle, Buntmetalle, Rohstoffe, Wechselkurse, Future 

Kontrakte und Fondanteile. Darüber hinaus können auch die Basiswerte jeweils durch einen Korb 

repräsentiert werden, die wiederum aus den genannten Basiswerten bestehen kann. Anleger sollten 

beachten, dass auch Kombinationen aus einem Basiswert und einem Korb möglich sind, z.B. bei 

einem Basiswert handelt es sich um einen Korb bestehend aus mehreren Aktien und der 

Vergleichsbasiswert wird durch einen Aktienindex repräsentiert.  

Das Ziel von Alpha-Zertifikaten ist es, positive und zugleich marktneutrale Renditen zu erzielen. Das 

sogenannte „Alpha“ beschreibt dabei die Überrendite eines Finanzinstruments gegenüber einem 

bestimmten Referenzinstrument, also die bessere Entwicklung eines Basiswerts gegenüber einem 

Referenzbasiswert. Entscheidend für den Anlageerfolg ist dabei nicht die absolute Kursentwicklung, 

sondern die relative Performance (Wertentwicklung) der beiden Werte. Das bedeutet, dass es nicht 

darauf ankommt, ob die Kurse eines bestimmten Basiswerts steigen oder fallen, sondern ob sie relativ 

im Vergleich zu dem zweiten Basiswert, also dem Vergleichsbasiswert, sich besser oder schlechter 

entwickeln. Ist die Wertentwicklung des Basiswerts im Vergleich zum Vergleichsbasiswert besser, 

steigt der Wert des Zertifikats und zwar unabhängig, ob der Kurs des Basiswerts und des 

Vergleichsbasiswerts gestiegen oder gefallen sind. Ist der Vergleichsbasiswert gestiegen und ist der 

Basiswert hingegen weniger stark gestiegen oder sogar gefallen, erleidet der Anleger einen Verlust, 

mit anderen Worten verliert das Zertifikat an Wert, wenn der Basiswert im direkten Vergleich zum 

Vergleichsbasiswert schelchter abschneidet. Verluste sind auch bei steigenden Kursen nicht 

ausgeschlossen. 
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Bei Alpha-Zertifikaten wird für die Wertentwicklung die europäische Performanceberechnung 

angewendet. Das heißt es ist die Wertentwicklung der Basiswerte, die zwischen einem anfänglichen 

Bewertungstag und einem in der Zukunft liegenden (finalen) Bewertungstag, wie in den 

Zertifikatsbedingungen definiert, betrachtet wird, maßgeblich.  

Bei Alpha-Zertifikaten ist zu beachten, dass der Auszahlungsbetrag nicht ausschließlich von der 

Wertentwicklung der Basiswerte abhängt. Handelt es sich bei einem der Basiswerte um eine Aktie 

dann werden auch die während der Laufzeit gezahlten Dividenden bei der Berechnung des 

Auszahlungsbetrags berücksichtigt. Maßgeblich ist hierbei nicht allein die Summe der gezahlten 

Dividenden, sondern diese Dividenden werden ins Verhältnis zum Basispreis gesetzt, die 

Dividendenperformance. Handelt es sich bei beiden Basiswerten um eine Aktie werden die 

Dividendenperformances auch noch zueinander ins Verhältnis gesetzt. Das heißt der 

Auszahlungsbetrag kann geringer ausfallen, wenn die Dividendenperformances der Basiswerte 

zueinander zu einem gegenteiligen Ergebnis kommen als die Wertentwicklung der Basiswerte 

zueinander. 

Darüber hinaus wird der Auszahlungsbetrag bei Alpha-Zertifikaten durch einen Management-

gebühren-Faktor beeinträchtigt. Der Managementgebühren-Faktor entspricht der an die Laufzeit 

gebundenen Umrechnung der Managementgebühren, das heißt der Gesamtsumme der täglich 

aufgelaufenen Managementgebühren. Die Höhe der Managementgebühr ist variable und beträgt nie 

mehr als einer in den Endgültigen Bedingungen festgelegten Maximalhöhe. Die Höhe der 

anfänglichen Managementgebühr kann ebenso den Endgültigen Bedingungen entnommen werden. 

Die Managementgebühr deckt bei der Emittentin bzw. bei mit ihr verbundenen Unternehmen u.a. 

anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Eingehung von auf die Basiswerte bezogenen 

Transaktionen am Kapitalmarkt, die der Absicherung des Erfüllungsrisikos aus der Ausgabe der 

Wertpapiere dienen („Hedging-Geschäfte“). 

Neben dem wertbeeinflussenden Faktor des Kurses des Basiswerts wird der Wert der Alpha-Zertifikate 

zusätzlich von weiteren wertbeeinflussenden Faktoren beeinflusst, u.a. von der Laufzeit der Alpha-

Zertifikate, der Volatilität des Basiswerts, Dividenden, Zinsen oder weiterer Parameter. Eine 

Wertminderung der Alpha-Zertifikate während der Laufzeit kann daher selbst dann eintreten, wenn der 

Kurs des Basiswerts konstant bleibt.  

Ein Anleger sollte beachten, dass in den Zertifikatsbedingungen Regelungen enthalten sind, die der 

Emittentin bzw. der Zertifikatsstelle einen Ermessensspielraum für ihre Entscheidung einräumen, wie z.B. 

bei den Anpassungsregeln oder den Kündigungsbestimmungen. 

2. Laufzeit der Alpha-Zertifikate  

Alpha-Zertifikate werden als Closed End Alpha-Zertifikate ausgestaltet sein. 
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Closed End Alpha-Zertifikate haben eine in den Zertifikatsbedingungen bestimmte Laufzeit. Die Laufzeit 

eines Alpha-Zertifikats ist der Zeitraum vom Tag seiner Begebung bis zum Endtag der Alpha-Zertifikate. 

Der Auszahlungsbetrag der Alpha-Zertifikate wird am in den Zertifikatsbedingungen bestimmten Tag 

durch die Emittentin ausgezahlt. Allerdings können die Zertifikatsbedingungen eine Regelung enthalten, 

die bei Eintritt eines bestimmten Umstands die vorzeitige Rückzahlung der Alpha-Zertifikate vorsieht (u.a. 

der Eintritt eines Trigger-Ereignisses). In einem solchen Fall endet die Laufzeit der Alpha-Zertifikate 

automatisch, ohne dass es einer gesonderten Kündigung der Alpha-Zertifikate durch die Emittentin bedarf. 

Die Zertifikatsbedingungen können gegebenenfalls vorsehen, dass die Alpha-Zertifikate zu im Vorhinein 

festgelegten Kündigungsterminen gekündigt und zur Zahlung eines gegebenenfalls im Vorhinein 

festgelegten Kündigungsbetrags fällig gestellt werden können.  

Überdies sehen die Alpha-Zertifikate vor, dass der Anleger die Zertifikate durch Verkauf an die Emittentin 

einlösen kann. In diesem Fall, vorbehaltlich einer ordentlichen oder außerordentlichen Kündigung durch 

die Emittentin, endet die Laufzeit der Alpha-Zertifikate vorzeitig und der Anleger erhält einen 

Einlösungsbetrag. Der Einlösungsbetrag der Alpha-Zertifikate wird am in den Zertifikatsbedingungen 

bestimmten Tag durch die Emittentin ausgezahlt. 

IV. Zusätzliche Ausstattungsmerkmale von Zertifikaten und Reverse Zertifikaten  

Die unter diesem Prospekt zu begebenden Zertifikate bzw. Reverse Zertifikate können ferner mit den unten 

dargestellten zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen ausgestaltet werden, die die Berechnung des 

Auszahlungsbetrags modifizieren. Nachfolgend sind die möglichen zusätzlichen Ausstattungsmerkmale im 

Einzelnen erläutert. 

1. Zertifikate und Reverse Zertifikate mit Höchstbetrag (Cap) 

Bei Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten  mit Höchstbetrag ist der Auszahlungsbetrag auf einen 

bestimmten Betrag begrenzt, da bei solchen Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten als Auszahlungsbetrag 

maximal die Berechnungsbasis (Nominalbetrag oder Basispreis, letzterer ggf. noch multipliziert mit dem 

Bezugsverhältnis) multipliziert mit dem in den Zertifikatsbedingungen angegebenen Höchstbetragsfaktor 

oder ein sonstiger, in den Zertifikatsbedingungen bestimmter Höchstbetrag ausgezahlt wird. Im Vergleich 

zu einer Direktinvestition in den Basiswert ist der Auszahlungsbetrag nach oben hin also begrenzt. 

2. Zertifikate und Reverse Zertifikate mit einem bedingten Mindestbetrag 

Bei Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten mit einem bedingten Mindestbetrag werden die Zertifikate bzw. 

Reverse Zertifikate mindestens zu einem Betrag zurückgezahlt, der der Berechnungsbasis (Nominalbetrag 

oder Basispreis, letzterer ggf. noch multipliziert mit dem Bezugsverhältnis) multipliziert mit einem in den 

Zertifikatsbedingungen angegebenen Mindestbetragsfaktor entspricht, vorausgesetzt, dass eine in den 

Zertifikatsbedingungen angegebene Bedingung, z.B. hinsichtlich der Kursentwicklung des Basiswerts, oder 

eine sonstige Bedingung erfüllt ist. Eine solche Bedingung kann sich auf den Kursverlauf des Basiswerts 
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während eines in den Zertifikatsbedingungen festgelegten Beobachtungszeitraums oder auf den Kursstand 

am Bewertungstag im Vergleich zu einer in den Zertifikatsbedingungen festgelegten Barriere beziehen.  

3. Zertifikate und Reverse Zertifikate mit Managementgebühr 

Gegebenenfalls wird gemäß den Zertifikatsbedingungen von dem am jeweiligen Fälligkeitstag der 

Zertifikate bzw. Reverse Zertifikate zu zahlenden Auszahlungsbetrag eine Managementgebühr in der in 

den Zertifikatsbedingungen bestimmten Höhe in Abzug gebracht. Die Managementgebühr deckt bei der 

Emittentin bzw. bei mit ihr verbundenen Unternehmen u.a. anfallende Kosten im Zusammenhang mit der 

Eingehung von auf den Basiswert bezogenen Transaktionen am Kapitalmarkt, die der Absicherung des 

Erfüllungsrisikos aus der Ausgabe der Wertpapiere dienen („Hedging-Geschäfte“).  

V.  Allgemeine Funktionen in Bezug auf Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate 

1. Preisbildung von Zertifikaten, Reverse Zertifikaten und Alpha-Zertifikaten 

Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate können während ihrer Laufzeit börslich oder 

außerbörslich gehandelt werden. Die Preisbildung von Zertifikaten, Reverse Zertifikaten und Alpha-

Zertifikaten orientiert sich aber im Gegensatz zu den meisten anderen Wertpapieren nicht an dem Prinzip 

von Angebot und Nachfrage, da ein mit der Emittentin verbundenes Unternehmen in seiner Funktion als 

Market-Maker im Sekundärmarkt eigenständig berechnete An- und Verkaufskurse für die Zertifikate, 

Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate stellt. Diese Preisberechnung wird auf der Basis von im Markt 

üblichen Preisberechnungsmodellen vorgenommen, wobei der Wert von Zertifikaten, Reverse Zertifikaten 

und Alpha-Zertifikaten grundsätzlich aufgrund des Werts des Basiswerts und des Werts der weiteren 

Ausstattungsmerkmale der Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate ermittelt wird. Als 

weitere den Wert beeinflussende Faktoren kommen noch die Bonität der Emittentin und der Garantin hinzu. 

2. Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate mit Währungsrisiko 

Wechselkurse geben das Wertverhältnis einer bestimmten Währung zu einer anderen Währung an. Im 

internationalen Devisenhandel, in dem stets eine bestimmte Währung gegen eine andere gehandelt wird, 

bezeichnet man die Währung, die gehandelt wird, als „Handelswährung“, während die Währung, die den 

Preis für die Handelswährung angibt, als „Preiswährung“ bezeichnet wird. Die wichtigsten im 

internationalen Devisenhandel gehandelten Währungen sind der Dollar der USA (USD), der Euro (EUR), 

japanische Yen (JPY), Schweizer Franken (CHF) und das britische Pfund Sterling (GBP). Beispielhaft be-

deutet daher der Wechselkurs „EUR/USD 1,3283“, dass für den Kauf von einem Euro 1,3283 USD zu 

zahlen sind. Ein Anstieg dieses Wechselkurses bedeutet daher einen Anstieg des Euro gegenüber dem US-

Dollar. Umgekehrt bedeutet der Wechselkurs „USD/EUR 0,75284“, dass für den Kauf von einem US-

Dollar 0,75284 EUR zu zahlen sind. Ein Anstieg dieses Wechselkurses bedeutet daher einen Anstieg des 

US-Dollar gegenüber dem Euro. 
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Wechselkurse werden von Angebots- und Nachfragefaktoren auf den internationalen Geldmärkten 

bestimmt, die volkswirtschaftlichen Faktoren, Spekulationen und Maßnahmen von Regierungen und 

Zentralbanken ausgesetzt sind (zum Beispiel währungspolitische Kontrollen oder Einschränkungen). 

Bei Quanto-Zertifikaten und Reverse Zertifikaten kann der zu zahlende Auszahlungsbetrag – je 

nach Ausgestaltung der Zertifikatsbedingungen – unter Abzug eines sog. „Quanto-Faktors“ ermittelt 

werden. Der Quanto-Faktor entspricht der laufzeitabhängigen Umrechnung des in den 

Zertifikatsbedingungen angegebenen Quantozinssatzes. Der Quantozinssatz dient zur Abdeckung 

der Kosten, die der Emittentin bei währungsgesicherten Zertifikaten im Zusammenhang mit der 

Absicherung der Währungsrisiken entstehen. 

Während der Laufzeit der Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate ist die Emittentin nach 

billigem Ermessen berechtigt, den in den Zertifikatsbedingungen angegebenen Quantozinssatz anzupassen, 

sofern sich die ihr erwachsenen Kosten aus der Absicherung der Währungsrisiken verändern.  

3. Handel in den Zertifikaten, Preisstellung, Zahlstelle, Provisionen, Mistrade 

Es ist beabsichtigt, dass ein mit der Emittentin verbundenes Unternehmen als Market-Maker unter 

gewöhnlichen Marktbedingungen regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse für die Zertifikate, Reverse 

Zertifikate und Alpha-Zertifikate einer Emission stellen wird. Sofern in den jeweiligen Endgültigen 

Bedingungen der Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate vorgesehen, wird die Emittentin 

zusätzlich die Einbeziehung der Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate in den Freiverkehr 

bzw. unter Umständen die Börsenzulassung in den geregelten Markt an einer oder mehreren Wert-

papierbörsen veranlassen. Die Emittentin übernimmt jedoch keinerlei Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe 

oder des Zustandekommens derartiger Kurse.  

Zu dem jeweils maßgeblichen Erwerbspreis der Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate 

kommen die dem Anleger von seiner Bank oder seinem Finanzdienstleister in Rechnung gestellten Kosten 

und Provisionen. Jeder Anleger sollte sich daher über die Höhe dieser Nebenkosten bei seiner Bank oder 

seinem Finanzdienstleister informieren.  

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland ist die Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am 

Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main. Anleger sollten beachten, dass in der 

Republik Österreich eine Zahlstelle zurzeit nicht eingerichtet ist. Österreichische Anleger müssen sich 

daher im Falle von Unregelmäßigkeiten an eine Zahlstelle außerhalb der Republik Österreich wenden.  

Der Verkaufspreis der Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate kann außerdem Provisionen 

und sonstige Entgelte enthalten, welche die Société Générale für die Emission erhebt bzw. die von der 

Société Générale ganz oder teilweise an Vertriebspartner als Entgelt für Vertriebstätigkeiten weitergegeben 

werden können.  

Sowohl der anfängliche Ausgabepreis der Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate als auch 

die während der Laufzeit von der Société Générale gestellten An- und Verkaufspreise basieren auf internen 

Preisbildungsmodellen der Société Générale. Insbesondere kann in diesen Preisen eine Marge enthalten 
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sein, die gegebenenfalls u. a. die Kosten für die Strukturierung des Wertpapiers, die Risikoabsicherung und 

für den Vertrieb (Rückvergütung / Zuwendungen) abdeckt. 

Im Falle eines sogenannten „Mistrades“ beim Kauf oder Verkauf der Zertifikate, Reverse Zertifikate und 

Alpha-Zertifikate kann eine Aufhebung des betreffenden Geschäfts in Betracht kommen. Ein Mistrade kann 

insbesondere dann in Betracht kommen, wenn der Preis des Geschäfts aufgrund eines Fehlers im 

technischen System der jeweiligen Börse, des Market-Makers bzw. Onlinebrokers oder aufgrund eines 

Irrtums bei der Eingabe eines Kurses in das Handelssystem erheblich und offenkundig von dem zum 

Zeitpunkt des Zustandekommens des betreffenden Geschäfts marktgerechten Preis abweicht.  

Der Anleger sollte sich folglich vor Abschluss der Geschäfte über den Inhalt der Mistradebestimmungen 

der jeweiligen Börse, des Market-Makers bzw. Onlinebrokers ausführlich informieren. Die jeweiligen 

Mistradebestimmungen können auch erheblich voneinander abweichen. 

4. Marktstörungs-, Anpassungs-, Kündigungs- sowie Anfechtungsbestimmungen 

Ferner sollte sich der Anleger vor dem Erwerb der Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-

Zertifikate in jedem Fall über die in den Zertifikatsbedingungen enthaltenen Marktstörungs-, 

Anpassungs- sowie Kündigungsbestimmungen einschließlich der dort genannten Anpassungs- bzw. 

Kündigungsgründe bzw. Möglichkeiten der Anpassung des Basiswerts bzw. des Zertifikatsrechts 

eingehend informieren. Hier kann u.a. vorgesehen sein, dass die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle 

nach billigem Ermessen den Basiswert bzw. die Zertifikatsbedingungen bei Vorliegen der dort 

genannten Anpassungsgründe entsprechend anpassen kann und hier beispielsweise den Basiswert 

nach billigem Ermessen auch durch einen neuen Basiswert ersetzen kann bzw. im Fall von 

Marktstörungen nach billigem Ermessen einen Wert für den Basiswert bestimmen kann bzw. im 

Falle einer Kündigung den Kündigungsbetrag. Auch kann in den Zertifikatsbedingungen 

gegebenenfalls die Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung vorgesehen sein. 

Gemäß den Zertifikatsbedingungen ist die Emittentin berechtigt in Fällen von offensichtlichen Schreib- 

oder Rechenfehlern oder ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten in den Zertifikatsbedingungen / Endgültigen 

Bedingungen die Anfechtung gegenüber den Zertifikatsinhabern zu erklären. Nach einer solchen 

Anfechtung durch die Emittentin kann der Zertifikatsinhaber die Rückzahlung des in den Endgültigen 

Bedingungen genannten Preises verlangen. Die Emittentin kann mit der Anfechtungserklärung ein Angebot 

auf Fortführung der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate zu berichtigten 

Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedingungen verbinden. Wenn der Zertifikatsinhaber nicht innerhalb 

des in den Endgültigen Bedingungen genannten Zeitraums nach dem Wirksamwerden des Angebots die 

Rückzahlung des in den Endgültigen Bedingungen genannten Preises verlangt, gilt ein solches Angebot als 

vom Zertifikatsinhaber angenommen, mit der Folge, dass die Wirkungen der Anfechtung nicht eintreten. 

5. Angebotsgröße 

Auf Grundlage der angegebenen Angebotsgröße sind keine Rückschlüsse auf die Liquidität der 

Wertpapiere im Sekundärmarkt möglich. Die angegebene Angebotsgröße entspricht dem Maximalbetrag 

der angebotenen Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate. Dieser Maximalbetrag lässt 
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allerdings keinen Rückschluss auf das Volumen der jeweils effektiv emittierten und bei einem 

Zentralverwahrer hinterlegten Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate zu. Dieses Volumen 

richtet sich nach den Marktverhältnissen und kann sich während der Laufzeit der Zertifikate, Reverse 

Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate verändern.  

VI.  Verhältnis von Garantie und Treuhandkonstruktion  

Garantie und Treuhandkonstruktion finden grundsätzlich nur nebeneinander Anwendung im Falle von Best 

Express Zertifikaten mit Kupon, Best Express Zertifikaten mit Performance mit Kupon, Memory Express-

Zertifikaten bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikaten, Memory Express-Zertifikaten mit Airbag, Express 

Kupon-Zertifikate, Fixkupon Express-Zertifikate, Fixkupon Express-Zertifikate mit Barriere und Worst of 

Memory Express-Zertifikaten. Alle anderen Zertifikate unter diesem Basisprospekt werden allein unter der 

Garantie der Société Générale, aber ohne die Treuhandkonstruktion begeben.  

Der Treuhandvertrag ist zwischen der Société Générale und der Société Générale Effekten GmbH 

abgeschlossen. Die Inhaber der Zertifikate sind selbst nicht Vertragspartei des Treuhandvertrages. Der 

Treuhandvertrag regelt u. a. zwischen der Société Générale und der Société Générale Effekten GmbH die 

Verwendung der von der Société Générale zur Verfügung gestellten Mittel für Zahlungsverpflichtungen 

aus den Zertifikaten. Demgegenüber gewährt die Garantie, eine Garantie auf erstes Anfordern, den Inhabern 

der Zertifikate einen direkten Anspruch gegen die Garantin im Falle einer Zahlungsstörung. Im Falle einer 

Zahlungsstörung muss die Garantin grundsätzlich ohne Prüfung der materiell rechtlichen Berechtigung der 

Forderung des Zertifikateinhabers auf bloße Anforderung hin bezahlen. Sollten die von der Société 

Générale der Société Générale Effekten GmbH im Rahmen des Treuhandvertrages zur Verfügung gestellten 

Mittel nicht ausreichen, um die Zahlungsansprüche der Zertifikateinhaber vollumfänglich zu befriedigen, 

so haben die Zertifikateinhaber einen direkten Anspruch auf Zahlung aller ausständigen Beträge gegen die 

Société Générale gemäß den Bestimmungen der Garantie auf erstes Anfordern. Der Treuhandvertrag 

zwischen der Société Générale und der Société Générale Effekten GmbH deutschem Recht. Jegliche 

Streitigkeiten betreffend die Gültigkeit des Treuhandvertrages sind den zuständigen Gerichten in Frankfurt 

vorzulegen, vorausgesetzt jedoch, dass die Société Générale, und nur der Société Générale, zu deren 

Gunsten die Gerichtsstandswahl erfolgte, die Entscheidung zusteht, Streitigkeiten auch vor einem anderen 

Gericht mit entsprechender Zuständigkeit vorzubringen. Die Garantie unterliegt ebenfalls deutschem 

Recht. Soweit gesetzlich zulässig, ist das Landgericht Frankfurt am Main nicht ausschließlich zuständig für 

jedwede Klage oder andere Rechtsverfahren, die sich aufgrund der oder im Zusammenhang mit der 

Garantie ergeben. 
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VII. Besondere Funktionsweise der Wertpapiere 

1. Besondere Funktionsweise von Zertifikaten 

Partizipations-Zertifikate (mit Bezugsverhältnis) 

Bei einem Partizipations-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der Wertentwicklung des 

Basiswerts abhängig. 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Der Anleger erhält am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag. 

Wird der Auszahlungsbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 

Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und gerundet.  

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Open End Partizipations-Zertifikate (mit Bezugsverhältnis) 

Bei einem Open End Partizipations-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der 

Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Der Anleger erhält am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis und gegebenenfalls mit einem 

Management-Faktor und/oder einem Quanto-Faktor multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag 

Die Open End Partizipations-Zertifikate haben keine im vorherein bestimmte Laufzeit und können von der 

Emittentin zu bestimmten Kündigungsterminen gekündigt werden. 

Wird der Auszahlungsbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 

Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und gerundet.  

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
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Best Entry Partizipations-Zertifikate 

Bei einem Best Entry Partizipations-Zertifikat ist Höhe des Auszahlungsbetrages von der Wertentwicklung 

des Basiswertes abhängig:  

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird:  

- Erreicht oder übersteigt der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Basispreis, 

erhält der Anleger den Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 100% und dem Produkt aus 

dem Partizipationsfaktor und der Best Entry-Performance. 

- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswert am finalen Bewertungstag den Basispreis, erhält der 

Anleger den Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 100% und der Best Entry-Performance. 

Die Best Entry-Performance des Basiswerts entspricht der Differenz aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts am Letzten Bewertungstag geteilt durch den Best Entry-Level und 1. Der Best Entry-

Level entspricht dem niedrigsten an einem Beobachtungstag(t) bzw. während des Best Entry-

Beobachtungszeitraumes beobachteten Referenzpreis bzw. Kurs des Basiswerts. 

Best Entry Partizipations-Zertifikate mit Cap: 

Bei einem Best Entry Partizipations-Zertifikat mit Cap ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der 

Wertentwicklung des Basiswerts abhängig: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird:  

- Erreicht oder übersteigt der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap, erhält 

der Anleger den Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 100% und dem Produkt aus dem 

Partizipationsfaktor und der Differenz aus dem Höchstbetragsfaktor und 100% (den Höchstbetrag).  

-  Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap und erreicht 

oder übersteigt er den Basispreis, erhält der Anleger den Nominalbetrag multipliziert mit der Summe 

aus 100% und dem Produkt aus dem Partizipationsfaktor und der Best Entry-Performance des 

Basiswerts, höchstens jedoch den Höchstbetrag. Die Best Entry-Performance des Basiswerts 

entspricht der Differenz aus dem Referenzpreis des Basiswerts am Letzten Bewertungstag geteilt 

durch den Best Entry-Level und 1. Der Best Entry-Level entspricht dem niedrigsten an einem 

Beobachtungstag(t) bzw. während des Best Entry-Beobachtungszeitraumes beobachteten 

Referenzpreis bzw. Kurs des Basiswerts. 

-  Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Basispreis, erhält 

der Anleger den Nominalbetrag multipliziert mit 100% und der Best Entry-Performance. 
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Teil-Kapitalschutz-Zertifikate bzw. Kapitalschutz-Zertifikate  

Bei einem Teil-Kapitalschutz-Zertifikat bzw. Kapitalschutz-Zertifikat ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrages von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Erreicht oder übersteigt der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag die 

Kapitalschutzschwelle bzw. die Teil-Kapitalschutzschwelle, erhält der Anleger den 

Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 100% und dem Produkt aus dem 

Partizipationsfaktor und der Performance des Basiswerts. Die Performance des Basiswerts 

entspricht der Differenz aus dem Referenzpreis des Basiswerts am Letzten Bewertungstag geteilt 

durch den Basispreis und 1.  

- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag die 

Kapitalschutzschwelle bzw. die Teil-Kapitalschutzschwelle, erhält der Anleger den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (der Mindestbetrag). 

Teil-Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap bzw. Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap  

Bei einem Teil-Kapitalschutz-Zertifikat mit Cap bzw. Kapitalschutz-Zertifikat mit Cap ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrages von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Erreicht oder übersteigt der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap, 

erhält der Anleger den Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 100% und dem Produkt 

aus dem Partizipationsfaktor und der Differenz aus dem Höchstbetragsfaktor und 100% (der 

Höchstbetrag).  

- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap und erreicht 

oder übersteigt er die Kapitalschutzschwelle bzw, die Teilkapitalschutschwelle, erhält der Anleger 

den Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus dem Mindestbetragsfaktor und dem Produkt 

aus dem Partizipationsfaktor und der Performance des Basiswerts, höchstens jedoch den 

Höchstbetrag. Die Performance des Basiswerts entspricht der Differenz aus dem Referenzpreis 

des Basiswerts am Letzten Bewertungstag geteilt durch den Basispreis und 1.  

- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag die 

Kapitalschutzschwelle bzw, die Teilkapitalschutschwelle, erhält der Anleger den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (der Mindestbetrag). 
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Discount-Zertifikate (mit Bezugsverhältnis) 

Bei einem Discount-Zertifikat (mit Bezugsverhältnis) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die 

physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Discount-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Erreicht oder übersteigt der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (der 

Höchstbetrag). 

- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag.  

Werden der Auszahlungsbetrag und der Höchstbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, werden 

diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und gerundet.  

Bei Discount-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts 

bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Erreicht oder übersteigt der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (der 

Höchstbetrag). 

- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap erhält der 

Anleger die physische Lieferung einer Aktie des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs.  

Werden der Auszahlungsbetrag und der Höchstbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, werden 

diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und gerundet.  

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Discount-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Discount-Zertifikat (mit Nominalbetrag) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die 

physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Discount-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
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- Erreicht oder übersteigt der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag; gegebenenfalls multipliziert mit der er 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der 

Höchstbetrag). 

- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis; gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag.  

Werden der Auszahlungsbetrag und der Höchstbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, werden 

diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und gerundet.  

Bei Discount-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts 

bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Erreicht oder übersteigt der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag; gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der 

Höchstbetrag). 

- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag  

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-Aktien 

des Basiswerts bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile 

der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile des ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie 

bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit 

der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und dem Basispreis bzw. dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 

eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
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Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 

entspricht dem dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-

Referenzpreis, ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Werden der Auszahlungsbetrag und der Höchstbetrag nicht in der Emissionswährung Euro ausgewiesen, 

werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung Euro umgerechnet und 

gerundet. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Bonus-Zertifikate (mit Bezugsverhältnis) 

Bei einem Bonus-Zertifikat (mit Bezugsverhältnis) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 

Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Bonus-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums 

bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. 

unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag, mindestens jedoch den mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Basispreis multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (der 

Mindestbetrag). 

- Wird die Barriere während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums bzw. des finalen 

Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. unterschritten, erhält 

der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag. 

Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, 

werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und 

gerundet.  

Bei Bonus-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts 

bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums 

bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. 
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unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag, mindestens jedoch den mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Basispreis multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (der 

Mindestbetrag). 

- Wird die Barriere während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums bzw. des finalen 

Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. unterschritten, erhält 

der Anleger am Fälligkeitstag die physische Lieferung einer Aktie des Basiswerts bzw. eines 

Anteils eines ETFs. 

Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, 

werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und 

gerundet.  

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Bonus-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Bonus-Zertifikat (mit Nominalbetrag) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 

Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Bonus-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums 

bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. 

unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit 

dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Mindestbetrag). 

- Wird die Barriere während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums bzw. des finalen 

Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. unterschritten, erhält 

der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. 
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Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, 

werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und 

gerundet.  

Bei Bonus-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts 

bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums 

bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. 

unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit 

dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Mindestbetrag). 

- Wird die Barriere während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums bzw. des finalen 

Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. unterschritten, erhält 

der Anleger am Fälligkeitstag  

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert:  

die physische Lieferung von N-Aktien des Basiswerts bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze 

Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile des ETFs werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 

entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis 

des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis bzw. ggf. dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, ggf. multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert:  

die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der 

Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) 

multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; ggf. multipliziert 

mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag bzw. gegebenenfalls dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs entspricht. dem Quotienten aus dem 
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Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, 

werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und 

gerundet.  

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Capped Bonus-Zertifikate mit Bezugsverhältnis 

Bei einem Capped Bonus-Zertifikat (mit Bezugsverhältnis) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die 

physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Capped Bonus-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums 

bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. 

unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; höchstens jedoch den mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (der Höchstbetrag); mindestens jedoch den mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Basispreis multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (der 

Mindestbetrag). 

- Wird die Barriere während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums bzw. des finalen 

Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. unterschritten, erhält 

der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag; höchstens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Cap (der Höchstbetrag). 

Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung 

ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung 

umgerechnet und gerundet.  

Bei Capped Bonus-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts 

bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums 

bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. 

unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; höchstens jedoch den mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (der Höchstbetrag); mindestens jedoch den mit dem 
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Bezugsverhältnis multiplizierten Basispreis multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (der 

Mindestbetrag). 

- Wird die Barriere während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums bzw. des finalen 

Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. unterschritten und 

erreicht oder überschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (der 

Höchstbetrag). 

- Wird die Barriere während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums bzw. des finalen 

Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. unterschritten und 

unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag  

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung einer Aktie des 

Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs (wenn das Bezugsverhältnis 1,00 ist) bzw. die physische 

Lieferung von N-Aktien bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 

Bruchteile der Aktie des Basiswerts bzw. des Anteils des ETFs werden nicht physisch geliefert, 

sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil 

der Aktie bzw. des Anteils des ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des 

Basiswerts bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag; 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis bzw. dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag (wenn das 

Bezugsverhältnis ungleich 1,00 ist). 

b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung eines Anteils eines ETFs (wenn das 

Bezugsverhältnis 1,00 ist) bzw. die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 

eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag; 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs entspricht dem Quotienten aus 

dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis (wenn das Bezugsverhältnis 

ungleich 1,00 ist), ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. Der Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden 

sollen, und dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 

dem Basispreis. 
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Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung 

ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung 

umgerechnet und gerundet.  

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Capped Bonus-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Capped Bonus-Zertifikat (mit Nominalbetrag) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die 

physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Capped Bonus-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums bzw. des finalen 

Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. unterschritten, erhält 

der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag; höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag multiplizierten 

Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Höchstbetrag). 

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums 

bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. 

unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag; höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag 

multiplizierten Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der 

Höchstbetrag), mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Mindestbetrag). 

Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung 

ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung 

umgerechnet und gerundet.  

Bei Capped Bonus-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts 

bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 
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- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums 

bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. 

unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag; höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag 

multiplizierten Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der 

Höchstbetrag), mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Mindestbetrag). 

- Wird die Barriere während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums bzw. des finalen 

Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. unterschritten und 

erreicht oder überschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Höchstbetrag). 

- Wird die Barriere während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums bzw. des finalen 

Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. unterschritten und 

unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag  

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert:  

die physische Lieferung von N-Aktien des Basiswerts bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze 

Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile des ETFs werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 

entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis 

des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs 

entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis bzw. dem Quotienten aus 

dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, ggf. multipliziert 

mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert:  

die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der 

Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) 

multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag; ggf. multipliziert mit der 
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Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag bzw. gegebenenfalls dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und 

dem Physische Lieferung-Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung 

ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung 

umgerechnet und gerundet.  

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Auszahlungsprofil bei Capped Bonus Pro-Zertifikaten (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Capped Bonus Pro-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung 

von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Capped Bonus Pro-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Sofern der Kurs bzw. Referenzpreis am finalen Bewertungstag die Barriere erreicht oder 

überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Höchstbetrag).  

- Sofern der Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere 

unterschreitet, erhält der Anleger den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis bzw. der Barriere, 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

Werden der Auszahlungsbetrag und der Höchstbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, werden 

diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und gerundet.  

Bei Capped Bonus Pro-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts 

bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Sofern der Kurs bzw. Referenzpreis am finalen Bewertungstag die Barriere erreicht oder 

überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Höchstbetrag).  

- Sofern der Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere 

unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 
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a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert:  

die physische Lieferung von N-Aktien des Basiswerts bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze 

Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile des ETFs werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 

entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis 

des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs 

entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis bzw. der Barriere bzw. 

dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert:  

die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der 

Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) 

multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag; ggf. multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag bzw. gegebenenfalls dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und 

dem Physische Lieferung-Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

Best Entry Bonus-Zertifikate (mit Bezugsverhältnis) 

Bei einem Bonus-Zertifikat (mit Bezugsverhältnis) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 

Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Best Entry Bonus-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums bzw. am finalen 

Bewertungstag vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts ausgehend vom Best Entry-Level je 

nach Ausgestaltung des Produkts gemäß der Endgültigen Bedingungen (i) erreicht oder 

unterschritten bzw. (ii) unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag, 

mindestens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Basispreis multipliziert mit dem 

Mindestbetragsfaktor (der Mindestbetrag). Der Best Entry-Level entspricht dem niedrigsten an 

einem Beobachtungstag(t) bzw. während des Best Entry-Beobachtungszeitraumes beobachteten 

Referenzpreis bzw. Kurs des Basiswerts. 
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- Wird die Barriere zu irgendeinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums bzw. am finalen 

Bewertungstag vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts ausgehend vom Best Entry-Level je 

nach Ausgestaltung des Produkts gemäß der Endgültigen Bedingungen (i) erreicht oder 

unterschritten bzw. (ii) unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag. 

Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung 

ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung 

umgerechnet und gerundet.  

Bei Best Entry Bonus-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts 

bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums bzw. am finalen 

Bewertungstag vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts ausgehend vom Best Entry-Level 

erreicht oder unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag, mindestens jedoch den 

mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Basispreis multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor 

(der Mindestbetrag). Der Best Entry-Level entspricht dem niedrigsten an einem 

Beobachtungstag(t) bzw. während des Best Entry-Beobachtungszeitraumes beobachteten 

Referenzpreis bzw. Kurs des Basiswerts. 

- Wird die Barriere zu irgendeinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums bzw. am finalen 

Bewertungstag vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts ausgehend vom Best Entry-Level je 

nach Ausgestaltung des Produkts gemäß der Endgültigen Bedingungen (i) erreicht oder 

unterschritten bzw. (ii) unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag die physische 

Lieferung einer Aktie des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs. 

Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung 

ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung 

umgerechnet und gerundet.  

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Best Entry Bonus-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Best Entry Bonus-Zertifikat (mit Nominalbetrag) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die 

physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Best Entry Bonus-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
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- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums bzw. am finalen 

Bewertungstag vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts ausgehend vom Best Entry-Level je 

nach Ausgestaltung des Produkts gemäß der Endgültigen Bedingungen (i) erreicht oder 

unterschritten bzw. (ii) unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

und dem Basispreis, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag, mindestens jedoch den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der 

Mindestbetrag). Der Best Entry-Level entspricht dem niedrigsten an einem Beobachtungstag(t) 

bzw. während des Best Entry-Beobachtungszeitraumes beobachteten Referenzpreis bzw. Kurs des 

Basiswerts. 

- Wird die Barriere zu irgendeinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums bzw. am finalen 

Bewertungstag vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts ausgehend vom Best Entry-Level je 

nach Ausgestaltung des Produkts gemäß der Endgültigen Bedingungen (i) erreicht oder 

unterschritten bzw. (ii) unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

und dem Basispreis, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung 

ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung 

umgerechnet und gerundet.  

Bei Bonus-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts 

bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums bzw. am finalen 

Bewertungstag vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts ausgehend vom Best Entry-Level je 

nach Ausgestaltung des Produkts gemäß der Endgültigen Bedingungen (i) erreicht oder 

unterschritten bzw. (ii) unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

und dem Basispreis, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag, mindestens jedoch den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der 

Mindestbetrag). Der Best Entry-Level entspricht dem niedrigsten an einem Beobachtungstag(t) 

bzw. während des Best Entry-Beobachtungszeitraumes beobachteten Referenzpreis bzw. Kurs des 

Basiswerts. 
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- Wird die Barriere zu irgendeinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums bzw. am finalen 

Bewertungstag vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts Basiswerts ausgehend vom Best 

Entry-Level je nach Ausgestaltung des Produkts gemäß der Endgültigen Bedingungen (i) erreicht 

oder unterschritten bzw. (ii) unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag.  

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert:  

die physische Lieferung von N-Aktien des Basiswerts bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze 

Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile des ETFs werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 

entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis 

des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis bzw. ggf. dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, ggf. multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert:  

die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der 

Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) 

multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; ggf. multipliziert 

mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag bzw. gegebenenfalls dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs entspricht. dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung 

ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung 

umgerechnet und gerundet.  

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Best Entry Capped Bonus-Zertifikate (mit Bezugsverhältnis) 

Bei einem Best Entry Capped Bonus-Zertifikat (mit Bezugsverhältnis) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags 

bzw. die physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
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Bei Best Entry Capped Bonus-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums bzw. am finalen 

Bewertungstag vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts ausgehend vom Best Entry-Level 

erreicht oder unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; höchstens jedoch den mit 

dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (der Höchstbetrag); mindestens jedoch den mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Basispreis multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (der 

Mindestbetrag). Der Best Entry-Level entspricht dem niedrigsten an einem Beobachtungstag(t) 

bzw. während des Best Entry-Beobachtungszeitraumes beobachteten Referenzpreis bzw. Kurs des 

Basiswerts. 

- Wird die Barriere zu irgendeinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums bzw. am finalen 

Bewertungstag vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts ausgehend vom Best Entry-Level je 

nach Ausgestaltung des Produkts gemäß der Endgültigen Bedingungen (i) erreicht oder 

unterschritten bzw. (ii) unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; 

höchstens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (der Höchstbetrag). 

Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung 

ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung 

umgerechnet und gerundet. 

Bei Best Entry Capped Bonus-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts 

bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums bzw. am finalen 

Bewertungstag vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts ausgehend vom Best Entry-Level je 

nach Ausgestaltung des Produkts gemäß der Endgültigen Bedingungen (i) erreicht oder 

unterschritten bzw. (ii) unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; 

höchstens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (der Höchstbetrag); 

mindestens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Basispreis multipliziert mit dem 

Mindestbetragsfaktor (der Mindestbetrag). Der Best Entry-Level entspricht dem niedrigsten an 

einem Beobachtungstag(t) bzw. während des Best Entry-Beobachtungszeitraumes beobachteten 

Referenzpreis bzw. Kurs des Basiswerts. 

- Wird die Barriere zu irgendeinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums bzw. am finalen 

Bewertungstag vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts ausgehend vom Best Entry-Level je 

nach Ausgestaltung des Produkts gemäß der Endgültigen Bedingungen (i) erreicht oder 

unterschritten bzw. (ii) unterschritten und erreicht oder überschreitet der Referenzpreis des 
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Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (der Höchstbetrag). 

- Wird die Barriere zu irgendeinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums bzw. am finalen 

Bewertungstag vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts ausgehend vom Best Entry-Level je 

nach Ausgestaltung des Produkts gemäß der Endgültigen Bedingungen (i) erreicht oder 

unterschritten bzw. (ii) unterschritten und unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag den Cap, erhält der Anleger am Fälligkeitstag die physische Lieferung einer 

Aktie des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs. 

Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung 

ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung 

umgerechnet und gerundet. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Best Entry Capped Bonus-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Best Entry Capped Bonus-Zertifikat (mit Nominalbetrag) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags 

bzw. die physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Best Entry Capped Bonus-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums bzw. am finalen 

Bewertungstag vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts ausgehend vom Best Entry-Level je 

nach Ausgestaltung des Produkts gemäß der Endgültigen Bedingungen (i) erreicht oder 

unterschritten bzw. (ii) unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

und dem Basispreis, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag; höchstens jedoch den mit dem Nominal-

betrag multiplizierten Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der 

Höchstbetrag), mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Mindestbetrag). Der Best Entry-Level entspricht dem 

niedrigsten an einem Beobachtungstag(t) bzw. während des Best Entry-Beobachtungszeitraumes 

beobachteten Referenzpreis bzw. Kurs des Basiswerts. 

- Wird die Barriere zu irgendeinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums bzw. am finalen 

Bewertungstag vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts ausgehend vom Best Entry-Level je 

nach Ausgestaltung des Produkts gemäß der Endgültigen Bedingungen (i) erreicht oder 
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unterschritten bzw. (ii) unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

und dem Basispreis, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag; höchstens jedoch den mit dem 

Nominalbetrag multiplizierten Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der 

Höchstbetrag). 

Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in Euro ausgewiesen, 

werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  

Bei Best Entry Capped Bonus-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts 

bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums bzw. am finalen 

Bewertungstag vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts ausgehend vom Best Entry-Level je 

nach Ausgestaltung des Produkts gemäß der Endgültigen Bedingungen (i) erreicht oder 

unterschritten bzw. (ii) unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

und dem Basispreis, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag; höchstens jedoch den mit dem Nominal-

betrag multiplizierten Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der 

Höchstbetrag), mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Mindestbetrag). Der Best Entry-Level entspricht dem 

niedrigsten an einem Beobachtungstag(t) bzw. während des Best Entry-Beobachtungszeitraumes 

beobachteten Referenzpreis bzw. Kurs des Basiswerts. 

- Wird die Barriere zu irgendeinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums bzw. am finalen 

Bewertungstag vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts ausgehend vom Best Entry-Level je 

nach Ausgestaltung des Produkts gemäß der Endgültigen Bedingungen (i) erreicht oder 

unterschritten bzw. (ii) unterschritten und erreicht oder überschreitet der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der 

Höchstbetrag). 

- Wird die Barriere irgendeinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums bzw. am finalen 

Bewertungstag vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts ausgehend vom Best Entry-Level je 

nach Ausgestaltung des Produkts gemäß der Endgültigen Bedingungen (i) erreicht oder 
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unterschritten bzw. (ii) unterschritten und unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag den Cap, erhält der Anleger am Fälligkeitstag  

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert:  

die physische Lieferung von N-Aktien des Basiswerts bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze 

Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile des ETFs werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 

entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis 

des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs 

entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis bzw. dem Quotienten aus 

dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, ggf. multipliziert 

mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert:  

die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der 

Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) 

multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag; ggf. multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag bzw. gegebenenfalls dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und 

dem Physische Lieferung-Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung 

ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung 

umgerechnet und gerundet. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Capped Airbag-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Capped Airbag-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung 

von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Capped Airbag-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
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- Wird der Basispreis von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Produkt aus dem Partizipationsfaktor und der Performance 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag, höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit 

dem Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Höchstbetrag).  

- Wird der Basispreis von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, jedoch die Barriere erreicht oder überschritten, erhält der Anleger 

am Fälligkeitstag den Nominalbetrag, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Quotienten aus Referenzpreis am finalen Bewertungstag und der Barriere, 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag entspricht dabei dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis. 

Bei Capped Airbag-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts 

bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird der Basispreis von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag multipliziert mit 

dem Produkt aus dem Partizipationsfaktor und der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag, höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor, 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Höchstbetrag).  

- Wird der Basispreis von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, jedoch die Barriere erreicht oder überschritten, erhält der Anleger 

am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag  

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert:  

die physische Lieferung von N-Aktien des Basiswerts bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze 

Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile des ETFs werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 
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entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis 

des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs 

entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere bzw. dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, ggf. multipliziert mit 

dem Maßgeblichem Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert:  

die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der 

Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) 

multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag; ggf. multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichem Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag bzw. gegebenenfalls dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und 

dem Physische Lieferung-Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Höchstbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, 

werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und 

gerundet. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

One Step-Zertifikate (mit Nominalbetrag): 

Bei einem One Step-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung von der 

Wertentwicklung des Basiswerts abhängig 

Bei One Step-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Bei einem One Step-Zertifikat erhält der Anleger einen Auszahlungsbetrag, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der 

Höchstbetrag).  

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 
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multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und dem 

Basispreis, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag und dem Basispreis 

Bei One Step-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Bei einem One Step-Zertifikat erhält der Anleger einen Auszahlungsbetrag, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der 

Höchstbetrag).  

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag  

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert:  

die physische Lieferung von N-Aktien des Basiswerts bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze 

Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile des ETFs werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 

entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis 

des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs 

entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis bzw. dem Quotienten aus 

dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, ggf. multipliziert 

mit dem Maßgeblichem Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert:  

die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der 

Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) 

multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag; ggf. multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichem Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag bzw. gegebenenfalls dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und 

dem Physische Lieferung-Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  
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Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Höchstbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, 

werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und 

gerundet. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Express-Zertifikate bzw. Stufenexpress-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Express-Zertifikat bzw. bei einem Stufenexpress-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags 

bzw. die physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Express-Zertifikaten bzw. Stufenexpress-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie 

folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der 

Mindestbetrag), höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor, 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Höchstbetrag).  

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dabei dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 

Bei Express-Zertifikaten bzw. Stufenexpress-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie 

folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen 

auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 
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Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der 

Mindestbetrag), höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor, 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Höchstbetrag).  

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag  

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-Aktien 

bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des 

Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des 

Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, 

dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. 

ggf. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  

entweder – je nach Szenario –  

aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 

eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 

entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 
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Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Wird hingegen die Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) von der Performance bzw. vom Referenzpreis 

des Basiswerts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger 

erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) 

zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) entspricht, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am Bewertungstag(t). Die Performance 

des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem Basispreis. 

Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung 

ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung 

umgerechnet und gerundet. 

Express-Zertifikate mit Tilgungsschwelle 

Bei einem Express-Zertifikate mit Tilgungsschwelle ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die 

physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Express-Zertifikaten mit Tilgungsschwelle ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Tilgungsschwelle von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens 

den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit 

der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag 

(der Mindestbetrag), höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Höchstbetrag).  

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten und die Tilgungsschwelle unterschritten, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dabei dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 
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Bei Express-Zertifikaten mit Tilgungsschwelle mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs, der wie 

folgt ermittelt wird: 

- Wird die Tilgungsschwelle von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens 

den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit 

der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag 

(der Mindestbetrag), höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Höchstbetrag).  

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten und die Tilgungsschwelle unterschritten, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag  

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-Aktien 

bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des 

Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des 

Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, 

dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. 

ggf. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  

entweder – je nach Szenario –  

aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
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cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 

eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 

entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Wird hingegen die Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) von der Performance bzw. vom Referenzpreis 

des Basiswerts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger 

erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) 

zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) entspricht, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am Bewertungstag(t). Die Performance 

des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem Basispreis. 

Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung 

ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung 

umgerechnet und gerundet.  

Deep Barrier Express-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Deep Barrier Express-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 

Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Deep Barrier Express-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis bzw. vom Kurs des Basiswerts 

zu keinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums die Barriere berührt, erhält der Anleger 

am Fälligkeitstag den Nominalbetrag, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  
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- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis bzw. vom Kurs des Basiswerts 

zu irgendeinem Zeitpunkt (gegebenefalls auch untertägig (intraday)) während des 

Beobachtungszeitraums berührt, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. 

Bei Deep Barrier Express-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen 

auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis bzw. vom Kurs des Basiswerts 

zu keinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums die Barriere berührt, erhält der Anleger 

am Fälligkeitstag den Nominalbetrag, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis bzw. vom Kurs des Basiswerts 

zu irgendeinem Zeitpunkt (gegebenenfalls auch untertägig (intraday)) während des 

Beobachtungszeitraums berührt, erhält der Anleger am Fälligkeitstag  

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-Aktien 

bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des 

Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des 

Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, 

dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag.  

Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  

entweder – je nach Szenario –  

aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
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cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 

eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 

entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Wird hingegen die Barriere(nt) bzw. die Tilgungsschwelle(nt) bzw. der Basispreis an einem 

Bewertungstag(t) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder überschritten, 

endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem 

Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungs-

faktor(nt) bzw. 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am Bewertungstag(t). Die Performance des Basiswerts an diesem 

Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts an diesem 

Bewertungstag(t) und dem Basispreis. 

Wird der Auszahlungsbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 

Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und gerundet.  

Darüber hinaus werden die Deep Barrier Express–Zertifikate verzinst. Die Höhe der Verzinsung hängt von 

der Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt 

ermittelt: 

Wird die Barriere bzw. die Barriere(nt) von der Performance bzw. vom Referenzpreis bzw. vom Kurs des 

Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der geringsten Performance zu keinem Zeitpunkt vom 

Anfänglichen Bewertungstag bis zum dem Bewertungstag(t) berührt, entspricht der Zinskupon am 

darauffolgenden Zinszahltag(nt) dem Quotienten aus dem Referenzpreis am jeweiligen Bewertungstag(t) 

und dem Nominalbetrag bzw. 100 bzw. 1.000, multipliziert mit dem Zinsfaktor. Andernfalls beträgt die 

Höhe des Zinskupons 0%. 

Stufenexpress Extra-Zertifikate bzw. Express Extra-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Stufenexpress Extra-Zertifikate bzw. Express Extra-Zertifikate (mit Nominalbetrag) ist die Höhe 

des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
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Bei Stufenexpress Extra-Zertifikate bzw. Express Extra-Zertifikat ohne physische Lieferung erfolgt die 

Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere bzw. der Basispreis von der Performance bzw. vom Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag den Nominalbetrag, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance 

bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

- Wird die Barriere bzw. der Basispreis von der Performance bzw. vom Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus Nominalbetrag und Basispreis bzw. aus 

Nominalbetrag und Barriere, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Bei Stufenexpress Extra-Zertifikate bzw. Express Extra-Zertifikate mit physischer Lieferung erfolgt die 

Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen 

auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere bzw. der Basispreis von der Performance bzw. vom Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag den Nominalbetrag, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance 

bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

- Wird die Barriere bzw. der Basispreis von der Performance bzw. vom Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger 

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-Aktien 

bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des 

Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des 

Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, 

dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag.  
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Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  

entweder – je nach Szenario –  

aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 

eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 

entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physischen Lieferungs-Referenzpreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Wird hingegen die Tilgungsschwelle bzw. die Tilgungsschwelle(nt) an einem Bewertungstag(t) von der 

Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der 

Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag 

multipliziert mit 100% entspricht, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am Bewertungstag(t). Die Performance des Basiswerts an diesem 

Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts an diesem 

Bewertungstag(t) und dem Basispreis. 

Wird der Auszahlungsbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 

Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und gerundet.  

Darüber hinaus werden die Stufenexpress Extra-Zertifikate bzw. Express Extra-Zertifikate verzinst. Die 

Höhe der Verzinsung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer 

vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 
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Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag(t) bzw. 

am finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, entspricht der Zinskupon dem Produkt aus dem 

Nominalbetrag und dem Zinssatz, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag. Andernfalls beträgt die 

Höhe des Zinskupons 0%. 

Worst of (Stufen) Express-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Worst of (Stufen) Express-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 

Lieferung von der Wertentwicklung der Basiswerte abhängig. 

Bei Worst of (Stufen) Express-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis der Basiswerte am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der 

Mindestbetrag), höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor, 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Höchstbetrag).  

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis von mindestens einem Basiswert 

am finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit der Summe aus der Performance des Basiswerts mit der geringsten Performance 

am finalen Bewertungstag und 1, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance 

bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Performance eines 

Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dabei der Differenz aus dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis des Basiswerts und 

1. 

Bei Worst of (Stufen) Express-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts mit der niedrigsten Wertentwicklung bzw. 

eines Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert mit der niedrigsten Wertentwicklung, der/die wie folgt 

ermittelt wird: 
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- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis der Basiswerte am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der 

Mindestbetrag), höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor, 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Höchstbetrag).  

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis von mindestens einem Basiswert 

am finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-Aktien 

des Basiswerts bzw. N-ETFs bezogen auf den Basiswert mit der geringsten Performance am finalen 

Bewertungstag, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des Basiswerts bzw. 

der Anteile eines ETFs bezogen auf den Basiswert mit der geringsten Performance am finalen 

Bewertungstag werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. 

Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) 

multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen 

Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, 

dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag.  

Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  

entweder – je nach Szenario –  

aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 
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eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und 

dem Physische Lieferung-Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Die geringste Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag entspricht der Performance 

des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag im Vergleich zu allen 

anderen Basiswerten. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Wird hingegen die Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) von allen Basiswerten erreicht oder 

überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen 

Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten 

Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt), gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am Bewertungstag(t), entspricht.  

Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung 

ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung 

umgerechnet und gerundet.  

Best Express-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Best Express-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung von 

der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Best Express-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: Der Anleger erhält 

am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt 

ermittelt wird: 

- Wird die Barriere am finalen Bewertungstag von der Performance bzw. vom Referenzpreis des 

Basiswerts erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindest-

betragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Mindestbetrag). Die Performance des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 
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- Wird die Barriere am finalen Bewertungstag von der Performance bzw. vom Referenzpreis des 

Basiswerts unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert 

mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit 

der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 

Bei Best Express-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen 

auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere am finalen Bewertungstag von der Performance bzw. vom Referenzpreis des 

Basiswerts erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindest-

betragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Mindestbetrag). Die Performance des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 

- Wird die Barriere am finalen Bewertungstag von der Performance bzw. vom Referenzpreis des 

Basiswerts unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-Aktien 

bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des 

Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des 

Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, 

dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag.  

Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  

entweder – je nach Szenario –  

aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
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bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 

eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 

entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Wird hingegen die Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) von der Performance bzw. vom Referenzpreis 

des Basiswerts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger 

erhält den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t), 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem 

Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am Bewertungstag(t). Die Performance 

des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem Basispreis. 

Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, 

werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und 

gerundet.  

Best Express-Zertifikate mit Kupon (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Best Express-Zertifikat mit Kupon ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 

Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Best Express-Zertifikaten mit Kupon ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt:

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
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- Wird die Barriere am finalen Bewertungstag von der Performance bzw. vom Referenzpreis des 

Basiswerts erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindest-

betragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Mindestbetrag). Die Performance des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 

- Wird die Barriere am finalen Bewertungstag von der Performance bzw. vom Referenzpreis des 

Basiswerts unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert 

mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit 

der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 

Bei Best Express-Zertifikaten mit Kupon mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt:

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen 

auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere am finalen Bewertungstag von der Performance bzw. vom Referenzpreis des 

Basiswerts erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindest-

betragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Mindestbetrag). Die Performance des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 

- Wird die Barriere am finalen Bewertungstag von der Performance bzw. vom Referenzpreis des 

Basiswerts unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-Aktien 

bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des 

Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des 

Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, 

dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der 
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Wechselkursperformance bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag.  

Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  

entweder – je nach Szenario –  

aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 

eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 

entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Wird hingegen die Tilgungsschwelle(nt) an einem Bewertungstag(t) von der Performance bzw. vom 

Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und 

der Anleger erhält den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts an diesem 

Bewertungstag(t), gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) gegebenenfalls multipliziert 

mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am Bewertungstag(t). Die 

Performance des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis 

des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem Basispreis. 

Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, 

werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und 

gerundet.  
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Best Express-Zertifikate mit Kupon werden während der Laufzeit verzinst. Die Höhe der Verzinsung ist 

variabel und der Zinskupon wird am (jeweiligen) Zinszahltag(nt) gezahlt. Die Höhe des Zinskupons wird 

wie folgt ermittelt: 

- Wird die Barriere bzw. Barriere(nt) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts 

am Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, und unterschreitet 

die Performance bzw. der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag(t) bzw. am finalen 

Bewertungstag die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete Tilgungsschwelle(nt) entspricht der 

Zinskupon dem Produkt aus dem Nominalbetrag und dem Zinssatz und gegebenenfalls multipliziert 

mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs an dem jeweiligen 

Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag. 

- Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupons 0%. 

Sollten die Best Express-Zertifikate mit Kupon vorzeitig zurückgezahlt werden, werden keine Zinskupons 

an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Best Express-Zertifikaten mit Performance 

Bei einem Best Express-Zertifikat mit Performance ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die 

physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Best Express-Zertifikaten mit Performance ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt:

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Tilgungsschwelle von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag, multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, 

mindestens aber den Nominalbetrag  multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten und die Tilgungsschwelle unterschritten, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 
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Bewertungstag. Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dabei dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 

Bei Best Express-Zertifikaten mit Performance mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt:

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs bezog auf 

den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Tilgungsschwelle von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens 

den Nominalbetrag, multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, 

mindestens aber den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten und die Tilgungsschwelle unterschritten, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag  

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-Aktien 

bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des 

Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des 

Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, 

dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag.  

Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  

entweder – je nach Szenario –  

aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
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bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 

eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 

entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Wird hingegen die Tilgungsschwelle(nt) an einem Bewertungstag(t) von der Performance bzw. vom 

Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und 

der Anleger erhält am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag, mindestens aber den Nominalbetragmultipliziert mit dem diesem 

Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt), gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am Bewertungstag(t). Die Performance 

des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem Basispreis. 

Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, 

werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und 

gerundet.  

Best Express-Zertifikaten mit Performance mit Kupon 

Bei einem Best Express-Zertifikat mit Performance mit Kupon ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. 

die physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Best Express-Zertifikaten mit Performance mit Kupon ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie 

folgt:

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
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- Wird die Tilgungsschwelle von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens 

den Nominalbetrag, multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

und multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten und die Tilgungsschwelle unterschritten, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dabei dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 

Bei Best Express-Zertifikaten mit Performance mit Kupon mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie 

folgt:

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen 

auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Tilgungsschwelle von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens 

den Nominalbetrag, multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

und multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten und die Tilgungsschwelle unterschritten, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag  

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-Aktien 

bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des 

Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 



324 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des 

Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, 

dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag.  

Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  

entweder – je nach Szenario –  

aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 

eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 

entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Wird hingegen die Tilgungsschwelle(nt) an einem Bewertungstag(t) von der Performance bzw. vom 

Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und 

der Anleger erhält am Fälligkeitstag den Nominalbetrag, multipliziert mit der Performance des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag, mindestens aber den Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem 

Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt), gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am Bewertungstag(t). Die Performance 

des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem Basispreis. 
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Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, 

werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und 

gerundet.  

Best Express-Zertifikate mit Performance mit Kupon werden während der Laufzeit verzinst. Die Höhe der 

Verzinsung ist variabel und der Zinskupon wird am (jeweiligen) Zinszahltag(nt) gezahlt. Die Höhe des 

Zinskupons wird wie folgt ermittelt: 

- Wird die Barriere bzw. Barriere(nt) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts 

am Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, und unterschreitet 

die Performance bzw. der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag(t) bzw. am finalen 

Bewertungstag die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete Tilgungsschwelle(nt) entspricht der 

Zinskupon dem Produkt aus dem Nominalbetrag und dem Zinssatz und gegebenenfalls multipliziert 

mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag 

an dem jeweiligen Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag. 

- Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupons 0%. 

Sollten die Best Express-Zertifikate mit Performance mit Kupon vorzeitig zurückgezahlt werden, werden 

keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Memory Express-Zertifikate bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Memory Express-Zertifikat bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikate ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Memory Express-Zertifikaten bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikate ohne physische Lieferung erfolgt 

die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit der Summe aus der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 

100% bzw. den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis am 

finalen Bewertungstag und der Barriere, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die 



326 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dabei der Differenz aus dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis 

und 1. 

Bei Memory Express-Zertifikaten bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt 

die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen 

auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag  

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-Aktien 

bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des 

Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des 

Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, 

dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag.  

Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  

entweder – je nach Szenario –  

aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. 
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b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 

eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 

entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Wird hingegen die Tilgungsschwelle bzw. die Tilgungsschwelle(nt) an einem Beobachtungstag(t) bzw. 

einem Bewertungstag(t) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 

überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen 

Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit 100% entspricht, gegebenenfalls multipliziert 

mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs an einem Beobachtungstag(t) bzw. 

einem Bewertungstag(t). 

Wird der Auszahlungsbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 

Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und gerundet.  

Memory Express-Zertifikate bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikate werden während der Laufzeit 

verzinst. Die Höhe der Verzinsung ist variabel und der Zinskupon wird am (jeweiligen) Zinszahltag(nt) 

gezahlt. Die Höhe des Zinskupons wird wie folgt ermittelt: 

- Wird die Barriere bzw. Barriere(nt) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts 

am Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, entspricht der 

Zinskupon der Differenz aus (a) dem Produkt aus dem Nominalbetrag, dem Zinssatz und der 

Anzahl der durchlaufenen Bewertungstage (Bewertungstage(t) einschließlich des finalen 

Bewertungstags) und gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag an dem jeweiligen Bewertungstag(t) und 

(b) der Summe der an vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten Zinskupons. 

- Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupons 0%. 

Sollten die Memory Express-Zertifikate bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikate vorzeitig zurückgezahlt 

werden, werden keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 
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Memory Express-Zertifikate (mit Barriere) bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikate (mit Barriere) (mit 

Nominalbetrag) 

Bei einem Memory Express-Zertifikat bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikate ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Memory Express-Zertifikaten (mit Barriere) bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikate (mit Barriere) 

ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird der Basispreis von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dabei der Differenz aus dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis 

und 1. 

- Wird der Basispreis von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten und wird die Barriere im Beobachtungszeitraum (auch untertägig) 

niemals vom Kurs bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. unterschritten, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert 

mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag.  

- Wird der Basispreis von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten und wird die Barriere im Beobachtungszeitraum (auch untertägig) 

mindestens einmal vom Kurs bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. unterschritten, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag und dem Basispreis bzw. der Barriere, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag.  

Bei Memory Express-Zertifikaten (mit Barriere) bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikaten (mit Barriere) mit 

physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen 

auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 



329 

- Wird der Basispries von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dabei der Differenz aus dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis 

und 1. 

- Wird der Basispreis von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten und wird die Barriere im Beobachtungszeitraum (auch untertägig) 

niemals vom Kurs bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. unterschritten, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert 

mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag.  

- Wird der Basispreis von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten und wird die Barriere im Beobachtungszeitraum (auch untertägig) 

mindestens einmal vom Kurs bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts erreicht bzw. unterschritten, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-Aktien 

bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des 

Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des 

Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, 

dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag.  

Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  

entweder – je nach Szenario –  

aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
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cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 

eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 

entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Wird hingegen die Tilgungsschwelle bzw. die Tilgungsschwelle(nt) an einem Beobachtungstag(t) bzw. 

einem Bewertungstag(t) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 

überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen 

Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit 100% entspricht, gegebenenfalls multipliziert 

mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs an einem Beobachtungstag(t) bzw. 

einem Bewertungstag(t).  

Wird der Auszahlungsbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 

Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und gerundet.  

Memory Express-Zertifikate (mit Barriere) bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikate (mit Barriere) werden 

während der Laufzeit verzinst. Die Höhe der Verzinsung ist variabel und der Zinskupon wird am 

(jeweiligen) Zinszahltag(nt) gezahlt. Die Höhe des Zinskupons wird wie folgt ermittelt: 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 

Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, entspricht der 

Zinskupon der Differenz aus (a) dem Produkt aus dem Nominalbetrag, dem Zinssatz und der 

Anzahl der durchlaufenen Bewertungstage (Bewertungstage(t) einschließlich des finalen 

Bewertungstags) und gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag an dem jeweiligen Bewertungstag(t) und 

(b) der Summe der an vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten Zinskupons. 

- Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupons 0%. 
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Sollten die Memory Express-Zertifikate (mit Barriere) bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikate (mit 

Barriere) vorzeitig zurückgezahlt werden, werden keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach der 

vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Memory Express Zertifikate mit Airbag (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Memory Express-Zertifikat mit Airbag ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 

Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Memory Express-Zertifikaten mit Airbag ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit der Summe aus der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 

100% bzw. den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis am 

finalen Bewertungstag und der Barriere, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dabei der Differenz aus dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und der Barriere und 

1. 

Bei Memory Express-Zertifikaten mit Airbag mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen 

auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-Aktien 

des Basiswerts bzw. N-ETFs, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des 
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Basiswerts bzw. eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des 

Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, 

dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und dem Basispreis bzw. dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere 

bzw. dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 

eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 

entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Wird hingegen die Tilgungsschwelle bzw. die Tilgungsschwelle(nt) an einem Beobachtungstag(t) bzw. 

einem Bewertungstag(t) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 

überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen 

Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit 100% entspricht, gegebenenfalls multipliziert 

mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs an einem Beobachtungstag(t) bzw. 

einem Bewertungstag(t).  

Wird der Auszahlungsbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 

Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und gerundet.  

Memory Express-Zertifikate mit Airbag werden während der Laufzeit verzinst. Die Höhe der Verzinsung 

ist variabel und der Zinskupon wird am (jeweiligen) Zinszahltag(nt) gezahlt. Die Höhe des Zinskupons wird 

wie folgt ermittelt: 

- Wird die Barriere bzw. die Barriere(nt) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des 

Basiswerts am Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, 

entspricht der Zinskupon der Differenz aus (a) dem Produkt aus dem Nominalbetrag, dem Zinssatz 

und der Anzahl der durchlaufenen Bewertungstage (Bewertungstage(t) einschließlich des finalen 
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Bewertungstags) und gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag an dem jeweiligen Bewertungstag(t) und 

(b) der Summe der an vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten Zinskupons. 

- Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupons 0%. 

Sollten die Memory Express-Zertifikate mit Airbag vorzeitig zurückgezahlt werden, werden keine Zins-

kupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

One Touch Memory Express Zertifikate  

Bei einem Memory Express-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung 

von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei One Touch Memory Express-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit der Summe aus der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 

100%, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag entspricht dabei der Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis und 1. 

Bei One Touch Memory Express-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen 

auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  
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- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag  

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-Aktien 

bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des 

Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des 

Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, 

dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. Die Anzahl der N-Aktien entspricht  

entweder – je nach Szenario –  

aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 

eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 

entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Wird hingegen die Tilgungsschwelle bzw. die Tilgungsschwelle(nt) an einem Beobachtungstag(t) bzw. 

einem Bewertungstag(t) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 

überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen 

Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit 100% entspricht, gegebenenfalls multipliziert 
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mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs an einem Beobachtungstag(t) bzw. 

einem Bewertungstag(t).  

Wird der Auszahlungsbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 

Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und gerundet.  

One Touch Memory Express-Zertifikate werden während der Laufzeit verzinst. Die Höhe der Verzinsung 

ist variabel und der Zinskupon wird am (jeweiligen) Zinszahltag(nt) gezahlt. Die Höhe des Zinskupons wird 

wie folgt ermittelt: 

- Wird die Barriere bzw. die Barriere(nt) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des 

Basiswerts zu keinem Zeitpunkt im Zeitraum zwischen dem aktuellen Bewertungstag(t) und dem 

unmittelbar voraussgehenden Bewertungstag(t-1) berührt, entspricht der Zinskupon der Differenz 

aus (a) dem Produkt aus dem Nominalbetrag, dem Zinssatz und der Anzahl der durchlaufenen 

Bewertungstage (Bewertungstage(t) einschließlich des finalen Bewertungstags) und 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag an dem jeweiligen Bewertungstag(t) und (b) der Summe 

der an vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten Zinskupons. 

- Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupons 0%. 

Sollten die One Touch Memory Express-Zertifikate vorzeitig zurückgezahlt werden, werden keine Zins-

kupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Express Kupon-Zertifikate  

Bei einem Express-Kupon-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung 

von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Express Kupon-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit der Summe aus der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 

100% bzw. den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis am 

finalen Bewertungstag und der Barriere, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die 
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Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dabei der Differenz aus dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis 

und 1. 

Bei Express Kupon-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen 

auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag. 

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-Aktien 

bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des 

Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des 

Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts bzw. 

multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  

entweder – je nach Szenario –  

aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 
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Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 

eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 

entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Wird hingegen die Tilgungsschwelle bzw. die Tilgungsschwelle(nt) an einem Beobachtungstag(t) bzw. 

einem Bewertungstag(t) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 

überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen 

Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit 100% entspricht, gegebenenfalls multipliziert 

mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs an einem Beobachtungstag(t) bzw. 

einem Bewertungstag(t).  

Wird der Auszahlungsbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 

Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und gerundet.  

Express Kupon-Zertifikate werden während der Laufzeit verzinst. Die Höhe der Verzinsung ist variabel 

und der Zinskupon wird am (jeweiligen) Zinszahltag(nt) gezahlt. Die Höhe des Zinskupons wird wie folgt 

ermittelt: 

- Wird die Barriere bzw. die Barriere(nt) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des 

Basiswerts zu irgendeinem Zeitpunkt im Zeitraum zwischen dem aktuellen Bewertungstag(t) und 

dem unmittelbar voraussgehenden Bewertungstag(t-1) berührt oder überschritten, entspricht der 

Zinskupon der Differenz aus (a) dem Produkt aus dem Nominalbetrag, dem Zinssatz und der 

Anzahl der durchlaufenen Bewertungstage (Bewertungstage(t) einschließlich des finalen 

Bewertungstags) und gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag an dem jeweiligen Bewertungstag(t) und 

(b) der Summe der an vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten Zinskupons. 

- Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupons 0%. 

Sollten die Express Kupon-Zertifikate vorzeitig zurückgezahlt werden, werden keine Zinskupons an den 

Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Fixkupon Express Zertifikate (ohne physische Lieferung) 

Bei einem Fixkupon Express-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der Wertentwicklung des 

Basiswerts abhängig. 
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Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen Auszahlungs-

betrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Erreicht oder überschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Knock-

In Level, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 100%, 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Knock-In Level, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis bzw. den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Knock-In Level, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Wird hingegen der Basispreis bzw. die Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) vom Referenzpreis des 

Basiswerts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält 

einen Auszahlungsbetrag, der dem Nominalbetrag multipliziert mit 100% entspricht, gegebenenfalls multi-

pliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am Bewertungstag(t) 

entspricht.  

Fixkupon Express-Zertifikate werden während der Laufzeit verzinst. Der Zinsbetrag wird am (jeweiligen) 

Zinszahltag(nt) bzw. am finalen Zinszahltag gezahlt. Die Höhe des Zinsbetrags wird wie folgt ermittelt: 

- Der Zinsbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit dem Zinssatz, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

Bewertungstag(t) bzw. finalen Bewertungstag zur Bestimmung des Zinsbetrags. Die Wechselkurs-

performance zur Bestimmung des Zinsbetrags entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am für die Zinszahlung 

maßgeblichen Bewertungstag(t) bzw. finalen Bewertungstag. 

Sollten die Fixkupon Express-Zertifikate vorzeitig zurückgezahlt werden, werden keine Zinsbeträge an den 

Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Fixkupon Express Zertifikate (auch mit physischer Lieferung) 

Bei einem Fixkupon Express-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung 

von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
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Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen Auszahlungs-

betrag bzw. die physische Lieferung des Basiswertes bzw. eines Anteiles eines ETFs bezogen auf den 

Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Erreicht oder überschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Knock-

In Level, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 100%, 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Knock-In Level 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag, 

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-Aktien 

bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des 

Basiswerts bzw. eines Anteils des ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des 

Anteils des ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, 

dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag bzw. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  

entweder – je nach Szenario –  

aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Knock-In Level; gegebenenfalls multipliziert 

mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 

eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 
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entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Wird hingegen der Basispreis bzw. die Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) vom Referenzpreis des 

Basiswerts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält 

einen Auszahlungsbetrag, der dem Nominalbetrag multipliziert mit 100% entspricht, gegebenenfalls multi-

pliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am Bewertungstag(t).  

Fixkupon Express-Zertifikate werden während der Laufzeit verzinst. Der Zinsbetrag wird am (jeweiligen) 

Zinszahltag(nt) bzw. am finalen Zinszahltag gezahlt. Die Höhe des Zinsbetrags wird wie folgt ermittelt: 

- Der Zinsbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit dem Zinssatz, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

Bewertungstag(t) bzw. finalen Bewertungstag zur Bestimmung des Zinsbetrags. Die Wechselkurs-

performance zur Bestimmung des Zinsbetrags entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeb-

lichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am für die Zinszahlung maßgeblichen 

Bewertungstag(t) bzw. finalen Bewertungstag. 

Sollten die Fixkupon Express-Zertifikate vorzeitig zurückgezahlt werden, werden keine Zinsbeträge an den 

Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Fixkupon Express Zertifikate (ohne physische Lieferung) (mit Barriere) 

Bei einem Fixkupon Express-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der Wertentwicklung des 

Basiswerts abhängig. 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen Auszahlungs-

betrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Erreicht oder überschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den 

Basispreis, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 100%, 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Basispreis und hat 

der Referenzpreis bzw. der Kurs des Basiswerts während des Beobachtungszeitraums bzw. der 

Laufzeit niemals die Barriere erreicht bzw. unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 
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- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Basispreis und hat 

der Referenzpreis bzw. der Kurs des Basiswerts während des Beobachtungszeitraums bzw. der 

Laufzeit mindestens einmal die Barriere erreicht bzw. unterschritten, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Wird hingegen der Basispreis bzw. die Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) vom Referenzpreis des 

Basiswerts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält 

einen Auszahlungsbetrag, der dem Nominalbetrag multipliziert mit 100% entspricht, gegebenenfalls multi-

pliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am Bewertungstag(t).  

Fixkupon Express-Zertifikate werden während der Laufzeit verzinst. Der Zinsbetrag wird am (jeweiligen) 

Zinszahltag(nt) bzw. am finalen Zinszahltag gezahlt. Die Höhe des Zinsbetrags wird wie folgt ermittelt: 

- Der Zinsbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit dem Zinssatz, und gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs 

Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag zur Bestimmung des Zinsbetrags. Die Wechselkurs-

performance zur Bestimmung des Zinsbetrags entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeb-

lichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am für die Zinszahlung maßgeblichen 

Bewertungstag(t) bzw. finalen Bewertungstag. 

Sollten die Fixkupon Express-Zertifikate vorzeitig zurückgezahlt werden, werden keine Zinsbeträge an den 

Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Fixkupon Express Zertifikate (auch mit physischer Lieferung) (mit Barriere) 

Bei einem Fixkupon Express-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung 

von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen Auszahlungs-

betrag bzw. die physische Lieferung des Basiswertes bzw. eines Anteiles eines ETFs bezogen auf den 

Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Erreicht oder überschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den 

Basispreis, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 100%, 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 
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- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Basispreis und hat 

der Referenzpreis bzw. der Kurs des Basiswerts während des Beobachtungszeitraums bzw. der 

Laufzeit niemals die Barriere erreicht bzw. unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Basispreis und hat 

der Referenzpreis bzw. der Kurs des Basiswerts während des Beobachtungszeitraums bzw. der 

Laufzeit mindestens einmal die Barriere erreicht bzw. unterschritten, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag 

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-Aktien 

des Basiswerts bzw. N-ETFs, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des 

Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des 

Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstags 

dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag.  

Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  

entweder – je nach Szenario –  

aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 

eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 
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entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Wird hingegen der Basispreis bzw. die Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) vom Referenzpreis des 

Basiswerts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält 

einen Auszahlungsbetrag, der dem Nominalbetrag multipliziert mit 100% entspricht, gegebenenfalls multi-

pliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am Bewertungstag(t).   

Fixkupon Express-Zertifikate werden während der Laufzeit verzinst. Der Zinsbetrag wird am (jeweiligen) 

Zinszahltag(nt) bzw. am finalen Zinszahltag gezahlt. Die Höhe des Zinsbetrags wird wie folgt ermittelt: 

- Der Zinsbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit dem Zinssatz, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag zur Bestimmung des Zinsbetrags. Die Wechselkurs-

performance zur Bestimmung des Zinsbetrags entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeb-

lichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am für die Zinszahlung maßgeblichen 

Bewertungstag(t) bzw. finalen Bewertungstag. 

Sollten die Fixkupon Express-Zertifikate vorzeitig zurückgezahlt werden, werden keine Zinsbeträge an den 

Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Worst of Memory Express-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Worst of Memory Express-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 

Lieferung von der Wertentwicklung der Basiswerte abhängig. 

Bei Memory Express-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus der Performance des Basiswerts mit der 

geringsten Performance am finalen Bewertungstag und 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die 
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Performance eines Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dabei der Differenz aus dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis 

des Basiswerts und 1. Die geringste Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag 

entspricht der Performance des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen 

Bewertungstag im Vergleich zu allen anderen Basiswerten. 

Bei Memory Express-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung eines der Basiswerte bzw. die physische Lieferung eines 

Anteils eines ETFs bezogen auf eines der Basiswerte, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-Aktien 

bzw. N-ETFs des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag, die auf 

ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs 

mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag werden nicht physisch geliefert, sondern 

in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie 

bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts mit 

der geringsten Performance am finalen Bewertungstag bzw multipliziert mit dem Referenzpreis 

des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen; gegebenen-

falls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

Die Anzahl der N-Aktien entspricht  

entweder – je nach Szenario –  

aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
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cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 

eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 

entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, 

, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Die geringste Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag entspricht der Performance 

des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag im Vergleich zu allen 

anderen Basiswerten. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Wird hingegen die Tilgungsschwelle bzw. die Tilgungsschwelle(nt) an einem Bewertungstag(t) bzw. einem 

Beobachtungstag(t) von der Performance bzw. dem Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten 

Performance erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger 

erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit 100% entspricht, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs einem 

Bewertungstag(t) bzw. einem Beobachtungstag(t). 

Wird der Auszahlungsbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 

Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und gerundet.  

Worst of Memory Express-Zertifikate werden während der Laufzeit verzinst. Die Höhe der Verzinsung ist 

variabel und der Zinskupon wird am Zinszahltag(nt) gezahlt. Die Höhe des Zinskupons wird wie folgt 

ermittelt: 

- Wird die Barriere bzw. Barriere(nt) von der Performance bzw. dem Referenzpreis des Basiswerts 

mit der geringsten Performance am Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag erreicht oder 

überschritten, entspricht der Zinskupon der Differenz aus (a) dem Produkt aus dem Nominalbetrag, 

dem Zinssatz und der Anzahl der durchlaufenen Bewertungstage (Bewertungstage(t) einschließlich 

des finalen Bewertungstags) und gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance 

bzw. dem maßgeblichen Wechselkurs an dem jeweiligen Bewertungstag(t) und (b) der Summe der 

an vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten Zinskupons. 

- Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupons 0%. 
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Sollten die Worst of Memory Express-Zertifikate vorzeitig zurückgezahlt werden, werden keine Zins-

kupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Stufenexpress Airbag-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Stufenexpress Airbag-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. physische Lieferung 

von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Bei Stufenexpress Airbag-Zertifikate ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag erreicht oder 

überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag multipliziert 

mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance, 

höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance. 

- Wird die Barriere vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag unterschritten, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Airbag-Level, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance.  

Bei Stufenexpress Airbag-Zertifikate mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswertes bzw. eines Anteiles eines ETFs bezogen 

auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag erreicht oder 

überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag multipliziert 

mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance 

bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag, höchstens jedoch den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

- Wird die Barriere vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag unterschritten, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-Aktien 

des Basiswerts bzw. N-ETFs, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des 
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Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des 

Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstags 

dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag.  

Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  

entweder – je nach Szenario –  

aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 

eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 

entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Wird hingegen die Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) vom Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 

überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen 

Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten 

Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt), gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am Bewertungstag(t), entspricht. 

Wird der Auszahlungsbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 

Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und gerundet. 
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Worst of Stufenexpress Airbag-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Worst of Stufenexpress Airbag-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. der 

physischen Lieferung von der Wertentwicklung der Basiswerte abhängig. 

Bei Worst of Stufenexpress Airbag-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die jeweilige Barriere am finalen Bewertungstag von allen Basiswerten erreicht oder 

überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag multipliziert 

mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance 

bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag, höchstens jedoch den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

- Wird die jeweilige Barriere am finalen Bewertungstag von mindestens einem Basiswert 

unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag mit der geringsten 

Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag und dem Airbag-Level, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag. Die Performance eines Basiswerts entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis des Basiswerts. Die 

niedrigste Performance der Basiswerte entspricht der Performance des Basiswerts mit der 

geringsten Performance im Vergleich zu allen anderen Basiswerten. 

Bei Worst of Stufenexpress Airbag-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung eines der Basiswerte bzw. die physische Lieferung eines 

Anteils eines ETFs bezogen auf eines der Basiswerte, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die jeweilige Barriere am finalen Bewertungstag von allen Basiswerten erreicht oder 

überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag multipliziert 

mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance 

bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag, höchstens jedoch den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

- Wird die jeweilige Barriere am finalen Bewertungstag von mindestens einem Basiswert 

unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 
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a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-Aktien 

bzw. N-ETFs des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag, die auf 

ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs 

mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag werden nicht physisch geliefert, sondern 

in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie 

bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts mit 

der geringsten Performance am finalen Bewertungstag bzw multipliziert mit dem Referenzpreis 

des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen; gegebenen-

falls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

Die Anzahl der N-Aktien entspricht  

entweder – je nach Szenario –  

aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Airbag-Level des Basiswerts mit der 

geringsten Performance am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 

cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 

eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert 

durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 

entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 

Die geringste Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag entspricht der Performance 

des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag im Vergleich zu allen 

anderen Basiswerten. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
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Wird hingegen die jeweilige Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) von allen Basiswerten erreicht oder 

überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen 

Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten 

Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt), gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am Bewertungstag(t), entspricht. 

Wird der Auszahlungsbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 

Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und gerundet. 

Outperformance-Zertifikate (mit Bezugsverhältnis) 

Bei einem Outperformance-Zertifikat (mit Bezugsverhältnis) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der 

Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird der Basispreis vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag erreicht oder 

unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag. 

- Wird der Basispreis vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag überschritten, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag die mit dem Bezugsverhältnis multiplizierte Summe aus dem 

Basispreis und der mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz aus dem Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 

Wird der Auszahlungsbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 

Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und gerundet. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Outperformance-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Outperformance-Zertifikat (mit Nominalbetrag) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der 

Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird der Basispreis vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag erreicht oder 

unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswert am finalen Bewertungstag und dem Basispreis, 

gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 
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- Wird der Basispreis vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag überschritten, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 100% 

und dem Quotienten aus der mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis (Zähler) und dem 

Basispreis (Nenner). Das Ergebnis wird gegebenenfalls mit der Wechselkursperformance bzw. 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag multipliziert. 

Wird der Auszahlungsbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 

Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und gerundet.   

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Sprint-Zertifikate mit Nominalbetrag 

Bei einem Sprint-Zertifikat (mit Nominalbetrag) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der 

Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird der Basispreis vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag erreicht oder 

unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 

- Wird der Basispreis vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag überschritten, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag gegebenfalls die Wechselkursperformance multipliziert mit 

dem bzw. den Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 100% und dem Quotienten aus der 

mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz aus dem Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag und dem Basispreis (Zähler) und dem Basispreis (Nenner), höchstens 

jedoch gegebenenfalls die Wechselkursperformance multipliziert mit dem bzw. den 

Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 100% und dem Quotienten aus der mit dem 

Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz aus dem Cap und dem Basispreis (Zähler) und dem 

Basispreis (Nenner) (der Höchstbetrag). 

Werden der Auszahlungsbetrag und der Höchstbetrag nicht in der Emissionswährung Euro ausgewiesen, 

werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung Euro umgerechnet und 

gerundet. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
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Sprint-Zertifikate (mit Bezugsverhältnis) 

Bei einem Sprint-Zertifikat (mit Bezugsverhältnis) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der 

Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird der Basispreis vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag erreicht oder 

unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag. 

- Wird der Basispreis vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag überschritten, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag die mit dem Bezugsverhältnis multiplizierte Summe aus dem 

Basispreis und dem Produkt aus dem Partizipationsfaktor und der Differenz aus dem Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis, höchstens jedoch die mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierte Summe aus dem Basispreis und dem Produkt aus dem 

Partizipationsfaktor und der Differenz aus dem Cap und dem Basispreis. 

Wird der Auszahlungsbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 

Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und gerundet.  

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

2. Besondere Funktionsweise von Reverse Zertifikaten 

Reverse Express-Zertifikate bzw. Reverse Stufenexpress-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Reverse Express-Zertifikat bzw. bei einem Reverse Stufenexpress-Zertifikat ist die Höhe des 

Auszahlungsbetrags von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 

Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag überschrittten oder 

erreicht, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit der Negativen 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die 

„negative Performance des Basiswerts“ entspricht der Differenz aus 100% und dem Quotienten 

aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 

- Wird die Barriere vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag unterschritten, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag multipliziert mit dem 
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Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der Mindestbetrag), höchstens jedoch den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (der 

Höchstbetrag).  

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Wird hingegen die Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) vom Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 

unterschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen 

Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten 

Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) entspricht, gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung 

ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung 

umgerechnet und gerundet.  

Reverse Bonus-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Reverse Bonus-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der negativen 

Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere zu irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobach-

tungszeitraums bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts 

erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert 

mit der Summe aus 100% und der negativen Performance des Basiswerts, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag; mindestens entspricht der Auszahlungsbetrag je Zertifikat EUR 0,001. Die 

„negative Performance des Basiswerts“ entspricht der Differenz aus 100% und dem Quotienten 

aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis.  

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums 

bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 

überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit der 

Summe aus 100% und der negativen Performance des Basiswerts; mindestens jedoch den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (der Mindestbetrag). Das Ergebnis 

wird gegebenenfalls mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag multipliziert. 
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Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, 

werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und 

gerundet.  

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Reverse Bonus-Zertifikate (mit Bezugsverhältnis) 

Bei einem Reverse Bonus-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der negativen 

Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere zu irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobach-

tungszeitraums bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts 

erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag; mindestens entspricht der 

Auszahlungsbetrag je Zertifikat EUR 0,001.  

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums 

bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 

überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag; 

mindestens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Differenzbetrag aus dem 

Reverselevel und dem Mindestbetragsfaktor (der Mindestbetrag). Das Ergebnis wird 

gegebenenfalls mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag multipliziert. 

Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, 

werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet und 

gerundet.  

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Capped Reverse Bonus-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Capped Reverse Bonus-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der Wertentwicklung 

des Basiswerts abhängig. 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
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- Wird die Barriere zu irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobach-

tungszeitraums bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts 

erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert 

mit der Summe aus 100% und der negativen Performance des Basiswerts, gegebenenfalls 

multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag; höchstens jedoch entspricht der Auszahlungsbetrag dem mit dem Nominalbetrag 

multiplizierten Höchstbetragsfaktor(der Höchstbetrag) gegebenenfalls multipliziert mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag; 

mindestens entspricht der Auszahlungsbetrag je Zertifikat EUR 0,001. Die „negative 

Performance des Basiswerts“ entspricht der Differenz aus 100% und dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis.  

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums 

bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 

überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit der 

Summe aus 100% und der negativen Performance des Basiswerts; mindestens jedoch den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (der Mindestbetrag), höchstens jedoch 

den mit dem Nominalbetrag multiplizierten Höchstbetragsfaktor (der Höchstbetrag). Das Ergebnis 

wird gegebenenfalls mit der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag multipliziert. 

Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung 

ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung 

umgerechnet und gerundet.  

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Capped Reverse Bonus-Zertifikate (mit Bezugsverhältnis) 

Bei einem Capped Reverse Bonus-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der Wertentwicklung 

des Basiswerts abhängig. 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere zu irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobach-

tungszeitraums bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts 

erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag; höchstens jedoch entspricht der 

Auszahlungsbetrag dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Differenzbetrag aus dem 

Reverselevel und dem Höchstbetragsfaktor (der Höchstbetrag) gegebenenfalls multipliziert mit 
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der Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag; 

mindestens entspricht der Auszahlungsbetrag je Zertifikat EUR 0,001.  

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums 

bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 

überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag; 

mindestens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Differenzbetrag aus dem 

Reverselevel und dem Mindestbetragsfaktor (der Mindestbetrag), höchstens jedoch dem mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem 

Höchstbetragsfaktor (der Höchstbetrag). Das Ergebnis wird gegebenenfalls mit der 

Wechselkursperformance bzw. dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag 

multipliziert. 

Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in der Emissionswährung 

ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung 

umgerechnet und gerundet.  

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

3. Besondere Funktionsweise von Alpha-Zertifikaten 

Alpha-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Alpha-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der gegenläufigen Wertentwicklung 

von zwei Basiswerten abhängig. 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Der Anleger erhält am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit, der Summe aus 1 und 

der Differenz aus der Performance des Basiswerts(1) und der Performance des Basiswerts(2) 

gegebenenfalls zuzüglich der Differenz aus gegebenenfalls der Dividendenperformance des 

Basiswerts(1) und der Dividendenperformance des Basiswerts(2) oder zuzüglich der 

Dividendenperformance eines Basiswerts oder zuzüglich keiner Dividendenperformance und 

abzüglich des Quotienten aus dem Managementgebühren-Faktor und dem Nominalbetrag und 

zuzüglich der aufgelaufenen Finanzierung, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit 

0. 

Wird der Auszahlungsbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 

Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
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Sofern ein Trigger-Ereignis an einem Bankgeschäftstag(t), der nach dem anfänglichen Bewer-tungstag 

(einschließlich) und vor dem finalen Bewertungstag (ausschließlich) liegt, eintritt, zahlt die Emittentin die 

Zertifikate vorzeitig zurück. Der Anleger erhält dann einen vorzeitigen Auszahlungsbetrag der dem 

Nominalbetrag multipliziert mit, der Summe aus 1 und der Differenz aus der Performance(t) des 

Basiswerts(1) und der Performance(t) des Basiswerts(2) gegebenenfalls zuzüglich der Differenz aus der 

Dividendenperformance(t) des Basiswerts(1) und der Dividendenperformance(t) des Basiswerts(2) oder 

zuzüglich der Dividendenperformance(t) des Basiswerts(1) oder zuzüglich der Dividendenperformance(t) 

des Basiswerts(2) und abzüglich des Quotienten aus dem Managementgebühren-Faktor und dem 

Nominalbetrag und zuzüglich der aufgelaufenen Finanzierung(t) entspricht, mindestens jedoch den 

Nominalbetrag multipliziert mit 0. 

Multi Alpha-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

Bei einem Multi Alpha-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der gegenläufigen 

Wertentwicklung von zwei Körben oder einem Korb und einem Basiswert abhängig. 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 

- Der Anleger erhält am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit, der Summe aus 1 und 

der Differenz aus entweder der Performance der Korbbestandteile(k) und der Performance des 

Basiswerts(1) oder der Performance der Korbbestandteile(1) und der Performance der 

Korbbestandteile(2) oder der Performance des Basiswerts(1) oder der Performance der 

Korbbestandteile(k) gegebenenfalls zuzüglich der Differenz aus der Dividendenperformance der 

Korbbestandteile(k) und der Dividendenperformance des Basiswerts(1) oder der Differenz aus der 

Dividendenperformance der Korbbestandteile(k) und der Dividendenperformance der 

Korbbestandteile(2) oder der Differenz aus der Dividendenperformance des Basiswerts(1) und der 

Dividendenperformance der Korbbestandteile(2) oder zuzüglich der Dividendenperformance der 

Korbbestandteile(k) oder der Dividendenperformance des Basiswerts(1) oder der 

Dividendenperformance der Korbbestandteile(2) oder zuzüglich keiner Dividendenperformance 

abzüglich des Quotienten aus dem Managementgebühren-Faktor und dem Nominalbetrag und 

zuzüglich der aufgelaufenen Finanzierung, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit 

0. 

Wird der Auszahlungsbetrag nicht in der Emissionswährung ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 

Endgültigen Bedingungen in die Emissionswährung umgerechnet. 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Sofern ein Trigger-Ereignis an einem Bankgeschäftstag(t), der nach dem anfänglichen Bewertungstag 

(einschließlich) und vor dem finalen Bewertungstag (ausschließlich) eintritt, zahlt die Emittentin die 

Zertifikate vorzeitig zurück. Der Anleger erhält dann einen vorzeitigen Auszahlungsbetrag der dem 

Nominalbetrag multipliziert mit, der Summe aus 1 und der Differenz aus gegebenenfalls der Performance(t) 
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der Korbbestandteile(k) und der Performance(t) des Basiswerts(1) oder der Performance(t) der 

Korbbestandteile(k) und der Performance(t) der Korbbestandteile(k)(2) oder der Performance(t) des 

Basiswerts(1) und der Performance(t) der Korbbestandteile(k)(2) und gegebenenfalls zuzüglich der 

Dividendenperformance(t) der Korbbestandteile(k) oder der Dividendenperformance(t) des Basiswerts(1) 

oder der Dividendenperformance(t) der Korbbestandteile(k)(2) oder zuzüglich der Differenz aus der 

Dividendenperformance(t) der Korbbestandteile(k) und der Dividendenperformance(t) des Basiswerts(1) 

oder der Dividendenperformance(t) der Korbbestandteile(k) und der Dividendenperformance(t) der 

Korbbestandteile(k)(2) oder der Dividendenperformance(t) des Basiswerts(1) und der 

Dividendenperformance(t) der Korbbestandteile(k)(2) abzüglich des Quotienten aus dem 

Managementgebühren-Faktor und dem Nominalbetrag und zuzüglich der aufgelaufenen Finanzierung(t) 

entspricht, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit 0.  

VIII.  Besonderheiten bei Indizes als Basiswert, die durch eine juristische oder natürliche Person 
zur Verfügung gestellt werden, die in Verbindung mit der Emittentin oder in deren Namen 
handelt 

Handelt es sich bei dem Basiswert, auf den sich die Zertifikate, Reverse-Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate 

beziehen, um einen Index, der durch eine juristische oder natürliche Person zur Verfügung gestellt wird, 

die in Verbindung mit der Emittentin oder in ihrem Namen handelt, erklärt die Emittentin das Folgende: 

-   Sämtliche Regeln des Indexes und Informationen zu seiner Wertentwicklung sind kostenlos auf der 

Internetseite der Emittentin (http://www.sg-zertifikate.de) oder der Internetseite des Indexanbieters 

abrufbar  

und 

-   die Regeln des Indexes (einschließlich der Indexmethode für die Auswahl und die Neuabwägung der 

Indexbestandteile, Beschreibung der Marktstörungen und Anpassungsregeln) basieren auf vorher 

festgelegten und objektiven Kriterien. 

Die Internetseite des Indexanbieters wird, soweit einschlägig, in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. 
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D.  SONSTIGE INFORMATIONEN 

I. Bestimmte Angebots- und Verkaufsbeschränkungen 

Die Emittentin hat mit Ausnahme der Veröffentlichung und Hinterlegung des Prospekts keinerlei 

Maßnahmen ergriffen, um das öffentliche Angebot der Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-

Zertifikate (die „Wertpapiere“) oder ihren Besitz oder den Vertrieb von Angebotsunterlagen in Bezug auf 

die Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung zulässig zu machen, in der zu diesem Zweck besondere 

Maßnahmen ergriffen werden müssen. Wertpapiere dürfen innerhalb einer Rechtsordnung oder mit 

Ausgangspunkt in einer Rechtsordnung nur angeboten, verkauft oder geliefert werden, wenn dies gemäß 

der anwendbaren Gesetze und anderen Rechtsvorschriften zulässig ist und der Emittentin keinerlei 

Verpflichtungen entstehen. Die Wertpapiere werden zu keinem Zeitpunkt innerhalb der Vereinigten Staaten 

von Amerika oder an eine US-Person (wie in Regulation S des United States Securities Act von 1933 

definiert) weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft, gehandelt oder geliefert.  

II. Beratung 

Dem Anleger wird geraten, sich bei jeder Entscheidung über eine Anlage in die Wertpapiere auf den 

gesamten Basisprospekt, einschließlich etwaiger Nachträge, in Verbindung mit den sich darauf 

beziehenden Endgültigen Bedingungen zusammen mit der beigefügten emissionsspezifischen 

Zusammenfassung und die Registrierungsformulare, einschließlich etwaiger Nachträge, zu stützen. Der 

Basisprospekt, einschließlich etwaiger Nachträge, in Verbindung mit den sich darauf beziehenden 

Endgültigen Bedingungen zusammen mit der beigefügten emissionsspezifischen Zusammenfassung bildet 

die Grundlage für eine Entscheidung über eine Anlage in die Wertpapiere. Darüber hinaus wird dem 

Anleger dringend empfohlen, sich vor jeder Kaufentscheidung im Hinblick auf seine individuellen 

Verhältnisse durch seine Hausbank oder einen qualifizierten Berater bzw. seinen Steuerberater beraten zu 

lassen. 

Die in diesem Basisprospekt, in anderen drucktechnischen Medien oder auf Internetseiten der Emittentin, 

der Anbieterin und mit ihr verbundener Unternehmen oder von Mitarbeitern der Emittentin, der Anbieterin 

und mit ihr verbundener Unternehmen persönlich, telefonisch oder mittels anderer Medien getroffenen 

Aussagen zu den Wertpapieren stellen keine Beratung hinsichtlich der Angemessenheit der Wertpapiere 

im Hinblick auf die Anlageziele und die Anlageerfahrung und -kenntnisse einzelner Anleger dar.  

Durch den vorangegangenen Absatz wird in keiner Weise die im Prospekt enthaltene 

Verantwortlichkeitserklärung eingeschränkt. Hier wird lediglich klargestellt, dass entsprechende Aussagen 

zu den Wertpapieren keine Beratung hinsichtlich der Angemessenheit der Wertpapiere im Hinblick auf die 

Anlageziele und die Anlageerfahrung und -kenntnisse einzelner Anleger darstellen. 

Die steuerrechtliche Behandlung der Wertpapiere richtet sich nach der konkreten Ausgestaltung der 

Wertpapiere und der persönlichen steuerrechtlichen Situation des Anlegers und kann jederzeit Änderungen 

unterworfen sein. Deshalb empfiehlt die Emittentin sich bezüglich der steuerlichen Behandlung der 
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Wertpapiere von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des 

Erwerbs, des Haltens, der Ausübung oder der Veräußerung der Wertpapiere umfassend beraten zu lassen. 

Ein Anleger sollte beachten, dass sich insbesondere aufgrund der Ausübung oder Veräußerung der 

Wertpapiere steuerliche Konsequenzen ergeben können. 
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E.  LISTE DER PER VERWEIS EINBEZOGENEN ANGABEN 

Angaben aus den folgenden Dokumenten werden per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen und sind 

Bestandteil des Basisprospekts. 

Dokument und per Verweis einbezogene Angaben Seiten im Dokument Seite in 

diesem 

Prospekt

Registrierungsformular der Société Générale Effekten 

GmbH vom 31. Mai 2019 in deutscher Sprache* 

- Angaben von Seiten Dritter 6 364

- Abschlussprüfer und ausgewählte 

Finanzinformationen
7 bis 10 364

- Angaben über die Emittentin 11 bis 18 364

Konzernabschluss der Société Générale Effekten GmbH 

zum 31. Dezember 2018 nach IFRS-

Rechnungslegungsgrundsätzen (mit Ausnahme des 

Abschnitts "I. Voraussichtliche Entwicklung des 

Konzerns (Prognosebericht)" auf den Seiten 12 bis 14)**

- Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018, der 

Konzerngewinn- und Verlustrechnung, der 

Konzerngesamtergebnisrechnung, der 

Konzerneigenkapital-veränderungsrechnung und der 

Konzernkapitalflussrechnung sowie dem 

Konzernanhang - und der Konzernlagebericht  

1 bis 120 364

- einschließlich des Bestätigungsvermerks  Die auf die unpagnierte 

Seite 94 des 

Konzernabschlusses 

folgende Seiten 1 bis 7 des 

Anhangs des 

Konzernabschlusses

Der Jahresabschluss der Société Générale Effekten GmbH 

zum 31. Dezember 2018 nach HGB-

Rechnungslegungsgrundsätzen (mit Ausnahme des 

Abschnitts "I. Voraussichtliche Entwicklung des 

Unternehmens (Prognosebericht)" auf der Seite 7 und 8)**

-  Bilanz zum 31. Dezember 2018, der Gewinn- und 

Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

2018 bis 31. Dezember 2018, sowie dem Anhang - und 

dem Lagebericht  

Seiten 1 bis 28 364
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-  einschließlich des Bestätigungsvermerks  Seiten 29 bis 33 364

Registrierungsformular der Société Générale Effekten 

GmbH vom 21. Juni 2018 in deutscher Sprache*

- Konzernabschluss der Société Générale Effekten 

GmbH zum 31. Dezember 2017 nach IFRS-

Rechnungslegungsgrundsätzen (mit Ausnahme des 

Abschnitts "I. Voraussichtliche Entwicklung des 

Konzerns (Prognosebericht)" wie auf den Seiten F- 12 

bis F- 14) 

F-1 bis F-128 364

- einschließlich des Bestätigungsvermerks  F-120 bis F-128

Registrierungsformular der Société Générale, Paris, vom 

11. April 2019 in englischer Sprache*

- Additional Information 22 bis 25 370

- English Translation of the 2019 French Registration 

Document of Société Générale 
F-1 bis F-566 370

- including the Consolidated Financial Statements 

for the Financial Year 2018 
F-301 bis F-465 370

- including the Auditor´s Report F-466 bis F-470 370

- including the Annual Financial Statements for the 

Financial Year 2018 
F-471 bis F-527 370

- including the Auditor's Report F-528 bis F-532 370

Nachtrag vom 12. Juni 2019 zum 

Registrierungsformular der Société Générale vom 

11. April 2019 in englischer Sprache*

- Ziffer 1 bis Ziffer 6 2 und 3 370

- English Translation of the First Update to the 

2019 Registration Document of Société Générale

- Einschließlich der ungeprüften 

Zwischenfinanzinformationen der Société 

Générale zum 31. März 2019

F-569 bis F-608 370

Registrierungsformular der Société Générale, Paris, vom 

16. Juli 2018 in englischer Sprache* 

-  English Translation of the 2018 French Registration 

Document of Société Générale  
F-1 bis F-567 370

*  Das Dokument wurde im Internet auf https://www.sg-zertifikate.de/de/service/about.html#documents im Abschnitt 
"Rechtliche Dokumente" unter der Überschrift "Registrierungsformulare" bzw. https://www.sg-
zertifikate.at/de/service/about.html#documents im Abschnitt "Rechtliche Dokumente" unter der Überschrift 
"Registrierungsformulare" veröffentlicht und wird darüber hinaus bei der Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am 
Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. 

** Das Dokument wurde  im Internet auf https://www.sg-zertifikate.de/de/service/about.html#documents im Abschnitt 
"Rechtliche Dokumente" unter der Überschrift "Jahresabschlüsse" bzw. https://www.sg-
zertifikate.at/de/service/about.html#documents im Abschnitt "Rechtliche Dokumente" unter der Überschrift 
"Jahresabschlüsse" veröffentlicht und wird darüber hinaus bei der Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, 
Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. 
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Die nicht per Verweis einbezogenen Angaben der Dokumente sind für den Anleger entweder nicht relevant 

oder bereits an anderer Stelle im Prospekt enthalten. 
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F. WESENTLICHE ANGABEN ZUR EMITTENTIN 

Die Société Générale handelt als Garantin für die Wertpapiere der Emittentin und stellt der Emittentin 

außerdem Hedging-Instrumente zur Verfügung. Infolgedessen sind die Anleger nicht nur dem Kreditrisiko 

der Garantin ausgesetzt, sondern auch den operativen Risiken, die sich aus ihrer fehlenden Unabhängigkeit 

bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Verpflichtungen als Garantin und Anbieter von Hedging-

Instrumenten ergeben. Es ist daher nicht möglich, das Entstehen von Interessenkonflikten gänzlich 

auszuschließen. 

Darüber hinaus bestehen keine Interessenkonflikte, die für die Emission von wesentlicher Bedeutung sind.  

Die folgenden Angaben über die Société Générale Effekten GmbH als Emittentin der Wertpapiere werden 

gemäß § 11 Wertpapierprospektgesetz durch Verweis an dieser Stelle in den Basisprospekt einbezogen: 

- die Beschreibung der Emittentin aus dem Registrierungsformular der Société Générale Effekten 

GmbH vom 31. Mai 2019 in deutscher Sprache, die Angaben von Seiten Dritter auf Seite 6, 

Informationen zum Abschlussprüfer und ausgewählte Finanzinformationen auf den Seiten 7 bis 10, 

sowie die weiteren Angaben auf den Seiten 11 bis 18 der Registrierungsformulars umfasst; 

- der geprüfte Konzernabschluss der Société Générale Effekten GmbH - bestehend aus der 

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018, der Konzerngewinn- und Verlustrechnung, der 

Konzerngesamtergebnisrechnung, der Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung und der 

Konzernkapitalflussrechnung sowie dem Konzernanhang - und der Konzernlagebericht (mit 

Ausnahme des Abschnitts "I. Voraussichtliche Entwicklung des Konzerns (Prognosebericht)") für 

das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018, die im nach IFRS-

Rechnungslegungsgrundsätzen erstellten und geprüften Konzernabschluss der Société Générale 

Effekten GmbH zum 31. Dezember 2018 enthalten sind, die auf den Seiten 1 bis 120 des 

Konzernabschlusses wiedergegebenen sind, sowie des Bestätigungsvermerks der auf den der 

unpaginierten Seite 94 des Konzernabschlusses folgenden Seiten 1 bis 7 des Anhangs des 

Konzernabschlusses wiedergegeben ist; 

- der auf den Seiten F-1 bis F-120  im Registrierungsformular der Société Générale Effekten GmbH 

vom 21. Juni 2018 in deutscher Sprache enthaltene geprüfte Konzernabschluss der Société Générale 

Effekten GmbH - bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2017, der Konzerngewinn- 

und Verlustrechnung, der Konzerngesamtergebnisrechnung, der Konzerneigenkapital-

veränderungsrechnung und der Konzernkapitalflussrechnung sowie dem Konzernanhang - und der 

Konzernlagebericht (mit Ausnahme des Abschnitts "I. Voraussichtliche Entwicklung des Konzerns 

(Prognosebericht)") für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017, die im 

nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen erstellten und geprüften Konzernabschluss der Société 

Générale Effekten GmbH zum 31. Dezember 2017 enthalten sind; sowie des Bestätigungsvermerks, 

der auf den Seiten F-120 bis F-128 des Registrierungsformulars der Société Générale Effekten GmbH 

vom 21. Juni 2018 wiedergegeben ist; 
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 - der geprüfte Jahresabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 31. Dezember 2018 nach 

HGB-Rechnungslegungsgrundsätzen bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018, der Gewinn- 

und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018, sowie dem 

Anhang - und dem Lagebericht (mit Ausnahme des Abschnitts "I. Voraussicht liche Entwicklung 

des Unternehmens (Prognosebericht)"), der auf den Seiten 1 bis 28 des Jahresabschlusses 

wiedergegeben ist, sowie der Bestätigungsvermerk, der auf den Seiten 29 bis 33 wiedergegeben ist. 

Eine Liste der per Verweis einbezogenen Angaben findet sich im Abschnitt "E. Liste der per Verweis 

einbezogenen Angaben" auf S. 361. 

Bei den oben genannten Angaben handelt es sich zum Zeitpunkt des Datums des Basisprospekts um die der 

Emittentin zuletzt zur Verfügung stehenden Informationen. Seit dem 31. Dezember 2018 sind keine 

wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder Handelsposition des SGE-Konzerns eingetreten. 



366 

G. VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGABEN IN DIESEM PROSPEKT UND 
BEREITHALTUNG DES PROSPEKTS 

I. Verantwortung für die Angaben in diesem Prospekt 

Die Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main, als Emittentin und die Société Générale, Paris, 

Frankreich, als Anbieterin und Garantin übernehmen die Verantwortung für die in diesem Prospekt 

gemachten Angaben.  

Sie erklären ferner, dass die in diesem Prospekt genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und 

keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind. 

II. Bereithaltung des Prospekts 

Der Basisprospekt wird gemäß § 6 des Wertpapierprospektgesetzes ohne die Endgültigen Bedingungen 

veröffentlicht und ist in dieser Form von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt 

worden. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat neben der formellen Vollständigkeit 

dieses Prospekts die Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten Informationen überprüft. Die 

Endgültigen Bedingungen der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate werden erst kurz vor 

dem öffentlichen Angebot festgesetzt und spätestens am Tag des öffentlichen Angebots veröffentlicht. Die 

Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der Anbieterin unter http://www.sg-

zertifikate.de/de/asset.html bei öffentlichen Angeboten in der Bundesrepublik Deutschland bzw. 

http://www.sg-zertifikate.at/de/asset.html bei öffentlichen Angeboten in der Republik Österreich sowie – 

bei öffentlichen Angeboten im Großherzogtum Luxemburg – unter 

http://prospectus.socgen.com/legaldoc_search abrufbar. Darüber hinaus werden der Basisprospekt, etwaige 

Nachträge hierzu, sowie die Endgültigen Bedingungen von der Société Générale, Zweigniederlassung 

Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main zur kostenlosen Ausgabe 

bereitgehalten. 

Die in diesem Prospekt genannten, die Société Générale Effekten GmbH betreffenden und zur 

Veröffentlichung bestimmten Unterlagen sind bei der Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am 

Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main, während der üblichen Geschäftszeiten 

erhältlich bzw. einsehbar. 

Während der Gültigkeitsdauer dieses Prospekts können insbesondere die folgenden Dokumente eingesehen 

werden: 

-  der Gesellschaftsvertrag der Société Générale Effekten GmbH in der Fassung vom 8. Dezember 

2016,  
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- der nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen erstellte und geprüfte Konzernabschluss zum 

31. Dezember 2017 sowie der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2017 der Société Générale 

Effekten GmbH,  

- der nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen erstellte und geprüfte Konzernabschluss zum 

31. Dezember 2018 sowie der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Société Générale 

Effekten GmbH, 

-  der nach HGB-Rechnungslegungsgrundsätzen geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 

sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Société Générale Effekten GmbH, 

- das Registrierungsformular der Société Générale Effekten GmbH vom 31. Mai 2019 in deutscher 

Sprache, 

- das Registrierungsformular der Société Générale, Paris, vom 11. April 2019 in englischer 

Sprache,sowie 

- der Nachtrag vom 12. Juni 2019 zum Registrierungsformular der Société Générale vom 11. April 

2019 in englischer Sprache. 
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H.  GARANTIE 

I. Art und Anwendungsbereich der Garantie 

Die Société Générale Effekten GmbH (die „Emittentin“) begibt von Zeit zu Zeit Zertifikate (die 

„Wertpapiere“), wie im Basisprospekt vom 8. Juli 2019 (der „Basisprospekt“) und den darin enthaltenen 

Zertifikatsbedingungen näher beschrieben. Definierte Begriffe, die in dieser Garantie verwendet, jedoch 

nicht gesondert definiert werden, haben die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. 

Sofern hierin nicht anders vorgesehen, garantiert die Société Générale (die „Garantin“) gegenüber jedem 

Zertifikatsinhaber unwiderruflich und unbedingt, falls die Société Générale Effekten GmbH (die 

„Emittentin“) aus irgendeinem Grund eine durch sie an die Zertifikatsgläubiger in Bezug auf ein 

Wertpapier zahlbare Summe bzw. zahlbaren Betrag (einschließlich etwaiger Agien oder anderer Beträge, 

gleich welcher Art, oder zusätzlicher Beträge, die unter den Wertpapieren zahlbar werden) nicht zahlt, dass 

die Garantin, sobald diese Zahlungen unter einem der vorgenannten Wertpapiere fällig werden, den von 

der Emittentin an die Zertifikatsinhaber zahlbaren Betrag auf Verlangen an die Zertifikatsinhaber zahlen 

wird, als ob diese Zahlung durch die Emittentin in Übereinstimmung mit den Zertifikatsbedingungen der 

Wertpapiere erfolgt wäre. 

Für den Fall, dass die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (wie in den Zertifikatsbedingungen in  

§ 6 definiert) ihre Bail-in-Befugnis (wie in den Zertifikatsbedingungen in § 6 definiert) auf Verpflichtungen 

der Société Générale gemäß Artikel L 613-30-3-l-3 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes11

ausübt, führt dies zu einer Herabschreibung oder Entwertung des gesamten oder eines Teils des 

Nennbetrags dieser Verbindlichkeiten oder eines ausstehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, und/oder 

Zinsen auf diese Verbindlichkeiten und/oder einer Umwandlung des gesamten oder eines Teils des 

Nennbetrags dieser Verbindlichkeiten oder eines ausstehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, oder Zinsen 

auf diese Verbindlichkeiten in Aktien oder andere Wertpapiere oder sonstige Verbindlichkeiten der Société 

Générale oder einer anderen Person. Dies umfasst auch eine Änderung der Emissionsbedingungen zur 

Durchführung einer solchen Bail-in-Befugnis.  

In diesem Fall entspricht die Zahlung oder Lieferung der Verbindlichkeiten durch die Garantin unter der 

vorliegenden Garantie den Beträgen oder der Lieferung, die fällig wären, wenn die Garantin selbst die 

Emittentin der Wertpapiere wäre. 

Diese Garantie stellt eine gesonderte Verbindlichkeit dar und ist unabhängig von der Gültigkeit und 

Durchsetzbarkeit der Verbindlichkeiten der Emittentin unter den Wertpapieren. Sinn und Zweck dieser 

Garantie ist es sicherzustellen, dass die Zertifikatsinhaber unter allen Umständen und ungeachtet der 

tatsächlichen und rechtlichen Umstände, Beweggründe und Erwägungen, aus denen eine Zahlung durch 

die Emittentin unterbleiben mag, Kapital und Zinsen und alle anderen gemäß den Zertifikatsbedingungen 

11 Verpflichtungen der Société Générale gemäß Artikel L 613-30-3-l-3 des französischen Währungs- und 
Finanzgesetzes sind nachrangig zu den Verbindlichkeiten der Société Générale und profitieren von gesetzlich 
bevorzugten Ausnahmen gemäß Artikel L 613-30-3-I 1°und 2°des französischen Währungs- und Finanzgesetzes. 
Diese Verpflichtungen sind nicht nachrangig zu den Verpflichtungen, wie in Artikel L 613-30-3-I-4 des französischen 
Währungs- und Finanzgesetzes definiert.   
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der maßgeblichen Wertpapiere zahlbaren Beträge zu den Fälligkeitsterminen in Übereinstimmung mit den 

maßgeblichen Zertifikatsbedingungen erhalten. 

Alle Zahlungen in Bezug auf die Wertpapiere oder im Rahmen der Garantie erfolgen ohne Einbehalt oder 

Abzug für oder wegen gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher 

Gebühren gleich welcher Art, die von oder im Auftrag einer Steuerjurisdiktion auferlegt, erhoben, 

eingezogen, einbehalten oder veranlagt werden, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist gesetzlich 

vorgeschrieben. Im Fall eines erforderlichen Abzugs oder Einbehalts von Beträgen für oder im Auftrag 

einer Steuerjurisdiktion zahlt die Emittentin bzw. die Garantin (außer unter bestimmten Umständen) im 

weitest möglichen gesetzlich zulässigen Umfang alle zusätzlichen Beträge, die erforderlich sind, damit 

jeder Zertifikatsinhaber nach Abzug oder Einbehalt der betreffenden Steuern, Abgaben, Veranlagungen 

oder behördlichen Gebühren den jeweils fälligen und zahlbaren Betrag in voller Höhe erhält, wie in den 

Zertifikatsbedingungen näher beschrieben. Steuerjurisdiktion in diesem Zusammenhang bezeichnet alle zur 

Erhebung von Steuern ermächtigten Gebietskörperschaften oder Behörden von Deutschland (im Fall von 

Zahlungen durch die Société Générale Effekten GmbH) oder Frankreich und alle zur Erhebung von Steuern 

ermächtigten Gebietskörperschaften oder Behörden von Frankreich (im Fall von Zahlungen durch die 

Société Générale).  

Die Verbindlichkeiten der Garantin unter dieser Garantie behalten so lange uneingeschränkt ihre Gültigkeit, 

bis alle Beträge unter den Wertpapieren vollständig gezahlt wurden. Jegliche Änderungen dieser Garantie, 

die den Interessen der Zertifikatsinhaber entgegenstehen, gelten nur für Wertpapiere, die nach dem Tag, an 

dem diese Änderungen vorgenommen wurden, begeben werden. Zudem sind diese Verbindlichkeiten der 

Garantin ergänzend zu, und nicht anstelle von, den Wertpapieren oder anderen Garantien oder 

Freistellungen, die zum jeweiligen Zeitpunkt zugunsten eines Zertifikatsinhabers bestehen, gleich ob es 

Wertpapiere, Garantien oder Freistellungen der Garantin oder anderweitige sind. Die Garantin verzichtet 

unwiderruflich auf alle Mitteilungen und Forderungen jedweder Art. 

Im Hinblick auf die Wertpapiere stellt die Verpflichtung der Garantin unter dieser Garantie eine direkte, 

unbedingte, unbesicherte und allgemeine Verpflichtung der Garantin dar und ist gegenwärtig und in 

Zukunft gleichrangig mit allen anderen bestehenden und zukünftigen direkten, unbedingten, unbesicherten 

und allgemeinen Verpflichtungen der Garantin, einschließlich jener im Hinblick auf Einlagen. 

Die Garantin ist berechtigt, beim Amtsgericht in Frankfurt am Main Kapital- und Zinsbeträge zu 

hinterlegen, die von den Zertifikatsinhabern nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem Maßgeblichen 

Tag beansprucht worden sind, auch wenn solche Zertifikatsinhaber sich nicht in Annahmeverzug befinden. 

Soweit eine solche Hinterlegung erfolgt und auf das Recht der Rücknahme verzichtet wird, erlöschen die 

Ansprüche der Zertifikatsinhaber gegen die Emittentin. Maßgeblicher Tag in diesem Zusammenhang 

bezeichnet den Tag, an dem die jeweilige Zahlung erstmals fällig wird, oder, wenn die zahlbaren Beträge 

nicht an oder vor diesem Fälligkeitstag in voller Höhe bei der Zertifikatsstelle eingegangen sind, den Tag, 

an dem diese Beträge in voller Höhe eingegangen sind und eine diesbezügliche Mitteilung an die 

Zertifikatsinhaber gemäß § 11 der Zertifikatsbedingungen ordnungsgemäß erfolgt ist. 

Diese Garantie unterliegt deutschem Recht und wird nach diesem ausgelegt. 
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Erfüllungsort ist Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland. 

Die Garantin ernennt hiermit Société Générale, Niederlassung Frankfurt als ihren 

Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland hinsichtlich allen Verfahren und verpflichtet sich, eine andere 

Person als Zustellungsbevollmächtigten zu diesem Zweck zu ernennen, sollte Société Générale, 

Niederlassung Frankfurt nicht mehr als Zustellungsbevollmächtigter agieren. 

Soweit gesetzlich zulässig, ist das Landgericht Frankfurt am Main nicht ausschließlich zuständig für 

jedwede Klage oder andere Rechtsverfahren, die sich aufgrund dieser oder im Zusammenhang mit dieser 

Garantie ergeben. 

8. Juli 2019 
Société Générale 

II. Angaben über die Garantin 

Die folgenden Angaben über die Société Générale als Garantin für die unter dem Basisprospekt zu 

begebenden Wertpapiere werden gemäß § 11 Wertpapierprospektgesetz durch Verweis an dieser Stelle in 

den Basisprospekt einbezogen: 

- die Beschreibung der Garantin aus dem Registrierungsformular der Société Générale vom 11. April 

2019 in englischer Sprache, bestehend aus den "Additional Information" auf den Seiten 22 bis 54, 

wie durch die Ziffern 1 bis 6 auf den Seiten 2 und 3 des Nachtrags vom 12. Juni 2019 zum 

Registrierungsformular der Société Générale vom 11. April 2019 in englischer Sprache 

nachgetragen, 

- der geprüfte Konzernabschluss der Société Générale zum 31. Dezember 2018 und zum 

31. Dezember 2018 sowie der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 

zum 31. Dezember 2018, sowie der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018, die auf den Seiten F-

1 bis F-566 im Abschnitt "English Translation of the 2019 French Registration Document of Société 

Générale" im Registrierungsformular der Société Générale, Paris, vom 11. April 2019 in englischer 

Sprache enthalten sind, 

-  der geprüfte Konzernabschluss der Société Générale zum 31. Dezember 2017 sowie der 

Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017, die auf 

den Seiten F-1 bis F-567 im Abschnit "English Translation of the 2018 French Registration 

Document of of Société Générale" im Registrierungsformular der Société Générale, Paris, vom 16. 

Juli 2018 in englischer Sprache enthalten sind, sowie  

- die ungeprüften konsolidierten Zwischenfinanzzahlen der Société Générale zum 31. März 2019 in 

englischer Sprache, die auf den Seiten F-569 bis F-608 des Nachtrags vom 12. Juni 2019 zum 
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Registrierungsformular der Société Générale vom 11. April 2019 in englischer Sprache enthalten 

sind. 

Eine Liste der per Verweis einbezogenen Angaben findet sich im Abschnitt "E. Liste der per Verweis 

einbezogenen Angaben" auf S. 361. 

Bei den oben genannten Angaben handelt es sich zum Zeitpunkt des Datums des Basisprospekts um die der 

Emittentin zuletzt zur Verfügung stehenden Informationen.  

III. Einsehbare Dokumente 

Während der Gültigkeitsdauer des Basisprospekts können insbesondere die folgenden Dokumente bei der 

Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt 

am Main, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden: 

- die Garantieurkunde vom 8. Juli 2019 für Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate,  

-  die Satzung der Société Générale, 

-  das Registrierungsformular der Société Générale vom 11. April 2019 in englischer Sprache,  

-  der Nachtrag vom 12. Juni 2019 zum Registrierungsformular der Société Générale vom 11. April 2019 

in englischer Sprache, sowie 

-  die geprüften Konzernabschlüsse der Société Générale zum 31. Dezember 2018 und zum 31. Dezember 

2017 in englischer Sprache.  
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I.  BESCHREIBUNG DES TREUHANDVERTRAGS UND DES BEGRENZTEN 
RÜCKGRIFFSANSPRUCHS  

Übersetzung aus der englischen Sprache 

A. Treuhandvertrag  

Am 8. Juli 2019 haben die Emittentin und die Garantin folgenden Treuhandvertrag geschlossen: 

„TREUHANDVERTRAG 

ZWISCHEN DEN UNTERZEICHNETEN  

SOCIETE GENERALE S.A., Kapitalgesellschaft mit beschränkter Haftung (société anonyme) nach 

französischem Recht mit Sitz in 17, cours Valmy, 92972 LA DEFENSE CEDEX, FRANKREICH, hier 

"SG“ genannt, 

UND  

SOCIETE GENERALE Effekten GmbH Frankfurt, Tochtergesellschaft der SOCIETE GENERALE S.A. 

mit Sitz in der Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt/Main, hier "SGE“ genannt. 

PRÄAMBEL 

Die SGE ist bereit, treuhänderisch zugunsten und für Rechnung der SG Zertifikate bzw. Reverse Zertifikate 

(insbesondere indexbezogene Zertifikate bzw. Reverse Zertifikate, Over-the-Counter Geschäfte) zu 

begeben oder zurückzuzahlen, die sich auf den Kurs von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren, Indizes, 

Edelmetallen, Buntmetallen, Rohstoffen, Wechselkursen, Future Kontrakten, Fondsanteilen bzw. anderen 

Wertpapieren bzw. einen Korb bestehend aus Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren, Indizes, 

Edelmetallen, Buntmetallen, Rohstoffen, Wechselkursen, Future Kontrakten, Fondsanteilen bzw. anderen 

Wertpapieren (hier „Wertpapiere“ genannt) beziehen. Dies vorausgesetzt schließen die SG und die SGE 

(zusammen „Vertragsparteien“ genannt) den nachstehenden Treuhandvertrag (hier „Vertrag“ genannt): 

Artikel 1 - Gegenstand des Vertrags  

Die SG hat das einseitige Recht, durch Ausstellen einer separaten Bestätigung (hier „Bestätigung“ genannt) 

festzulegen, dass die Bestimmungen dieses Vertrages auf die Emission bestimmter Wertpapiere anwendbar 

sind. Die Wertpapiere, für die eine solche Bestätigung ausgestellt wird, werden im Folgenden als 

„Zertifikate“ bezeichnet. 

Artikel 2 - Pflichten der SGE  

Durch diesen Vertrag verpflichtet sich die SGE:  

 treuhänderisch im eigenen Namen der SGE, jedoch für Rechnung der SG Zertifikate zu begeben 

oder zurückzuzahlen;  

 sämtliche Emissionserlöse aus der Begebung der Zertifikate zu vereinnahmen und diese sodann auf 

ein von der SG zu bestimmendes Konto zu überweisen;  

 die von der SG zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel gemäß Artikel 3 lit. a) für 

Zahlungsverpflichtungen aus den Zertifikaten zu verwenden und bei ihrer Fälligkeit solche 
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Zahlungen treuhänderisch im eigenen Namen der SGE, jedoch für Rechnung der SG 

durchzuführen; 

allen Anweisungen der SG in Bezug auf alle Rechte der SGE aus den Zertifikaten zu folgen; dies beinhaltet 

insbesondere das Recht der SGE, als Emittentin und Hauptschuldnerin in Verbindung mit den Zertifikaten 

ersetzt zu werden. 

Zur Vermeidung von Zweifeln sei klargestellt, dass die SGE nicht berechtigt ist, die von der SG zur 

Verfügung gestellten finanziellen Mittel abweichend von dem unter dem dritten Aufzählungspunkt dieses 

Artikels 2 definierten Zweck zu verwenden. 

Artikel 3 - Pflichten der SG  

Durch diesen Vertrag verpflichtet sich die SG: 

(a) der SGE im Voraus die Zahlung eines Betrags zu gewähren, der dem von der SGE im 

Rahmen der Zertifikate jeweils geschuldeten Betrag entspricht, wenn eine entsprechende 

Zahlungsverpflichtung fällig wird, und zwar in der Weise, dass die SGE dadurch in die 

Lage versetzt wird, ihren Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachzukommen.  

(b) Zur Vermeidung von Zweifeln sei klargestellt, dass diejenigen Zahlungsverpflichtungen 

der SGE im Rahmen der Zertifikate, die relevant für die durch die SG zu gewährenden 

Vorauszahlungen sind, nicht durch die in den Zertifikatsbedingungen enthaltene 

Bestimmung „Begrenzter Rückgriff“ (Limited Recourse“) begrenzt sein dürfen.  

(c) die in Artikel 4 beschriebenen Gebühren an die SGE zu zahlen. 

Artikel 4 - Zahlung der Gebühren  

Als Entgelt erhält die SGE eine Gebühr, die auf den durch die Begebung der Zertifikate entstehenden 

Kosten beruht, die in der separaten Vereinbarung „Agreement relating to issuance activity in SG Effekten“ 

(Vereinbarung zu Emissionstätigkeit betreffend SG Effekten) vom 1. Juli 2005 in ihrer jeweils aktuellen 

Fassung beschrieben sind. 

Artikel 5 - Vertragsdauer  

Dieser Vertrag tritt am 8. Juli 2019 in Kraft. Er wird zunächst für ein Jahr geschlossen und verlängert sich 

am Ende eines jeden Jahres stillschweigend um ein Jahr, es sei denn, es erfolgt eine schriftliche Kündigung 

durch eine der Vertragsparteien spätestens 15 Tage vor dem Termin, an dem sich der Vertrag verlängert. 

Für den Fall einer Kündigung des Vertrages vereinbaren die Vertragsparteien eine darüber hinaus 

andauernde Bindung an die vertraglichen Bestimmungen, bis die Verpflichtungen aus den Zertifikaten 

vollständig erfüllt sind. 

Artikel 6 - Änderungen - vorherige Vereinbarungen 

Änderungen dieses Vertrages erfolgen in Schriftform als Zusatz zum Vertrag, der von allen 

Vertragsparteien zu unterzeichnen ist. 

Artikel 7 - Anwendbares Recht - Gerichtsstand  

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. 
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Jegliche Streitigkeiten betreffend seine Gültigkeit, Auslegung oder Erfüllung sind den zuständigen 

Gerichten in Frankfurt vorzulegen, vorausgesetzt jedoch, dass der SG, und nur der SG, zu deren Gunsten 

diese Gerichtsstandswahl erfolgte, die Entscheidung zusteht, Streitigkeiten auch vor einem anderen Gericht 

mit entsprechender Zuständigkeit vorzubringen.“ 

B. Begrenzung des Rückgriffsanspruchs  

Gemäß Bedingung 10a der Zertifikatsbedingungen sind die Zahlungsverpflichtungen der Emittentin aus 

den Zertifikaten auf die finanziellen Mittel begrenzt, die von der Garantin auf Grund des Treuhandvertrages 

gewährt werden. Sofern sich die bereitgestellten Mittel letztlich als nicht ausreichend zur Erfüllung der 

Ansprüche der Zertifikatsinhaber erweisen, erlischt ein daraus entstehender Fehlbetrag und keiner der 

Zertifikatsinhaber hat darüber hinaus Ansprüche gegenüber der Emittentin, ungeachtet dessen, ob die 

Emittentin in der Lage wäre, ihre Zahlungsverpflichtungen aus den Zertifikaten mit eigenen Mitteln zu 

begleichen (diese Zahlungsverpflichtungen der Emittentin aus den Wertpapieren werden als „Säumige 

Zahlungen“ bezeichnet); dies gilt jedoch vorbehaltlich der Rechte der Zertifikatsinhaber auf Kündigung 

oder vorzeitige Rückzahlung.   

Die Rechte der Zertifikateinhaber aus der Garantie werden durch diesen begrenzten Rückgriff nicht berührt 

und die Verpflichtungen der Garantin aus der Garantie nicht eingeschränkt; dementsprechend ist jeder 

Zertifikateinhaber weiterhin berechtigt, gerichtliche oder sonstige Verfahren gegen die Garantin 

anzustrengen oder anderweitig Ansprüche gegen die Garantin geltend zu machen, um im Rahmen der 

Garantie geschuldete Verpflichtungen, insbesondere auch in Bezug auf Säumige Zahlungen, 

durchzusetzen. 

C. Auswirkungen des Treuhandvertrages und des begrenzten Rückgriffsanspruchs auf die Position der 

Emittentin gegenüber den Zertifikatsinhabern  

Der Treuhandvertrag bewirkt, dass die Fähigkeit der Emittentin, ihren Zahlungsverpflichtungen aus den 

Zertifikaten vollumfänglich nachzukommen davon abhängt, dass sie die Beträge, welche die Garantin ihr 

nach dem Treuhandvertrag zu zahlen hat, in vollem Umfang erhält. Da außerdem die 

Zertifikatsbedingungen einen begrenzten Rückgriffsanspruch vorsehen, gilt dies ungeachtet dessen, ob die 

Emittentin in der Lage wäre, solche Zahlungsverpflichtungen aus anderen ihr zu Verfügung stehenden 

finanziellen Mitteln zu begleichen. 

Wirtschaftlich gesehen werden die Zertifikate daher von der Garantin und nicht von der Emittentin 

begeben; die Rolle der Emittentin ist mit der einer Zweckgesellschaft für die Begebung von Wertpapiere 

vergleichbar, und die Zertifikatsinhaber sind unmittelbar vom Kreditrisiko der Garantin abhängig (siehe 

„Risikofaktoren“: „Begebung der Wertpapiere durch die Emittentin für Rechnung der Garantin und 

begrenzter Rückgriffsanspruch“ und „Bonität der Garantin“) und nicht vom Kreditrisiko der Emittentin. 
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J. SPEZIELLE INFORMATIONEN ÜBER DIE EMISSION 

1. Beschlüsse 

Hinsichtlich der Emissionen unter diesem Prospekt werden bei der Emittentin keine internen Beschlüsse 

gefasst. 

2. Zertifikatsstelle und Zahlstelle 

Der Auszahlungsbetrag wird von der Société Générale, 17, cours Valmy, 92972 Paris – La Défense 

(Frankreich) berechnet.  

Die Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 

Frankfurt am Main ist die Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn die Wertpapiere auch in 

der Republik Österreich angeboten werden, gilt bezüglich der Zahlstelle in der Republik Österreich 

folgendes: Eine Zahlstelle in der Republik Österreich besteht nicht. Anleger können sich an die Zahlstelle 

in der Bundesrepublik Deutschland wenden.  

Im Großherzogtum Luxemburg ist die Société Générale Bank & Trust, 11, avenue Emile Reuter, L-2420 

Luxemburg, RCS Luxemburg B 6061 die Zahlstelle.  

3. Maßgebliche Rechtsordnung 

Die Wertpapiere werden unter dem Recht der Bundesrepublik Deutschland begeben. 

4. Ausgabetag bzw. Zeichnungsfrist, anfängliche Ausgabepreise und Valutierung 

Für Wertpapiere ohne Zeichnungsfrist gilt: 

Der Ausgabetag der Wertpapiere sowie die anfänglichen Ausgabepreise sind den Endgültigen Bedingungen

zu entnehmen. Die Ausgabepreise gelten zuzüglich der dem Anleger von seiner Bank oder seinem 

Finanzdienstleister in Rechnung gestellten Kosten und Provisionen. Für erbrachte Beratungs- und 

Vertriebsleistungen kann die Société Générale an den Vertriebspartner für gewisse Produkte eine 

Vergütung zahlen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner. Die Vertriebspartner 

können von der Société Générale eine Innenprovision erhalten. Die Höhe der Innenprovision wird in den 

Endgültigen Bedingungen festgelegt. Ein gegebenenfalls erhobener Ausgabeaufschlag wird in den 

Endgültigen Bedingungen festgelegt. Weitere Informationen zu Vergütungen und Provisionen erhalten Sie 

von Ihrem Vertriebspartner auf Anfrage. Die Valutierung erfolgt an dem in den Endgültigen Bedingungen

angegebenen Tag. Die Wertpapiere werden fortlaufend angeboten und können in der Regel bis zu zwei 

Berechnungstage vor dem finalen Bewertungstag (börslich und außerbörslich) erworben werden. Der finale 

Bewertungstag wird in den Endgültigen Bedingungen bestimmt. Die Ausgabepreise und eventuelle Kosten 

sowie Steuern, die dem Anleger in Rechnung gestellt werden, werden in den Endgültigen Bedingungen 

festgelegt.

Für Produkte mit Zeichnungsfrist gilt:  

Die Zeichnungsfrist der Wertpapiere sowie die anfänglichen Ausgabepreise sind den Endgültigen 

Bedingungen zu entnehmen. Die Ausgabepreise gelten zuzüglich der dem Anleger von seiner Bank oder 

seinem Finanzdienstleister in Rechnung gestellten Kosten und Provisionen. Für erbrachte Beratungs- und 
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Vertriebsleistungen kann die Société Générale an den Vertriebspartner für gewisse Produkte eine 

Vergütung zahlen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner. Die Vertriebspartner 

können von der Société Générale eine Innenprovision erhalten. Die Höhe der Innenprovision wird in den 

Endgültigen Bedingungen festgelegt. Ein gegebenenfalls erhobener Ausgabeaufschlag wird in den 

Endgültigen Bedingungen festgelegt. Weitere Informationen zu Vergütungen und Provisionen erhalten Sie 

von Ihrem Vertriebspartner auf Anfrage. Der Mindestbetrag bzw. der Höchstbetrag der Zeichnung wird in 

den Endgültigen Bedingungen bestimmt. Die Valutierung erfolgt an dem in den Endgültigen Bedingungen

angegebenen Tag. Die Zeichnung der Wertpapiere unterliegt darüber hinaus keiner bestimmten Methode. 

Die Zuteilung an die Zeichner erfolgt bis zur Gesamthöhe des Ausgabevolumens in der zeitlichen 

Reihenfolge des Eingangs der Zeichnungsanträge oder es erfolgt eine prozentuale Zuteilung. Die Emittentin 

behält sich vor, die Zeichnungsfrist bzw. den Angebotszeitraum, gleich aus welchem Grund, vorzeitig zu 

beenden. Ist vor dem Ende der Zeichnungsfrist zu irgendeinem Zeitpunkt an einem Geschäftstag bereits 

das in den Endgültigen Bedingungen bestimmte Gesamtzeichnungsvolumen für die Wertpapiere erreicht, 

beendet die Emittentin die Zeichnungsfrist für die Wertpapiere zu dem betreffenden Zeitpunkt an diesem 

Geschäftstag ohne vorherige Bekanntmachung. Ein Verfahren zur Meldung des den Zeichnern zugeteilten 

Betrags existiert nicht. Die Wertpapiere werden fortlaufend angeboten und können in der Regel bis zu zwei 

Berechnungstage vor dem finalen Bewertungstag (börslich und außerbörslich) erworben werden. Der finale 

Bewertungstag wird in den Endgültigen Bedingungen bestimmt. Die Ausgabepreise und eventuelle Kosten 

sowie Steuern, die dem Anleger in Rechnung gestellt werden, werden in den Endgültigen Bedingungen 

festgelegt.

5. Nennbetrag, ISIN und Wertpapierkennnummer (WKN) 

Der Nennbetrag wird soweit anwendbar in den Endgültigen Bedingungen bestimmt. 

Die jeweilige ISIN des Wertpapiers sowie die jeweilige Wertpapierkennnummer (WKN) werden in den 

Endgültigen Bedingungen bestimmt.

6. Verwendung des Erlöses aus dem Verkauf der Wertpapiere 

Der Erlös der Wertpapiere wird zur Absicherung der aus der Begebung der Wertpapiere entstehenden 

Risiken und zu Zwecken der Gewinnerzielung verwendet. 

7. Währung der Wertpapieremission 

Die Währung der Wertpapieremission ist Euro bzw. die in den Endgültigen Bedingungen definierte 

Währung. 

8. Verbriefung, Lieferung 

Die Wertpapiere sind jeweils in einem Inhaber-Sammelzertifikat verbrieft, das bei der maßgeblichen 

Clearingstelle hinterlegt ist. Die jeweils maßgebliche Clearingstelle wird in den Endgültigen Bedingungen 

bestimmt. Effektive Wertpapiere werden nicht ausgegeben. Den Inhabern der Wertpapiere stehen 

Miteigentumsanteile an dem jeweiligen Inhabersammelzertifikat zu, die in Übereinstimmung mit den 

Bestimmungen und Regeln der jeweiligen Clearingstelle übertragen werden können. Die Lieferung der 
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Wertpapiere erfolgt gemäß den Bestimmungen und Regeln der jeweiligen Clearingstelle und unterliegt 

darüber hinaus keiner bestimmten Methode. 

9. Börsennotierung 

Ob und inwieweit die Zulassung der Wertpapiere an einem oder mehreren geregelten Markt bzw. Märkten 

(beispielsweise Official List der Luxembourg Stock Exchange, geregelter Euro-MTF-Markt der 

Luxembourg Stock Exchange, regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse oder der Baden-

Württembergischen Wertpapierbörse) oder in einem oder mehreren Marktsegment(en) einer oder mehreren 

Börse(n) (beispielsweise Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Börse Frankfurt Zertifikate 

Premium) oder Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse (Segment Euwax)) beantragt 

wird, wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Dabei wird auch festgelegt, an welcher Börse bzw. 

welchen Börsen die Zulassung bzw. Einführung erfolgen soll und ob bereits Wertpapiere der gleichen 

Wertpapierkategorie zum Handel an einem geregelten oder gleichwertigen Markt zulassen sind.  

In dem Fall, dass eine Zulassung bzw. eine Einführung der Wertpapiere an einer Börse erfolgt, richtet sich 

die Handelbarkeit der Wertpapiere im Rahmen der fortlaufenden Preisfeststellung nach den Bestimmungen 

und Regeln der jeweiligen Wertpapierbörse.  

Es ist beabsichtigt zu beantragen, dass die Wertpapiere zum Einheitspreis nur in Einheiten von jeweils 

einem oder einer in den Endgültigen Bedingungen bestimmten Einheit von Wertpapieren gehandelt werden 

können.  

10. Handel in den Wertpapieren 

Es ist beabsichtigt, dass der jeweilige Market-Maker unter gewöhnlichen Marktbedingungen im 

gegebenenfalls börslichen und außerbörslichen Sekundärmarkt unter Zugrundelegung eines bestimmten 

„Spreads“ (Spanne zwischen An- und Verkaufspreis) regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse für die 

Wertpapiere einer Emission stellen wird. Die Emittentin übernimmt jedoch keinerlei Rechtspflicht 

hinsichtlich der Höhe oder des Zustandekommens derartiger Kurse bzw. hinsichtlich der Übereinstimmung 

von außerbörslichen und börslichen Kursen für die Wertpapiere. 

Der Name und die Anschrift des Market-Makers werden in den Endgültigen Bedingungen bestimmt. 

11. Bekanntmachungen 

Alle Bekanntmachungen in Bezug auf die Wertpapiere erfolgen durch Veröffentlichung in mindestens 

einem überregionalen Pflichtblatt der Börse, an der die Wertpapiere notiert sind, oder – soweit rechtlich 

zulässig – auf der Internetseite http://www.sg-zertifikate.de oder einer in den Endgültigen Bedingungen 

festgelegten abweichenden Internetseite für ein öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland 

bzw. auf der Internetseite http://www.sg-zertifikate.at oder einer in den Endgültigen Bedingungen 

festgelegten abweichenden Internetseite für ein öffentliches Angebot in der Republik Österreich bzw. für 
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ein öffentliches Angebot im Großherzogtum Luxemburg auf der Internetseite http://prospectus.socgen.com 

oder einer in den Endgültigen Bedingungen festgelegten abweichenden Internetseite.   

Weitere Angaben zu Bekanntmachungen und Veröffentlichungen in weiteren Angebotsländern werden 

gegebenenfalls in den Endgültigen Bedingungen bestimmt. 

12. Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Form und Inhalt der Wertpapiere sowie die Rechte und Pflichten der Emittentin und der Zertifikatsinhaber 

bestimmen sich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Form und Inhalt der Garantie und alle 

Rechte und Pflichten hieraus bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. 

Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. 

Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus den in den Zertifikatsbedingungen geregelten 

Angelegenheiten ist Frankfurt am Main. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus 

den in den Zertifikatsbedingungen geregelten Angelegenheiten ist Frankfurt am Main, wenn der 

Zertifikatsinhaber Kaufmann ist oder es sich bei ihm um eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt oder sich sein Wohnsitz außerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland befindet. Soweit gesetzlich zulässig, ist das Landgericht Frankfurt am Main 

nicht ausschließlich zuständig für jedwede Klage oder andere Rechtsverfahren, die sich aufgrund der oder 

im Zusammenhang mit der Garantie ergeben.  

13. Angaben zu den Basiswerten 

Die Angaben zu den Basiswerten werden in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Als Basiswerte 

kommen dabei Aktien, aktienvertretende Wertpapiere, Indizes, Edelmetalle, Buntmetalle, Rohstoffe, 

Wechselkurse, Future Kontrakte und oder Fondsanteile bzw. ein Korb bestehend aus diesen Basiswerten in 

Betracht. Die jeweilige Basiswertkategorie wird in den Endgültigen Bedingungen bestimmt. 

Angaben zu den Basiswerten, insbesondere zu der vergangenen und künftigen Wertentwicklung und 

Volatilität der Basiswerte, sind auf den in den Endgültigen Bedingungen genannten allgemein zugänglichen 

Internetseiten einsehbar. 

Für den Fall, dass Angaben von Seiten Dritter in den Endgültigen Bedingungen übernommen werden, wird 

die folgende Erklärung aufgenommen: 

Die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben zu den Basiswerten wurden allgemeinen 

Datenbanken, die öffentlich zugänglich sind, oder anderen Informationsquellen, entnommen. Die 

Emittentin bestätigt, dass diese Informationen korrekt wiedergegeben wurden und dass – soweit es ihr 

bekannt ist und sie aus den von dieser dritten Partei veröffentlichten Informationen ableiten konnte – keine 

Tatsachen unterschlagen wurden, die die wiedergegebenen Informationen unkorrekt oder irreführend 

gestalten würden. Die Emittentin übernimmt für die Vollständigkeit und Richtigkeit der auf den 

angegebenen Internetseiten enthaltenen Inhalte keine Gewähr. 
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Im Falle von Indizes als Basiswert werden sowohl die Bezeichnung des Indexes als auch die Angabe des 

Ortes, wo Informationen zu diesem Index erhältlich sind, in den Endgültigen Bedingungen definiert. 

Bei Basiswerten, die Referenzwerte im Sinne der Referenzwertverordnung sind, wird in den Endgültigen 

Bedingungen zudem angegeben, ob der Administrator des entsprechenden Basiswerts in das Register nach 

Artikel 36 der Referenzwertverordnung eingetragen ist oder nicht. Zum Datum des Basisprospekts ist in 

Bezug auf voraussichtliche Basiswerte für Zertifikate nur der Administrator Thomson Reuters Benchmark 

Services Limited in das öffentliche Register nach Artikel 36 der Referenzwert-Verordnung eingetragen. 

14. Übernahme 

Die Wertpapiere werden von der Société Générale, Paris, (im Folgenden: Société Générale) übernommen. 

Für alle Emissionen von Wertpapieren unter diesem Prospekt hat die Société Générale Effekten GmbH mit 

der Société Générale einen generellenÜbernahmevertrag abgeschlossen. Die Übernahme ist auf die jeweils 

in den Endgültigen Bedingungen angegebene Angebotsgröße begrenzt. Die jeweils angegebene 

Angebotsgröße entspricht dem Maximalbetrag der angegebenen Wertpapiere. Die angegebene 

Angebotsgröße lässt allerdings keinen Rückschluss auf das Volumen der jeweils effektiv emittierten und 

bei der jeweiligen Clearingstelle hinterlegten Wertpapiere zu. 

15. Garantie 

Zahlungs- und gegebenenfalls Lieferverpflichtungen der Emittentin unter den Zertifikatsbedingungen sind 

durch eine unbedingte und unwiderrufliche Garantie der Société Générale, Paris, Frankreich garantiert. 

16. Veröffentlichung von Informationen nach erfolgter Emission 

Die Emittentin beabsichtigt, mit Ausnahme der in den Zertifikatsbedingungen genannten Be-

kanntmachungen und in den Fällen einer gesetzlichen Veröffentlichungspflicht, keine Veröffentlichung 

von Informationen nach erfolgter Emission.  

17. Fortführung des öffentlichen Angebots von Emissionen unter dem Basisprospekt vom 30. Januar 

2019 

Dieser Basisprospekt dient als aktueller Nachfolgeprospekt für die im Abschnitt „O. Fortgeführte 

Angebote“ in der Tabelle für die Fortsetzung von öffentlichen Angeboten mit ihren ISINs identifizierten 

Zertifikate. Zum Zwecke der Fortsetzung des öffentlichen Angebots, das erstmalig unter dem Basisprospekt 

vom 30. Januar 2019 begonnen hat und welches zum Zeitpunkt der Billigung dieses Basisprospekts 

ununterbrochen andauert, werden die in dem Basisprospekt vom 30. Januar 2019 enthaltenen Abschnitte 

„K. Zertifikatebedingungen“ und „L. Muster der Endgültigen Bedingungen“ in diesen Basisprospekt per 

Verweis einbezogen.  

Die in diesem Basisprospekt im Abschnitt „O. Fortgeführte Angebote“ in der Tabelle aufgeführten ISINs 

sind Endgültigen Bedingungen unter dem Basisprospekt für die Emission von Partizipations-Zertifikate, 

Open End Partizipations-Zertifikate, Best Entry Partizipations-Zertifikate, Best EntryPartizipations-

Zertifikate mit Cap, (Teil-) Kapitalschutz-Zertifikate, (Teil-) Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap, Discount-

Zertifikate, Bonus-Zertifikate, Capped Bonus-Zertifikate, Best Entry Bonus-Zertifikate, Best Entry Capped 
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Bonus-Zertifikate, Express-Zertifikate, Express-Zertifikate mit Tilgungsschwelle, Deep Barrier Express-

Zertifikate, Stufenexpress-Zertifikate, Worst of (Stufen) Express-Zertifikate, Best Express-Zertifikate, Best 

Express Zertifikate mit Kupon, Best Express-Zertifikaten mit Performance, Best Express Zertifikate mit 

Performance mit Kupon, Memory Express-Zertifikate, Memory Stufenexpress-Zertifikate, Memory 

Express-Zertifikate mit Airbag, One Touch Memory Express-Zertifikate, Express Kupon-Zertifikate, 

Fixkupon Express-Zertifikate, Fixkupon Express-Zertifikate mit Barriere, Worst of Memory Express-

Zertifikate, Stufenexpress Airbag-Zertifikate, Worst of Stufenexpress Airbag-Zertifikate, Outperformance-

Zertifikate, Sprint-Zertifikate, Reverse Express-Zertifikate, Reverse Stufenexpress Zertifikate, Reverse 

Bonus-Zertifikate, Capped Reverse Bonus-Zertifikate, Alpha-Zertifikate, Multi Alpha-Zertifikate, der 

Société Générale vom 30. Januar 2019 („Basisprospekt vom 30. Januar 2019“) zugehörig, der diesem 

Basisprospekt vom 8. Juli 2019 vorgegangen ist und am 8. Juli 2020 seine Gültigkeit verliert. Ab diesem 

Zeitpunkt sind die Endgültigen Bedingungen unter dem Basisprospekt vom 30. Januar 2019 im 

Zusammenhang mit diesem Basisprospekt zu lesen, der dem Basisprospekt vom 30. Januar 2019 nachfolgt. 

Sowohl der Basisprospekt vom 30. Januar 2019 als auch die Endgültigen Bedingungen zu den in diesem 

Basisprospekt im Abschnitt „O. Fortgeführte Angebote“ in der Tabelle aufgeführten ISINs sind im Internet 

unter www.sg-zertifikate.de bzw. www.sg-zertifikate.at unter Eingabe ihrer ISIN in elektronischer Form 

erhältlich. 

18. Bestimmte Angebots- und Verkaufsbeschränkungen 

Die Emittentin hat mit Ausnahme der Veröffentlichung und Hinterlegung des Prospekts keinerlei 

Maßnahmen ergriffen, um das öffentliche Angebot der Wertpapiere oder ihren Besitz oder den Vertrieb 

von Angebotsunterlagen in Bezug auf die Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung (mit Ausnahme des 

Notifizierungsantrags und der Meldung zum Emissionskalender für die Republik Österreich und des 

Notifizierungsantrags für das Großherzogtum Luxemburg) zulässig zu machen, in der zu diesem Zweck 

besondere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Wertpapiere dürfen innerhalb einer Rechtsordnung oder 

mit Ausgangspunkt in einer Rechtsordnung nur angeboten, verkauft oder geliefert werden, wenn dies 

gemäß der anwendbaren Gesetze und anderen Rechtsvorschriften zulässig ist und der Emittentin keinerlei 

Verpflichtungen entstehen. Die Wertpapiere werden zu keinem Zeitpunkt innerhalb der Vereinigten Staaten 

von Amerika oder an eine US-Person (wie in Regulation S des United States Securities Act von 1933 

definiert) weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft, gehandelt oder geliefert.  

Angebote können an alle Personen in Deutschland, Luxemburg und/oder Österreich erfolgen, die alle 

anderen in der Wertpapierbeschreibung angegebenen oder anderweitig von der Emittentin und/oder den 

jeweiligen Finanzintermediären festgelegten Anlagebedingungen erfüllen. In anderen Ländern des 

Europäischen Wirtschaftsraums erfolgt das Angebot ausschließlich gemäß einer Ausnahmeregelung, die 

eine Befreiung von der Prospektpflicht gemäß Prospektrichtlinie in der jeweils nationalrechtlichen 

Umsetzung vorsieht. 
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K. ZERTIFIKATSBEDINGUNGEN 

I.  Bedingungen für Zertifikate12

Ein Anleger sollte nur eine Anlage in die []-Zertifikate tätigen, wenn er in der Lage ist, die 

Zertifikatsbedingungen zu verstehen, hinsichtlich der []-Zertifikate sachkundig ist und 

insbesondere in der Lage ist, das Leistungsversprechen der Emittentin für die []-Zertifikate in 

vollem Umfang nachzuvollziehen und zu verstehen. Sofern dies nicht der Fall ist, wird von einer 

Anlage in diese Zertifikate abgeraten. 

§ 1 

Zertifikatsrecht 

Die Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main, (die „Emittentin“) gewährt dem Inhaber 

von Zertifikaten (die „Zertifikate“), bezogen auf den Basiswert (§ 8 (1)) [, wie im Einzelnen jeweils 

in der Tabelle 1 unter II. Allgemeine Informationen zur Emission, 1. Angaben zu den Basiswerten 

der Endgültigen Bedingungen (die „Tabelle 1“) bzw. in der Tabelle 2 unter III. Besondere 

Informationen in Bezug auf die Wertpapiere der Endgültigen Bedingungen (die „Tabelle 2“) 

angegeben,] das Recht, nach Maßgabe dieser Zertifikatsbedingungen die Zahlung des 

Auszahlungsbetrags (§ 2) zu verlangen (das „Zertifikatsrecht“). 

§ 2 

Auszahlungsbetrag 

[Auszahlungsbetrag bei Partizipations-Zertifikaten: 

(1) Der Anleger erhält am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 3) 

multiplizierten Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 2) (der „Auszahlungsbetrag“).  

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag 

12 Dieser Bedingungssatz ist auf die folgenden Produkte anwendbar: Partizipations-Zertifikate, Open End 
Partizipations-Zertifikate, Best Entry Partizipations-Zertifikate, Best Entry Partizipations-Zertifikate mit Cap, (Teil-) 
Kapitalschutz-Zertifikate, (Teil-) Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap, Discount-Zertifikate, Bonus-Zertifikate, Capped 
Bonus-Zertifikate, Best Entry Bonus-Zertifikate, Best Entry Capped Bonus-Zertifikate, Express-Zertifikate, Express-
Zertifikate mit Tilgungsschwelle, Deep Barrier Express-Zertifikate, Stufenexpress-Zertifikate, Worst of (Stufen) 
Express-Zertifikate, Best Express-Zertifikate, Best Express-Zertifikate mit Kupon, Best Express-Zertifikate mit 
Performance, Best Express-Zertifikate mit Performance mit Kupon, Memory Express-Zertifikate, Memory 
Stufenexpress-Zertifikate, Memory Express-Zertifikate mit Airbag, One Touch Memory Express-Zertifikate, Express 
Kupon-Zertifikate, Fixkupon Express-Zertifikate, Fixkupon Express-Zertifikate mit Barriere, Worst of Memory 
Express-Zertifikate, Stufenexpress Airbag-Zertifikate, Worst of Stufenexpress Airbag-Zertifikate, Outperformance-
Zertifikate und Sprint-Zertifikate.  
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[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2)  Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()).  

(3) Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem jeweils [in der Tabelle 2] angegebenen Bezugsverhältnis.  

] 

[Auszahlungsbetrag bei Open End Partizipations-Zertifikaten: 

(1) Der Anleger erhält am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 3) [und [dem 

Management-Faktor (§ 2c)] [und] [dem Quanto-Faktors (§ 2c)]] multiplizierten Referenzpreis am 

finalen Bewertungstag (Absatz 2).  

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Bezugsverhältnis *[ * Management-Faktor] [ * Quanto-Faktor] Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2)  Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()).  

(3) Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem jeweils [in der Tabelle 2] angegebenen Bezugsverhältnis.  

] 

[Auszahlungsbetrag bei Best Entry Partizipations-Zertifikaten: 

(1) (a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 2) den Basispreis (Absatz 5) erreicht 

oder übersteigt, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 4) 

multipliziert mit der Summe aus 100% und dem Produkt aus dem Partizipationsfaktor (Absatz 3) und 

der Best Entry-Performance des Basiswerts [, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag] (der „Auszahlungsbetrag“). Die 

Best Entry-Performance des Basiswerts entspricht der Differenz aus dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag (Absatz 2) geteilt durch den Best Entry-Level und 1. Der Best Entry-Level entspricht 

dem niedrigsten [an einem Beobachtungstag(t)] [während des Best Entry-Beobachtungszeitraumes] 

beobachteten [Referenzpreis][Kurs] des Basiswerts 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
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Nominalbetrag * (100% + Partizipationsfaktor * Best Entry-Performance) * 

[Wechselkursperformance][Maßgeblichen Wechselkurs] 

(b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 2) den Basispreis                   (Absatz 

5) unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 4) 

multipliziert mit der Summe aus 100% und der Best Entry-Performance des Basiswerts [, 

multipliziert mit der [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am 

finalen Bewertungstag]] 

 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * (100% + Best Entry-Performance) * 

[Wechselkursperformance][Maßgeblichen Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2)  Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()).  

(3) Der „Partizipationsfaktor“ entspricht dem jeweils [in der Tabelle 2] angegebenen 

Partizipationsfaktor. 

(4)  Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag je 

Zertifikat. 

(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 

] 

[Auszahlungsbetrag bei Best Entry Partizipations-Zertifikaten mit Cap: 

(1) (a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 2) den Cap (Absatz 5) erreicht oder 

übersteigt, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 6) 

multipliziert mit der Summe aus 100% und dem Produkt aus dem Partizipationsfaktor (Absatz 

3) und der Differenz aus dem Höchstbetragsfaktor (Absatz 4) und 100% [, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]] 

(der Höchstbetrag).   

      Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
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Nominalbetrag * (100% + Partizipationsfaktor * (Höchstbetragsfaktor - 100%)) * 

[Wechselkursperformance][Maßgeblichen Wechselkurs] 

(b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 2) den Cap (Absatz 5) unterschreitet, 

jedoch den Basispreis (Absatz 7) erreicht oder übersteigt, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 

(1)) den Nominalbetrag (Absatz 6) multipliziert mit der Summe aus 100% und dem Produkt aus dem 

Partizipationsfaktor (Absatz 3) und der Best Entry-Performance des Basiswerts [, multipliziert mit 

der [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]], höchstens jedoch den Höchstbetrag [, multipliziert mit der [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]. 

Die Best Entry-Performance des Basiswerts entspricht der Differenz aus dem Referenzpreis am 

finalen Bewertungstag (Absatz 2) geteilt durch den Best Entry-Level und 1. Der Best Entry-Level 

entspricht dem niedrigsten [an einem Beobachtungstag(t)] [während des Best Entry-

Beobachtungszeitraumes] beobachteten [Referenzpreis][Kurs] des Basiswerts.  

      Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * (100% + Partizipationsfaktor * Best Entry-Performance))

c) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 2) den Basispreis (Absatz 7) 

unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 6) 

multipliziert mit der Summe aus 100% und der Best Entry-Performance [, multipliziert mit der 

[Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]].  

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * (100% + Best Entry-Performance)) 

(2)  Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()).  

(3) Der „Partizipationsfaktor“ entspricht dem jeweils [in der Tabelle 2] angegebenen 

Partizipationsfaktor. 

(4) Der Auszahlungsbetrag je Zertifikat entspricht höchstens dem mit dem Nominalbetrag (Absatz 7) 

multiplizierten Produkt aus Partizipationsfaktor (Absatz 3) und Höchstbetragsfaktor (der 

„Höchstbetrag“). Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Höchstbetragsfaktor. 

(5)  Der „Cap“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Cap. 
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(6) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag 

je Zertifikat. 

(7) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 

] 

[Auszahlungsbetrag bei (Teil-) Kapitalschutz-Zertifikaten: 

(1) (a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) die [Teil-]Kapitalschutzschwelle 

(Absatz 7) erreicht oder übersteigt, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den  Nominalbetrag 

(Absatz 5) multipliziert mit der Summe aus 100% und dem Produkt aus dem Partizipationsfaktor 

(Absatz 6) und der Performance des Basiswerts [, multipliziert mit der 

[Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]]. 

Die Performance des Basiswerts entspricht der Differenz aus dem Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag geteilt durch den Basispreis und 1.   

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag*(100% + Partizipationsfaktor* Performance des Basiswerts)[* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) die [Teil-]Kapitalschutzschwelle 

(Absatz 7) unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den  Nominalbetrag (Absatz 

5) multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 2) [, multipliziert mit der 

[Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]] 

(der „Mindestbetrag“)  

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag*Mindesbetragsfaktor [*Wechselkursperformance]

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der Auszahlungsbetrag je Zertifikat entspricht mindestens dem mit dem Mindestbetragsfaktor 

multiplizierten Nominalbetrag (Absatz (5) [, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]] (der Mindestbetrag). Der 

Mindestbetragsfaktor entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindestbetragsfaktor. 
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(3)  Der „Basispreis“ entspricht [dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) an dem [in der Tabelle 2] 

angegebenen anfänglichen Bewertungstag (§ 3 ())] [dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Basispreis.] 

(4) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()). 

(5) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag 

je Zertifikat. 

(6)  Der „Partizipationsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Partizipationsfaktor. 

(7) Die „[Teil-]Kapitalschutzschwelle“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen [Teil-

]Kapitalschutzschwelle.  

] 

[Auszahlungsbetrag bei (Teil-) Kapitalschutz-Zertifikaten mit Cap: 

(1) (a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6) den Cap (Absatz 4) erreicht oder 

übersteigt, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit der 

Summe aus 100% und dem Produkt aus dem Partizipationsfaktor (Absatz 8) und der Differenz aus 

dem Höchstbetragsfaktor (Absatz 3) und 100% [, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]] (der „Höchstbetrag“). 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag*(100% + Partizipationsfaktor*(Höchstbetragsfaktor – 100%)) 

[* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]

(b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6) den Cap (Absatz 4) unterschreitet 

und die [Teil-]Kapitalschutzschwelle (Absatz 9) erreicht oder übersteigt, erhält der Anleger den 

Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit der Summe aus 100% und dem Produkt aus dem 

Partizipationsfaktor (Absatz 8) und der Performance des Basiswerts [, multipliziert mit der 

[Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]. 

Die Performance des Basiswerts entspricht der Differenz aus dem Referenzpreis des Basiswerts am 

Letzten Bewertungstag geteilt durch den Basispreis und 1.   

   Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag* (100% + (Partizipationsfaktor* (Performance des Basiswerts – 100%)) 

[*Wechselkursperformance]
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(c) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6) die [Teil-]Kapitalschutzschwelle 

(Absatz 9) unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 

7) multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 2) [, multipliziert mit der 

[Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]] 

(der „Mindestbetrag“). 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag*Mindesbetragsfaktor [*Wechselkursperformance]

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2)  Der Auszahlungsbetrag je Zertifikat entspricht mindestens dem mit dem Mindestbetragsfaktor 

multiplizierten Nominalbetrag (Absatz 7) [, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]] (der „Mindestbetrag“). Der 

Mindestbetragsfaktor entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindestbetragsfaktor. 

(3)  Der Auszahlungsbetrag je Zertifikat entspricht höchstens dem mit dem Nominalbetrag (Absatz 7) 

multiplizierten Produkt aus Partizipationsfaktor (Absatz 8) und Höchstbetragsfaktor (der 

„Höchstbetrag“). Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Höchstbetragsfaktor. 

(4)  Der „Cap“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Cap. 

(5)  Der „Basispreis“ entspricht [dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) an dem [in der Tabelle 2] 

angegebenen anfänglichen Bewertungstag (§ 3 ())] [dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Basispreis.] 

(6) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()). 

(7) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag 

je Zertifikat. 

(8)  Der „Partizipationsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Partizipationsfaktor. 

(9) Die „[Teil-]Kapitalschutzschwelle“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen [Teil-

]Kapitalschutzschwelle.  

] 
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[Auszahlungsbetrag bei Discount-Zertifikaten: 

(1) (a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Cap (Absatz 2) erreicht oder 

überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den [mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 

5) multiplizierten Cap] [den Nominalbetrag (Absatz 5) [, multipliziert mit der 

[Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]] 

(der „Höchstbetrag“). 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * Cap] [Nominalbetrag] [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher 

Wechselkurs]

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Cap (Absatz 2) unterschreitet, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [den [mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 5) 

multiplizierten Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4)] [Nominalbetrag (Absatz 5) 

multipliziert mit dem Quotienten aus Referenzpreis am finalen Bewertungstag und dem Basispreis 

(Absatz 3)[, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 

2a) [am finalen Bewertungstag]]]] [[die physische Lieferung [einer Aktie des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf 

ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] 

werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichs-betrags gezahlt. Der 

Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit 

dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden 

sollen] [, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] [, multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs (§ 2a) am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeb¬lichen 

Wechselkurs (§ 2a) am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht 

[dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 5) und dem [Basispreis (Absatz 3)][Referenzpreis 

am finalen Bewertungstag (Absatz 4)]][dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 5) und dem 

Physische Lieferung-Referenzpreis (Absatz 4)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs 

(§ 2a) am finalen Bewertungstag].  

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag * Referenzpreis am 

finalen Bewertungstag/Basispreis] [physische Lieferung [einer Aktie des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs] [physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf 

ganze Zahlen abgerundet werden; Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils des 
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ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt] [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil eines 

ETFs (Exchange Traded Funds).] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin aus 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das 

Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser 

Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag * Referenzpreis 

am finalen Bewertungstag/Basispreis]  

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der Auszahlungsbetrag je Zertifikat entspricht höchstens dem mit dem Bezugsverhältnis (Absatz (5)) 

multiplizierten Cap (der „Höchstbetrag“). Der „Cap“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Cap. 

Der Höchstbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf zwei 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●]. 

(3) Der „Basispreis“ entspricht [dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) an dem [in der Tabelle 2] 

angegebenen anfänglichen Bewertungstag (§ 3 ())] [dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Basispreis.] 

(4) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()). [Der „Physische Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen und dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am 

finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem Basispreis (Absatz 3).] 

(5) [Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem jeweils [in der Tabelle 2] angegebenen Bezugsverhältnis.] 

[Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag 

je Zertifikat.] 

 ]] 
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[Auszahlungsprofil bei Bonus-Zertifikaten: 

(1) (a) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu keinem Zeitpunkt während] 

[der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des finalen Bewertungstages (§ 3 

())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 3) [nicht] [erreicht oder] 

unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den [mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 

6) multiplizierten Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5)] [Nominalbetrag (Absatz 6) 

multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5) und 

dem Basispreis (Absatz 4)[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)]], mindestens 

jedoch den [mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 6) multiplizierten Basispreis (Absatz 4)] 

[Nominalbetrag] multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 2)[, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance (§ 2a)] (der Mindestbetrag).  

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * max[Referenzpreis am finalen Bewertungstag; Basispreis * 

Mindestbetragsfaktor]]  

[Nominalbetrag * max[Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis; 

Mindestbetragsfaktor] [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

(b) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu irgendeinem Zeitpunkt 

während] [der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des finalen 

Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 3) [erreicht 

oder] unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [den [mit dem Bezugsverhältnis 

(Absatz 6) multiplizierten Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5)] [Nominalbetrag 

(Absatz 6) multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag 

(Absatz 5) und dem Basispreis (Absatz 4) [, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]]] [[die physische Lieferung [einer 

Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des 

Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils 

eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag (Absatz 5)] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] [, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance (§ 2a)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag (§ 2a)] [, dividiert durch den Maßgeb¬lichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag 

(§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

(Absatz 6) und dem [Basispreis (Absatz 4)][Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 

5)]]][dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 6) und dem Physische Lieferung-
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Referenzpreis (Absatz 5)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag (§ 2a)]. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag * Referenzpreis am 

finalen Bewertungstag / Basispreis [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]] 

[physische Lieferung [einer Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [physische Lieferung 

von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden; Bruchteile [der 

Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt] [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil eines 

ETFs (Exchange Traded Funds).] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin aus 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das 

Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser 

Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag * Referenzpreis 

am finalen Bewertungstag/Basispreis] 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindestbetragsfaktor. 

(3) Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 

(4) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 

(5) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). [Der „Physische Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen und dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am 

finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem Basispreis (Absatz 4).] 
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(6) [Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Bezugsverhältnis.] [Der 

„Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag je 

Zertifikat.]] 

[Auszahlungsprofil bei Capped Bonus-Zertifikaten (ohne physische Lieferung):

(1) (a) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu keinem Zeitpunkt während] 

[der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des finalen Bewertungstages (§ 3 

())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 3) [nicht] [erreicht oder] 

unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den [mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 

7) multiplizierten Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6); höchstens jedoch den mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (Absatz 4)] [Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6) und dem Basispreis (Absatz 

5) [, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am 

finalen Bewertungstag]]; höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag (Absatz 7) multiplizierten 

Höchstbetragsfaktor (Absatz 4) [multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]] (der Höchstbetrag), mindestens jedoch den [mit 

dem Bezugsverhältnis multiplizierten Basispreis multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 

2)] [Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 2)] [, multipliziert 

mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]] (der Mindestbetrag). 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * min[max[Referenzpreis am finalen Bewertungstag; Basispreis * 

Mindestbetragsfaktor] Cap]] 

[Nominalbetrag * max[min[Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis; 

Höchstbetragsfaktor] Mindestbetragsfaktor] [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher 

Wechselkurs]] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

(b) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu irgendeinem Zeitpunkt 

während] [der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des finalen 

Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 3) [erreicht 

oder] unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den [mit dem Bezugsverhältnis 

(Absatz 7) multiplizierten Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6); höchstens jedoch den 

mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (Absatz 4)] [Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert 

mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6) und dem Basispreis 

(Absatz 5) [, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 

2a) [am finalen Bewertungstag]]; höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag multiplizierten 

Höchstbetragsfaktor (Absatz 3)][, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]] (der „Höchstbetrag“). 
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Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * min[Referenzpreis am finalen Bewertungstag; Cap]]  

[Nominalbetrag * min[Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis; Höchstbetragsfaktor] 

[* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]]  

          [Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

(2) Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindestbetragsfaktor. 

(3) Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 

(4) [Der Auszahlungsbetrag je Zertifikat entspricht höchstens dem mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 7) 

multiplizierten Cap (der „Höchstbetrag“). Der „Cap“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Cap.] [Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Höchstbetragsfaktor.] 

[Der Höchstbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf zwei 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 

(6) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). 

(7) [Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Bezugsverhältnis.] [Der 

„Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag je 

Zertifikat.] 

]] 

[Auszahlungsprofil bei Capped Bonus-Zertifikaten (mit physischer Lieferung):

(1) (a) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu keinem Zeitpunkt während] 

[der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des finalen Bewertungstages (§ 3 

())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 3) [nicht] [erreicht oder] 

unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den [mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 

7) multiplizierten Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6); höchstens jedoch den mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (Absatz 4)] [Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6) und dem Basispreis (Absatz 

5) [, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am 

finalen Bewertungstag]]; höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag (Absatz 7) multiplizierten 

Höchstbetragsfaktor (Absatz 4) [multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]] (der Höchstbetrag), mindestens jedoch den [mit 
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dem Bezugsverhältnis multiplizierten Basispreis multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 

2)] [Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 2)] [, multipliziert 

mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]] (der Mindestbetrag). 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * min[max[Referenzpreis am finalen Bewertungstag; Basispreis * 

Mindestbetragsfaktor] Cap]] 

[Nominalbetrag * max[min[Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis; 

Höchstbetragsfaktor] Mindestbetragsfaktor] [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher 

Wechselkurs]] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

(b) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu irgendeinem Zeitpunkt 

während] [der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des finalen 

Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 3) [erreicht 

oder] unterschreitet und der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 6) den 

Cap erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den [mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (Absatz 4)] [Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem 

Höchstbetragsfaktor (Absatz 3)][, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]] (der „Höchstbetrag“). 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * Cap]  

[Nominalbetrag * Höchstbetragsfaktor] [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher 

Wechselkurs]]  

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(c) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu irgendeinem Zeitpunkt 

während] [der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des finalen 

Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 3) [erreicht 

oder] unterschreitet und der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 6) den 

Cap unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [[die physische Lieferung [einer 

Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des 

Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils 
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eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag (Absatz 6)] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] [, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance (§ 2a)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag (§ 2a)] [, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag 

(§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

(Absatz 7) und dem [Basispreis (Absatz 5)][Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6)]]] 

[dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 7) und dem Physische Lieferung-Referenzpreis 

(Absatz 6)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)].  

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[physische Lieferung [einer Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [physische Lieferung 

von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden; Bruchteile [der 

Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt] [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil eines 

ETFs (Exchange Traded Funds).] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin aus 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das 

Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser 

Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag * Referenzpreis 

am finalen Bewertungstag/Basispreis] 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindestbetragsfaktor. 

(3) Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 

(4) [Der Auszahlungsbetrag je Zertifikat entspricht höchstens dem mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 7) 

multiplizierten Cap (der „Höchstbetrag“). Der „Cap“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Cap.] [Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Höchstbetragsfaktor.] 
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[Der Höchstbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf zwei 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 

(6) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)).[Der „Physische Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen und dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am 

finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem Basispreis (Absatz 4).] 

(7) [Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Bezugsverhältnis.] [Der 

„Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag je 

Zertifikat.] 

]] 

[Auszahlungsprofil bei Capped Bonus Pro-Zertifikaten: 

(1) (a) Sofern der [Kurs][bzw.][Referenzpreis] des Basiswerts am finalen Bewertungstag (§ 8 (2)) die 

Barriere (Absatz 3) erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den 

Nominalbetrag (Absatz 6) multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor (Absatz 2)[, multipliziert mit 

der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]] (der „Höchstbetrag“). 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * Höchstbetragsfaktor [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(b) Sofern der [Kurs][bzw.][Referenzpreis] des Basiswerts am finalen Bewertungstag (§ 8 (2)) die 

Barriere (Absatz 3) unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [den Nominalbetrag 

(Absatz 6) multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag[, multipliziert 

mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]]. [die physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze 

Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 

entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 6)] [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] 

[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)] [, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am 
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finalen Bewertungstag (§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten 

aus dem Nominalbetrag (Absatz 6) und [dem Basispreis (Absatz 4)][der Barriere (Absatz 3)][dem 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5)]][dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

(Absatz 6) und dem Physische Lieferung-Referenzpreis (Absatz 5)][, multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)] [Die Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag 

(Absatz 5) und [der Barriere (Absatz 3)][dem Basispreis (Absatz 4)]. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Nominalbetrag * Referenzpreis am finalen Bewertungstag/[Basispreis][Barriere]] [physische 

Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden; 

Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht physisch geliefert, 

sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt] [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher 

Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil eines 

ETFs (Exchange Traded Funds).] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin aus 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das 

Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser 

Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Höchstbetragsfaktor. 

(3) Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 

(4) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis.  

(5) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). [Der „Physische Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen und dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am 

finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem Basispreis (Absatz 4).] 
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(6) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag 

je Zertifikat.  

[Auszahlungsprofil bei Best Entry Bonus-Zertifikaten: 

(1) (a) Sofern ausgehend vom Best Entry-Level der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 

(2)) [zu keinem Zeitpunkt während] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des finalen 

Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 3) [nicht] 

[erreicht oder] unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den [mit dem 

Bezugsverhältnis (Absatz 6) multiplizierten Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5)] 

[Nominalbetrag (Absatz 6) multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag (Absatz 5) und dem Basispreis (Absatz 4)[, multipliziert mit der 

[Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]], 

mindestens jedoch den [mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 6) multiplizierten Basispreis (Absatz 4)] 

[Nominalbetrag] multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 2)[, multipliziert mit der 

[Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]] 

(der Mindestbetrag). Der Best Entry-Level entspricht dem niedrigsten [an einem 

Beobachtungstag(t)] [während des Best Entry-Beobachtungszeitraums] beobachteten 

[Referenzpreis][Kurs] des Basiswerts. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * max[Referenzpreis am finalen Bewertungstag; Basispreis * 

Mindestbetragsfaktor]]  

[Nominalbetrag * max[Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis; 

Mindestbetragsfaktor] [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

(b) Sofern ausgehend vom Best Entry-Level der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 

(2)) [zu irgendeinem Zeitpunkt während] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des finalen 

Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 3) [erreicht 

oder] unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [den [mit dem Bezugsverhältnis 

(Absatz 6) multiplizierten Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5)] [Nominalbetrag 

(Absatz 6) multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag 

(Absatz 5) und dem Basispreis (Absatz 4) [, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]]] [[die physische Lieferung [einer 

Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des 

Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils 

eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag (Absatz 5)] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
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Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] [, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance (§ 2a)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag (§ 2a)] [, dividiert durch den Maßgeb¬lichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag 

(§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

(Absatz 6) und dem [Basispreis (Absatz 4)][Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 

5)]]][dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 6) und dem Physische Lieferung-

Referenzpreis (Absatz 5)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag (§ 2a)].   

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag * Referenzpreis am 

finalen Bewertungstag / Basispreis [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]] 

[physische Lieferung [einer Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [physische Lieferung 

von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden; Bruchteile [der 

Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt] [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil eines 

ETFs (Exchange Traded Funds).] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin aus 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das 

Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser 

Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag][Nominalbetrag * Referenzpreis 

am finalen Bewertungstag/Basispreis] 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindestbetragsfaktor. 

(3) Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 

(4) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 

(5) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). [Der „Physische Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem 
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Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen und dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am 

finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem Basispreis (Absatz 4).] 

(6) [Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Bezugsverhältnis.] [Der 

„Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag je 

Zertifikat.]]] 

[Auszahlungsprofil bei Best Entry Capped Bonus-Zertifikaten (ohne physische Lieferung):

(1) (a) Sofern ausgehend vom Best Entry-Level des Basiswerts der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des 

Basiswerts (§ 8 (2)) [zu keinem Zeitpunkt während][des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))][des 

finalen Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())]  die Barriere (Absatz 3) 

[nicht] [erreicht oder] unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den [mit dem 

Bezugsverhältnis (Absatz 7) multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

(Absatz 6); höchstens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (Absatz 4)] 

[Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag (Absatz 6) und dem Basispreis (Absatz 5) [, multipliziert mit der 

[Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]; 

höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag (Absatz 7) multiplizierten Höchstbetragsfaktor 

(Absatz 4) [multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) 

[am finalen Bewertungstag]]] (der Höchstbetrag), mindestens jedoch den [mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Basispreis multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 2)] [Nominalbetrag 

(Absatz 7) multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 2)][, multipliziert mit der 

[Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]] 

(der Mindestbetrag). Der Best Entry-Level entspricht dem niedrigsten [an einem 

Beobachtungstag(t)] [während des Best Entry-Beobachtungszeitraums] beobachteten 

[Referenzpreis][Kurs] des Basiswerts 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * min[max[Referenzpreis am finalen Bewertungstag; Basispreis * 

Mindestbetragsfaktor]; Cap]] 

[Nominalbetrag * max[min[Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis; 

Höchstbetragsfaktor];Mindestbetragsfaktor] [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher 

Wechselkurs]] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

(b) Sofern ausgehend vom Best Entry-Level des Basiswerts der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des 

Basiswerts (§ 8 (2)) [zu irgendeinem Zeitpunkt während]][des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des 

finalen Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 3) 
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[erreicht oder] unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den [mit dem 

Bezugsverhältnis (Absatz 7) multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

(Absatz 4), höchstens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 7) multiplizierten Cap (Absatz 

4) ] [Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 6) und dem Basispreis (Absatz 5) [, multipliziert mit 

der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]]; höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag (Absatz 7) multiplizierten 

Höchstbetragsfaktor (Absatz 4) [multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]] (der Höchstbetrag). 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * min[Referenzpreis am finalen Bewertungstag; Cap]  

[Nominalbetrag * min[Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis; Höchstbetragsfaktor] 

[* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]]  

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindestbetragsfaktor. 

(3) Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 

(4) [Der Auszahlungsbetrag je Zertifikat entspricht höchstens dem mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 7) 

multiplizierten Cap (der „Höchstbetrag“). Der „Cap“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Cap.] [Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Höchstbetragsfaktor.] 

[Der Höchstbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf zwei 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 

(6) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). 

(7) [Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Bezugsverhältnis.] [Der 

„Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag je 

Zertifikat.] 

[Auszahlungsprofil bei Best Entry Capped Bonus-Zertifikaten (mit physischer Lieferung):

(1) (a) Sofern ausgehend vom Best Entry-Level des Basiswerts der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des 

Basiswerts (§ 8 (2)) [zu keinem Zeitpunkt während][des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))][des 
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finalen Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())]  die Barriere (Absatz 3) 

[nicht] [erreicht oder] unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den [mit dem 

Bezugsverhältnis (Absatz 7) multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

(Absatz 6); höchstens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (Absatz 4)] 

[Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag (Absatz 6) und dem Basispreis (Absatz 5) [, multipliziert mit der 

[Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]; 

höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag (Absatz 7) multiplizierten Höchstbetragsfaktor 

(Absatz 4) [multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) 

[am finalen Bewertungstag]]] (der Höchstbetrag), mindestens jedoch den [mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Basispreis multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 2)] [Nominalbetrag 

(Absatz 7) multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 2)][, multipliziert mit der 

[Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]] 

(der Mindestbetrag). Der Best Entry-Level entspricht dem niedrigsten [an einem 

Beobachtungstag(t)] [während des Best Entry-Beobachtungszeitraums] beobachteten 

[Referenzpreis][Kurs] des Basiswerts. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * min[max[Referenzpreis am finalen Bewertungstag; Basispreis * 

Mindestbetragsfaktor]; Cap]] 

[Nominalbetrag * max[min[Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis; 

Höchstbetragsfaktor];Mindestbetragsfaktor] [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher 

Wechselkurs]] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

(b) Sofern ausgehend vom Best Entry-Level des Basiswerts der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des 

Basiswerts (§ 8 (2)) [zu irgendeinem Zeitpunkt während]][des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des 

finalen Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 3) 

[erreicht oder] unterschreitet und der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

(Absatz 6) den Cap erreicht oder übersteigt, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den [mit 

dem Bezugsverhältnis (Absatz 7) multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag (Absatz 4), höchstens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 7) 

multiplizierten Cap (Absatz 4) ] [Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem Quotienten aus 

dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 6) und dem Basispreis (Absatz 

5) [, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am 

finalen Bewertungstag]]; höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag (Absatz 7) multiplizierten 

Höchstbetragsfaktor (Absatz 4) [multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]] (der Höchstbetrag). 
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Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * min[Referenzpreis am finalen Bewertungstag; Cap]  

[Nominalbetrag * min[Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis; Höchstbetragsfaktor] 

[* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]]  

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(c) Sofern ausgehend vom Best Entry-Level des Basiswerts der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des 

Basiswerts (§ 8 (2)) [zu irgendeinem Zeitpunkt während][des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))][des 

finalen Bewertungstages (§ 3 ())][am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 3) 

[erreicht oder] unterschreitet und der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

(Absatz 6) den Cap unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [[die physische 

Lieferung [einer Aktie des Basiswerts][eines Anteils eines ETFs]][die physische Lieferung von [N-

Aktien des Basiswerts][N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des 

Basiswerts][der Anteile eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils 

eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag (Absatz 6)] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] [, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance (§ 2a)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag (§ 2a)] [, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag 

(§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

(Absatz 7) und dem [Basispreis (Absatz 5)][Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6)]]] 

[dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 7) und dem Physische Lieferung-Referenzpreis 

(Absatz 6)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)].  

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[physische Lieferung [einer Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [physische Lieferung 

von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden; Bruchteile [der 

Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt][* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil eines 

ETFs (Exchange Traded Funds).] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin aus 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das 
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Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser 

Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag][Nominalbetrag * Referenzpreis am 

finalen Bewertungstag/Basispreis] 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(5) [Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindestbetragsfaktor. 

(3) Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 

(4) [Der Auszahlungsbetrag je Zertifikat entspricht höchstens dem mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 7) 

multiplizierten Cap (der „Höchstbetrag“). Der „Cap“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Cap.] [Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Höchstbetragsfaktor.] 

[Der Höchstbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf zwei 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 

(6) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)).[Der „Physische Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen und dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am 

finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem Basispreis (Absatz 4).] 

(7) [Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Bezugsverhältnis.] [Der 

„Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag je Zertifikat.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Capped Airbag-Zertifikaten: 

(1) (a) Sofern [die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [bzw.] [der Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag (§2 (6))] den Basispreis (Absatz 5) erreicht oder 

überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) mindestens den Nominalbetrag (Absatz 

7) multipliziert mit dem Produkt aus dem Partizipationsfaktor und dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 6) und dem Basispreis (Absatz 5)[, 
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multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]], höchstens jedoch den Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem 

Höchstbetragsfaktor (Absatz 3)[, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]] (der „Höchstbetrag“). Die 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * min[Partizipationsfaktor * Referenzpreis am Finalen Bewertungstag / Basispreis; 

Höchstbetragsfaktor] [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(b) [die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [bzw.] [der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag (§2 (6))] die Barriere (Absatz 4) erreicht oder überschreitet 

und den Basispreis (Absatz 5) unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [den 

Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit 100%[, multipliziert mit der 

[Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]].  

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

(c) [die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [bzw.] [der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag (§2 (6))] die Barriere (Absatz 4) unterschreitet, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [den Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem Quotienten 

aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6) und der Barriere (Absatz 4)][, 

multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]][die physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze 

Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 

entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 6)] [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] 

[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)] [, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag (§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten 

aus dem Nominalbetrag (Absatz 7) und [der Barriere (Absatz 4)][dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag (Absatz 6)]][dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 7) und dem Physische 

Lieferung-Referenzpreis (Absatz 6)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag (§ 2a)] 
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Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet 

werden; Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht physisch 

geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt] [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil eines 

ETFs (Exchange Traded Funds).] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin aus 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das 

Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser 

Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

[Nominalbetrag * Referenzpreis am finalen Bewertungstag/Barriere] 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der „Partizipationsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Partizipationsfaktor.  

(3) Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Höchstbetragsfaktor. 

(4) Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 

(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis.  

(6) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). [Der „Physische Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen und dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am 

finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem Basispreis (Absatz 5).] 

(7) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag 

je Zertifikat.  
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[Auszahlungsprofil bei One Step-Zertifikaten: 

(1) (a) Sofern [die Performance][bzw.][der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen Bewertungstag (§ 

8 (2)) die Barriere (Absatz 3) erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 

(1)) den Nominalbetrag (Absatz 6) multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor (Absatz 2)[, 

multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]] (der „Höchstbetrag“). 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * Höchstbetragsfaktor [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(b) Sofern [die Performance][bzw.][der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen Bewertungstag (§ 

8 (2)) die Barriere (Absatz 3) unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [den 

Nominalbetrag (Absatz 6) multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag[, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] 

(§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]. [die physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-

ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile 

eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der 

Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 6)] 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen] [, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)][, multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)] [, dividiert durch den 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] 

entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 6) und [dem Basispreis (Absatz 4)][der 

Barriere (Absatz 3)][dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5)]][dem Quotienten aus 

dem Nominalbetrag (Absatz 6) und dem Physische Lieferung-Referenzpreis (Absatz 5)][, 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)][Die 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5) und dem Basispreis (Absatz 4)]. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Nominalbetrag * Referenzpreis am finalen Bewertungstag/[Basispreis][physische Lieferung von 

[N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden; Bruchteile [der 

Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt] [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 
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[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil eines 

ETFs (Exchange Traded Funds).] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin aus 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das 

Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser 

Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Höchstbetragsfaktor. 

(3) Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 

(4) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis.  

(5) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). [Der „Physische Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen und dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am 

finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem Basispreis (Absatz 4).] 

(6) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag 

je Zertifikat.  

]] 

[Auszahlungsprofil bei Express-Zertifikaten mit Tilgungsschwelle: 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 

Auszahlungsbetrages wie folgt: 

(1) (a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen Bewertungstag (§ 8 (2))] 

die Tilgungsschwelle (Absatz 8) erreicht oder überschreitet erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 

6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 7) [multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 2)][, 

multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]] (der „Mindestbetrag“), höchstens jedoch den Nominalbetrag (Absatz 7) 

multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor (Absatz 3)[, multipliziert mit der 

[Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]] 

(der „Höchstbetrag“). [Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und dem Basispreis.] 
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Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * max[Mindestbetragsfaktor; Höchstbetragsfaktor] [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]] 

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen Bewertungstag (§ 8 (2)) 

die Tilgungsschwelle (Absatz 8) unterschreitet und die Barriere (Absatz 4) erreicht oder 

überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 7) [, 

multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]]   

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]] 

(c) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen Bewertungstag (§ 8 (2)) 

die Barriere (Absatz 4) unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [den 

Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag[, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] 

(§ 2a) [am finalen Bewertungstag]].[die physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-

ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile 

eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der 

Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 6)] 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen] [, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)][, multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)][, dividiert durch den 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien][N-ETFs] 

entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 7) und [dem Basispreis (Absatz 5)][der 

Barriere (Absatz 4)][dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6)]][dem Quotienten aus 

dem Nominalbetrag (Absatz 7) und dem Physische Lieferung-Referenzpreis (Absatz 6)][, 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)] [Die 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6) und dem Basispreis (Absatz 5)]. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
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[Nominalbetrag * Referenzpreis am finalen Bewertungstag /  

Basispreis][physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden; Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht 

physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt][* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil eines 

ETFs (Exchange Traded Funds).] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin aus 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das 

Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser 

Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag * Referenzpreis 

am finalen Bewertungstag/[Basispreis][Barriere]] 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

(2) Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindestbetragsfaktor.  

(3) Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Höchstbetragsfaktor. 

(4) Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 

(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis.  

(6) [Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●))][Der „Physische Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen und dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am 

finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem Basispreis (Absatz 5).](7) [Der „Nominalbetrag“ je 

Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag je Zertifikat][Das 

„Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Bezugsverhältnis].  

[(8) Die „Tilgungsschwelle“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Tilgungsschwelle.] 

]] 
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[Auszahlungsprofil bei Deep Barrier [Stufen][e][E]xpress-Zertifikaten: 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 

Auszahlungsbetrages wie folgt: 

(1) (a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] [der Kurs][(auch untertägig (intraday))] des 

Basiswerts zu keinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●)) die Barriere (Absatz 

2) berührt, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 4) multipliziert 

mit 100%[, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) 

[am finalen Bewertungstag]. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(b) Sofern [die Performance][der Referenzpreis] [der Kurs][(auch untertägig (intraday))] des 

Basiswerts zu irgendeinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●)) die Barriere 

(Absatz 2) berührt, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [den Nominalbetrag (Absatz 4) 

multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag[, höchstens jedoch den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 7)][, multipliziert mit der 

[Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]. [ 

[die physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet 

werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht physisch 

geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 

Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 3)] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am 

finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] [, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance (§ 2a)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag (§ 2a)][, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag 

(§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

(Absatz 4) und [dem Basispreis (Absatz 5)][der Barriere (Absatz 2)][ dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag (Absatz 3)]][dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 4) und dem Physische 

Lieferung-Referenzpreis (Absatz 3)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag (§ 2a)] [Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 3) und dem Basispreis (Absatz 

5)].   

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
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[Nominalbetrag * [Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis][physische Lieferung von 

[N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden; Bruchteile [der 

Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt] [*Wechselkursperformance] 

[ 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil eines 

ETFs (Exchange Traded Funds).] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin aus 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das 

Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser 

Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag * Referenzpreis 

am finalen Bewertungstag/[Basispreis][Barriere]] 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

(2) Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 

(3) [Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●))][Der „Physische Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen und dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am 

finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem Basispreis (Absatz 5)]. 

(4) [Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag 

je Zertifikat][Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Bezugsverhältnis].  

(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis 

]] 

[Auszahlungsprofil bei Worst of (Stufen) Express-Zertifikaten: 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 

Auszahlungsbetrages wie folgt: 

(1) (a) Sofern [die Performance] [die Referenzpreise] aller Basiswerte am finalen Bewertungstag (§ 8 

(2)) die Barriere (Absatz 4) erreichen oder überschreiten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 
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(1)) mindestens den Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 

2)[, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am 

finalen Bewertungstag]] (der „Mindestbetrag“), höchstens jedoch den Nominalbetrag (Absatz 7) 

multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor (Absatz 3)[, multipliziert mit der 

[Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]] 

(der „Höchstbetrag“). [Die Performance eines Basiswerts entspricht der Differenz aus dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 6) und dem 

Basispreis des Basiswerts (Absatz 5) und 1.] 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * max[Mindestbetragsfaktor; Höchstbetragsfaktor] [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] von mindestens einem Basiswert am finalen 

Bewertungstag (§ 8 (2)) die Barriere (Absatz 4) unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

(§ 6 (1)) [den Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit der Summe aus der Performance des 

Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag und 1[, multipliziert mit der 

[Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]. 

die physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs] mit der geringsten Performance 

am finalen Bewertungstag, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des 

Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag 

werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichs¬betrags gezahlt. Der 

Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen 

Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen 

Anteile physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]] [, multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)] [, dividiert durch den Maßgeb¬lichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a) ]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht 

[dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 7) und dem [Basispreis (Absatz 5)] [der Barriere 

(Absatz 4)] [dem Referenzpreis des jeweiligen Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 6)] 

[dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 7) und dem Physische Lieferung-Referenzpreis 

(Absatz 4)] ][, multipliziert mit dem Maßgeblichem Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 

2a)][Die Performance eines Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht der Differenz aus dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 6) und dem 

Basispreis des Basiswerts (Absatz 5) und 1.] 
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Die geringste Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag entspricht der Performance des 

Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag im Vergleich zu allen anderen 

Basiswerten.] 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Nominalbetrag * ((Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen 

Bewertungstag / Basispreis des Basiswerts mit der geringsten Performance -1) + 1)] [physische 

Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der geringsten 

Performance, die auf ganze Zahlen abgerundet werden; Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des 

Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der geringsten Performance werden nicht 

physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt][* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil eines 

ETFs (Exchange Traded Funds).] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin aus 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das 

Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser 

Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

[Nominalbetrag * ((Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen 

Bewertungstag / Basispreis des Basiswerts mit der geringsten Performance -1) + 1) [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]] 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

(2) Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindestbetragsfaktor.  

(3) Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Höchstbetragsfaktor. 

(4) Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 

(5) Der „Basispreis des jeweiligen Basiswerts“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Basispreis des Basiswerts.  

(6) [Der „Referenzpreis des jeweiligen Basiswerts am finalen Bewertungstag“ entspricht dem 

jeweiligen Referenzpreis des Basiswert (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●))][Der 
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„Physische Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs 

am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen und dem Quotienten aus 

dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem Basispreis 

(Absatz 5) und 1]. 

(7) [Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag 

je Zertifikat][Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Bezugsverhältnis]. ]] 

[Auszahlungsprofil bei [Best Express-Zertifikaten][Best Express-Zertifikaten mit Kupon]: 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 

Auszahlungsbetrages wie folgt: 

(1) (a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] am finalen Bewertungstag (§ 8 (2)) die Barriere 

(Absatz 3) erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den 

Nominalbetrag (Absatz 6) multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag[, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] 

(§ 2a) [am finalen Bewertungstag]], mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Mindestbetragsfaktor (Absatz 2)[, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]] (der Mindestbetrag). Die 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5) und dem Basispreis (Absatz 4). 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * max[Referenzpreis am finalen Bewertungstag /  

Basispreis; Mindestbetragsfaktor] [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen Bewertungstag (§ 8 (2)) 

die Barriere (Absatz 3) unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den 

Nominalbetrag (Absatz 6) multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag[, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] 

(§ 2a) [am finalen Bewertungstag]].][die physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-

ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile 

eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der 

Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 6)] 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen] [, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)][, multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)][, dividiert durch den 
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Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] 

entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 6) und [dem Basispreis (Absatz 4)][der 

Barriere (Absatz 3)][dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5)]][dem Quotienten aus 

dem Nominalbetrag (Absatz 6) und dem Physische Lieferung-Referenzpreis (Absatz 5)][, 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)][ Die 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5) und dem Basispreis (Absatz 4)]. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Nominalbetrag * Referenzpreis am finalen Bewertungstag /  

Basispreis][physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden; Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht 

physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt][* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

[Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil eines 

ETFs (Exchange Traded Funds).] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin aus 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das 

Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser 

Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag * Referenzpreis 

am finalen Bewertungstag/[Basispreis][Barriere]] 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindestbetragsfaktor.  

(3) Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 

(4) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis.  

(5) [Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)).][Der „Physische Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 
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geliefert werden sollen und dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am 

finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem Basispreis (Absatz 4).] 

(6) [Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag 

je Zertifikat][Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Bezugsverhältnis.]. 

[Auszahlungsprofil bei [Best Express-Zertifikaten mit Performance][Best Express-Zertifikaten mit 

Performance mit Kupon]: 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 

Auszahlungsbetrages wie folgt: 

(1) (a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen Bewertungstag (§ 8 (2))] 

die Tilgungsschwelle (Absatz 3) erreicht oder überschreitet erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 

6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag, mindestens aber den Nominalbetrag  multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor 

(Absatz 2)][, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 

2a) [am finalen Bewertungstag]]. [Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und dem Basispreis.] 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * max[Referenzpreis am finalen Bewertungstag /  

Basispreis; Mindestbetragsfaktor] [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(b)  Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen Bewertungstag (§ 8 (2)) 

die Tilgungsschwelle (Absatz 3) unterschreitet und die Barriere (Absatz 4) erreicht oder 

überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 7) [, 

multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]]   

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(c) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen Bewertungstag (§ 8 (2)) 

die Barriere (Absatz 4) unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [den 



418 

Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag[, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] 

(§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]. [ [die physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-

ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile 

eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der 

Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 6)] 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen] [, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]][, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)][, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag (§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten 

aus dem Nominalbetrag (Absatz 7) und [dem Basispreis (Absatz 5)][der Barriere (Absatz 4)][dem 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6)]][dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

(Absatz 7) und dem Physische Lieferung-Referenzpreis (Absatz 6)][, multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)] [Die Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag 

(Absatz 6) und dem Basispreis (Absatz 5)].   

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Nominalbetrag * Referenzpreis am finalen Bewertungstag /  

Basispreis][physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts][N-ETFs], die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden; Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht 

physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt] [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil eines 

ETFs (Exchange Traded Funds).] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin aus 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das 

Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser 

Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag * Referenzpreis 

am finalen Bewertungstag/Basispreis] 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]   
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(2) Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindestbetragsfaktor.  

(3) Die „Tilgungsschwelle“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Tilgungsschwelle. 

(4) Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 

(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis.  

(6) [Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●))][Der „Physische Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen und dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am 

finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem Basispreis (Absatz 5)]. 

(7) [Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag 

je Zertifikat][Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Bezugsverhältnis].  

]] 

[Auszahlungsprofil bei [[One Touch] Memory [Stufen-[e][E]xpress[Extra]-Zertifikaten [mit 

Airbag]][Express Kupon-Zertifikaten]: 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des Auszahlungsbetrages 

wie folgt: 

(1) (a) [die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [bzw.] [der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag (§2 (6))] die Barriere (Absatz 2) erreicht oder überschreitet, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit 100%[, 

multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]]. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

(b) [die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [bzw.] [der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag (§2 (6))] die Barriere (Absatz 2) unterschreitet, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag [[den Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit der Summe aus der 
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Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 100%][den Nominalbetrag (Absatz 5) 

multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) und 

der Barriere (Absatz 2)] [, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]. Die Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag entspricht der Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag (Absatz 4) und [dem Basispreis (Absatz 3)][der Barriere (Absatz 2)] und 1.] [die 

physische Lieferung von [einer Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des 

Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils 

eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag (Absatz 4)] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit der  

Wechselkursperformance (§ 2a)] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag (§ 2a)] [, dividiert durch den Maßgeb¬lichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag 

(§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

(Absatz 5) und dem [Basispreis (Absatz 3)] [der Barriere (Absatz 2)] [dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag (Absatz 4)] [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 5) und dem Physische 

Lieferung-Referenzpreis]] [, multipliziert mit dem Maßgeblichem Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Nominalbetrag * ((Referenzpreis am finalen Bewertungstag / [Basispreis][Barriere] [-1) + 

100%)] [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]] [physische Lieferung 

[einer Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [physische Lieferung von [N-Aktien 

des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden; Bruchteile [der Aktie 

des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt] [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

[Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil eines 

ETFs (Exchange Traded Funds).] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin aus 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das 

Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser 

Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

[Nominalbetrag * ((Referenzpreis am finalen Bewertungstag / [Basispreis][Barriere] -1) + 

100%) [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]] [Nominalbetrag * 
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(Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Barriere) [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]] 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) [Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere.] [Die „Barriere(nt)“ 

entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere(nt).] 

(3) Der „Basispreis“ entspricht dem [Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am [Anfänglichen 

Referenztag] [anfänglichen Bewertungstag] (§ 3 (●))] [[in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis]. 

(4) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). [Der „Physische Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile phyisch 

geliefert werden sollen, und der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 1.] 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht der Differenz aus dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) und [dem Basispreis (Absatz 

3)][der Barriere (Absatz 2)] und 1.] 

(5) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag 

je Zertifikat.] 

[Auszahlungsprofil bei Memory [Stufen-[e][E]xpress-Zertifikaten (mit Barriere): 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des Auszahlungsbetrages 

wie folgt: 

(1) (a) [die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [bzw.] [der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag (§2 (6))] den Basispreis (Absatz 3) erreicht oder überschreitet, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit 100%[, 

multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]]. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  
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(b) [die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [bzw.] [der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag (§2 (6))] den Basispreis (Absatz 3) unterschreitet und der 

[Referenzpreis][bzw.][Kurs] des Basiswerts im Beobachtungszeitraum (§ 3 (●)) [(auch untertägig)], 

niemals die Barriere [erreicht oder] unterschritten hat, erhält der Anleger am Fälligkeitstag erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag [[den Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit 100%[, multipliziert mit 

der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]]. 

(c) [die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [bzw.] [der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag (§2 (6))] den Basipreis (Absatz 3) unterschreitet und der 

[Referenzpreis][bzw.][Kurs] des Basiswerts im Beobachtungszeitraum (§ 3 (●)) [(auch untertägig)], 

mindestens einmal die Barriere [erreicht oder] unterschritten hat, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag [den Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit dem Quotienten 

aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) und [dem Basispreis (Absatz 3)][der 

Barriere (Absatz 2)] [, multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]].][die physische Lieferung von [einer Aktie des 

Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht 

physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 

entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 4)] [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden 

sollen][, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)] [, dividiert durch den Maßgeb¬lichen Wechselkurs 

am finalen Bewertungstag (§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten 

aus dem Nominalbetrag (Absatz 5) und dem [Basispreis (Absatz 3)] [der Barriere (Absatz 2)] [dem 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4)] [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

(Absatz 5) und dem Physische Lieferung-Referenzpreis]] [, multipliziert mit dem Maßgeblichem 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Nominalbetrag * ((Referenzpreis am finalen Bewertungstag / [Basispreis][Barriere] [-1) + 

100%)] [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]] [physische Lieferung 

[einer Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [physische Lieferung von [N-Aktien 

des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden; Bruchteile [der Aktie 

des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt] [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  
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[Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil eines 

ETFs (Exchange Traded Funds).] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin aus 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das 

Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser 

Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

[Nominalbetrag * ((Referenzpreis am finalen Bewertungstag / [Basispreis][Barriere] -1) + 

100%) [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]] [Nominalbetrag * 

(Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Barriere) [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]] 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) [Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere.] [Die „Barriere(nt)“ 

entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere(nt).] 

(3) Der „Basispreis“ entspricht dem [Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am [Anfänglichen 

Referenztag] [anfänglichen Bewertungstag] (§ 3 (●))] [[in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis]. 

(4) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). [Der „Physische Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile phyisch 

geliefert werden sollen, und der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 1.] 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht der Differenz aus dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) und [dem Basispreis (Absatz 

3)][der Barriere (Absatz 2)] und 1.] 

(5) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag 

je Zertifikat.] 

[Auszahlungsprofil bei Fixkupon Express-Zertifikaten: 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des Auszahlungs-

betrags wie folgt:  

(1) (a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Knock-In Level (Absatz 3) 

erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 

5) multipliziert mit 100%[, multipliziert mit [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]. 
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Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Knock-In Level (Absatz 3) 

unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag multipliziert mit 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) und dem [Basispreis 

(Absatz 2)] [Knock-In Level (Absatz 3)] [, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)]. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * (Referenzpreis am finalen Bewertungstag / [Basispreis][Knock-In Level]) [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der „Basispreis“ entspricht [dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) an dem [in der Tabelle 2] 

angegebenen anfänglichen Bewertungstag (§ 3 ())] [dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Basispreis.] 

(3) Der „Knock-In Level“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Knock-In Level. 

(4) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()). 

(5) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag je 

Zertifikat. 

] 

[Auszahlungsprofil bei Fixkupon Express-Zertifikaten (physische Lieferung): 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des Auszahlungs-

betrags wie folgt:  

(1) (a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Knock-In Level (Absatz 3) 

erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 

5) multipliziert mit 100%[, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
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Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Knock-In Level (Absatz 3) 

unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [die physische Lieferung von [einer 

Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze 

Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 

entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4)] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs 

am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] [; gegebenenfalls 

[multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am 

finalen Bewertungstag]][, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag 

(§ 2a)] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)]]. Die 

Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht dem [Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 5) und 

[dem Physische Lieferung-Referenzpreis] [dem Basispreis(Absatz 2)] [dem Knock-In Level (Absatz 

3)][dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4)] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag].  

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[physische Lieferung [einer Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [physische Lieferung 

von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden; 

Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht physisch geliefert, 

sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt] [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]  

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil eines 

ETFs (Exchange Traded Funds).] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin aus 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das 

Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser 

Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 
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[Nominalbetrag * [((Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis-1) + 

100%)][Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Knock-In Level][* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]] 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 

(3) Der „Knock-In Level“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Knock-In Level. 

(4) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()). [Der „Physische Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen und dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am 

finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem Basispreis (Absatz 3).] 

(5) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag je 

Zertifikat. 

] 

[Auszahlungsprofil bei Fixkupon Express-Zertifikaten (mit Barriere): 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des Auszahlungs-

betrags wie folgt:  

(1) (a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Basispreis (Absatz 2) erreicht 

oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 5) 

multipliziert mit 100%[, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Basispreis (Absatz 2) 

unterschreitet, aber der [Referenzpreis] [Kurs] des Basiswerts während [des Beobachtungszeitraums 

(§ 3 ())] [der Laufzeit] niemals die Barriere (Absatz 3) [erreicht] [oder] [unterschritten] hat, erhält 

der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit 100%[, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]]. 
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Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(c) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 3) den Basispreis (Absatz 2) 

unterschreitet und der [Referenzpreis] [Kurs] des Basiswerts während [des Beobachtungszeitraums 

(§ 3 ())] [der Laufzeit] mindestens einmal die Barriere (Absatz 3) [erreicht] [oder] [unterschritten] 

hat, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und dem Basispreis[, multipliziert 

mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]]. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * (Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis) [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil eines 

ETFs (Exchange Traded Funds).] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin aus 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das 

Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser 

Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

[Nominalbetrag * [((Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis-1) + 

100%)][Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Barriere][* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]] 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis.  

(3) Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere.
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(4) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()). 

(5) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag je 

Zertifikat. 

] 

[Auszahlungsprofil bei Fixkupon Express-Zertifikaten (physische Lieferung) (mit Barriere): 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des Auszahlungs-

betrags wie folgt:  

(1) (a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Basispreis (Absatz 2) erreicht 

oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 5) 

multipliziert mit 100%[, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Basispreis (Absatz 2) 

unterschreitet, aber der [Referenzpreis] [Kurs] des Basiswerts während [des Beobachtungszeitraums 

(§ 3 ())] [der Laufzeit] niemals die Barriere (Absatz 3) [erreicht] [oder] [unterschritten] hat, erhält 

der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit 100%[, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]]. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(c) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Basispreis (Absatz 2) 

unterschreitet und der [Referenzpreis] [Kurs] des Basiswerts während [des Beobachtungszeitraums 

(§ 3 ())] [der Laufzeit] mindestens einmal die Barriere (Absatz 3) [erreicht] [oder] [unterschritten] 

hat, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [die physische Lieferung von [einer Aktie des 

Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht 

physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 
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entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4)] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs 

am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] [; gegebenenfalls 

[multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)][, dividiert durch den Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs 

am finalen Bewertungstag (§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht dem [Quotienten 

aus dem Nominalbetrag (Absatz 5) und [dem Physische Lieferung-Referenzpreis (Absatz 4)] [dem 

Basispreis (Absatz 2)] [der Barriere (Absatz 3)][dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag 

(Absatz 4)] [multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag].  

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[physische Lieferung [einer Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [physische Lieferung 

von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden; 

Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht physisch geliefert, 

sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt] [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]  

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin aus 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das 

Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser 

Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

[Nominalbetrag * (Referenzpreis am finalen Bewertungstag / [Basispreis -1) + 100%) [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 

(3) Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 

(4) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()). [Der „Physische Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen und dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am 

finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem Basispreis (Absatz 3).] 

(5) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag je 

Zertifikat. 

] 
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[Auszahlungsprofil bei Worst of Memory Express-Zertifikaten: 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des Auszahlungsbetrages 

wie folgt: 

(1) (a) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)) die Barriere (Absatz 2) erreicht oder überschreitet, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit 100%[, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]]. Die Performance eines Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht der 

Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

(Absatz 4) und dem Basispreis des Basiswerts (Absatz 3) und 1. 

Die geringste Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag entspricht der Performance des 

Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag im Vergleich zu allen anderen 

Basiswerts. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

(b) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)) die Barriere (Absatz 2) unterschreitet, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag [den Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit der Summe aus der 

Performance des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag und 100%[, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs] mit der 

geringsten Performance am finalen Bewertungstag, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 

Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] mit der geringsten Performance am 

finalen Bewertungstag werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichs¬betrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] 

(Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten Performance am 

finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, 

dessen Anteile physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 

2a)] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)] [, dividiert 

durch den Maßgeb¬lichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a) ]]. Die Anzahl der [N-

Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 5) und dem 

[Basispreis (Absatz 3)] [der Barriere (Absatz 2)][dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag 

(Absatz 4)] [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 5) und dem Physische Lieferung-

Referenzpreis (Absatz 4)] ] [, multipliziert mit dem Maßgeblichem Wechselkurs am finalen 
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Bewertungstag (§ 2a)]. [Die Performance eines Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht der 

Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

(Absatz 4) und dem Basispreis des Basiswerts (Absatz 3) und 1.] 

[Die geringste Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag entspricht der Performance 

des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag im Vergleich zu allen 

anderen Basiswerten.] 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Nominalbetrag * ((Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis -1) + 100%) [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]] [physische Lieferung von [N-

Aktien des Basiswerts] [N-ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der geringsten Performance, 

die auf ganze Zahlen abgerundet werden; Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils 

eines ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der geringsten Performance werden nicht 

physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt] [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

[Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil eines 

ETFs (Exchange Traded Funds).] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin aus 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das 

Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser 

Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

[Nominalbetrag * ((Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis -1) + 100%) [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]] 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Die „Barriere“ entspricht der [jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 

(3) Der „Basispreis des jeweiligen Basiswerts“ entspricht dem [jeweils] [in der Tabelle 2] 

angegebenen Basispreis des Basiswerts. 

(4) Der „Referenzpreis des jeweiligen Basiswerts am finalen Bewertungstag“ entspricht dem 

Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). [Der „Physische 

Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
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Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen und dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem Basispreis 

(Absatz 3).] 

(5) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag 

je Zertifikat.  

] 

[Auszahlungsprofil bei Stufenexpress Airbag-Zertifikaten: 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 

Auszahlungsbetrages wie folgt: 

(1) (a) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (§ 8 (2)) die Barriere (Absatz 

4) erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) mindestens den 

Nominalbetrag (Absatz 8) multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 2)[, multipliziert mit 

[der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]] (der „Mindestbetrag“), höchstens jedoch den Nominalbetrag (Absatz 8) 

multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor (Absatz 3)[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]] 

(der „Höchstbetrag“). 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * max[Mindestbetragsfaktor; Höchstbetragsfaktor] [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(b) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (§ 8 (2)) die Barriere (Absatz 

4) unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [den Nominalbetrag (Absatz 8) 

multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis und dem Airbag-Level (Absatz 6)[, 

multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen 

Bewertungstag]][die physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze 

Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 

entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 7)] [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] 

[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)][, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag (§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten 

aus dem Nominalbetrag (Absatz 8) und [dem Basispreis (Absatz 5)][der Barriere (Absatz 4)][dem 
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Airbag-Level (Absatz 6)]][dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 7)]][dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 7) und dem Physische Lieferung-Referenzpreis (Absatz 

6)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)]. . 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Nominalbetrag * Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Airbag Level][physische Lieferung 

von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden; 

Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht physisch geliefert, 

sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt] [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil eines 

ETFs (Exchange Traded Funds).] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin aus 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das 

Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser 

Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

[Nominalbetrag * ((Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis -1) + 100%) 

[Nominalbetrag x Referenzpreis am finalen Bewertungstag /Airbag-Level][Barriere]] 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindestbetragsfaktor. 

(3) Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Höchstbetragsfaktor. 

(4) Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 

(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis.  

(6) Das „Airbag-Level“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Airbag-Level. 

(7) [Der „Referenzpreis“ am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 

8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●))][Der „Physische Lieferung-Referenzpreis“ entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 
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geliefert werden sollen und dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am 

finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem Basispreis (Absatz 5).] 

(8) [Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag 

je Zertifikat][Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Bezugsverhältnis]. 

 ]] 

[Auszahlungsprofil bei Worst of Stufenexpress Airbag-Zertifikaten: 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 

Auszahlungsbetrages wie folgt: 

(1) (a) Sofern die Referenzpreise (§ 8 (2)) der Basiswerte am finalen Bewertungstag (Absatz 7) die 

jeweilige Barriere (Absatz 4) erreichen oder überschreiten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 

(1)) mindestens den Nominalbetrag (Absatz 8) multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 

2)[, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am 

finalen Bewertungstag]] ( der „Mindestbetrag“), höchstens jedoch den Nominalbetrag (Absatz 8) 

multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor (Absatz 3)[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]] 

(der „Höchstbetrag“). 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * max[Mindestbetragsfaktor; Höchstbetragsfaktor] [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(b) Sofern der Referenzpreis von mindestens einem Basiswert am finalen Bewertungstag (Absatz 7) 

die jeweilige Barriere (Absatz 4) unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [den 

Nominalbetrag (Absatz 8) multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag mit der geringsten Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag 

und dem Airbag-Level (Absatz 6)[, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]] [die physische Lieferung von [N-

Aktien des Basiswerts] [N-ETFs] mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag, die auf 

ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] mit 

der geringsten Performance am finalen Bewertungstag werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichs¬betrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] 

[des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts mit der 

geringsten Performance am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs 

am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance (§ 2a)] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 
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Bewertungstag (§ 2a)] [, dividiert durch den Maßgeb¬lichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag 

(§ 2a) ]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 

(Absatz 8) und [dem Basispreis (Absatz 5)][dem Airbag-Level (Absatz 6)][der Barriere (Absatz 

2)][dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 7)][dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag (Absatz 8) und dem Physische Lieferung-Referenzpreis (Absatz 7)]] [, multipliziert 

mit dem Maßgeblichem Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)]. [Die Performance eines 

Basiswerts entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag (Absatz 7) und dem Basispreis des Basiswerts (Absatz 5).][Die geringste 

Performance der Basiswerte entspricht der Performance des Basiswerts mit der geringsten 

Performance im Vergleich zu allen anderen Basiswerten.]   

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Nominalbetrag * (Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag mit der geringsten 

Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag / Airbag Level)] [physische Lieferung 

von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der geringsten 

Performance, die auf ganze Zahlen abgerundet werden; Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] 

[des Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der geringsten Performance werden 

nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt] [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

[Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil eines 

ETFs (Exchange Traded Funds).] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin aus 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die Emittentin das 

Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser 

Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

[Nominalbetrag * [((Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag mit der geringsten 

Performance/ Basispreis -1) + 100%)][Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag mit 

der geringsten Performance / [Barriere][Airbag-Level]][* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]] 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

(2) Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindestbetragsfaktor. 
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(3) Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Höchstbetragsfaktor. 

(4) Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 

(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis.  

(6) Der „Airbag-Level“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Airbag-Level. 

(7) [Die „Referenzpreise der Basiswerte am finalen Bewertungstag“ entsprechen den 

Referenzpreisen der Basiswerte (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●))][Der „Physische 

Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen und dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem Basispreis 

(Absatz 5)]. 

(8) [Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag 

je Zertifikat.] [Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Bezugsverhältnis.] 

]] 

[Auszahlungsprofil bei Outperformance-Zertifikaten: 

(1) (a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 3) den Basispreis (Absatz 2) erreicht 

oder unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den [mit dem Bezugsverhältnis 

(Absatz 4) multiplizierten Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 3)] [den Nominalbetrag 

(Absatz 4) multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag 

(Absatz 3) und dem Basispreis (Absatz 2) [, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]]. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] 

[[Nominalbetrag * Referenzpreis am finalen Bewertungstag /  

Basispreis [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs]] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 3) den Basispreis (Absatz 2) 

überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [die mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 

4) multiplizierte Summe aus dem Basispreis (Absatz 2) und der mit dem Partizipationsfaktor (Absatz 

5) multiplizierten Differenz aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 3) und dem 

Basispreis] [die Wechselkursperformance (§ 2a) multipliziert mit dem] [den] Nominalbetrag (Absatz 
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4) multipliziert mit der Summe aus 100% und dem Quotienten aus der mit dem Partizipationsfaktor 

(Absatz 5) multiplizierten Differenz aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 3) 

und dem Basispreis (Absatz 2) (Zähler) und dem Basispreis (Nenner)].  

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Bezugsverhältnis * (Basispreis + (Partizipationsfaktor * (Referenzpreis am finalen Bewertungstag 

– Basispreis)))]  

[Wechselkursperformance *][Maßgeblicher Wechselkurs*] [Nominalbetrag * (100% + 

(Referenzpreis am finalen Bewertungstag – Basispreis) * Partizipationsfaktor / Basispreis)] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 

(3) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). 

(4) [Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Bezugsverhältnis.] [Der 

„Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag je 

Zertifikat.] 

(5) Der „Partizipationsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Partizipationsfaktor. 

]] 

[Auszahlungsprofil bei Sprint-Zertifikaten (mit Nominalbetrag): 

(1) (a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Basispreis (Absatz 3) erreicht 

oder unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 5) 

multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) [am finalen Bewertungstag]]. 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) und dem Basispreis (Absatz 3). 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * Referenzpreis am finalen Bewertungstag /  

Basispreis [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
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(b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Basispreis (Absatz 3) 

überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [die Wechselkursperformance][der 

Maßgebliche Wechselkurs] (§ 2a) am finalen Bewertungstag multipliziert mit dem] [den] 

Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit der Summe aus 100% und dem Quotienten aus der mit 

dem Partizipationsfaktor (Absatz 6) multiplizierten Differenz aus dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag (Absatz 4) und dem Basispreis (Zähler) und dem Basispreis (Nenner), höchstens 

jedoch [die Wechselkursperformance][der Maßgebliche Wechselkurs] (§ 2a) am finalen 

Bewertungstag multipliziert mit dem] [den] Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit der Summe 

aus 100% und dem Quotienten aus der mit dem Partizipationsfaktor (Absatz 6) multiplizierten 

Differenz aus dem Cap (Absatz 2) und dem Basispreis (Zähler) und dem Basispreis (Nenner) (der 

„Höchstbetrag“). 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Wechselkursperformance *][Maßgeblicher Wechselkurs*] Nominalbetrag * (100% + 

(Partizipationsfaktor * min[((Referenzpreis am finalen Bewertungstag – Basispreis) / Basispreis); 

((Cap – Basispreis) / Basispreis)])) 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der „Cap“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Cap. 

(3) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 

(4) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). 

(5) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag je 

Zertifikat.  

(6) Der „Partizipationsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Partizipationsfaktor. 

]] 

[Auszahlungsprofil bei Sprint-Zertifikaten (mit Bezugsverhältnis): 

(1) (a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Basispreis (Absatz 3) erreicht 

oder unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den mit dem Bezugsverhältnis 

(Absatz 5) multiplizierten Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4).  

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
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Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag  

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Basispreis (Absatz 3) 

überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) die mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 5) 

multiplizierte Summe aus dem Basispreis (Absatz 3) und dem Produkt aus dem Partizipationsfaktor 

(Absatz 6) und der Differenz aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) und dem 

Basispreis (Absatz 3), höchstens jedoch die mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 5) multiplizierte 

Summe aus dem Basispreis (Absatz 3) und dem Produkt aus dem Partizipationsfaktor (Absatz 6) und 

der Differenz aus dem Cap (Absatz 2) und dem Basispreis (der „Höchstbetrag“).  

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Bezugsverhältnis * [Basispreis + Partizipationsfaktor * (min[Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag; Cap] – Basispreis)]  

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der „Cap“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Cap. 

(3) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 

(4) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). 

(5) Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Bezugsverhältnis. 

(6) Der „Partizipationsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Partizipationsfaktor. 

]] 

§ 2a 

[Wechselkursperformance][,] [Maßgeblicher Wechselkurs][,] [Maßgeblicher Wechselkurs] 

[[(1)] []Die „Wechselkursperformance“ [des Basiswerts entspricht dem Quotienten aus dem Maß-

geblichen Wechselkurs der Handelswährung des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am anfänglichen 

Bewertungstag (wie [in der Tabelle 1] angegeben) und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am [finalen] [Bewertungstag][[bzw. 

am]Bewertungstag(t)] [bzw. am maßgeblichen Bewertungstag(t) im Falle einer vorzeitigen 
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Rückzahlung gemäß § 4]][entspricht einem am International Interbank Spot Market tatsächlich 

gehandelter Kurs für [Handelswährung][] 1,00 in [Währung][] am Bewertungstag zu dem 

Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis festgestellt und veröffentlicht wird]. 

[(1)(2)] [Der „Maßgebliche Wechselkurs“ der Handelswährung entspricht [hinsichtlich ] dem [[]-

[Mittelkurs][Kurs] [der Handelswährung zum Euro][(wie in Tabelle 1 angegeben)] [] [auf der 

WM/Reuters-Seite] [] oder auf einer diese ersetzende Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs 

auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen 

Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in 

der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist der 

von der [Emittentin] [Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf der Basis der dann 

geltenden Marktusancen ermittelte Wechselkurs maßgeblich. Sofern die Handelswährung des 

Basiswerts, wie [in der Tabelle 1] angegeben, der Euro ist, entspricht die Wechselkursperformance 

hinsichtlich dieses Basiswerts stets 1.] [andere Wechselkursperformancedefinition:  ]]] 

[[(1)][(2)] Jede Bezugnahme auf „EUR“ ist als Bezugnahme auf den in den Teilnehmerstaaten der 

Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) geltende gesetzliche Zahlungsmittel „Euro“ 

zu verstehen. [Eine weitere Kurzbezeichnung einer Währung ist [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] 

definiert.] [Die Umrechnung der [in der Tabelle 1] angegebenen Handelswährung (die „Handels-

währung“) in EUR erfolgt [auf der Grundlage des in der Handelswährung für EUR 1,00 aus-

gedrückten Wechselkurses, der an dem [finalen] [Bewertungstag (§ 3 ())] [anderer Umrech-

nungstag: ] auf der Grundlage des in der Handelswährung für EUR 1,00 ausgedrückten und von 

der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main festgestellten amtlichen Mittelkurses [am 

[finalen] Bewertungstag (§ 3 Abs. ))] [an dem der Feststellung des Referenzpreises am [finalen] 

Bewertungstag nachfolgenden Tag] [und auf der [in der Tabelle 1] für die Handelswährung 

angegebenen Bildschirmseite oder einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte die 

Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs 

nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite 

eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in 

einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist der von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berück-

sichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten ermittelte Wechselkurs maßgeblich.][zu 

einem Wechselkurs von einer (1) Einheit der Handelswährung zu EUR 1,00 („Quanto“).]] [andere 

Umrechnungsregelung: ]. 

§ 2b 
Zinsbetrag[, Zinszahltag[(nt)]] 

[(1) [Eine Verzinsung der Zertifikate findet nicht statt.] [Die Zertifikate werden verzinst.] [Die Höhe der 

Verzinsung ist variabel und][Der][der] Zinskupon (Absatz 2) wird am [jeweiligen] [Zinszahltag] 

[Zinszahltag[(nt)] (Absatz 4) gezahlt.] [Der Zinsbetrag wird am [finalen Zinszahltag] (Absatz 4) 

[bzw. am] [jeweiligen] [Zinszahltag[(nt)] (Absatz [4]) gezahlt.] 



441 

[(2)  [Der Zinskupon entspricht der dem Produkt aus dem Nominalbetrag (§ 2 (5)) und dem Zinssatz 

(Absatz (●)).] Wird die [Barriere (§ 2 (●))] [Barriere(nt) (Absatz 5)] [von der Performance [(§ 2 (●)]] 

[bzw.] [vom Referenzpreis][vom Kurs] [(auch untertägig (intraday))] [des Basiswerts (§ 2 (●)] [des 

Basiswerts mit der geringsten Performance (§ 2 (●)] [am Bewertungstag(t) (§ [●]) bzw. am finalen 

Bewertungstag (§ [●])erreicht oder überschritten[ und unterschreitet [die Performance [(§ 2 (●)]] 

[der Referenzpreis] des Basiswerts (§ 2 (●) am Bewertungstag(t) (§ [●])] bzw. am finalen 

Bewertungstag (§ [●]) die Tilgungsschwelle(nt) (Absatz 5), entspricht der Zinskupon [der Differenz 

aus (a) dem Produkt aus dem Nominalbetrag (§ 2 (5)), dem Zinssatz (Absatz 3)][dem Produkt aus 

dem Nominalbetrag und dem Zinssatz (Absatz 3)] [multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) am Bewertungstag(t) bzw. am 

finalen Bewertungstag][ und der Anzahl der durchlaufenen Bewertungstage (Bewertungstage(t) 

einschließlich des finalen Bewertungstags) und (b) der Summe der an vorangegangenen 

Zinszahltagen gezahlten Zinskupons]. Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupon [0%][●].] [Der 

Zinsbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit dem [am Bewertungstag(t)] [bzw.] [am 

finalen Bewertungstag] [maßgeblichen] Zinssatz[(t)] [multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) am Bewertungstag(t) bzw. am 

finalen Bewertungstag] zur Bestimmung des Zinsbetrags].] 

[[(2)][]  Wird die [Barriere (§ 2 (●))] [Barriere(nt) (Absatz 5)] [von der Performance [(§ 2 (●)]] [bzw.] 

[vom Referenzpreis][vom Kurs] [(auch untertägig (intraday))] [des Basiswerts (§ 2 (●)] [des 

Basiswerts mit der geringsten Performance (§ 2 (●)] zu keinem Zeitpunkt bis zum dem 

Bewertungstag(t) berührt, entspricht der Zinskupon am darauffolgenden Zinszahltag(nt) (§ 2 (●) dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis am jeweiligen Bewertungstag(t) und [dem Nominalbetrag (§ 2 

(●)])][100][1.000], multipliziert mit dem Zinsfaktor (§ 2 (●)]. Andernfalls beträgt die Höhe des 

Zinskupons [0%][●].] 

[[(2)][]  Wird die [Barriere (§ 2 (●))] [Barriere(nt) (Absatz 5)] [von der Performance [(§ 2 (●)]] [bzw.] 

[vom Referenzpreis][vom Kurs] [(auch untertägig (intraday))] [des Basiswerts (§ 2 (●)] [des 

Basiswerts mit der geringsten Performance (§ 2 (●)] [zu keinem Zeitpunkt] [zu irgendeinem 

Zeitpunkt] im Zeitraum zwischen dem aktuellen Bewertungstag(t) [(einschließlich)] 

[(ausschließlich)] und dem unmittelbar voraussgehenden Bewertungstag(t-1) [(einschließlich)] 

[(ausschließlich)] berührt [oder überschritten], entspricht der Zinskupon am darauffolgenden 

Zinszahltag(nt) (§ 2 (●) der Differenz aus (a) dem Produkt aus dem Nominalbetrag (§ 2 (5)), dem 

Zinssatz (Absatz 3) [multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen 

Wechselkurs] (§ 2a) am jeweiligen Bewertungstag(t) und der Anzahl der durchlaufenen 

Bewertungstage (Bewertungstage(t) einschließlich des finalen Bewertungstags) und (b) der Summe 

der an vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten Zinskupons. Andernfalls beträgt die Höhe des 

Zinskupon [0%][●].] 

[[(3)][]  Der „Zinssatz“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Zinssatz.] 

[[(4)][] Der [„Zinszahltag(nt)“] [entspricht dem] [entsprechen den] [jeweils] [in der Tabelle 2] 

angegebenen [Zinszahltag[en](nt)]. Sollte ein Zinszahltag(nt) auf einen Tag fallen, der kein 
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Bankgeschäftstag (§ 3 (●)) ist, so ist der nächstfolgende Tag, der ein Bankgeschäftstag ist, der 

Zinszahltag(nt).] [andere Definition: ●] [Der „finale Zinszahltag“ entspricht dem [in der Tabelle 2] 

angegebenen finalen Zinszahltag. [Sollte der finale Zinszahltag auf einen Tag fallen, der kein 

Bankgeschäftstag (§ 3 (●)) ist, so ist der nächstfolgende Tag, der ein Bankgeschäftstag ist, der finale 

Zinszahltag.] [andere Definition: ●]] 

[[(5)][] Der „Zinsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Zinsfaktor.] 

[[(6)][] [Die „Barriere(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere(nt).]] [Die 

„Tilgungsschwelle(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Tilgungsschwelle(nt).] 

[(7)][] Sollten die Zertifikate gemäß § 4 vorzeitig zurückgezahlt werden, werden an dem diesem Zeitpunkt 

nachfolgenden Zinszahltagen(nt) keine Zinskupons mehr gezahlt.]  

[§ 2c 

[Quanto-Faktor], [Quantozinssatz], [Management-Faktor], [Managementgebühr] 

[[(1)][] Der „Quanto-Faktor“ entspricht [der laufzeitabhängigen Umrechnung des [in der Tabelle 2] 

angegebenen Quantozinssatzes und wird nach folgender Formel berechnet: 
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t)1,-Act(t
(1;0
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tsatzQuantozinsMAX

Dabei haben die in der Formel verwendeten Zeichen die folgende Bedeutung: 

 „ t)1,-Act(t “ entspricht der Differenz in Kalendertagen zwischen der letzten 

Berechnung des Management-Faktors am Berechnungstag t-1 und dem 

Berechnungstag t. 

„Quantozinssatz t“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen anfänglichen Quanto-

zinssatz. Die Emittentin ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 

berechtigt, den Quantozinssatz mit Wirkung zu jedem 

Bankgeschäftstag anzupassen, sofern aus Sicht der Emittentin eine 

Steigerung oder Senkung der der Emittentin erwachsenen Kosten aus 

der Absicherung der Währungsrisiken dies erforderlich machen. Die 

Anpassung des Quantozinssatzes [und der Tag des Wirksamwerdens 

der Anpassung] [wird] [werden] auf der Internetseite [http://www.sg-

zertifikate.de] [bzw.] [http://www.sg-zertifikate.at][] bekannt 

gemacht. Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene 

Bezugnahme auf den Quantozinssatz gilt mit dem Tag des Wirk-

samwerdens der Anpassung als Bezugnahme auf den angepassten 

Quantozinssatz 
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„n“ für t=1 entspricht der Anzahl der Kalendertage von dem [in der Tabelle 2] 

angegebenen Beginn der Laufzeit der Zertifikate bis zum [finalen] Be-

wertungstag (§ 3 () (einschließlich)).] 

[andere Quanto-Faktordefinition: ]] 

[andere Quantozinssatzdefinition: ]] 

[[(3)][]  Der „Management-Faktor“ wird nach folgender Formel berechnet: [andere Management-

Faktordefinition: ]] 
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Dabei haben die in der Formel verwendeten Zeichen die folgende Bedeutung: 

 „ t)1,-Act(t “ entspricht der Differenz in Kalendertagen zwischen der letzten 

Berechnung des Management-Faktors am Berechnungstag t-1 und dem 

Berechnungstag t. 

„Managementgebühr“ Die „Managementgebühr“ [entspricht [der in der Tabelle 2] 

angegebenen anfänglichen Managementgebühr. Die Emittentin ist 

berechtigt, die Managementgebühr mit Wirkung zu [jedem . eines 

Monats][] [bis zur Höhe der [in der Tabelle 2] angegebenen 

Maximalen Managementgebühr anzupassen.] [andere 

Anpassungsregelung: ] Die Anpassung der Managementgebühr und 

der Tag des Wirksamwerdens der Anpassung werden gemäß § 11 

bekannt gemacht. Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene 

Bezugnahme auf die Managementgebühr (i) gilt mit dem Tag des 

Wirksamwerdens der Anpassung als Bezugnahme auf die angepasste 

Managementgebühr (i+1)] [wird auf Grundlage der [in der Tabelle 2] 

in Prozent angegebenen Management-Gebühr bezogen auf den 

jeweiligen Schlusskurs des Basiswerts abzüglich bereits angefallener 

Management-Gebühren [und Quanto-Gebühren] [nach der Methode 

actual/actual][] [taggenau] berechnet.] [andere Management-

Gebührbestimmung: ].] 

„n“ für t=1 entspricht der Anzahl der Kalendertage von dem [in der Tabelle 2] 

angegebenen Beginn der Laufzeit der Zertifikate bis zum [finalen] Be-

wertungstag (§ 3 () (einschließlich)). 
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§ 3 

[Anfänglicher Bewertungstag,] [Finaler] Bewertungstag, [Endtag, ][Laufzeit, ]Bankgeschäftstag[, 

Beobachtungszeitraum] 

[(1) Der „anfängliche Bewertungstag“ entspricht dem [jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen an-

fänglichen Bewertungstag. Sollte der anfängliche Bewertungstag [für [einen] [oder] [mehrere] 

[Korbbestandteil][Basiswert][e]] kein Berechnungstag [(§ 8 ())] [oder ein ] sein, so ist [für alle 

[Korbbestandteile][Basiswerte]] [nur für [den] [die] betroffenen [Korbbestandteil][Basiswert][e] der 

nächstfolgende Tag, der [für [den] [die] betroffenen [Korbbestandteil][Basiswert][e]] [für alle 

[Korbbestandteile][Basiswerte]] ein Berechnungstag [und ein ] ist, der anfängliche 

Bewertungstag.] [andere anfängliche Bewertungstagsdefinition: ]] 

[(1)][(2)] [Der „[finale] Bewertungstag“ entspricht [vorbehaltlich § ] dem [jeweils] [in der Tabelle 2] 

angegebenen [finalen] Bewertungstag.] [Open End: Der „[finale] Bewertungstag“ entspricht dem 

Kündigungstermin (§ 14) [Zertifikate mit Einlösungsrecht:; für wirksam nach § 14[a] eingelöste 

Zertifikate entspricht der Bewertungstag dem jeweiligen Einlösungstermin].] [Sollte [der][ein] 

[finale] Bewertungstag kein Berechnungstag [für [einen] [oder] [mehrere] [Korbbestandteil] 

[Basiswert][e]] (§ 8 (2)) [oder ein ] sein, so ist [für alle [Korbbestandteile][Basiswerte]] [nur für 

[den] [die] betroffenen [Korbbestandteil][Basiswert][e]] der nächstfolgende Tag, der [für [den] [die] 

betroffenen [Korbbestandteile][Basiswerte]] [für alle [Korbbestandteile] [Basiswerte]] ein 

Berechnungstag [und ein ] ist, der [entsprechende] [finale] Bewertungstag.] [„Bewertungstage(t)“ 

für die Feststellung [der Performance] [des Kurses] [des Referenzpreises] [des Basiswerts][der Korb-

bestandteile] [der Basiswerte]sind [jeweils der  beginnend mit dem  und endend mit dem ][die 

[in der Tabelle 2] angegebenen Bewertungstage(t)] [die folgenden Tage: ] .] [Sollte [der][ein] 

Bewertungstag(t) kein Berechnungstag [für [einen] [oder] [mehrere] [Korbbestandteil] [Basiswert] 

[e]] (§ 8 (2)) [oder ein ] sein, so ist [für alle [Korbbestandteile][Basiswerte]] [nur für [den] [die] 

betroffenen [Korbbestandteil][Basiswert] [e]] der nächstfolgende Tag, der [für [den] [die] 

betroffenen [Korbbestandteile] [Basiswerte]] [für alle [Korbbestandteile][Basiswerte]] ein 

Berechnungstag(t) [und ein ] ist, der [entsprechende] Bewertungstag(t).] [andere Be-

wertungstagebestimmung: ] 

[()][(3)] [Closed End: „Endtag“ ist, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung durch Kündigung gemäß 

§ [9][8] [und des Eintretens einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4][], der [jeweils] angegebene 

Endtag. Die Zertifikate haben die [jeweils] angegebene Laufzeit.] 

[()][(4)] [„Bankgeschäftstag“ ist [- vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung -] jeder Tag, an dem die 

Banken in  für den Geschäftsverkehr [und ] geöffnet sind.] [Im Zusammenhang mit 

Zahlungsvorgängen gemäß § 6 und § 9 ist „Bankgeschäftstag“ jeder Tag (außer Samstag und 

Sonntag), an dem das TARGET-System geöffnet ist und die Clearstream Banking AG (die 

„Clearstream“) Zahlungen abwickelt. „TARGET-System“ bezeichnet das Trans-European 

Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem.] [andere Bankge-

schäftstagebestimmung: ]
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[()][(5)] [[Der „Beobachtungszeitraum [(i)]“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Beobachtungszeitraum [(i)].[ Falls [im Falle von Indizes] der [in der Tabelle 2] angegebene [finale] 

[Bewertungstag][Endtag] dem Verfalltag eines Future-Kontrakts auf den Basiswert, wie [in der 

Tabelle 1] angegeben, entspricht, endet der Beobachtungszeitraum am [finalen ] 

[Bewertungstag][Endtag] zu dem Zeitpunkt, zu dem die [in der Tabelle 1] angegebene Maßgebliche 

Terminbörse für die Index-Future-Kontrakte auf den Basiswert den Schlussabrechnungskurs des 

Future-Kontrakts bestimmt und veröffentlicht. Die Bestimmung des vorangehenden Satzes findet 

keine Anwendung, wenn der Handel der Index-Future-Kontrakte aufgrund einer Änderung in der 

Berechnung des Index, seiner Zusammensetzung, Gewichtung oder aus einem sonstigen Grund 

gemäß den für die Index-Future-Kontrakte anwendbaren Handelsbedingungen vorzeitig beendet 

wird.] [andere Beobachtungszeitraumbestimmung: ] 

[§ 4 

Vorzeitige Rückzahlung 

[Vorzeitige Rückzahlung bei [[Deep Barrier][Stufen][e][E]xpress-Zertifikaten [mit Tilgungsschwelle]] 

[Fixkupon Express-Zertifikaten]: 

(1) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis][der Kurs] [(auch untertägig (intraday))] des Basiswerts 

[(§ 2 (●)] [(§ 8 (2))] an einem Bewertungstag(t) (Absatz 2) [die jeweils diesem Bewertungstag 

zugeordnete Barriere(nt) (Absatz [3][●]) erreicht oder überschreitet][den Basispreis erreicht oder 

überschreitet][die [jeweilige]Tilgungsschwelle(nt) (Absatz 5) erreicht oder überschreitet], endet die 

Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem 

[Nominalbetrag (§ 2 (●))] [multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen 

Rückzahlungsfaktor(nt) (Absatz 4)][multipliziert mit 100%] entspricht[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) an diesem Bewertungstag(t)]. 

[Die Performance des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) (Absatz 2) entspricht dem Quotienten 

aus dem Referenzpreis an diesem Bewertungstag(t) (§ 2 (●)) und dem Basispreis (§ 2 (●)).] 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * [100%][Vorzeitiger Rückzahlungsfaktor(nt)] [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2)  „Bewertungstag(t)“ für die Feststellung der Performance des Basiswerts [sind] [ist] [der] [die] 

[jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen Bewertungstag[e](t). Sollte ein Bewertungstag(t) kein 

Berechnungstag (§ 8 (2)) sein, so ist der nächstfolgende Tag, der ein Berechnungstag ist, der 

entsprechende Bewertungstag(t). 

[[(●)] (3)  Die „Barriere(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere(nt).] 
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[[(●)] (4) Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt)“ entspricht dem [in der Tabelle 2] [jeweils] 

angegebenen Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt).] 

[[(●)] (5) Die „Tilgungsschwelle(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Tilgungsschwelle(nt). 

[(●)] [(6)] Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des je Zertifikat zu zahlenden 

Auszahlungsbetrags werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 

]] 

[Vorzeitige Rückzahlung bei Multi [(Stufen)]Express-Zertifikaten: 

(1) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] aller Korbbestandteile [(§ 2 (●)] [(§ 8 (2))] an einem 

Bewertungstag(t) (Absatz 2) die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete Barriere(nt) (Absatz 3) 

erreichen oder überschreiten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält 

einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag (§ 2 (●)) multipliziert mit dem diesem 

Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) (Absatz 4) entspricht[, 

multipliziert mit der [Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) an diesem 

Bewertungstag(t)]. [Die Performance der Korbbestandteile an diesem Bewertungstag(t) (Absatz 2) 

entspricht der Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis der Korbbestandteile (§ 2 (●)) 

an diesem Bewertungstag(t) und dem Basispreis der Korbbestandteile (§ 2 (●)) und 1.] 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * Vorzeitiger Rückzahlungsfaktor(nt) [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher 

Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) „Bewertungstag(t)“ für die Feststellung des Referenzpreises der Korbbestandteile [ist] [sind] [der] 

[die] [jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen Bewertungstag[e](t). Sollte ein Bewertungstag(t) kein 

Berechnungstag (§ 8 (2)) sein, so ist der nächstfolgende Tag, der ein Berechnungstag ist, der 

entsprechende Bewertungstag(t). 

(3) Die „Barriere(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere(nt). 

(4) Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt)“ entspricht dem [in der Tabelle 2] [jeweils] angegebenen 

Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt). 

(5) Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des je Zertifikat zu zahlenden 

Auszahlungsbetrags werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 

]] 
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[Vorzeitige Rückzahlung bei [Best Express-Zertifikaten][Best Express-Zertifikaten mit Kupon][Best 

Express-Zertifikaten mit Performance mit Kupon]: 

(1) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts [(§ 2 (●)] [(§ 8 (2))] an einem 

Bewertungstag(t) (Absatz 2) die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete [Barriere(nt)] 

[Tilgungsschwelle(nt)] (Absatz 3) erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate 

automatisch und der Anleger erhält den Nominalbetrag (§ 2 (6)) multipliziert mit der Performance 

des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) (Absatz 2)[, multipliziert mit der Wechselkurs-

performance (§ 2a) an diesem Bewertungstag(t)][und multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) 

zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlfungsfaktor(nt) (Absatz 4)] [, mindestens jedoch den 

Nominalbetrag (§ 2 (●)) multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen 

Rückzahlungsfaktor(nt) (Absatz 4) ][multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) an diesem Bewertungstag(t)]. Die Performance des Basiswerts 

an diesem Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis an diesem 

Bewertungstag(t) (§ 2 (●)) und dem Basispreis (§ 2 (●)). 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * max[Referenzpreis am Bewertungstag(t) / Basispreis; Vorzeitiger 

Rückzahlungsfaktor(nt)] [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) „Bewertungstag(t)“ für die Feststellung der Performance des Basiswerts [sind] [ist] [der] [die] 

[jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen Bewertungstag[e](t). Sollte ein Bewertungstag(t) kein 

Berechnungstag (§ 8 (2)) sein, so ist der nächstfolgende Tag, der ein Berechnungstag ist, der 

entsprechende Bewertungstag(t). 

(3) [Die „Barriere(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere(nt).] [Die 

„Tilgungsschwelle(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Tilgungsschwelle(nt).] 

(4) Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt)“ entspricht dem [in der Tabelle 2] [jeweils] angegebenen 

Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt). 

(5) Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des je Zertifikat zu zahlenden 

Auszahlungsbetrags werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 

]] 

[Vorzeitige Rückzahlung bei [[One Touch] Memory [Stufen-][e][E]xpress[Extra]-Zertifikaten [mit 

Airbag]] [Express Kupon-Zertifikaten]: 

(1) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts [(§ 2 (●)][(§ 8 (2))] an einem 

[Bewertungstag(t)] [Beobachtungstag(t)] (Absatz 2) die Tilgungsschwelle[(nt)] (Absatz 3) erreicht 

oder überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen 
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Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag (§ 2 (●)) multipliziert mit 100%[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2 a) am [Bewertungstag(t)] 

[Beobachtungstag(t))]] entspricht. [Die Performance des Basiswerts an diesem [Bewertungstag(t)] 

[Beobachtungstag(t)] entspricht der Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts an diesem [Bewertungstag(t)] [Beobachtungstag(t)] (Absatz 2) und dem Basispreis (§ 2 

(3)) und 1.] 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) [„Bewertungstag(t)“ für die Feststellung [der Performance] [des Referenzpreises] des Basiswerts 

[sind] [ist] [der] [die] [jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen Bewertungstag[e](t). Sollte ein 

Bewertungstag(t) kein Berechnungstag (§ 8 (2)) sein, so ist der nächstfolgende Tag, der ein 

Berechnungstag ist, der entsprechende Bewertungstag(t).] [„Beobachtungstag(t)“ für die 

Feststellung [der Performance] [des Referenzpreises] des Basiswerts [sind] [ist] [der] [die] [jeweils] 

[in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungstag(t). Sollte ein Beobachtungstag(t) kein 

Berechnungstag (§ 8 (2)) sein, so ist der nächstfolgende Tag, der ein Berechnungstag ist, der 

entsprechende Beobachtungstag(t).] 

(3) Die „Tilgungsschwelle[(nt)]“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Tilgungsschwelle[(nt)]. 

] 

[Vorzeitige Rückzahlung bei Worst of Memory Express-Zertifikaten: 

(1) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts mit der geringsten Performance (§ 2 

(●)) an einem [Bewertungstag(t)] [Beobachtungstag(t)] (Absatz 2) die jeweils diesem 

[Bewertungstag(t)] [Beobachtungstag(t)] zugeordnete Tilgungsschwelle[(nt)] (Absatz 3) erreicht 

oder überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen 

Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag (§ 2 (●)) multipliziert mit 100multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2 a) am [Bewertungstag(t)] 

[Beobachtungstag(t))]] entspricht. [Die Performance eines Basiswerts an einem [Bewertungstag(t)] 

[Beobachtungstag(t)] (Absatz 2) entspricht der Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis 

des Basiswerts am [Bewertungstag(t)] [Beobachtungstag(t)] und dem Basispreis des Basiswerts und 

1.] 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 
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[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) [„Bewertungstag(t)“ für die Feststellung [der Performance] [des Referenzpreises] des Basiswerts 

mit der geringsten Performance [sind] [ist] [der] [die] [jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen 

Bewertungstag[e](t). Sollte ein Bewertungstag(t) kein Berechnungstag (§ 8 (2)) sein, so ist der 

nächstfolgende Tag, der ein Berechnungstag ist, der entsprechende Bewertungstag(t).] 

[„Beobachtungstag(t)“ für die Feststellung [der Performance] [des Referenzpreises] des Basiswerts 

mit der geringsten Performance [sind] [ist] [der] [die] [jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen 

Beobachtungstag[e](t). Sollte ein Beobachtungstag(t) kein Berechnungstag (§ 8 (2)) sein, so ist der 

nächstfolgende Tag, der ein Berechnungstag ist, der entsprechende Beobachtungstag(t).] 

(3) Die „Tilgungsschwelle[(nt)]“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Tilgungsschwelle[(nt)]. 

] 

[Vorzeitige Rückzahlung bei Stufenexpress Airbag-Zertifikaten: 

(1) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) an einem Bewertungstag(t) (Absatz 2) die jeweils 

diesem Bewertungstag zugeordnete Barriere(nt) (Absatz 3) erreicht oder überschreitet, endet die 

Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem 

Nominalbetrag (§ 2 (●)) multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen 

Rückzahlungsfaktor(nt) (Absatz 4)[, multipliziert mit [der Wechselkursperformance][dem 

Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) an diesem Bewertungstag(t),] entspricht. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * Vorzeitiger Rückzahlungsfaktor(nt) [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher 

Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) „Bewertungstag(t)“ für die Feststellung de[r][s] Referenzpreise[s] de[r][s] Basiswert[e][s] [sind] 

[ist] [der] [die] [jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen Bewertungstag[e](t). Sollte ein 

Bewertungstag(t) kein Berechnungstag (§ 8 (2)) sein, so ist der nächstfolgende Tag, der ein 

Berechnungstag ist, der entsprechende Bewertungstag(t). 

(3) Die „Barriere(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere(nt). 

(4) Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt)“ entspricht dem [in der Tabelle 2] [jeweils] angegebenen 

Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt). 

(5) Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des je Zertifikat zu zahlenden 

Auszahlungsbetrags werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 
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]] 

[Vorzeitige Rückzahlung bei Worst of Stufenexpress Airbag-Zertifikaten: 

(1) Sofern die Referenzpreise der Korbbestandteile (§ 8 (2)) an einem Bewertungstag(t) (Absatz 2) die 

jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete Barriere(nt) (Absatz 3) erreichen oder überschreiten, 

endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der 

dem Nominalbetrag (§ 2 (●)) multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten 

Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) (Absatz 4)[, multipliziert mit [der 

Wechselkursperformance][dem Maßgeblichen Wechselkurs] (§ 2a) an diesem Bewertungstag(t),] 

entspricht. 

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * Vorzeitiger Rückzahlungsfaktor(nt) [* Wechselkursperformance][* Maßgeblicher 

Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) „Bewertungstag(t)“ für die Feststellung der Performance des Basiswerts [sind] [ist] [der] [die] 

[jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen Bewertungstag[e](t). Sollte ein Bewertungstag(t) kein 

Berechnungstag (§ 8 (2)) sein, so ist der nächstfolgende Tag, der ein Berechnungstag ist, der 

entsprechende Bewertungstag(t). 

(3)  Die „Barriere(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere(nt). 

(4) Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen 

Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt). 

(5)  Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des je Zertifikat zu zahlenden 

Auszahlungsbetrags werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 

]] 

§ 4[a] 

Status und Garantie 

(1) Die Zertifikate begründen unmittelbare, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der 

Emittentin, die untereinander und mit allen sonstigen gegenwärtigen und künftigen unbesicherten 

und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, ausgenommen solche 

Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. 
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(2) Die Erfüllung der Verbindlichkeiten der Emittentin unter diesen Zertifikatsbedingungen wird von 

der Société Générale, Paris, Frankreich (die „Garantin“) garantiert. Die Verpflichtungen der Garantin 

aus der Garantie stellt eine direkte, unbedingte, unbesicherte und allgemeine Verpflichtung der 

Garantin dar, die gegenwärtig und in Zukunft gleichrangig mit allen anderen bestehenden und 

zukünftigen direkten, unbedingten, unbesicherten und allgemeinen Verpflichtungen der Garantin, 

einschließlich jener im Hinblick auf Einlagen, ist. Falls die Emittentin aus irgendeinem Grund eine 

durch sie an die Zertifikatsgläubiger in Bezug auf ein Zertifikat zahlbare Summe bzw. zahlbaren 

Betrag (einschließlich etwaiger Agien oder anderer Beträge, gleich welcher Art, oder zusätzlicher 

Beträge, die unter den Zertifikaten zahlbar werden) nicht zahlt, garantiert die Garantin, sobald diese 

Zahlungen unter einem der vorgenannten Zertifikate fällig werden, den von der Emittentin an die 

Zertifikatsinhaber zahlbaren Betrag auf Verlangen an die Zertifikatsinhaber zahlen wird, als ob diese 

Zahlung durch die Emittentin in Übereinstimmung mit den Zertifikatsbedingungen erfolgt wäre.  

Für den Fall, dass die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (§ 6 (4)) ihre Bail-in-Befugnis (§ 6 (4)) auf 

Verpflichtungen der Société Générale gemäß Artikel L 613-30-3-l-3 des französischen Währungs- 

und Finanzgesetzes ausübt.  

Diese Verpflichtungen sind nachrangig zu den Verbindlichkeiten der Société Générale und 

profitieren von gesetzlich bevorzugten Ausnahmen gemäß Artikel L 613-30-3-I 1°und 2°des 

französischen Währungs- und Finanzgesetzes. Diese Verpflichtungen sind zudem nicht nachrangig 

zu den Verpflichtungen, wie in Artikel L 613-30-3-I-4 des französischen Währungs- und 

Finanzgesetzes definiert.   

Führt die entsprechende Ausübung der Bail-in-Befugnis der Maßgeblichen Abwicklungsbehörde zu 

einer Herab¬schreibung oder Entwertung des gesamten oder eines Teils des Nennbetrags dieser 

Verbindlichkeiten oder eines aus¬stehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, und/oder Zinsen auf 

diese Ver¬bindlichkeiten und/oder einer Umwandlung des gesamten oder eines Teils des 

Nennbetrags dieser Verbindlichkeiten oder eines ausstehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, oder 

Zinsen auf diese Verbindlichkeiten in Aktien oder andere Wertpapiere oder sonstige 

Verbindlichkeiten der Société Générale oder einer anderen Person. Dies umfasst auch eine Änderung 

der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen Bail-in-Befugnis.  

In diesem Fall entspricht die Zahlung oder Lieferung der Verbindlichkeiten durch die Garantin unter 

der vorliegenden Garantie den Beträgen oder der Lieferung, die fällig wären, wenn die Garantin 

selbst die Emittentin der Wertpapiere wäre. 
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§ 5 

Form der Zertifikate, Girosammelverwahrung, Übertragbarkeit 

(1) Die [in der Tabelle 2] angegebenen Zertifikate sind [jeweils] in einem Dauer-Inhaber-Sammel-

zertifikat (das „Inhaber-Sammelzertifikat“) verbrieft. Effektive Zertifikate werden nicht ausge-

geben. Der Anspruch der Zertifikatsinhaber auf Lieferung effektiver Zertifikate ist ausgeschlossen. 

(2) [Das][Die] Inhaber-Sammelzertifikat[e] [ist][sind] bei der [Clearstream [Banking AG (die 

„Clearstream“)]] in Frankfurt am Main [andere Clearingstelle: ] hinterlegt. Die Zertifikate sind 

als Miteigentumsanteile an dem Inhaber-Sammelzertifikat übertragbar. 

(3) Im Effektengiroverkehr sind die Zertifikate in Einheiten von  Zertifikat[en] oder einem ganz-

zahligen Vielfachen davon übertragbar. 

§ 6 

Zahlung des Auszahlungsbetrags 

[Regelungen betreffend Zertifikate ohne physische Lieferung:

(1) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach dem [finalen] Bewertungstag [bzw.] [dem 

Bewertungstag(t)] (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Auszahlungsbetrags [bzw.] [des 

Zinskupons] an die [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der 

Hinterleger der Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen. Die 

Emittentin wird durch Leistung der Zahlung an die [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] von 

ihrer Zahlungspflicht befreit. 

(2) Alle im Zusammenhang mit der [Einlösung von Zertifikaten nach § 14[a] oder der] Zahlung des 

Auszahlungsbetrags [bzw.] [der Zahlung des Zinskupons] anfallenden Steuern, Gebühren oder 

anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die 

Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Auszahlungsbetrag [bzw.] [dem Zinskupon] etwaige Steuern, 

Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber nach vorstehendem Satz zu 

zahlen sind.] [andere Bestimmung zur Zahlung des Auszahlungsbetrags: ] 

[(3) Unbeschadet der übrigen Bestimmungen dieser Zertifikatsbedingungen, wird die Emittentin oder die 

Garantin in keinem Fall dazu verpflichtet sein, zusätzliche Beträge in Bezug auf die Zertifikate für 

oder wegen einer Einbehaltung oder eines Abzugs, (i) die/der gemäß einer Vereinbarung, wie in 

Section 1471(b) des US-amerikanischen Internal Revenue Code von 1986 (der IRC) beschrieben 

oder anderweitig gemäß Sections 1471 bis 1474 IRC vorgeschrieben, Vorschriften oder 

Vereinbarungen darunter, offizielle Auslegungen davon oder diesbezüglichen 

Umsetzungsvorschriften zu einem zwischenstaatlichen Vorgehen diesbezüglich erfolgen oder (ii) 

der/die aufgrund der Section 871(m) IRC auferlegt wird, zu zahlen.]  
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[Regelungen betreffend Zertifikate mit ggf. physischer Lieferung:

(1) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach dem [finalen] Bewertungstag [bzw.] [dem 

Bewertungstag(t)] (der „Fälligkeitstag“) die Übertragung des Basiswerts (in dem in § 2 [(●)] 

bezeichneten Fall) bzw. die Überweisung des Auszahlungsbetrags (in dem in § 2 [()] bezeichneten 

Fall) [und/oder eines gegebenenfalls nach § 2 [(●)] zu zahlenden Ausgleichsbetrags] [bzw.] [des 

Zinskupons] an die [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] [zur Weiterleitung an die Hinterleger] 

[bzw.] [zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger] der Zertifikate bei der [Clearstream] [andere 

Clearingstelle: ●] veranlassen. Die Emittentin wird durch Leistung der Zahlung an die [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] von ihrer Zahlungspflicht befreit. 

(2) Alle im Zusammenhang mit der [Einlösung von Zertifikaten nach § 14[a] oder der] Übertragung des 

Basiswerts [bzw. der Zahlung des Ausgleichsbetrags] bzw. Zahlung des Auszahlungsbetrags [bzw.] 

[der Zahlung des Zinskupons] anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von dem 

Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, 

von dem Auszahlungsbetrag [oder] [dem Ausgleichbetrag] [bzw.] [dem Zinskupon] etwaige Steuern, 

Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz 

zu zahlen sind.] [andere Bestimmung zur Zahlung des Auszahlungsbetrags: ] 

[(3)  Unbeschadet der übrigen Bestimmungen dieser Zertifikatsbedingungen, wird die Emittentin oder die 

Garantin in keinem Fall dazu verpflichtet sein, zusätzliche Beträge in Bezug auf die Zertifikate für 

oder wegen einer Einbehaltung oder eines Abzugs, (i) die/der gemäß einer Vereinbarung, wie in 

Section 1471(b) des US-amerikanischen Internal Revenue Code von 1986 (der IRC) beschrieben 

oder anderweitig gemäß Sections 1471 bis 1474 IRC vorgeschrieben, Vorschriften oder 

Vereinbarungen darunter, offizielle Auslegungen davon oder diesbezüglichen 

Umsetzungsvorschriften zu einem zwischenstaatlichen Vorgehen diesbezüglich erfolgen oder (ii) 

der/die aufgrund der Section 871(m) IRC auferlegt wird, zu zahlen.]  

[(4)][()] Für den Fall, dass die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (wie nachstehend definiert) ihre Bail-

in-Befugnis (wie nachstehend definiert) auf Verpflichtungen der Société Générale gemäß Artikel L 

613-30-3-l-3 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes ausübt.  

Diese Verpflichtungen sind nachrangig zu den Verbindlichkeiten der Société Générale und 

profitieren von gesetzlich bevorzugten Ausnahmen gemäß Artikel L 613-30-3-I 1°und 2°des 

französischen Währungs- und Finanzgesetzes. Diese Verpflichtungen sind zudem nicht nachrangig 

zu den Verpflichtungen, wie in Artikel L 613-30-3-I-4 des französischen Währungs- und 

Finanzgesetzes definiert.   

Führt die entsprechende Ausübung der Bail-in-Befugnis der Maßgeblichen Abwicklungsbehörde zu 

einer Herab¬schreibung oder Entwertung des gesamten oder eines Teils des Nennbetrags dieser 

Verbindlichkeiten oder eines aus¬stehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, und/oder Zinsen auf 

diese Ver¬bindlichkeiten und/oder einer Umwandlung des gesamten oder eines Teils des 

Nennbetrags dieser Verbindlichkeiten oder eines ausstehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, oder 

Zinsen auf diese Verbindlichkeiten in Aktien oder andere Wertpapiere oder sonstige 
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Verbindlichkeiten der Société Générale oder einer anderen Person. Dies umfasst auch eine Änderung 

der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen Bail-in-Befugnis.  

In diesem Fall  

(i) sind die Verbindlichkeiten der Emittentin gegenüber den Zertifikatinhabern unter den 

Zertifikaten beschränkt und reduziert auf die Kapital[- und/oder Zins]beträge, die von den 

Zertifikatsinhabern erzielbar wären, und/oder den Wert der Aktien oder anderer Wertpapiere 

oder Verbindlichkeiten der Société Générale oder einer anderen Person, die den 

Zertifikatsinhabern geliefert würden, wenn die Zertifikate direkt von der Société Générale selbst 

begeben und alle Verbindlichkeiten unter den Zertifikaten entsprechend direkt der Ausübung 

der Bail-in-Befugnis unterstellt worden wären, und 

(ii) ist die Emittentin berechtigt, anstelle der Zahlung die Zertifikatsinhaber aufzufordern, die 

Zahlung der fälligen Beträge aus den Zertifikaten, insgesamt oder teilweise, nach der 

Reduzierung und/oder Lieferung von Aktien oder anderer Wertpapiere oder anderer 

Verbindlichkeiten der Société Générale im Anschluss an eine unter dem vorstehenden Abschnitt 

(i) genannte Umwandlung direkt von der Société Générale unter der Garantie der Société 

Générale für die Verbindlichkeiten der Emittentin zu ersuchen. 

Wenn und soweit die Emittentin die Zertifikatsinhaber dazu auffordert, die Zahlung und/oder 

Lieferung direkt von der Société Générale unter der Garantie der Société Générale für die 

Verbindlichkeiten der Emittentin zu ersuchen, so gelten die Verbindlichkeiten der Emittentin unter 

den Zertifikaten als erloschen. 

„Bail-in-Befugnis“ bezeichnet die gemäß Gesetzen, Verordnungen, Regeln oder Vorschriften in 

Bezug auf die Abwicklung von in Frankreich ansässigen Banken, Bank-konzernen, Kreditinstituten 

und/oder Investmentunternehmen, die für die Société Générale (oder deren Rechtsnachfolger) in 

Frankreich anwendbar sind, zuweilen bestehende gesetzliche Befugnis zur Entwertung, 

Herabschreibung oder Umwandlung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, solche Gesetze, 

Verordnungen, Regeln oder Vorschriften, die im Rahmen einer Richtlinie der Europäischen Union 

oder einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens 

für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Investmentfirmen umgesetzt, 

verabschiedet oder beschlossen wurden und/oder im Rahmen eines französischen 

Abwicklungssystems unter dem französischen Währungs- und Finanzgesetz, oder anderer geltender 

Gesetzen oder Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung oder anderweitiger Gesetze und 

Verordnungen, gemäß denen Verbindlichkeiten einer Bank, eines Bank-konzerns, Kreditinstituts 

oder Investment-unternehmens oder einer der jeweiligen Tochtergesellschaften reduziert, entwertet 

und/oder in Aktien oder andere Wertpapiere oder Verbindlichkeiten des Schuldners oder einer 

anderen Person umgewandelt werden kann. 

Die „Maßgebliche Abwicklungsbehörde“ ist eine Behörde, die zur Ausübung der Bail-in-Befugnis 

berechtigt ist. 
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Nach Ausübung einer Bail-in-Befugnis durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde ist die 

Rückzahlung des Kapitalbetrags der Zertifikate [oder die Zahlung von Zinsen auf die Zertifikate] (im 

Umfang des von der Ausübung der Bail-in-Befugnis betroffenen Anteils der Zertifikate) nicht fällig 

und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder Zahlung durch die Société Générale unter 

ihren erstrangigen unbesicherten Verbindlichkeiten wäre nach den zu diesem Zeitpunkt für die 

Société Générale geltenden Gesetzen und Verordnungen zulässig, sofern die Société Générale selbst 

die Emittentin der Zertifikate ist, und die Zertifikatsbedingungen als entsprechend geändert gelten. 

Nachdem die Emittentin von der Ausübung der Bail-in-Befugnis durch die Maßgebliche 

Abwicklungsbehörde auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der Société Générale Kenntnis 

erhalten hat, benachrichtigt die Emittentin die Zertifikatsinhaber nach Maßgabe von § 11 (sowie 

gegebenenfalls andere zu benachrichtigende Parteien). Eine Verzögerung oder Unterlassung der 

Mitteilung durch die Emittentin beeinträchtigt nicht die beschriebenen Auswirkungen auf die 

Zertifikate. 

Die vorstehend im Absatz  [(i)] [und] [(ii)] beschriebene Reduzierung oder Änderung im Hinblick 

auf die Zertifikate stellt kein Kündigungsgrund dar und die Zertifikatsbedingungen gelten weiterhin 

in Bezug auf den verbleibenden Nennbetrag bzw. den ausstehenden zahlbaren Betrag bezüglich der 

Zertifikate, vorbehaltlich [einer Änderung des Betrags der zahlbaren Zinsen zur Berücksichtigung 

der Reduzierung des Nennbetrags und] weiterer Änderungen der Bedingungen, die die Maßgebliche 

Abwicklungsbehörde möglicherweise gemäß den geltenden Gesetzen und Verordnungen in Bezug 

auf die Abwicklung von in Frankreich ansässigen Banken, Bankkonzernen, Kreditinstituten und/oder 

Investmentunternehmen beschließt. 
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[Regelungen für [Aktien] [bzw.] [aktienvertretende Wertpapiere] als Basiswert (§§ 7-9): 

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] eine Marktstörung (§ 7 (2)) 

vorliegt, dann wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [nur hinsichtlich des 

betroffenen Basiswerts][hinsichtlich der Basiswerte] auf den nächstfolgenden Berechnungstag, an 

dem keine Marktstörung mehr vorliegt, verschoben. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass 

eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] 

aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um  hintereinander liegende Berechnungstage ver-

schoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als 

der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)], wobei die [Emittentin][Zertifikatsstelle] den 

Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an dem [finalen] 

Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In 

den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate 

entsprechend § 9 Absatz (3) zu kündigen.] 

[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] eine 

Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobachtung des 

maßgeblichen [Kurses][Referenzpreises] [des][eines] Basiswerts [] [der Basiswerte] (§ 8 (2)) 

während der Dauer der Marktstörung ausgesetzt][[, außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber 

nicht verpflichtet, während der Dauer der Marktstörung statt des maßgeblichen 

[Kurses][Referenzpreises] [des][eines] Basiswerts [] [der Basiswerte] (§ 8 (2)) nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) einen anderen maßgeblichen [Kurs][Referenzpreis] als [Ersatzkurs][Ersatz-

referenzpreis] zugrunde zu legen oder – ggf. nach Beratung mit einem Sachverständigen – selbst 

einen [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] für den [jeweiligen] Basiswert festzulegen bzw. durch die 

Zertifikatsstelle festlegen zu lassen].] [D[as Vorliegen einer Marktstörung, d]ie Auswahl eines 

anderen maßgeblichen Kurses als Ersatzkurs sowie die eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses 

durch die Emittentin bzw. Zertifikatsstelle erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 

mitgeteilt.] 

(2) Eine „Marktstörung“ liegt in Bezug auf einen Basiswert vor  

(i) im Falle der Suspendierung oder Einschränkung des Handels in den Aktien an der 

Maßgeblichen Börse oder einer anderen Wertpapierbörse (einschließlich des Leihemarkts) 

oder 

(ii) im Falle der Suspendierung oder Einschränkung des Handels in einem Options- oder 

Terminkontrakt in Bezug auf die Aktien an einer Terminbörse, an der Termin- oder 

Optionskontrakte in Bezug auf die Aktien gehandelt werden (die „Terminbörse“) oder 

(iii) bei anderen als den vorstehend bezeichneten Ereignissen, die jedoch in ihren Auswirkungen 

mit den genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 
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sofern diese Suspendierung oder Einschränkung bzw. das wirtschaftlich gleichwertige Ereignis [in 

der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden Berechnung des [Schluss-

kurses][Kurses] der Aktien eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die Wesentlichkeit 

entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine Beschränkung der Stunden 

oder Anzahl der Tage, an denen ein Handel stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die 

Einschränkung auf einer vorher angekündigten Änderung der betreffenden Börse beruht.  

§ 8 

Basiswert, Referenzpreis 

(1) Der „Basiswert“ entspricht [der [den] [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert[e] angegebenen 

Aktie[n]] [bzw.] [dem aktienvertretenden Wertpapier[en]] der [in der Tabelle 1] angegebenen Gesell-

schaft[en] (die „Gesellschaft[en]“). 

(2) [Der „Referenzpreis“ des [jeweiligen] Basiswerts entspricht dem Schlusskurs der [jeweiligen] 

Aktie, wie er an Berechnungstagen an der [in der Tabelle 1] angegebenen Maßgeblichen Börse (die 

„Maßgebliche Börse“) berechnet und veröffentlicht wird. [Der „Kurs“ des [jeweiligen] Basiswerts 

entspricht den an der Maßgeblichen Börse an Berechnungstagen für die [jeweilige] Aktie fortlaufend 

festgestellten und veröffentlichten Kursen.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen die [jeweilige] 

Aktie [bzw. das [jeweilige] aktienvertretende Wertpapier] an der Maßgeblichen Börse üblicherweise 

gehandelt wird.]] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungstagebestimmung: ] 

[§ 9 

Anpassungen (Corporate Actions)[, Vorzeitige Kündigung] 

[(1) Wenn die Gesellschaft während der Laufzeit der Zertifikate 

[(a) 

(i) ihr Kapital durch die Ausgabe neuer Anteile erhöht oder 

(ii) selbst oder durch einen Dritten unter Einräumung eines unmittelbaren oder mittelbaren 

Bezugsrechts an die Inhaber der Aktien Schuldverschreibungen oder ähnliche 

Wertpapiere mit Wandel- oder Optionsrechten auf Anteile der Gesellschaft begibt,  

(b) ihr Kapital durch Umwandlung einbehaltener Gewinne auf Aktien erhöht, 

(c) ihre Aktien teilt, konsolidiert [bzw. zusammenlegt] oder reklassifiziert, 

(d) Einzahlungen auf nicht voll einbezahlte Aktien verlangt, 
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(e) Aktien zurückkauft, sei es aus Gewinnen oder Kapital, und unabhängig davon, ob der 

Kaufpreis für diesen Rückkauf in Bargeld, neuen Anteilen, Wertpapieren oder sonstigem 

besteht,  

(f) eine andere ihr Kapital betreffende Maßnahme nach dem jeweils anwendbaren nationalen 

Recht durchführt, die sich in entsprechender oder ähnlicher Weise auf den Wert einer Aktie 

auswirkt, oder 

(g) bei Vorliegen eines sonstigen, mit den genannten Maßnahmen wirtschaftlich 

gleichwertigen Ereignisses,] 

[[] sonstige Anpassungsgründe: ] 

[wird][werden] der [jeweilige][Basispreis][[, ] der Cap] [weitere anzupassende 

Ausstattungsmerkmale: sowie ] angepasst werden, um dem Verwässerungs- oder 

Konzentrationseffekt Rechnung zu tragen. Über Grund und Umfang der Anpassung entscheidet die 

[Emittentin] [Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Die [Emittentin] 

[Zertifikatsstelle] kann die Bestimmung der sachgerechten Anpassung an der Anpassung ausrichten, 

die eine Maßgebliche Terminbörse, an der Optionen oder Futures bezogen auf die Aktie gehandelt 

werden (jeweils die „Maßgebliche Terminbörse“), aus Anlass des die Anpassung auslösenden Er-

eignisses bei an der jeweiligen Terminbörse gehandelten Options- oder Terminkontrakten auf die 

jeweilige Aktie vornimmt, wenn und soweit nicht ein Abweichen erforderlich ist, um Unterschieden 

zwischen den Zertifikaten und den Options- oder Terminkontrakten Rechnung zu tragen. Über die 

Voraussetzungen eines Abweichens entscheidet die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB). [Hierbei kann erforderlichenfalls auch der [jeweiligen] Basiswert selbst 

angepasst werden, wenn sich die Anpassung der Maßgeblichen Terminbörse auch auf den 

[jeweiligen] Basiswert selbst bezogen hat.] [Die Emittentin kann zusätzlich zu einer Anpassung [des 

[jeweiligen] [Basispreises]][[, ] des Cap] [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ] in den Fällen des 

Satz 1 auch das [jeweilige] Bezugsverhältnis anpassen.] Die Anpassung wird gemäß § 11 bekannt 

gemacht.] 

[(2)][(●)] Bei Zahlung von [ordentlichen] Dividenden, ebenso wie von Boni oder sonstigen Baraus-

schüttungen erfolgt keine Anpassung, soweit sich letztere im Rahmen üblicher Dividendenzahlungen 

halten, es sei denn, [die Maßgebliche Terminbörse, an der Options- oder Terminkontrakte auf die 

Aktie gehandelt werden, nimmt im Einzelfall aufgrund einer Zahlung von Dividenden, Boni oder 

sonstigen Barausschüttungen eine Anpassung des Ausübungspreises für auf Aktien einer 

Gesellschaft bezogene Options- oder Terminkontrakte vor][.] [bzw.] [eine Anpassung erforderlich 

ist, um Unterschieden zwischen den Zertifikaten und den an der Maßgeblichen Terminbörse 

gehandelten Options- oder Terminkontrakten Rechnung zu tragen. Ob letzteres der Fall ist, 

entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).] [Dabei wird sich die Emittentin 

an den von der Maßgeblichen Terminbörse, an der Options- oder Terminkontrakte auf die Aktie 

gehandelt werden, aufgrund einer Zahlung von Dividenden, Boni oder sonstigen Barausschüttungen 

vorgenommenen Anpassungen des Ausübungspreises für auf Aktien einer Gesellschaft bezogene 
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Options- oder Terminkontrakte orientieren, wenn nicht eine Abweichung erforderlich ist, um 

Unterschieden zwischen den Zertifikaten und den an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten 

Options- oder Terminkontrakten Rechnung zu tragen. Über die Erforderlichkeit einer Abweichung 

entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).]  

[[(3)][(●)] Sollte bzw. sollten 

(a) die Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Maßgeblichen Börse aufgrund 

(i) [einer Verschmelzung der Gesellschaft, 

(ii) ]einer Umwandlung in eine Rechtsform ohne börsennotierte Aktien oder 

[(ii)][(iii)] aus irgendeinem sonstigen Grund 

endgültig eingestellt werden, 

[(b) mit der Gesellschaft ein Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag unter Abfindung 

der Aktionäre der Gesellschaft durch Aktien des herrschenden Unternehmens 

abgeschlossen werden,] 

[(c) Minderheitsaktionäre der Gesellschaft gegen Abfindung durch den Mehrheitsaktionär oder 

einen Dritten aus der Gesellschaft durch Eintragung des entsprechenden Hauptver-

sammlungsbeschlusses in das Handelsregister oder einer wirtschaftlich gleichwertigen 

Maßnahme nach anwendbarem ausländischen Recht ausgeschlossen werden (so genannter 

„Squeeze Out“),] 

[(d)][()] für die Aktien ein öffentliches Übernahmeangebot abgegeben[, verlängert oder durch den 

das Angebot unterbreitenden Übernehmer oder einen Dritten die Annahme des Angebots 

durch die Aktionäre bzw. das Erreichen der im Übernahmeangebot festgelegten 

Beteiligungsschwelle an der Gesellschaft erklärt] werden, 

[(e)][()] die Aktien der Gesellschaft aus einem vergleichbaren Grund nicht oder nur noch unter 

verhältnismäßig erschwerten Bedingungen lieferbar sein, 

[(f)][()] der Handel in einem Options- oder Terminkontrakt in Bezug auf die Aktien der 

Gesellschaft an einer Terminbörse, an der Termin- oder Optionskontrakte in Bezug auf die 

Aktien gehandelt werden, suspendiert oder eingeschränkt werden,  

[(g)][()] ein Insolvenzverfahren oder nach dem für die jeweilige Gesellschaft anwendbaren Recht 

vergleichbares Verfahren über das Vermögen der Gesellschaft beantragt oder eröffnet 

werden, 

[(h)][()] alle Aktien oder alle oder im Wesentlichen alle Vermögenswerte der Gesellschaft 

verstaatlicht oder enteignet werden oder sonst auf staatliche Stellen, Behörden oder 

Einrichtungen übertragen werden müssen [, 

[(i)][()] die Bedingungen der aktienvertretenden Wertpapiere durch den jeweiligen Emittenten 

geändert werden, 

[(j)][()] die aktienvertretenden Wertpapiere unwiderruflich in andere Wertpapiere umgewandelt 

werden, 

[(k)][()] eine Insolvenz des Emittenten der aktienvertretenden Wertpapiere eintreten, 
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[(l)][()] das Ende der Laufzeit der aktienvertretenden Wertpapiere durch Kündigung oder aus 

einem sonstigen Grund eintreten] oder 

[(i)][()] bei Vorliegen eines sonstigen wichtigen Grundes 

ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung 

gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs Wochen][] nach 

endgültiger Einstellung der Notierung der Aktien der Gesellschaft im Fall der lit. (a) bzw. nach 

Eintreten eines nach lit. (b) bis [(i)][(m)][] zur Kündigung berechtigenden Ereignisses zu erfolgen. 

Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm 

gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [] [und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“) in 

Höhe des angemessenen Marktpreises eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der Kündigung 

unter Berücksichtigung des verbleibenden Zeitwerts. Die Höhe des Kündigungsbetrags wird von der 

Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt. Der Kündigungsbetrag wird gemäß 

§ 11 bekannt gemacht. Der Kündigungsbetrag wird [zwei][fünf] [] Bankgeschäftstage in Frankfurt 

am Main nach dem Tag der Bekanntmachung der Kündigung gemäß § 11 (der „Fälligkeitstag“) von 

der Emittentin an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der 

Hinterleger der Zertifikate bei der [Clearstream][andere Clearingstelle: ●] bezahlt. Alle im 

Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren oder 

anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die [Emittentin] [bzw.] 

[[die] Zertifikatsstelle] ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

[[(4)][(●)] Hat die Emittentin im Fall eines gemäß vorstehendem Absatz [(3)][(●)] zur Kündigung 

berechtigenden Ereignisses von ihrer Kündigung keinen Gebrauch gemacht, so wird sie den 

Zertifikaten anstelle des [Referenzpreises] [anderer Kurs: ] der Aktien der Gesellschaft den 

[Referenzpreis] [anderer Kurs: ] des neu gegründeten oder übernehmenden Unternehmens 

zugrunde legen, falls dies dem wirtschaftlichen Zweck der Zertifikate besser entspricht; in diesem 

Fall wird die Emittentin das Bezugsverhältnisses, [den] [Basispreis] [bzw.] [Cap] [weitere 

Ausstattungsmerkmale: ] sowie andere Ausstattungsmerkmale der Zertifikate entsprechend 

vorstehendem Absatz (1) anpassen, wenn und soweit dies erforderlich ist, um den durch das Ereignis 

eingetretenen Veränderungen wirtschaftlich Rechnung zu tragen. Über die alternative 

Zugrundelegung des [Referenzpreises] [anderer Kurs: ] der Aktien des neugegründeten oder 

übernehmenden Unternehmens sowie über die Erforderlichkeit und den Umfang der Anpassung der 

Ausstattungsmerkmale der Zertifikate entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen 

(§ 315 BGB). Falls die Emittentin nach den vorstehenden Bestimmungen den [Referenzpreis] 

[anderer Kurs: ] der Aktien des übernehmenden bzw. neu gegründeten Unternehmens zugrunde 

legt, wird sie dies unter [Angabe des neuen Bezugsverhältnisses und ]ggf. Anpassung des 

[Basispreises] [[, ] des Cap] [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ] [spätestens nach Ablauf [eines 

Monats] [von sechs Wochen] []] nach der endgültigen Einstellung der Notierung der Aktien der 

Gesellschaft an der Maßgeblichen Börse im Fall der lit. (a) bzw. nach Eintreten eines zur Kündigung 

berechtigenden Ereignisses nach lit. (b) bis [(i)][(m)][] gemäß § 11 bekannt machen.] 
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[[(5)][(●)] Sollte die Gesellschaft Gegenstand einer Spaltung sein, so kann die Emittentin die Zertifikate 

entsprechend Absatz [(3)][●] kündigen. Anstelle einer solchen Kündigung kann die Emittentin auch 

wahlweise den den Zertifikaten zugrunde liegenden Referenzpreis [anderer Kurs: ] der Aktien 

durch den Referenzpreis [anderer Kurs: ] der Aktien eines aus der Spaltung hervorgegangenen 

Unternehmens ersetzen oder, sofern die Aktien der Gesellschaft weiter an der Maßgeblichen Börse 

gehandelt werden und ausreichende Liquidität aufweisen, den Handel mit den Zertifikaten fort-

führen; ob die Aktien der Gesellschaft weiterhin ausreichende Liquidität aufweisen, entscheidet die 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). In den Fällen des vorstehenden Satzes wird die 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] [das Bezugsverhältnis und ][den Basispreis] [[, ]den Cap] [weitere 

Ausstattungsmerkmale sowie ] der Zertifikate entsprechend vorstehenden Absatz (1) anpassen, 

wenn und soweit dies erforderlich ist, um den durch die Spaltung eingetretenen Veränderungen 

wirtschaftlich Rechnung zu tragen. Über die Erforderlichkeit und den Umfang der Anpassung der 

Ausstattungsmerkmale der Zertifikate entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB). Falls die Emittentin nach den vorstehenden Bestimmungen den [Referenzpreis] [anderer 

Kurs: ] der Aktien eines aus der Spaltung hervorgegangenen Unternehmens zugrunde legt, wird 

sie dies unter Angabe des neuen Bezugsverhältnisses und Anpassung [des][der] [Basispreises] [bzw.] 

[Cap] [weitere Ausstattungsmerkmale: ] spätestens nach Ablauf [eines Monats] [von sechs 

Wochen][] nach der endgültigen Einstellung der Notierung der Aktien der Gesellschaft an der 

jeweils Maßgeblichen Börse bzw. nach Eintreten eines zur Kündigung berechtigenden Ereignisses 

gemäß § 13 bekannt machen.]] 

[[(6)][(●)] Die Anpassung kann sich in den Fällen des Absatzes [(4) und (5)][] auch darauf beziehen, dass 

die den Basiswert des Zertifikats bildende Aktie durch einen Aktienkorb oder einen Korb bestehend 

aus Aktien und einem Baranteil ersetzt wird oder gegebenenfalls eine andere Börse als neue 

Maßgebliche Börse bestimmt wird. Die Bestimmung der sachgerechten Anpassung richtet sich an 

der Anpassung aus, die eine Maßgebliche Terminbörse, an der Optionen oder Futures bezogen auf 

die Aktie gehandelt werden, aus Anlass des die Anpassung auslösenden Ereignisses bei an der 

jeweiligen Maßgeblichen Terminbörse gehandelten Options- oder Terminkontrakten auf die je-

weilige Aktie vornimmt, wenn nicht eine Abweichung erforderlich ist, um Unterschieden zwischen 

diesen Zertifikaten und den an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten Options- oder 

Terminkontrakten Rechnung zu tragen. Über die Erforderlichkeit einer Abweichung entscheidet die 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Kommt eine Anpassung nach den vorstehenden 

Sätzen nicht in Betrachtoder ist im Hinblick auf die zugrunde liegenden Zertifikate nicht sinnvoll, so 

wird die Aktie [bzw. das aktienvertretende Wertpapier] ggf. unter Anpassung der Zertifikats-

bedingungen [und ggf. unter Angabe des neuen Bezugsverhältnisses und ]ggf. Anpassung des 

[Basispreises] [[, ] des Cap] [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ] durch eine andere Aktie [bzw. 

durch ein anderes aktienvertretendes Wertpapier ](der „Neue Basiswert“) aus dem gleichen 

ökonomischen Sektor, dessen Gesellschaft ein vergleichbares internationales Ansehen oder eine 

vergleichbare Kreditwürdigkeit hat, ersetzt. Über Grund und Umfang der Ersetzung sowie die 

Anpassungen der Ausstattungsmerkmale der Zertifikate entscheidet die Emittentin nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB). Der Neue Basiswert sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung 

und die etwaigen Änderungen der Ausstattungsmerkmale der Zertifikate werden gemäß § 11 bekannt 

gemacht. Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Aktie [bzw. das 



462 

aktienvertretende Wertpapier ]gilt dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf 

den Neuen Basiswert.]  

[[(7)][(●)] Sollte die Notierung der Aktien [bzw. der aktienvertretenden Wertpapiere ]an der Maßgeblichen 

Börse eingestellt werden oder die Liquidität des Handels der Aktien [bzw. der aktienvertretenden 

Wertpapiere ]aufgrund besonderer Ereignisse an der Maßgeblichen Börse dauerhaft nicht mehr 

gewährleistet werden können oder ein vergleichbares Ereignis vorliegen, die Aktien [bzw. 

aktienvertretenden Wertpapiere ]aber zusätzlich noch an einer weiteren Börse, an der ein liquider 

Handel gewährleistet ist, notiert sein, so wird die weitere Börse – im Fall mehrerer Börsen diejenige 

mit dem liquidesten Handel –neue Maßgebliche Börse. Über eine solche Ersetzung entscheidet die 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Die Emittentin wird die neue Maßgebliche Börse 

gemäß § 11 bekannt machen. Alternativ ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch 

Bekanntmachung gemäß § 11 unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrags zu 

kündigen. Hinsichtlich des Kündigungsbetrags gilt der obige Absatz [3] [] entsprechend.]  

[[(8)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind abschließend 

und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 

] 

[§ 9[a] 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter 

Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 

Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu kündigen, 

sofern 

(a) [die Notierung der Aktie an der [jeweiligen] Maßgeblichen Börse aus einem anderen Grund 

als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder Neubildung tatsächlich eingestellt wird] [nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts, aus 

welchen Gründen auch immer, nicht möglich oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder 

(b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

den Wertpapieren [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke der 

Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes Deckungsgeschäft 

gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, 

Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde 

oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder einer Änderung der Auslegung derselben vollständig 

oder teilweise, ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder 

werden wird. 

(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 



463 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Notierung der Aktie an der [jeweiligen] Maßgeblichen 

Börse aus einem anderen Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder Neubildung] 

[Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von [§ 9] [()] das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung der 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Wertpapieren [oder eines zum Zwecke der 

Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungsgeschäft] (im 

Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 

(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats unmittelbar vor 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Notierung der Aktie an der [jeweiligen] Maßgeblichen 

Börse aus einem anderen Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder Neubildung] 

[Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von [§ 9] [()] das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9a (1)(a)) bzw. 

(b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in Verbindung 

mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 

(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb von fünf 

Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die Zahlstelle an die 

[Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Zertifikate veranlassen. 

(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags anfallenden 

Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen. 

Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außerordentlichen Kündigungsbetrag 

etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß 

vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Indizes als Basiswert (§§ 7-9): 

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] eine Marktstörung (§ 7 (2)) 

vorliegt, dann wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] auf den nächstfolgenden 

Berechnungstag, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt, verschoben. Die Emittentin wird gemäß 

§ 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale] Bewertungstag [bzw. der 

Bewertungstag(t)] aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um  hintereinander liegende 

Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann 

gilt dieser Tag als der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)], wobei die [Emittentin] 

[Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung 

der an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] herrschenden Marktgegebenheiten 

bestimmen wird. [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, 

die Zertifikate entsprechend § 9 zu kündigen.]  

[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] eine 

Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobachtung des 

maßgeblichen [Kurses][Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 (2)) während der Dauer der Markt-

störung ausgesetzt][[, außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, während der 

Dauer der Marktstörung statt des maßgeblichen [Kurses] [Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 (2)) 

einen anderen maßgeblichen [Kurs] [Referenzpreis] als [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] zugrunde 

zu legen oder – ggf. nach Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen 

[Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] für den Basiswert festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle 

festlegen zu lassen].] [D[as Vorliegen einer Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen 

Kurses als Ersatzkurs sowie die eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin 

bzw. Zertifikatsstelle erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

(2) „Marktstörung“ bedeutet 

(i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels an den Börsen bzw. den Märkten, an 

denen die dem Index zugrundeliegenden Werte notiert bzw. gehandelt werden, allgemein, 

(ii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels (einschließlich des Leihemarkts) 

einzelner dem Index zugrundeliegender Werte an den Börsen bzw. den Märkten, an denen 

diese Werte notiert bzw. gehandelt werden, oder in einem Termin- oder Optionskontrakt in 

Bezug auf den Index an einer Terminbörse, an der Termin- oder Optionskontrakte in Bezug 

auf den Index gehandelt werden (die „Terminbörse“),  

(iii) die Suspendierung oder Nichtberechnung des Index aufgrund einer Entscheidung des 

Indexsponsors oder 

(iv) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Auswirkungen den 

genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 
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sofern diese Suspendierung, Einschränkung oder Nichtberechnung bzw. das wirtschaftlich 

gleichwertige Ereignis [in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden 

Berechnung des [Schlusskurses][Kurses] des Index bzw. der dem Index zugrunde liegenden Werte 

eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die Wesentlichkeit entscheidet die Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine Beschränkung der Stunden oder Anzahl der Tage, an denen 

ein Handel stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 

angekündigten Änderung der betreffenden Börse beruht.  

§ 8 

Basiswert, Referenzpreis, Nachfolgeindex, Anpassungen 

(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen Index. 

(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem [Schlusskurs][Eröffnungskurs] des Index, wie 

er an Berechnungstagen von dem [in der Tabelle 1] angegebenen Index-Sponsor (der „Index-

Sponsor“) berechnet und veröffentlicht wird. Fällt der Tag der Bestimmung des Referenzpreises 

des [jeweiligen] Basiswerts auf den [Schlussabrechnungstag][] derjenigen an der für den Index [in 

der Tabelle 1] genannten Maßgeblichen Terminbörse gehandelten Index-Future [oder Options]-

Kontrakte (wie [in der Tabelle 1] angegeben), die in dem Monat des [finalen] Bewertungstags der 

Zertifikate auslaufen (die [jeweiligen] „Index-Future [bzw. Options]-Kontrakte“), dann entspricht 

der Referenzpreis dem [von der Maßgeblichen Terminbörse ] für die [jeweiligen] Index-Future [bzw. 

Options]-Kontrakte berechneten und veröffentlichten [Schlussabrechnungspreis] [ vom Index-

Sponsor am  festgestellten Kurs des Index]. [Die Bestimmung des vorangehenden Satzes findet 

keine Anwendung, wenn der Handel der [jeweiligen] Index-Future [bzw. Options]-Kontrakte 

aufgrund einer Änderung in der Berechnung des [jeweiligen] Index, seiner Zusammensetzung, 

Gewichtung oder aus einem sonstigen Grund gemäß den für die [jeweiligen] Index-Future [bzw. 

Options]-Kontrakte anwendbaren Handelsbedingungen vorzeitig beendet wird.] [Der „Kurs“ des 

Basiswerts entspricht den vom Index-Sponsor an Berechnungstagen für den Index fortlaufend be-

rechneten und veröffentlichten Kursen.] [Wird der Index an einem Berechnungstag während der 

üblichen Handelszeit von dem Index-Sponsor nicht berechnet [und] [oder] veröffentlicht, obwohl für 

die im [jeweiligen] Index enthaltenden Bestandteile Kurse von der [jeweils] maßgeblichen Börse 

berechnet und veröffentlicht werden [und oder Kurse für die auf den Index lautenden Index-Future-

Kontrakte von der Maßgeblichen Terminbörse berechnet und veröffentlicht werden], kann die 

[Emittentin] [Zertifikatsstelle] den Kurs des [jeweiligen] Index nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 

unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen. Dieser Kurs gilt dann als 

maßgeblicher Kurs des Basiswerts.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen der Index vom Index-

Sponsor üblicherweise berechnet und veröffentlicht wird.] [„Berechnungsstunden“ ist der Zeitraum 

innerhalb eines Berechnungstages, an denen der Basiswert von dem Index-Sponsor üblicherweise 

berechnet wird.] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungstage- oder 

Berechnungsstundenbestimmung: ] 
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[[(3)] Wird der Index nicht mehr von dem Index-Sponsor, sondern von einer anderen Person, Gesellschaft 

oder Institution, die die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) für geeignet hält (der „Neue 

Index-Sponsor“), berechnet und veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage 

des von dem Neuen Index-Sponsor berechneten und veröffentlichten Referenzpreises berechnet. 

Ferner gilt dann jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Index-

Sponsor, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Neuen Index-Sponsor.] 

[[(4)][(●)] Veränderungen in der Berechnung des Index (einschließlich Bereinigungen) oder der Zu-

sammensetzung oder Gewichtung der Kurse oder Wertpapiere, auf deren Grundlage der Index 

berechnet wird, führen nicht zu einer Anpassung des Zertifikatsrechts, es sei denn, dass das neue 

maßgebende Konzept und die Berechnung des Index infolge einer Veränderung (einschließlich einer 

Bereinigung) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin nicht mehr wirtschaftlich 

gleichwertig ist mit dem bisher maßgebenden Konzept oder der maßgebenden Berechnung des Index. 

Dies gilt insbesondere, wenn sich aufgrund irgendeiner Änderung trotz gleichbleibender Kurse der 

in dem Index enthaltenen Einzelwerte und ihrer Gewichtung eine wesentliche Änderung des 

Indexwerts ergibt. Eine Anpassung des Zertifikatsrechts kann auch bei Aufhebung des Index oder 

seiner Ersetzung durch einen anderen Index erfolgen. Die Emittentin passt das Zertifikatsrecht nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der Restlaufzeit der Zertifikate und des 

zuletzt ermittelten Kurses mit dem Ziel an, den wirtschaftlichen Wert der Zertifikate zu erhalten, und 

bestimmt unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung den Tag, zu dem das angepasste 

Zertifikatsrecht erstmals zugrunde zu legen ist. Das angepasste Zertifikatsrecht sowie der Zeitpunkt 

seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht.]  

[[(5)][(●)] Wird der Index zu irgendeiner Zeit aufgehoben oder durch einen anderen Index ersetzt, legt die 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB), gegebenenfalls unter entsprechender Anpassung 

des Zertifikatsrechts gemäß § 8 [(4)][(●)], fest, welcher Index künftig für das Zertifikatsrecht 

zugrunde zu legen ist (der „Nachfolgeindex“). Der Nachfolgeindex sowie der Zeitpunkt seiner 

erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht. Jede in diesen 

Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Index gilt dann, sofern es der 

Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolgeindex.] 

[[(6)][(●)] Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts 

oder die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, wird 

die Emittentin oder ein von der Emittentin bestellter Sachverständiger, vorbehaltlich einer 

Kündigung der Zertifikate nach § 9, für die Weiterberechnung und Veröffentlichung des Index auf 

der Grundlage des bisherigen Indexkonzepts und des letzten festgestellten Indexwerts Sorge tragen. 

Eine derartige Fortführung wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] [andere Fortführungsbestimmung:

●] 

[[(7)][(●)] Nach dem Eintritt oder wahrscheinlichen Eintritt (wie von der [Emittentin] [Zertifikatsstelle] 

festgestellt) eines Administrator-/Benchmark-Ereignisses in Bezug auf einen Index (der „Betroffene 

Basiswert“) an oder nach dem Emissionstag kann die[Emittentin][Zertifikatsstelle]: 
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Anpassungen an dem Betroffenen Basiswert vornehmen, die sie zur Berücksichtigung des 

maßgeblichen Ereignisses oder sonstiger Umstände für angemessen hält; zu solchen Anpassungen 

können u. a. auch die Auswahl eines Nachfolge-Basiswerts, der für denselben Wirtschaftszweig bzw. 

dieselbe geografische Region repräsentativ ist, und die Vornahme anderer Änderungen oder 

Anpassungen gehören, gegebenenfalls auch zur Berücksichtigung erhöhter Kosten der Emittentin 

zur Bereitstellung einer solchen Position in dem Nachfolge-Basiswert und im Fall von mehr als 

einem Nachfolge-Basiswert zur Aufteilung der Position zwischen den Nachfolge-Basiswerten. 

Dabei gilt:  

„Administrator-/Benchmark-Ereignis“ bezeichnet in Bezug auf eine Benchmark den Eintritt eines 

Benchmark-Änderungs- oder -Einstellungsereignisses, eines Nichtgenehmigungsereignisses, eines 

Ablehnungsereignisses oder eines Aussetzungs-/Aufhebungsereignisses, jeweils wie von der 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] festgestellt. 

„Benchmark“ bezeichnet einen Referenzwert im Sinne der BMVO oder wenn ein gemäß den 

Zertifikaten zahlbarer oder lieferbarer Betrag oder der Wert der Zertifikate ganz oder teilweise durch 

Bezugnahme auf einen solchen Referenzwert bestimmt wird, jeweils wie von der 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] festgestellt. 

„Benchmark-Änderungs- oder -Einstellungsereignis“ bezeichnet in Bezug auf die Benchmark, 

dass eines der folgenden Ereignisse eingetreten ist oder eintreten wird: 

(i) eine wesentliche Änderung dieser Benchmark; 

(ii) die dauerhafte oder unbestimmte Aufhebung oder Einstellung der Bereitstellung dieser 

Benchmark; 

(iii) das Verbot der Verwendung dieser Benchmark durch eine Aufsichtsbehörde oder eine 

andere öffentliche Stelle. 

„BMVO“ bezeichnet die EU-Benchmark-Verordnung (Verordnung (EU) 2016/1011). 

„Nichtgenehmigungsereignis“ bedeutet in Bezug auf die Benchmark, dass: 

(i)  eine Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Feststellung der Gleichwertigkeit 

oder Genehmigung in Bezug auf die Benchmark oder den Administrator oder Sponsor der 

Benchmark nicht erlangt wurde oder nicht erlangt werden wird; 

(ii) die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der Benchmark nicht in ein amtliches 

Register aufgenommen wurde oder aufgenommen werden wird; oder 

(iii) die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der Benchmark auf die Zertifikate, 

die Emittentin, die Zertifikatsstelle oder die Benchmark anwendbare gesetzliche oder 

aufsichtsrechtliche Anforderungen nicht erfüllt oder nicht erfüllen wird, 

jeweils wie dies nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften erforderlich ist, damit die Emittentin, 

die Zertifikatsstelle  oder eine andere Stelle ihre Verpflichtungen in Bezug auf die Zertifikate erfüllt. 
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Zur Klarstellung wird festgehalten: Wird die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der 

Benchmark gegenwärtig oder künftig nicht in ein amtliches Register aufgenommen, weil ihre/seine 

Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Feststellung der Gleichwertigkeit oder 

Genehmigung ausgesetzt wird, tritt kein Nichtgenehmigungsereignis ein, sofern zum Zeitpunkt 

dieser Aussetzung die weitere Bereitstellung und Verwendung der Benchmark in Bezug auf die 

Zertifikate während eines solchen Zeitraums der Aussetzung nach anwendbaren Gesetzen oder 

Vorschriften erlaubt ist. 

„Ablehnungsereignis“ bedeutet in Bezug auf die Benchmark, dass die jeweilige zuständige Behörde 

oder andere zuständige amtliche Stelle einen Antrag auf Zulassung, Registrierung, Anerkennung, 

Billigung, Feststellung der Gleichwertigkeit, Genehmigung oder Aufnahme in ein amtliches 

Register, die jeweils in Bezug auf die Zertifikate, die Benchmark oder den Administrator oder 

Sponsor der Benchmark nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften erforderlich ist, damit die 

Emittentin, die Zertifikatsstelle  oder eine andere Stelle ihre Verpflichtungen in Bezug auf die 

Zertifikate erfüllt, gegenwärtig oder künftig ablehnt oder zurückweist. 

„Aussetzungs-/Aufhebungsereignis“ bedeutet in Bezug auf die Benchmark, dass: 

(i) die jeweilige zuständige Behörde oder andere zuständige amtliche Stelle einen Antrag auf 

Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Entscheidung über die 

Gleichwertigkeit oder Genehmigung in Bezug auf die Benchmark oder den Administrator 

oder Sponsor der Benchmark, die nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften 

erforderlich ist, damit die Emittentin, die Zertifikatsstelle oder ein andere Stelle ihre 

Verpflichtungen in Bezug auf die Zertifikate erfüllt, gegenwärtig oder künftig aussetzt oder 

aufhebt; oder 

(ii) die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der Benchmark gegenwärtig oder 

künftig aus einem amtlichen Register gestrichen wird, wenn die Einbeziehung in dieses 

Register nach anwendbarem Recht gegenwärtig oder künftig erforderlich ist, damit die 

Emittentin, die Zertifikatsstelle oder eine andere Stelle ihre Verpflichtungen in Bezug auf 

die Zertifikate erfüllt. 

Zur Klarstellung wird festgehalten: Wird diese Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, 

Entscheidung über die Gleichwertigkeit oder Genehmigung gegenwärtig oder künftig ausgesetzt 

oder die Einbeziehung in ein amtliches Register gegenwärtig oder künftig aufgehoben, tritt kein 

Aussetzungs-/Aufhebungsereignis ein, sofern zum Zeitpunkt dieser Aussetzung oder Aufhebung die 

weitere Bereitstellung und Verwendung der Benchmark in Bezug auf die Zertifikate während eines 

solchen Zeitraums der Aussetzung oder Aufhebung nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften 

erlaubt ist. 

Zur Klarstellung: Die vorstehende Bestimmung gilt zusätzlich zu und unbeschadet anderer 

Bedingungen der Zertifikate. Falls gemäß diesen Bedingungen andere Folgen in Bezug auf ein 

Ereignis oder den Eintritt eines Administrator-/Benchmark-Ereignisses anwendbar sein könnten, 

entscheidet die Emittentin nach freiem Ermessen, welche Bedingungen anzuwenden sind. 
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[[(8)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind abschließend 

und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 

[§ 9 

Vorzeitige Kündigung 

(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts oder 

die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, so ist die 

Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. Die 

Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses, das 

dazu führt, dass nach Maßgabe dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst oder ein 

Nachfolgeindex festgelegt werden muss, zu erfolgen. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin 

an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [] 

[und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegebenheiten als 

angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der Kündigung festgelegt 

wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vorzeitigen 

Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der 

[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 

oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. 

die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

[§ 9[a] 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter 

Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 

Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu kündigen, 

sofern 

(a) [die Berechnung des Index durch den [jeweiligen] Index-Sponsor tatsächlich eingestellt wird] 

[nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts, 

aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] 

oder 
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(b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke der Risikobegrenzung 

im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren 

gegenwärtigen oder künftigen] Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder 

Richtlinien einer staatlichen, Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. 

eines Gerichts oder einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, 

ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Index durch den [jeweiligen] Index-

Sponsor] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von § 8 das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung der 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 

Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungsgeschäft] (im 

Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 

(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats unmittelbar vor 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Index durch den [jeweiligen] Indexsponsor] 

[Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von § 8 das Zertifikatsrecht 

angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) 

bzw. 

(b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in Verbindung 

mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 

(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb von fünf 

Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die Zahlstelle an die 

[Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Zertifikate veranlassen. 

(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags anfallenden 

Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen. 

Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außerordentlichen Kündigungsbetrag 

etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß 

vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Edelmetalle[ bzw. Buntmetalle][ bzw. Rohstoffe] als Basiswert (§§ 7-9): 

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] eine Marktstörung (§ 7 (2)) 

vorliegt, dann wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] auf den nächstfolgenden 

Berechnungstag, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt, verschoben. Die Emittentin wird gemäß 

§ 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale] Bewertungstag [bzw. der 

Bewertungstag(t)] aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um  hintereinander liegende 

Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann 

gilt dieser Tag als der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)], wobei die [Emittentin] 

[Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung 

der an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] herrschenden Marktgegebenheiten 

bestimmen wird. [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, 

die Zertifikate entsprechend § 9 zu kündigen.]  

[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] eine 

Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobachtung des 

maßgeblichen [Kurses][Referenzpreises] es des Basiswerts (§ 8 (2)) während der Dauer der Markt-

störung ausgesetzt][[, außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, während der 

Dauer der Marktstörung statt des maßgeblichen [Kurses][Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 (2)) 

einen anderen maßgeblichen [Kurs][Referenzpreis] als [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] zugrunde 

zu legen oder – ggf. nach Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen 

[Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] für den Basiswert festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle 

festlegen zu lassen].] [D[as Vorliegen einer Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen 

Kurses als Ersatzkurs sowie die eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin 

bzw. Zertifikatsstelle erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

(2) „Marktstörung“ bedeutet 

(i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels bzw. der Preisfeststellung bezogen auf 

den Basiswert am Referenzmarkt,  

(ii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels in einem Future- oder Optionskontrakt 

in Bezug auf den Basiswert an einer Terminbörse, an der Future- oder Optionskontrakte in 

Bezug auf den Basiswert gehandelt werden (die „Terminbörse“),  

(iii) die wesentliche Veränderung in der Methode der Preisfeststellung bzw. in den Handels-

bedingungen in Bezug auf den Basiswert am Referenzmarkt (z.B. in der Beschaffenheit, der 

Menge oder der Handelswährung in Bezug auf den Basiswert) oder 

(iv) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Auswirkungen den 

genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 
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sofern die Suspendierung, Einschränkung oder Veränderung bzw. das wirtschaftlich gleichwertige 

Ereignis [in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden Berechnung des 

[Schlusskurses][Kurses] eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die Wesentlichkeit 

entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine Veränderung der Handelszeit 

am Referenzmarkt gilt nicht als Marktstörung, sofern die Veränderung am Referenzmarkt vorher 

angekündigt wird.  

§ 8 

Basiswert, Referenzpreis, Ersatzreferenzmarkt 

(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen [Edel-

metall] [bzw.] [Buntmetall] [bzw.] [Rohstoff]. 

(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Handelswährung ausgedrückten und [in 

der Tabelle 1] angegebenen Referenzpreis für den Basiswert (der „Referenzpreis“), der an dem [in 

der Tabelle 1] angegebenen Referenzmarkt (der „Referenzmarkt“) festgestellt wird [und auf der [in 

der Tabelle 1] angegebenen Bildschirmseite (die „Bildschirmseite“) oder einer diese ersetzende 

Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen 

oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis dem Referenzpreis, wie er 

auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. 

[Entspricht der auf der Bildschirmseite angezeigte Referenzpreis nach Feststellung der Emittentin 

nicht dem an dem Referenzmarkt für den Basiswert festgestellten Referenzpreis, entspricht der 

Referenzpreis dem an dem Referenzmarkt für den Basiswert festgestellten Referenzpreis.] Sollte der 

Referenzpreis nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) berechtigt, als Referenzpreis 

einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann 

herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten Referenzpreis 

festzulegen].] [Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht den von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgestellten, auf dem Referenzmarkt angebotenen und auf der für 

den Referenzmarkt maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend veröffentlichten [Mittelkursen (arith-

metisches Mittel zwischen den jeweils quotierten An- und Verkaufspreispaaren)] [Ankaufspreisen] 

[Verkaufspreisen] [●] für den Basiswert.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen Kurse für den 

Basiswert auf dem Referenzmarkt üblicherweise berechnet und auf der für den Referenzmarkt 

maßgeblichen Bildschirmseite veröffentlicht werden.] [„Berechnungsstunden“ ist der Zeitraum 

innerhalb eines Berechnungstags, an denen der Basiswert an dem Referenzmarkt üblicherweise 

gehandelt wird.] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungstage- oder 

Berechnungsstundenbestimmung: ] 

[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr am Referenzmarkt, sondern von einer anderen 

Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) für 

geeignet hält (der „Ersatzreferenzmarkt“), berechnet und veröffentlicht, so wird der 

Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des an dem Ersatzreferenzmarkt berechneten und 
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veröffentlichten Kurses für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen 

Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Referenzmarkt, sofern es der Zu-

sammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Ersatzreferenzmarkt. Die Ersetzung des Re-

ferenzmarkts wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] [Veränderungen in der Art und Weise der 

Berechnung des Referenzpreises oder anderer gemäß diesen Zertifikatsbedingungen maßgeblicher 

Kurse oder Preise des Basiswerts, einschließlich der Veränderung der für den Basiswert 

maßgeblichen Berechnungstage und Berechnungsstunden berechtigen die Emittentin, das 

Zertifikatsrecht nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) entsprechend anzupassen. Die Emittentin 

bestimmt unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung den Tag, zu dem das angepasste 

Zertifikatsrecht erstmals zugrunde zu legen ist. Das angepasste Zertifikatsrecht sowie der Zeitpunkt 

seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht.]  

[[(4)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind abschließend 

und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 

[§ 9 

Vorzeitige Kündigung 

(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts oder 

die Festlegung eines Ersatzreferenzmarkts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, so ist 

die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. 

Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses, 

das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst oder ein 

Ersatzreferenzmarkt festgelegt werden muss, zu erfolgen. Im Fall einer Kündigung zahlt die 

Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend 

von § 2 [] [und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegebenheiten als 

angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der Kündigung festgelegt 

wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vorzeitigen 

Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der 

[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 

oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. 

die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[§ 9[a] 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter 

Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 

Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu kündigen, 

sofern 

(a) [die Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] Referenzmarkt tatsächlich eingestellt 

wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des 

Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich oder nicht wirtschaftlich 

angemessen ist] oder 

(b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke der Risikobegrenzung 

im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren 

gegenwärtigen oder künftigen] Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder 

Richtlinien einer staatlichen, Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. 

eines Gerichts oder einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, 

ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von § 8 das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung der 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten (im Falle der Außerordentlichen 

Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 

(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats unmittelbar vor 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von § 8 das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in Verbindung 

mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
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(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb von fünf 

Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die Zahlstelle an die 

[Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Zertifikate veranlassen. 

(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags anfallenden 

Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen. 

Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außerordentlichen Kündigungsbetrag 

etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß 

vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Wechselkurse als Basiswert (§§7-9): 

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] eine Marktstörung (§ 7 (2)) 

vorliegt, dann wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] auf den nächstfolgenden 

Berechnungstag, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt, verschoben. Die Emittentin wird gemäß 

§ 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale] Bewertungstag [bzw. der 

Bewertungstag(t)] aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um  hintereinander liegende 

Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann 

gilt dieser Tag als der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)], wobei die [Emittentin] 

[Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung 

der an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] herrschenden Marktgegebenheiten 

bestimmen wird. [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, 

die Zertifikate entsprechend § 9 zu kündigen.] 

[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] eine 

Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobachtung des 

maßgeblichen [Kurses][Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 (2)) während der Dauer der Markt-

störung ausgesetzt][[, außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, während der 

Dauer der Marktstörung statt des maßgeblichen [Kurses] [Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 (2)) 

einen anderen maßgeblichen [Kurs] [Referenzpreis] als [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] zugrunde 

zu legen oder – ggf. nach Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen 

[Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] für den Basiswert festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle 

festlegen zu lassen].] [D[as Vorliegen einer Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen 

Kurses als Ersatzkurs sowie die eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin 

bzw. Zertifikatsstelle erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

(2) „Marktstörung“ bedeutet 

(a) die Suspendierung oder [wesentliche] Einschränkung des Devisenhandels in mindestens 

einer der Währungen des Wechselkurs-Währungspaares (eingeschlossen Options- oder Ter-

minkontrakte), 

(b) die Einschränkung der Konvertierbarkeit der Währungen des Wechselkurs-Währungspaares, 

(c) die wirtschaftliche Unmöglichkeit, einen Wechselkurs für die Währungen des 

Wechselkurswährungspaares zu erhalten, 

[(d) die vorübergehende Suspendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels in einem 

Termin- oder Optionskontrakt in Bezug auf den Basiswert an [der maßgeblichen 

Terminbörse][einer Terminbörse], 

(e) die vorübergehende Suspendierung oder wesentliche Einschränkung der Möglichkeit des 

Erwerbs, der Übertragung, der Veräußerung, des Haltens oder anderer Transaktionen in 

Bezug auf den Basiswert durch die Emittentin aufgrund von Kontrollen, Gesetzen oder 
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Vorschriften, die in dem Maßgeblichen Land eingeführt werden bzw. deren Einführung 

angekündigt wird], oder 

[(f)][] andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Auswirkungen den 

genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

sofern die vorstehend benannten Ereignisse wesentlich sind. Über die Wesentlichkeit entscheidet die 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). 

§ 8 

Basiswert, Referenzpreis, Ersatzreferenzmarkt, Anpassungen 

(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen 

Wechselkurs. 

(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Preiswährung und [in der Tabelle 1] 

angegebenen Referenzpreis für eine Einheit der Handelswährung, wie er an dem [in der Tabelle 1] 

angegebenen Referenzmarkt (der „Referenzmarkt“) festgestellt wird [und auf der [in der Tabelle 1] 

angegebenen Bildschirmseite des angegebenen Wirtschaftsinformationsdiensts (die „Bild-

schirmseite“) oder einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem 

angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht 

der Referenzpreis dem Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschafts-

informationsdiensts angezeigt wird. [Entspricht der auf der Bildschirmseite angezeigte Referenzpreis 

nach Feststellung der Emittentin nicht dem an dem Referenzmarkt für den Basiswert festgestellten 

Referenzpreis, entspricht der Referenzpreis dem an dem Referenzmarkt für den Basiswert festge-

stellten Referenzpreis.] Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer der vorgenannten Arten 

angezeigt werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] berechtigt, als Referenzpreis einen auf der 

Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Markt-

gegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten Referenzpreis festzulegen].] [Der 

„Kurs“ des Basiswerts entspricht den von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen 

(§ 315 BGB) festgestellten, auf dem Referenzmarkt angebotenen und auf der für den Referenzmarkt 

maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend veröffentlichten [Mittelkursen (arithmetisches Mittel 

zwischen den jeweils quotierten An- und Verkaufspreispaaren)][Ankaufspreisen] [Verkaufspreisen] 

[●]für den Basiswert.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen Kurse für den Basiswert auf dem 

Referenzmarkt üblicherweise berechnet und auf der für den Referenzmarkt maßgeblichen 

Bildschirmseite veröffentlicht werden.] [„Berechnungsstunden“ ist der Zeitraum innerhalb eines 

Berechnungstages, an denen der Basiswert an dem Referenzmarkt üblicherweise gehandelt wird.] 

[anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungstage- oder Berechnungsstundenbe-

stimmung: ] 

[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr am Referenzmarkt, sondern von einer anderen 

Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) für 

geeignet hält (der „Ersatzreferenzmarkt“), berechnet und veröffentlicht, so wird der 
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Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des an dem Ersatzreferenzmarkt berechneten und 

veröffentlichten Kurses für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen 

Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Referenzmarkt, sofern es der Zu-

sammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Ersatzreferenzmarkt. Die Ersetzung des Re-

ferenzmarkts wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

[[(4)][(●)]  Veränderungen in der Art und Weise der Berechnung des Referenzpreises bzw. anderer gemäß 

diesen Zertifikatsbedingungen maßgeblicher Kurse oder Preise für den Basiswert, einschließlich der 

Veränderung der für den Basiswert maßgeblichen Berechnungstage und Berechnungsstunden 

berechtigen die Emittentin, das Zertifikatsrecht nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) entsprechend 

anzupassen. Bei einer Auf- bzw. Abwertung einer der Währungen des jeweils maßgeblichen 

Währungspaares oder einer wirtschaftlich gleichwertigen Maßnahme ist die Emittentin nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB), vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9, berechtigt, eine Anpassung des 

Basispreises [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ] vorzunehmen, sofern eine Anpassung 

wirtschaftlich angemessen erscheint. Zum Zweck einer Anpassung ermittelt die 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) einen angepassten Basispreis 

und bestimmt unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung den Tag, zu dem der 

angepasste Basispreis erstmals zugrunde zu legen ist. [Die [Emittentin][Zertifikatsstelle] kann 

zusätzlich zu einer Anpassung des Basispreises auch [das Bezugsverhältnis] [weitere 

Ausstattungsmerkmale: ] anpassen.] Der angepasste Basispreis [weitere Ausstattungsmerkmale: 

sowie ] [und das gegebenenfalls angepasste Bezugsverhältnis] sowie der Zeitpunkt der erstmaligen 

Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht.]  

[[(5)][(●)] Nach dem Eintritt oder wahrscheinlichen Eintritt (wie von der [Emittentin] [Zertifikatsstelle] 

festgestellt) eines Administrator-/Benchmark-Ereignisses in Bezug auf einen Wechselkurs (der 

„Betroffene Basiswert“) an oder nach dem Emissionstag kann die[Emittentin][Zertifikatsstelle]: 

Anpassungen an dem Betroffenen Basiswert vornehmen, die sie zur Berücksichtigung des 

maßgeblichen Ereignisses oder sonstiger Umstände für angemessen hält; zu solchen Anpassungen 

können u. a. auch die Auswahl eines Nachfolge-Basiswerts, der für denselben Wirtschaftszweig bzw. 

dieselbe geografische Region repräsentativ ist, und die Vornahme anderer Änderungen oder 

Anpassungen gehören, gegebenenfalls auch zur Berücksichtigung erhöhter Kosten der Emittentin 

zur Bereitstellung einer solchen Position in dem Nachfolge-Basiswert und im Fall von mehr als 

einem Nachfolge-Basiswert zur Aufteilung der Position zwischen den Nachfolge-Basiswerten. 

Dabei gilt:  

„Administrator-/Benchmark-Ereignis“ bezeichnet in Bezug auf eine Benchmark den Eintritt eines 

Benchmark-Änderungs- oder -Einstellungsereignisses, eines Nichtgenehmigungsereignisses, eines 

Ablehnungsereignisses oder eines Aussetzungs-/Aufhebungsereignisses, jeweils wie von der 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] festgestellt. 
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„Benchmark“ bezeichnet einen Referenzwert im Sinne der BMVO oder wenn ein gemäß den 

Zertifikaten zahlbarer oder lieferbarer Betrag oder der Wert der Zertifikate ganz oder teilweise durch 

Bezugnahme auf einen solchen Referenzwert bestimmt wird, jeweils wie von der 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] festgestellt. 

„Benchmark-Änderungs- oder -Einstellungsereignis“ bezeichnet in Bezug auf die Benchmark, 

dass eines der folgenden Ereignisse eingetreten ist oder eintreten wird: 

(i) eine wesentliche Änderung dieser Benchmark; 

(ii) die dauerhafte oder unbestimmte Aufhebung oder Einstellung der Bereitstellung dieser 

Benchmark; 

(iii) das Verbot der Verwendung dieser Benchmark durch eine Aufsichtsbehörde oder eine 

andere öffentliche Stelle. 

„BMVO“ bezeichnet die EU-Benchmark-Verordnung (Verordnung (EU) 2016/1011). 

„Nichtgenehmigungsereignis“ bedeutet in Bezug auf die Benchmark, dass: 

(i)  eine Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Feststellung der Gleichwertigkeit 

oder Genehmigung in Bezug auf die Benchmark oder den Administrator oder Sponsor der 

Benchmark nicht erlangt wurde oder nicht erlangt werden wird; 

(ii) die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der Benchmark nicht in ein amtliches 

Register aufgenommen wurde oder aufgenommen werden wird; oder 

(iii) die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der Benchmark auf die Zertifikate, 

die Emittentin, die Zertifikatsstelle oder die Benchmark anwendbare gesetzliche oder 

aufsichtsrechtliche Anforderungen nicht erfüllt oder nicht erfüllen wird, 

jeweils wie dies nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften erforderlich ist, damit die Emittentin, 

die Zertifikatsstelle  oder eine andere Stelle ihre Verpflichtungen in Bezug auf die Zertifikate erfüllt. 

Zur Klarstellung wird festgehalten: Wird die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der 

Benchmark gegenwärtig oder künftig nicht in ein amtliches Register aufgenommen, weil ihre/seine 

Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Feststellung der Gleichwertigkeit oder 

Genehmigung ausgesetzt wird, tritt kein Nichtgenehmigungsereignis ein, sofern zum Zeitpunkt 

dieser Aussetzung die weitere Bereitstellung und Verwendung der Benchmark in Bezug auf die 

Zertifikate während eines solchen Zeitraums der Aussetzung nach anwendbaren Gesetzen oder 

Vorschriften erlaubt ist. 

„Ablehnungsereignis“ bedeutet in Bezug auf die Benchmark, dass die jeweilige zuständige Behörde 

oder andere zuständige amtliche Stelle einen Antrag auf Zulassung, Registrierung, Anerkennung, 

Billigung, Feststellung der Gleichwertigkeit, Genehmigung oder Aufnahme in ein amtliches 

Register, die jeweils in Bezug auf die Zertifikate, die Benchmark oder den Administrator oder 

Sponsor der Benchmark nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften erforderlich ist, damit die 

Emittentin, die Zertifikatsstelle  oder eine andere Stelle ihre Verpflichtungen in Bezug auf die 

Zertifikate erfüllt, gegenwärtig oder künftig ablehnt oder zurückweist. 
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„Aussetzungs-/Aufhebungsereignis“ bedeutet in Bezug auf die Benchmark, dass: 

(i) die jeweilige zuständige Behörde oder andere zuständige amtliche Stelle einen Antrag auf 

Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Entscheidung über die 

Gleichwertigkeit oder Genehmigung in Bezug auf die Benchmark oder den Administrator 

oder Sponsor der Benchmark, die nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften 

erforderlich ist, damit die Emittentin, die Zertifikatsstelle oder ein andere Stelle ihre 

Verpflichtungen in Bezug auf die Zertifikate erfüllt, gegenwärtig oder künftig aussetzt oder 

aufhebt; oder 

(ii) die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der Benchmark gegenwärtig oder 

künftig aus einem amtlichen Register gestrichen wird, wenn die Einbeziehung in dieses 

Register nach anwendbarem Recht gegenwärtig oder künftig erforderlich ist, damit die 

Emittentin, die Zertifikatsstelle oder eine andere Stelle ihre Verpflichtungen in Bezug auf 

die Zertifikate erfüllt. 

Zur Klarstellung wird festgehalten: Wird diese Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, 

Entscheidung über die Gleichwertigkeit oder Genehmigung gegenwärtig oder künftig ausgesetzt 

oder die Einbeziehung in ein amtliches Register gegenwärtig oder künftig aufgehoben, tritt kein 

Aussetzungs-/Aufhebungsereignis ein, sofern zum Zeitpunkt dieser Aussetzung oder Aufhebung die 

weitere Bereitstellung und Verwendung der Benchmark in Bezug auf die Zertifikate während eines 

solchen Zeitraums der Aussetzung oder Aufhebung nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften 

erlaubt ist. 

Zur Klarstellung: Die vorstehende Bestimmung gilt zusätzlich zu und unbeschadet anderer 

Bedingungen der Zertifikate. Falls gemäß diesen Bedingungen andere Folgen in Bezug auf ein 

Ereignis oder den Eintritt eines Administrator-/Benchmark-Ereignisses anwendbar sein könnten, 

entscheidet die Emittentin nach freiem Ermessen, welche Bedingungen anzuwenden sind. 

[[(6)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind abschließend 

und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 

[§ 9 

Vorzeitige Kündigung 

(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts oder 

die Festlegung eines Ersatzreferenzmarkts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, so ist 

die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. 

Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses zu 

erfolgen, das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst 

oder ein Ersatzreferenzmarkt festgelegt werden muss. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin 

an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [] 
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[und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegebenheiten als 

angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der Kündigung festgelegt 

wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vorzeitigen 

Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der 

[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 

oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. 

die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

[§ 9[a] 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter 

Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird (der „Außerordentliche 

Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu kündigen, 

sofern 

(a) [die Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] Referenzmarkt tatsächlich eingestellt 

wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des 

Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich oder nicht wirtschaftlich 

angemessen ist] oder  

(b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke der Risikobegrenzung 

im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren 

gegenwärtigen oder künftigen] Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder 

Richtlinien einer staatlichen, Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. 

eines Gerichts oder einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, 

ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von § 8 das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9[a] (1)(a)) bzw. 
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(b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung der 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 

Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungsgeschäft] (im 

Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 

(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats unmittelbar vor 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von § 8 das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9a (1)(a)) bzw. 

(b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in Verbindung 

mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 

(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb von fünf 

Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die Zahlstelle an die 

[Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Zertifikate veranlassen. 

(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags anfallenden 

Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen. 

Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außerordentlichen Kündigungsbetrag 

etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß 

vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert (§§ 7-9):

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] oder an dem Stichtag für den 

Roll-Over (§ 8a) eine Marktstörung (Absatz (2)) vorliegt, dann wird der [finale] Bewertungstag [bzw. 

der Bewertungstag(t)] bzw. der Stichtag für den Roll-Over auf den nächstfolgenden Berechnungstag 

verschoben, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, 

dass eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] 

aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um  hintereinander liegende Berechnungstage ver-

schoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als 

der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)], wobei die [Emittentin][Zertifikatsstelle] den 

Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an dem [finalen] 

Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen wird. 

[Wenn der Stichtag für den Roll-Over aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes aufgrund der 

weiter andauernden Marktstörung über den letzten Handelstag des auslaufenden Future Kontrakts 

verschoben werden würde, gilt dieser letzte Handelstag des auslaufenden Future Kontrakts als 

Stichtag für den Roll-Over und die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] wird dann nach billigem Ermessen 

(§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an diesem Stichtag für den Roll-Over herrschenden 

Marktgegebenheiten einen Referenzwert für den auslaufenden Future Kontrakt bestimmen.] [andere 

Stichtagsbestimmung:] [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem 

berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 zu kündigen.] 

[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] eine 

Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobachtung des 

maßgeblichen [Kurses][Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 (2)) während der Dauer der Markt-

störung ausgesetzt][[, außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, während der 

Dauer der Marktstörung statt des maßgeblichen [Kurses] [Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 (2)) 

einen anderen maßgeblichen [Kurs] [Referenzpreis] als [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] zugrunde 

zu legen oder – ggf. nach Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen 

[Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] für den Basiswert festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle 

festlegen zu lassen].] [D[as Vorliegen einer Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen 

Kurses als Ersatzkurs sowie die eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin 

bzw. Zertifikatsstelle erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

(2) „Marktstörung“ bedeutet 

(i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels für den Future Kontrakt an der 

Maßgeblichen Terminbörse,  

(ii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels an der Maßgeblichen Terminbörse 

allgemein, 
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(iii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels einzelner dem Future Kontrakt 

zugrunde liegender Werte an der/den Börse(n) bzw. dem Markt/den Märkten, an 

der/dem/denen diese Werte notiert bzw. gehandelt werden oder 

(iv) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Auswirkungen den 

genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

sofern die Suspendierung oder Einschränkung bzw. das wirtschaftlich gleichwertige Ereignis [in der 

letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden Berechnung des [Schlusskurses][Kurses] 

eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die Wesentlichkeit entscheidet die Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine Veränderung der Handelszeit an der Maßgeblichen 

Terminbörse gilt nicht als Marktstörung, sofern die Veränderung an der Maßgeblichen Terminbörse 

vorher angekündigt wird. 

§ 8 

Basiswert, Referenzpreis, Ersatzterminbörse, Anpassungen 

(1) Der „Basiswert“ entspricht [, vorbehaltlich eines Roll-Over gemäß nachfolgendem § 8a, ]dem [in 

der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen Future Kontrakt. 

(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Handelswährung ausgedrückten und [in 

der Tabelle 1] angegebenen Referenzpreis für den Basiswert (der „Referenzpreis“), der an der [in 

der Tabelle 1] angegebenen Maßgeblichen Terminbörse (die „Maßgebliche Terminbörse“) festge-

stellt wird [und auf der [in der Tabelle 1] angegebenen Bildschirmseite (die „Bildschirmseite“) oder 

einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht 

zur Verfügung stehen oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis dem 

Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes 

angezeigt wird. Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt 

werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] berechtigt, als Referenzpreis einen auf der Basis der 

dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden 

Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten Referenzpreis festzulegen].] 

[Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht den von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) festgestellten, [an der Maßgeblichen Terminbörse angebotenen und auf der 

für die Maßgebliche Terminbörse maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend veröffentlichten 

[Mittelkursen (arithmetisches Mittel zwischen den jeweils quotierten An- und Verkaufspreispaaren)] 

[Ankaufspreisen] [Verkaufspreisen][●].][von den von der [jeweiligen] Maßgeblichen Terminbörse 

autorisierten Market-Makern auf der [Reuters][]seite  [bzw.] [] veröffentlichten Kursen für 

einen Ankaufs- oder Verkaufspreis des entsprechenden Future Kontrakts. Mindestens wird dies für 

den [jeweiligen] Future Kontrakt der in diesem Zeitraum gestellte niedrigste Kurs, maximal der in 

diesem Zeitraum gestellte höchste Kurs sein.]] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen Kurse für 

den Basiswert an der Maßgeblichen Terminbörse üblicherweise berechnet und auf der für die 

Maßgebliche Terminbörse maßgeblichen Bildschirmseite veröffentlicht werden.] 

[„Berechnungsstunden“ ist der Zeitraum innerhalb eines Berechnungstags, an denen der Basiswert 
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an der Maßgeblichen Terminbörse üblicherweise gehandelt wird.] [anderer Referenzpreis / anderer 

Kurs / andere Berechnungstage- oder Berechnungsstundenbestimmung: ] 

[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr an der Maßgeblichen Terminbörse, sondern 

von einer anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach billigem Ermessen 

(§ 315 BGB) für geeignet hält (der „Ersatzterminbörse“), berechnet und veröffentlicht, so wird der 

Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des an der Ersatzterminbörse berechneten und veröffentlichten 

Kurses für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen Zertifikatsbedingungen 

enthaltene Bezugnahme auf die Maßgebliche Terminbörse, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als 

Bezugnahme auf die Ersatzterminbörse. Die Ersetzung der Maßgeblichen Terminbörse wird gemäß 

§ 11 bekannt gemacht.] [Veränderungen in der Art und Weise der Berechnung des Referenzpreises 

bzw. anderer gemäß diesen Zertifikatsbedingungen maßgeblicher Kurse oder Preise für den 

Basiswert, einschließlich der Veränderung der für den Basiswert maßgeblichen Berechnungstage 

und Berechnungsstunden berechtigen die Emittentin, das Zertifikatsrecht nach billigem Ermessen 

(§ 315 BGB) entsprechend anzupassen. Die Emittentin bestimmt unter Berücksichtigung des 

Zeitpunkts der Veränderung den Tag, zu dem das angepasste Zertifikatsrecht erstmals zugrunde zu 

legen ist. Das angepasste Zertifikatsrecht sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden 

gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

[(4)][(●)] [Bei Veränderungen der dem jeweiligen Basiswert zugrunde liegenden Bedingungen oder 

maßgeblichen Eigenschaften sowie im Fall der Ersetzung des Basiswerts durch einen anderen von 

der Maßgeblichen Terminbörse bestimmten und börsennotierten, ggf. auch modifizierten Basiswert 

(der „Nachfolge-Basiswert“), behält sich die Emittentin neben einer Kündigung gemäß § 9 das 

Recht vor, den Basiswert zu ersetzen, ggf. multipliziert, falls erforderlich, mit einem 

Bereinigungsfaktor, um die Kontinuität der Entwicklung der den Zertifikaten zugrunde liegenden 

Bezugsgröße(n) sicherzustellen. Die Ersetzung des Basiswerts durch den Nachfolge-Basiswert, ggf. 

unter weiteren Änderungen dieser Zertifikatsbedingungen, erfolgt nach billigem Ermessen der 

Emittentin (§ 315 BGB). Die Ersetzung durch einen Nachfolge-Basiswert, die dann geltenden, ggf. 

geänderten Zertifikatsbedingungen (einschließlich der etwaigen Aufnahme eines Bereinigungs-

faktors) sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 

Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Basiswert gilt dann, sofern es 

der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolge-Basiswert.]  

[[(5)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind abschließend 

und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 

[§ 8a 

Roll-Over 

[(1) Bei Endfälligkeit des Basiswerts gemäß den Kontraktbedingungen der Maßgeblichen Terminbörse 

während der Laufzeit der Zertifikate wird dieser durch den Future Kontrakt mit dem 

[nächstfälligen][] Verfalltermin als neuer maßgeblicher Basiswert (der „Neue Basiswert“) ersetzt 



486 

(„Roll-Over“). „Future Kontrakt mit dem [nächstfälligen] [] Verfalltermin“ ist hinsichtlich des 

[]-Future Kontrakts der Future Kontrakt mit Verfalltermin [] [bzw.] []. Stichtag für den Roll-

Over ist der [letzte Handelstag] [erste Handelstag nach dem letzten Handelstag] [] der Future 

Kontrakte an der Maßgeblichen Terminbörse [andere Stichtagsdefinition: ]. [Die jeweiligen 

Referenzwerte für den Basiswert und den Neuen Basiswert, anhand derer der Roll-Over durchgeführt 

wird, werden von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelt. 

[Hierzu wird die [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) am [ Tag vor 

dem] Stichtag [zwischen  Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) und  Uhr (Ortszeit Frankfurt am 

Main)][] jeweils für den Basiswert und den Neuen Basiswert einen Kurs ermitteln.]] [bei 

Zertifikaten mit Einlösungsrecht: Sollten Zertifikate nach § 14[a] wirksam zum Stichtag für einen 

Roll-Over eingelöst werden, so erfolgt die Ermittlung des Auszahlungsbetrags nach § 2 Absatz (1) 

für die eingelösten Zertifikate auf der Grundlage des -Kurses des bis zu diesem Kalendertag 

geltenden Basiswerts.]  

[(2) Zum Stichtag eines Roll-Over ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB) berechtigt, den Basispreis [und das Bezugsverhältnis] des Basiswerts sowie sonstige 

Zertifikatsbedingungen anzupassen, soweit dies im Rahmen der Ersetzung des auslaufenden 

Basiswerts durch den Neuen Basiswert nach billigem Ermessen der [Emittentin][Zertifikatsstelle] (§ 

315 BGB) erforderlich erscheint. Hierbei ist der Zertifikatsinhaber so zu stellen, dass der 

wirtschaftliche Wert der Zertifikate soweit wie möglich durch den Roll-Over nicht beeinträchtigt 

wird. 

(3) Die im Rahmen eines Roll-Over ggf. erforderlich werdende Anpassung des Basispreises [und des 

Bezugsverhältnisses] gemäß § 8a Abs. 2 wird gemäß § 11 bekannt gemacht.]] [andere Roll-Over-

Bestimmung: ] 

[§ 9 

Vorzeitige Kündigung 

(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts oder 

die Festlegung einer Ersatzterminbörse, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, so ist die 

Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. Die 

Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses zu 

erfolgen, das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst 

oder eine Ersatzterminbörse festgelegt werden muss. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin 

an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [] 

[und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegebenheiten als 

angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der Kündigung festgelegt 

wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  
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(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vorzeitigen 

Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der 

[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

(3)  Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 

oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. 

die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

[§ 9[a] 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter 

Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 

Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu kündigen, 

sofern 

(a) [die Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] Maßgebliche Terminbörse tatsächlich 

eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des 

Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich oder nicht wirtschaftlich 

angemessen ist] oder  

(b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke der Risikobegrenzung 

im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren 

gegenwärtigen oder künftigen] Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder 

Richtlinien einer staatlichen, Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. 

eines Gerichts oder einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, 

ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] 

Maßgebliche Terminbörse] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe 

von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] oder (im Falle der Außerordentlichen 

Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung der 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 

Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungsgeschäft] (im 

Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 
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(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats unmittelbar vor 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der die Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] 

Maßgebliche Terminbörse] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe 

von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] oder (im Falle der Außerordentlichen 

Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in Verbindung 

mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 

(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb von fünf 

Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die Zahlstelle an die 

[Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Zertifikate veranlassen. 

(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags anfallenden 

Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen. 

Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außerordentlichen Kündigungsbetrag 

etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß 

vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Fondsanteile als Basiswert (§§ 7 – 9) 

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] eine Marktstörung (Absatz 

(2)) vorliegt, dann wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] auf den 

nächstfolgenden Berechnungstag verschoben, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt. Die 

Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale] 

Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um 

hintereinander liegende Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die 

Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der [finale] Bewertungstag [bzw. der 

Bewertungstag(t)], wobei die [Emittentin][Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. dem 

Bewertungstag(t)] herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In den Fällen des 

vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 zu 

kündigen.] 

[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] eine 

Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobachtung des 

maßgeblichen [Kurses][Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 (2)) während der Dauer der 

Marktstörung ausgesetzt][[, außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, während 

der Dauer der Marktstörung statt des maßgeblichen [Kurses][Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 

(2)) einen anderen maßgeblichen [Kurs][Referenzpreis] als [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] 

zugrunde zu legen oder – ggf. nach Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen [Ersatzkurs] 

[Ersatzreferenzpreis] für den Basiswert festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle festlegen zu 

lassen].] [D[as Vorliegen einer Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen Kurses als 

Ersatzkurs sowie die eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin bzw. 

Zertifikatsstelle erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

(2) „Marktstörung“ bedeutet 

(i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels an der/den Börse(n) bzw. dem 

Markt/den Märkten, an der/dem/denen die dem Basiswert zugrunde liegenden Werte 

notiert bzw. gehandelt werden, allgemein,  

(ii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels einzelner dem Basiswert 

zugrundeliegender Werte an der/den Börse(n) bzw. dem Markt/den Märkten, an 

der/dem/denen diese Werte notiert bzw. gehandelt werden,  

(iii) die Suspendierung oder Nichtberechnung des Basiswerts aufgrund einer Entscheidung der 

Maßgeblichen Festlegungsstelle oder  

(iv) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Auswirkungen den 

genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 
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sofern diese Suspendierung, Einschränkung oder Nichtberechnung bzw. das wirtschaftlich 

gleichwertige Ereignis in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden Berechnung 

des Referenzpreises des Basiswerts bzw. der dem Basiswert zugrunde liegenden Werte eintritt bzw. 

besteht und wesentlich ist. Über die Wesentlichkeit entscheidet die Emittentin nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB). 

§ 8 

Basiswert, Referenzpreis, Ersatzfestlegungsstelle, Anpassungen 

(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen Fonds-

anteil. 

(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Handelswährung ausgedrückten und [in 

der Tabelle 1] angegebenen Referenzpreis für den Basiswert (der „Referenzpreis“), der von der [in 

der Tabelle 1] angegebenen Maßgeblichen Festlegungsstelle (die „Maßgebliche Festlegungsstelle“) 

festgestellt wird [und auf der [in der Tabelle 1] angegebenen Bildschirmseite (die „Bildschirmseite“) 

oder einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag 

nicht zur Verfügung stehen oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis 

dem Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen 

Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer der 

vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] berechtigt, als 

Referenzpreis einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der 

dann herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten 

Referenzpreis festzulegen].] [Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht den von der 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgestellten, [von der 

Maßgeblichen Festlegungsstelle angebotenen [und auf der für die Maßgebliche Festlegungsstelle 

maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend veröffentlichten] [Mittelkursen (arithmetisches Mittel 

zwischen den jeweils quotierten An- und Verkaufspreispaaren)] [Ankaufspreisen] [Verkaufspreisen] 

[Rücknahmepreisen] [Nettoinventarwerten]] für den Basiswert.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an 

denen Kurse für den Basiswert von der Maßgeblichen Festlegungsstelle üblicherweise berechnet und 

auf der Bildschirmseite veröffentlicht werden.] [„Berechnungsstunden“ ist der Zeitraum innerhalb 

eines Berechnungstags, an denen der Basiswert an der [Maßgeblichen Festlegungsstelle] [] 

üblicherweise gehandelt wird.] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungstage- 

oder Berechnungsstundenbestimmung: ] 

[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr von der Maßgeblichen Festlegungsstelle, 

sondern von einer anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) für geeignet hält (die „Ersatzfestlegungsstelle“), berechnet und 

veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des von der Ersatzfestlegungsstelle 

berechneten und veröffentlichten [Kurses] [bzw.] [Referenzpreises] für den Basiswert berechnet. 

Ferner gilt dann jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die 
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Festlegungsstelle, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die Ersatzfest-

legungsstelle. Die Ersetzung der Maßgeblichen Festlegungsstelle wird gemäß § 11 bekannt 

gemacht.] 

[(4)][(●)] Sofern während der Laufzeit der Zertifikate eines der nachfolgend beschriebenen Ereignisse 

eintritt, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] – vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 – jeweils 

berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Basispreis [und das Bezugsverhältnis] [weitere Ausstattungs-

merkmale: sowie ] und weitere Zertifikatsbedingungen nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) so 

anzupassen, dass das angepasste Zertifikatsrecht in seinem wirtschaftlichen Wert im Wesentlichen 

dem Zertifikatsrecht vor Eintreten des die Anpassung auslösenden Ereignisses entspricht: 

(i) Umwandlung, Teilung, Konsolidierung oder Reklassifizierung des Basiswerts,  

(ii) Kapitalausschüttungen aus dem Vermögen des Basiswerts, sofern sie den üblichen Umfang 

von Dividenden des Basiswerts übersteigen oder 

(iii) jedes andere Ereignis, das einen den vorstehend unter (i) und (ii) ähnlichen 

Anpassungsbedarf auslöst.  

[[(5)][(●)] Sofern während der Laufzeit der Zertifikate eines der nachfolgend beschriebenen Ereignisse 

eintritt 

(i) Veränderungen in der Berechnung des Referenzpreises (einschließlich Bereinigungen) oder 

der Zusammensetzung oder Gewichtung der Preise oder Wertpapiere, auf deren Grundlage 

der Referenzpreis berechnet wird, sofern das maßgebende Konzept und die Berechnung des 

Referenzpreises infolge einer Veränderung (einschließlich einer Bereinigung) nicht mehr 

wirtschaftlich gleichwertig ist mit dem bislang maßgebenden Konzept oder der maß-

gebenden Berechnung des Referenzpreises,  

(ii) eine Veränderung oder Verletzung der Fondsbedingungen (einschließlich, aber nicht be-

grenzt auf Veränderungen in Verkaufsprospekten des Fonds) oder jedes andere, den Fonds 

oder die Fondsanteile betreffende Ereignis, wie z.B. die Auflösung, Kündigung, Liquidation 

oder Widerruf der Genehmigung bzw. der Registrierung des Fonds, die Unterbrechung, 

Verschiebung oder Aufgabe der Berechnung und Veröffentlichung des Referenzpreises 

durch die Maßgebliche Festlegungsstelle, die Übertragung, Pfändung oder Liquidierung 

wesentlicher Vermögenswerte des Fonds, welches nach billiger Auffassung der Emittentin 

wesentlich nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Basiswerts hat, 

(iii) bei Vorliegen eines sonstigen wirtschaftlich gleichwertigen Ereignisses oder 

(iv) das Eintreten eines Ereignisses, dass die Emittentin nach vorstehendem § 8 Absatz [(4)][●] 

zu einer Anpassung dieser Zertifikatsbedingungen berechtigen würde, diese Anpassung je-

doch nicht möglich ist bzw. einen unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde; ob 

dies der Fall ist, entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB), 

kann die Emittentin nach Beratung mit der Zertifikatsstelle, im nachfolgenden Fall (a) nach Beratung 

mit einem unabhängigen Sachverständigen, entweder 
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(a) den Basiswert durch einen anderen wirtschaftlich gleichwertigen Basiswert, 

gegebenenfalls auch durch einen Korb verschiedener Fondsanteile als neuen Basiswert, 

(jeweils der „Neue Basiswert“) ersetzen; über das Vorliegen der wirtschaftlichen 

Gleichwertigkeit entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Die Er-

setzung erfolgt gegebenenfalls unter entsprechender Anpassung des Basispreises [und des 

Bezugsverhältnisses] [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ] sowie anderer Zertifikats-

bedingungen. Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den 

Basiswert gilt dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Neuen 

Basiswert oder 

(b) die Zertifikate innerhalb eines Zeitraums von [einem Monat][sechs Wochen][] nach 

Eintritt bzw. Bekanntwerden eines der vorstehend in diesem § 8 Absatz [(5)][(●)] be-

schriebenen Ereignisses gemäß § 9 vorzeitig kündigen.]]  

[[(6)][(●)] Anpassungen nach den vorstehenden Absätzen [(4) und (5)][(●)] bzw. eine vorzeitige 

Kündigung gemäß § 9 werden von der Emittentin gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

[[(7)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind abschließend 

und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 

[[(8)][(●)] Die Emittentin haftet für Handlungen oder Unterlassungen eines von der Zertifikatsstelle gege-

benenfalls bestellten Sachverständigen nur, soweit die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 

verletzt wurde.] 

[§ 9 

Vorzeitige Kündigung 

(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts oder 

die Festlegung eines Neuen Basiswerts oder einer Ersatzfestlegungsstelle, aus welchen Gründen auch 

immer, nicht möglich, so ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch 

Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs 

Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses zu erfolgen, das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser 

Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst oder ein Neuer Basiswert festgelegt werden muss. Im 

Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm 

gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [] [und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), 

der von der Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der 

herrschenden Marktgegebenheiten als angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der 

Bekanntmachung der Kündigung festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt 

gemacht.  

(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vorzeitigen 

Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die [Clearstream] 
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[andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der 

[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen. 

(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 

oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. 

die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

[§ 9[a] 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter 

Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 

Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu kündigen, 

sofern 

(a) [die Berechnung des Basiswerts durch die [jeweils] Maßgebliche Festlegungsstelle tatsächlich 

eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des 

Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich oder nicht wirtschaftlich 

angemessen ist] oder  

(b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke der Risikobegrenzung 

im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren 

gegenwärtigen oder künftigen] Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder 

Richtlinien einer staatlichen, Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. 

eines Gerichts oder einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, 

ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch die [jeweils] Maßgebliche 

Festlegungsstelle] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von § 8 

das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung 

gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung der 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 

Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungsgeschäft] (im 

Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 
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(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats unmittelbar vor 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der die Berechnung des Basiswerts durch die [jeweils] 

Maßgebliche Festlegungsstelle] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach 

Maßgabe von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der 

Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in Verbindung 

mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 

(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb von fünf 

Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die Zahlstelle an die 

[Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Zertifikate veranlassen. 

(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags anfallenden 

Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen. 

Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außerordentlichen Kündigungsbetrag 

etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß 

vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Körbe als Basiswert (§§ 7 – 9) 

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] eine Marktstörung (§ 7 (2)) 

vorliegt, dann wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [nur hinsichtlich des 

betroffenen Korbbestandteils] [hinsichtlich der Korbbestandteile] auf den nächstfolgenden 

Berechnungstag verschoben, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt. Die Emittentin wird gemäß 

§ 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale] Bewertungstag [bzw. der 

Bewertungstag(t)] aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um  hintereinander liegende 

Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann 

gilt dieser Tag als der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)], wobei die 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Be-

rücksichtigung der an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] herrschenden 

Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin 

außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 zu kündigen.] 

[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] eine 

Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobachtung des 

maßgeblichen [Kurses][Referenzpreises] [des][eines] [Basiswerts] [] [der Basiswerte] (§ 8 (2)) 

während der Dauer der Marktstörung ausgesetzt][[, außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber 

nicht verpflichtet, während der Dauer der Marktstörung statt des maßgeblichen 

[Kurses][Referenzpreises] [des][eines] [Basiswerts] [der Basiswerte] (§ 8 (2)) einen anderen 

maßgeblichen [Kurs][Referenzpreis] als [Ersatzkurs] [Ersatzreferenzpreis] zugrunde zu legen oder – 

ggf. nach Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] für 

den Basiswert festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle festlegen zu lassen].] [D[as Vorliegen 

einer Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen Kurses als Ersatzkurs sowie die 

eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin bzw. Zertifikatsstelle erfolgen 

nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

(2) „Marktstörung“ bedeutet den Eintritt eines Ereignisses bezüglich eines Korbbestandteils, 

[wie unter § 7 der „Regelungen für Aktien [bzw. aktienvertretende Wertpapiere] als Basiswert“ 

beschrieben, sofern der Korbbestandteil eine Aktie [bzw. ein aktienvertretendes Wertpapier] ist[,]] 

[wie unter § 7 der „Regelungen für Indizes als Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbestandteil 

ein Index ist[,]] 

[wie unter § 7 der „Regelungen für Edelmetalle bzw. Buntmetalle bzw. Rohstoffe als Basiswert“ 

beschrieben, sofern der Korbbestandteil ein Edelmetall bzw. Buntmetall bzw. Rohstoff ist[,]]  

[wie unter § 7 der „Regelungen für Wechselkurse als Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbe-

standteil ein Wechselkurs ist[,]] 
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[wie unter § 7 der „Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert“ beschrieben, sofern der 

Korbbestandteil ein Future Kontrakt ist[,]] 

[wie unter § 7 der „Regelungen für Fondsanteile als Basiswert“ beschrieben, sofern der 

Korbbestandteil ein Fondsanteil ist][.] 

Soweit in dem jeweiligen § 7 auf Regelungen für bestimmte Basiswerte Bezug genommen wird, gilt 

dies in diesem Zusammenhang als Bezug auf einen Korbbestandteil.  

§ 8 

Basiswert, Referenzpreis, Anpassungen 

(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen Korb 

bestehend aus den [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] genannten Korbbestandteilen. [ggf. Regelungen zum 

Rebalancing: ] 

(2) [Der „Referenzpreis des Korbs“][Die „Performance des Korbs“] entspricht [der Summe] der 

[jeweils mit den [in der Tabelle 1] angegebenen [Gewichtungsfaktoren][Anzahl der Einheiten] 

multiplizierten] [Referenzpreise der jeweiligen Korbbestandteile][Performances jedes 

Korbbestandteils]  am [finalen] Bewertungstag (§ 3 ())][geteilt durch die Anzahl der 

Korbbestandteile][der Differenz zwischen der Performance des Korbbestandteils [(1)][mit der 

[]höchsten Performance] und der Performance des Korbbestandteils [(2)][mit der []geringsten 

Performance].] [andere Referenzpreisdefinition des Korbs: ]] [Der „Kurs des Korbs“ entspricht 

[der Summe der [jeweils mit den [in der Tabelle 1] angegebenen [Gewichtungsfaktoren][Anzahl der 

Einheiten]multiplizierten] Kurse der jeweiligen Korbbestandteile] [der Differenz zwischen der Per-

formance des Korbbestandteils [(1)][mit der []höchsten Performance] und der Performance des 

Korbbestandteils [(2)][mit der []geringsten Performance]] [andere Kursdefinition des Korbs: ]]. 

[Der [„Referenzpreis eines Korbbestandteils“][Die „Performance eines Korbbestandteils“][, 

der „Kurs“ eines Korbbestandteils] [,die „Berechnungstage“ eines Korbbestandteils] [und die 

„Berechnungsstunden“ eines Korbbestandteils] entsp[rechen][richt] [jeweils] 

[den unter § 8 der „Regelungen für Aktien [bzw. aktienvertretende Wertpapiere] als Basiswert“ 

angegebenen Definitionen, sofern der Korbbestandteil eine Aktie [bzw. ein aktienvertretendes 

Wertpapier ]ist[,]] 

[den unter § 8 der „Regelungen für Indizes als Basiswert“ angegebenen Definitionen, sofern der 

Korbbestandteil ein Index ist[,]] 

[den unter § 8 der „Regelungen für Edelmetalle bzw. Buntmetalle bzw. Rohstoffe als Basiswert“ 

angegebenen Definitionen, sofern der Korbbestandteil ein Edelmetall bzw. Buntmetall bzw. Rohstoff 

ist[,]]  

[den unter § 8 der „Regelungen für Wechselkurse als Basiswert“ angegebenen Definitionen, sofern 

der Korbbestandteil ein Wechselkurs ist[,]] 

[den unter § 8 der „Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert“ angegebenen Definitionen, 

sofern der Korbbestandteil ein Future Kontrakt ist[,]] 
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[den unter § 8 der „Regelungen für Fondsanteile als Basiswert“ angegebenen Definitionen, sofern 

der Korbbestandteil ein Fondsanteil ist[,]] 

Soweit in dem jeweiligen § 8 auf Regelungen für bestimmte Basiswerte Bezug genommen wird, gilt 

dies in diesem Zusammenhang als Bezug auf einen Korbbestandteil.] [anderer Referenzpreis der 

Korbbestandteile / anderer Kurs / andere Berechnungstage- oder Berechnungsstundenbestimmung: 

] [Die [„Gewichtungsfaktoren“] [„Anzahl der Einheiten“] entsprechen den [in der Tabelle 1] 

angegebenen [Gewichtungsfaktoren] [Anzahl der Einheiten der Basiswerte im Korb]. [Der Ge-

wichtungsfaktor W1 wird dabei dem Korbbestandteil mit der höchsten Performance zugeordnet, der 

Gewichtungsfaktor W2 wird dem Korbbestandteil mit der zweithöchsten Performance zugeordnet 

[und der Gewichtungsfaktor W3 wird dem Korbbestandteil mit der [dritthöchsten][geringsten] 

Performance zugeordnet][]. [ggf. Zuordnung der Gewichtungsfaktoren für weitere 

Korbbestandteile/ ggf. andere Zuordnung der Gewichtungsfaktoren]]]. 

(3) Tritt hinsichtlich eines Korbbestandteils ein Anpassungsereignis ein 

[wie unter § 9 der „Regelungen für Aktien[ bzw. aktienvertretende Wertpapiere] als Basiswert“ be-

schrieben, sofern der Korbbestandteil eine Aktie [bzw. ein aktienvertretendes Wertpapier ]ist,] 

[wie unter § 8 der „Regelungen für Indizes als Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbestandteil 

ein Index ist,] 

[wie unter § 8 der „Regelungen für Edelmetalle bzw. Buntmetalle bzw. Rohstoffe als Basiswert“ 

beschrieben, sofern der Korbbestandteil ein Edelmetall oder Buntmetall oder Rohstoff ist,]  

[wie unter § 8 der „Regelungen für Wechselkurse als Basiswert“ beschrieben, sofern der 

Korbbestandteil ein Wechselkurs ist,] 

[wie unter § 8 der „Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert“ beschrieben, sofern der 

Korbbestandteil ein Future Kontrakt ist,] 

[wie unter § 8 der „Regelungen für Fondsanteile als Basiswert“ beschrieben, sofern der 

Korbbestandteil ein Fondsanteil ist,] 

kann die Emittentin das Zertifikatsrecht entsprechend den dort beschriebenen Anpassungs-

maßnahmen anpassen. Soweit an der oben genannten Stelle auf Regelungen für bestimmte 

Basiswerte Bezug genommen wird, gilt dies in diesem Zusammenhang als Bezug auf einen 

Korbbestandteil. [Die Emittentin ist bei Eintritt eines solchen Anpassungsereignisses ferner 

berechtigt, die Gewichtungsfaktoren der Korbbestandteile anzupassen, soweit dies nach billigem 

Ermessen der Emittentin (§ 315 BGB) erforderlich erscheint. Eine Anpassung der Gewichtungs-

faktoren wird gemäß § 11 bekannt gemacht]. [Die Regelungen des § 8a (Roll-Over) der „Regelungen 

für Future Kontrakte als Basiswert“ gelten entsprechend, wenn der Korbbestandteil ein Future 

Kontrakt ist.] [Ferner ist die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) berechtigt, den von 

einem Anpassungsereignis betroffenen Korbbestandteil durch einen auf Grundlage des 

angemessenen Marktpreises dieses Korbbestandteils unmittelbar vor Eintreten des 

Anpassungsereignisses berechneten Baranteil zu ersetzen, der anstelle des Basiswerts der 

Berechnung [des Kurses und] des Referenzpreises des Korbs zugrunde gelegt wird oder den Korb-

bestandteil durch einen anderen gleichwertigen Korbbestandteil (der „Neue Korbbestandteil“) zu 
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ersetzen. Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Korbbestandteil gilt 

dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Neuen Korbbestandteil. Die 

Anpassung sowie der Zeitpunkt ihrer erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

[§ 9 

Vorzeitige Kündigung 

(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts, aus 

welchen Gründen auch immer, nicht möglich, so ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate 

vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem 

Monat][sechs Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses zu erfolgen, das dazu führt, dass nach Maß-

gabe dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst werden muss. Im Fall einer Kündigung 

zahlt die Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats 

abweichend von § 2 [] [und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der 

Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden 

Marktgegebenheiten als angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der 

Kündigung festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vorzeitigen 

Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der 

[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

(3)  Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 

oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. 

die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

[§ 9[a] 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter 

Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 

Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu kündigen, 

sofern 

(a) [[die Notierung eines Korbbestandteils an der [jeweiligen] Maßgeblichen Börse aus einem 

anderen Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder Neubildung tatsächlich 

eingestellt wird] [die Berechnung eines Korbbestandteils durch [den [jeweiligen] Index-

Sponsor] [den [jeweiligen] Referenzmarkt] [die [jeweilige] Maßgebliche Terminbörse] [die 

[jeweils] Maßgebliche Festlegungsstelle] tatsächlich eingestellt wird];] [nach billigem 
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Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen 

Gründen auch immer, nicht möglich oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder 

(b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke der Risikobegrenzung 

im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren 

gegenwärtigen oder künftigen] Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder 

Richtlinien einer staatlichen, Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. 

eines Gerichts oder einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, 

ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der [Notierung eines Korbbestandteils an der [jeweiligen] 

Maßgeblichen Börse aus einem anderen Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder 

Neubildung tatsächlich eingestellt wird] [Berechnung eines Korbbestandteils durch [den 

[jeweiligen] Index-Sponsor] [den [jeweiligen] Referenzmarkt] [die [jeweilige] Maßgebliche 

Terminbörse] [die [jeweils] Maßgebliche Festlegungsstelle]] [Eintritt des Ereignisses, welches 

dazu führt, dass nach Maßgabe von [§ 8] [§ 9] das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] 

(im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung der 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 

Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungsgeschäft] (im 

Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 

(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats unmittelbar vor 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der [Notierung eines Korbbestandteils an der [jeweiligen] 

Maßgeblichen Börse aus einem anderen Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder 

Neubildung tatsächlich eingestellt wird] [Berechnung eines Korbbestandteils durch [den 

[jeweiligen] Indexsponsor] [den [jeweiligen] Referenzmarkt] [die [jeweilige] Maßgebliche 

Terminbörse] [die [jeweils] Maßgebliche Festlegungsstelle]] [Eintritt des Ereignisses, welches 

dazu führt, dass nach Maßgabe von [§ 8] [§ 9] das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] 

(im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in Verbindung 

mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 

(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb von fünf 

Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die Zahlstelle an die 
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[Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die Konten der Inhaber der 

Zertifikate veranlassen. 

(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags anfallenden 

Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen. 

Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außerordentlichen Kündigungsbetrag 

etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß 

vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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§ 10 

Zertifikatsstelle 

[(1) Die Société Générale, Paris, Frankreich, ist die Zertifikatsstelle bezüglich der Zertifikate (die 

„Zertifikatsstelle“). Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit die Zertifikatsstelle durch eine andere 

Bank oder – soweit gesetzlich zulässig – durch ein Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in einem 

der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu ersetzen, eine oder mehrere zusätzliche 

Zertifikatsstellen zu bestellen oder deren Bestellung zu widerrufen. Ersetzung, Bestellung und 

Widerruf werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 

(2) Die Zertifikatsstelle ist berechtigt, jederzeit ihr Amt als Zertifikatsstelle niederzulegen. Die 

Niederlegung wird nur wirksam mit Bestellung einer anderen Bank oder – soweit gesetzlich zulässig 

– eines Finanzdienstleistungsinstituts mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

zur Zertifikatsstelle durch die Emittentin. Niederlegung und Bestellung werden gemäß § 11 bekannt 

gemacht. 

(3) Die Zertifikatsstelle handelt ausschließlich als Erfüllungsgehilfe der Emittentin und hat keinerlei 

Pflichten gegenüber den Zertifikatsinhabern. Die Zertifikatsstelle ist von den Beschränkungen des 

§ 181 BGB befreit. 

(4) Weder die Emittentin noch die Zertifikatsstelle sind verpflichtet, die Berechtigung der Einreicher von 

Zertifikaten zu prüfen.] [andere Regelung zur Zertifikatsstelle: ] 

[§ 10 a 

Begrenzter Rückgriff (Limited Recourse) 

Gemäß dem Treuhandvertrag, der zwischen der Emittentin und der Garantin geschlossen wurde (der 

Treuhandvertrag), ist die Emittentin u.a. verpflichtet, (i) die Zertifikate treuhänderisch im eigenen 

Namen, aber für Rechnung der Garantin zu begeben und zurückzuzahlen, (ii) sämtliche 

Emissionserlöse aus der Begebung der Zertifikate zu vereinnahmen und an die Garantin 

weiterzuleiten und (iii) ausschließlich die finanziellen Mittel zu verwenden, welche ihr von der 

Garantin gemäß dem Treuhandvertrag zur Verfügung gestellt werden, um bei Fälligkeit ihren 

Zahlungsverpflichtungen aus den Zertifikaten nachzukommen und diese Zahlungen treuhänderisch 

im eigenen Namen, aber für Rechnung der Garantin zu tätigen (die finanziellen Mittel entsprechen 

dabei der Höhe der Zahlungen, welche die Emittentin gemäß den Zertifikaten bei Fälligkeit zu leisten 

hat, und ermöglichen es ihr, ihren Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachzukommen). Die 

Fähigkeit der Emittentin, ihren Zahlungsverpflichtungen aus den Zertifikaten vollumfänglich 

nachzukommen, hängt dementsprechend davon ab, dass sie die Beträge, welche die Garantin ihr nach 

dem Treuhandvertrag zu zahlen hat, in vollem Umfang erhält.  

Die Zahlungsverpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten sind auf die finanziellen Mittel 

begrenzt, welche die Garantin im Rahmen des Treuhandvertrags für die Emittentin bereitstellt. 
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Sofern sich die von der Garantin gemäß dem Treuhandvertrag bereitgestellten finanziellen Mittel 

letztlich als unzureichend für eine vollständige Erfüllung der Ansprüche sämtlicher 

Zertifikatsinhaber erweisen, erlischt der entstehende Fehlbetrag und es bestehen keine weiteren 

Ansprüche der Zertifikatsinhaber gegenüber der Emittentin, ungeachtet dessen, ob die Emittentin in 

der Lage wäre, ihre Zahlungsverpflichtungen aus den Zertifikaten mit anderen ihr zur Verfügung 

stehenden Mitteln zu begleichen (entsprechende Zahlungsverpflichtungen werden als „Säumige 

Zahlungen“ bezeichnet); dies gilt jedoch vorbehaltlich des Rechts auf Kündigung oder vorzeitige 

Rückzahlung. 

Die Rechte der Zertifikateinhaber aus der Garantie auf erstes Anfordern werden durch den 

Begrenzten Rückgriff nicht berührt und die Verpflichtungen der Garantin aus der Garantie nicht 

eingeschränkt; dementsprechend ist jeder Zertifikateinhaber weiterhin berechtigt, gerichtliche oder 

sonstige Verfahren gegen die Garantin anzustrengen oder anderweitig Ansprüche gegen die Garantin 

geltend zu machen, um im Rahmen der Garantie geschuldete Verpflichtungen, insbesondere auch in 

Bezug auf Säumige Zahlungen, durchzusetzen.  

] 

§ 11 

Bekanntmachungen 

[Soweit diese Zertifikatsbedingungen eine Bekanntmachung nach diesem § 11 vorsehen, wird diese 

auf der Internetseite [http://www.sg-zertifikate.de] [] für ein öffentliches Angebot in der 

Bundesrepublik Deutschland] [bzw.] [auf der Internetseite [http://www.sg-zertifikate.at] [] für ein 

öffentliches Angebot in der Republik Österreich] [] (oder auf einer anderen Internetseite, welche 

die Emittentin mit einem Vorlauf von mindestens sechs Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmung 

mitteilt) veröffentlicht und mit dieser Veröffentlichung den Wertpapierinhabern gegenüber wirksam, 

soweit nicht in der Mitteilung ein späterer Wirksamkeitszeitpunkt bestimmt wird. Wenn und soweit 

zwingende Bestimmungen des geltenden Rechts oder Börsenbestimmungen Veröffentlichungen an 

anderer Stelle vorsehen, erfolgen diese zusätzlich an jeweils vorgeschriebener Stelle.] [andere 

Regelung zu Bekanntmachungen: ] 

§ 12 

Aufstockung, Rückkauf 

[(1) Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit weitere Zertifikate mit gleicher Ausstattung zu begeben, so 

dass sie mit den Zertifikaten zusammengefasst werden, eine einheitliche Emission mit ihnen bilden 

und ihre Anzahl erhöhen. Der Begriff „Zertifikate“ umfasst im Fall einer solchen Aufstockung auch 

solche zusätzlich begebenen Zertifikate. 

(2) Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit Zertifikate über die Börse oder durch außerbörsliche Geschäfte 

zu einem beliebigen Preis zurück zu erwerben. Die Emittentin ist nicht verpflichtet, die 

Zertifikatsinhaber davon zu unterrichten. Die zurück erworbenen Zertifikate können entwertet, 
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gehalten, weiterveräußert oder von der Emittentin in anderer Weise verwendet werden.] [andere 

Regelung zu Aufstockung, Rückkauf: ] 

§ 13 

Ersetzung der Emittentin 

[(1) Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Zertifikatsinhaber eine andere Ge-

sellschaft als Emittentin (die „Neue Emittentin“) hinsichtlich aller Verpflichtungen aus oder in 

Verbindung mit den Zertifikaten an die Stelle der Emittentin zu setzen, sofern 

 (a) die Neue Emittentin alle Verpflichtungen der Emittentin aus oder in Verbindung mit den 

Zertifikaten übernimmt (die „Übernahme“), 

(b) die Emittentin oder die Garantin sämtliche Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus den 

Zertifikaten zugunsten der Zertifikatsinhaber garantiert und 

(c) die Neue Emittentin alle notwendigen Genehmigungen von den zuständigen Behörden er-

halten hat, damit die Neue Emittentin alle Verpflichtungen aus oder in Verbindung mit den 

Zertifikaten erfüllen kann. 

(2) Im Falle einer solchen Ersetzung der Emittentin gilt jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene 

Bezugnahme auf die Emittentin als auf die Neue Emittentin bezogen.  

(3) Die Ersetzung der Emittentin gemäß § 13 (1) wird gemäß § 11 bekannt gemacht. Mit Erfüllung der 

vorgenannten Bedingungen tritt die Neue Emittentin in jeder Hinsicht an die Stelle der Emittentin 

und die Emittentin wird von allen mit der Funktion als Emittentin zusammenhängenden 

Verpflichtungen gegenüber den Zertifikatsinhabern aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten 

befreit.] [andere Ersetzungsregelung: ] 

[§ 14 

Ordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht teilweise, jeweils mit einer 

Kündigungsfrist von [] durch Bekanntmachung gemäß § 11 mit Wirkung zum [] (jeweils ein 

„Kündigungstermin“)[, frühestens aber zum ] zu kündigen. Die Kündigung ist unwiderruflich 

und muss den Kündigungstermin benennen. Der Kündigungsbetrag wird entsprechend dem 

Auszahlungsbetrag gemäß § 2 ermittelt. Maßgeblich für die Berechnung des Kündigungsbetrags ist 

für diese Zwecke der Referenzpreis des Basiswerts am Kündigungstermin. Sollte der 

Kündigungstermin kein Berechnungstag sein, so ist für den Kündigungsbetrag maßgeblich der 

Referenzpreis des Basiswerts am dem Kündigungstermin nächstfolgenden Berechnungstag.  
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(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der Kündigung (der 

„Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die [Clearstream] [andere 

Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 

oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. 

die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

[§ 14[a] 

Einlösung der Zertifikate 

[[(1) Die Zertifikate können – vorbehaltlich einer [ordentlichen bzw.] außerordentlichen Kündigung der 

Zertifikate durch die Emittentin – durch jeden Zertifikatsinhaber nach Maßgabe der Bestimmungen 

in den folgenden Absätzen zu einem Einlösungstermin eingelöst werden (das „Einlösungsrecht“). 

„Einlösungstermine“ sind[, beginnend mit dem [in der Tabelle 2 angegebenen Ausgabetag],] 

[jeweils der dritte Freitag der Monate ●][alle Berechnungstage bis zum 

[●][einschließlich][ausschließlich]][andere Definition von Einlösungstermin: ●]. 

(2) Das Einlösungsrecht kann jeweils für mindestens [●] Zertifikate [oder ein ganzzahliges Vielfaches 

davon] [und danach ●] [einzeln] ausgeübt werden. [Eine Einlösung von weniger als [●] Zertifikaten 

ist ungültig und entfaltet keine Wirkung. Eine Einlösung von mehr als [●] Zertifikaten, deren Anzahl 

nicht durch [●] teilbar ist, gilt als Einlösung der nächst kleineren ganzen Zahl von Zertifikaten, die 

durch [●] teilbar ist.] Mit der Einlösung der Zertifikate durch einen Zertifikatsinhaber an einem 

Einlösungstermin erlöschen alle Rechte aus den eingelösten Zertifikaten. 

(3) Zur wirksamen Einlösung der Zertifikate zu einem Einlösungstermin müssen bis spätestens [●] Uhr 

[Ortszeit Frankfurt am Main] am [●]. Bankgeschäftstag vor diesem Einlösungstermin sämtliche 

folgende Bedingungen erfüllt sein: 

(a) Bei der Zertifikatsstelle (§ 10) muss eine rechtsverbindlich unterzeichnete Erklärung (die 

„Einlösungserklärung“) eingegangen sein, die die folgenden Angaben enthält 

(i) den Namen des Zertifikatsinhabers, 

(ii) die Bezeichnung und die Anzahl der Zertifikate, die eingelöst werden sollen, 

(iii) das [●-]Konto des Zertifikatsinhabers bei einer Bank in der Bundesrepublik 

Deutschland, dem der Auszahlungsbetrag gutgeschrieben werden soll und 

(iv) eine Erklärung, dass weder der Zertifikatsinhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer 

(beneficial owner) der Zertifikate eine US-Person ist. 
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Die Einlösungserklärung ist unwiderruflich und bindend. Die in diesem Absatz verwendeten 

Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S des United States Securities 

Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung beigelegt ist. 

(b) Die einzulösenden Zertifikate müssen bei der Zertifikatsstelle durch Gutschrift der Zertifikate 

auf das Konto [Nr. ●] der Zertifikatsstelle bei der [Clearstream][●] eingegangen sein. 

(4) Eine Einlösungserklärung ist nichtig, wenn die in § 14[a] Absatz (3) genannten Bedingungen erst 

nach [●] Uhr [Ortszeit Frankfurt am Main] am [●]. Bankgeschäftstag vor dem Einlösungstermin 

erfüllt sind.] Weicht die in der Einlösungserklärung genannte Anzahl Zertifikate, für die die 

Einlösung nach § 14[a] Absatz (3) erklärt wird, von der Anzahl der bei der Zertifikatsstelle 

eingegangenen Zertifikate ab, so gilt die Einlösung nur für die niedrigere der beiden Anzahlen an 

Zertifikaten als erklärt. Etwaige nach dieser Regelung nicht ausgeübte, aber an die Zertifikatsstelle 

übertragene Zertifikate werden auf Kosten und Gefahr des Zertifikatsinhabers an diesen zurück 

übertragen. 

[(5) Die Einlösung der Zertifikate ist für alle einlösenden Zertifikatsinhaber zusammen pro 

Einlösungstermin insgesamt auf einen Einlösungshöchstbetrag [in Höhe von EUR [●]] [in der den 

Einlösungsterminen [in der Tabelle 2] zugeordneten Beträgen] begrenzt ([jeweils] der 

„Einlösungshöchstbetrag“). Überschreitet die Summe der zu zahlenden Auszahlungsbeträge für die 

Zertifikate, für die an einem Einlösungstermin von den Zertifikatsinhabern die Einlösung erklärt 

wurde, den [für diesen Einlösungstag geltenden] Einlösungshöchstbetrag, wird die Anzahl der 

einzulösenden Zertifikate so lange reduziert, bis die Summe der zu zahlenden Auszahlungsbeträge 

den Einlösungshöchstbetrag nicht mehr überschreitet. Die Reduzierung der Anzahl der 

einzulösenden Zertifikate erfolgt dabei, indem die zeitlich zuletzt bei der Zertifikatsstelle 

eingegangenen Einlösungserklärungen nicht berücksichtigt werden. Gehen zwei oder mehrere 

Einlösungserklärungen zum gleichen Zeitpunkt bei der Zertifikatsstelle ein, obliegt die Bestimmung 

der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs der Einlösungserklärungen dem billigen Ermessen der 

Emittentin (§ 315 BGB). Zertifikate, für die die Einlösung wirksam nach Absatz (3) erklärt wurde, 

die aber nach den Regelungen dieses Absatzes nicht für eine Einlösung an diesem Einlösungstermin 

berücksichtigt werden, gelten als am nächstfolgenden Einlösungstermin wirksam eingelöst. Sie 

unterliegen auch an diesem nächstfolgenden Einlösungstermin [und ggf. den danach folgenden Ein-

lösungsterminen, sofern auch nicht an dem ersten nächstfolgenden Einlösungstermin eingelöst,] dem 

jeweiligen Einlösungshöchstbetrag.]] [andere Regelung zur Einlösung der Zertifikate: ●] 

(6) Der Einlösungsbetrag wird entsprechend dem Auszahlungsbetrag gemäß § 2 ermittelt. Maßgeblich 

für die Berechnung des Einlösungsbetrags ist für diese Zwecke der Referenzpreis des Basiswerts am 

Einlösungstermin. Sollte der Einlösungstermin kein Berechnungstag sein, so ist für den 

Einlösungsbetrag maßgeblich der Referenzpreis des Basiswerts am dem Einlösungstermin 

nächstfolgenden Berechnungstag.] 



506 

[§ 15][] 

Verschiedenes 

(1) Form und Inhalt der Zertifikate sowie alle Rechte und Pflichten aus den in diesen Zertifikats-

bedingungen geregelten Angelegenheiten bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. Form und Inhalt der Garantie (§ 4 [a]) und alle Rechte und Pflichten 

hieraus bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(2) Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. 

(3) [Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus den in den Zertifikatsbedingungen geregelten 

Angelegenheiten ist Frankfurt am Main. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten 

aus den in den Zertifikatsbedingungen geregelten Angelegenheiten ist Frankfurt am Main, wenn der 

Zertifikatsinhaber Kaufmann ist oder es sich bei ihm um eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt oder sich sein Wohnsitz außerhalb 

der Bundesrepublik Deutschland befindet. Soweit gesetzlich zulässig, ist das Landgericht Frankfurt 

am Main nicht ausschließlich zuständig für jedwede Klage oder andere Rechtsverfahren, die sich 

aufgrund der oder im Zusammenhang mit der Garantie ergeben.] [andere Gerichtsstandbestimmung: 

] 

(4) Die Emittentin ist berechtigt, in den Fällen von 

(i) offensichtlichen Schreib- oder Rechenfehlern in den Zertifikatsbedingungen / Endgültigen 

Bedingungen oder 

(ii) ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten in den Zertifikatsbedingungen / Endgültigen 

Bedingungen 

die Anfechtung gegenüber den Zertifikatsinhabern zu erklären.  

Nach Erlangung der Kenntnis über das Bestehen eines Anfechtungsgrunds wird die Emittentin die 

Anfechtung ohne schuldhaftes Verzögern gegenüber den Zertifikatsinhabern gemäß § 11 erklären. 

Nach einer solchen Anfechtung durch die Emittentin kann der Zertifikatsinhaber durch Einreichung 

einer ordnungsgemäß ausgefüllten Rückzahlungserklärung bei der Zertifikatsstelle auf einem dort 

erhältlichen Formular unter aller in dem Formular geforderten Angaben und Erklärungen (die 

„Rückzahlungserklärung“) und Übertragung der Zertifikate auf das Konto der Zertifikatsstelle bei 

der Clearingstelle die Rückzahlung des [anfänglichen Erwerbspreises][anderen Betrag einfügen: ●] 

verlangen. Die Emittentin wird bis spätestens [●] Kalendertage nach Eingang der Rückzahlungs-

erklärung und dem Eingang der Zertifikate auf dem Konto der Zertifikatsstelle bei der Clearingstelle, 

je nachdem, welcher Eingang später erfolgt, den [anfänglichen Erwerbspreis][anderen Betrag 

einfügen: ●] der Zertifikatsstelle zur Verfügung stellen, die diesen auf das in der Rück-

zahlungserklärung angegebene Konto des Zertifikatsinhabers überweisen wird. Mit Zahlung des 
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[anfänglichen Erwerbspreises] [anderen Betrag einfügen: ●] erlöschen alle Rechte aus den 

eingereichten Zertifikaten. 

(5) Die Emittentin kann mit der Anfechtungserklärung gemäß Absatz (4) ein Angebot auf Fortführung 

der Zertifikate zu berichtigten Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedingungen verbinden. Ein 

solches Angebot sowie die berichtigten Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedingungen werden 

den Zertifikatsinhabern zusammen mit der Anfechtungserklärung gemäß § 11 bekannt gemacht. 

Wenn der Zertifikatsinhaber nicht innerhalb von [4 Wochen][anderen Zeitraum einfügen: ●] nach 

dem Wirksamwerden des Angebots gemäß § 11 durch Einreichung einer ordnungsgemäß 

ausgefüllten Rückzahlungserklärung bei der Zertifikatsstelle sowie Übertragung der Zertifikate auf 

das Konto der Zertifikatsstelle bei der Clearingstelle gemäß Absatz (4) die Rückzahlung des 

[anfänglichen Erwerbspreises][anderen Betrag einfügen: ●] verlangt, gilt ein solches Angebot als 

vom Zertifikatsinhaber angenommen, mit der Folge, dass die Wirkungen der Anfechtung nicht 

eintreten. Die Emittentin wird in der Bekanntmachung auf diese Wirkung hinweisen.  

(6)  [Als „anfänglicher Erwerbspreis“ im Sinne der Absätze (4) und (5) gilt der vom jeweiligen 

Zertifikatsinhaber gezahlte tatsächliche Erwerbspreis (wie in der Rückzahlungserklärung angegeben 

und nachgewiesen) bzw. das gewichtete arithmetische Mittel der an dem der Erklärung der 

Anfechtung gemäß vorstehendem Absatz (2) vorhergehenden Bankgeschäftstag gehandelten Preise 

der Wertpapiere, je nachdem welcher dieser Beträge höher ist. Liegt an dem der Erklärung der 

Anfechtung gemäß vorstehendem Absatz (2) vorhergehenden Bankgeschäftstag eine Marktstörung 

gemäß § 7 Absatz (2) vor, so ist für die Preisermittlung nach vorstehendem Satz der letzte der 

Anfechtung gemäß vorstehendem Absatz (2) vorhergehende Bankgeschäftstag an dem keine 

Marktstörung vorlag, maßgeblich.][andere Definition: ●] 

(7) Die Emittentin kann ohne Zustimmung der Zertifikatsinhaber  

(i) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen in den Zertifikatsbedingungen / 

Endgültigen Bedingungen berichtigen bzw. ergänzen; dabei sind nur solche Berichtigungen 

bzw. Ergänzungen zulässig, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für die 

Zertifikatsinhaber zumutbar sind und insbesondere die rechtliche und finanzielle Situation 

der Zertifikatsinhaber nicht wesentlich verschlechtern;  

(ii) Änderungen der Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedingungen vornehmen, die 

lediglich formaler, unwesentlicher oder technischer Art sind, ungeachtet der Absätze (4) – 

(7), um einen offensichtlichen Fehler zu berichtigen, sofern die Berichtigung eines solchen 

Fehlers den Zertifikatsinhabern nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) 

und unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin zumutbar ist und die rechtliche und 

finanzielle Position des Zertifikatsinhabers nicht wesentlich verschlechtert.  

Über solche Änderungen bzw. Ergänzungen entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen und 

macht sie gemäß § 11 bekannt. 
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(8) Waren dem Zertifikatsinhaber Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche Unrichtigkeiten in den 

Zertifikatsbedingungen beim Erwerb der Zertifikate bekannt, so kann die Emittentin den 

Zertifikatsinhaber ungeachtet der Absätze (4) – (7) an den entsprechend berichtigten 

Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedingungen festhalten. 

(9)  Sollte eine Bestimmung dieser Zertifikatsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine 

wirksame Bestimmung zu ersetzen, die den wirtschaftlichen Zwecken der unwirksamen Bestimmung 

so weit wie rechtlich möglich Rechnung trägt.  
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II.  Bedingungen für Reverse Zertifikate13

Ein Anleger sollte nur eine Anlage in die []-Zertifikate tätigen, wenn er in der Lage ist, die 

Zertifikatsbedingungen zu verstehen, hinsichtlich der []-Zertifikate sachkundig ist und 

insbesondere in der Lage ist, das Leistungsversprechen der Emittentin für die []-Zertifikate in 

vollem Umfang nachzuvollziehen und zu verstehen. Sofern dies nicht der Fall ist, wird von einer 

Anlage in diese Zertifikate abgeraten. 

§ 1 

Zertifikatsrecht 

Die Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main, (die „Emittentin“) gewährt dem Inhaber 

von Zertifikaten (die „Zertifikate“), bezogen auf den Basiswert (§ 8 (1)), [wie im Einzelnen jeweils 

in der Tabelle 1 unter II. Allgemeine Informationen zur Emission, 1. Angaben zu den Basiswerten 

der Endgültigen Bedingungen (die „Tabelle 1“) bzw. in der Tabelle 2 unter III. Besondere 

Informationen in Bezug auf die Wertpapiere der Endgültigen Bedingungen (die „Tabelle 2“) 

angegeben,] das Recht, nach Maßgabe dieser Zertifikatsbedingungen die Zahlung des 

Auszahlungsbetrags (§ 2) zu verlangen (das „Zertifikatsrecht“). 

§ 2 

Auszahlungsbetrag 

[Auszahlungsprofil bei Reverse [Stufen][e][E]xpress-Zertifikaten: 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 

Auszahlungsbetrages wie folgt: 

(1) (a) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (§ 8 (2)) die Barriere (Absatz 

4) überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 7) 

multipliziert mit der Summe aus 100% und der Negativen Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] ; mindestens entspricht der 

Auszahlungsbetrag je Zertifikat EUR 0,001. Die „Negative Performance“ des Basiswerts entspricht 

der Differenz aus 100% und dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag 

(Absatz 6) und dem Basispreis (Absatz 5).  

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

max[[Wechselkursperformance *] Nominalbetrag * (100% + (100% - Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag / Basispreis)); 0,001] 

13 Dieser Bedingungssatz ist auf die folgenden Produkte anwendbar: Reverse Express-Zertifikate, Reverse 
Stufenexpress Zertifikate, Reverse Bonus-Zertifikate und Capped Reverse Bonus-Zertifikate. 
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[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(b) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (§ 8 (2)) die Barriere (Absatz 

4) erreicht oder unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) mindestens den 

Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 2)[, multipliziert mit 

der Wechselkursperformance (§ 2a)] (der Mindestbetrag), höchstens jedoch den Nominalbetrag 

(Absatz 7) multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor (Absatz 3)[, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance (§ 2a)] (der „Höchstbetrag“).  

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * max[Mindestbetragsfaktor; Höchstbetragsfaktor] [* 

Wechselkursperformance][*Maßgeblicher Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2)  Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindestbetragsfaktor.  

(3)  Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Höchstbetragsfaktor. 

(4)  Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 

(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis.  

(6) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). 

(7) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag 

je Zertifikat.  

]] 

[Auszahlungsprofil bei Reverse Bonus-Zertifikaten: 

(1) (a) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu irgendeinem Zeitpunkt 

während] [der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des finalen 

Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 3) erreicht oder 

überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [die Wechselkursperformance (§ 2a) 

multipliziert mit dem] [den] [mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 6) multiplizierten Differenzbetrag 

aus dem Reverselevel (Absatz 7) und dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5)] 

[Nominalbetrag (Absatz 6) multipliziert mit der Summe aus 100% und der negativen Performance 

des Basiswerts]; mindestens entspricht der Auszahlungsbetrag je Zertifikat EUR 0,001. [Die 
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„negative Performance des Basiswerts“ entspricht der Differenz aus 100% und dem Quotienten 

aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5) und dem Basispreis (Absatz 4).]  

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

max[[Wechselkursperformance *] [Bezugsverhältnis* (Reverselevel - Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag)][Nominalbetrag * (100% + (100% - Referenzpreis am finalen Bewertungstag 

/ Basispreis))]; 0,001] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(b) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu keinem Zeitpunkt während] 

[der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des finalen Bewertungstages (§ 3 

())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 3) [nicht] erreicht oder überschreitet, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [die Wechselkursperformance (§ 2a) multipliziert mit 

dem] [den] [mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 6) multiplizierten Differenzbetrag aus dem 

Reverselevel (Absatz 7) und dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5)] 

[Nominalbetrag (Absatz 6) multipliziert mit der Summe aus 100% und der negativen Performance 

des Basiswerts (Absatz 1); [mindestens jedoch [den mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 6) 

multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel (Absatz 7) und dem Mindestbetragsfaktor 

(Absatz 2)] [den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 2)][, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] (der Mindestbetrag).  

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Wechselkursperformance *] [Nominalbetrag] * max[Bezugsverhältnis * (Reverselevel - 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag) ;Bezugsverhältnis*(Reverselevel - 

Mindestbetragsfaktor)] [100% + (100% - Referenzpreis  

am finalen Bewertungstag / Basispreis); Mindestbetragsfaktor]  

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindestbetragsfaktor. 

(3) Die „Barriere“ entspricht jeweils der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 

(4) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 

(5) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). 
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(6) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag je 

Zertifikat.  

[(7) Der „Reverselevel“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Reverselevel.] 

]] 

[Auszahlungsprofil bei Capped Reverse Bonus-Zertifikaten: 

(1) (a) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu irgendeinem Zeitpunkt 

während] [der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des finalen 

Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 2) erreicht oder 

überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [die Wechselkursperformance (§ 2a) 

multipliziert mit dem] [den] [mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 6) multiplizierten Differenzbetrag 

aus dem Reverselevel (Absatz 8) und dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5)] 

[Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit der Summe aus 100% und der negativen Performance 

des Basiswerts]; mindestens entspricht der Auszahlungsbetrag je Zertifikat EUR 0,001; höchstens 

jedoch entspricht der Auszahlungsbetrag [dem mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 6) multiplizierten 

Differenzbetrag aus dem Reverselevel (Absatz 8) und dem Höchstbetragsfaktor (Absatz 4)] [dem mit 

dem Nominalbetrag (Absatz 7) multiplizierten Höchstbetragsfaktor (Absatz 4)] [, multipliziert mit 

der Wechselkursperformance (§ 2a)] (der „Höchstbetrag“). [Die „negative Performance des 

Basiswerts“ entspricht der Differenz aus 100% und dem Quotienten aus dem Referenzpreis am 

finalen Bewertungstag (Absatz 6) und dem Basispreis (Absatz 5).]  

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

max[[Wechselkursperformance *] [Bezugsverhältnis* (Reverselevel - Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag)][Nominalbetrag * min[(100% + (100% - Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag / Basispreis)]); [Bezugsverhältnis* (Reverselevel - Höchstbetragsfaktor] 

[Höchstbetragsfaktor]; 0,001] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(b) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu keinem Zeitpunkt während] 

[der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des finalen Bewertungstages (§ 3 

())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 2) [nicht] erreicht oder überschreitet, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [die Wechselkursperformance (§ 2a) multipliziert mit 

dem] [den] [mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 6) multiplizierten Differenzbetrag aus dem 

Reverselevel (Absatz 8) und dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5)] 

[Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit der Summe aus 100% und der negativen Performance 

des Basiswerts (Absatz 1)]; mindestens jedoch [den mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 6) 

multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel (Absatz 8) und dem Mindestbetragsfaktor 

(Absatz 2)] [den Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 3)][, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] (der Mindestbetrag), höchstens jedoch [dem 
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mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 6) multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel (Absatz 

8) und dem Höchstbetragsfaktor (Absatz 4)] [den mit dem Nominalbetrag (Absatz 7) multiplizierten 

Höchstbetragsfaktor] (Absatz 4)[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] (der 

Höchstbetrag).  

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

[Wechselkursperformance *] [Nominalbetrag] * min[max[Bezugsverhältnis * (Reverselevel – 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag); Bezugsverhältnis*(Reverselevel – 

Mindestbetragsfaktor)] [(100% + (100% - Referenzpreis am finalen Bewertungstag / 

Basispreis)); Mindestbetragsfaktor]; [Bezugsverhältnis* (Reverselevel – 

Höchstbetragsfaktor] [; Höchstbetragsfaktor]] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2)  Die „Barriere“ entspricht jeweils der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere.  

(3)  Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindestbetragsfaktor. 

(4)  Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Höchstbetragsfaktor. 

(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 

(6) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 

(2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). 

(7) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag je 

Zertifikat.  

[(8) Der „Reverselevel“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Reverselevel.] 

]] 

[§ 2a 
[Wechselkursperformance;] Währungsumrechnung 

[[(1)][()] Die „Wechselkursperformance“ [des [jeweiligen] Basiswerts entspricht dem Quotienten aus 

dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des [jeweiligen] [Basiswerts] 

[Korbbestandteils] am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des [jeweiligen] [Basiswerts] [Korbbestandteils] (wie [in der Tabelle 1] angegeben) 

am [finalen] [Bewertungstag][[bzw. am]Bewertungstag(t)] [bzw. am maßgeblichen 

Bewertungstag(t) im Falle einer vorzeitgen Rückzahlung gemäß § 4]][entspricht einem am 

International Interbank Spot Market tatsächlich gehandelter Kurs für [Handelswährung][] 1,00 in 
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[Währung][] am Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis festgestellt und 

veröffentlicht wird]. [Der „Maßgebliche Wechselkurs“ der Handelswährung entspricht 

[hinsichtlich ] dem [][Mittel]kurs [der Handelswährung zum Euro], der auf der [Reuters-

Seite] [] oder einer diese ersetzende Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf 

einer anderen [Reuters-Seite] [] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice 

angezeigt wird. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise 

festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist der von der [Emittentin] 

[Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf der Basis der dann geltenden 

Marktusancen ermittelte Wechselkurs maßgeblich. Sofern die Handelswährung des [jeweiligen] 

Basiswerts, wie [in der Tabelle 1] angegeben, der Euro ist, entspricht die Wechselkursperformance 

hinsichtlich dieses Basiswerts stets 1.] [andere Wechselkursperformancedefinition:  ]]] 

[[(1)][(2)] Jede Bezugnahme auf „EUR“ ist als Bezugnahme auf das in den Teilnehmerstaaten der 

Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) geltende gesetzliche Zahlungsmittel „Euro“ 

zu verstehen. [[Eine ][W][w]eitere Kurzbezeichnung[en] [einer Währung][für Währungen] 

[ist][sind] [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] definiert. Die Umrechnung der [in der Tabelle 1] 

angegebenen Handelswährung[en] (die „Handelswährung[en]“) in EUR erfolgt [auf der Grundlage 

des in der Handelswährung für EUR 1,00 ausgedrückten Wechselkurses an dem [finalen ] 

[Bewertungstag (§ 3 [(2)][])] [anderer Umrechnungstag: ]] auf der Grundlage des in der 

Handelswährung für EUR 1,00 ausgedrückten und von der Europäischen Zentralbank in 

Frankfurt am Main festgestellten amtlichen Mittelkurses [am [finalen ]Bewertungstag (§ 3 

[(2)][])] [an dem der Feststellung des Referenzpreises am [finalen ]Bewertungstag nachfolgenden 

Tag]] [, der auf der [in der Tabelle 1] für die Handelswährung angegebenen Bildschirmseite oder 

einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht 

zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs dem 

Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes 

angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt 

werden, ist der von der [Emittentin] [Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf der 

Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden 

Marktgegebenheiten ermittelte Wechselkurs maßgeblich.][zu einem Wechselkurs von einer (1) 

Einheit der Handelswährung zu EUR 1,00 („Quanto“).][andere Umrechnungsdefinition: ]]] 

§ 2b 
Zinsbetrag[, Zinszahltag[(nt)]] 

[(1)] [Eine Verzinsung der Zertifikate findet nicht statt.] [Die Zertifikate werden verzinst.] [Die Höhe der 

Verzinsung ist variabel und][Der][der] Zinskupon (Absatz (●)) wird am [jeweiligen] [Zinszahltag] 

[Zinszahltag[(nt)] (Absatz (●)) gezahlt.]  

[(2)  [Der Zinskupon entspricht dem Produkt aus dem Nominalbetrag (§ 2 (●)) und dem Zinssatz (Absatz 

(●)).]Wird die [Barriere (§ 2 (●))] [Barriere(nt) (Absatz [(6)][(7)][•])] [von der Performance [(§ 2 

(●)]] [bzw.] [vom Referenzpreis] [des Basiswerts (§ 2 (●)] [des Korbbestandteils mit der geringsten 

Performance (§ 2 (●)] [am Bewertungstag(t) (§ [●]) bzw. am finalen Bewertungstag (§ [●])erreicht 
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oder unterschritten, entspricht der Zinskupon der Differenz aus (a) dem Produkt aus dem 

Nominalbetrag (§ 2 (●)), dem Zinssatz (Absatz 3) [multipliziert mit der Wechselkursperformance] 

und der Anzahl der durchlaufenen Bewertungstage (Bewertungstage(t) einschließlich des finalen 

Bewertungstags) und (b) der Summe der an vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten Zinskupons. 

Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupon [0%][●].] 

[(3)  Wird die [Barriere (§ 2 (●))] [Barriere(nt) (Absatz [(6)][(7)][•])] [von der Performance [(§ 2 (●)]] 

[bzw.] [vom Referenzpreis] [des Basiswerts (§ 2 (●)] [des Korbbestandteils mit der geringsten 

Performance (§ 2 (●)] zu keinem Zeitpunkt bis zum dem Bewertungstag(t) berührt, entspricht der 

Zinskupon am darauffolgenden Zinszahltag(nt) (§ 2 (●) dem Qutienten aus dem Referenzpreis am 

jeweiligen Bewertungstag(t) und dem Nominalbetrag (§ 2 (●)), multipliziert dem Zinsfaktor (Absatz 

[(5)][(6)][])]. Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupons [0%][●].] 

[(3)  Wird die [Barriere (§ 2 (●))] [Barriere(nt) (Absatz [(6)][(7)][•])] [von der Performance [(§ 2 (●)]] 

[bzw.] [vom Referenzpreis] [des Basiswerts (§ 2 (●)] [des Korbbestandteils mit der geringsten 

Performance (§ 2 (●)] zu keinem Zeitpunkt im Zeitraum zwischen dem aktuellen Bewertungstag(t) 

und dem unmittelbar voraussgehenden Bewertungstag(t-1) berührt, entspricht der Zinskupon am 

darauffolgenden Zinszahltag(nt) (§ 2 (●) der Differenz aus (a) dem Produkt aus dem Nominalbetrag 

(§ 2 (5)), dem Zinssatz (Absatz 3) [multipliziert mit der Wechselkursperformance] und der Anzahl 

der durchlaufenen Bewertungstage (Bewertungstage(t) einschließlich des finalen Bewertungstags) 

und (b) der Summe der an vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten Zinskupons. Andernfalls 

beträgt die Höhe des Zinskupon [0%][●].] 

[[(3)][(4)] Der „Zinssatz“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Zinssatz.] 

[[(4)][(5)][] Der [„Zinszahltag(nt)“] [entspricht dem] [entsprechen den] [jeweils] [in der Tabelle 2] 

angegebenen [Zinszahltag[en](nt)]. Sollte ein Zinszahltag(nt) auf einen Tag fallen, der kein 

Bankgeschäftstag (§ 3 (●)) ist, so ist der nächstfolgende Tag, der ein Bankgeschäftstag ist, der 

Zinszahltag(nt).] [andere Definition: ●] 

[[(5)][(6)][] Der „Zinsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Zinsfaktor.] 

[[(6)][(7)][] Die „Barriere(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere(nt).] 

[(7)][(8)][] Sollten die Zertifikate gemäß § 4 vorzeitig zurückgezahlt werden, werden an dem diesem 

Zeitpunkt nachfolgenden Zinszahltagen(nt) keine Zinskupons mehr gezahlt.]  
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§ 3 

[Anfänglicher Bewertungstag, ] [Finaler ]Bewertungstag, Endtag, [Laufzeit, ]Bankgeschäftstag,  

[, Beobachtungszeitraum] 

[(1) Der „Anfängliche Bewertungstag“ entspricht [jeweils] dem [in der Tabelle 2] angegebenen An-

fänglichen Bewertungstag. Sollte der Anfängliche Bewertungstag [für [einen] [oder] [mehrere] 

Korbbestandteil[e]] kein Berechnungstag (§ 8 (2)) [oder ein ] sein, so ist [für alle Korbbestandteile] 

[nur für [den][die] betroffenen Korbbestandteil[e]] der nächstfolgende Tag, der [für [den][die] 

betroffenen Korbbestandteil[e]] [für alle Korbbestandteile] ein Berechnungstag [und ein ] ist, der 

Anfängliche Bewertungstag.] [andere Anfängliche Bewertungstagedefinition: ] 

[(2)][()] [Der „[finale] Bewertungstag“ entspricht dem [jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen [finalen] 

Bewertungstag.] [Bewertungstage (t) für die Feststellung der Performance [des Basiswerts][der 

Korbbestandteile] sind [jeweils der  beginnend mit dem  und endend mit dem ][die [in der 

Tabelle 2] angegebenen Bewertungstage (t)][die folgenden Tage: ].] [Open End: Der „[finale 

]Bewertungstag“ entspricht dem Kündigungstermin (§ 14)[Zertifikate mit Einlösungsrecht: für 

wirksam nach § 14[a] eingelöste Zertifikate entspricht der [finale ]Bewertungstag dem jeweiligen 

Einlösungstermin].] [Sollte [der][ein] [finale ]Bewertungstag [für [einen] [oder] [mehrere] Korbbe-

standteil[e]] kein Berechnungstag (§ 8 (2)) [oder ein ] sein, so ist [für alle Korbbestandteile] [nur 

für [den][die] betroffenen Korbbestandteil[e]] der nächstfolgende Tag, der [für [den][die] 

betroffenen Korbbestandteil[e]] [für alle Korbbestandteile] ein Berechnungstag [und ein ] ist, der 

[entsprechende] [finale ]Bewertungstag.] [andere Bewertungstagedefinition: ] 

[(3)][()] [Closed End: „Endtag“ ist, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung durch Kündigung gemäß 

§ [9][ ] [oder des Eintretens einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4][], der [in der Tabelle 2] 

angegebene Endtag. Die Zertifikate haben die [in der Tabelle 2] angegebene Laufzeit.] 

[(4)][()] „Bankgeschäftstag“ ist [- vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung -] jeder Tag, an dem die 

Banken in  für den Geschäftsverkehr [und ] geöffnet sind. Im Zusammenhang mit 

Zahlungsvorgängen gemäß § 6 und § 9 ist „Bankgeschäftstag“ jeder Tag (außer Samstag und 

Sonntag), an dem das TARGET-System geöffnet ist und die [Clearstream Banking AG (die 

„Clearstream“)] [andere Clearingstelle: ]Zahlungen abwickelt. „TARGET-System“ bezeichnet 

das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem.]] 

[andere Bankgeschäftstagebestimmung: ] 

[(5)][()] [[Der „Beobachtungszeitraum [(i)]“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Beobachtungszeitraum [(i)].[ Falls [im Falle von Indizes] der [in der Tabelle 2] angegebene [finale] 

[Bewertungstag][Endtag] dem Verfalltag eines Future-Kontrakts auf den Basiswert, wie [in der 

Tabelle 1] angegeben, entspricht, endet der Beobachtungszeitraum am [finalen ] 

[Bewertungstag][Endtag] zu dem Zeitpunkt, zu dem die [in der Tabelle 1] angegebene Maßgebliche 

Terminbörse für die Index-Future-Kontrakte auf den Basiswert den Schlussabrechnungskurs des 

Future-Kontrakts bestimmt und veröffentlicht. Die Bestimmung des vorangehenden Satzes findet 

keine Anwendung, wenn der Handel der Index-Future-Kontrakte aufgrund einer Änderung in der 

Berechnung des Index, seiner Zusammensetzung, Gewichtung oder aus einem sonstigen Grund 
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gemäß den für die Index-Future-Kontrakte anwendbaren Handelsbedingungen vorzeitig beendet 

wird.] 

[§ 4 

Vorzeitige Rückzahlung 

[(1) Sofern an einem Bewertungstag (t) die [[negative] [Performance des Basiswerts (§ 2 (1))] [der Kurs 

des Basiswerts (§ 8 (2))] [der Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 ((2))] an diesem Bewertungstag [den 

[an diesem Bewertungstag maßgeblichen] Rückzahlungslevel 

[erreicht][oder][überschreitet][unterschreitet] [●]][[die][eine] Barriere [(n[t])] [erreicht oder] 

[unterschreitet][überschreitet]] [●], endet die Laufzeit der Zertifikate an diesem Bewertungstag, ohne 

dass es einer gesonderten Kündigung der Zertifikate durch die Emittentin bedarf (die „Vorzeitige 

Rückzahlung“ [oder das „Vorzeitige Rückzahlungsereignis“) [andere Definition des Vorzeitigen 

Rückzahlungsereignisses: ]. In diesem Fall entspricht der von der Emittentin zu zahlende 

Auszahlungsbetrag dem [Nominalbetrag je Zertifikat (Absatz ())] [[mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten][, ][in EUR ausgedrückten [oder gemäß [] umgerechneten]] Basispreis] der 

Zertifikate multipliziert mit dem diesem Bewertungstag [und der [jeweiligen] Barriere [(n[t])]] [[in 

der Tabelle 2]] zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor [(n[t])] [Referenzpreis am [finalen 

]Bewertungstag (Absatz ())][mit dem Bezugsverhältnis (Absatz ()) multiplizierten Basispreis (Ab-

satz ())] [Nominalbetrag je Zertifikat (Absatz ())] [multipliziert mit der Differenz aus [100%][] 

und [dem absoluten Wert] der [mit dem Partizipationsfaktor (Absatz ()) multiplizierten] negativen 

Performance des Basiswerts][anderer Auszahlungsbetrag bei Vorzeitiger Rückzahlung: ]. 

[Sofern [Bedingung einfügen: ], entspricht der Auszahlungsbetrag je Zertifikat mindestens dem [mit 

dem Bezugsverhältnis (Absatz ()) multiplizierten Basispreis (Absatz ())][Nominalbetrag je 

Zertifikat (Absatz ())] multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor [(n[t])]. Der 

„Mindestbetragsfaktor“ [(n[t])] entspricht 

[, sofern [Bonus: der [Kurs] des Basiswerts (§ 8 (2)) zu keinem Zeitpunkt während des Be-

obachtungszeitraums die in der Tabelle 2 angegebene Barriere [(n[t])] [erreicht oder] über-

schreitet][andere Bedingung: ]] 

dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindestbetragsfaktor [(n[t])][(1), anderenfalls dem [in der 

Tabelle 2] angegebenen Mindestbetragsfaktor (2)][anderer Faktor: ].] 

(2) Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des je Zertifikat zu zahlenden 

Auszahlungsbetrags werden gemäß § 11 bekannt gemacht.]] 

[Vorzeitige Rückzahlung bei Reverse [Deep Barrier][Stufen][e][E]xpress-Zertifikaten [mit 

Tilgungsschwelle]: 

(1) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts [(§ 2 (●)] [(§ 8 (2))] an einem Bewertungstag(t) (Absatz 2) 

[die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete Barriere(nt) (Absatz 3) erreicht oder 

unterschreitet][den Basispreis erreicht oder unterschreitet][die [jeweilige] Tilgungsschwelle(nt) 
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(Absatz 5) erreicht oder unterschreitet], endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der 

Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem [Nominalbetrag (§ 2 (●))] [multipliziert mit dem 

diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) (Absatz 4)] entspricht[, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a) an diesem Bewertungstag(t)].  

Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * Vorzeitiger Rückzahlungsfaktor(nt) [* Wechselkursperformance][*Maßgeblicher 

Wechselkurs] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2)  „Bewertungstag(t)“ für die Feststellung des Referenzpreises Basiswerts [sind] [ist] [der] [die] 

[jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen Bewertungstag[e](t). Sollte ein Bewertungstag(t) kein 

Berechnungstag (§ 8 (2)) sein, so ist der nächstfolgende Tag, der ein Berechnungstag ist, der 

entsprechende Bewertungstag(t). 

(3)  Die „Barriere(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere(nt). 

(4) Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt)“ entspricht dem [in der Tabelle 2] [jeweils] angegebenen 

Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt). 

[(5) Die „Tilgungsschwelle(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Tilgungsschwelle(nt). 

[[(5)][(6)] Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des je Zertifikat zu zahlenden 

Auszahlungsbetrags werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 

§ 4[a] 

Status und Garantie 

(1) Die Zertifikate begründen unmittelbare, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der 

Emittentin, die untereinander und mit allen sonstigen gegenwärtigen und künftigen unbesicherten 

und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, ausgenommen solche 

Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. 

(2) Die Erfüllung der Verbindlichkeiten der Emittentin unter diesen Zertifikatsbedingungen wird von 

der Société Générale, Paris, Frankreich (die „Garantin“) garantiert. Die Verpflichtungen der Garantin 

aus der Garantie stellt eine direkte, unbedingte, unbesicherte und allgemeine Verpflichtung der 

Garantin dar, die gegenwärtig und in Zukunft gleichrangig mit allen anderen bestehenden und 

zukünftigen direkten, unbedingten, unbesicherten und allgemeinen Verpflichtungen der Garantin, 

einschließlich jener im Hinblick auf Einlagen, ist. Falls die Emittentin aus irgendeinem Grund eine 

durch sie an die Zertifikatsgläubiger in Bezug auf ein Zertifikat zahlbare Summe bzw. zahlbaren 
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Betrag (einschließlich etwaiger Agien oder anderer Beträge, gleich welcher Art, oder zusätzlicher 

Beträge, die unter den Zertifikaten zahlbar werden) nicht zahlt, garantiert die Garantin, sobald diese 

Zahlungen unter einem der vorgenannten Zertifikate fällig werden, den von der Emittentin an die 

Zertifikatsinhaber zahlbaren Betrag auf Verlangen an die Zertifikatsinhaber zahlen wird, als ob diese 

Zahlung durch die Emittentin in Übereinstimmung mit den Zertifikatsbedingungen erfolgt wäre.  

Für den Fall, dass die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (§ 6 (4)) ihre Bail-in-Befugnis (§ 6 (4)) auf 

Verpflichtungen der Société Générale gemäß Artikel L 613-30-3-l-3 des französischen Währungs- 

und Finanzgesetzes ausübt.  

Diese Verpflichtungen sind nachrangig zu den Verbindlichkeiten der Société Générale und 

profitieren von gesetzlich bevorzugten Ausnahmen gemäß Artikel L 613-30-3-I 1°und 2°des 

französischen Währungs- und Finanzgesetzes. Diese Verpflichtungen sind zudem nicht nachrangig 

zu den Verpflichtungen, wie in Artikel L 613-30-3-I-4 des französischen Währungs- und 

Finanzgesetzes definiert.   

Führt die entsprechende Ausübung der Bail-in-Befugnis der Maßgeblichen Abwicklungsbehörde zu 

einer Herabschreibung oder Entwertung des gesamten oder eines Teils des Nennbetrags dieser 

Verbindlichkeiten oder eines ausstehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, und/oder Zinsen auf 

diese Verbindlichkeiten und/oder einer Umwandlung des gesamten oder eines Teils des Nennbetrags 

dieser Verbindlichkeiten oder eines ausstehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, oder Zinsen auf 

diese Verbindlichkeiten in Aktien oder andere Wertpapiere oder sonstige Verbindlichkeiten der 

Société Générale oder einer anderen Person. Dies umfasst auch eine Änderung der 

Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen Bail-in-Befugnis.  

In diesem Fall entspricht die Zahlung oder Lieferung der Verbindlichkeiten durch die Garantin unter 
der vorliegenden Garantie den Beträgen oder der Lieferung, die fällig wären, wenn die Garantin 
selbst die Emittentin der Wertpapiere wäre. 

§ 5 

Form der Zertifikate, Girosammelverwahrung, Übertragbarkeit 

(1) Die [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] angegebenen Zertifikate sind [jeweils] in einem Dauer-Inhaber-

Sammelzertifikat (das „Inhaber-Sammelzertifikat“) verbrieft. Effektive Zertifikate werden nicht 

ausgegeben. Der Anspruch der Zertifikatsinhaber auf Lieferung effektiver Zertifikate ist aus-

geschlossen. 

(2) [Das][Die] Inhaber-Sammelzertifikat[e] [ist][sind] bei der [Clearstream [Banking AG (die 

„Clearstream“)]] [andere Clearingstelle: ] in Frankfurt am Main hinterlegt. Die Zertifikate sind 

als Miteigentumsanteile an dem Inhaber-Sammelzertifikat übertragbar. 

(3) Im Effektengiroverkehr sind die Zertifikate in Einheiten von  Zertifikat[en] oder einem ganz-

zahligen Vielfachen davon übertragbar. 
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§ 6 

Zahlung des Auszahlungsbetrags 

(1) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach dem [finalen ]Bewertungstag (der „Fällig-

keitstag“) die Überweisung des Auszahlungsbetrags an die [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] 

zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der [Clearstream] [andere 

Clearingstelle: ●] veranlassen. Die Emittentin wird durch Leistung der Zahlung an die [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] von ihrer Zahlungspflicht befreit. 

(2) Alle im Zusammenhang mit der [Einlösung von Zertifikaten nach § 14[a] oder der] Zahlung des 

Auszahlungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von dem 

Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, 

von dem Auszahlungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem 

Zertifikatsinhaber nach vorstehendem Satz zu zahlen sind.] [andere Bestimmung zur Zahlung des 

Auszahlungsbetrags: ] 

[(3)  Unbeschadet der übrigen Bestimmungen dieser Zertifikatsbedingungen, wird die Emittentin oder die 

Garantin in keinem Fall dazu verpflichtet sein, zusätzliche Beträge in Bezug auf die Zertifikate für 

oder wegen einer Einbehaltung oder eines Abzugs, (i) die/der gemäß einer Vereinbarung, wie in 

Section 1471(b) des US-amerikanischen Internal Revenue Code von 1986 (der IRC) beschrieben 

oder anderweitig gemäß Sections 1471 bis 1474 IRC vorgeschrieben, Vorschriften oder 

Vereinbarungen darunter, offizielle Auslegungen davon oder diesbezüglichen 

Umsetzungsvorschriften zu einem zwischenstaatlichen Vorgehen diesbezüglich erfolgen oder (ii) 

der/die aufgrund der Section 871(m) IRC auferlegt wird, zu zahlen.]  

[(4)][()] Für den Fall, dass die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (wie nachstehend definiert) ihre Bail-

in-Befugnis (wie nachstehend definiert) auf Verpflichtungen der Société Générale gemäß Artikel 

L 613-30-3-l-3 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes ausübt.  

Diese Verpflichtungen sind nachrangig zu den Verbindlichkeiten der Société Générale und 

profitieren von gesetzlich bevorzugten Ausnahmen gemäß Artikel L 613-30-3-I 1°und 2°des 

französischen Währungs- und Finanzgesetzes. Diese Verpflichtungen sind zudem nicht nachrangig 

zu den Verpflichtungen, wie in Artikel L 613-30-3-I-4 des französischen Währungs- und 

Finanzgesetzes definiert.   

Führt die entsprechende Ausübung der Bail-in-Befugnis der Maßgeblichen Abwicklungsbehörde zu 

einer Herabschreibung oder Entwertung des gesamten oder eines Teils des Nennbetrags dieser 

Verbindlichkeiten oder eines ausstehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, und/oder Zinsen auf 

diese Verbindlichkeiten und/oder einer Umwandlung des gesamten oder eines Teils des Nennbetrags 

dieser Verbindlichkeiten oder eines ausstehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, oder Zinsen auf 

diese Verbindlichkeiten in Aktien oder andere Wertpapiere oder sonstige Verbindlichkeiten der 
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Société Générale oder einer anderen Person. Dies umfasst auch eine Änderung der 

Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen Bail-in-Befugnis.  

In diesem Fall  

(i) sind die Verbindlichkeiten der Emittentin gegenüber den Zertifikatinhabern unter den 

Zertifikaten beschränkt und reduziert auf die Kapital[- und/oder Zins]beträge, die von den 

Zertifikatsinhabern erzielbar wären, und/oder den Wert der Aktien oder anderer Wertpapiere 

oder Verbindlichkeiten der Société Générale oder einer anderen Person, die den 

Zertifikatsinhabern geliefert würden, wenn die Zertifikate direkt von der Société Générale selbst 

begeben und alle Verbindlichkeiten unter den Zertifikaten entsprechend direkt der Ausübung 

der Bail-in-Befugnis unterstellt worden wären, und 

(ii) ist die Emittentin berechtigt, anstelle der Zahlung die Zertifikatsinhaber aufzufordern, die 

Zahlung der fälligen Beträge aus den Zertifikaten, insgesamt oder teilweise, nach der 

Reduzierung [und/oder Lieferung] von Aktien oder anderer Wertpapiere oder anderer 

Verbindlichkeiten der Société Générale im Anschluss an eine unter dem vorstehenden Abschnitt 

(i) genannte Umwandlung direkt von der Société Générale unter der Garantie der Société 

Générale für die Verbindlichkeiten der Emittentin zu ersuchen. 

Wenn und soweit die Emittentin die Zertifikatsinhaber dazu auffordert, die Zahlung [und/oder 

Lieferung] direkt von der Société Générale unter der Garantie der Société Générale für die 

Verbindlichkeiten der Emittentin zu ersuchen, so gelten die Verbindlichkeiten der Emittentin unter 

den Zertifikaten als erloschen. 

„Bail-in-Befugnis“ bezeichnet die gemäß Gesetzen, Verordnungen, Regeln oder Vorschriften in 

Bezug auf die Abwicklung von in Frankreich ansässigen Banken, Bank-konzernen, Kreditinstituten 

und/oder Investmentunternehmen, die für die Société Générale (oder deren Rechtsnachfolger) in 

Frankreich anwendbar sind, zuweilen bestehende gesetzliche Befugnis zur Entwertung, 

Herabschreibung oder Umwandlung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, solche Gesetze, 

Verordnungen, Regeln oder Vorschriften, die im Rahmen einer Richtlinie der Europäischen Union 

oder einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens 

für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Investmentfirmen umgesetzt, 

verabschiedet oder beschlossen wurden und/oder im Rahmen eines französischen 

Abwicklungssystems unter dem französischen Währungs- und Finanzgesetz, oder anderer geltender 

Gesetzen oder Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung oder anderweitiger Gesetze und 

Verordnungen, gemäß denen Verbindlichkeiten einer Bank, eines Bank-konzerns, Kreditinstituts 

oder Investment-unternehmens oder einer der jeweiligen Tochtergesellschaften reduziert, entwertet 

und/oder in Aktien oder andere Wertpapiere oder Verbindlichkeiten des Schuldners oder einer 

anderen Person umgewandelt werden kann. 

Die „Maßgebliche Abwicklungsbehörde“ ist eine Behörde, die zur Ausübung der Bail-in-Befugnis 

berechtigt ist. 
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Nach Ausübung einer Bail-in-Befugnis durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde ist die 

Rückzahlung des Kapitalbetrags der Zertifikate [oder die Zahlung von Zinsen auf die Zertifikate] (im 

Umfang des von der Ausübung der Bail-in-Befugnis betroffenen Anteils der Zertifikate) nicht fällig 

und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder Zahlung durch die Société Générale unter 

ihren erstrangigen unbesicherten Verbindlichkeiten wäre nach den zu diesem Zeitpunkt für die 

Société Générale geltenden Gesetzen und Verordnungen zulässig, sofern die Société Générale selbst 

die Emittentin der Zertifikate ist, und die Zertifikatsbedingungen als entsprechend geändert gelten. 

Nachdem die Emittentin von der Ausübung der Bail-in-Befugnis durch die Maßgebliche 

Abwicklungsbehörde auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der Société Générale Kenntnis 

erhalten hat, benachrichtigt die Emittentin die Zertifikatsinhaber nach Maßgabe von § 11 (sowie 

gegebenenfalls andere zu benachrichtigende Parteien). Eine Verzögerung oder Unterlassung der 

Mitteilung durch die Emittentin beeinträchtigt nicht die beschriebenen Auswirkungen auf die 

Zertifikate. 

Die vorstehend im Absatz  [(i)] [und] [(ii)] beschriebene Reduzierung oder Änderung im Hinblick 

auf die Zertifikate stellt kein Kündigungsgrund dar und die Zertifikatsbedingungen gelten weiterhin 

in Bezug auf den verbleibenden Nennbetrag bzw. den ausstehenden zahlbaren Betrag bezüglich der 

Zertifikate, vorbehaltlich [einer Änderung des Betrags der zahlbaren Zinsen zur Berücksichtigung 

der Reduzierung des Nennbetrags und] weiterer Änderungen der Bedingungen, die die Maßgebliche 

Abwicklungsbehörde möglicherweise gemäß den geltenden Gesetzen und Verordnungen in Bezug 

auf die Abwicklung von in Frankreich ansässigen Banken, Bankkonzernen, Kreditinstituten und/oder 

Investmentunternehmen beschließt. 
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[Regelungen für [Aktien] [bzw. ] [aktienvertretende Wertpapiere] als Basiswert (§§ 7-9): 

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Wenn an dem [finalen ]Bewertungstag eine Marktstörung (§ 7 (2)) vorliegt, dann wird der [finale 

]Bewertungstag auf den nächstfolgenden Berechnungstag, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt, 

verschoben. Die Emittentin wird § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn der 

[finale ]Bewertungstag aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um  hintereinander liegende 

Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann 

gilt dieser Tag als der [finale ]Bewertungstag, wobei die [Emittentin][Zertifikatsstelle] den 

Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an dem [finalen] 

Bewertungstag herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In den Fällen des 

vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 

Absatz (3) zu kündigen.] 

[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] eine 

Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobachtung des 

maßgeblichen Kurses des Basiswerts (§ 8 (2)) während der Dauer der Marktstörung ausgesetzt][[, 

außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, während der Dauer der Marktstörung 

statt des maßgeblichen Kurses des Basiswerts (§ 8 (2)) einen anderen maßgeblichen Kurs als 

Ersatzkurs zugrunde zu legen oder – ggf. nach Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen 

Ersatzkurs für den Basiswert festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle festlegen zu lassen].] [D[as 

Vorliegen einer Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen Kurses als Ersatzkurs 

sowie die eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin bzw. Zertifikatsstelle 

erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

(2) Eine „Marktstörung“ liegt vor  

(i) im Falle der Suspendierung oder Einschränkung des Handels in den Aktien an der 

Maßgeblichen Börse oder einer anderen Wertpapierbörse (einschließlich des Leihemarkts) 

oder 

(ii) im Falle der Suspendierung oder Einschränkung des Handels in einem Options- oder 

Terminkontrakt in Bezug auf die Aktien an einer Terminbörse, an der Termin- oder 

Optionskontrakte in Bezug auf die Aktien gehandelt werden (die „Terminbörse“) oder 

(iii) bei anderen als den vorstehend bezeichneten Ereignissen, die jedoch in ihren Auswirkungen 

mit den genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

sofern diese Suspendierung oder Einschränkung bzw. das wirtschaftlich gleichwertige Ereignis [in 

der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden Berechnung des 

[Schlusskurses][Kurses] der Aktien eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die Wesentlichkeit 

entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine Beschränkung der Stunden 
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oder Anzahl der Tage, an denen ein Handel stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die 

Einschränkung auf einer vorher angekündigten Änderung der betreffenden Börse beruht. 

§ 8 

Basiswert, Referenzpreis 

(1) Der „Basiswert“ entspricht [der [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen Aktie] 

[bzw.] [dem aktienvertretenden Wertpapier] der [in der Tabelle 1] angegebenen Gesellschaft (die 

„Gesellschaft“). 

(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem Schlusskurs der Aktie, wie er an 

Berechnungstagen an der [in der Tabelle 1] angegebenen Maßgeblichen Börse (die „Maßgebliche 

Börse“) berechnet und veröffentlicht wird. [Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht den an der 

Maßgeblichen Börse an Berechnungstagen für die Aktie fortlaufend festgestellten und 

veröffentlichten Kursen.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen die Aktie [bzw. das 

aktienvertretende Wertpapier] an der Maßgeblichen Börse üblicherweise gehandelt wird.]] [anderer 

Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungstagebestimmung: ] 

[§ 9 

Anpassungen (Corporate Actions)[, Vorzeitige Kündigung] 

[(1) Wenn die Gesellschaft während der Laufzeit der Zertifikate 

[(a) 

(i) ihr Kapital durch die Ausgabe neuer Anteile erhöht oder 

(ii) selbst oder durch einen Dritten unter Einräumung eines unmittelbaren oder mittelbaren 

Bezugsrechts an die Inhaber der Aktien Schuldverschreibungen oder ähnliche Wertpapiere 

mit Wandel- oder Optionsrechten auf Anteile der Gesellschaft begibt,  

(b) ihr Kapital durch Umwandlung einbehaltener Gewinne auf Aktien erhöht, 

(c) ihre Aktien teilt, konsolidiert [bzw. zusammenlegt] oder reklassifiziert, 

(d) Einzahlungen auf nicht voll einbezahlte Aktien verlangt, 

(e) Aktien zurückkauft, sei es aus Gewinnen oder Kapital und unabhängig davon, ob der Kauf-

preis für diesen Rückkauf in Bargeld, neuen Anteilen, Wertpapieren oder sonstigem besteht,  

(f) eine andere ihr Kapital betreffende Maßnahme nach dem jeweils anwendbaren nationalen 

Recht durchführt, die sich in entsprechender oder ähnlicher Weise auf den Wert einer Aktie 

auswirkt, oder 
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(g) bei Vorliegen eines sonstigen, mit den genannten Maßnahmen wirtschaftlich gleichwertigen 

Ereignisses,] 

[[] sonstige Anpassungsgründe: ] 

werden der [Basispreis][[, ] der Cap] [weitere anzupassende Ausstattungsmerkmale: sowie ] an-

gepasst werden, um dem Verwässerungs- oder Konzentrationseffekt Rechnung zu tragen. Über 

Grund und Umfang der Anpassung entscheidet die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB). Die Emittentin wird die Bestimmung der sachgerechten Anpassung an der 

Anpassung ausrichten, die eine Maßgebliche Terminbörse, an der Optionen oder Futures bezogen 

auf die Aktie gehandelt werden (jeweils die „Maßgebliche Terminbörse“), aus Anlass des die 

Anpassung auslösenden Ereignisses bei an der jeweiligen Terminbörse gehandelten Options- oder 

Terminkontrakten auf die jeweilige Aktie vornimmt, wenn und soweit nicht ein Abweichen 

erforderlich ist, um Unterschieden zwischen den Zertifikaten und den an der Maßgeblichen 

Terminbörse gehandelten Options- oder Terminkontrakten Rechnung zu tragen. Über die 

Voraussetzungen eines Abweichens entscheidet die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] nach billigem 

Ermessen (§ 315). [Hierbei kann erforderlichenfalls auch der Basiswert selbst angepasst werden, 

wenn sich die Anpassung der Maßgeblichen Terminbörse auch auf den Basiswert selbst bezogen 

hat.] [Die Emittentin kann zusätzlich zu einer Anpassung des [Basispreises] [[, ]des Cap] [weitere 

Ausstattungsmerkmale: sowie ] in den Fällen des Satz 1 auch das Bezugsverhältnis anpassen.] Die 

Anpassung wird gemäß § 11 bekannt gemacht.]

[(2)][(●)] Bei Zahlung von [ordentlichen] Dividenden, ebenso wie von Boni oder sonstigen Baraus-

schüttungen erfolgt keine Anpassung, soweit sich letztere im Rahmen üblicher Dividendenzahlungen 

halten, es sei denn, [die Maßgebliche Terminbörse, an der Options- oder Terminkontrakte auf die 

Aktie gehandelt werden, nimmt im Einzelfall aufgrund einer Zahlung von Dividenden, Boni oder 

sonstigen Barausschüttungen eine Anpassung des Ausübungspreises für auf Aktien einer 

Gesellschaft bezogene Options- oder Terminkontrakte vor] [.] [bzw.] [eine Anpassung ist 

erforderlich, um Unterschieden zwischen den Zertifikaten und den an der Maßgeblichen 

Terminbörse gehandelten Options- oder Terminkontrakten Rechnung zu tragen. Ob letzteres der Fall 

ist, entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).] [Dabei wird sich die Emittentin 

an den von der Maßgeblichen Terminbörse, an der Options- oder Terminkontrakte auf die Aktie 

gehandelt werden, aufgrund einer Zahlung von Dividenden, Boni oder sonstigen Barausschüttungen 

vorgenommenen Anpassungen des Ausübungspreises für auf Aktien einer Gesellschaft bezogene 

Options- oder Terminkontrakte orientieren, wenn nicht eine Abweichung erforderlich ist, um 

Unterschieden zwischen den Zertifikaten und den an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten 

Options- oder Terminkontrakten Rechnung zu tragen. Über die Erforderlichkeit einer Abweichung 

entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).]  
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[[(3)][(●)] Sollte bzw. sollten 

(a) die Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Maßgeblichen Börse aufgrund 

(i) einer Verschmelzung der Gesellschaft, 

(ii)einer Umwandlung in eine Rechtsform ohne börsennotierte Aktien oder 

(iii) aus irgendeinem sonstigen Grund 

endgültig eingestellt werden, 

[(b) mit der Gesellschaft ein Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag unter Abfindung der 

Aktionäre der Gesellschaft durch Aktien des herrschenden Unternehmens abgeschlossen 

werden,] 

[(c) Minderheitsaktionäre der Gesellschaft gegen Abfindung durch den Mehrheitsaktionär oder 

einen Dritten aus der Gesellschaft durch Eintragung des entsprechenden Hauptversammlungs-

beschlusses in das Handelsregister oder einer wirtschaftlich gleichwertigen Maßnahme nach 

anwendbarem ausländischen Recht ausgeschlossen werden (so genannter „Squeeze Out“),] 

[(d)] für die Aktien ein öffentliches Übernahmeangebot abgegeben[, verlängert oder durch den das 

Angebot unterbreitenden Übernehmer oder einen Dritten die Annahme des Angebots durch 

die Aktionäre bzw. das Erreichen der im Übernahmeangebot festgelegten 

Beteiligungsschwelle an der Gesellschaft erklärt] werden, 

[(e)][()] die Aktien der Gesellschaft aus einem wirtschaftlich gleichwertigen Grund nicht oder nur 

noch unter verhältnismäßig erschwerten Bedingungen lieferbar sein 

[(f)][()] der Handel in einem Options- oder Terminkontrakt in Bezug auf die Aktien der 

Gesellschaft an einer Terminbörse, an der Termin- oder Optionskontrakte in Bezug auf die 

Aktien gehandelt werden, suspendiert oder eingeschränkt werden 

[(g)][()] ein Insolvenzverfahren oder nach dem für die jeweilige Gesellschaft anwendbaren Recht 

vergleichbares Verfahren über das Vermögen der Gesellschaft beantragt oder eröffnet werden, 

[(h)][()] alle Aktien oder alle oder im Wesentlichen alle Vermögenswerte der Gesellschaft 

verstaatlicht oder enteignet werden oder sonst auf staatliche Stellen, Behörden oder 

Einrichtungen übertragen werden müssen [, 

[(i)][()] die Bedingungen der aktienvertretenden Wertpapiere durch den jeweiligen Emittenten 

geändert werden, 

[(j)][()] die aktienvertretenden Wertpapiere unwiderruflich in andere Wertpapiere umgewandelt 

werden. 

[(k)][()] eine Insolvenz des Emittenten der aktienvertretenden Wertpapiere eintreten, 

[(l)][()] das Ende der Laufzeit der aktienvertretenden Wertpapiere durch Kündigung oder aus einem 

sonstigen Grund eintreten] oder 

[(i)][()] bei Vorliegen eines sonstigen wichtigen Grundes 

ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung 

gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs Wochen][] nach 

endgültiger Einstellung der Notierung der Aktien der Gesellschaft im Fall der lit. (a) bzw. nach 
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Eintreten eines nach lit. (b) bis [(i)][(m)][] zur Kündigung berechtigenden Ereignisses zu erfolgen. 

Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm 

gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [] [und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“) in 

Höhe des angemessenen Marktpreises eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der Kündigung 

unter Berücksichtigung des verbleibenden Zeitwerts. Die Höhe des Kündigungsbetrags wird von der 

Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt. Der Kündigungsbetrag wird gemäß 

§ 13 bekannt gemacht. Der Kündigungsbetrag wird [zwei][fünf] [] Bankgeschäftstage in Frankfurt 

am Main nach dem Tag der Bekanntmachung der Kündigung gemäß § 11 (der „Fälligkeitstag“) von 

der Emittentin an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der 

Hinterleger der Zertifikate bei der [Clearstream][andere Clearingstelle: ●] bezahlt. Alle im 

Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren oder 

anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die [Emittentin] [bzw.] 

[die] [Zertifikatsstelle] ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

[[(4)][(●)] Hat die Emittentin im Fall eines gemäß vorstehendem Absatz [(3)][(●)] zur Kündigung 

berechtigenden Ereignisses von ihrem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht, so wird sie den 

Zertifikaten anstelle des Referenzpreises [anderer Kurs: ] der Aktien der Gesellschaft den 

Referenzpreis [anderer Kurs: ] des neu gegründeten oder übernehmenden Unternehmens zugrunde 

legen, falls dies dem wirtschaftlichen Zweck der Zertifikate besser entspricht; in diesem Fall wird 

die Emittentin das Bezugsverhältnisses, [den] [Basispreis] [bzw.] [Cap] [weitere 

Ausstattungsmerkmale: ] sowie andere Ausstattungsmerkmale der Zertifikate entsprechend 

vorstehendem Absatz (1) anpassen, wenn und soweit dies erforderlich ist, um den durch das Ereignis 

eingetretenen Veränderungen wirtschaftlich Rechnung zu tragen. Über die alternative 

Zugrundelegung des [Referenzpreises] [anderer Kurs: ] der Aktien des neugegründeten oder 

übernehmenden Unternehmens sowie über die Erforderlichkeit und den Umfang der Anpassung der 

Ausstattungsmerkmale der Zertifikate entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen 

(§ 315 BGB). Falls die Emittentin nach den vorstehenden Bestimmungen den Referenzpreis 

[anderer Kurs: ] der Aktien des übernehmenden bzw. neu gegründeten Unternehmens zugrunde 

legt, wird sie dies unter [Angabe des neuen Bezugsverhältnisses und ]ggf. Anpassung des 

[Basispreises] [[, ] des Cap] [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ] [spätestens nach Ablauf [eines 

Monats] [von sechs Wochen] []] nach der endgültigen Einstellung der Notierung der Aktien der 

Gesellschaft an der Maßgeblichen Börse im Fall der lit. (a) bzw. nach Eintreten eines zur Kündigung 

berechtigenden Ereignisses nach lit. (b) bis [(i)][(m)][] gemäß § 11 bekannt machen.] 

[[(5)][(●)] Sollte die Gesellschaft Gegenstand einer Spaltung sein, so kann die Emittentin die Zertifikate 

entsprechend Absatz [(3)][●] kündigen. Anstelle einer solchen Kündigung kann die Emittentin auch 

wahlweise den den Zertifikaten zugrunde liegenden Referenzpreis [anderer Kurs: ] der Aktien 

durch den Referenzpreis [anderer Kurs: ] der Aktien eines der aus der Spaltung hervorgegangenen 

Unternehmens ersetzen oder, sofern die Aktien der Gesellschaft weiter an der Maßgeblichen Börse 

gehandelt werden und ausreichende Liquidität aufweisen, den Handel mit den Zertifikaten fort-

führen; ob die Aktien der Gesellschaft weiterhin ausreichende Liquidität aufweisen, entscheidet die 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). In den Fällen des vorstehenden Satzes wird die 
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[Emittentin][Zertifikatsstelle] [das Bezugsverhältnis und ][den Basispreis] [[, ]den Cap] [weitere 

Ausstattungsmerkmale sowie ] der Zertifikate entsprechend vorstehenden Absatz (1) anpassen, 

wenn und soweit dies erforderlich ist, um den durch die Spaltung eingetretenen Veränderungen 

wirtschaftlich Rechnung zu tragen. Über die Erforderlichkeit und den Umfang der Anpassung der 

Ausstattungsmerkmale der Zertifikate entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB). Falls die Emittentin nach den vorstehenden Bestimmungen den [Referenzpreis] [anderer 

Kurs: ] der Aktien eines aus der Spaltung hervorgegangenen Unternehmens zugrunde legt, wird 

sie dies unter Angabe des neuen Bezugsverhältnisses und Anpassung [des][der] [Basispreises] [bzw.] 

[Cap] [weitere Ausstattungsmerkmale: ] spätestens nach Ablauf [eines Monats] [von sechs 

Wochen][] nach der endgültigen Einstellung der Notierung der Aktien der Gesellschaft an der 

jeweils Maßgeblichen Börse bzw. nach Eintreten eines zur Kündigung berechtigenden Ereignisses 

gemäß § 13 bekannt machen.].] 

[[(6)][(●)] Die Anpassung kann sich in den Fällen des Absatzes [(4) und (5)][] auch darauf beziehen, dass 

die den Basiswert des Zertifikats bildende Aktie durch einen Aktienkorb oder einen Korb bestehend 

aus Aktien und einem Baranteil ersetzt oder gegebenenfalls eine andere Börse als neue Maßgebliche 

Börse bestimmt wird. Die Bestimmung der sachgerechten Anpassung richtet sich an der Anpassung 

aus, die eine Maßgebliche Terminbörse, an der Optionen oder Futures bezogen auf die Aktie 

gehandelt werden, aus Anlass des die Anpassung auslösenden Ereignisses bei an der jeweiligen 

Maßgeblichen Terminbörse gehandelten Options- oder Terminkontrakten auf die jeweilige Aktie 

vornimmt, wenn nicht eine Abweichung erforderlich ist, um Unterschieden zwischen diesen 

Zertifikaten und den an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten Options- oder Terminkontrakten 

Rechnung zu tragen. Über die Erforderlichkeit einer Abweichung entscheidet die Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB). Kommt eine Anpassung nach den vorstehenden Sätzen nicht in 

Betracht oder ist im Hinblick auf die zugrunde liegenden Zertifikate nicht sinnvoll, so wird die Aktie 

[bzw. das aktienvertretende Wertpapier] ggf. unter Anpassung der Zertifikatsbedingungen [und ggf. 

unter Angabe des neuen Bezugsverhältnisses und ]ggf. Anpassung des [Basispreises] [[, ] des Cap] 

[weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ] durch eine andere Aktie [bzw. durch ein anderes 

aktienvertretendes Wertpapier] (der „Neue Basiswert“) aus dem gleichen ökonomischen Sektor, 

dessen Gesellschaft ein vergleichbares internationales Ansehen oder eine vergleichbare 

Kreditwürdigkeit hat, ersetzt. Über Grund und Umfang der Ersetzung sowie die Anpassungen der 

Ausstattungsmerkmale der Zertifikate entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB). Der Neue Basiswert sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung und die etwaigen 

Änderungen der Ausstattungsmerkmale der Zertifikate werden gemäß § 11 bekannt gemacht. Jede 

in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Aktie [bzw. das aktienvertretende 

Wertpapier] gilt dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Neuen 

Basiswert.] 

[[(7)][(●)] Sollte die Notierung der Aktien [bzw. der aktienvertretenden Wertpapiere] an der Maßgeblichen 

Börse eingestellt werden oder die Liquidität des Handels der Aktien [bzw. der aktienvertretenden 

Wertpapiere] aufgrund besonderer Ereignisse an der Maßgeblichen Börse dauerhaft nicht mehr 

gewährleistet werden können oder ein vergleichbares Ereignis vorliegen, die Aktien [bzw. 

aktienvertretenden Wertpapiere] aber zusätzlich noch an einer weiteren Börse, an der ein liquider 
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Handel gewährleistet ist, notiert sein, so kann die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 

bestimmen, dass die weitere Börse als neue Maßgebliche Börse bestimmt wird. Die Emittentin wird 

die neue Maßgebliche Börse gemäß § 11 bekannt machen. Alternativ ist die Emittentin berechtigt, 

die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter Angabe des nachstehend 

definierten Kündigungsbetrags zu kündigen. Hinsichtlich des Kündigungsbetrags gilt der obige 

Absatz [3] [] entsprechend.]  

[[(8)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind abschließend 

und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.]] 

[§ 9[a] 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter 

Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 

Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu kündigen, sofern 

(a) [die Notierung der Aktie an der [jeweiligen] Maßgeblichen Börse aus einem anderen Grund 

als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder Neubildung tatsächlich eingestellt wird] [nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts, aus 

welchen Gründen auch immer, nicht möglich oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder 

(b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke der Risikobegrenzung 

im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren 

gegenwärtigen oder künftigen] Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder 

Richtlinien einer staatlichen, Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. 

eines Gerichts oder einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, 

ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Notierung der Aktie an der [jeweiligen] Maßgeblichen 

Börse aus einem anderen Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder Neubildung] 

[Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von [§ 9] [()] das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung der 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 

Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungsgeschäft] (im 

Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 
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(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats unmittelbar vor 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Notierung der Aktie an der [jeweiligen] Maßgeblichen 

Börse aus einem anderen Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder Neubildung] 

[Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von [§ 9] [()] das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in Verbindung 

mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 

(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb von fünf 

Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die Zahlstelle an die 

[Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5(2)) zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Zertifikate veranlassen. 

(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags anfallenden 

Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen. 

Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außerordentlichen Kündigungsbetrag 

etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von den Zertifikatinhabern gemäß 

vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Indizes als Basiswert (§§ 7-9): 

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Wenn an dem [finalen ]Bewertungstag eine Marktstörung (§ 7 (2)) vorliegt, dann wird der [finale 

]Bewertungstag auf den nächstfolgenden Berechnungstag, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt, 

verschoben. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn 

der [finale ]Bewertungstag aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um  hintereinander 

liegende Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung 

fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der [finale ]Bewertungstag, wobei die 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter 

Berücksichtigung der an dem [finalen ]Bewertungstag herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen 

wird. [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate 

entsprechend § 9 zu kündigen.] 

[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] eine 

Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobachtung des 

maßgeblichen Kurses des Basiswerts (§ 8 (2)) während der Dauer der Marktstörung ausgesetzt][[, 

außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, während der Dauer der Marktstörung 

statt des maßgeblichen Kurses des Basiswerts (§ 8 (2)) einen anderen maßgeblichen Kurs als 

Ersatzkurs zugrunde zu legen oder – ggf. nach Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen 

Ersatzkurs für den Basiswert festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle festlegen zu lassen].] [D[as 

Vorliegen einer Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen Kurses als Ersatzkurs 

sowie die eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin bzw. Zertifikatsstelle 

erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

(2) „Marktstörung“ bedeutet 

(i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels an den Börsen bzw. den Märkten, an 

denen die dem Index zugrundeliegenden Werte notiert bzw. gehandelt werden, allgemein, 

(ii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels (einschließlich des Leihemarkts) 

einzelner dem Index zugrundeliegender Werte an den Börsen bzw. den Märkten, an denen 

diese Werte notiert bzw. gehandelt werden, oder in einem Termin- oder Optionskontrakt in 

Bezug auf den Index an einer Terminbörse, an der Termin- oder Optionskontrakte in Bezug 

auf den Index gehandelt werden (die „Terminbörse“),  

(iii) die Suspendierung oder Nichtberechnung des Index aufgrund einer Entscheidung des 

Indexsponsors oder 

(iv) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Auswirkungen den 

genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

sofern diese Suspendierung, Einschränkung oder Nichtberechnung bzw. das wirtschaftlich 

gleichwertige Ereignis [in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden 
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Berechnung des [Schlusskurses][Kurses] des Index bzw. der dem Index zugrunde liegenden Werte 

eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die Wesentlichkeit entscheidet die Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine Beschränkung der Stunden oder Anzahl der Tage, an denen 

ein Handel stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 

angekündigten Änderung der betreffenden Börse beruht. 

§ 8 

Basiswert, Referenzpreis, Nachfolgeindex, Anpassungen 

(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen Index. 

(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem [Schlusskurs][Eröffnungskurs] des Index, wie 

er an Berechnungstagen von dem [in der Tabelle 1] angegebenen Index-Sponsor (der „Index-

Sponsor“) berechnet und veröffentlicht wird. Fällt der Tag der Bestimmung des Referenzpreises 

des [jeweiligen] Basiswerts auf den [Schlussabrechnungstag][] derjenigen an der für den Index [in 

der Tabelle 1] genannten Maßgeblichen Terminbörse gehandelten Index-Future [oder Options]-

Kontrakte (wie [in der Tabelle 1] angegeben), die in dem Monat des [finalen ]Bewertungstags der 

Zertifikate auslaufen (die [jeweiligen] „Index-Future [bzw. Options]-Kontrakte“), dann entspricht 

der Referenzpreis dem [von der Maßgeblichen Terminbörse ] für die [jeweiligen] Index-Future [bzw. 

Options]-Kontrakte berechneten und veröffentlichten [Schlussabrechnungspreis] [ vom Index-

Sponsor am  festgestellten Kurs des Index]. [Die Bestimmung des vorangehenden Satzes findet 

keine Anwendung, wenn der Handel der [jeweiligen] Index-Future [bzw. Options]-Kontrakte 

aufgrund einer Änderung in der Berechnung des [jeweiligen] Index, seiner Zusammensetzung, 

Gewichtung oder aus einem sonstigen Grund gemäß den für die [jeweiligen] Index-Future [bzw. 

Options]-Kontrakte anwendbaren Handelsbedingungen vorzeitig beendet wird.] [Der „Kurs“ des 

Basiswerts entspricht den vom Index-Sponsor an Berechnungstagen für den Index fortlaufend be-

rechneten und veröffentlichten Kursen.] [Wird der Index an einem Berechnungstag während der 

üblichen Handelszeit von dem Index-Sponsor nicht berechnet [und] [oder] veröffentlicht, obwohl für 

die im [jeweiligen] Index enthaltenden Bestandteile Kurse von der [jeweils] maßgeblichen Börse 

berechnet und veröffentlicht werden [und Kurse für die auf den Index lautenden Index-Future-

Kontrakte von der Maßgeblichen Terminbörse berechnet und veröffentlicht werden], kann die 

[Emittentin] [Zertifikatsstelle] den Kurs des [jeweiligen] Index nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 

unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen. Dieser Kurs gilt dann als 

maßgeblicher Kurs des Basiswerts.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen der Index vom Index-

Sponsor üblicherweise berechnet und veröffentlicht wird.] [„Berechnungsstunden“ ist der Zeitraum 

innerhalb eines Berechnungstags, an denen der Basiswert von dem Index-Sponsor üblicherweise 

berechnet wird.] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungstage- oder 

Berechnungsstundenbestimmung: ] 

[[(3)] Wird der Index nicht mehr von dem Index-Sponsor, sondern von einer anderen Person, Gesellschaft 

oder Institution, die die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) für geeignet hält (der „Neue 

Index-Sponsor“), berechnet und veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage 

des von dem Neuen Index-Sponsor berechneten und veröffentlichten Referenzpreises berechnet. 
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Ferner gilt dann jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Index-

Sponsor, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Neuen Index-Sponsor.] 

[(4)][(●)] Veränderungen in der Berechnung des Index (einschließlich Bereinigungen) oder der Zu-

sammensetzung oder Gewichtung der Kurse oder Wertpapiere, auf deren Grundlage der Index 

berechnet wird, führen nicht zu einer Anpassung des Zertifikatsrechts, es sei denn, dass das neue 

maßgebende Konzept und die Berechnung des Index infolge einer Veränderung (einschließlich einer 

Bereinigung) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin nicht mehr wirtschaftlich 

gleichwertig ist mit dem bisher maßgebenden Konzept oder der maßgebenden Berechnung des Index. 

Dies gilt insbesondere, wenn sich aufgrund irgendeiner Änderung trotz gleichbleibender Kurse der 

in dem Index enthaltenen Einzelwerte und ihrer Gewichtung eine wesentliche Änderung des 

Indexwerts ergibt. Eine Anpassung des Zertifikatsrechts kann auch bei Aufhebung des Index oder 

seiner Ersetzung durch einen anderen Index erfolgen. Die Emittentin passt das Zertifikatsrecht nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der Restlaufzeit der Zertifikate und des 

zuletzt ermittelten Kurses mit dem Ziel an, den wirtschaftlichen Wert der Zertifikate zu erhalten, und 

bestimmt unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung den Tag, zu dem das angepasste 

Zertifikatsrecht erstmals zugrunde zu legen ist. Das angepasste Zertifikatsrecht sowie der Zeitpunkt 

seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht.  

[[(5)][(●)] Wird der Index zu irgendeiner Zeit aufgehoben oder durch einen anderen Index ersetzt, legt die 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB), gegebenenfalls unter entsprechender Anpassung 

des Zertifikatsrechts gemäß § 8 [(4)][(●)], fest, welcher Index künftig für das Zertifikatsrecht 

zugrunde zu legen ist (der „Nachfolgeindex“). Der Nachfolgeindex sowie der Zeitpunkt seiner 

erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht. Jede in diesen 

Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Index gilt dann, sofern es der 

Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolgeindex.] 

[[(6)][(●)] Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts 

oder die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, wird 

die Emittentin oder ein von der Emittentin bestellter Sachverständiger, vorbehaltlich einer 

Kündigung der Zertifikate nach § 9, für die Weiterberechnung und Veröffentlichung des Index auf 

der Grundlage des bisherigen Indexkonzepts und des letzten festgestellten Indexwerts Sorge tragen. 

Eine derartige Fortführung wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] [andere Fortführungsbestimmung:

●] 

[[(7)][(●)] Nach dem Eintritt oder wahrscheinlichen Eintritt (wie von der [Emittentin] [Zertifikatsstelle] 

festgestellt) eines Administrator-/Benchmark-Ereignisses in Bezug auf einen Index (der „Betroffene 

Basiswert“) an oder nach dem Emissionstag kann die[Emittentin][Zertifikatsstelle]: 

Anpassungen an dem Betroffenen Basiswert vornehmen, die sie zur Berücksichtigung des 

maßgeblichen Ereignisses oder sonstiger Umstände für angemessen hält; zu solchen Anpassungen 

können u. a. auch die Auswahl eines Nachfolge-Basiswerts, der für denselben Wirtschaftszweig bzw. 

dieselbe geografische Region repräsentativ ist, und die Vornahme anderer Änderungen oder 
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Anpassungen gehören, gegebenenfalls auch zur Berücksichtigung erhöhter Kosten der Emittentin 

zur Bereitstellung einer solchen Position in dem Nachfolge-Basiswert und im Fall von mehr als 

einem Nachfolge-Basiswert zur Aufteilung der Position zwischen den Nachfolge-Basiswerten. 

Dabei gilt:  

„Administrator-/Benchmark-Ereignis“ bezeichnet in Bezug auf eine Benchmark den Eintritt eines 

Benchmark-Änderungs- oder -Einstellungsereignisses, eines Nichtgenehmigungsereignisses, eines 

Ablehnungsereignisses oder eines Aussetzungs-/Aufhebungsereignisses, jeweils wie von der 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] festgestellt. 

„Benchmark“ bezeichnet einen Referenzwert im Sinne der BMVO oder wenn ein gemäß den 

Zertifikaten zahlbarer oder lieferbarer Betrag oder der Wert der Zertifikate ganz oder teilweise durch 

Bezugnahme auf einen solchen Referenzwert bestimmt wird, jeweils wie von der 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] festgestellt. 

„Benchmark-Änderungs- oder -Einstellungsereignis“ bezeichnet in Bezug auf die Benchmark, 

dass eines der folgenden Ereignisse eingetreten ist oder eintreten wird: 

(i) eine wesentliche Änderung dieser Benchmark; 

(ii) die dauerhafte oder unbestimmte Aufhebung oder Einstellung der Bereitstellung dieser 

Benchmark; 

(iii) das Verbot der Verwendung dieser Benchmark durch eine Aufsichtsbehörde oder eine 

andere öffentliche Stelle. 

„BMVO“ bezeichnet die EU-Benchmark-Verordnung (Verordnung (EU) 2016/1011). 

„Nichtgenehmigungsereignis“ bedeutet in Bezug auf die Benchmark, dass: 

(i)  eine Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Feststellung der Gleichwertigkeit 

oder Genehmigung in Bezug auf die Benchmark oder den Administrator oder Sponsor der 

Benchmark nicht erlangt wurde oder nicht erlangt werden wird; 

(ii) die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der Benchmark nicht in ein amtliches 

Register aufgenommen wurde oder aufgenommen werden wird; oder 

(iii) die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der Benchmark auf die Zertifikate, 

die Emittentin, die Zertifikatsstelle oder die Benchmark anwendbare gesetzliche oder 

aufsichtsrechtliche Anforderungen nicht erfüllt oder nicht erfüllen wird, 

jeweils wie dies nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften erforderlich ist, damit die Emittentin, 

die Zertifikatsstelle  oder eine andere Stelle ihre Verpflichtungen in Bezug auf die Zertifikate erfüllt. 

Zur Klarstellung wird festgehalten: Wird die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der 

Benchmark gegenwärtig oder künftig nicht in ein amtliches Register aufgenommen, weil ihre/seine 

Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Feststellung der Gleichwertigkeit oder 

Genehmigung ausgesetzt wird, tritt kein Nichtgenehmigungsereignis ein, sofern zum Zeitpunkt 
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dieser Aussetzung die weitere Bereitstellung und Verwendung der Benchmark in Bezug auf die 

Zertifikate während eines solchen Zeitraums der Aussetzung nach anwendbaren Gesetzen oder 

Vorschriften erlaubt ist. 

„Ablehnungsereignis“ bedeutet in Bezug auf die Benchmark, dass die jeweilige zuständige Behörde 

oder andere zuständige amtliche Stelle einen Antrag auf Zulassung, Registrierung, Anerkennung, 

Billigung, Feststellung der Gleichwertigkeit, Genehmigung oder Aufnahme in ein amtliches 

Register, die jeweils in Bezug auf die Zertifikate, die Benchmark oder den Administrator oder 

Sponsor der Benchmark nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften erforderlich ist, damit die 

Emittentin, die Zertifikatsstelle  oder eine andere Stelle ihre Verpflichtungen in Bezug auf die 

Zertifikate erfüllt, gegenwärtig oder künftig ablehnt oder zurückweist. 

„Aussetzungs-/Aufhebungsereignis“ bedeutet in Bezug auf die Benchmark, dass: 

(i) die jeweilige zuständige Behörde oder andere zuständige amtliche Stelle einen Antrag auf 

Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Entscheidung über die 

Gleichwertigkeit oder Genehmigung in Bezug auf die Benchmark oder den Administrator 

oder Sponsor der Benchmark, die nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften 

erforderlich ist, damit die Emittentin, die Zertifikatsstelle oder ein andere Stelle ihre 

Verpflichtungen in Bezug auf die Zertifikate erfüllt, gegenwärtig oder künftig aussetzt oder 

aufhebt; oder 

(ii) die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der Benchmark gegenwärtig oder 

künftig aus einem amtlichen Register gestrichen wird, wenn die Einbeziehung in dieses 

Register nach anwendbarem Recht gegenwärtig oder künftig erforderlich ist, damit die 

Emittentin, die Zertifikatsstelle oder eine andere Stelle ihre Verpflichtungen in Bezug auf 

die Zertifikate erfüllt. 

Zur Klarstellung wird festgehalten: Wird diese Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, 

Entscheidung über die Gleichwertigkeit oder Genehmigung gegenwärtig oder künftig ausgesetzt 

oder die Einbeziehung in ein amtliches Register gegenwärtig oder künftig aufgehoben, tritt kein 

Aussetzungs-/Aufhebungsereignis ein, sofern zum Zeitpunkt dieser Aussetzung oder Aufhebung die 

weitere Bereitstellung und Verwendung der Benchmark in Bezug auf die Zertifikate während eines 

solchen Zeitraums der Aussetzung oder Aufhebung nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften 

erlaubt ist. 

Zur Klarstellung: Die vorstehende Bestimmung gilt zusätzlich zu und unbeschadet anderer Bedingungen 

der Zertifikate. Falls gemäß diesen Bedingungen andere Folgen in Bezug auf ein Ereignis oder den Eintritt 

eines Administrator-/Benchmark-Ereignisses anwendbar sein könnten, entscheidet die Emittentin nach 

freiem Ermessen, welche Bedingungen anzuwenden sind. 

[[(8)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind abschließend 

und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 
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[§ 9 

Vorzeitige Kündigung 

(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts oder 

die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, so ist die 

Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. Die 

Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses, das 

dazu führt, dass nach Maßgabe dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst oder ein 

Nachfolgeindex festgelegt werden muss, zu erfolgen. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin 

an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [] 

[und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegebenheiten als 

angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der Kündigung festgelegt 

wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vorzeitigen 

Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der 

[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 

oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. 

die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

[§ 9[a] 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter 

Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 

Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu kündigen, 

sofern 

(a) [die Berechnung des Index durch den [jeweiligen] Index-Sponsor tatsächlich eingestellt wird] 

[nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts, 

aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] 

oder 

(b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke der Risikobegrenzung 

im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren 

gegenwärtigen oder künftigen] Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder 
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Richtlinien einer staatlichen, Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. 

eines Gerichts oder einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, 

ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Index durch den [jeweiligen] Index-

Sponsor] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von § 8 das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung der 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 

Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungsgeschäft] (im 

Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 

(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats unmittelbar vor 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Index durch den [jeweiligen] Index-

Sponsor] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von § 8 das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in Verbindung 

mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 

(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb von fünf 

Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die Zahlstelle an die 

[Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5(2)) zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Zertifikate veranlassen. 

(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags anfallenden 

Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen. 

Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außerordentlichen Kündigungsbetrag 

etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß 

vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für [Edelmetalle] [bzw.] [Buntmetalle] [bzw.] [Rohstoffe] als Basiswert (§§ 7-9): 

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Wenn an dem [finalen ]Bewertungstag eine Marktstörung (§ 7 (2)) vorliegt, dann wird der [finale 

]Bewertungstag auf den nächstfolgenden Berechnungstag, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt, 

verschoben. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn 

der [finale ]Bewertungstag aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um  hintereinander 

liegende Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung 

fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der [finale ]Bewertungstag, wobei die 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter 

Berücksichtigung der an dem [finalen ]Bewertungstag herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen 

wird. [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate 

entsprechend § 9 zu kündigen.]  

[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] eine 

Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobachtung des 

maßgeblichen Kurses des Basiswerts (§ 8 (2)) während der Dauer der Marktstörung ausgesetzt][[, 

außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, während der Dauer der Marktstörung 

statt des maßgeblichen Kurses des Basiswerts (§ 8 (2)) einen anderen maßgeblichen Kurs als 

Ersatzkurs zugrunde zu legen oder – ggf. nach Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen 

Ersatzkurs für den Basiswert zu festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle festlegen zu lassen].] 

[D[as Vorliegen einer Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen Kurses als 

Ersatzkurs sowie die eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin bzw. 

Zertifikatsstelle erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

(2) „Marktstörung“ bedeutet 

(i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels bzw. der Preisfeststellung bezogen auf 

den Basiswert am Referenzmarkt,  

(ii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels in einem Future- oder Optionskontrakt in 

Bezug auf den Basiswert an einer Terminbörse, an der Future- oder Optionskontrakte in Bezug 

auf den Basiswert gehandelt werden (die „Terminbörse“),  

(iii) die wesentliche Veränderung in der Methode der Preisfeststellung bzw. in den Handels-

bedingungen in Bezug auf den Basiswert am Referenzmarkt (z.B. in der Beschaffenheit, der 

Menge oder der Handelswährung in Bezug auf den Basiswert) oder 

(iv) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Auswirkungen den 

genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

sofern die Suspendierung, Einschränkung oder Veränderung bzw. das wirtschaftlich gleichwertige 

Ereignis [in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden Berechnung des 

[Schlusskurses][Kurses] eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die Wesentlichkeit 
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entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine Veränderung der Handelszeit 

am Referenzmarkt gilt nicht als Marktstörung, sofern die Veränderung am Referenzmarkt vorher 

angekündigt wird. 

§ 8 

Basiswert, Referenzpreis, Ersatzreferenzmarkt 

(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen [Edel-

metall] [bzw.] [Buntmetall] [bzw.] [Rohstoff]. 

(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Handelswährung ausgedrückten und [in 

der Tabelle 1] angegebenen Referenzpreis für den Basiswert (der „Referenzpreis“), der an dem [in 

der Tabelle 1] angegebenen Referenzmarkt (der „Referenzmarkt“) festgestellt wird [und auf der [in 

der Tabelle 1] angegebenen Bildschirmseite (die „Bildschirmseite“) oder einer diese ersetzende 

Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen 

oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis dem Referenzpreis, wie er 

auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. 

[Entspricht der auf der Bildschirmseite angezeigte Referenzpreis nach Feststellung der Emittentin 

nicht dem an dem Referenzmarkt für den Basiswert festgestellten Referenzpreis, entspricht der 

Referenzpreis dem an dem Referenzmarkt für den Basiswert festgestellten Referenzpreis.] Sollte der 

Referenzpreis nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) berechtigt, als Referenzpreis 

einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann 

herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten Referenzpreis 

festzulegen].] [Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht den von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgestellten, auf dem Referenzmarkt angebotenen und auf der für 

den Referenzmarkt maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend veröffentlichten [Mittelkursen (arith-

metisches Mittel zwischen den jeweils quotierten An- und Verkaufspreispaaren)] [Ankaufspreisen] 

[Verkaufspreisen] [●] für den Basiswert.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen Kurse für den 

Basiswert auf dem Referenzmarkt üblicherweise berechnet und auf der für den Referenzmarkt 

maßgeblichen Bildschirmseite veröffentlicht werden.] [„Berechnungsstunden“ ist der Zeitraum 

innerhalb eines Berechnungstags, an denen der Basiswert an dem Referenzmarkt üblicherweise 

gehandelt wird.] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungstage- oder 

Berechnungsstundenbestimmung: ] 

[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr am Referenzmarkt, sondern von einer anderen 

Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) für 

geeignet hält (der „Ersatzreferenzmarkt“), berechnet und veröffentlicht, so wird der 

Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des an dem Ersatzreferenzmarkt berechneten und 

veröffentlichten Kurses für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen 

Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Referenzmarkt, sofern es der Zu-
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sammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Ersatzreferenzmarkt. Die Ersetzung des Re-

ferenzmarkts wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] [Veränderungen in der Art und Weise der 

Berechnung des Referenzpreises oder anderer gemäß diesen Zertifikatsbedingungen maßgeblicher 

Kurse oder Preise des Basiswerts, einschließlich der Veränderung der für den Basiswert 

maßgeblichen Berechnungstage und Berechnungsstunden berechtigen die Emittentin, das 

Zertifikatsrecht nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) entsprechend anzupassen. Die Emittentin 

bestimmt unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung den Tag, zu dem das angepasste 

Zertifikatsrecht erstmals zugrunde zu legen ist. Das angepasste Zertifikatsrecht sowie der Zeitpunkt 

seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 13 bekannt gemacht.]  

[[(4)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind abschließend 

und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 

[§ 9 

Vorzeitige Kündigung 

(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts oder 

die Festlegung eines Ersatzreferenzmarkts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, so ist 

die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. 

Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses, 

das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst oder ein 

Ersatzreferenzmarkt festgelegt werden muss, zu erfolgen. Im Fall einer Kündigung zahlt die 

Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend 

von § 2 [] [und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegebenheiten als 

angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der Kündigung festgelegt 

wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vorzeitigen 

Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der 

[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 

oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. 

die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[§ 9[a] 

Außerordentlichen Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter 

Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 

Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu kündigen, 

sofern 

(a) [die Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] Referenzmarkt tatsächlich eingestellt 

wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des 

Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich oder nicht wirtschaftlich 

angemessen ist] oder 

(b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke der Risikobegrenzung 

im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren 

gegenwärtigen oder künftigen] Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder 

Richtlinien einer staatlichen, Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. 

eines Gerichts oder einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, 

ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von § 8 das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung der 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 

Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungsgeschäft] (im 

Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 

(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats unmittelbar vor 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von § 8 das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in Verbindung 

mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
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(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb von fünf 

Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die Zahlstelle an die 

[Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5(2)) zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Zertifikate veranlassen. 

(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags anfallenden 

Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen. 

Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außerordentlichen Kündigungsbetrag 

etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß 

vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Wechselkurse als Basiswert (§§ 7-9): 

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Wenn an dem [finalen ]Bewertungstag eine Marktstörung (§ 7 (2)) vorliegt, dann wird der [finale 

]Bewertungstag auf den nächstfolgenden Berechnungstag, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt, 

verschoben. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn 

der [finale ]Bewertungstag aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um  hintereinander 

liegende Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung 

fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der [finale ]Bewertungstag, wobei die 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter 

Berücksichtigung der an dem [finalen ]Bewertungstag herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen 

wird. [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate 

entsprechend § 9 zu kündigen.] 

[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] eine 

Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobachtung des 

maßgeblichen Kurses des Basiswerts (§ 8 (2)) während der Dauer der Marktstörung ausgesetzt][[, 

außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, während der Dauer der Marktstörung 

statt des maßgeblichen Kurses des Basiswerts (§ 8 (2)) einen anderen maßgeblichen Kurs als 

Ersatzkurs zugrunde zu legen oder – ggf. nach Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen 

Ersatzkurs für den Basiswert festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle festlegen zu lassen].] [D[as 

Vorliegen einer Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen Kurses als Ersatzkurs 

sowie die eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin bzw. Zertifikatsstelle 

erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

(2) „Marktstörung“ bedeutet 

(i) die Suspendierung oder [wesentliche] Einschränkung des Devisenhandels in mindestens einer 

der Währungen des Wechselkurs-Währungspaares (eingeschlossen Options- oder Ter-

minkontrakte), 

(ii) die Einschränkung der Konvertierbarkeit der Währungen des Wechselkurs-Währungspaares, 

(iii) die wirtschaftliche Unmöglichkeit, einen Wechselkurs für die Währungen des Wechselkurs-

Währungspaares zu erhalten, 

[(iv) die vorübergehende Suspendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels in einem 

Termin- oder Optionskontrakt in Bezug auf den Basiswert an [der maß-geblichen 

Terminbörse][einer Terminbörse], 

(v) die vorübergehende Suspendierung oder wesentliche Einschränkung der Möglichkeit des 

Erwerbs, der Übertragung, der Veräußerung, des Haltens oder anderer Transaktionen in Bezug 

auf den Basiswert durch die Emittentin aufgrund von Kontrollen, Gesetzen oder Vorschriften, 

die in dem Maßgeblichen Land eingeführt werden bzw. deren Einführung angekündigt wird, 

oder] 
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[(vi)] [] andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Auswirkungen den 

genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

sofern die vorstehend benannten Ereignisse wesentlich sind. Über die Wesentlichkeit entscheidet die 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). 

§ 8 

Basiswert, Referenzpreis, Ersatzreferenzmarkt, Anpassungen 

(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen 

Wechselkurs. 

(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Preiswährung und [in der Tabelle 1] 

angegebenen Referenzpreis für eine Einheit der Handelswährung, wie er an dem [in der Tabelle 1] 

angegebenen Referenzmarkt (der „Referenzmarkt“) festgestellt wird [und auf der [in der Tabelle 1] 

angegebenen Bildschirmseite des angegebenen Wirtschaftsinformationsdienstes (die „Bild-

schirmseite“) oder einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem 

angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht 

der Referenzpreis dem Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen 

Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. [Entspricht der auf der Bildschirmseite angezeigte 

Referenzpreis nach Feststellung der Emittentin nicht dem an dem Referenzmarkt für den Basiswert 

festgestellten Referenzpreis, entspricht der Referenzpreis dem an dem Referenzmarkt für den 

Basiswert festgestellten Referenzpreis.] Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer der 

vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] berechtigt, als 

Referenzpreis einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der 

dann herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten 

Referenzpreis festzulegen].] [Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht den von der [Emittentin] 

[Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgestellten, auf dem Referenzmarkt 

angebotenen und auf der für den Referenzmarkt maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend 

veröffentlichten [Mittelkursen (arithmetisches Mittel zwischen den jeweils quotierten An- und 

Verkaufspreispaaren)][Ankaufspreisen] [Verkaufspreisen] [●]für den Basiswert.] [„Berechnungs-

tage“ sind Tage, an denen Kurse für den Basiswert auf dem Referenzmarkt üblicherweise berechnet 

und auf der für den Referenzmarkt maßgeblichen Bildschirmseite veröffentlicht werden.] [„Berech-

nungsstunden“ ist der Zeitraum innerhalb eines Berechnungstags, an denen der Basiswert an dem 

Referenzmarkt üblicherweise gehandelt wird.] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere 

Berechnungstage- oder Berechnungsstundenbestimmung: ] 

[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr am Referenzmarkt, sondern von einer anderen 

Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) für 

geeignet hält (der „Ersatzreferenzmarkt“), berechnet und veröffentlicht, so wird der 

Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des an dem Ersatzreferenzmarkt berechneten und 

veröffentlichten Kurses für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen 
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Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Referenzmarkt, sofern es der Zu-

sammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Ersatzreferenzmarkt. Die Ersetzung des Re-

ferenzmarkts wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

[[(4)][(●)]  Veränderungen in der Art und Weise der Berechnung des Referenzpreises bzw. anderer gemäß 

diesen Zertifikatsbedingungen maßgeblicher Kurse oder Preise für den Basiswert, einschließlich der 

Veränderung der für den Basiswert maßgeblichen Berechnungstage und Berechnungsstunden 

berechtigen die Emittentin, das Zertifikatsrecht nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) entsprechend 

anzupassen. Bei einer Auf- bzw. Abwertung einer der Währungen des jeweils maßgeblichen 

Währungspaares oder einer wirtschaftlich gleichwertigen Maßnahme ist die Emittentin nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB), vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9, berechtigt, eine Anpassung des 

Basispreises [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ] vorzunehmen, sofern eine Anpassung 

wirtschaftlich angemessen erscheint. Zum Zweck einer Anpassung ermittelt die 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) einen angepassten Basispreis 

und bestimmt unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung den Tag, zu dem der 

angepasste Basispreis erstmals zugrunde zu legen ist. [Die [Emittentin][Zertifikatsstelle] kann 

zusätzlich zu einer Anpassung des Basispreises auch [das Bezugsverhältnis] [weitere 

Ausstattungsmerkmale: ] anpassen.] Der angepasste Basispreis [weitere Ausstattungsmerkmale: 

sowie ] [und das gegebenenfalls angepasste Bezugsverhältnis] sowie der Zeitpunkt der erstmaligen 

Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht.]  

[[(5)][(●)] Nach dem Eintritt oder wahrscheinlichen Eintritt (wie von der [Emittentin] [Zertifikatsstelle] 

festgestellt) eines Administrator-/Benchmark-Ereignisses in Bezug auf einen Wechselkurs (der 

„Betroffene Basiswert“) an oder nach dem Emissionstag kann die[Emittentin][Zertifikatsstelle]: 

Anpassungen an dem Betroffenen Basiswert vornehmen, die sie zur Berücksichtigung des 

maßgeblichen Ereignisses oder sonstiger Umstände für angemessen hält; zu solchen Anpassungen 

können u. a. auch die Auswahl eines Nachfolge-Basiswerts, der für denselben Wirtschaftszweig bzw. 

dieselbe geografische Region repräsentativ ist, und die Vornahme anderer Änderungen oder 

Anpassungen gehören, gegebenenfalls auch zur Berücksichtigung erhöhter Kosten der Emittentin 

zur Bereitstellung einer solchen Position in dem Nachfolge-Basiswert und im Fall von mehr als 

einem Nachfolge-Basiswert zur Aufteilung der Position zwischen den Nachfolge-Basiswerten. 

Dabei gilt:  

„Administrator-/Benchmark-Ereignis“ bezeichnet in Bezug auf eine Benchmark den Eintritt eines 

Benchmark-Änderungs- oder -Einstellungsereignisses, eines Nichtgenehmigungsereignisses, eines 

Ablehnungsereignisses oder eines Aussetzungs-/Aufhebungsereignisses, jeweils wie von der 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] festgestellt. 

„Benchmark“ bezeichnet einen Referenzwert im Sinne der BMVO oder wenn ein gemäß den 

Zertifikaten zahlbarer oder lieferbarer Betrag oder der Wert der Zertifikate ganz oder teilweise durch 
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Bezugnahme auf einen solchen Referenzwert bestimmt wird, jeweils wie von der 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] festgestellt. 

„Benchmark-Änderungs- oder -Einstellungsereignis“ bezeichnet in Bezug auf die Benchmark, 

dass eines der folgenden Ereignisse eingetreten ist oder eintreten wird: 

(i) eine wesentliche Änderung dieser Benchmark; 

(ii) die dauerhafte oder unbestimmte Aufhebung oder Einstellung der Bereitstellung dieser 

Benchmark; 

(iii) das Verbot der Verwendung dieser Benchmark durch eine Aufsichtsbehörde oder eine 

andere öffentliche Stelle. 

„BMVO“ bezeichnet die EU-Benchmark-Verordnung (Verordnung (EU) 2016/1011). 

„Nichtgenehmigungsereignis“ bedeutet in Bezug auf die Benchmark, dass: 

(i)  eine Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Feststellung der Gleichwertigkeit 

oder Genehmigung in Bezug auf die Benchmark oder den Administrator oder Sponsor der 

Benchmark nicht erlangt wurde oder nicht erlangt werden wird; 

(ii) die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der Benchmark nicht in ein amtliches 

Register aufgenommen wurde oder aufgenommen werden wird; oder 

(iii) die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der Benchmark auf die Zertifikate, 

die Emittentin, die Zertifikatsstelle oder die Benchmark anwendbare gesetzliche oder 

aufsichtsrechtliche Anforderungen nicht erfüllt oder nicht erfüllen wird, 

jeweils wie dies nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften erforderlich ist, damit die Emittentin, 

die Zertifikatsstelle  oder eine andere Stelle ihre Verpflichtungen in Bezug auf die Zertifikate erfüllt. 

Zur Klarstellung wird festgehalten: Wird die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der 

Benchmark gegenwärtig oder künftig nicht in ein amtliches Register aufgenommen, weil ihre/seine 

Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Feststellung der Gleichwertigkeit oder 

Genehmigung ausgesetzt wird, tritt kein Nichtgenehmigungsereignis ein, sofern zum Zeitpunkt 

dieser Aussetzung die weitere Bereitstellung und Verwendung der Benchmark in Bezug auf die 

Zertifikate während eines solchen Zeitraums der Aussetzung nach anwendbaren Gesetzen oder 

Vorschriften erlaubt ist. 

„Ablehnungsereignis“ bedeutet in Bezug auf die Benchmark, dass die jeweilige zuständige Behörde 

oder andere zuständige amtliche Stelle einen Antrag auf Zulassung, Registrierung, Anerkennung, 

Billigung, Feststellung der Gleichwertigkeit, Genehmigung oder Aufnahme in ein amtliches 

Register, die jeweils in Bezug auf die Zertifikate, die Benchmark oder den Administrator oder 

Sponsor der Benchmark nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften erforderlich ist, damit die 

Emittentin, die Zertifikatsstelle  oder eine andere Stelle ihre Verpflichtungen in Bezug auf die 

Zertifikate erfüllt, gegenwärtig oder künftig ablehnt oder zurückweist. 

„Aussetzungs-/Aufhebungsereignis“ bedeutet in Bezug auf die Benchmark, dass: 
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(i) die jeweilige zuständige Behörde oder andere zuständige amtliche Stelle einen Antrag auf 

Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Entscheidung über die 

Gleichwertigkeit oder Genehmigung in Bezug auf die Benchmark oder den Administrator 

oder Sponsor der Benchmark, die nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften 

erforderlich ist, damit die Emittentin, die Zertifikatsstelle oder ein andere Stelle ihre 

Verpflichtungen in Bezug auf die Zertifikate erfüllt, gegenwärtig oder künftig aussetzt oder 

aufhebt; oder 

(ii) die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der Benchmark gegenwärtig oder 

künftig aus einem amtlichen Register gestrichen wird, wenn die Einbeziehung in dieses 

Register nach anwendbarem Recht gegenwärtig oder künftig erforderlich ist, damit die 

Emittentin, die Zertifikatsstelle oder eine andere Stelle ihre Verpflichtungen in Bezug auf 

die Zertifikate erfüllt. 

Zur Klarstellung wird festgehalten: Wird diese Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, 

Entscheidung über die Gleichwertigkeit oder Genehmigung gegenwärtig oder künftig ausgesetzt 

oder die Einbeziehung in ein amtliches Register gegenwärtig oder künftig aufgehoben, tritt kein 

Aussetzungs-/Aufhebungsereignis ein, sofern zum Zeitpunkt dieser Aussetzung oder Aufhebung die 

weitere Bereitstellung und Verwendung der Benchmark in Bezug auf die Zertifikate während eines 

solchen Zeitraums der Aussetzung oder Aufhebung nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften 

erlaubt ist. 

Zur Klarstellung: Die vorstehende Bestimmung gilt zusätzlich zu und unbeschadet anderer 

Bedingungen der Zertifikate. Falls gemäß diesen Bedingungen andere Folgen in Bezug auf ein 

Ereignis oder den Eintritt eines Administrator-/Benchmark-Ereignisses anwendbar sein könnten, 

entscheidet die Emittentin nach freiem Ermessen, welche Bedingungen anzuwenden sind. 

[[(6)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind abschließend 

und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 

[§ 9 

Vorzeitige Kündigung 

(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts oder 

die Festlegung eines Ersatzreferenzmarkts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, so ist 

die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. 

Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses zu 

erfolgen, das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst 

oder ein Ersatzreferenzmarkt festgelegt werden muss. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin 

an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [] 

[und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegebenheiten als 
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angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der Kündigung festgelegt 

wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vorzeitigen 

Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der 

[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 

oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. 

die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

[§ 9[a] 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter 

Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 

Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu kündigen, 

sofern 

(a) [die Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] Referenzmarkt tatsächlich eingestellt 

wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des 

Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich oder nicht wirtschaftlich 

angemessen ist] oder 

(b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke der Risikobegrenzung 

im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren 

gegenwärtigen oder künftigen] Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder 

Richtlinien einer staatlichen, Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. 

eines Gerichts oder einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, 

ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von § 8 das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9[a] (1)(a)) bzw. 
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(b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung der 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 

Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungsgeschäft] (im 

Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 

(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats unmittelbar vor 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von § 8 das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in Verbindung 

mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 

(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb von fünf 

Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die Zahlstelle an die 

[Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Zertifikate veranlassen. 

(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags anfallenden 

Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen. 

Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außerordentlichen Kündigungsbetrag 

etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß 

vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert (§§ 7-9):

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Wenn an dem [finalen ]Bewertungstag oder an dem Stichtag für den Roll-Over (§ 8a) eine 

Marktstörung (Absatz (2)) vorliegt, dann wird der [finale ]Bewertungstag bzw. der Stichtag für den 

Roll-Over (§ 8a) auf den nächstfolgenden Berechnungstag verschoben, an dem keine Marktstörung 

mehr vorliegt. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. 

Wenn der [finale ]Bewertungstag aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um  hintereinander 

liegende Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbe-

steht, dann gilt dieser Tag als der [finale ]Bewertungstag, wobei die [Emittentin][Zertifikatsstelle] 

den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an dem [finalen 

]Bewertungstag herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen wird. [Wenn der Stichtag für den 

Roll-Over aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes aufgrund der weiter andauernden 

Marktstörung über den letzten Handelstag des auslaufenden Future Kontrakts verschoben werden 

würde, gilt dieser letzte Handelstag des auslaufenden Future Kontrakts als Stichtag für den Roll-Over 

und die [Emittentin][Zertifikatsstelle] wird dann nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter 

Berücksichtigung der an diesem Stichtag für den Roll-Over herrschenden Marktgegebenheiten einen 

Referenzwert für den auslaufenden Future Kontrakt bestimmen.] [andere Stichtagsbestimmung:  ] 

[In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate 

entsprechend § 9 zu kündigen.] 

[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] eine 

Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobachtung des 

maßgeblichen [Kurses][Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 (2)) während der Dauer der Markt-

störung ausgesetzt][[, außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, während der 

Dauer der Marktstörung statt des maßgeblichen [Kurses] [Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 (2)) 

einen anderen maßgeblichen Kurs als [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] zugrunde zu legen oder – 

ggf. nach Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] für 

den Basiswert festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle festlegen zu lassen].] [D[as Vorliegen 

einer Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen Kurses als Ersatzkurs sowie die 

eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin bzw. Zertifikatsstelle erfolgen 

nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

(2) „Marktstörung“ bedeutet 

(i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels für den Future Kontrakt an der 

Maßgeblichen Terminbörse,  

(ii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels an der Maßgeblichen Terminbörse 

allgemein, 
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(iii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels einzelner dem Future Kontrakt 

zugrunde liegender Werte an der/den Börse(n) bzw. dem Markt/den Märkten, an 

der/dem/denen diese Werte notiert bzw. gehandelt werden oder 

(iv) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Auswirkungen den 

genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

sofern die Suspendierung oder Einschränkung bzw. das wirtschaftlich gleichwertige Ereignis [in der 

letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden Berechnung des 

[Schlusskurses][Kurses][Referenzpreises] eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die 

Wesentlichkeit entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine Veränderung 

der Handelszeit an der Maßgeblichen Terminbörse gilt nicht als Marktstörung, sofern die 

Veränderung an der Maßgeblichen Terminbörse vorher angekündigt wird. 

§ 8 

Basiswert, Referenzpreis, Ersatzterminbörse, Anpassungen 

(2) Der „Basiswert“ entspricht[, vorbehaltlich eines Roll-Over gemäß nachfolgendem § 8a, ]dem [in der 

Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen Future Kontrakt. 

(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Handelswährung ausgedrückten und [in 

der Tabelle 1] angegebenen Referenzpreis für den Basiswert (der „Referenzpreis“), der an der [in 

der Tabelle 1] angegebenen Maßgeblichen Terminbörse (die „Maßgebliche Terminbörse“) festge-

stellt wird [und auf der [in der Tabelle 1] angegebenen Bildschirmseite (die „Bildschirmseite“) oder 

einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht 

zur Verfügung stehen oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis dem 

Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes 

angezeigt wird. Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt 

werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] berechtigt, als Referenzpreis einen auf der Basis der 

dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden 

Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten Referenzpreis festzulegen].] 

[Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht den von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) festgestellten, [an der Maßgeblichen Terminbörse angebotenen und auf der 

für die Maßgebliche Terminbörse maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend veröffentlichten 

[Mittelkursen (arithmetisches Mittel zwischen den jeweils quotierten An- und Verkaufspreispaaren)] 

[Ankaufspreisen] [Verkaufspreisen][●].][von den von der [jeweiligen] Maßgeblichen Terminbörse 

autorisierten Market-Makern auf der [Reuters][]seite  [bzw.] [] veröffentlichten Kursen für 

einen Ankaufs- oder Verkaufspreis des entsprechenden Future Kontrakts. Mindestens wird dies für 

den [jeweiligen] Future Kontrakt der in diesem Zeitraum gestellte niedrigste Kurs, maximal der in 

diesem Zeitraum gestellte höchste Kurs sein.]] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen Kurse für 

den Basiswert an der Maßgeblichen Terminbörse üblicherweise berechnet und auf der für die 

Maßgebliche Terminbörse maßgeblichen Bildschirmseite veröffentlicht werden.] 

[„Berechnungsstunden“ ist der Zeitraum innerhalb eines Berechnungstags, an denen der Basiswert 
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an der Maßgeblichen Terminbörse üblicherweise gehandelt wird.] [anderer Referenzpreis / anderer 

Kurs / andere Berechnungstage- oder Berechnungsstundenbestimmung: ] 

[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr an der Maßgeblichen Terminbörse, sondern 

von einer anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach billigem Ermessen 

(§ 315 BGB) für geeignet hält (der „Ersatzterminbörse“), berechnet und veröffentlicht, so wird der 

Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des an der Ersatzterminbörse berechneten und veröffentlichten 

[Kurses][Referenzpreises] für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen 

Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Maßgebliche Terminbörse, sofern es der 

Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die Ersatzterminbörse. Die Ersetzung der 

Maßgeblichen Terminbörse wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] [Veränderungen in der Art und 

Weise der Berechnung des Referenzpreises bzw. anderer gemäß diesen Zertifikatsbedingungen 

maßgeblicher Kurse oder Preise für den Basiswert, einschließlich der Veränderung der für den 

Basiswert maßgeblichen Berechnungstage und Berechnungsstunden berechtigen die Emittentin, das 

Zertifikatsrecht nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) entsprechend anzupassen. Die Emittentin be-

stimmt unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung den Tag, zu dem das angepasste 

Zertifikatsrecht erstmals zugrunde zu legen ist. Das angepasste Zertifikatsrecht sowie der Zeitpunkt 

seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

[(4)][(●)] [Bei Veränderungen der dem jeweiligen Basiswert zugrunde liegenden Bedingungen oder 

maßgeblichen Eigenschaften sowie im Fall der Ersetzung des Basiswerts durch einen anderen von 

der Maßgeblichen Terminbörse bestimmten und börsennotierten, ggf. auch modifizierten Basiswert 

(der „Nachfolge-Basiswert“), behält sich die Emittentin neben einer Kündigung gemäß § 9 das 

Recht vor, den Basiswert zu ersetzen, ggf. multipliziert, falls erforderlich, mit einem 

Bereinigungsfaktor, um die Kontinuität der Entwicklung der den Zertifikaten zugrunde liegenden 

Bezugsgröße(n) sicherzustellen. Die Ersetzung des Basiswerts durch den Nachfolge-Basiswert, ggf. 

unter weiteren Änderungen dieser Zertifikatsbedingungen, erfolgt nach billigem Ermessen der 

Emittentin (§ 315 BGB). Die Ersetzung durch einen Nachfolge-Basiswert, die dann geltenden, ggf. 

geänderten Zertifikatsbedingungen (einschließlich der etwaigen Aufnahme eines Bereinigungs-

faktors) sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 

Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Basiswert gilt dann, sofern es 

der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolge-Basiswert.]  

[[(5)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind abschließend 

und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 

[§ 8a 

Roll-Over 

[(1) Bei Endfälligkeit des Basiswerts gemäß den Kontraktbedingungen der Maßgeblichen Terminbörse 

während der Laufzeit der Zertifikate wird dieser durch den Future Kontrakt mit dem 
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[nächstfälligen][] Verfalltermin als neuer maßgeblicher Basiswert (der „Neue Basiswert“) ersetzt 

(„Roll-Over“). „Future Kontrakt mit [dem] [nächstfälligen] [] Verfalltermin“ ist hinsichtlich des 

[]-Future Kontrakts der Future Kontrakt mit Verfalltermin [] [bzw.] [].[Stichtag für den Roll-

Over ist der [letzte Handelstag] [erste Handelstag nach dem letzten Handelstag] [] der Future 

Kontrakte an der Maßgeblichen Terminbörse] [andere Stichtagsdefinition: ]. [Die jeweiligen 

Referenzwerte für den Basiswert und den Neuen Basiswert, anhand derer der Roll-Over durchgeführt 

wird, werden von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelt. 

[Hierzu wird die [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) am [ Tag vor 

dem] Stichtag [zwischen  Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) und  Uhr (Ortszeit Frankfurt am 

Main)][] jeweils für den Basiswert und den Neuen Basiswert einen Kurs ermitteln.]] [bei 

Zertifikaten mit Einlösungsrecht: Sollten Zertifikate nach § 14[a] wirksam zum Stichtag für einen 

Roll-Over eingelöst werden, so erfolgt die Ermittlung des Auszahlungsbetrags nach § 2 Absatz (1) 

für die eingelösten Zertifikate auf der Grundlage des -Kurses des bis zu diesem Kalendertag 

geltenden Basiswerts.]  

[(2) Zum Stichtag eines Roll-Over ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB) berechtigt, den Basispreis [und das Bezugsverhältnis] des Basiswerts sowie sonstige 

Zertifikatsbedingungen anzupassen, soweit dies im Rahmen der Ersetzung des auslaufenden 

Basiswerts durch den Neuen Basiswert nach billigem Ermessen der [Emittentin][Zertifikatsstelle] (§ 

315 BGB) erforderlich erscheint. Hierbei ist der Zertifikatsinhaber so zu stellen, dass der 

wirtschaftliche Wert der Zertifikate soweit wie möglich durch den Roll-Over nicht beeinträchtigt 

wird. 

(3) Die im Rahmen eines Roll-Over ggf. erforderlich werdende Anpassung des Basispreises [und des 

Bezugsverhältnisses] gemäß § 8a Abs. 2 [wird][werden] gemäß § 11 bekannt gemacht.]]] [andere 

Roll-Over-Bestimmung: ] 

[§ 9 

Vorzeitige Kündigung 

(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts oder 

die Festlegung einer Ersatzterminbörse, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, so ist die 

Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. Die 

Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses zu 

erfolgen, das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst 

oder eine Ersatzterminbörse festgelegt werden muss. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin 

an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [] 

[und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegebenheiten als 

angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der Kündigung festgelegt 

wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  
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(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vorzeitigen 

Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der 

[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

(3)  Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 

oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. 

die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

[§ 9[a] 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter 

Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 

Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu kündigen, 

sofern 

(a) [die Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] Maßgebliche Terminbörse tatsächlich 

eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des 

Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich oder nicht wirtschaftlich 

angemessen ist] oder 

(b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke der Risikobegrenzung 

im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren 

gegenwärtigen oder künftigen] Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder 

Richtlinien einer staatlichen, Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. 

eines Gerichts oder einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, 

ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] 

Maßgebliche Terminbörse] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe 

von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 

Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung der 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 

Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungsgeschäft] (im 

Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 
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(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats unmittelbar vor 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] 

Maßgebliche Terminbörse] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe 

von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 

Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in Verbindung 

mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 

(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb von fünf 

Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die Zahlstelle an die 

[Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Zertifikate veranlassen. 

(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags anfallenden 

Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen. 

Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außerordentlichen Kündigungsbetrag 

etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß 

vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Fondsanteile als Basiswert (§§ 7 – 9) 

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Wenn an dem [finalen ]Bewertungstag eine Marktstörung (Absatz (2)) vorliegt, dann wird der [finale 

]Bewertungstag auf den nächstfolgenden Berechnungstag verschoben, an dem keine Marktstörung 

mehr vorliegt. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. 

Wenn der [finale ]Bewertungstag aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um  hintereinander 

liegende Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbe-

steht, dann gilt dieser Tag als der [finale ]Bewertungstag, wobei die [Emittentin][Zertifikatsstelle] 

den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an dem [finalen 

]Bewertungstag herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In den Fällen des 

vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 zu 

kündigen.] 

[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] eine 

Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobachtung des 

maßgeblichen Kurses des Basiswerts (§ 8 (2)) während der Dauer der Marktstörung ausgesetzt][[, 

außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, während der Dauer der Marktstörung 

statt des maßgeblichen Kurses des Basiswerts (§ 8 (2)) einen anderen maßgeblichen Kurs als 

Ersatzkurs zugrunde zu legen oder – ggf. nach Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen 

Ersatzkurs für den Basiswert festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle festlegen zu lassen].] [D[as 

Vorliegen einer Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen Kurses als Ersatzkurs 

sowie die eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin bzw. Zertifikatsstelle 

erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

(2) „Marktstörung“ bedeutet 

(i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels an der/den Börse(n) bzw. dem 

Markt/den Märkten, an der/dem/denen die dem Basiswert zugrunde liegenden Werte 

notiert bzw. gehandelt werden, allgemein,  

(ii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels einzelner dem Basiswert 

zugrundeliegender Werte an der/den Börse(n) bzw. dem Markt/den Märkten, an 

der/dem/denen diese Werte notiert bzw. gehandelt werden,  

(iii) die Suspendierung oder Nichtberechnung des Basiswerts aufgrund einer Entscheidung der 

Maßgeblichen Festlegungsstelle oder  

(iv) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Auswirkungen den 

genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

sofern diese Suspendierung, Einschränkung oder Nichtberechnung bzw. das wirtschaftlich 

gleichwertige Ereignis in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden Berechnung 

des Referenzpreises des Basiswerts bzw. der dem Basiswert zugrunde liegenden Werte eintritt bzw. 
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besteht und wesentlich ist. Über die Wesentlichkeit entscheidet die Emittentin nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB). 

§ 8 

Basiswert, Referenzpreis, Ersatzfestlegungsstelle, Anpassungen 

(2) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen Fonds-

anteil. 

(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Handelswährung ausgedrückten und [in 

der Tabelle 1] angegebenen Referenzpreis für den Basiswert (der „Referenzpreis“), der von der [in 

der Tabelle 1] angegebenen Maßgeblichen Festlegungsstelle (die „Maßgebliche Festlegungsstelle“) 

festgestellt wird [und auf der [in der Tabelle 1] angegebenen Bildschirmseite (die „Bildschirmseite“) 

oder einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag 

nicht zur Verfügung stehen oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis 

dem Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen 

Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer der 

vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] berechtigt, als 

Referenzpreis einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der 

dann herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten 

Referenzpreis festzulegen].] [Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht den von der 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgestellten, [von der 

Maßgeblichen Festlegungsstelle angebotenen [und auf der für die Maßgebliche Festlegungsstelle 

maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend veröffentlichten] [Mittelkursen (arithmetisches Mittel 

zwischen den jeweils quotierten An- und Verkaufspreispaaren)] [Ankaufspreisen] [Verkaufspreisen] 

[Rücknahmepreisen] [Nettoinventarwerten]] für den Basiswert.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an 

denen Kurse für den Basiswert von der Maßgeblichen Festlegungsstelle üblicherweise berechnet und 

auf der Bildschirmseite veröffentlicht werden.] [„Berechnungsstunden“ ist der Zeitraum innerhalb 

eines Berechnungstags, an denen der Basiswert an der [Maßgeblichen Festlegungsstelle] [] 

üblicherweise gehandelt wird.] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungstage- 

oder Berechnungsstundenbestimmung: ] 

[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr von der Maßgeblichen Festlegungsstelle, 

sondern von einer anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) für geeignet hält (die „Ersatzfestlegungsstelle“), berechnet und 

veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des von der Ersatzfestlegungsstelle 

berechneten und veröffentlichten [Kurses] [bzw.] [Referenzpreises] für den Basiswert berechnet. 

Ferner gilt dann jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die 

Festlegungsstelle, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die Ersatzfest-

legungsstelle. Die Ersetzung der Maßgeblichen Festlegungsstelle wird gemäß § 11 bekannt 

gemacht.] 
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[(4)][(●)] Sofern während der Laufzeit der Zertifikate eines der nachfolgend beschriebenen Ereignisse 

eintritt, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] – vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 – jeweils 

berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Basispreis [und das Bezugsverhältnis] [weitere Ausstattungs-

merkmale: sowie ] und weitere Zertifikatsbedingungen nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) so 

anzupassen, dass das angepasste Zertifikatsrecht in seinem wirtschaftlichen Wert im Wesentlichen 

dem Zertifikatsrecht vor Eintreten des die Anpassung auslösenden Ereignisses entspricht: 

(i) Umwandlung, Teilung, Konsolidierung oder Reklassifizierung des Basiswerts,  

(ii) Kapitalausschüttungen aus dem Vermögen des Basiswerts, sofern sie den üblichen Umfang 

von Dividenden des Basiswerts übersteigen oder 

(iii) jedes andere Ereignis, das einen den vorstehend unter (i) und (ii) ähnlichen 

Anpassungsbedarf auslöst.  

[(5)][(●)] [Sofern während der Laufzeit der Zertifikate eines der nachfolgend beschriebenen Ereignisse 

eintritt 

(i) Veränderungen in der Berechnung des Referenzpreises (einschließlich Bereinigungen) oder 

der Zusammensetzung oder Gewichtung der Preise oder Wertpapiere, auf deren Grundlage 

der Referenzpreis berechnet wird, sofern das maßgebende Konzept und die Berechnung des 

Referenzpreises infolge einer Veränderung (einschließlich einer Bereinigung) nicht mehr 

wirtschaftlich gleichwertig ist mit dem bislang maßgebenden Konzept oder der maß-

gebenden Berechnung des Referenzpreises,  

(ii) eine Veränderung oder Verletzung der Fondsbedingungen (einschließlich, aber nicht be-

grenzt auf Veränderungen in Verkaufsprospekten des Fonds) oder jedes andere, den Fonds 

oder die Fondsanteile betreffende Ereignis, wie z.B. die Auflösung, Kündigung, Liquidation 

oder Widerruf der Genehmigung bzw. der Registrierung des Fonds, die Unterbrechung, 

Verschiebung oder Aufgabe der Berechnung und Veröffentlichung des Referenzpreises 

durch die Maßgebliche Festlegungsstelle, die Übertragung, Pfändung oder Liquidierung 

wesentlicher Vermögenswerte des Fonds, welches nach billiger Auffassung der Emittentin 

wesentlich nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Basiswerts hat,  

(iii) bei Vorliegen eines sonstigen wirtschaftlich gleichwertigen Ereignisses oder 

(iv) das Eintreten eines Ereignisses, dass die Emittentin nach vorstehendem § 8 Absatz [(4)][●] 

zu einer Anpassung dieser Zertifikatsbedingungen berechtigen würde, diese Anpassung 

nicht möglich ist bzw. einen unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde; ob dies der 

Fall ist, entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB), 

kann die Emittentin nach Beratung mit der Zertifikatsstelle, im nachfolgenden Fall (a) nach Beratung 

mit einem unabhängigen Sachverständigen, entweder 

(a) den Basiswert durch einen anderen, wirtschaftlich gleichwertigen Basiswert, 

gegebenenfalls auch durch einen Korb verschiedener Fondsanteile als neuen Basiswert, 

(jeweils der „Neue Basiswert“) ersetzen; über das Vorliegen der wirtschaftlichen 
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Gleichwertigkeit entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Die Er-

setzung erfolgt gegebenenfalls unter entsprechender Anpassung des Basispreises [und des 

Bezugsverhältnisses][weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ] sowie anderer Zertifikats-

bedingungen. Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den 

Basiswert gilt dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Neuen 

Basiswert oder 

(b) die Zertifikate innerhalb eines Zeitraums von [einem Monat][sechs Wochen][] nach 

Eintritt bzw. Bekanntwerden eines der vorstehend in diesem § 8 Absatz [(5)][(●)] be-

schriebenen Ereignisses gemäß § 9 vorzeitig kündigen.]]  

[[(6)][(●)] Anpassungen nach den vorstehenden Absätzen [(4) und (5)][(●)] bzw. eine vorzeitige 

Kündigung gemäß § 9 werden von der Emittentin gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

[[(7)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind abschließend 

und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 

[[(8)][(●)] Die Emittentin haftet für Handlungen oder Unterlassungen eines von der Zertifikatsstelle gege-

benenfalls bestellten Sachverständigen nur, soweit die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 

verletzt wurde.] 

[§ 9 

Vorzeitige Kündigung 

(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts oder 

die Festlegung eines Neuen Basiswerts oder einer Ersatzfestlegungsstelle, aus welchen Gründen auch 

immer, nicht möglich, so ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch 

Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs 

Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses zu erfolgen, das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser 

Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst oder ein Neuer Basiswert festgelegt werden muss. Im 

Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm 

gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [] [und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), 

der von der Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der 

herrschenden Marktgegebenheiten als angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der 

Bekanntmachung der Kündigung festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt 

gemacht.  

(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vorzeitigen 

Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der 

[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen. 
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(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 

oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. 

die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

[§ 9[a] 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter 

Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 

Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu kündigen, 

sofern 

(a) [die Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] Maßgebliche Festlegungsstelle 

tatsächlich eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine 

Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich oder nicht 

wirtschaftlich angemessen ist] oder 

(b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke der Risikobegrenzung 

im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren 

gegenwärtigen oder künftigen] Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder 

Richtlinien einer staatlichen, Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. 

eines Gerichts oder einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, 

ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] 

Maßgeblichen Festlegungsstelle] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach 

Maßgabe von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der 

Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung der 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 

Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungsgeschäft] (im 

Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 

(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats unmittelbar vor 
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(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] 

Maßgebliche Festlegungsstelle] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach 

Maßgabe von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der 

Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in Verbindung 

mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 

(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb von fünf 

Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die Zahlstelle an die 

[Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Zertifikate veranlassen. 

(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags anfallenden 

Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen. 

Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außerordentlichen Kündigungsbetrag 

etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß 

vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Körbe als Basiswert (§§ 7 – 9): 

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Wenn an dem [finalen ]Bewertungstag eine Marktstörung (§ 7 (2)) vorliegt, dann wird der [finale 

]Bewertungstag [nur hinsichtlich des betroffenen Korbbestandteils][hinsichtlich der 

Korbbestandteile] auf den nächstfolgenden Berechnungstag verschoben, an dem keine Marktstörung 

mehr vorliegt. Die Emittentin wird sich bemühen, den Beteiligten gemäß § 11 mitzuteilen, dass eine 

Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale ]Bewertungstag aufgrund der Bestimmungen dieses 

Absatzes um  hintereinander liegende Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem 

Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der [finale ]Bewertungstag, wobei die 

[Emittentin] [Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Be-

rücksichtigung der an dem [finalen ]Bewertungstag herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen 

wird. [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate 

entsprechend § 9 zu kündigen.] 

[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] eine 

Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobachtung des 

maßgeblichen Kurses [des][eines] [Basiswerts] [] [der Basiswerte] (§ 8 (2)) während der Dauer der 

Marktstörung ausgesetzt][[, außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, während 

der Dauer der Marktstörung statt des maßgeblichen Kurses [des][eines] [Basiswerts] [der Basiswerte] 

(§ 8 (2)) einen anderen maßgeblichen Kurs als Ersatzkurs zugrunde zu legen oder – ggf. nach Be-

ratung mit einem Sachverständigen – selbst einen Ersatzkurs für den Basiswert festzulegen bzw. 

durch die Zertifikatsstelle festlegen zu lassen].] [D[as Vorliegen einer Marktstörung, d]ie Auswahl 

eines anderen maßgeblichen Kurses als Ersatzkurs sowie die eigenständige Festlegung eines 

Ersatzkurses durch die Emittentin bzw. Zertifikatsstelle erfolgen nach billigem Ermessen und werden 

nach § 11 mitgeteilt.] 

(2) „Marktstörung“ bedeutet den Eintritt eines Ereignisses bezüglich eines Korbbestandteils, 

[wie unter § 7 der „Regelungen für Aktien [bzw. aktienvertretende Wertpapiere] als Basiswert“ 

beschrieben, sofern der Korbbestandteil eine Aktie [bzw. ein aktienvertretendes Wertpapier] ist[,]] 

[wie unter § 7 der „Regelungen für Indizes als Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbestandteil 

ein Index ist[,]] 

[wie unter § 7 der „Regelungen für Edelmetalle bzw. Buntmetalle bzw. Rohstoffe als Basiswert“ 

beschrieben, sofern der Korbbestandteil ein Edelmetall bzw. Buntmetall bzw. Rohstoff ist[,]] 

[wie unter § 7 der „Regelungen für Wechselkurse als Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbe-

standteil ein Wechselkurs ist[,]] 

[wie unter § 7 der „Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert“ beschrieben, sofern der 

Korbbestandteil ein Future Kontrakt ist[,]] 

[wie unter § 7 der „Regelungen für Fondsanteile als Basiswert“ beschrieben, sofern der 

Korbbestandteil ein Fondsanteil ist[,]]. 
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Soweit in dem jeweiligen § 7 auf Regelungen für bestimmte Basiswerte Bezug genommen wird, gilt 

dies in diesem Zusammenhang als Bezug auf einen Korbbestandteil.  

§ 8 

Basiswert, Referenzpreis, Anpassungen 

(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen Korb 

bestehend aus den [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] genannten Korbbestandteilen. [ggf. Regelungen zum 

Rebalancing: ] 

(2) [Der „Referenzpreis des Korbs“ entspricht [der Summe der [jeweils mit den [in der Tabelle 1] 

angegebenen [Gewichtungsfaktoren][Anzahl der Einheiten] multiplizierten] Referenzpreise der je-

weiligen Korbbestandteile am [finalen ]Bewertungstag (§ 3 ())][der Differenz zwischen der 

Performance des Korbbestandteils [(1)][mit der []höchsten Performance] und der Performance des 

Korbbestandteils [(2)][mit der []geringsten Performance].] [andere Referenzpreisdefinition des 

Korbs: ]] [Der „Kurs des Korbs“ entspricht [der Summe der [jeweils mit den [in der Tabelle 1] 

angegebenen [Gewichtungsfaktoren][Anzahl der Einheiten] multiplizierten] Kurse der jeweiligen 

Korbbestandteile] [der Differenz zwischen der Performance des Korbbestandteils [(1)][mit der 

[]höchsten Performance] und der Performance des Korbbestandteils [(2)][mit der []geringsten 

Performance]] [andere Kursdefinition des Korbs: ]]. [Der „Referenzpreis eines Korbbestand-

teils“[, der „Kurs“ eines Korbbestandteils] [,die „Berechnungstage“ eines Korbbestandteils] [und 

die „Berechnungsstunden“ eines Korbbestandteils] entsp[rechen][richt] [jeweils] 

[den unter § 8 der „Regelungen für Aktien [bzw. aktienvertretende Wertpapiere] als Basiswert“ 

angegebenen Definitionen, sofern der Korbbestandteil eine Aktie [bzw. ein aktienvertretendes 

Wertpapier] ist[,]] 

[den unter § 8 der „Regelungen für Indizes als Basiswert“ angegebenen Definitionen, sofern der 

Korbbestandteil ein Index ist[,]] 

 [den unter § 8 der „Regelungen für Edelmetalle bzw. Buntmetalle bzw. Rohstoffe als Basiswert“ 

angegebenen Definitionen, sofern der Korbbestandteil ein Edelmetall bzw. Buntmetall bzw. Rohstoff 

ist[,]] 

[den unter § 8 der „Regelungen für Wechselkurse als Basiswert“ angegebenen Definitionen, sofern 

der Korbbestandteil ein Wechselkurs ist[,]] 

[den unter § 8 der „Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert“ angegebenen Definitionen, 

sofern der Korbbestandteil ein Future Kontrakt ist[,]] 

[den unter § 8 der „Regelungen für Fondsanteile als Basiswert“ angegebenen Definitionen, sofern 

der Korbbestandteil ein Fondsanteil ist[,]]. 

Soweit in dem jeweiligen § 8 auf Regelungen für bestimmte Basiswerte Bezug genommen wird, gilt 

dies in diesem Zusammenhang als Bezug auf einen Korbbestandteil.] [anderer Referenzpreis der 

Korbbestandteile / anderer Kurs / andere Berechnungstage- oder Berechnungsstundenbestimmung: 



564 

] [Die [„Gewichtungsfaktoren“] [„Anzahl der Einheiten“] entsprechen den [in der Tabelle 1] 

angegebenen [Gewichtungsfaktoren] [Anzahl der Einheiten der Basiswerte im Korb]. [Der Ge-

wichtungsfaktor W1 wird dabei dem Korbbestandteil mit der höchsten Performance zugeordnet, der 

Gewichtungsfaktor W2 wird dem Korbbestandteil mit der zweithöchsten Performance zugeordnet 

[und der Gewichtungsfaktor W3 wird dem Korbbestandteil mit der [dritthöchsten][geringsten] 

Performance zugeordnet][]. [ggf. Zuordnung der Gewichtungsfaktoren für weitere 

Korbbestandteile/ ggf. andere Zuordnung der Gewichtungsfaktoren]]]. 

(3) Tritt hinsichtlich eines Korbbestandteils ein Anpassungsereignis ein 

[wie unter § 9 der „Regelungen für Aktien [bzw. aktienvertretende Wertpapiere] als Basiswert“ be-

schrieben, sofern der Korbbestandteil eine Aktie [bzw. ein aktienvertretendes Wertpapier] ist,] 

[wie unter § 8 der „Regelungen für Indizes als Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbestandteil 

ein Index ist,] 

[wie unter § 8 der „Regelungen für Edelmetalle bzw. Buntmetalle bzw. Rohstoffe als Basiswert“ 

beschrieben, sofern der Korbbestandteil ein Edelmetall oder Buntmetall oder Rohstoff ist,] 

[wie unter § 8 der „Regelungen für Wechselkurse als Basiswert“ beschrieben, sofern der 

Korbbestandteil ein Wechselkurs ist,] 

[wie unter § 8 der „Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert“ beschrieben, sofern der 

Korbbestandteil ein Future Kontrakt ist,] 

[wie unter § 8 der „Regelungen für Fondsanteile als Basiswert“ beschrieben, sofern der 

Korbbestandteil ein Fondsanteil ist,] 

kann die Emittentin das Zertifikatsrecht entsprechend den dort beschriebenen Anpassungs-

maßnahmen anpassen. Soweit an der oben genannten Stelle auf Regelungen für bestimmte 

Basiswerte Bezug genommen wird, gilt dies in diesem Zusammenhang als Bezug auf einen 

Korbbestandteil. [Die Emittentin ist bei Eintritt eines solchen Anpassungsereignisses ferner 

berechtigt, die Gewichtungsfaktoren der Korbbestandteile anzupassen, soweit dies nach billigem 

Ermessen der Emittentin (§ 315 BGB) erforderlich erscheint. Eine Anpassung der Gewichtungs-

faktoren wird gemäß § 11 bekannt gemacht]. [Die Regelungen des § 8a (Roll-Over) der „Regelungen 

für Future Kontrakte als Basiswert“ gelten entsprechend, wenn der Korbbestandteil ein Future 

Kontrakt ist.] [Ferner ist die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) berechtigt, den von 

einem Anpassungsereignis betroffenen Korbbestandteil durch einen auf Grundlage des 

angemessenen Marktpreises dieses Korbbestandteils unmittelbar vor Eintreten des 

Anpassungsereignisses berechneten Baranteil zu ersetzen, der anstelle des Basiswerts der 

Berechnung [des Kurses und] des Referenzpreises des Korbs zugrunde gelegt wird oder den 

Korbbestandteil durch einen anderen vergleichbaren Korbbestandteil (der „Neue Korbbestandteil“) 

zu ersetzen. Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Korbbestandteil 

gilt dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Neuen Korbbestandteil. 

Die Anpassung sowie der Zeitpunkt ihrer erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt 

gemacht.]  
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[§ 9 

Vorzeitige Kündigung 

(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts, aus 

welchen Gründen auch immer, nicht möglich, so ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate 

vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem 

Monat][sechs Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses zu erfolgen, das dazu führt, dass nach Maß-

gabe dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst werden muss. Im Fall einer Kündigung 

zahlt die Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats 

abweichend von § 2 [] [und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der 

Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden 

Marktgegebenheiten als angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der 

Kündigung festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vorzeitigen 

Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der 

[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

(3)  Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 

oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. 

die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

[§ 9[a] 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter 

Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 

Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu kündigen, 

sofern 

(a) [[die Notierung eines Korbbestandteils an der [jeweiligen] Maßgebliche Börse aus einem 

Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder Neubildung tatsächlich eingestellt wird] 

[die Berechnung eines Korbbestandteils durch [den [jeweiligen] Index-Sponsor] [den 

[jeweiligen] Referenzmarkt] [die [jeweilige] Maßgebliche Terminbörse] [die [jeweils] 

Maßgebliche Festlegungsstelle] tatsächlich eingestellt wird];] [nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, 

nicht möglich oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder 

(b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke der Risikobegrenzung 
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im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren 

gegenwärtigen oder künftigen] Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder 

Richtlinien einer staatlichen, Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. 

eines Gerichts oder einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, 

ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der [Notierung eines Korbbestandteils an der [jeweiligen] 

Maßgebliche Börse aus einem Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder 

Neubildung] [Berechnung eines Korbbestandteils durch [den [jeweiligen] Index-Sponsor] 

[den [jeweiligen] Referenzmarkt] [die [jeweilige] Maßgebliche Terminbörse] [die [jeweils] 

Maßgebliche Festlegungsstelle]] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach 

Maßgabe von [§ 8] [§ 9] das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der 

Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung der 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 

Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungsgeschäft] (im 

Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 

(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats unmittelbar vor 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der [Notierung eines Korbbestandteils an der [jeweiligen] 

Maßgebliche Börse aus einem Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder 

Neubildung] [Berechnung eines Korbbestandteils durch [den [jeweiligen] Index-Sponsor] 

[den [jeweiligen] Referenzmarkt] [die [jeweilige] Maßgebliche Terminbörse] [die [jeweils] 

Maßgebliche Festlegungsstelle]] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach 

Maßgabe von [§ 8] [§ 9] das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der 

Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in Verbindung 

mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 

(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb von fünf 

Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die Zahlstelle an die 

[Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Zertifikate veranlassen. 

(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags anfallenden 

Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen. 

Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außerordentlichen Kündigungsbetrag 
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etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß 

vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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§ 10 

Zertifikatsstelle 

[(1) Die Société Générale, Paris, Frankreich, ist die Zertifikatsstelle bezüglich der Zertifikate (die 

„Zertifikatsstelle“). Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit die Zertifikatsstelle durch eine andere 

Bank oder – soweit gesetzlich zulässig – durch ein Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in einem 

der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu ersetzen, eine oder mehrere zusätzliche 

Zertifikatsstellen zu bestellen oder deren Bestellung zu widerrufen. Ersetzung, Bestellung und 

Widerruf werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 

(2) Die Zertifikatsstelle ist berechtigt, jederzeit ihr Amt als Zertifikatsstelle niederzulegen. Die 

Niederlegung wird nur wirksam mit Bestellung einer anderen Bank oder – soweit gesetzlich zulässig 

– eines Finanzdienstleistungsinstituts mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

zur Zertifikatsstelle durch die Emittentin. Niederlegung und Bestellung werden gemäß § 11 bekannt 

gemacht. 

(3) Die Zertifikatsstelle handelt ausschließlich als Erfüllungsgehilfe der Emittentin und hat keinerlei 

Pflichten gegenüber den Zertifikatsinhabern. Die Zertifikatsstelle ist von den Beschränkungen des 

§ 181 BGB befreit. 

(4) Weder die Emittentin noch die Zertifikatsstelle sind verpflichtet, die Berechtigung der Einreicher 

von Zertifikaten zu prüfen.] [andere Regelung zur Zertifikatsstelle: ] 

[§ 10 a 

Begrenzter Rückgriff (Limited Recourse) 

Gemäß dem Treuhandvertrag, der zwischen der Emittentin und der Garantin geschlossen wurde (der 

Treuhandvertrag), ist die Emittentin u.a. verpflichtet, (i) die Zertifikate treuhänderisch im eigenen 

Namen, aber für Rechnung der Garantin zu begeben und zurückzuzahlen, (ii) sämtliche 

Emissionserlöse aus der Begebung der Zertifikate zu vereinnahmen und an die Garantin 

weiterzuleiten und (iii) ausschließlich die finanziellen Mittel zu verwenden, welche ihr von der 

Garantin gemäß dem Treuhandvertrag zur Verfügung gestellt werden, um bei Fälligkeit ihren 

Zahlungsverpflichtungen aus den Zertifikaten nachzukommen und diese Zahlungen treuhänderisch 

im eigenen Namen, aber für Rechnung der Garantin zu tätigen (die finanziellen Mittel entsprechen 

dabei der Höhe der Zahlungen, welche die Emittentin gemäß den Zertifikaten bei Fälligkeit zu leisten 

hat, und ermöglichen es ihr, ihren Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachzukommen). Die 

Fähigkeit der Emittentin, ihren Zahlungsverpflichtungen aus den Zertifikaten vollumfänglich 

nachzukommen, hängt dementsprechend davon ab, dass sie die Beträge, welche die Garantin ihr nach 

dem Treuhandvertrag zu zahlen hat, in vollem Umfang erhält.  

Die Zahlungsverpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten sind auf die finanziellen Mittel 

begrenzt, welche die Garantin im Rahmen des Treuhandvertrags für die Emittentin bereitstellt. 



569 

Sofern sich die von der Garantin gemäß dem Treuhandvertrag bereitgestellten finanziellen Mittel 

letztlich als unzureichend für eine vollständige Erfüllung der Ansprüche sämtlicher 

Zertifikatsinhaber erweisen, erlischt der entstehende Fehlbetrag und es bestehen keine weiteren 

Ansprüche der Zertifikatsinhaber gegenüber der Emittentin, ungeachtet dessen, ob die Emittentin in 

der Lage wäre, ihre Zahlungsverpflichtungen aus den Zertifikaten mit anderen ihr zur Verfügung 

stehenden Mitteln zu begleichen (entsprechende Zahlungsverpflichtungen werden als „Säumige 

Zahlungen“ bezeichnet); dies gilt jedoch vorbehaltlich des Rechts auf Kündigung oder vorzeitige 

Rückzahlung. 

Die Rechte der Zertifikateinhaber aus der Garantie auf erstes Anfordern werden durch den 

Begrenzten Rückgriff nicht berührt und die Verpflichtungen der Garantin aus der Garantie nicht 

eingeschränkt; dementsprechend ist jeder Zertifikateinhaber weiterhin berechtigt, gerichtliche oder 

sonstige Verfahren gegen die Garantin anzustrengen oder anderweitig Ansprüche gegen die Garantin 

geltend zu machen, um im Rahmen der Garantie geschuldete Verpflichtungen, insbesondere auch in 

Bezug auf Säumige Zahlungen, durchzusetzen.  

§ 11 

Bekanntmachungen 

[Soweit diese Zertifikatsbedingungen eine Bekanntmachung nach diesem § 11 vorsehen, wird diese 

auf der Internetseite [http://www.sg-zertifikate.de] [] für ein öffentliches Angebot in der 

Bundesrepublik Deutschland] [bzw.] [auf der Internetseite [http://www.sg-zertifikate.at] [] für ein 

öffentliches Angebot in der Republik Österreich] [] (oder auf einer anderen Internetseite, welche 

die Emittentin mit einem Vorlauf von mindestens sechs Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmung 

mitteilt) veröffentlicht und mit dieser Veröffentlichung den Wertpapierinhabern gegenüber wirksam, 

soweit nicht in der Mitteilung ein späterer Wirksamkeitszeitpunkt bestimmt wird. Wenn und soweit 

zwingende Bestimmungen des geltenden Rechts oder Börsenbestimmungen Veröffentlichungen an 

anderer Stelle vorsehen, erfolgen diese zusätzlich an jeweils vorgeschriebener Stelle.] [andere 

Regelung zu Bekanntmachungen: ] 

§ 12 

Aufstockung, Rückkauf 

[(1) Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit weitere Zertifikate mit gleicher Ausstattung zu begeben, so 

dass sie mit den Zertifikaten zusammengefasst werden, eine einheitliche Emission mit ihnen bilden 

und ihre Anzahl erhöhen. Der Begriff „Zertifikate“ umfasst im Fall einer solchen Aufstockung auch 

solche zusätzlich begebenen Zertifikate. 

(2) Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit Zertifikate über die Börse oder durch außerbörsliche 

Geschäfte zu einem beliebigen Preis zurückzuerwerben. Die Emittentin ist nicht verpflichtet, die 

Zertifikatsinhaber davon zu unterrichten. Die zurückerworbenen Zertifikate können entwertet, 
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gehalten, weiterveräußert oder von der Emittentin in anderer Weise verwendet werden.] [andere 

Regelung zu Aufstockung, Rückkauf: ] 

§ 13 

Ersetzung der Emittentin 

[(1) Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Zertifikatsinhaber eine andere Ge-

sellschaft als Emittentin (die „Neue Emittentin“) hinsichtlich aller Verpflichtungen aus oder in 

Verbindung mit den Zertifikaten an die Stelle der Emittentin zu setzen, sofern 

 (a) die Neue Emittentin alle Verpflichtungen der Emittentin aus oder in Verbindung mit den 

Zertifikaten übernimmt (die „Übernahme“), 

(b) die Emittentin oder die Garantin sämtliche Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus den 

Zertifikaten zugunsten der Zertifikatsinhaber garantiert und 

(c) die Neue Emittentin alle notwendigen Genehmigungen von den zuständigen Behörden er-

halten hat, damit die Neue Emittentin alle Verpflichtungen aus oder in Verbindung mit den 

Zertifikaten erfüllen kann. 

(2) Im Falle einer solchen Ersetzung der Emittentin gilt jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene 

Bezugnahme auf die Emittentin als auf die Neue Emittentin bezogen.  

(3) Die Ersetzung der Emittentin gemäß § 13 (1) wird gemäß § 11 bekannt gemacht. Mit Erfüllung der 

vorgenannten Bedingungen tritt die Neue Emittentin in jeder Hinsicht an die Stelle der Emittentin 

und die Emittentin wird von allen mit der Funktion als Emittentin zusammenhängenden 

Verpflichtungen gegenüber den Zertifikatsinhabern aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten 

befreit.] [andere Ersetzungsregelung: ] 

[§ 14 

Ordentliche Kündigung 

(1)  Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht teilweise, jeweils mit einer 

Kündigungsfrist von [] durch Bekanntmachung gemäß § 11 mit Wirkung zum [] (jeweils ein 

„Kündigungstermin“)[, frühestens aber zum ] zu kündigen. Die Kündigung ist unwiderruflich 

und muss den Kündigungstermin benennen. Der Kündigungsbetrag wird entsprechend dem 

Auszahlungsbetrag gemäß § 2 ermittelt. Maßgeblich für die Berechnung des Kündigungsbetrags ist 

für diese Zwecke der Referenzpreis des Basiswerts am Kündigungstermin. Sollte der 

Kündigungstermin kein Berechnungstag sein, so ist für den Kündigungsbetrag maßgeblich der 

Referenzpreis des Basiswerts am dem Kündigungstermin nächstfolgenden Berechnungstag.  

(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der Kündigung (der 

„Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die [Clearstream] [andere 
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Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 

oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. 

die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

[§ 14[a] 

Einlösung der Zertifikate 

(1) Die Zertifikate können – vorbehaltlich einer [ordentlichen bzw.] außerordentlichen Kündigung der 

Zertifikate durch die Emittentin – durch jeden Zertifikatsinhaber nach Maßgabe der Bestimmungen 

in den folgenden Absätzen zu einem Einlösungstermin eingelöst werden (das „Einlösungsrecht“). 

„Einlösungstermine“ sind[, beginnend mit dem [in der Tabelle 2 angegebenen Ausgabetag] [●],] 

[jeweils der dritte Freitag der Monate ●][alle Berechnungstage bis zum 

[●][einschließlich][ausschließlich].] [andere Definition von Einlösungstermin: ●]. 

(2) Das Einlösungsrecht kann jeweils für mindestens [●] Zertifikate [oder ein ganzzahliges Vielfaches 

davon] [und danach ●] [einzeln] ausgeübt werden. [Eine Einlösung von weniger als [●] Zertifikaten 

ist ungültig und entfaltet keine Wirkung. Eine Einlösung von mehr als [●] Zertifikaten, deren Anzahl 

nicht durch [●] teilbar ist, gilt als Einlösung der nächst kleineren ganzen Zahl von Zertifikaten, die 

durch [●] teilbar ist.] Mit der Einlösung der Zertifikate durch einen Zertifikatsinhaber an einem 

Einlösungstermin erlöschen alle Rechte aus den eingelösten Zertifikaten. 

(3) Zur wirksamen Einlösung der Zertifikate zu einem Einlösungstermin müssen bis spätestens [●] Uhr 

[Ortszeit Frankfurt am Main] am [●]. Bankgeschäftstag vor diesem Einlösungstermin sämtliche 

folgende Bedingungen erfüllt sein: 

(a) Bei der Zertifikatsstelle (§ 10) muss eine rechtsverbindlich unterzeichnete Erklärung (die 

„Einlösungserklärung“) eingegangen sein, die die folgenden Angaben enthält 

(i) den Namen des Zertifikatsinhabers, 

(ii) die Bezeichnung und die Anzahl der Zertifikate, die eingelöst werden sollen, 

(iii) das [●-]Konto des Zertifikatsinhabers bei einer Bank in der Bundesrepublik 

Deutschland, dem der Auszahlungsbetrag gutgeschrieben werden soll und 

(iv) eine Erklärung, dass weder der Zertifikatsinhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer 

(beneficial owner) der Zertifikate eine US-Person ist. 

Die Einlösungserklärung ist unwiderruflich und bindend. Die in diesem Absatz verwendeten 

Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S des United States Securities 

Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung beigelegt ist. 
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(c) Die einzulösenden Zertifikate müssen bei der Zertifikatsstelle durch Gutschrift der Zertifikate 

auf das Konto [Nr. ●] der Zertifikatsstelle bei der [Clearstream][●] eingegangen sein. 

(4) Eine Einlösungserklärung ist nichtig, wenn die in § 14[a] Absatz (3) genannten Bedingungen erst 

nach [●] Uhr [Ortszeit Frankfurt am Main] am [●]. Bankgeschäftstag vor dem Einlösungstermin 

erfüllt sind.] Weicht die in der Einlösungserklärung genannte Anzahl Zertifikate, für die die 

Einlösung nach § 14[a] Absatz (3) erklärt wird, von der Anzahl der bei der Zertifikatsstelle 

eingegangenen Zertifikate ab, so gilt die Einlösung nur für die niedrigere der beiden Anzahlen an 

Zertifikaten als erklärt. Etwaige nach dieser Regelung nicht ausgeübte, aber an die Zertifikatsstelle 

übertragene Zertifikate werden auf Kosten und Gefahr des Zertifikatsinhabers an diesen zurück 

übertragen. 

[(5) Die Einlösung der Zertifikate ist für alle einlösenden Zertifikatsinhaber zusammen pro 

Einlösungstermin insgesamt auf einen Einlösungshöchstbetrag [in Höhe von EUR [●]] [in der den 

Einlösungsterminen [in der Tabelle [1] [2]] zugeordneten Beträgen] begrenzt ([jeweils] der 

„Einlösungshöchstbetrag“). Überschreitet die Summe der zu zahlenden Auszahlungsbeträge für die 

Zertifikate, für die an einem Einlösungstermin von den Zertifikatsinhabern die Einlösung erklärt 

wurde, den [für diesen Einlösungstag geltenden] Einlösungshöchstbetrag, wird die Anzahl der 

einzulösenden Zertifikate so lange reduziert, bis die Summe der zu zahlenden Auszahlungsbeträge 

den Einlösungshöchstbetrag nicht mehr überschreitet. Die Reduzierung der Anzahl der einzulösenden 

Zertifikate erfolgt dabei, indem die zeitlich zuletzt bei der Zertifikatsstelle eingegangenen 

Einlösungserklärungen nicht berücksichtigt werden. Gehen zwei oder mehrere 

Einlösungserklärungen zum gleichen Zeitpunkt bei der Zertifikatsstelle ein, obliegt die Bestimmung 

der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs der Einlösungserklärungen dem billigen Ermessen der 

Emittentin (§ 315 BGB). Zertifikate, für die die Einlösung wirksam nach Absatz (3) erklärt wurde, 

die aber nach den Regelungen dieses Absatzes nicht für eine Einlösung an diesem Einlösungstermin 

berücksichtigt werden, gelten als am nächstfolgenden Einlösungstermin wirksam eingelöst. Sie 

unterliegen auch an diesem nächstfolgenden Einlösungstermin [und ggf. den danach folgenden Ein-

lösungsterminen, sofern auch nicht an dem ersten nächstfolgenden Einlösungstermin eingelöst,] dem 

jeweiligen Einlösungshöchstbetrag.] [andere Regelung zur Einlösung der Zertifikate: ●]] 

[(6) Der Einlösungsbetrag wird entsprechend dem Auszahlungsbetrag gemäß § 2 ermittelt. Maßgeblich 

für die Berechnung des Einlösungsbetrags ist für diese Zwecke der Referenzpreis des Basiswerts am 

Einlösungstermin. Sollte der Einlösungstermin kein Berechnungstag sein, so ist für den 

Einlösungsbetrag maßgeblich der Referenzpreis des Basiswerts am dem Einlösungstermin 

nächstfolgenden Berechnungstag.]] 
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[§ 15][] 

Verschiedenes 

(1) Form und Inhalt der Zertifikate sowie alle Rechte und Pflichten aus den in diesen Zertifikats-

bedingungen geregelten Angelegenheiten bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. Form und Inhalt der Garantie (§ 4 [a]) und alle Rechte und Pflichten 

hieraus bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(2) Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. 

(3) [Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus den in den Zertifikatsbedingungen geregelten 

Angelegenheiten ist Frankfurt am Main. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten 

aus den in den Zertifikatsbedingungen geregelten Angelegenheiten ist Frankfurt am Main, wenn der 

Zertifikatsinhaber Kaufmann ist oder es sich bei ihm um eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt oder sich sein Wohnsitz außerhalb 

der Bundesrepublik Deutschland befindet. Soweit gesetzlich zulässig, ist das Landgericht Frankfurt 

am Main nicht ausschließlich zuständig für jedwede Klage oder andere Rechtsverfahren, die sich 

aufgrund der oder im Zusammenhang mit der Garantie ergeben.] [andere Gerichtsstandbestimmung: 

] 

(4) Die Emittentin ist berechtigt, in den Fällen von 

(i) offensichtlichen Schreib- oder Rechenfehlern in den Zertifikatsbedingungen / Endgültigen 

Bedingungen oder 

(ii) ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten in den Zertifikatsbedingungen / Endgültigen 

Bedingungen 

die Anfechtung gegenüber den Zertifikatsinhabern zu erklären.  

Nach Erlangung der Kenntnis über das Bestehen eines Anfechtungsgrunds wird die Emittentin die 

Anfechtung ohne schuldhaftes Verzögern gegenüber den Zertifikatsinhabern gemäß § 11 erklären. 

Nach einer solchen Anfechtung durch die Emittentin kann der Zertifikatsinhaber durch Einreichung 

einer ordnungsgemäß ausgefüllten Rückzahlungserklärung bei der Zertifikatsstelle auf einem dort 

erhältlichen Formular unter aller in dem Formular geforderten Angaben und Erklärungen (die 

„Rückzahlungserklärung“) und Übertragung der Zertifikate auf das Konto der Zertifikatsstelle bei 

der Clearingstelle die Rückzahlung des [anfänglichen Erwerbspreises][anderen Betrag einfügen: ●] 

verlangen. Die Emittentin wird bis spätestens [●] Kalendertage nach Eingang der Rückzahlungs-

erklärung und dem Eingang der Zertifikate auf dem Konto der Zertifikatsstelle bei der Clearingstelle, 

je nachdem, welcher Eingang später erfolgt, den [anfänglichen Erwerbspreis][anderen Betrag 

einfügen: ●] der Zertifikatsstelle zur Verfügung stellen, die diesen auf das in der Rück-

zahlungserklärung angegebene Konto des Zertifikatsinhabers überweisen wird. Mit Zahlung des 
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[anfänglichen Erwerbspreises] [anderen Betrag einfügen: ●] erlöschen alle Rechte aus den 

eingereichten Zertifikaten. 

(5) Die Emittentin kann mit der Anfechtungserklärung gemäß Absatz (4) ein Angebot auf Fortführung 

der Zertifikate zu berichtigten Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedingungen verbinden. Ein 

solches Angebot sowie die berichtigten Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedingungen werden 

den Zertifikatsinhabern zusammen mit der Anfechtungserklärung gemäß § 11 bekannt gemacht. 

Wenn der Zertifikatsinhaber nicht innerhalb von [4 Wochen][anderen Zeitraum einfügen: ●] nach 

dem Wirksamwerden des Angebots gemäß § 11 durch Einreichung einer ordnungsgemäß 

ausgefüllten Rückzahlungserklärung bei der Zertifikatsstelle sowie Übertragung der Zertifikate auf 

das Konto der Zertifikatsstelle bei der Clearingstelle gemäß Absatz (4) die Rückzahlung des 

[anfänglichen Erwerbspreises][anderen Betrag einfügen: ●] verlangt, gilt ein solches Angebot als 

vom Zertifikatsinhaber angenommen, mit der Folge, dass die Wirkungen der Anfechtung nicht 

eintreten. Die Emittentin wird in der Bekanntmachung auf diese Wirkung hinweisen.  

(6)  [Als „anfänglicher Erwerbspreis“ im Sinne der Absätze (4) und (5) gilt der vom jeweiligen 

Zertifikatsinhaber gezahlte tatsächliche Erwerbspreis (wie in der Rückzahlungserklärung angegeben 

und nachgewiesen) bzw. das gewichtete arithmetische Mittel der an dem der Erklärung der 

Anfechtung gemäß vorstehendem Absatz (2) vorhergehenden Bankgeschäftstag gehandelten Preise 

der Wertpapiere, je nachdem welcher dieser Beträge höher ist. Liegt an dem der Erklärung der 

Anfechtung gemäß vorstehendem Absatz (2) vorhergehenden Bankgeschäftstag eine Marktstörung 

gemäß § 7 Absatz (2) vor, so ist für die Preisermittlung nach vorstehendem Satz der letzte der 

Anfechtung gemäß vorstehendem Absatz (2) vorhergehende Bankgeschäftstag an dem keine 

Marktstörung vorlag, maßgeblich.][andere Definition: ●] 

(7) Die Emittentin kann ohne Zustimmung der Zertifikatsinhaber  

(i) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen in den Zertifikatsbedingungen / 

Endgültigen Bedingungen berichtigen bzw. ergänzen; dabei sind nur solche Berichtigungen 

bzw. Ergänzungen zulässig, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für die 

Zertifikatsinhaber zumutbar sind und insbesondere die rechtliche und finanzielle Situation 

der Zertifikatsinhaber nicht wesentlich verschlechtern;  

(ii) Änderungen der Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedingungen vornehmen, die 

lediglich formaler, unwesentlicher oder technischer Art sind, ungeachtet der Absätze (4) – 

(7), um einen offensichtlichen Fehler zu berichtigen, sofern die Berichtigung eines solchen 

Fehlers den Zertifikatsinhabern nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) 

und unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin zumutbar ist und die rechtliche und 

finanzielle Position des Zertifikatsinhabers nicht wesentlich verschlechtert.  

Über solche Änderungen bzw. Ergänzungen entscheidet die Emittentin nach billigen Ermessen und 

macht sie gemäß § 11 bekannt. 
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(8) Waren dem Zertifikatsinhaber Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche Unrichtigkeiten in den 

Zertifikatsbedingungen beim Erwerb der Zertifikate bekannt, so kann die Emittentin den 

Zertifikatsinhaber ungeachtet der Absätze (4) – (7) an den entsprechend berichtigten 

Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedingungen festhalten. 

(9)  Sollte eine Bestimmung dieser Zertifikatsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine 

wirksame Bestimmung zu ersetzen, die den wirtschaftlichen Zwecken der unwirksamen Bestimmung 

so weit wie rechtlich möglich Rechnung trägt. 
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III.  Bedingungen für Alpha-Zertifikate14

Ein Anleger sollte nur eine Anlage in die [Multi] Alpha-Zertifikate tätigen, wenn er in der Lage ist, 

die Zertifikatsbedingungen zu verstehen, hinsichtlich der [Multi] Alpha-Zertifikate sachkundig ist 

und insbesondere in der Lage ist, das Leistungsversprechen der Emittentin für die [Multi] Alpha-

Zertifikate in vollem Umfang nachzuvollziehen und zu verstehen. Sofern dies nicht der Fall ist, wird 

von einer Anlage in diese Zertifikate abgeraten. 

§ 1 

Zertifikatsrecht 

Die Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main, (die „Emittentin“) gewährt dem Inhaber 

von [Multi] Alpha-Zertifikaten (die „Zertifikate“), bezogen auf den Basiswert (§ 8 (1)) [, wie im 

Einzelnen jeweils in der Tabelle 1 unter II. Allgemeine Informationen zur Emission, 1. Angaben zu 

den Basiswerten der Endgültigen Bedingungen (die „Tabelle 1“) bzw. in der Tabelle 2 unter III. 

Besondere Informationen in Bezug auf die Wertpapiere der Endgültigen Bedingungen (die „Tabelle 

2“) angegeben,] das Recht, nach Maßgabe dieser Zertifikatsbedingungen die Zahlung des 

Auszahlungsbetrags (§ 2) zu verlangen (das „Zertifikatsrecht“).  

§ 2 

Auszahlungsbetrag 

[Auszahlungsprofil bei Alpha-Zertifikaten:

(1) Der Anleger erhält am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 4) multipliziert mit, der 

Summe aus 1 und der Differenz aus der Performance des Basiswerts(1) und der Performance des 

Basiswerts(2) [zuzüglich [der Differenz aus] [der Dividendenperformance des Basiswerts[(1)][(2)]] 

[und der Dividendenperformance des Basiswerts(2)] und] abzüglich des Quotienten aus dem 

Managementgebühren-Faktor (Absatz ●) und dem Nominalbetrag und zuzüglich der aufgelaufenen 

Finanzierung (Absatz ●), mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit 0 (der 

„Mindestbetrag“).  

Die Performance des Basiswerts(1) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag (Absatz 3) und dem Basispreis (Absatz 2) des Basiswerts(1).  

Die Performance des Basiswerts(2) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag (Absatz 3) und dem Basispreis (Absatz 2) des Basiswerts(2). 

[Die Dividendenperformance des Basiswerts(1) entspricht dem Quotienten aus der Summe der 

gezahlten Dividenden des Basiswerts(1) (Absatz 5) und dem Basispreis (Absatz 2) des 

Basiswerts(1).]  

14 Dieser Bedingungssatz ist auf die folgenden Produkte anwendbar: Alpha-Zertifikate und Multi Alpha-Zertifikate. 
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[Die Dividendenperformance des Basiswerts(2) entspricht dem Quotienten aus der Summe der 

gezahlten Dividenden des Basiswerts(2) (Absatz ●) und dem Basispreis (Absatz 2) des 

Basiswerts(2).] 

Der Auszahlungsbetrag wird gemäß folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * max[0; (1 + Performance des Basiswerts(1) – Performance des 

Basiswerts(2)) + [(Dividendenperformance des Basiswerts[(1)][(2)]] [-] [Dividenden-

performance des Basiswerts(2))] – Managementgebühren-Faktor / Nominalbetrag + 

aufgelaufene Finanzierung)] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der „Basispreis“ des jeweiligen Basiswerts entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Basispreis des jeweiligen Basiswerts. 

(3)  Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ des jeweiligen Basiswerts entspricht dem 

Referenzpreis des jeweiligen Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). 

(4) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag je 

Zertifikat.  

[(5) Die „Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts(1)“ entspricht der Summe aller möglichen 

Bruttodividenden des Basiswerts(1), die zwischen [dem Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] 

[(exklusive)] und dem finalen Bewertungstag [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt 

worden sind, multipliziert mit dem in der Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz für den 

Basiswert(1).] 

[[(6)][(●)] Die „Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts(2)“ entspricht der Summe aller 

möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(2), die zwischen [dem Ausgabetag] [der Valutierung] 

[(inklusive)] [(exklusive)] und dem finalen Bewertungstag [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils 

inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der Tabelle 2 angegebenen 

Dividendenprozentsatz für den Basiswert(2).] 

[(7)][(●)] Der „Managementgebühren-Faktor“ entspricht der an die Laufzeit gebundenen Umrechnung 

der Managementgebühren (§ 2b), das heißt der Gesamtsumme der täglich aufgelaufenen 

Managementgebühren. 

[(8)][(●)] Die „aufgelaufene Finanzierung“ entspricht in Bezug auf den [finalen] Bewertungstag einer 

Höhe, die wie folgt festgestellt wird:  
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Aufgelaufene Finanzierung an dem dem finalen Bewertungstag vorausgehenden Bewertungstag 

multipliziert mit der Summe aus 1 und dem Quotienten aus der dem finalen Bewertungstag 

vorgehenden Übernacht-Rate und 360. 

Am anfänglichen Bewertungstag entspricht die „aufgelaufene Finanzierung“ dem [in der Tabelle 2 

für die aufgelaufene Finanzierung angegebenen Wert] [Wert [1][●]]. 

Die „Übernacht-Rate“ entspricht [in Bezug auf [einen] [den] Bewertungstag[(t)]] dem [EURO 

OverNight Index Average des European Money Market Institute] [●], der auf der [Bloombergseite] 

[●] [EONIA Index][●] veröffentlicht wird. 

] 

[Auszahlungsprofil bei Multi Alpha-Zertifikaten:

(1) Der Anleger erhält am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 4) multipliziert mit, der 

Summe aus 1 und der Differenz aus [der Performance der Korbbestandteile[(k)][(1)]] [und] [der 

Performance des Basiswerts[(1)]] [und] [der Performance der Korbbestandteile[(k)][(●)] [zuzüglich 

[der Differenz aus] [der Dividendenperformance der Korbbestandteile(k)] [und] [der 

Dividendenperformance des Basiswerts[(1)] [und] [der Dividendenperformance der 

Korbbestandteile[(k)][(●)]] und] abzüglich des Quotienten aus dem Managementgebühren-Faktor 

(Absatz ●) und dem Nominalbetrag und zuzüglich der aufgelaufenen Finanzierung (Absatz ●), 

mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit 0 (der „Mindestbetrag“).  

[Die Performance der Korbbestandteile[(k)][(1)] entspricht der Summe der Performances der 

jeweiligen Korbbestandteile. Die Performance des jeweiligen Korbbestandteils entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des jeweiligen Korbbestandteils am finalen Bewertungstag 

(Absatz 3) und dem Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils (Absatz 2) multipliziert mit der 

Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.]  

[Die Performance des Basiswerts[(1)] entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag (Absatz 3) und dem Basispreis (Absatz 2) des Basiswerts[(1)].] 

[Die Performance der Korbbestandteile[(k)][(●)] entspricht der Summe der Performances der 

jeweiligen Korbbestandteile. Die Performance des jeweiligen Korbbestandteils entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des jeweiligen Korbbestandteils am finalen Bewertungstag 

(Absatz 3) und dem Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils (Absatz 2) multipliziert mit der 

Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.]  

[Die Dividendenperformance der Korbbestandteile[(k)][(1)] entspricht der Summe der 

Dividendenperformances der jeweiligen Korbbestandteile. Die Dividendenperformance der 

jeweiligen Korbbestandteile entspricht dem Quotienten aus der Summe der gezahlten Dividenden 

des jeweiligen Korbbestandteils (Absatz 5) und dem Basispreis (Absatz 2) des jeweiligen 

Korbbestandteils multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.]  
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[Die Dividendenperformance des Basiswerts[(1)] entspricht dem Quotienten aus der Summe der 

gezahlten Dividenden des Basiswerts[(1)] (Absatz ●) und dem Basispreis (Absatz 2) des 

Basiswerts[(1)].] 

[Die Dividendenperformance der Korbbestandteile[(k)][(●)] entspricht der Summe der 

Dividendenperformances der jeweiligen Korbbestandteile. Die Dividendenperformance der 

jeweiligen Korbbestandteile entspricht dem Quotienten aus der Summe der gezahlten Dividenden 

des jeweiligen Korbbestandteils (Absatz ●) und dem Basispreis (Absatz 2) des jeweiligen 

Korbbestandteils multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.]  

Der Auszahlungsbetrag wird gemäß folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * max[0; (1 + [Performance der Korbbestandteile[(k)][(1)]] [–] [Performance 

des Basiswerts[(1)]] [-] [Performance der Korbbestandteile[(k)][(●)]) + 

([Dividendenperformance Korbbestandteile[(k)][(1)]] [-] [Dividendenperformance des 

Basiswerts[(1)]] [-] [Dividendenperformance Korbbestandteile[(k)][(●)]]) – 

Managementgebühren-Faktor / Nominalbetrag + aufgelaufene Finanzierung)] 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Der „Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils“ entspricht dem in der Tabelle 2 für jedes 

Korbbestandteil des Korbs angegebenen Basispreis. [Der „Basispreis“ des jeweiligen Basiswerts 

entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis des jeweiligen Basiswerts.] 

(3)  Der „Referenzpreis des jeweiligen Korbbestandteils am finalen Bewertungstag“ entspricht dem 

Referenzpreis des jeweiligen Korbbestandteils (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). [Der 

„Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ des jeweiligen Basiswerts entspricht dem 

Referenzpreis des jeweiligen Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)).] 

(4) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag je 

Zertifikat.  

[(5) Die „Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestandteile[(k)][(1)]“ entspricht der 

Summe aller möglichen Bruttodividenden des jeweiligen Korbbestandteils(k)[(1)], die zwischen 

[dem Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem finalen Bewertungstag 

[(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der 

Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz für den [jeweiligen] Korbbestandteil multipliziert mit 

der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.] 

[[(5)][(●)] Die „Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts[(1)]“ entspricht der Summe aller 

möglichen Bruttodividenden des Basiswerts[(1)], die zwischen [dem Ausgabetag] [der Valutierung] 

[(inklusive)] [(exklusive)] und dem finalen Bewertungstag [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils 
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inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der Tabelle 2 angegebenen 

Dividendenprozentsatz für den Basiswert[(1)].] 

[(●) Die „Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestandteile[(k)][(●)]“ entspricht der 

Summe aller möglichen Bruttodividenden des jeweiligen Korbbestandteils(k)[(●)], die zwischen 

[dem Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem finalen Bewertungstag 

[(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der 

Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz für den [jeweiligen] Korbbestandteil multipliziert mit 

der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.] 

(●) Der „Managementgebühren-Faktor“ entspricht der an die Laufzeit gebundenen Umrechnung der 

Managementgebühren (§ 2b), das heißt der Gesamtsumme der täglich aufgelaufenen 

Managementgebühren. 

(●) Die „aufgelaufene Finanzierung“ entspricht in Bezug auf den [finalen] Bewertungstag einer Höhe, 

die wie folgt festgestellt wird:  

Aufgelaufene Finanzierung an dem dem finalen Bewertungstag vorausgehenden Bewertungstag 

multipliziert mit der Summe aus 1 und dem Quotienten aus der dem finalen Bewertungstag 

vorgehenden Übernacht-Rate und 360. 

Am anfänglichen Bewertungstag entspricht die „aufgelaufene Finanzierung“ dem [in der Tabelle 2 

für die aufgelaufene Finanzierung angegebenen Wert] [Wert [1][●]]. 

Die „Übernacht-Rate“ entspricht [in Bezug auf [einen] [den] Bewertungstag[(t)]] dem [EURO 

OverNight Index Average des European Money Market Institute] [●], der auf der [Bloombergseite] 

[●] [EONIA Index][●] veröffentlicht wird. 

(●) Die „Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils“ entspricht der in der Tabelle [1][2] jeweils 

angegebenen Gewichtung für das jeweilige Korbbestandteil.]] 

§ 2a 

Währungsumrechnung 

Jede Bezugnahme auf „EUR“ ist als Bezugnahme auf den in den Teilnehmerstaaten der Europäischen 

Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) geltende gesetzliche Zahlungsmittel „Euro“ zu verstehen. 

[Eine weitere Kurzbezeichnung einer Währung ist [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] definiert.] [Die 

Umrechnung der [in der Tabelle 1] angegebenen Handelswährung (die „Handelswährung“) in EUR 

erfolgt [auf der Grundlage des in der Handelswährung für EUR 1,00 ausgedrückten Wechselkurses, 

der an dem [finalen] [Bewertungstag (§ 3 ())] [anderer Umrechnungstag: ●] auf der Grundlage des 

in der Handelswährung für EUR 1,00 ausgedrückten und von der Europäischen Zentralbank in 

Frankfurt am Main festgestellten amtlichen Mittelkurses [am [finalen] Bewertungstag (§ 3 Abs. 



581 

))] [an dem der Feststellung des Referenzpreises am [finalen] Bewertungstag nachfolgenden Tag] 

[und auf der [in der Tabelle 1] für die Handelswährung angegebenen Bildschirmseite oder einer diese 

ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur 

Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs dem 

Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes 

angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt 

werden, ist der von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf der 

Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Markt-

gegebenheiten ermittelte Wechselkurs maßgeblich.] [zu einem Wechselkurs von einer (1) Einheit der 

Handelswährung zu EUR 1,00 („Quanto“).]] [andere Umrechnungsregelung: ]. 

§ 2b 
Managementgebühr; Repogebühr 

[[(1)] Die „Managementgebühr“ entspricht einer Gebühr, [die von der Repogebühr (Absatz 2) abhängt 

und die auf täglicher Basis von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelt wird] 

[die von der Nachverfolgung der Kosten abhängt und die auf täglicher Basis von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelt wird]. [Die Managementgebühr entspricht höchstens [●%] 

[der in der Tabelle 2 angegebenen Maximalen Managementgebühr]. [Das Ziel der Emittentin ist, 

dass die effektive Managementgebühr bei [●%] [p.a.] liegt.] [Die anfängliche Managementgebühr

entspricht der in der Tabelle 2 angegebenen anfänglichen Managementgebühr.] [Die Emittentin ist 

berechtigt, die Managementgebühr mit Wirkung zu [jedem ●. eines Monats][●] bis zur Höhe der [in 

der Tabelle 2] angegebenen Maximalen Managementgebühr anzupassen.] [andere 

Anpassungsregelung: ●] Die Anpassung der Managementgebühr und der Tag des Wirksamwerdens 

der Anpassung werden gemäß § 11 bekannt gemacht. Jede in diesen Zertifikatsbedingungen 

enthaltene Bezugnahme auf die Managementgebühr gilt mit dem Tag des Wirksamwerdens der 

Anpassung als Bezugnahme auf die angepasste Managementgebühr] [wird auf Grundlage der [in der 

Tabelle 2] in Prozent angegebenen Managementgebühr bezogen auf den jeweiligen Schlusskurs des 

Basiswerts abzüglich bereits angefallener Managementgebühren [nach der Methode ac-

tual/actual][●] [taggenau] berechnet.][andere Management-Gebührbestimmung: ●].] 

[(2)  Die „Repogebühr“ spiegelt die Rückerwerbsvereinbarung wieder, die in die Strategie 

eingeschlossen ist und speziell für den Basiswert(2) gilt. Die Repogebühr wird von aktuellen 

Marktfaktoren abgeleitet. Die Repogebühr kann sich auf täglicher Basis verändern und ist dabei 

abhängig von den Marktpreisen für die Leihe oder das Ausborgen des Basiswerts(2) [andere

Repogebührbestimmung: ●].] 

§ 3 

[Anfänglicher Bewertungstag,] [Finaler] Bewertungstag, [Endtag, ][Laufzeit, ]Bankgeschäftstag  

[(1) Der „anfängliche Bewertungstag“ entspricht dem [jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen an-

fänglichen Bewertungstag. Sollte der anfängliche Bewertungstag [für [einen] [oder] [mehrere] 
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[Korbbestandteil][Basiswert][e]] kein Berechnungstag [(§ 8 ())] [oder ein ●] sein, so ist [für alle 

[Korbbestandteile][Basiswerte]] [nur für [den] [die] betroffenen [Korbbestandteil][Basiswert][e] der 

nächstfolgende Tag, der [für [den] [die] betroffenen [Korbbestandteil] [Basiswert][e]] [für alle 

[Korbbestandteile][Basiswerte]] ein Berechnungstag [und ein ●] ist, der anfängliche 

Bewertungstag.] [andere anfängliche Bewertungstagsdefinition: ●]] 

[(1)][(2)] [Der „[finale] Bewertungstag“ entspricht [vorbehaltlich § ●] dem [jeweils] [in der Tabelle 2] 

angegebenen [finalen] Bewertungstag.] [Zertifikate mit Einlösungsrecht:; für wirksam nach § 14[a] 

eingelöste Zertifikate entspricht der Bewertungstag dem jeweiligen Einlösungstermin].] [Sollte 

[der][ein] [finale] Bewertungstag kein Berechnungstag [für [einen] [oder] [mehrere] 

[Korbbestandteil] [Basiswert][e]] (§ 8 (2)) [oder ein ●] sein, so ist [für alle 

[Korbbestandteile][Basiswerte]] [nur für [den] [die] betroffenen [Korbbestandteil] [Basiswert][e]] 

der nächstfolgende Tag, der [für [den] [die] betroffenen [Korbbestandteile][Basiswerte]] [für alle 

[Korbbestandteile] [Basiswerte]] ein Berechnungstag [und ein ●] ist, der [entsprechende] [finale] 

Bewertungstag.] [„Bewertungstage(t)“ für die Feststellung [der Performance] [des Kurses] [des 

Referenzpreises] [des Basiswerts][der Korbbestandteile] [der Basiswerte]sind [jeweils der ●

beginnend mit dem ● und endend mit dem ●][die [in der Tabelle 2] angegebenen Bewertungstage(t)] 

[die folgenden Tage: ●] .] [Sollte [der][ein] Bewertungstag(t) kein Berechnungstag [für [einen] 

[oder] [mehrere] [Korbbestandteil] [Basiswert] [e]] (§ 8 (2)) [oder ein ●] sein, so ist [für alle 

[Korbbestandteile][Basiswerte]] [nur für [den] [die] betroffenen [Korbbestandteil] [Basiswert] [e]] 

der nächstfolgende Tag, der [für [den] [die] betroffenen [Korbbestandteile] [Basiswerte]] [für alle 

[Korbbestandteile] [Basiswerte]] ein Berechnungstag(t) [und ein ●] ist, der [entsprechende] 

Bewertungstag(t).] [andere Bewertungstagebestimmung: ●] 

[()][(3)] „Endtag“ ist, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung durch Kündigung gemäß § [9][8] [und 

des Eintretens einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4][●], der [jeweils] angegebene Endtag. Die 

Zertifikate haben die [jeweils] angegebene Laufzeit.] 

[()][(4)] [„Bankgeschäftstag“ ist [- vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung -] jeder Tag, an dem die 

Banken in ● für den Geschäftsverkehr [und ●] geöffnet sind.] [Im Zusammenhang mit 

Zahlungsvorgängen gemäß § 6 und § 9 ist „Bankgeschäftstag“ jeder Tag (außer Samstag und 

Sonntag), an dem das TARGET-System geöffnet ist und die Clearstream Banking AG (die 

„Clearstream“) Zahlungen abwickelt. „TARGET-System“ bezeichnet das Trans-European 

Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem.] [andere Bankge-

schäftstagebestimmung: ●]

§ 4 

Vorzeitige Rückzahlung aufgrund eines Trigger-Ereignisses 

[Vorzeitige Rückzahlung bei Alpha-Zertifikaten: 

(1) Sofern ein Trigger-Ereignis (Absatz 2) an einem Bankgeschäftstag(t) (Absatz 3), der nach dem 

anfänglichen Bewertungstag (§ 3 (1)) (einschließlich) und vor dem finalen Bewertungstag (§ 3 (2)) 
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(ausschließlich) liegt, eintritt, wird die Emittentin die Zertifikate vorzeitig zurückzahlen. Der Anleger 

erhält dann einen vorzeitigen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag (§ 2 (4)) multipliziert mit, 

der Summe aus 1 und der Differenz aus der Performance(t) des Basiswerts(1) und der Performance(t) 

des Basiswerts(2) [zuzüglich [der Differenz aus] [der Dividendenperformance(t) des Basiswerts(1)] 

[und] [der Dividendenperformance(t) des Basiswerts(2)] und] abzüglich des Quotienten aus dem 

Managementgebühren-Faktor (Absatz ●) und dem Nominalbetrag und zuzüglich der aufgelaufenen 

Finanzierung(t) (Absatz (●)) entspricht, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit 0 

(der „Mindestbetrag“).  

Die Performance(t) des Basiswerts(1) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis(t) (Absatz 

4) und dem Basispreis (§ 2 (2)) des Basiswerts(1).  

Die Performance(t) des Basiswerts(2) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis(t) (Absatz 

4) und dem Basispreis (§ 2 (2)) des Basiswerts(2). 

[Die Dividendenperformance(t) des Basiswerts(1) entspricht dem Quotienten aus der Summe der 

gezahlten Dividenden(t) des Basiswerts(1) (Absatz 5) und dem Basispreis (§ 2 (2)) des 

Basiswerts(1).]  

[Die Dividendenperformance(t) des Basiswerts(2) entspricht dem Quotienten aus der Summe der 

gezahlten Dividenden(t) des Basiswerts(2) (Absatz 6) und dem Basispreis (§ 2 (2)) des 

Basiswerts(2).] 

Der vorzeitige Auszahlungsbetrag wird gemäß folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * max[0; (1 + Performance(t) des Basiswerts(1) – Performance(t) des Basiswerts(2)) 

[+] [([Dividendenperformance(t) des Basiswerts(1)] [-] [Dividendenperformance(t) des 

Basiswerts(2)])] – Managementgebühren-Faktor / Nominalbetrag + aufgelaufene Finanzierung(t))]  

[Der vorzeitige Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] 

[●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Ein „Trigger-Ereignis“ gilt als eingetreten, wenn während der Laufzeit an einem 

Bankgeschäftstag(t) (auch untertägig (intraday)) der Wert des Zertifikats [kleiner] [oder] [gleich] 

[EUR] [20] [●] ist. [Darüber hinaus gilt ein Trigger-Ereignis auch als eintreten, wenn die Emittentin 

den Eintritt eines solchen an einem Bankgeschäftstag(t) mit einer Kündigungsfrist von [15] [●] 

Tagen bestimmt.] 

(3)  „Bankgeschäftstag(t)“ ist [- vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung -] jeder Tag zwischen dem 

anfänglichen Bewertungstag (einschließlich) und vor dem finalen Bewertungstag (ausschließlich), 

an dem die Banken in ● für den Geschäftsverkehr [und ●] geöffnet sind.] [Im Zusammenhang mit 

Zahlungsvorgängen gemäß § 6 und § 9 ist „Bankgeschäftstag(t)“ jeder Tag (außer Samstag und 

Sonntag), an dem das TARGET-System geöffnet ist und die Clearstream Banking AG (die 

„Clearstream“) Zahlungen abwickelt. „TARGET-System“ bezeichnet das Trans-European 
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Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem.] [andere Bankge-

schäftstagebestimmung: ●]. 

(4)  Der „Referenzpreis(t)“ entspricht dem Referenzpreis (auch untertägig (intraday)) des jeweiligen 

Basiswerts, wie dieser [von der Maßgeblichen [Börse] [Terminbörse] [Festlegungsstelle]] [vom 

[Index-Sponsor] [Referenzmarkt]] festgestellt und von der Emittentin innerhalb von maximal [[●] 

Handelsstunden] [●]] nach dem Eintritt des Trigger-Ereignisses bestimmt wird. Die Bestimmung des 

Referenzpreises erfolgt durch die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Dabei gilt, dass 

zumindest der geringste Kurs, der durch [die Maßgebliche [Börse] [Terminbörse] 

[Festlegungsstelle]] [den [Index-Sponsor] [Referenzmarkt]] während der maximal [[●] 

Handelsstunden] [●]] veröffentlicht wird, Anwendung findet. 

[„Handelsstunden“ bedeutet in diesem Zusammenhang eine Zeitperiode, in dem der jeweilige 

Basiswert an [der Maßgeblichen [Börse] [Terminbörse] [Festlegungsstelle]] [dem Referenzmarkt] 

gehandelt werden kann [und vom Index-Sponsor berechnet wird]. 

[(5) Die „Summe der gezahlten Dividenden(t) des Basiswerts(1)“ entspricht der Summe aller 

möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(1), die zwischen dem [Ausgabetag] [Valutierung] 

[(inklusive)] [(exklusive)] und dem Bankgeschäftstag(t) [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils 

inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der Tabelle 2 angegebenen 

Dividendenprozentsatz für den Basiswert(1).] 

[(●) Die „Summe der gezahlten Dividenden(t) des Basiswerts(2)“ entspricht der Summe aller 

möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(2), die zwischen dem [Ausgabetag] [Valutierung] 

[(inklusive)] [(exklusive)] und dem Bankgeschäftstag(t) [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils 

inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der Tabelle 2 angegebenen 

Dividendenprozentsatz für den Basiswert(2).] 

(●) Der „Managementgebühren-Faktor“ entspricht der an die Laufzeit gebundenen Umrechnung der 

Managementgebühren (§ 2b), das heißt der Gesamtsumme der täglich aufgelaufenen 

Managementgebühren. 

(●) Die „aufgelaufene Finanzierung(t)“ entspricht in Bezug auf den Bankgeschäftstag(t) einer Höhe, 

die wie folgt festgestellt wird:  

Aufgelaufene Finanzierung an dem dem Bankgeschäftstag(t) vorausgehenden Bewertungstag 

multipliziert mit der Summe aus 1 und dem Quotienten aus der dem Bankgeschäftstag(t) vorgehenden 

Übernacht-Rate und 360. 

Am anfänglichen Bewertungstag entspricht die „aufgelaufene Finanzierung“ dem [in der Tabelle 2 

für die aufgelaufene Finanzierung angegebenen Wert] [Wert [1][●]]. 
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Die „Übernacht-Rate“ entspricht [in Bezug auf den Bankgeschäftstag(t)] dem EURO OverNight 

Index Average des European Money Market Institute, der auf der Bloombergseite [EONIA Index][●] 

veröffentlicht wird. 

[(●) Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des je Zertifikat zu zahlenden 

vorzeitigen Auszahlungsbetrags werden gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

] 

[Vorzeitige Rückzahlung bei Multi Alpha-Zertifikaten: 

(1) Sofern ein Trigger-Ereignis (Absatz 2) an einem Bankgeschäftstag(t) (Absatz 3), der nach dem 

anfänglichen Bewertungstag (§ 3 (1)) (einschließlich) und vor dem finalen Bewertungstag (§ 3 (2)) 

(ausschließlich) liegt, eintritt, wird die Emittentin die Zertifikate vorzeitig zurückzahlen. Der Anleger 

erhält dann einen vorzeitigen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag (§ 2 (4)) multipliziert mit, 

der Summe aus 1 und der Differenz aus [der Performance(t) der Korbbestandteile[(k)][(1)]] [und] 

[der Performance(t) des Basiswerts[(1)]] [und] [der Performance(t) der Korbbestandteile[(k)][(●)] 

[zuzüglich [der Differenz aus] [der Dividendenperformance(t) der Korbbestandteile(k)] [und] [der 

Dividendenperformance(t) des Basiswerts[(1)] [und] [der Dividendenperformance(t) der 

Korbbestandteile[(k)][(●)]] und] abzüglich des Quotienten aus dem Managementgebühren-Faktor 

(Absatz ●) und dem Nominalbetrag und zuzüglich der aufgelaufenen Finanzierung(t) (Absatz ●) 

entspricht, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit 0 (der „Mindestbetrag“).  

[Die Performance(t) der Korbbestandteile[(k)][(1)] entspricht der Summe der Performances(t) der 

jeweiligen Korbbestandteile. Die Performance(t) des jeweiligen Korbbestandteils entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des jeweiligen Korbbestandteils am Bankgeschäftstag(t) (Absatz 

3) und dem Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils (§ 2 (2)) multipliziert mit der Gewichtung 

des jeweiligen Korbbestandteils.]  

[Die Performance(t) des Basiswerts[(1)] entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis am 

Bankgeschäftstag(t) (Absatz 3) und dem Basispreis (§ 2 (2)) des Basiswerts[(1)].] 

[Die Performance(t) der Korbbestandteile[(k)][(●)] entspricht der Summe der Performances(t) 

der jeweiligen Korbbestandteile. Die Performance(t) des jeweiligen Korbbestandteils entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis des jeweiligen Korbbestandteils am Bankgeschäftstag(t) 

(Absatz 3) und dem Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils (§ 2 (2)) multipliziert mit der 

Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.]  

[Die Dividendenperformance(t) der Korbbestandteile[(k)][(1)] entspricht der Summe der 

Dividendenperformances(t) der jeweiligen Korbbestandteile. Die Dividendenperformance(t) der 

jeweiligen Korbbestandteile entspricht dem Quotienten aus der Summe der gezahlten Dividenden 

des jeweiligen Korbbestandteils (Absatz 5) und dem Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils (§ 2 

(2)) multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.]  
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[Die Dividendenperformance(t) des Basiswerts[(1)] entspricht dem Quotienten aus der Summe 

der gezahlten Dividenden des Basiswerts[(1)] (Absatz ●) und dem Basispreis (§ 2 (2)) des 

Basiswerts[(1)].] 

[Die Dividendenperformance(t) der Korbbestandteile[(k)][(●)] entspricht der Summe der 

Dividendenperformances(t) der jeweiligen Korbbestandteile. Die Dividendenperformance(t) der 

jeweiligen Korbbestandteile entspricht dem Quotienten aus der Summe der gezahlten Dividenden 

des jeweiligen Korbbestandteils (Absatz 5) und dem Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils (§ 2 

(2)) multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.]  

Der vorzeitige Auszahlungsbetrag wird gemäß folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * max[0; (1 + [Performance(t) der Korbbestandteile[(k)][(1)]] [–] 

[Performance(t) des Basiswerts[(1)]] [-] [Performance(t) der Korbbestandteile[(k)][(●)]) + 

([Dividendenperformance(t) Korbbestandteile[(k)][(1)]] [-] [Dividendenperformance(t) des 

Basiswerts[(1)]] [-] [Dividendenperformance(t) Korbbestandteile[(k)][(●)]]) – 

Managementgebühren-Faktor / Nominalbetrag + aufgelaufene Finanzierung(t))] 

[Der vorzeitige Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in [Euro] [●] umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) Ein „Trigger-Ereignis“ gilt als eingetreten, wenn an einem Bankgeschäftstag(t) (auch untertägig 

(intrady)) während der Laufzeit der Wert des Zertifikats [kleiner] [oder] [gleich] [EUR] [20] [●] ist. 

[Darüber hinaus gilt ein Trigger-Ereignis auch als eintreten, wenn die Emittentin den Eintritt eines 

solchen an einem Bankgeschäftstag(t) mit einer Kündigungsfrist von [15] [●] Tagen bestimmt.] 

(3)  „Bankgeschäftstag(t)“ ist [- vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung -] jeder Tag zwischen dem 

anfänglichen Bewertungstag (einschließlich) und vor dem finalen Bewertungstag (ausschließlich), 

an dem die Banken in ● für den Geschäftsverkehr [und ●] geöffnet sind.] [Im Zusammenhang mit 

Zahlungsvorgängen gemäß § 6 und § 9 ist „Bankgeschäftstag(t)“ jeder Tag (außer Samstag und 

Sonntag), an dem das TARGET-System geöffnet ist und die Clearstream Banking AG (die 

„Clearstream“) Zahlungen abwickelt. „TARGET-System“ bezeichnet das Trans-European 

Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem.] [andere Bankge-

schäftstagebestimmung: ●]. 

(4)  Die „Referenzpreis(t) des jeweiligen Korbbestandteils“ entspricht dem Referenzpreis (auch 

untertägig (intraday)) des jeweiligen Korbbestandteils, wie dieser [von der Maßgeblichen [Börse] 

[Terminbörse] [Festlegungsstelle]] [vom [Index-Sponsor] [Referenzmarkt]] festgestellt und von der 

Emittentin innerhalb von maximal [[●] Handelsstunden] [●] nach dem Eintritt des Trigger-

Ereignisses bestimmt wird. Die Bestimmung des Referenzpreises erfolgt durch die Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB). Dabei gilt, dass zumindest der geringste Kurs des jeweiligen 

Korbbestandteils, der durch [die Maßgebliche [Börse] [Terminbörse] [Festlegungsstelle]] [den 
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[Index-Sponsor] [Referenzmarkt]] während der maximal [[●] Handelsstunden] [●] veröffentlicht 

wird, Anwendung findet. 

„Handelsstunden“ bedeutet in diesem Zusammenhang eine Zeitperiode, in dem das jeweilige 

Korbbestandteil gehandelt werden kann. 

[Der „Referenzpreis(t)“ entspricht dem Referenzpreis (auch untertägig (intraday)) des jeweiligen 

Basiswerts, wie dieser [von der Maßgeblichen [Börse] [Terminbörse] [Festlegungsstelle]] [vom 

[Index-Sponsor] [Referenzmarkt]] festgestellt und von der Emittentin innerhalb von maximal [[●] 

Handelsstunden] [●]] nach dem Eintritt des Trigger-Ereignisses bestimmt wird. Die Bestimmung des 

Referenzpreises erfolgt durch die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Dabei gilt, dass 

zumindest der geringste Kurs, der durch [die Maßgebliche [Börse] [Terminbörse] 

[Festlegungsstelle]] [den [Index-Sponsor] [Referenzmarkt]] während der maximal [[●] 

Handelsstunden] [●]] veröffentlicht wird, Anwendung findet. 

[„Handelsstunden“ bedeutet in diesem Zusammenhang eine Zeitperiode, in dem der jeweilige 

Basiswert an [der Maßgeblichen [Börse] [Terminbörse] [Festlegungsstelle]] [dem Referenzmarkt] 

gehandelt werden kann [und vom Index-Sponsor berechnet wird].] 

[(5) Die „Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestandteile[(k)][(1)]“ entspricht der 

Summe aller möglichen Bruttodividenden des jeweiligen Korbbestandteils(k)[(1)], die zwischen 

[dem Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem Bankgeschäftstag(t) 

[(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der 

Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz für den [jeweiligen] Korbbestandteil multipliziert mit 

der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.] 

[[(6)][(●)] Die „Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts[(1)]“ entspricht der Summe aller 

möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(1), die zwischen [dem Ausgabetag] [der Valutierung] 

[(inklusive)] [(exklusive)] und dem Bankgeschäftstag(t) [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils 

inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der Tabelle 2 angegebenen 

Dividendenprozentsatz für den Basiswert(1).] 

[(●) Die „Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestandteile[(k)][(●)]“ entspricht der 

Summe aller möglichen Bruttodividenden des jeweiligen Korbbestandteils(k)[(●)], die zwischen 

[dem Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem Bankgeschäftstag(t) 

[(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der 

Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz für den [jeweiligen] Korbbestandteil multipliziert mit 

der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.] 

(●) Der „Managementgebühren-Faktor“ entspricht der an die Laufzeit gebundenen Umrechnung der 

Managementgebühren (§ 2b), das heißt der Gesamtsumme der täglich aufgelaufenen 

Managementgebühren. 
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(●) Die „aufgelaufene Finanzierung(t)“ entspricht in Bezug auf den Bankgeschäftstag(t) einer Höhe, 

die wie folgt festgestellt wird:  

Aufgelaufene Finanzierung an dem dem Bankgeschäftstag(t) vorausgehenden Bewertungstag 

multipliziert mit der Summe aus 1 und dem Quotienten aus der dem Bankgeschäftstag(t) vorgehenden 

Übernacht-Rate und 360. 

Am anfänglichen Bewertungstag entspricht die „aufgelaufene Finanzierung“ dem [in der Tabelle 2 

für die aufgelaufene Finanzierung angegebenen Wert] [Wert [1][●]]. 

Die „Übernacht-Rate“ entspricht [in Bezug auf den Bankgeschäftstag(t)] dem EURO OverNight 

Index Average des European Money Market Institute, der auf der Bloombergseite [EONIA Index][●] 

veröffentlicht wird. 

[(●) Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des je Zertifikat zu zahlenden 

Auszahlungsbetrags werden gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

] 

§ 4a 

Status und Garantie 

(1) Die Zertifikate begründen unmittelbare, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der 

Emittentin, die untereinander und mit allen sonstigen gegenwärtigen und künftigen unbesicherten 

und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, ausgenommen solche 

Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. 

(2) Die Erfüllung der Verbindlichkeiten der Emittentin unter diesen Zertifikatsbedingungen wird von 

der Société Générale, Paris, Frankreich (die „Garantin“) garantiert. Die Verpflichtungen der Garantin 

aus der Garantie stellt eine direkte, unbedingte, unbesicherte und allgemeine Verpflichtung der 

Garantin dar, die gegenwärtig und in Zukunft gleichrangig mit allen anderen bestehenden und 

zukünftigen direkten, unbedingten, unbesicherten und allgemeinen Verpflichtungen der Garantin, 

einschließlich jener im Hinblick auf Einlagen, ist. Falls die Emittentin aus irgendeinem Grund eine 

durch sie an die Zertifikatsgläubiger in Bezug auf ein Zertifikat zahlbare Summe bzw. zahlbaren 

Betrag (einschließlich etwaiger Agien oder anderer Beträge, gleich welcher Art, oder zusätzlicher 

Beträge, die unter den Zertifikaten zahlbar werden) nicht zahlt, garantiert die Garantin, sobald diese 

Zahlungen unter einem der vorgenannten Zertifikate fällig werden, den von der Emittentin an die 

Zertifikatsinhaber zahlbaren Betrag auf Verlangen an die Zertifikatsinhaber zahlen wird, als ob diese 

Zahlung durch die Emittentin in Übereinstimmung mit den Zertifikatsbedingungen erfolgt wäre.  

Für den Fall, dass die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (§ 6 (4)) ihre Bail-in-Befugnis (§ 6 (4)) auf 

Verpflichtungen der Société Générale gemäß Artikel L 613-30-3-l-3 des französischen Währungs- 

und Finanzgesetzes ausübt.  
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Diese Verpflichtungen sind nachrangig zu den Verbindlichkeiten der Société Générale und 

profitieren von gesetzlich bevorzugten Ausnahmen gemäß Artikel L 613-30-3-I 1°und 2°des 

französischen Währungs- und Finanzgesetzes. Diese Verpflichtungen sind zudem nicht nachrangig 

zu den Verpflichtungen, wie in Artikel L 613-30-3-I-4 des französischen Währungs- und 

Finanzgesetzes definiert.   

Führt die entsprechende Ausübung der Bail-in-Befugnis der Maßgeblichen Abwicklungsbehörde zu 

einer Herabschreibung oder Entwertung des gesamten oder eines Teils des Nennbetrags dieser 

Verbindlichkeiten oder eines ausstehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, und/oder Zinsen auf 

diese Verbindlichkeiten und/oder einer Umwandlung des gesamten oder eines Teils des Nennbetrags 

dieser Verbindlichkeiten oder eines ausstehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, oder Zinsen auf 

diese Verbindlichkeiten in Aktien oder andere Wertpapiere oder sonstige Verbindlichkeiten der 

Société Générale oder einer anderen Person. Dies umfasst auch eine Änderung der 

Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen Bail-in-Befugnis.  

In diesem Fall entspricht die Zahlung oder Lieferung der Verbindlichkeiten durch die Garantin unter 
der vorliegenden Garantie den Beträgen oder der Lieferung, die fällig wären, wenn die Garantin 
selbst die Emittentin der Wertpapiere wäre. 

§ 5 

Form der Zertifikate, Girosammelverwahrung, Übertragbarkeit 

(1) Die [in der Tabelle 2] angegebenen Zertifikate sind [jeweils] in einem Dauer-Inhaber-Sammel-

zertifikat (das „Inhaber-Sammelzertifikat“) verbrieft. Effektive Zertifikate werden nicht 

ausgegeben. Der Anspruch der Zertifikatsinhaber auf Lieferung effektiver Zertifikate ist 

ausgeschlossen. 

(2) [Das][Die] Inhaber-Sammelzertifikat[e] [ist][sind] bei der [Clearstream [Banking AG (die 

„Clearstream“)]] in Frankfurt am Main [andere Clearingstelle: ●] hinterlegt. Die Zertifikate sind 

als Miteigentumsanteile an dem Inhaber-Sammelzertifikat übertragbar. 

(3) Im Effektengiroverkehr sind die Zertifikate in Einheiten von ● Zertifikat[en] oder einem ganz-

zahligen Vielfachen davon übertragbar. 

§ 6 

Zahlung des Auszahlungsbetrags 

(1) Die Emittentin wird bis zu dem ●. Bankgeschäftstag nach dem [finalen] Bewertungstag [bzw.] [dem 

Bankgeschäftstag(t)] [bzw.] [dem Bankgeschäftstag(T)] (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des 

Auszahlungsbetrags [bzw.] [des vorzeitigen Auszahlungsbetrags] [bzw.] [des Einlösungsbetrags] an 

die [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen. Die Emittentin wird durch 
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Leistung der Zahlung an die [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] von ihrer Zahlungspflicht 

befreit. 

(2) Alle im Zusammenhang mit der [Einlösung von Zertifikaten nach § 14[a] oder der] Zahlung des 

Auszahlungsbetrags [bzw.] [des vorzeitigen Auszahlungsbetrags] [bzw.] [des Einlösungsbetrags] 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und 

zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Auszahlungsbetrag [bzw.] 

[dem vorzeitigen Auszahlungsbetrag] [bzw.] [dem Einlösungsbetrag] etwaige Steuern, Gebühren 

oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber nach vorstehendem Satz zu zahlen 

sind.] [andere Bestimmung zur Zahlung des Auszahlungsbetrags: ] 

[(3) Unbeschadet der übrigen Bestimmungen dieser Zertifikatsbedingungen, wird die Emittentin oder die 

Garantin in keinem Fall dazu verpflichtet sein, zusätzliche Beträge in Bezug auf die Zertifikate für 

oder wegen einer Einbehaltung oder eines Abzugs, (i) die/der gemäß einer Vereinbarung, wie in 

Section 1471(b) des US-amerikanischen Internal Revenue Code von 1986 (der IRC) beschrieben 

oder anderweitig gemäß Sections 1471 bis 1474 IRC vorgeschrieben, Vorschriften oder 

Vereinbarungen darunter, offizielle Auslegungen davon oder diesbezüglichen 

Umsetzungsvorschriften zu einem zwischenstaatlichen Vorgehen diesbezüglich erfolgen oder (ii) 

der/die aufgrund der Section 871(m) IRC auferlegt wird, zu zahlen.]  

[(4)][()] Für den Fall, dass die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (wie nachstehend definiert) ihre Bail-

in-Befugnis (wie nachstehend definiert) auf Verpflichtungen der Société Générale gemäß Artikel L 

613-30-3-l-3 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes ausübt.  

Diese Verpflichtungen sind nachrangig zu den Verbindlichkeiten der Société Générale und 

profitieren von gesetzlich bevorzugten Ausnahmen gemäß Artikel L 613-30-3-I 1°und 2°des 

französischen Währungs- und Finanzgesetzes. Diese Verpflichtungen sind zudem nicht nachrangig 

zu den Verpflichtungen, wie in Artikel L 613-30-3-I-4 des französischen Währungs- und 

Finanzgesetzes definiert.   

Führt die entsprechende Ausübung der Bail-in-Befugnis der Maßgeblichen Abwicklungsbehörde zu 

einer Herab-schreibung oder Entwertung des gesamten oder eines Teils des Nennbetrags dieser 

Verbindlichkeiten oder eines aus-stehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, und/oder Zinsen auf 

diese Ver-bindlichkeiten und/oder einer Umwandlung des gesamten oder eines Teils des 

Nennbetrags dieser Verbindlichkeiten oder eines ausstehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, oder 

Zinsen auf diese Verbindlichkeiten in Aktien oder andere Wertpapiere oder sonstige 

Verbindlichkeiten der Société Générale oder einer anderen Person. Dies umfasst auch eine Änderung 

der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen Bail-in-Befugnis.  

In diesem Fall  

(i) sind die Verbindlichkeiten der Emittentin gegenüber den Zertifikatinhabern unter den 

Zertifikaten beschränkt und reduziert auf die Kapital[- und/oder Zins]beträge, die von den 
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Zertifikatsinhabern erzielbar wären, und/oder den Wert der Aktien oder anderer Wertpapiere 

oder Verbindlichkeiten der Société Générale oder einer anderen Person, die den 

Zertifikatsinhabern geliefert würden, wenn die Zertifikate direkt von der Société Générale selbst 

begeben und alle Verbindlichkeiten unter den Zertifikaten entsprechend direkt der Ausübung 

der Bail-in-Befugnis unterstellt worden wären, und 

(ii) ist die Emittentin berechtigt, anstelle der Zahlung die Zertifikatsinhaber aufzufordern, die 

Zahlung der fälligen Beträge aus den Zertifikaten, insgesamt oder teilweise, nach der 

Reduzierung [und/oder Lieferung] von Aktien oder anderer Wertpapiere oder anderer 

Verbindlichkeiten der Société Générale im Anschluss an eine unter dem vorstehenden Abschnitt 

(i) genannte Umwandlung direkt von der Société Générale unter der Garantie der Société 

Générale für die Verbindlichkeiten der Emittentin zu ersuchen. 

Wenn und soweit die Emittentin die Zertifikatsinhaber dazu auffordert, die Zahlung [und/oder 

Lieferung] direkt von der Société Générale unter der Garantie der Société Générale für die 

Verbindlichkeiten der Emittentin zu ersuchen, so gelten die Verbindlichkeiten der Emittentin unter 

den Zertifikaten als erloschen. 

„Bail-in-Befugnis“ bezeichnet die gemäß Gesetzen, Verordnungen, Regeln oder Vorschriften in 

Bezug auf die Abwicklung von in Frankreich ansässigen Banken, Bank-konzernen, Kreditinstituten 

und/oder Investmentunternehmen, die für die Société Générale (oder deren Rechtsnachfolger) in 

Frankreich anwendbar sind, zuweilen bestehende gesetzliche Befugnis zur Entwertung, 

Herabschreibung oder Umwandlung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, solche Gesetze, 

Verordnungen, Regeln oder Vorschriften, die im Rahmen einer Richtlinie der Europäischen Union 

oder einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens 

für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Investmentfirmen umgesetzt, 

verabschiedet oder beschlossen wurden und/oder im Rahmen eines französischen 

Abwicklungssystems unter dem französischen Währungs- und Finanzgesetz, oder anderer geltender 

Gesetzen oder Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung oder anderweitiger Gesetze und 

Verordnungen, gemäß denen Verbindlichkeiten einer Bank, eines Bank-konzerns, Kreditinstituts 

oder Investment-unternehmens oder einer der jeweiligen Tochtergesellschaften reduziert, entwertet 

und/oder in Aktien oder andere Wertpapiere oder Verbindlichkeiten des Schuldners oder einer 

anderen Person umgewandelt werden kann. 

Die „Maßgebliche Abwicklungsbehörde“ ist eine Behörde, die zur Ausübung der Bail-in-Befugnis 

berechtigt ist. 

Nach Ausübung einer Bail-in-Befugnis durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde ist die 

Rückzahlung des Kapitalbetrags der Zertifikate [oder die Zahlung von Zinsen auf die Zertifikate] (im 

Umfang des von der Ausübung der Bail-in-Befugnis betroffenen Anteils der Zertifikate) nicht fällig 

und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder Zahlung durch die Société Générale unter 

ihren erstrangigen unbesicherten Verbindlichkeiten wäre nach den zu diesem Zeitpunkt für die 
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Société Générale geltenden Gesetzen und Verordnungen zulässig, sofern die Société Générale selbst 

die Emittentin der Zertifikate ist, und die Zertifikatsbedingungen als entsprechend geändert gelten. 

Nachdem die Emittentin von der Ausübung der Bail-in-Befugnis durch die Maßgebliche 

Abwicklungsbehörde auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der Société Générale Kenntnis 

erhalten hat, benachrichtigt die Emittentin die Zertifikatsinhaber nach Maßgabe von § 11 (sowie 

gegebenenfalls andere zu benachrichtigende Parteien). Eine Verzögerung oder Unterlassung der 

Mitteilung durch die Emittentin beeinträchtigt nicht die beschriebenen Auswirkungen auf die 

Zertifikate. 

Die vorstehend im Absatz  [(i)] [und] [(ii)] beschriebene Reduzierung oder Änderung im Hinblick 

auf die Zertifikate stellt kein Kündigungsgrund dar und die Zertifikatsbedingungen gelten weiterhin 

in Bezug auf den verbleibenden Nennbetrag bzw. den ausstehenden zahlbaren Betrag bezüglich der 

Zertifikate, vorbehaltlich [einer Änderung des Betrags der zahlbaren Zinsen zur Berücksichtigung 

der Reduzierung des Nennbetrags und] weiterer Änderungen der Bedingungen, die die Maßgebliche 

Abwicklungsbehörde möglicherweise gemäß den geltenden Gesetzen und Verordnungen in Bezug 

auf die Abwicklung von in Frankreich ansässigen Banken, Bankkonzernen, Kreditinstituten und/oder 

Investmentunternehmen beschließt. 
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[Regelungen für [Aktien] [bzw.] [aktienvertretende Wertpapiere] als Basiswert (§§ 7-9): 

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] [bzw. einem 

Bankgeschäftstag(t)] [bzw. einem Bankgeschäftstag(T)] eine Marktstörung (§ 7 (2)) vorliegt, dann 

wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. 

einem Bankgeschäftstag(T)] [nur hinsichtlich des betroffenen Basiswerts] [hinsichtlich der 

Basiswerte] auf den nächstfolgenden Berechnungstag, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt, 

verschoben. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn 

der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. einem 

Bankgeschäftstag(T)] aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um ● hintereinander liegende 

Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann 

gilt dieser Tag als der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäfts-

tag(t)] [bzw. einem Bankgeschäftstag(T)], wobei die [Emittentin][Zertifikatsstelle] den 

Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an dem [finalen] 

Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] [bzw. dem Bankgeschäftstag(t)] [bzw. einem 

Bankgeschäftstag(T)] herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In den Fällen des 

vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 

Absatz (3) zu kündigen.] 

(2) Eine „Marktstörung“ liegt in Bezug auf einen Basiswert vor  

(i) im Falle der Suspendierung oder Einschränkung des Handels in den Aktien an der 

Maßgeblichen Börse oder einer anderen Wertpapierbörse (einschließlich des Leihemarkts) 

oder 

(iv) im Falle der Suspendierung oder Einschränkung des Handels in einem Options- oder 

Terminkontrakt in Bezug auf die Aktien an einer Terminbörse, an der Termin- oder 

Optionskontrakte in Bezug auf die Aktien gehandelt werden (die „Terminbörse“) oder 

(v) bei anderen als den vorstehend bezeichneten Ereignissen, die jedoch in ihren Auswirkungen 

mit den genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

sofern diese Suspendierung oder Einschränkung bzw. das wirtschaftlich gleichwertige Ereignis [in 

der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden Berechnung des [Schluss-

kurses][Kurses] der Aktien eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die Wesentlichkeit 

entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine Beschränkung der Stunden 

oder Anzahl der Tage, an denen ein Handel stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die 

Einschränkung auf einer vorher angekündigten Änderung der betreffenden Börse beruht.  
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§ 8 

Basiswert, Referenzpreis 

(1) Der „Basiswert“ entspricht [der [den] [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert[e] angegebenen 

Aktie[n]] [bzw.] [dem aktienvertretenden Wertpapier[en]] der [in der Tabelle 1] angegebenen Gesell-

schaft[en] (die „Gesellschaft[en]“). 

(2) [Der „Referenzpreis“ des [jeweiligen] Basiswerts entspricht dem Schlusskurs der [jeweiligen] 

Aktie, wie er an Berechnungstagen an der [in der Tabelle 1] angegebenen Maßgeblichen Börse (die 

„Maßgebliche Börse“) berechnet und veröffentlicht wird. [Der „Kurs“ des [jeweiligen] Basiswerts 

entspricht den an der Maßgeblichen Börse an Berechnungstagen für die [jeweilige] Aktie fortlaufend 

festgestellten und veröffentlichten Kursen.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen die [jeweilige] 

Aktie [bzw. das [jeweilige] aktienvertretende Wertpapier] an der Maßgeblichen Börse üblicherweise 

gehandelt wird.]] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungstagebestimmung: ●] 

[§ 9 

Anpassungen (Corporate Actions)[, Vorzeitige Kündigung] 

[(1) Wenn die Gesellschaft während der Laufzeit der Zertifikate 

[(a) 

(iii) ihr Kapital durch die Ausgabe neuer Anteile erhöht oder 

(iv) selbst oder durch einen Dritten unter Einräumung eines unmittelbaren oder mittelbaren 

Bezugsrechts an die Inhaber der Aktien Schuldverschreibungen oder ähnliche 

Wertpapiere mit Wandel- oder Optionsrechten auf Anteile der Gesellschaft begibt,  

(b) ihr Kapital durch Umwandlung einbehaltener Gewinne auf Aktien erhöht, 

(c) ihre Aktien teilt, konsolidiert [bzw. zusammenlegt] oder reklassifiziert, 

(d) Einzahlungen auf nicht voll einbezahlte Aktien verlangt, 

(e) Aktien zurückkauft, sei es aus Gewinnen oder Kapital, und unabhängig davon, ob der Kauf-

preis für diesen Rückkauf in Bargeld, neuen Anteilen, Wertpapieren oder sonstigem besteht,  

(f) eine andere ihr Kapital betreffende Maßnahme nach dem jeweils anwendbaren nationalen 

Recht durchführt, die sich in entsprechender oder ähnlicher Weise auf den Wert einer Aktie 

auswirkt, oder 

(g) bei Vorliegen eines sonstigen, mit den genannten Maßnahmen wirtschaftlich gleichwertigen 

Ereignisses,] 
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[[●] sonstige Anpassungsgründe: ●] 

[wird][werden] der [jeweilige][Basispreis][weitere anzupassende Ausstattungsmerkmale: sowie ●] 

angepasst werden, um dem Verwässerungs- oder Konzentrationseffekt Rechnung zu tragen. Über 

Grund und Umfang der Anpassung entscheidet die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB). Die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] kann die Bestimmung der sachgerechten 

Anpassung an der Anpassung ausrichten, die eine Maßgebliche Terminbörse, an der Optionen oder 

Futures bezogen auf die Aktie gehandelt werden (jeweils die „Maßgebliche Terminbörse“), aus 

Anlass des die Anpassung auslösenden Ereignisses bei an der jeweiligen Terminbörse gehandelten 

Options- oder Terminkontrakten auf die jeweilige Aktie vornimmt, wenn und soweit nicht ein 

Abweichen erforderlich ist, um Unterschieden zwischen den Zertifikaten und den Options- oder 

Terminkontrakten Rechnung zu tragen. Über die Voraussetzungen eines Abweichens entscheidet die 

[Emittentin] [Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). [Hierbei kann 

erforderlichenfalls auch der [jeweiligen] Basiswert selbst angepasst werden, wenn sich die 

Anpassung der Maßgeblichen Terminbörse auch auf den [jeweiligen] Basiswert selbst bezogen hat.] 

Die Anpassung wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

[(2)][(●)] Bei Zahlung von [ordentlichen] Dividenden, ebenso wie von Boni oder sonstigen Baraus-

schüttungen erfolgt keine Anpassung[.][,] [soweit sich letztere im Rahmen üblicher Dividen-

denzahlungen halten, es sei denn, [die Maßgebliche Terminbörse, an der Options- oder Terminkon-

trakte auf die Aktie gehandelt werden, nimmt im Einzelfall aufgrund einer Zahlung von Dividenden, 

Boni oder sonstigen Barausschüttungen eine Anpassung des Ausübungspreises für auf Aktien einer 

Gesellschaft bezogene Options- oder Terminkontrakte vor][.] [bzw.] [eine Anpassung erforderlich 

ist, um Unterschieden zwischen den Zertifikaten und den an der Maßgeblichen Terminbörse 

gehandelten Options- oder Terminkontrakten Rechnung zu tragen. Ob letzteres der Fall ist, 

entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).]] [Dabei wird sich die Emittentin 

an den von der Maßgeblichen Terminbörse, an der Options- oder Terminkontrakte auf die Aktie 

gehandelt werden, aufgrund einer Zahlung von Dividenden, Boni oder sonstigen Barausschüttungen 

vorgenommenen Anpassungen des Ausübungspreises für auf Aktien einer Gesellschaft bezogene 

Options- oder Terminkontrakte orientieren, wenn nicht eine Abweichung erforderlich ist, um 

Unterschieden zwischen den Zertifikaten und den an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten 

Options- oder Terminkontrakten Rechnung zu tragen. Über die Erforderlichkeit einer Abweichung 

entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).]  

[[(3)][(●)] Sollte bzw. sollten 

(a) die Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Maßgeblichen Börse aufgrund 

(iii) [einer Verschmelzung der Gesellschaft, 

(iv) ]einer Umwandlung in eine Rechtsform ohne börsennotierte Aktien oder 

[(ii)][(iii)] aus irgendeinem sonstigen Grund 

endgültig eingestellt werden, 
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[(b) mit der Gesellschaft ein Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag unter Abfindung der 

Aktionäre der Gesellschaft durch Aktien des herrschenden Unternehmens abgeschlossen 

werden,] 

[(c) Minderheitsaktionäre der Gesellschaft gegen Abfindung durch den Mehrheitsaktionär oder 

einen Dritten aus der Gesellschaft durch Eintragung des entsprechenden Haupt-

versammlungsbeschlusses in das Handelsregister oder einer wirtschaftlich gleichwertigen 

Maßnahme nach anwendbarem ausländischen Recht ausgeschlossen werden (so genannter 

„Squeeze Out“),] 

[(d)][(●)] für die Aktien ein öffentliches Übernahmeangebot abgegeben[, verlängert oder durch den 

das Angebot unterbreitenden Übernehmer oder einen Dritten die Annahme des Angebots 

durch die Aktionäre bzw. das Erreichen der im Übernahmeangebot festgelegten 

Beteiligungsschwelle an der Gesellschaft erklärt] werden, 

[(e)][(●)] die Aktien der Gesellschaft aus einem vergleichbaren Grund nicht oder nur noch unter 

verhältnismäßig erschwerten Bedingungen lieferbar sein, 

[(f)][(●)] der Handel in einem Options- oder Terminkontrakt in Bezug auf die Aktien der 

Gesellschaft an einer Terminbörse, an der Termin- oder Optionskontrakte in Bezug auf die 

Aktien gehandelt werden, suspendiert oder eingeschränkt werden,  

[(g)][(●)] ein Insolvenzverfahren oder nach dem für die jeweilige Gesellschaft anwendbaren Recht 

vergleichbares Verfahren über das Vermögen der Gesellschaft beantragt oder eröffnet werden, 

[(h)][(●)] alle Aktien oder alle oder im Wesentlichen alle Vermögenswerte der Gesellschaft 

verstaatlicht oder enteignet werden oder sonst auf staatliche Stellen, Behörden oder 

Einrichtungen übertragen werden müssen [, 

[(i)][(●)] die Bedingungen der aktienvertretenden Wertpapiere durch den jeweiligen Emittenten 

geändert werden, 

[(j)][(●)] die aktienvertretenden Wertpapiere unwiderruflich in andere Wertpapiere umgewandelt 

werden, 

[(k)][(●)] eine Insolvenz des Emittenten der aktienvertretenden Wertpapiere eintreten, 

[(l)][(●)] das Ende der Laufzeit der aktienvertretenden Wertpapiere durch Kündigung oder aus einem 

sonstigen Grund eintreten] oder 

[(i)][(●)] bei Vorliegen eines sonstigen wichtigen Grundes 

ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung 

gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat] [sechs Wochen][●] nach 

endgültiger Einstellung der Notierung der Aktien der Gesellschaft im Fall der lit. (a) bzw. nach 

Eintreten eines nach lit. (b) bis [(i)][(m)][●] zur Kündigung berechtigenden Ereignisses zu erfolgen. 

Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm 

gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [●] [und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“) in 

Höhe des angemessenen Marktpreises eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der Kündigung 

unter Berücksichtigung des verbleibenden Zeitwerts. Die Höhe des Kündigungsbetrags wird von der 

Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt. Der Kündigungsbetrag wird gemäß 

§ 11 bekannt gemacht. Der Kündigungsbetrag wird [zwei][fünf] [●] Bankgeschäftstage in Frankfurt 

am Main nach dem Tag der Bekanntmachung der Kündigung gemäß § 11 (der „Fälligkeitstag“) von 
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der Emittentin an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der 

Hinterleger der Zertifikate bei der [Clearstream][andere Clearingstelle: ●] bezahlt. Alle im 

Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren oder 

anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die [Emittentin] [bzw.] 

[[die] Zertifikatsstelle] ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

[[(4)][(●)] Hat die Emittentin im Fall eines gemäß vorstehendem Absatz [(3)][(●)] zur Kündigung 

berechtigenden Ereignisses von ihrer Kündigung keinen Gebrauch gemacht, so wird sie den 

Zertifikaten anstelle des [Referenzpreises] [anderer Kurs: ●] der Aktien der Gesellschaft den 

[Referenzpreis] [anderer Kurs: ●] des neu gegründeten oder übernehmenden Unternehmens 

zugrunde legen, falls dies dem wirtschaftlichen Zweck der Zertifikate besser entspricht; in diesem 

Fall wird die Emittentin [den Basispreis] [weitere Ausstattungsmerkmale: ●] sowie andere 

Ausstattungsmerkmale der Zertifikate entsprechend vorstehendem Absatz (1) anpassen, wenn und 

soweit dies erforderlich ist, um den durch das Ereignis eingetretenen Veränderungen wirtschaftlich 

Rechnung zu tragen. Über die alternative Zugrundelegung des [Referenzpreises] [anderer Kurs: ●] 

der Aktien des neugegründeten oder übernehmenden Unternehmens sowie über die Erforderlichkeit 

und den Umfang der Anpassung der Ausstattungsmerkmale der Zertifikate entscheidet die Emittentin 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Falls die Emittentin nach den vorstehenden Bestimmungen 

den [Referenzpreis] [anderer Kurs: ●] der Aktien des übernehmenden bzw. neu gegründeten 

Unternehmens zugrunde legt, wird sie dies unter ggf. Anpassung des [Basispreises] [weitere Aus-

stattungsmerkmale: sowie ●] [spätestens nach Ablauf [eines Monats] [von sechs Wochen] [●]] nach 

der endgültigen Einstellung der Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Maßgeblichen Börse 

im Fall der lit. (a) bzw. nach Eintreten eines zur Kündigung berechtigenden Ereignisses nach lit. (b) 

bis [(i)][(m)][●] gemäß § 11 bekannt machen.] 

[[(5)][(●)] Sollte die Gesellschaft Gegenstand einer Spaltung sein, so kann die Emittentin die Zertifikate 

entsprechend Absatz [(3)][●] kündigen. Anstelle einer solchen Kündigung kann die Emittentin auch 

wahlweise den den Zertifikaten zugrundeliegenden Referenzpreis [anderer Kurs: ●] der Aktien 

durch den Referenzpreis [anderer Kurs: ●] der Aktien eines aus der Spaltung hervorgegangenen 

Unternehmens ersetzen oder, sofern die Aktien der Gesellschaft weiter an der Maßgeblichen Börse 

gehandelt werden und ausreichende Liquidität aufweisen, den Handel mit den Zertifikaten fort-

führen; ob die Aktien der Gesellschaft weiterhin ausreichende Liquidität aufweisen, entscheidet die 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). In den Fällen des vorstehenden Satzes wird die 

[Emittentin] [Zertifikatsstelle] [den Basispreis] [weitere Ausstattungsmerkmale sowie ●] der 

Zertifikate entsprechend vorstehenden Absatz (1) anpassen, wenn und soweit dies erforderlich ist, 

um den durch die Spaltung eingetretenen Veränderungen wirtschaftlich Rechnung zu tragen. Über 

die Erforderlichkeit und den Umfang der Anpassung der Ausstattungsmerkmale der Zertifikate 

entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Falls die Emittentin nach den 

vorstehenden Bestimmungen den [Referenzpreis] [anderer Kurs: ●] der Aktien eines aus der 

Spaltung hervorgegangenen Unternehmens zugrunde legt, wird sie dies unter Anpassung [des] 

[Basispreises] [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ●] spätestens nach Ablauf [eines Monats] [von 

sechs Wochen][●] nach der endgültigen Einstellung der Notierung der Aktien der Gesellschaft an 
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der jeweils Maßgeblichen Börse bzw. nach Eintreten eines zur Kündigung berechtigenden 

Ereignisses gemäß § 13 bekannt machen.]] 

[[(6)][(●)] Die Anpassung kann sich in den Fällen des Absatzes [(4) und (5)][●] auch darauf beziehen, dass 

die den Basiswert des Zertifikats bildende Aktie durch einen Aktienkorb oder einen Korb bestehend 

aus Aktien und einem Baranteil ersetzt wird oder gegebenenfalls eine andere Börse als neue 

Maßgebliche Börse bestimmt wird. Die Bestimmung der sachgerechten Anpassung richtet sich an 

der Anpassung aus, die eine Maßgebliche Terminbörse, an der Optionen oder Futures bezogen auf 

die Aktie gehandelt werden, aus Anlass des die Anpassung auslösenden Ereignisses bei an der 

jeweiligen Maßgeblichen Terminbörse gehandelten Options- oder Terminkontrakten auf die je-

weilige Aktie vornimmt, wenn nicht eine Abweichung erforderlich ist, um Unterschieden zwischen 

diesen Zertifikaten und den an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten Options- oder 

Terminkontrakten Rechnung zu tragen. Über die Erforderlichkeit einer Abweichung entscheidet die 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Kommt eine Anpassung nach den vorstehenden 

Sätzen nicht in Betracht oder ist im Hinblick auf die zugrunde liegenden Zertifikate nicht sinnvoll, 

so wird die Aktie [bzw. das aktienvertretende Wertpapier] ggf. unter Anpassung der Zertifikats-

bedingungen und ggf. Anpassung des [Basispreises] [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ●] durch 

eine andere Aktie [bzw. durch ein anderes aktienvertretendes Wertpapier ](der „Neue Basiswert“) 

aus dem gleichen ökonomischen Sektor, dessen Gesellschaft ein vergleichbares internationales 

Ansehen oder eine vergleichbare Kreditwürdigkeit hat, ersetzt. Über Grund und Umfang der 

Ersetzung sowie die Anpassungen der Ausstattungsmerkmale der Zertifikate entscheidet die 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Der Neue Basiswert sowie der Zeitpunkt seiner 

erstmaligen Anwendung und die etwaigen Änderungen der Ausstattungsmerkmale der Zertifikate 

werden gemäß § 11 bekannt gemacht. Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme 

auf die Aktie [bzw. das aktienvertretende Wertpapier] gilt dann, sofern es der Zusammenhang 

erlaubt, als Bezugnahme auf den Neuen Basiswert.]  

[[(7)][(●)] Sollte die Notierung der Aktien [bzw. der aktienvertretenden Wertpapiere] an der Maßgeblichen 

Börse eingestellt werden oder die Liquidität des Handels der Aktien [bzw. der aktienvertretenden 

Wertpapiere] aufgrund besonderer Ereignisse an der Maßgeblichen Börse dauerhaft nicht mehr 

gewährleistet werden können oder ein vergleichbares Ereignis vorliegen, die Aktien [bzw. 

aktienvertretenden Wertpapiere] aber zusätzlich noch an einer weiteren Börse, an der ein liquider 

Handel gewährleistet ist, notiert sein, so wird die weitere Börse – im Fall mehrerer Börsen diejenige 

mit dem liquidesten Handel – neue Maßgebliche Börse. Über eine solche Ersetzung entscheidet die 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Die Emittentin wird die neue Maßgebliche Börse 

gemäß § 11 bekannt machen. Alternativ ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch 

Bekanntmachung gemäß § 11 unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrags zu 

kündigen. Hinsichtlich des Kündigungsbetrags gilt der obige Absatz [3] [●] entsprechend.]  

[[(8)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind abschließend 

und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 

] 
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[§ 9[a] 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter 

Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 

Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu kündigen, 

sofern 

(a) [die Notierung der Aktie an der [jeweiligen] Maßgeblichen Börse aus einem anderen Grund 

als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder Neubildung tatsächlich eingestellt wird] [nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts, aus 

welchen Gründen auch immer, nicht möglich oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder 

(b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

den Wertpapieren [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke der 

Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes Deckungsgeschäft 

gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, 

Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde 

oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder einer Änderung der Auslegung derselben vollständig 

oder teilweise, ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder 

werden wird. 

(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Notierung der Aktie an der [jeweiligen] Maßgeblichen 

Börse aus einem anderen Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder Neubildung] 

[Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von [§ 9] [(●)] das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung der 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Wertpapieren [oder eines zum Zwecke der 

Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungsgeschäft] (im 

Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 

(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats unmittelbar vor 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Notierung der Aktie an der [jeweiligen] Maßgeblichen 

Börse aus einem anderen Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder Neubildung] 

[Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von [§ 9] [(●)] das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9a (1)(a)) bzw. 
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(b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in Verbindung 

mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 

(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb von fünf 

Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die Zahlstelle an die 

[Clearstream][andere Clearingstelle: ●] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Zertifikate veranlassen. 

(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags anfallenden 

Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen. 

Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außerordentlichen Kündigungsbetrag 

etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß 

vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 



601 

[Regelungen für Indizes als Basiswert (§§ 7-9): 

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] [bzw. einem 

Bankgeschäftstag(t)] [bzw. einem Bankgeschäftstag(T)] eine Marktstörung (§ 7 (2)) vorliegt, dann 

wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. 

der Bankgeschäftstag(T)] auf den nächstfolgenden Berechnungstag, an dem keine Marktstörung 

mehr vorliegt, verschoben. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung 

eingetreten ist. Wenn der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der 

Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(T)] aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes 

um ● hintereinander liegende Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die 

Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der [finale] Bewertungstag [bzw. der 

Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(T)], wobei die 

[Emittentin] [Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter 

Berücksichtigung der an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] [bzw. dem 

Bankgeschäftstag(t)] [bzw. dem Bankgeschäftstag(T)] herrschenden Marktgegebenheiten 

bestimmen wird. [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, 

die Zertifikate entsprechend § 9 zu kündigen.]  

(2) „Marktstörung“ bedeutet 

(i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels an den Börsen bzw. den Märkten, an 

denen die dem Index zugrundeliegenden Werte notiert bzw. gehandelt werden, allgemein, 

(v) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels (einschließlich des Leihemarkts) 

einzelner dem Index zugrundeliegender Werte an den Börsen bzw. den Märkten, an denen 

diese Werte notiert bzw. gehandelt werden, oder in einem Termin- oder Optionskontrakt in 

Bezug auf den Index an einer Terminbörse, an der Termin- oder Optionskontrakte in Bezug 

auf den Index gehandelt werden (die „Terminbörse“),  

(vi) die Suspendierung oder Nichtberechnung des Index aufgrund einer Entscheidung des 

Indexsponsors oder 

(vii) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Auswirkungen den 

genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

sofern diese Suspendierung, Einschränkung oder Nichtberechnung bzw. das wirtschaftlich 

gleichwertige Ereignis [in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden 

Berechnung des [Schlusskurses][Kurses] des Index bzw. der dem Index zugrundeliegenden Werte 

eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die Wesentlichkeit entscheidet die Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine Beschränkung der Stunden oder Anzahl der Tage, an denen 

ein Handel stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher 

angekündigten Änderung der betreffenden Börse beruht.  
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§ 8 

Basiswert, Referenzpreis, Nachfolgeindex, Anpassungen 

(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen Index. 

(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem [Schlusskurs][Eröffnungskurs] des Index, wie 

er an Berechnungstagen von dem [in der Tabelle 1] angegebenen Index-Sponsor (der „Index-

Sponsor“) berechnet und veröffentlicht wird. Fällt der Tag der Bestimmung des Referenzpreises 

des [jeweiligen] Basiswerts auf den [Schlussabrechnungstag][●] derjenigen an der für den Index [in 

der Tabelle 1] genannten Maßgeblichen Terminbörse gehandelten Index-Future [oder Options]-

Kontrakte (wie [in der Tabelle 1] angegeben), die in dem Monat des [finalen] Bewertungstags der 

Zertifikate auslaufen (die [jeweiligen] „Index-Future [bzw. Options]-Kontrakte“), dann entspricht 

der Referenzpreis dem [von der Maßgeblichen Terminbörse ] für die [jeweiligen] Index-Future [bzw. 

Options]-Kontrakte berechneten und veröffentlichten [Schlussabrechnungspreis] [● vom Index-

Sponsor am ● festgestellten ●Kurs des Index]. [Die Bestimmung des vorangehenden Satzes findet 

keine Anwendung, wenn der Handel der [jeweiligen] Index-Future [bzw. Options]-Kontrakte 

aufgrund einer Änderung in der Berechnung des [jeweiligen] Index, seiner Zusammensetzung, 

Gewichtung oder aus einem sonstigen Grund gemäß den für die [jeweiligen] Index-Future [bzw. 

Options]-Kontrakte anwendbaren Handelsbedingungen vorzeitig beendet wird.] [Der „Kurs“ des 

Basiswerts entspricht den vom Index-Sponsor an Berechnungstagen für den Index fortlaufend 

berechneten und veröffentlichten Kursen.] [Wird der Index an einem Berechnungstag während der 

üblichen Handelszeit von dem Index-Sponsor nicht berechnet [und] [oder] veröffentlicht, obwohl für 

die im [jeweiligen] Index enthaltenden Bestandteile Kurse von der [jeweils] maßgeblichen Börse 

berechnet und veröffentlicht werden [und oder Kurse für die auf den Index lautenden Index-Future-

Kontrakte von der Maßgeblichen Terminbörse berechnet und veröffentlicht werden], kann die 

[Emittentin] [Zertifikatsstelle] den Kurs des [jeweiligen] Index nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 

unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen. Dieser Kurs gilt dann als 

maßgeblicher Kurs des Basiswerts.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen der Index vom Index-

Sponsor üblicherweise berechnet und veröffentlicht wird.] [„Berechnungsstunden“ ist der Zeitraum 

innerhalb eines Berechnungstages, an denen der Basiswert von dem Index-Sponsor üblicherweise 

berechnet wird.] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungstage- oder 

Berechnungsstundenbestimmung: ●] 

[[(3)] Wird der Index nicht mehr von dem Index-Sponsor, sondern von einer anderen Person, Gesellschaft 

oder Institution, die die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) für geeignet hält (der „Neue 

Index-Sponsor“), berechnet und veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage 

des von dem Neuen Index-Sponsor berechneten und veröffentlichten Referenzpreises berechnet. 

Ferner gilt dann jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Index-

Sponsor, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Neuen Index-Sponsor.] 

[[(4)][(●)] Veränderungen in der Berechnung des Index (einschließlich Bereinigungen) oder der 

Zusammensetzung oder Gewichtung der Kurse oder Wertpapiere, auf deren Grundlage der Index 
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berechnet wird, führen nicht zu einer Anpassung des Zertifikatsrechts, es sei denn, dass das neue 

maßgebende Konzept und die Berechnung des Index infolge einer Veränderung (einschließlich einer 

Bereinigung) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin nicht mehr wirtschaftlich 

gleichwertig ist mit dem bisher maßgebenden Konzept oder der maßgebenden Berechnung des Index. 

Dies gilt insbesondere, wenn sich aufgrund irgendeiner Änderung trotz gleichbleibender Kurse der 

in dem Index enthaltenen Einzelwerte und ihrer Gewichtung eine wesentliche Änderung des 

Indexwerts ergibt. Eine Anpassung des Zertifikatsrechts kann auch bei Aufhebung des Index oder 

seiner Ersetzung durch einen anderen Index erfolgen. Die Emittentin passt das Zertifikatsrecht nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der Restlaufzeit der Zertifikate und des 

zuletzt ermittelten Kurses mit dem Ziel an, den wirtschaftlichen Wert der Zertifikate zu erhalten, und 

bestimmt unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung den Tag, zu dem das angepasste 

Zertifikatsrecht erstmals zugrunde zu legen ist. Das angepasste Zertifikatsrecht sowie der Zeitpunkt 

seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht.]  

[[(5)][(●)] Wird der Index zu irgendeiner Zeit aufgehoben oder durch einen anderen Index ersetzt, legt die 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB), gegebenenfalls unter entsprechender Anpassung 

des Zertifikatsrechts gemäß § 8 [(4)][(●)], fest, welcher Index künftig für das Zertifikatsrecht 

zugrunde zu legen ist (der „Nachfolgeindex“). Der Nachfolgeindex sowie der Zeitpunkt seiner 

erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht. Jede in diesen 

Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Index gilt dann, sofern es der 

Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolgeindex.] 

[[(6)][(●)] Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts 

oder die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, wird 

die Emittentin oder ein von der Emittentin bestellter Sachverständiger, vorbehaltlich einer 

Kündigung der Zertifikate nach § 9, für die Weiterberechnung und Veröffentlichung des Index auf 

der Grundlage des bisherigen Indexkonzepts und des letzten festgestellten Indexwerts Sorge tragen. 

Eine derartige Fortführung wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] [andere Fortführungsbestimmung:

●] 

[[(7)][(●)] Nach dem Eintritt oder wahrscheinlichen Eintritt (wie von der [Emittentin] [Zertifikatsstelle] 

festgestellt) eines Administrator-/Benchmark-Ereignisses in Bezug auf einen Index (der „Betroffene 

Basiswert“) an oder nach dem Emissionstag kann die[Emittentin][Zertifikatsstelle]: 

Anpassungen an dem Betroffenen Basiswert vornehmen, die sie zur Berücksichtigung des 

maßgeblichen Ereignisses oder sonstiger Umstände für angemessen hält; zu solchen Anpassungen 

können u. a. auch die Auswahl eines Nachfolge-Basiswerts, der für denselben Wirtschaftszweig bzw. 

dieselbe geografische Region repräsentativ ist, und die Vornahme anderer Änderungen oder 

Anpassungen gehören, gegebenenfalls auch zur Berücksichtigung erhöhter Kosten der Emittentin 

zur Bereitstellung einer solchen Position in dem Nachfolge-Basiswert und im Fall von mehr als 

einem Nachfolge-Basiswert zur Aufteilung der Position zwischen den Nachfolge-Basiswerten. 

Dabei gilt:  
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„Administrator-/Benchmark-Ereignis“ bezeichnet in Bezug auf eine Benchmark den Eintritt eines 

Benchmark-Änderungs- oder -Einstellungsereignisses, eines Nichtgenehmigungsereignisses, eines 

Ablehnungsereignisses oder eines Aussetzungs-/Aufhebungsereignisses, jeweils wie von der 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] festgestellt. 

„Benchmark“ bezeichnet einen Referenzwert im Sinne der BMVO oder wenn ein gemäß den 

Zertifikaten zahlbarer oder lieferbarer Betrag oder der Wert der Zertifikate ganz oder teilweise durch 

Bezugnahme auf einen solchen Referenzwert bestimmt wird, jeweils wie von der 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] festgestellt. 

„Benchmark-Änderungs- oder -Einstellungsereignis“ bezeichnet in Bezug auf die Benchmark, 

dass eines der folgenden Ereignisse eingetreten ist oder eintreten wird: 

(i) eine wesentliche Änderung dieser Benchmark; 

(ii) die dauerhafte oder unbestimmte Aufhebung oder Einstellung der Bereitstellung dieser 

Benchmark; 

(iii) das Verbot der Verwendung dieser Benchmark durch eine Aufsichtsbehörde oder eine 

andere öffentliche Stelle. 

„BMVO“ bezeichnet die EU-Benchmark-Verordnung (Verordnung (EU) 2016/1011). 

„Nichtgenehmigungsereignis“ bedeutet in Bezug auf die Benchmark, dass: 

(i)  eine Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Feststellung der Gleichwertigkeit 

oder Genehmigung in Bezug auf die Benchmark oder den Administrator oder Sponsor der 

Benchmark nicht erlangt wurde oder nicht erlangt werden wird; 

(ii) die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der Benchmark nicht in ein amtliches 

Register aufgenommen wurde oder aufgenommen werden wird; oder 

(iii) die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der Benchmark auf die Zertifikate, 

die Emittentin, die Zertifikatsstelle oder die Benchmark anwendbare gesetzliche oder 

aufsichtsrechtliche Anforderungen nicht erfüllt oder nicht erfüllen wird, 

jeweils wie dies nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften erforderlich ist, damit die Emittentin, 

die Zertifikatsstelle  oder eine andere Stelle ihre Verpflichtungen in Bezug auf die Zertifikate erfüllt. 

Zur Klarstellung wird festgehalten: Wird die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der 

Benchmark gegenwärtig oder künftig nicht in ein amtliches Register aufgenommen, weil ihre/seine 

Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Feststellung der Gleichwertigkeit oder 

Genehmigung ausgesetzt wird, tritt kein Nichtgenehmigungsereignis ein, sofern zum Zeitpunkt 

dieser Aussetzung die weitere Bereitstellung und Verwendung der Benchmark in Bezug auf die 

Zertifikate während eines solchen Zeitraums der Aussetzung nach anwendbaren Gesetzen oder 

Vorschriften erlaubt ist. 
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„Ablehnungsereignis“ bedeutet in Bezug auf die Benchmark, dass die jeweilige zuständige Behörde 

oder andere zuständige amtliche Stelle einen Antrag auf Zulassung, Registrierung, Anerkennung, 

Billigung, Feststellung der Gleichwertigkeit, Genehmigung oder Aufnahme in ein amtliches 

Register, die jeweils in Bezug auf die Zertifikate, die Benchmark oder den Administrator oder 

Sponsor der Benchmark nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften erforderlich ist, damit die 

Emittentin, die Zertifikatsstelle  oder eine andere Stelle ihre Verpflichtungen in Bezug auf die 

Zertifikate erfüllt, gegenwärtig oder künftig ablehnt oder zurückweist. 

„Aussetzungs-/Aufhebungsereignis“ bedeutet in Bezug auf die Benchmark, dass: 

(i) die jeweilige zuständige Behörde oder andere zuständige amtliche Stelle einen Antrag auf 

Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Entscheidung über die 

Gleichwertigkeit oder Genehmigung in Bezug auf die Benchmark oder den Administrator 

oder Sponsor der Benchmark, die nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften 

erforderlich ist, damit die Emittentin, die Zertifikatsstelle oder ein andere Stelle ihre 

Verpflichtungen in Bezug auf die Zertifikate erfüllt, gegenwärtig oder künftig aussetzt oder 

aufhebt; oder 

(ii) die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der Benchmark gegenwärtig oder 

künftig aus einem amtlichen Register gestrichen wird, wenn die Einbeziehung in dieses 

Register nach anwendbarem Recht gegenwärtig oder künftig erforderlich ist, damit die 

Emittentin, die Zertifikatsstelle oder eine andere Stelle ihre Verpflichtungen in Bezug auf 

die Zertifikate erfüllt. 

Zur Klarstellung wird festgehalten: Wird diese Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, 

Entscheidung über die Gleichwertigkeit oder Genehmigung gegenwärtig oder künftig ausgesetzt 

oder die Einbeziehung in ein amtliches Register gegenwärtig oder künftig aufgehoben, tritt kein 

Aussetzungs-/Aufhebungsereignis ein, sofern zum Zeitpunkt dieser Aussetzung oder Aufhebung die 

weitere Bereitstellung und Verwendung der Benchmark in Bezug auf die Zertifikate während eines 

solchen Zeitraums der Aussetzung oder Aufhebung nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften 

erlaubt ist. 

Zur Klarstellung: Die vorstehende Bestimmung gilt zusätzlich zu und unbeschadet anderer 

Bedingungen der Zertifikate. Falls gemäß diesen Bedingungen andere Folgen in Bezug auf ein 

Ereignis oder den Eintritt eines Administrator-/Benchmark-Ereignisses anwendbar sein könnten, 

entscheidet die Emittentin nach freiem Ermessen, welche Bedingungen anzuwenden sind. 

[[(8)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind abschließend 

und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 
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[§ 9 

Vorzeitige Kündigung 

(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts oder 

die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, so ist die 

Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. Die 

Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs Wochen][●] nach Eintritt des Ereignisses, das 

dazu führt, dass nach Maßgabe dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst oder ein 

Nachfolgeindex festgelegt werden muss, zu erfolgen. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin 

an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [●] 

[und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegebenheiten als 

angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der Kündigung festgelegt 

wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

(2) Die Emittentin wird bis zu dem ●. Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vorzeitigen 

Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der 

[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 

oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. 

die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

[§ 9[a] 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter 

Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 

Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu kündigen, 

sofern 

(a) [die Berechnung des Index durch den [jeweiligen] Index-Sponsor tatsächlich eingestellt wird] 

[nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts, 

aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] 

oder 

(b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke der Risikobegrenzung 

im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren 

gegenwärtigen oder künftigen] Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder 
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Richtlinien einer staatlichen, Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. 

eines Gerichts oder einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, 

ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Index durch den [jeweiligen] Index-

Sponsor] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von § 8 das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung der 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 

Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungsgeschäft] (im 

Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 

(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats unmittelbar vor 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Index durch den [jeweiligen] Indexsponsor] 

[Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von § 8 das Zertifikatsrecht 

angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) 

bzw. 

(b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in Verbindung 

mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 

(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb von fünf 

Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die Zahlstelle an die 

[Clearstream][andere Clearingstelle: ●] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Zertifikate veranlassen. 

(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags anfallenden 

Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen. 

Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außerordentlichen Kündigungsbetrag 

etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß 

vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Edelmetalle[ bzw. Buntmetalle][ bzw. Rohstoffe] als Basiswert (§§ 7-9): 

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] [bzw. einem 

Bankgeschäftstag(t)] [bzw. einem Bankgeschäftstag(T)] eine Marktstörung (§ 7 (2)) vorliegt, dann 

wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. 

der Bankgeschäftstag(T)] auf den nächstfolgenden Berechnungstag, an dem keine Marktstörung 

mehr vorliegt, verschoben. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung 

eingetreten ist. Wenn der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der 

Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(T)] aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes 

um ● hintereinander liegende Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die 

Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der [finale] Bewertungstag [bzw. der 

Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(T)], wobei die 

[Emittentin] [Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter 

Berücksichtigung der an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] [bzw. dem 

Bankgeschäftstag(t)] [bzw. dem Bankgeschäftstag(T)] herrschenden Marktgegebenheiten 

bestimmen wird. [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, 

die Zertifikate entsprechend § 9 zu kündigen.]  

(2) „Marktstörung“ bedeutet 

(i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels bzw. der Preisfeststellung bezogen auf 

den Basiswert am Referenzmarkt,  

(v) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels in einem Future- oder Optionskontrakt in 

Bezug auf den Basiswert an einer Terminbörse, an der Future- oder Optionskontrakte in Bezug 

auf den Basiswert gehandelt werden (die „Terminbörse“),  

(vi) die wesentliche Veränderung in der Methode der Preisfeststellung bzw. in den Handels-

bedingungen in Bezug auf den Basiswert am Referenzmarkt (z.B. in der Beschaffenheit, der 

Menge oder der Handelswährung in Bezug auf den Basiswert) oder 

(vii) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Auswirkungen den 

genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

sofern die Suspendierung, Einschränkung oder Veränderung bzw. das wirtschaftlich gleichwertige 

Ereignis [in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden Berechnung des 

[Schlusskurses][Kurses] eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die Wesentlichkeit 

entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine Veränderung der Handelszeit 

am Referenzmarkt gilt nicht als Marktstörung, sofern die Veränderung am Referenzmarkt vorher 

angekündigt wird.  
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§ 8 

Basiswert, Referenzpreis, Ersatzreferenzmarkt 

(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen 

[Edelmetall] [bzw.] [Buntmetall] [bzw.] [Rohstoff]. 

(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Handelswährung ausgedrückten und [in 

der Tabelle 1] angegebenen Referenzpreis für den Basiswert (der „Referenzpreis“), der an dem [in 

der Tabelle 1] angegebenen Referenzmarkt (der „Referenzmarkt“) festgestellt wird [und auf der [in 

der Tabelle 1] angegebenen Bildschirmseite (die „Bildschirmseite“) oder einer diese ersetzende 

Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen 

oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis dem Referenzpreis, wie er 

auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. 

[Entspricht der auf der Bildschirmseite angezeigte Referenzpreis nach Feststellung der Emittentin 

nicht dem an dem Referenzmarkt für den Basiswert festgestellten Referenzpreis, entspricht der 

Referenzpreis dem an dem Referenzmarkt für den Basiswert festgestellten Referenzpreis.] Sollte der 

Referenzpreis nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die [Emittentin] 

[Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) berechtigt, als Referenzpreis einen auf der 

Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Markt-

gegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten Referenzpreis festzulegen].] [Der 

„Kurs“ des Basiswerts entspricht den von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen 

(§ 315 BGB) festgestellten, auf dem Referenzmarkt angebotenen und auf der für den Referenzmarkt 

maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend veröffentlichten [Mittelkursen (arithmetisches Mittel 

zwischen den jeweils quotierten An- und Verkaufspreispaaren)] [Ankaufspreisen] [Verkaufspreisen] 

[●] für den Basiswert.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen Kurse für den Basiswert auf dem 

Referenzmarkt üblicherweise berechnet und auf der für den Referenzmarkt maßgeblichen 

Bildschirmseite veröffentlicht werden.] [„Berechnungsstunden“ ist der Zeitraum innerhalb eines 

Berechnungstags, an denen der Basiswert an dem Referenzmarkt üblicherweise gehandelt wird.] 

[anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungstage- oder Berechnungsstundenbe-

stimmung: ●] 

[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr am Referenzmarkt, sondern von einer anderen 

Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) für 

geeignet hält (der „Ersatzreferenzmarkt“), berechnet und veröffentlicht, so wird der 

Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des an dem Ersatzreferenzmarkt berechneten und 

veröffentlichten Kurses für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen 

Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Referenzmarkt, sofern es der 

Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Ersatzreferenzmarkt. Die Ersetzung des 

Referenzmarkts wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] [Veränderungen in der Art und Weise der 

Berechnung des Referenzpreises oder anderer gemäß diesen Zertifikatsbedingungen maßgeblicher 

Kurse oder Preise des Basiswerts, einschließlich der Veränderung der für den Basiswert 

maßgeblichen Berechnungstage und Berechnungsstunden berechtigen die Emittentin, das 

Zertifikatsrecht nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) entsprechend anzupassen. Die Emittentin 
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bestimmt unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung den Tag, zu dem das angepasste 

Zertifikatsrecht erstmals zugrunde zu legen ist. Das angepasste Zertifikatsrecht sowie der Zeitpunkt 

seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht.]  

[[(4)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind abschließend 

und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 

[§ 9 

Vorzeitige Kündigung 

(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts oder 

die Festlegung eines Ersatzreferenzmarkts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, so ist 

die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. 

Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs Wochen][●] nach Eintritt des Ereignisses, 

das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst oder ein 

Ersatzreferenzmarkt festgelegt werden muss, zu erfolgen. Im Fall einer Kündigung zahlt die 

Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend 

von § 2 [●] [und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegebenheiten als 

angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der Kündigung festgelegt 

wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

(2) Die Emittentin wird bis zu dem ●. Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vorzeitigen 

Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der 

[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 

oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. 

die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

[§ 9[a] 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter 

Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 

Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu kündigen, 

sofern 
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(a) [die Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] Referenzmarkt tatsächlich eingestellt 

wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des 

Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich oder nicht wirtschaftlich 

angemessen ist] oder 

(b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke der Risikobegrenzung 

im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren 

gegenwärtigen oder künftigen] Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder 

Richtlinien einer staatlichen, Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. 

eines Gerichts oder einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, 

ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von § 8 das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung der 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten (im Falle der Außerordentlichen 

Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 

(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats unmittelbar vor 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von § 8 das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in Verbindung 

mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 

(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb von fünf 

Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die Zahlstelle an die 

[Clearstream][andere Clearingstelle: ●] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Zertifikate veranlassen. 
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(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags anfallenden 

Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen. 

Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außerordentlichen Kündigungsbetrag 

etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß 

vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Wechselkurse als Basiswert (§§7-9): 

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] [bzw. einem Bank-

geschäftstag(t)] [bzw. einem Bankgeschäftstag(T)] eine Marktstörung (§ 7 (2)) vorliegt, dann wird 

der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der 

Bankgeschäftstag(T)] auf den nächstfolgenden Berechnungstag, an dem keine Marktstörung mehr 

vorliegt, verschoben. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten 

ist. Wenn der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] 

[bzw. der Bankgeschäftstag(T)] aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um ● hintereinander 

liegende Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung 

fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. 

der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(T)], wobei die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] 

den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an dem [finalen] 

Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] [bzw. dem Bankgeschäftstag(t)] [bzw. dem 

Bankgeschäftstag(T)] herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In den Fällen des 

vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 zu 

kündigen.] 

(2) „Marktstörung“ bedeutet 

(a) die Suspendierung oder [wesentliche] Einschränkung des Devisenhandels in mindestens einer 

der Währungen des Wechselkurs-Währungspaares (eingeschlossen Options- oder 

Terminkontrakte), 

(b) die Einschränkung der Konvertierbarkeit der Währungen des Wechselkurs-Währungspaares, 

(c) die wirtschaftliche Unmöglichkeit, einen Wechselkurs für die Währungen des Wechsel-

kurswährungspaares zu erhalten, 

[(d) die vorübergehende Suspendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels in einem 

Termin- oder Optionskontrakt in Bezug auf den Basiswert an [der maßgeblichen 

Terminbörse][einer Terminbörse], 

(e) die vorübergehende Suspendierung oder wesentliche Einschränkung der Möglichkeit des 

Erwerbs, der Übertragung, der Veräußerung, des Haltens oder anderer Transaktionen in Bezug 

auf den Basiswert durch die Emittentin aufgrund von Kontrollen, Gesetzen oder Vorschriften, 

die in dem Maßgeblichen Land eingeführt werden bzw. deren Einführung angekündigt wird], 

oder 

[(f)][]  andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Auswirkungen den 

genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

sofern die vorstehend benannten Ereignisse wesentlich sind. Über die Wesentlichkeit entscheidet die 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). 
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§ 8 

Basiswert, Referenzpreis, Ersatzreferenzmarkt, Anpassungen 

(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen 

Wechselkurs. 

(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Preiswährung und [in der Tabelle 1] 

angegebenen Referenzpreis für eine Einheit der Handelswährung, wie er an dem [in der Tabelle 1] 

angegebenen Referenzmarkt (der „Referenzmarkt“) festgestellt wird [und auf der [in der Tabelle 1] 

angegebenen Bildschirmseite des angegebenen Wirtschaftsinformationsdiensts (die „Bild-

schirmseite“) oder einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem 

angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht 

der Referenzpreis dem Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschafts-

informationsdiensts angezeigt wird. [Entspricht der auf der Bildschirmseite angezeigte Referenzpreis 

nach Feststellung der Emittentin nicht dem an dem Referenzmarkt für den Basiswert festgestellten 

Referenzpreis, entspricht der Referenzpreis dem an dem Referenzmarkt für den Basiswert festge-

stellten Referenzpreis.] Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer der vorgenannten Arten 

angezeigt werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] berechtigt, als Referenzpreis einen auf der 

Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden 

Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten Referenzpreis festzulegen].] 

[Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht den von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) festgestellten, auf dem Referenzmarkt angebotenen und auf der für den 

Referenzmarkt maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend veröffentlichten [Mittelkursen 

(arithmetisches Mittel zwischen den jeweils quotierten An- und Verkaufspreispaaren)] [Ankaufs-

preisen] [Verkaufspreisen] [●]für den Basiswert.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen Kurse 

für den Basiswert auf dem Referenzmarkt üblicherweise berechnet und auf der für den Referenz-

markt maßgeblichen Bildschirmseite veröffentlicht werden.] [„Berechnungsstunden“ ist der 

Zeitraum innerhalb eines Berechnungstages, an denen der Basiswert an dem Referenzmarkt 

üblicherweise gehandelt wird.] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungstage- 

oder Berechnungsstundenbestimmung: ●] 

[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr am Referenzmarkt, sondern von einer anderen 

Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) für 

geeignet hält (der „Ersatzreferenzmarkt“), berechnet und veröffentlicht, so wird der 

Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des an dem Ersatzreferenzmarkt berechneten und 

veröffentlichten Kurses für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen 

Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Referenzmarkt, sofern es der 

Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Ersatzreferenzmarkt. Die Ersetzung des 

Referenzmarkts wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

[[(4)][(●)]  Veränderungen in der Art und Weise der Berechnung des Referenzpreises bzw. anderer gemäß 

diesen Zertifikatsbedingungen maßgeblicher Kurse oder Preise für den Basiswert, einschließlich der 
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Veränderung der für den Basiswert maßgeblichen Berechnungstage und Berechnungsstunden 

berechtigen die Emittentin, das Zertifikatsrecht nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) entsprechend 

anzupassen. Bei einer Auf- bzw. Abwertung einer der Währungen des jeweils maßgeblichen 

Währungspaares oder einer wirtschaftlich gleichwertigen Maßnahme ist die Emittentin nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB), vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9, berechtigt, eine Anpassung des 

Basispreises [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ●] vorzunehmen, sofern eine Anpassung 

wirtschaftlich angemessen erscheint. Zum Zweck einer Anpassung ermittelt die 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) einen angepassten Basispreis 

und bestimmt unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung den Tag, zu dem der 

angepasste Basispreis erstmals zugrunde zu legen ist. [Die [Emittentin][Zertifikatsstelle] kann 

zusätzlich zu einer Anpassung des Basispreises auch [weitere Ausstattungsmerkmale: ●] anpassen.] 

Der angepasste Basispreis [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ●] sowie der Zeitpunkt der 

erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht.]  

[[(5)][(●)] Nach dem Eintritt oder wahrscheinlichen Eintritt (wie von der [Emittentin] [Zertifikatsstelle] 

festgestellt) eines Administrator-/Benchmark-Ereignisses in Bezug auf einen Wechselkurs (der 

„Betroffene Basiswert“) an oder nach dem Emissionstag kann die[Emittentin][Zertifikatsstelle]: 

Anpassungen an dem Betroffenen Basiswert vornehmen, die sie zur Berücksichtigung des 

maßgeblichen Ereignisses oder sonstiger Umstände für angemessen hält; zu solchen Anpassungen 

können u. a. auch die Auswahl eines Nachfolge-Basiswerts, der für denselben Wirtschaftszweig bzw. 

dieselbe geografische Region repräsentativ ist, und die Vornahme anderer Änderungen oder 

Anpassungen gehören, gegebenenfalls auch zur Berücksichtigung erhöhter Kosten der Emittentin 

zur Bereitstellung einer solchen Position in dem Nachfolge-Basiswert und im Fall von mehr als 

einem Nachfolge-Basiswert zur Aufteilung der Position zwischen den Nachfolge-Basiswerten. 

Dabei gilt:  

„Administrator-/Benchmark-Ereignis“ bezeichnet in Bezug auf eine Benchmark den Eintritt eines 

Benchmark-Änderungs- oder -Einstellungsereignisses, eines Nichtgenehmigungsereignisses, eines 

Ablehnungsereignisses oder eines Aussetzungs-/Aufhebungsereignisses, jeweils wie von der 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] festgestellt. 

„Benchmark“ bezeichnet einen Referenzwert im Sinne der BMVO oder wenn ein gemäß den 

Zertifikaten zahlbarer oder lieferbarer Betrag oder der Wert der Zertifikate ganz oder teilweise durch 

Bezugnahme auf einen solchen Referenzwert bestimmt wird, jeweils wie von der 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] festgestellt. 

„Benchmark-Änderungs- oder -Einstellungsereignis“ bezeichnet in Bezug auf die Benchmark, 

dass eines der folgenden Ereignisse eingetreten ist oder eintreten wird: 

(i) eine wesentliche Änderung dieser Benchmark; 

(ii) die dauerhafte oder unbestimmte Aufhebung oder Einstellung der Bereitstellung dieser 

Benchmark; 
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(iii) das Verbot der Verwendung dieser Benchmark durch eine Aufsichtsbehörde oder eine 

andere öffentliche Stelle. 

„BMVO“ bezeichnet die EU-Benchmark-Verordnung (Verordnung (EU) 2016/1011). 

„Nichtgenehmigungsereignis“ bedeutet in Bezug auf die Benchmark, dass: 

(i)  eine Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Feststellung der Gleichwertigkeit 

oder Genehmigung in Bezug auf die Benchmark oder den Administrator oder Sponsor der 

Benchmark nicht erlangt wurde oder nicht erlangt werden wird; 

(ii) die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der Benchmark nicht in ein amtliches 

Register aufgenommen wurde oder aufgenommen werden wird; oder 

(iii) die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der Benchmark auf die Zertifikate, 

die Emittentin, die Zertifikatsstelle oder die Benchmark anwendbare gesetzliche oder 

aufsichtsrechtliche Anforderungen nicht erfüllt oder nicht erfüllen wird, 

jeweils wie dies nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften erforderlich ist, damit die Emittentin, 

die Zertifikatsstelle  oder eine andere Stelle ihre Verpflichtungen in Bezug auf die Zertifikate erfüllt. 

Zur Klarstellung wird festgehalten: Wird die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der 

Benchmark gegenwärtig oder künftig nicht in ein amtliches Register aufgenommen, weil ihre/seine 

Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Feststellung der Gleichwertigkeit oder 

Genehmigung ausgesetzt wird, tritt kein Nichtgenehmigungsereignis ein, sofern zum Zeitpunkt 

dieser Aussetzung die weitere Bereitstellung und Verwendung der Benchmark in Bezug auf die 

Zertifikate während eines solchen Zeitraums der Aussetzung nach anwendbaren Gesetzen oder 

Vorschriften erlaubt ist. 

„Ablehnungsereignis“ bedeutet in Bezug auf die Benchmark, dass die jeweilige zuständige Behörde 

oder andere zuständige amtliche Stelle einen Antrag auf Zulassung, Registrierung, Anerkennung, 

Billigung, Feststellung der Gleichwertigkeit, Genehmigung oder Aufnahme in ein amtliches 

Register, die jeweils in Bezug auf die Zertifikate, die Benchmark oder den Administrator oder 

Sponsor der Benchmark nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften erforderlich ist, damit die 

Emittentin, die Zertifikatsstelle  oder eine andere Stelle ihre Verpflichtungen in Bezug auf die 

Zertifikate erfüllt, gegenwärtig oder künftig ablehnt oder zurückweist. 

„Aussetzungs-/Aufhebungsereignis“ bedeutet in Bezug auf die Benchmark, dass: 

(i) die jeweilige zuständige Behörde oder andere zuständige amtliche Stelle einen Antrag auf 

Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, Entscheidung über die 

Gleichwertigkeit oder Genehmigung in Bezug auf die Benchmark oder den Administrator 

oder Sponsor der Benchmark, die nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften 

erforderlich ist, damit die Emittentin, die Zertifikatsstelle oder ein andere Stelle ihre 

Verpflichtungen in Bezug auf die Zertifikate erfüllt, gegenwärtig oder künftig aussetzt oder 

aufhebt; oder 
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(ii) die Benchmark oder der Administrator oder Sponsor der Benchmark gegenwärtig oder 

künftig aus einem amtlichen Register gestrichen wird, wenn die Einbeziehung in dieses 

Register nach anwendbarem Recht gegenwärtig oder künftig erforderlich ist, damit die 

Emittentin, die Zertifikatsstelle oder eine andere Stelle ihre Verpflichtungen in Bezug auf 

die Zertifikate erfüllt. 

Zur Klarstellung wird festgehalten: Wird diese Zulassung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, 

Entscheidung über die Gleichwertigkeit oder Genehmigung gegenwärtig oder künftig ausgesetzt 

oder die Einbeziehung in ein amtliches Register gegenwärtig oder künftig aufgehoben, tritt kein 

Aussetzungs-/Aufhebungsereignis ein, sofern zum Zeitpunkt dieser Aussetzung oder Aufhebung die 

weitere Bereitstellung und Verwendung der Benchmark in Bezug auf die Zertifikate während eines 

solchen Zeitraums der Aussetzung oder Aufhebung nach anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften 

erlaubt ist. 

Zur Klarstellung: Die vorstehende Bestimmung gilt zusätzlich zu und unbeschadet anderer 

Bedingungen der Zertifikate. Falls gemäß diesen Bedingungen andere Folgen in Bezug auf ein 

Ereignis oder den Eintritt eines Administrator-/Benchmark-Ereignisses anwendbar sein könnten, 

entscheidet die Emittentin nach freiem Ermessen, welche Bedingungen anzuwenden sind. 

[[(6)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind abschließend 

und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 

[§ 9 

Vorzeitige Kündigung 

(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts oder 

die Festlegung eines Ersatzreferenzmarkts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, so ist 

die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. 

Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs Wochen][●] nach Eintritt des Ereignisses zu 

erfolgen, das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst 

oder ein Ersatzreferenzmarkt festgelegt werden muss. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin 

an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [●] 

[und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegebenheiten als 

angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der Kündigung festgelegt 

wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

(2) Die Emittentin wird bis zu dem ●. Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vorzeitigen 

Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der 

[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  
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(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 

oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. 

die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

[§ 9[a] 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter 

Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird (der „Außerordentliche 

Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu kündigen, 

sofern 

(a) [die Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] Referenzmarkt tatsächlich eingestellt 

wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des 

Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich oder nicht wirtschaftlich 

angemessen ist] oder  

(b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke der Risikobegrenzung 

im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren 

gegenwärtigen oder künftigen] Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder 

Richtlinien einer staatlichen, Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. 

eines Gerichts oder einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, 

ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von § 8 das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung der 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 

Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungsgeschäft] (im 

Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 

(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats unmittelbar vor 
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(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von § 8 das 

Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß 

§ 9a (1)(a)) bzw. 

(b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in Verbindung 

mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 

(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb von fünf 

Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die Zahlstelle an die 

[Clearstream][andere Clearingstelle: ●] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Zertifikate veranlassen. 

(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags anfallenden 

Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen. 

Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außerordentlichen Kündigungsbetrag 

etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß 

vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert (§§ 7-9):

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] [bzw. einem 

Bankgeschäftstag(t)] [bzw. einem Bankgeschäftstag(T)] oder an dem Stichtag für den Roll-Over (§ 

8a) eine Marktstörung (Absatz (2)) vorliegt, dann wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der 

Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(T)] bzw. der Stichtag 

für den Roll-Over auf den nächstfolgenden Berechnungstag verschoben, an dem keine Marktstörung 

mehr vorliegt. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. 

Wenn der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. 

der Bankgeschäftstag(T)] aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um ● hintereinander liegende 

Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann 

gilt dieser Tag als der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der 

Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(T)], wobei die [Emittentin][Zertifikatsstelle] den 

Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an dem [finalen] 

Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] [bzw. dem Bankgeschäftstag(t)] [bzw. dem 

Bankgeschäftstag(T)] herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen wird. [Wenn der Stichtag für 

den Roll-Over aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes aufgrund der weiter andauernden 

Marktstörung über den letzten Handelstag des auslaufenden Future Kontrakts verschoben werden 

würde, gilt dieser letzte Handelstag des auslaufenden Future Kontrakts als Stichtag für den Roll-Over 

und die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] wird dann nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter 

Berücksichtigung der an diesem Stichtag für den Roll-Over herrschenden Marktgegebenheiten einen 

Referenzwert für den auslaufenden Future Kontrakt bestimmen.] [andere Stichtagsbestimmung: ●] 

[In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate 

entsprechend § 9 zu kündigen.] 

(2) „Marktstörung“ bedeutet 

(i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels für den Future Kontrakt an der 

Maßgeblichen Terminbörse,  

(ii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels an der Maßgeblichen Terminbörse 

allgemein, 

(iii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels einzelner dem Future Kontrakt 

zugrundeliegender Werte an der/den Börse(n) bzw. dem Markt/den Märkten, an 

der/dem/denen diese Werte notiert bzw. gehandelt werden oder 

(iv) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Auswirkungen den 

genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

sofern die Suspendierung oder Einschränkung bzw. das wirtschaftlich gleichwertige Ereignis [in der 

letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden Berechnung des [Schlusskurses][Kurses] 

eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die Wesentlichkeit entscheidet die Emittentin nach 
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billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine Veränderung der Handelszeit an der Maßgeblichen 

Terminbörse gilt nicht als Marktstörung, sofern die Veränderung an der Maßgeblichen Terminbörse 

vorher angekündigt wird. 

§ 8 

Basiswert, Referenzpreis, Ersatzterminbörse, Anpassungen 

(3) Der „Basiswert“ entspricht [, vorbehaltlich eines Roll-Over gemäß nachfolgendem § 8a,] dem [in 

der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen Future Kontrakt. 

(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Handelswährung ausgedrückten und [in 

der Tabelle 1] angegebenen Referenzpreis für den Basiswert (der „Referenzpreis“), der an der [in 

der Tabelle 1] angegebenen Maßgeblichen Terminbörse (die „Maßgebliche Terminbörse“) festge-

stellt wird [und auf der [in der Tabelle 1] angegebenen Bildschirmseite (die „Bildschirmseite“) oder 

einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht 

zur Verfügung stehen oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis dem 

Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes 

angezeigt wird. Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt 

werden, ist die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] berechtigt, als Referenzpreis einen auf der Basis der 

dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegeben-

heiten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten Referenzpreis festzulegen].] [Der „Kurs“ 

des Basiswerts entspricht den von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB) festgestellten, [an der Maßgeblichen Terminbörse angebotenen und auf der für die 

Maßgebliche Terminbörse maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend veröffentlichten [Mittelkursen 

(arithmetisches Mittel zwischen den jeweils quotierten An- und Verkaufspreispaaren)] 

[Ankaufspreisen] [Verkaufspreisen][●].][von den von der [jeweiligen] Maßgeblichen Terminbörse 

autorisierten Market-Makern auf der [Reuters][●]seite ● [bzw.] [●] veröffentlichten Kursen für einen 

Ankaufs- oder Verkaufspreis des entsprechenden Future Kontrakts. Mindestens wird dies für den 

[jeweiligen] Future Kontrakt der in diesem Zeitraum gestellte niedrigste Kurs, maximal der in diesem 

Zeitraum gestellte höchste Kurs sein.]] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen Kurse für den 

Basiswert an der Maßgeblichen Terminbörse üblicherweise berechnet und auf der für die 

Maßgebliche Terminbörse maßgeblichen Bildschirmseite veröffentlicht werden.] 

[„Berechnungsstunden“ ist der Zeitraum innerhalb eines Berechnungstags, an denen der Basiswert 

an der Maßgeblichen Terminbörse üblicherweise gehandelt wird.] [anderer Referenzpreis / anderer 

Kurs / andere Berechnungstage- oder Berechnungsstundenbestimmung: ●] 

[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr an der Maßgeblichen Terminbörse, sondern 

von einer anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach billigem Ermessen 

(§ 315 BGB) für geeignet hält (der „Ersatzterminbörse“), berechnet und veröffentlicht, so wird der 

Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des an der Ersatzterminbörse berechneten und veröffentlichten 

Kurses für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen Zertifikatsbedingungen 

enthaltene Bezugnahme auf die Maßgebliche Terminbörse, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als 
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Bezugnahme auf die Ersatzterminbörse. Die Ersetzung der Maßgeblichen Terminbörse wird gemäß 

§ 11 bekannt gemacht.] [Veränderungen in der Art und Weise der Berechnung des Referenzpreises 

bzw. anderer gemäß diesen Zertifikatsbedingungen maßgeblicher Kurse oder Preise für den 

Basiswert, einschließlich der Veränderung der für den Basiswert maßgeblichen Berechnungstage 

und Berechnungsstunden berechtigen die Emittentin, das Zertifikatsrecht nach billigem Ermessen 

(§ 315 BGB) entsprechend anzupassen. Die Emittentin bestimmt unter Berücksichtigung des 

Zeitpunkts der Veränderung den Tag, zu dem das angepasste Zertifikatsrecht erstmals zugrunde zu 

legen ist. Das angepasste Zertifikatsrecht sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden 

gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

[(4)][(●)] [Bei Veränderungen der dem jeweiligen Basiswert zugrunde liegenden Bedingungen oder 

maßgeblichen Eigenschaften sowie im Fall der Ersetzung des Basiswerts durch einen anderen von 

der Maßgeblichen Terminbörse bestimmten und börsennotierten, ggf. auch modifizierten Basiswert 

(der „Nachfolge-Basiswert“), behält sich die Emittentin neben einer Kündigung gemäß § 9 das 

Recht vor, den Basiswert zu ersetzen, ggf. multipliziert, falls erforderlich, mit einem 

Bereinigungsfaktor, um die Kontinuität der Entwicklung der den Zertifikaten zugrunde liegenden 

Bezugsgröße(n) sicherzustellen. Die Ersetzung des Basiswerts durch den Nachfolge-Basiswert, ggf. 

unter weiteren Änderungen dieser Zertifikatsbedingungen, erfolgt nach billigem Ermessen der 

Emittentin (§ 315 BGB). Die Ersetzung durch einen Nachfolge-Basiswert, die dann geltenden, ggf. 

geänderten Zertifikatsbedingungen (einschließlich der etwaigen Aufnahme eines Bereinigungs-

faktors) sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 

Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Basiswert gilt dann, sofern es 

der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolge-Basiswert.]  

[[(5)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind abschließend 

und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 

[§ 8a 

Roll-Over 

[(1) Bei Endfälligkeit des Basiswerts gemäß den Kontraktbedingungen der Maßgeblichen Terminbörse 

während der Laufzeit der Zertifikate wird dieser durch den Future Kontrakt mit dem 

[nächstfälligen][●] Verfalltermin als neuer maßgeblicher Basiswert (der „Neue Basiswert“) ersetzt 

(„Roll-Over“). „Future Kontrakt mit dem [nächstfälligen] [●] Verfalltermin“ ist hinsichtlich des [●]-

Future Kontrakts der Future Kontrakt mit Verfalltermin [●] [bzw.] [●]. Stichtag für den Roll-Over 

ist der [letzte Handelstag] [erste Handelstag nach dem letzten Handelstag] [●] der Future Kontrakte 

an der Maßgeblichen Terminbörse [andere Stichtagsdefinition: ●]. [Die jeweiligen Referenzwerte 

für den Basiswert und den Neuen Basiswert, anhand derer der Roll-Over durchgeführt wird, werden 

von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelt. [Hierzu wird 

die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) am [● Tag vor dem] Stichtag 

[zwischen ● Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) und ● Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main)][●] jeweils 

für den Basiswert und den Neuen Basiswert einen Kurs ermitteln.]] [bei Zertifikaten mit 
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Einlösungsrecht: Sollten Zertifikate nach § 14[a] wirksam zum Stichtag für einen Roll-Over 

eingelöst werden, so erfolgt die Ermittlung des Einlösungsbetrags für die eingelösten Zertifikate auf 

der Grundlage des ●-Kurses des bis zu diesem Kalendertag geltenden Basiswerts.]  

[(2) Zum Stichtag eines Roll-Over ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB) berechtigt, den Basispreis [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ●] des Basiswerts sowie 

sonstige Zertifikatsbedingungen anzupassen, soweit dies im Rahmen der Ersetzung des auslaufenden 

Basiswerts durch den Neuen Basiswert nach billigem Ermessen der [Emittentin][Zertifikatsstelle] (§ 

315 BGB) erforderlich erscheint. Hierbei ist der Zertifikatsinhaber so zu stellen, dass der 

wirtschaftliche Wert der Zertifikate soweit wie möglich durch den Roll-Over nicht beeinträchtigt 

wird. 

(3) Die im Rahmen eines Roll-Over ggf. erforderlich werdende Anpassung des Basispreises gemäß § 8a 

Abs. 2 wird gemäß § 11 bekannt gemacht.]] [andere Roll-Over-Bestimmung: ●] 

[§ 9 

Vorzeitige Kündigung 

(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts oder 

die Festlegung einer Ersatzterminbörse, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, so ist die 

Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. Die 

Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs Wochen][●] nach Eintritt des Ereignisses zu 

erfolgen, das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst 

oder eine Ersatzterminbörse festgelegt werden muss. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin 

an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [●] 

[und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegebenheiten als 

angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der Kündigung festgelegt 

wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

(2) Die Emittentin wird bis zu dem ●. Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vorzeitigen 

Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der 

[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

(3)  Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 

oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. 

die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[§ 9[a] 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter 

Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 

Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu kündigen, 

sofern 

(a) [die Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] Maßgebliche Terminbörse tatsächlich 

eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des 

Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich oder nicht wirtschaftlich 

angemessen ist] oder  

(b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke der Risikobegrenzung 

im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren 

gegenwärtigen oder künftigen] Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder 

Richtlinien einer staatlichen, Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. 

eines Gerichts oder einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, 

ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] 

Maßgebliche Terminbörse] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe 

von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] oder (im Falle der Außerordentlichen 

Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung der 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 

Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungsgeschäft] (im 

Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 

(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats unmittelbar vor 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der die Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] 

Maßgebliche Terminbörse] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe 

von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] oder (im Falle der Außerordentlichen 

Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in Verbindung 

mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
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(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb von fünf 

Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die Zahlstelle an die 

[Clearstream][andere Clearingstelle: ●] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Zertifikate veranlassen. 

(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags anfallenden 

Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen. 

Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außerordentlichen Kündigungsbetrag 

etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß 

vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Fondsanteile als Basiswert (§§ 7 – 9) 

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] [bzw. einem 

Bankgeschäftstag(t)] [bzw. einem Bankgeschäftstag(T)] eine Marktstörung (Absatz (2)) vorliegt, 

dann wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] 

[bzw. der Bankgeschäftstag(T)] auf den nächstfolgenden Berechnungstag verschoben, an dem keine 

Marktstörung mehr vorliegt. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung 

eingetreten ist. Wenn der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der 

Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(T)] aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes 

um ● hintereinander liegende Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die 

Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der [finale] Bewertungstag [bzw. der 

Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(T)], wobei die 

[Emittentin][Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter 

Berücksichtigung der an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] [bzw. dem 

Bankgeschäftstag(t)] [bzw. dem Bankgeschäftstag(T)] herrschenden Marktgegebenheiten bestim-

men wird. [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die 

Zertifikate entsprechend § 9 zu kündigen.] 

(2) „Marktstörung“ bedeutet 

(i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels an der/den Börse(n) bzw. dem 

Markt/den Märkten, an der/dem/denen die dem Basiswert zugrunde liegenden Werte notiert 

bzw. gehandelt werden, allgemein,  

(ii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels einzelner dem Basiswert 

zugrundeliegender Werte an der/den Börse(n) bzw. dem Markt/den Märkten, an 

der/dem/denen diese Werte notiert bzw. gehandelt werden,  

(iii) die Suspendierung oder Nichtberechnung des Basiswerts aufgrund einer Entscheidung der 

Maßgeblichen Festlegungsstelle oder  

(iv) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Auswirkungen den 

genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

sofern diese Suspendierung, Einschränkung oder Nichtberechnung bzw. das wirtschaftlich 

gleichwertige Ereignis in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden Berechnung 

des Referenzpreises des Basiswerts bzw. der dem Basiswert zugrundeliegenden Werte eintritt bzw. 

besteht und wesentlich ist. Über die Wesentlichkeit entscheidet die Emittentin nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB). 
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§ 8 

Basiswert, Referenzpreis, Ersatzfestlegungsstelle, Anpassungen 

(3) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen Fonds-

anteil. 

(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Handelswährung ausgedrückten und [in 

der Tabelle 1] angegebenen Referenzpreis für den Basiswert (der „Referenzpreis“), der von der [in 

der Tabelle 1] angegebenen Maßgeblichen Festlegungsstelle (die „Maßgebliche Festlegungsstelle“) 

festgestellt wird [und auf der [in der Tabelle 1] angegebenen Bildschirmseite (die „Bildschirmseite“) 

oder einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag 

nicht zur Verfügung stehen oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis 

dem Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformations-

dienstes angezeigt wird. Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer der vorgenannten Arten 

angezeigt werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] berechtigt, als Referenzpreis einen auf der 

Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden 

Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten Referenzpreis festzulegen].] 

[Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht den von der [Emittentin] [Zertifikatsstelle] nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) festgestellten, [von der Maßgeblichen Festlegungsstelle angebotenen [und 

auf der für die Maßgebliche Festlegungsstelle maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend veröffent-

lichten] [Mittelkursen (arithmetisches Mittel zwischen den jeweils quotierten An- und Verkaufs-

preispaaren)] [Ankaufspreisen] [Verkaufspreisen] [Rücknahmepreisen] [Nettoinventarwerten]] für 

den Basiswert.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen Kurse für den Basiswert von der 

Maßgeblichen Festlegungsstelle üblicherweise berechnet und auf der Bildschirmseite veröffentlicht 

werden.] [„Berechnungsstunden“ ist der Zeitraum innerhalb eines Berechnungstags, an denen der 

Basiswert an der [Maßgeblichen Festlegungsstelle] [●] üblicherweise gehandelt wird.] [anderer 

Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungstage- oder Berechnungsstundenbestimmung: ●] 

[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr von der Maßgeblichen Festlegungsstelle, 

sondern von einer anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) für geeignet hält (die „Ersatzfestlegungsstelle“), berechnet und 

veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des von der Ersatzfestlegungsstelle 

berechneten und veröffentlichten [Kurses] [bzw.] [Referenzpreises] für den Basiswert berechnet. 

Ferner gilt dann jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die 

Festlegungsstelle, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die Ersatzfest-

legungsstelle. Die Ersetzung der Maßgeblichen Festlegungsstelle wird gemäß § 11 bekannt 

gemacht.] 

[(4)][(●)] Sofern während der Laufzeit der Zertifikate eines der nachfolgend beschriebenen Ereignisse 

eintritt, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] – vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 – jeweils 

berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Basispreis [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ●] und 

weitere Zertifikatsbedingungen nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) so anzupassen, dass das 
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angepasste Zertifikatsrecht in seinem wirtschaftlichen Wert im Wesentlichen dem Zertifikatsrecht 

vor Eintreten des die Anpassung auslösenden Ereignisses entspricht: 

(iv) Umwandlung, Teilung, Konsolidierung oder Reklassifizierung des Basiswerts,  

(v) Kapitalausschüttungen aus dem Vermögen des Basiswerts, sofern sie den üblichen Umfang 

von Dividenden des Basiswerts übersteigen oder 

(vi) jedes andere Ereignis, das einen den vorstehend unter (i) und (ii) ähnlichen Anpassungsbedarf 

auslöst.  

[[(5)][(●)] Sofern während der Laufzeit der Zertifikate eines der nachfolgend beschriebenen Ereignisse 

eintritt 

(v) Veränderungen in der Berechnung des Referenzpreises (einschließlich Bereinigungen) oder 

der Zusammensetzung oder Gewichtung der Preise oder Wertpapiere, auf deren Grundlage der 

Referenzpreis berechnet wird, sofern das maßgebende Konzept und die Berechnung des 

Referenzpreises infolge einer Veränderung (einschließlich einer Bereinigung) nicht mehr 

wirtschaftlich gleichwertig ist mit dem bislang maßgebenden Konzept oder der maßgebenden 

Berechnung des Referenzpreises,  

(vi) eine Veränderung oder Verletzung der Fondsbedingungen (einschließlich, aber nicht begrenzt 

auf Veränderungen in Verkaufsprospekten des Fonds) oder jedes andere, den Fonds oder die 

Fondsanteile betreffende Ereignis, wie z.B. die Auflösung, Kündigung, Liquidation oder 

Widerruf der Genehmigung bzw. der Registrierung des Fonds, die Unterbrechung, 

Verschiebung oder Aufgabe der Berechnung und Veröffentlichung des Referenzpreises durch 

die Maßgebliche Festlegungsstelle, die Übertragung, Pfändung oder Liquidierung wesent-

licher Vermögenswerte des Fonds, welches nach billiger Auffassung der Emittentin 

wesentlich nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Basiswerts hat, 

(vii) bei Vorliegen eines sonstigen wirtschaftlich gleichwertigen Ereignisses oder 

(viii) das Eintreten eines Ereignisses, dass die Emittentin nach vorstehendem § 8 Absatz [(4)][●] zu 

einer Anpassung dieser Zertifikatsbedingungen berechtigen würde, diese Anpassung jedoch 

nicht möglich ist bzw. einen unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde; ob dies der 

Fall ist, entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB), 

kann die Emittentin nach Beratung mit der Zertifikatsstelle, im nachfolgenden Fall (a) nach Beratung 

mit einem unabhängigen Sachverständigen, entweder 

(a) den Basiswert durch einen anderen wirtschaftlich gleichwertigen Basiswert, gegebenenfalls 

auch durch einen Korb verschiedener Fondsanteile als neuen Basiswert, (jeweils der „Neue 

Basiswert“) ersetzen; über das Vorliegen der wirtschaftlichen Gleichwertigkeit entscheidet 

die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Die Ersetzung erfolgt gegebenenfalls 

unter entsprechender Anpassung des Basispreises [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ●] 

sowie anderer Zertifikatsbedingungen. Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene 
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Bezugnahme auf den Basiswert gilt dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezug-

nahme auf den Neuen Basiswert oder 

(b) die Zertifikate innerhalb eines Zeitraums von [einem Monat][sechs Wochen][●] nach Eintritt 

bzw. Bekanntwerden eines der vorstehend in diesem § 8 Absatz [(5)][(●)] beschriebenen 

Ereignisses gemäß § 9 vorzeitig kündigen.]]  

[[(6)][(●)] Anpassungen nach den vorstehenden Absätzen [(4) und (5)][(●)] bzw. eine vorzeitige 

Kündigung gemäß § 9 werden von der Emittentin gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

[[(7)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind abschließend 

und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 

[[(8)][(●)] Die Emittentin haftet für Handlungen oder Unterlassungen eines von der Zertifikatsstelle gege-

benenfalls bestellten Sachverständigen nur, soweit die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 

verletzt wurde.] 

[§ 9 

Vorzeitige Kündigung 

(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts oder 

die Festlegung eines Neuen Basiswerts oder einer Ersatzfestlegungsstelle, aus welchen Gründen auch 

immer, nicht möglich, so ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch 

Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs 

Wochen][●] nach Eintritt des Ereignisses zu erfolgen, das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser 

Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst oder ein Neuer Basiswert festgelegt werden muss. Im 

Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm 

gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [●] [und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), 

der von der Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der 

herrschenden Marktgegebenheiten als angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der 

Bekanntmachung der Kündigung festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt 

gemacht.  

(2) Die Emittentin wird bis zu dem ●. Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vorzeitigen 

Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der 

[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen. 

(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 

oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. 

die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[§ 9[a] 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter 

Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 

Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu kündigen, 

sofern 

(a) [die Berechnung des Basiswerts durch die [jeweils] Maßgebliche Festlegungsstelle tatsächlich 

eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des 

Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich oder nicht wirtschaftlich 

angemessen ist] oder  

(b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke der Risikobegrenzung 

im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren 

gegenwärtigen oder künftigen] Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder 

Richtlinien einer staatlichen, Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. 

eines Gerichts oder einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, 

ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch die [jeweils] Maßgebliche 

Festlegungsstelle] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von § 8 

das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung 

gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung der 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 

Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungsgeschäft] (im 

Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 

(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats unmittelbar vor 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der die Berechnung des Basiswerts durch die [jeweils] 

Maßgebliche Festlegungsstelle] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach 

Maßgabe von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außer-

ordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 
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(b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in Verbindung 

mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 

(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb von fünf 

Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die Zahlstelle an die 

[Clearstream][andere Clearingstelle: ●] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Zertifikate veranlassen. 

(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags anfallenden 

Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen. 

Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außerordentlichen Kündigungsbetrag 

etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß 

vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Körbe als Basiswert (§§ 7 – 9) 

§ 7 

Marktstörungen 

(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] [bzw. einem 

Bankgeschäftstag(t)] [bzw. einem Bankgeschäftstag(T)] eine Marktstörung (§ 7 (2)) vorliegt, dann 

wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [nur 

hinsichtlich des betroffenen Korbbestandteils] [hinsichtlich der Korbbestandteile] auf den nächst-

folgenden Berechnungstag verschoben, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt. Die Emittentin 

wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale] Bewertungstag 

[bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(T)] 

aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um ● hintereinander liegende Berechnungstage ver-

schoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als 

der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der 

Bankgeschäftstag(T)], wobei die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. dem 

Bewertungstag(t)] [bzw. dem Bankgeschäftstag(t)] [bzw. dem Bankgeschäftstag(T)] herrschenden 

Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin 

außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 zu kündigen.] 

(2) „Marktstörung“ bedeutet den Eintritt eines Ereignisses bezüglich eines Korbbestandteils, 

[wie unter § 7 der „Regelungen für Aktien [bzw. aktienvertretende Wertpapiere] als Basiswert“ 

beschrieben, sofern der Korbbestandteil [eine Aktie] [bzw.] [ein aktienvertretendes Wertpapier] 

ist[,]] 

[wie unter § 7 der „Regelungen für Indizes als Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbestandteil 

ein Index ist[,]] 

[wie unter § 7 der „Regelungen für Edelmetalle bzw. Buntmetalle bzw. Rohstoffe als Basiswert“ 

beschrieben, sofern der Korbbestandteil ein [Edelmetall] [bzw.] [Buntmetall] [bzw.] [Rohstoff] ist[,]]  

[wie unter § 7 der „Regelungen für Wechselkurse als Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbe-

standteil ein Wechselkurs ist[,]] 

[wie unter § 7 der „Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert“ beschrieben, sofern der 

Korbbestandteil ein Future Kontrakt ist[,]] 

[wie unter § 7 der „Regelungen für Fondsanteile als Basiswert“ beschrieben, sofern der 

Korbbestandteil ein Fondsanteil ist][.] 

Soweit in dem jeweiligen § 7 auf Regelungen für bestimmte Basiswerte Bezug genommen wird, gilt 

dies in diesem Zusammenhang als Bezug auf einen Korbbestandteil.  
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§ 8 

Basiswert, Referenzpreis, Anpassungen 

(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen Korb 

bestehend aus den [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] genannten Korbbestandteilen. [ggf. Regelungen zum 

Rebalancing: ] 

(2) [Der „Referenzpreis des Korbs“ entspricht [der Summe der [jeweils mit den [in der Tabelle 1] 

angegebenen [Gewichtungsfaktoren][Anzahl der Einheiten] multiplizierten] Referenzpreise der je-

weiligen Korbbestandteile am [finalen] Bewertungstag (§ 3 (●))][der Differenz zwischen der 

Performance des Korbbestandteils [(1)][mit der []höchsten Performance] und der Performance des 

Korbbestandteils [(2)][mit der []geringsten Performance].] [andere Referenzpreisdefinition des 

Korbs: ]] [Der „Kurs des Korbs“ entspricht [der Summe der [jeweils mit den [in der Tabelle 1] 

angegebenen [Gewichtungsfaktoren][Anzahl der Einheiten]multiplizierten] Kurse der jeweiligen 

Korbbestandteile] [der Differenz zwischen der Performance des Korbbestandteils [(1)][mit der 

[]höchsten Performance] und der Performance des Korbbestandteils [(2)][mit der []geringsten 

Performance]] [andere Kursdefinition des Korbs: ]]. [Der [„Referenzpreis eines Korbbestand-

teils“][, der „Kurs“ eines Korbbestandteils] [,die „Berechnungstage“ eines Korbbestandteils] [und 

die „Berechnungsstunden“ eines Korbbestandteils] entsp[rechen][richt] [jeweils] 

[den unter § 8 der „Regelungen für Aktien [bzw. aktienvertretende Wertpapiere] als Basiswert“ 

angegebenen Definitionen, sofern der Korbbestandteil eine [Aktie] [bzw.] [ein aktienvertretendes 

Wertpapier] ist[,]] 

[den unter § 8 der „Regelungen für Indizes als Basiswert“ angegebenen Definitionen, sofern der 

Korbbestandteil ein Index ist[,]] 

[den unter § 8 der „Regelungen für Edelmetalle bzw. Buntmetalle bzw. Rohstoffe als Basiswert“ 

angegebenen Definitionen, sofern der Korbbestandteil ein [Edelmetall] [bzw.] [Buntmetall] [bzw.] 

[Rohstoff] ist[,]]  

[den unter § 8 der „Regelungen für Wechselkurse als Basiswert“ angegebenen Definitionen, sofern 

der Korbbestandteil ein Wechselkurs ist[,]] 

[den unter § 8 der „Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert“ angegebenen Definitionen, 

sofern der Korbbestandteil ein Future Kontrakt ist[,]] 

[den unter § 8 der „Regelungen für Fondsanteile als Basiswert“ angegebenen Definitionen, sofern 

der Korbbestandteil ein Fondsanteil ist[,]] 

Soweit in dem jeweiligen § 8 auf Regelungen für bestimmte Basiswerte Bezug genommen wird, gilt 

dies in diesem Zusammenhang als Bezug auf einen Korbbestandteil.] [anderer Referenzpreis der 

Korbbestandteile / anderer Kurs / andere Berechnungstage- oder Berechnungsstundenbestimmung: 

●] [Die [„Gewichtungsfaktoren“] [„Anzahl der Einheiten“] entsprechen den [in der Tabelle 1] 

angegebenen [Gewichtungsfaktoren] [Anzahl der Einheiten der Basiswerte im Korb]. [Der Ge-

wichtungsfaktor W1 wird dabei dem Korbbestandteil mit der höchsten Performance zugeordnet, der 

Gewichtungsfaktor W2 wird dem Korbbestandteil mit der zweithöchsten Performance zugeordnet 

[und der Gewichtungsfaktor W3 wird dem Korbbestandteil mit der [dritthöchsten][geringsten] 
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Performance zugeordnet][●]. [ggf. Zuordnung der Gewichtungsfaktoren für weitere 

Korbbestandteile/ ggf. andere Zuordnung der Gewichtungsfaktoren]]]. 

(3) Tritt hinsichtlich eines Korbbestandteils ein Anpassungsereignis ein 

[wie unter § 9 der „Regelungen für Aktien[ bzw. aktienvertretende Wertpapiere] als Basiswert“ be-

schrieben, sofern der Korbbestandteil [eine Aktie] [bzw.] [ein aktienvertretendes Wertpapier] ist,] 

[wie unter § 8 der „Regelungen für Indizes als Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbestandteil 

ein Index ist,] 

[wie unter § 8 der „Regelungen für Edelmetalle bzw. Buntmetalle bzw. Rohstoffe als Basiswert“ 

beschrieben, sofern der Korbbestandteil ein [Edelmetall] [bzw.] [Buntmetall] [bzw.] [Rohstoff] ist,]  

[wie unter § 8 der „Regelungen für Wechselkurse als Basiswert“ beschrieben, sofern der 

Korbbestandteil ein Wechselkurs ist,] 

[wie unter § 8 der „Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert“ beschrieben, sofern der 

Korbbestandteil ein Future Kontrakt ist,] 

[wie unter § 8 der „Regelungen für Fondsanteile als Basiswert“ beschrieben, sofern der 

Korbbestandteil ein Fondsanteil ist,] 

kann die Emittentin das Zertifikatsrecht entsprechend den dort beschriebenen Anpassungs-

maßnahmen anpassen. Soweit an der oben genannten Stelle auf Regelungen für bestimmte 

Basiswerte Bezug genommen wird, gilt dies in diesem Zusammenhang als Bezug auf einen 

Korbbestandteil. [Die Emittentin ist bei Eintritt eines solchen Anpassungsereignisses ferner 

berechtigt, die Gewichtungsfaktoren der Korbbestandteile anzupassen, soweit dies nach billigem 

Ermessen der Emittentin (§ 315 BGB) erforderlich erscheint. Eine Anpassung der Gewichtungs-

faktoren wird gemäß § 11 bekannt gemacht]. [Die Regelungen des § 8a (Roll-Over) der „Regelungen 

für Future Kontrakte als Basiswert“ gelten entsprechend, wenn der Korbbestandteil ein Future 

Kontrakt ist.] [Ferner ist die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) berechtigt, den von 

einem Anpassungsereignis betroffenen Korbbestandteil durch einen auf Grundlage des 

angemessenen Marktpreises dieses Korbbestandteils unmittelbar vor Eintreten des 

Anpassungsereignisses berechneten Baranteil zu ersetzen, der anstelle des Basiswerts der 

Berechnung [des Kurses und] des Referenzpreises des Korbs zugrunde gelegt wird oder den Korb-

bestandteil durch einen anderen gleichwertigen Korbbestandteil (der „Neue Korbbestandteil“) zu 

ersetzen. Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Korbbestandteil gilt 

dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Neuen Korbbestandteil. Die 

Anpassung sowie der Zeitpunkt ihrer erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

[§ 9 

Vorzeitige Kündigung 

(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts, aus 

welchen Gründen auch immer, nicht möglich, so ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate 

vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem 
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Monat][sechs Wochen][●] nach Eintritt des Ereignisses zu erfolgen, das dazu führt, dass nach Maß-

gabe dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst werden muss. Im Fall einer Kündigung 

zahlt die Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats 

abweichend von § 2 [●] [und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der 

Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden 

Marktgegebenheiten als angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der 

Kündigung festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

(2) Die Emittentin wird bis zu dem ●. Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vorzeitigen 

Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der 

[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

(3)  Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 

oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. 

die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

[§ 9[a] 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter 

Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 

Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu kündigen, 

sofern 

(a) [[die Notierung eines Korbbestandteils an der [jeweiligen] Maßgeblichen Börse aus einem 

anderen Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder Neubildung tatsächlich 

eingestellt wird] [die Berechnung eines Korbbestandteils durch [den [jeweiligen] Index-

Sponsor] [den [jeweiligen] Referenzmarkt] [die [jeweilige] Maßgebliche Terminbörse] [die 

[jeweils] Maßgebliche Festlegungsstelle] tatsächlich eingestellt wird];] [nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen 

Gründen auch immer, nicht möglich oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder 

(b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke der Risikobegrenzung 

im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren 

gegenwärtigen oder künftigen] Rechtsbestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder 

Richtlinien einer staatlichen, Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. 

eines Gerichts oder einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, 

ungesetzlich, rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 
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(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der [Notierung eines Korbbestandteils an der [jeweiligen] 

Maßgeblichen Börse aus einem anderen Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder 

Neubildung tatsächlich eingestellt wird] [Berechnung eines Korbbestandteils durch [den 

[jeweiligen] Index-Sponsor] [den [jeweiligen] Referenzmarkt] [die [jeweilige] Maßgebliche 

Terminbörse] [die [jeweils] Maßgebliche Festlegungsstelle]] [Eintritt des Ereignisses, welches 

dazu führt, dass nach Maßgabe von [§ 8] [§ 9] das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] 

(im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung der 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 

Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungsgeschäft] (im 

Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 

(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin nach 

billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats unmittelbar vor 

(a) [der tatsächlichen Einstellung der [Notierung eines Korbbestandteils an der [jeweiligen] 

Maßgeblichen Börse aus einem anderen Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder 

Neubildung tatsächlich eingestellt wird] [Berechnung eines Korbbestandteils durch [den 

[jeweiligen] Indexsponsor] [den [jeweiligen] Referenzmarkt] [die [jeweilige] Maßgebliche 

Terminbörse] [die [jeweils] Maßgebliche Festlegungsstelle]] [Eintritt des Ereignisses, welches 

dazu führt, dass nach Maßgabe von [§ 8] [§ 9] das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] 

(im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

(b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in Verbindung 

mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 

(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb von fünf 

Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die Zahlstelle an die 

[Clearstream][andere Clearingstelle: ●] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die Konten der Inhaber der 

Zertifikate veranlassen. 

(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags anfallenden 

Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen. 

Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außerordentlichen Kündigungsbetrag 

etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß 

vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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§ 10 

Zertifikatsstelle 

[(1) Die Société Générale, Paris, Frankreich, ist die Zertifikatsstelle bezüglich der Zertifikate (die 

„Zertifikatsstelle“). Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit die Zertifikatsstelle durch eine andere 

Bank oder – soweit gesetzlich zulässig – durch ein Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in einem 

der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu ersetzen, eine oder mehrere zusätzliche 

Zertifikatsstellen zu bestellen oder deren Bestellung zu widerrufen. Ersetzung, Bestellung und 

Widerruf werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 

(2) Die Zertifikatsstelle ist berechtigt, jederzeit ihr Amt als Zertifikatsstelle niederzulegen. Die 

Niederlegung wird nur wirksam mit Bestellung einer anderen Bank oder – soweit gesetzlich zulässig 

– eines Finanzdienstleistungsinstituts mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

zur Zertifikatsstelle durch die Emittentin. Niederlegung und Bestellung werden gemäß § 11 bekannt 

gemacht. 

(3) Die Zertifikatsstelle handelt ausschließlich als Erfüllungsgehilfe der Emittentin und hat keinerlei 

Pflichten gegenüber den Zertifikatsinhabern. Die Zertifikatsstelle ist von den Beschränkungen des 

§ 181 BGB befreit. 

(4) Weder die Emittentin noch die Zertifikatsstelle sind verpflichtet, die Berechtigung der Einreicher von 

Zertifikaten zu prüfen.] [andere Regelung zur Zertifikatsstelle: ●] 

[§ 10 a 

Begrenzter Rückgriff (Limited Recourse) 

Gemäß dem Treuhandvertrag, der zwischen der Emittentin und der Garantin geschlossen wurde (der 

Treuhandvertrag), ist die Emittentin u.a. verpflichtet, (i) die Zertifikate treuhänderisch im eigenen 

Namen, aber für Rechnung der Garantin zu begeben und zurückzuzahlen, (ii) sämtliche 

Emissionserlöse aus der Begebung der Zertifikate zu vereinnahmen und an die Garantin 

weiterzuleiten und (iii) ausschließlich die finanziellen Mittel zu verwenden, welche ihr von der 

Garantin gemäß dem Treuhandvertrag zur Verfügung gestellt werden, um bei Fälligkeit ihren 

Zahlungsverpflichtungen aus den Zertifikaten nachzukommen und diese Zahlungen treuhänderisch 

im eigenen Namen, aber für Rechnung der Garantin zu tätigen (die finanziellen Mittel entsprechen 

dabei der Höhe der Zahlungen, welche die Emittentin gemäß den Zertifikaten bei Fälligkeit zu leisten 

hat, und ermöglichen es ihr, ihren Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachzukommen). Die 

Fähigkeit der Emittentin, ihren Zahlungsverpflichtungen aus den Zertifikaten vollumfänglich 

nachzukommen, hängt dementsprechend davon ab, dass sie die Beträge, welche die Garantin ihr nach 

dem Treuhandvertrag zu zahlen hat, in vollem Umfang erhält.  

Die Zahlungsverpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten sind auf die finanziellen Mittel 

begrenzt, welche die Garantin im Rahmen des Treuhandvertrags für die Emittentin bereitstellt. 
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Sofern sich die von der Garantin gemäß dem Treuhandvertrag bereitgestellten finanziellen Mittel 

letztlich als unzureichend für eine vollständige Erfüllung der Ansprüche sämtlicher 

Zertifikatsinhaber erweisen, erlischt der entstehende Fehlbetrag und es bestehen keine weiteren 

Ansprüche der Zertifikatsinhaber gegenüber der Emittentin, ungeachtet dessen, ob die Emittentin in 

der Lage wäre, ihre Zahlungsverpflichtungen aus den Zertifikaten mit anderen ihr zur Verfügung 

stehenden Mitteln zu begleichen (entsprechende Zahlungsverpflichtungen werden als „Säumige 

Zahlungen“ bezeichnet); dies gilt jedoch vorbehaltlich des Rechts auf Kündigung oder vorzeitige 

Rückzahlung. 

Die Rechte der Zertifikateinhaber aus der Garantie auf erstes Anfordern werden durch den 

Begrenzten Rückgriff nicht berührt und die Verpflichtungen der Garantin aus der Garantie nicht 

eingeschränkt; dementsprechend ist jeder Zertifikateinhaber weiterhin berechtigt, gerichtliche oder 

sonstige Verfahren gegen die Garantin anzustrengen oder anderweitig Ansprüche gegen die Garantin 

geltend zu machen, um im Rahmen der Garantie geschuldete Verpflichtungen, insbesondere auch in 

Bezug auf Säumige Zahlungen, durchzusetzen. ] 

§ 11 

Bekanntmachungen 

[Soweit diese Zertifikatsbedingungen eine Bekanntmachung nach diesem § 11 vorsehen, wird diese 

auf der Internetseite [http://www.sg-zertifikate.de] [●] für ein öffentliches Angebot in der 

Bundesrepublik Deutschland] [bzw.] [auf der Internetseite [http://www.sg-zertifikate.at] [●] für ein 

öffentliches Angebot in der Republik Österreich] [●] (oder auf einer anderen Internetseite, welche 

die Emittentin mit einem Vorlauf von mindestens sechs Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmung 

mitteilt) veröffentlicht und mit dieser Veröffentlichung den Wertpapierinhabern gegenüber wirksam, 

soweit nicht in der Mitteilung ein späterer Wirksamkeitszeitpunkt bestimmt wird. Wenn und soweit 

zwingende Bestimmungen des geltenden Rechts oder Börsenbestimmungen Veröffentlichungen an 

anderer Stelle vorsehen, erfolgen diese zusätzlich an jeweils vorgeschriebener Stelle.] [andere 

Regelung zu Bekanntmachungen: ●] 

§ 12 

Aufstockung, Rückkauf 

[(1) Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit weitere Zertifikate mit gleicher Ausstattung zu begeben, so 

dass sie mit den Zertifikaten zusammengefasst werden, eine einheitliche Emission mit ihnen bilden 

und ihre Anzahl erhöhen. Der Begriff „Zertifikate“ umfasst im Fall einer solchen Aufstockung auch 

solche zusätzlich begebenen Zertifikate. 

(2) Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit Zertifikate über die Börse oder durch außerbörsliche Geschäfte 

zu einem beliebigen Preis zurück zu erwerben. Die Emittentin ist nicht verpflichtet, die 

Zertifikatsinhaber davon zu unterrichten. Die zurück erworbenen Zertifikate können entwertet, 
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gehalten, weiterveräußert oder von der Emittentin in anderer Weise verwendet werden.] [andere 

Regelung zu Aufstockung, Rückkauf: ●] 

§ 13 

Ersetzung der Emittentin 

[(1) Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Zertifikatsinhaber eine andere Ge-

sellschaft als Emittentin (die „Neue Emittentin“) hinsichtlich aller Verpflichtungen aus oder in 

Verbindung mit den Zertifikaten an die Stelle der Emittentin zu setzen, sofern 

 (a) die Neue Emittentin alle Verpflichtungen der Emittentin aus oder in Verbindung mit den 

Zertifikaten übernimmt (die „Übernahme“), 

(b) die Emittentin oder die Garantin sämtliche Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus den 

Zertifikaten zugunsten der Zertifikatsinhaber garantiert und 

(c) die Neue Emittentin alle notwendigen Genehmigungen von den zuständigen Behörden er-

halten hat, damit die Neue Emittentin alle Verpflichtungen aus oder in Verbindung mit den 

Zertifikaten erfüllen kann. 

(2) Im Falle einer solchen Ersetzung der Emittentin gilt jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene 

Bezugnahme auf die Emittentin als auf die Neue Emittentin bezogen.  

(3) Die Ersetzung der Emittentin gemäß § 13 (1) wird gemäß § 11 bekannt gemacht. Mit Erfüllung der 

vorgenannten Bedingungen tritt die Neue Emittentin in jeder Hinsicht an die Stelle der Emittentin 

und die Emittentin wird von allen mit der Funktion als Emittentin zusammenhängenden 

Verpflichtungen gegenüber den Zertifikatsinhabern aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten 

befreit.] [andere Ersetzungsregelung: ●] 

[§ 14 

Ordentliche Kündigung 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht teilweise, jeweils mit einer 

Kündigungsfrist von [●] durch Bekanntmachung gemäß § 11 mit Wirkung zum [●] (jeweils ein 

„Kündigungstermin“)[, frühestens aber zum ●] zu kündigen. Die Kündigung ist unwiderruflich und 

muss den Kündigungstermin benennen. Der Kündigungsbetrag wird entsprechend dem 

Auszahlungsbetrag gemäß § 2 ermittelt. Maßgeblich für die Berechnung des Kündigungsbetrags ist 

für diese Zwecke der Referenzpreis des Basiswerts am Kündigungstermin. Sollte der 

Kündigungstermin kein Berechnungstag sein, so ist für den Kündigungsbetrag maßgeblich der 

Referenzpreis des Basiswerts am dem Kündigungstermin nächstfolgenden Berechnungstag.  
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(2) Die Emittentin wird bis zu dem ●. Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der Kündigung (der 

„Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die [Clearstream] [andere 

Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der [Clearstream] 

[andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 

oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. 

die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder 

Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

§ 14[a] 

Vorzeitige Rückzahlung aufgrund der Einlösung der Zertifikate 

[[(1) Die Zertifikate können – vorbehaltlich einer [ordentlichen bzw.] außerordentlichen Kündigung der 

Zertifikate durch die Emittentin – durch jeden Zertifikatsinhaber nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen an jedem Bankgeschäftstag(T) an die Emittentin verkauft werden (das 

„Einlösungsrecht“).  

[Regelungen für Alpha-Zertifikate: 

(2)  In dem Fall, dass der Zertifikatsinhaber das Zertifikat an die Emittentin vor dem finalen 

Bewertungstag an einem Bankgeschäftstag(T) verkauft, erhält der Zertifikatsinhaber einen 

Einlösungsbetrag der dem Nominalbetrag (§ 2 (4)) multipliziert mit, der Summe aus 1 und der 

Differenz aus der Performance(T) des Basiswerts(1) und der Performance(T) des Basiswerts(2) 

[zuzüglich [der Differenz aus] [der Dividendenperformance(T) des Basiswerts(1)] [und] [der 

Dividendenperformance(T) des Basiswerts(2)] und] abzüglich des Quotienten aus dem 

Managementgebühren-Faktor (Absatz ●) und dem Nominalbetrag und abzüglich des Quotienten aus 

der Einlösungsgebühr (Absatz ●) und dem Nominalbetrag und zuzüglich der aufgelaufenen 

Finanzierung(T) (Absatz ●) entspricht, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit 0 (der 

„Mindestbetrag“).  

Die Performance(T) des Basiswerts(1) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis(T) 

(Absatz 3) und dem Basispreis (§ 2 (2)) des Basiswerts(1).  

Die Performance(T) des Basiswerts(2) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis(T) 

(Absatz 3) und dem Basispreis (§ 2 (2)) des Basiswerts(2). 

[Die Dividendenperformance(T) des Basiswerts(1) entspricht dem Quotienten aus der Summe der 

gezahlten Dividenden(T) des Basiswerts(1) (Absatz 4) und dem Basispreis (§ 2 (2)) des 

Basiswerts(1).]  

[Die Dividendenperformance(T) des Basiswerts(2) entspricht dem Quotienten aus der Summe der 

gezahlten Dividenden(T) des Basiswerts(2) (Absatz ●) und dem Basispreis (§ 2 (2)) des 

Basiswerts(2).] 
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Der Einlösungsbetrag wird gemäß folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * max[0; (1 + Performance(T) des Basiswerts(1) – Performance(T) des 

Basiswerts(2)) [+] [([Dividendenperformance(T) des Basiswerts(1)] [-] [Dividendenperformance(T) 

des Basiswerts(2)])] - Managementgebühren-Faktor / Nominalbetrag - Einlösungsgebühr / 

Nominalbetrag + aufgelaufene Finanzierung(T))]  

[Der Einlösungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) „Bankgeschäftstag(T)“ ist [- vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung -] jeder Tag zwischen dem 

anfänglichen Bewertungstag und einen Tag vor dem finalen Bewertungstag, an dem die Banken in 

● für den Geschäftsverkehr [und ●] geöffnet sind.] [Im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen 

gemäß § 6 und § 9 ist „Bankgeschäftstag(T)“ jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das 

TARGET-System geöffnet ist und die Clearstream Banking AG (die „Clearstream“) Zahlungen 

abwickelt. „TARGET-System“ bezeichnet das Trans-European Automated Real-time Gross 

Settlement Express Transfer-Zahlungssystem.] [andere Bankgeschäftstagebestimmung: ●]. 

(3)  Der „Referenzpreis(T)“ entspricht dem Referenzpreis (auch untertägig (intraday)) des jeweiligen 

Basiswerts, wie dieser [von der Maßgeblichen [Börse] [Terminbörse] [Festlegungsstelle]] [vom 

[Index-Sponsor] [Referenzmarkt]] zum Zeitpunkt der Einlösung am maßgeblichen 

Bankgeschäftstag(T) berechnet wird.  

[(4) Die „Summe der gezahlten Dividenden(T) des Basiswerts(1)“ entspricht der Summe aller 

möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(1), die zwischen dem [Ausgabetag] [Valutierung] 

[(inklusive)] [(exklusive)] und dem Bankgeschäftstag(T) [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils 

inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der Tabelle 2 angegebenen 

Dividendenprozentsatz für den Basiswert(1).] 

[(5)][(●)] Die „Summe der gezahlten Dividenden(T) des Basiswerts(2)“ entspricht der Summe aller 

möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(2), die zwischen dem [Ausgabetag] [Valutierung] 

[(inklusive)] [(exklusive)] und dem Bankgeschäftstag(T) [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils 

inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der Tabelle 2 angegebenen 

Dividendenprozentsatz für den Basiswert(2).] 

(●) Der „Managementgebühren-Faktor“ entspricht der an die Laufzeit gebundenen Umrechnung der 

Managementgebühren (§ 2b), das heißt der Gesamtsumme der täglich aufgelaufenen 

Managementgebühren. 

(●) Die „aufgelaufene Finanzierung(T)“ entspricht in Bezug auf den Bankgeschäftstag(T) einer Höhe, 

die wie folgt festgestellt wird:  
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Aufgelaufene Finanzierung an dem dem Bankgeschäftstag(T) vorausgehenden Bewertungstag 

multipliziert mit der Summe aus 1 und dem Quotienten aus der dem Bankgeschäftstag(T) 

vorgehenden Übernacht-Rate und 360. 

Am anfänglichen Bewertungstag entspricht die „aufgelaufene Finanzierung“ dem [in der Tabelle 2 

für die aufgelaufene Finanzierung angegebenen Wert] [Wert [1][●]]. 

Die „Übernacht-Rate“ entspricht [in Bezug auf den Bankgeschäftstag(T)] dem EURO OverNight 

Index Average des European Money Market Institute, der auf der Bloombergseite [EONIA Index][●] 

veröffentlicht wird. 

(●) Die „Einlösungsgebühr“ entspricht der in der Tabelle 2 für jeden Zeitraum angegebenen 

Einlösungsgebühr.] 

[Regelung für Multi Alpha-Zertifikate: 

(2)  In dem Fall, dass der Zertifikatsinhaber das Zertifikat an die Emittentin vor dem finalen 

Bewertungstag an einem Bankgeschäftstag(T) verkauft, erhält der Zertifikatsinhaber einen 

Einlösungsbetrag der dem Nominalbetrag (§ 2 (4)) multipliziert mit, der Summe aus 1 und der 

Differenz aus [der Performance(T) der Korbbestandteile[(k)][(1)]] [und] [der Performance(t) des 

Basiswerts[(1)]] [und] [der Performance(T) der Korbbestandteile[(k)][(●)] [zuzüglich [der Differenz 

aus] [der Dividendenperformance(T) der Korbbestandteile(k)] [und] [der Dividendenperformance(t) 

des Basiswerts[(1)] [und] [der Dividendenperformance(T) der Korbbestandteile[(k)][(●)]] und] 

abzüglich des Quotienten aus dem Managementgebühren-Faktor (Absatz ●) und dem Nominalbetrag 

und abzüglich des Quotienten aus der Einlösungsgebühr (Absatz ●) und dem Nominalbetrag und 

zuzüglich der aufgelaufenen Finanzierung(T) (Absatz ●) entspricht, mindestens jedoch den 

Nominalbetrag multipliziert mit 0 (der „Mindestbetrag“).  

[Die Performance(T) der Korbbestandteile[(k)][(1)] entspricht der Summe der Performances(T) 

der jeweiligen Korbbestandteile. Die Performance(T) des jeweiligen Korbbestandteils entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis(T) des jeweiligen Korbbestandteils (Absatz 3) und dem 

Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils (§ 2 (2)) multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 

Korbbestandteils.]  

[Die Performance(T) des Basiswerts[(1)] entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis(T) 

(Absatz 3) und dem Basispreis (§ 2 (2)) des Basiswerts[(1)].] 

[Die Performance(T) der Korbbestandteile[(k)][(●)] entspricht der Summe der Performances(T) 

der jeweiligen Korbbestandteile. Die Performance(T) des jeweiligen Korbbestandteils entspricht 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis(T) des jeweiligen Korbbestandteils (Absatz 3) und dem 

Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils (§ 2 (2)) multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 

Korbbestandteils.]  
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[Die Dividendenperformance(T) der Korbbestandteile[(k)][(1)] entspricht der Summe der 

Dividendenperformances(T) der jeweiligen Korbbestandteile. Die Dividendenperformance(T) der 

jeweiligen Korbbestandteile entspricht dem Quotienten aus der Summe der gezahlten Dividenden 

des jeweiligen Korbbestandteils (Absatz 4) und dem Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils (§ 2 

(2)) multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.]  

[Die Dividendenperformance(T) des Basiswerts[(1)] entspricht dem Quotienten aus der Summe 

der gezahlten Dividenden des Basiswerts[(1)] (Absatz ●) und dem Basispreis (§ 2 (2)) des 

Basiswerts[(1)].] 

[Die Dividendenperformance(t) der Korbbestandteile[(k)][(●)] entspricht der Summe der 

Dividendenperformances(t) der jeweiligen Korbbestandteile. Die Dividendenperformance(t) der 

jeweiligen Korbbestandteile entspricht dem Quotienten aus der Summe der gezahlten Dividenden 

des jeweiligen Korbbestandteils (Absatz ●) und dem Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils (§ 

2 (2)) multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.]  

Der vorzeitige Auszahlungsbetrag wird gemäß folgender Formel berechnet: 

Nominalbetrag * max[0; (1 + [Performance(t) der Korbbestandteile[(k)][(1)]] [–] 

[Performance(T) des Basiswerts[(1)]] [-] [Performance(T) der Korbbestandteile[(k)][(●)]) + 

([Dividendenperformance(T) Korbbestandteile[(k)][(1)]] [-] [Dividendenperformance(T) des 

Basiswerts[(1)]] [-] [Dividendenperformance(T) Korbbestandteile[(k)][(●)]]) – 

Managementgebühren-Faktor / Nominalbetrag - Einlösungsgebühr / Nominalbetrag + 

aufgelaufene Finanzierung)] 

[Der Einlösungsbetrag wird [gegebenenfalls in [Euro] [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

(2) „Bankgeschäftstag(T)“ ist [- vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung -] jeder Tag zwischen dem 

anfänglichen Bewertungstag und einen Tag vor dem finalen Bewertungstag, an dem die Banken in 

● für den Geschäftsverkehr [und ●] geöffnet sind.] [Im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen 

gemäß § 6 und § 9 ist „Bankgeschäftstag(T)“ jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das 

TARGET-System geöffnet ist und die Clearstream Banking AG (die „Clearstream“) Zahlungen 

abwickelt. „TARGET-System“ bezeichnet das Trans-European Automated Real-time Gross 

Settlement Express Transfer-Zahlungssystem.] [andere Bankgeschäftstagebestimmung: ●]. 

(3)  Der „Referenzpreis(T) des jeweiligen Korbbestandteils“ entspricht dem Referenzpreis des 

jeweiligen Korbbestandteils (auch untertägig (intraday)), wie dieser [von der Maßgeblichen [Börse] 

[Terminbörse] [Festlegungsstelle]] [vom [Index-Sponsor] [Referenzmarkt]] zum Zeitpunkt der 

Einlösung am maßgeblichen Bankgeschäftstag(T) berechnet wird. [Der „Referenzpreis(T)“ 

entspricht dem Referenzpreis (auch untertägig (intraday)) des jeweiligen Basiswerts, wie dieser [von 

der Maßgeblichen [Börse] [Terminbörse] [Festlegungsstelle]] [vom [Index-Sponsor] 
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[Referenzmarkt]] zum Zeitpunkt der Einlösung am maßgeblichen Bankgeschäftstag(T) berechnet 

wird.] 

[(4)][(●)] Die „Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestandteile[(k)][(1)]“ entspricht 

der Summe aller möglichen Bruttodividenden des jeweiligen Korbbestandteils(k)[(1)], die zwischen 

[dem Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem Bankgeschäftstag(T) 

[(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der 

Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz für den [jeweiligen] Korbbestandteil multipliziert mit 

der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.] 

[[(5)][(●)] Die „Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts[(1)]“ entspricht der Summe aller 

möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(1), die zwischen [dem Ausgabetag] [der Valutierung] 

[(inklusive)] [(exklusive)] und dem Bankgeschäftstag(T) [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils 

inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der Tabelle 2 angegebenen 

Dividendenprozentsatz für den Basiswert(1).] 

[(●) Die „Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestandteile[(k)][(●)]“ entspricht der 

Summe aller möglichen Bruttodividenden des jeweiligen Korbbestandteils(k)[(●)], die zwischen 

[dem Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem Bankgeschäftstag(T) 

[(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der 

Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz für den [jeweiligen] Korbbestandteil multipliziert mit 

der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.] 

(●) Der „Managementgebühren-Faktor“ entspricht der an die Laufzeit gebundenen Umrechnung der 

Managementgebühren (§ 2b), das heißt der Gesamtsumme der täglich aufgelaufenen 

Managementgebühren. 

(●) Die „aufgelaufene Finanzierung“ entspricht in Bezug auf den Bankgeschäftstag(T) einer Höhe, die 

wie folgt festgestellt wird:  

Aufgelaufene Finanzierung an dem dem Bankgeschäftstag(T) vorausgehenden Bewertungstag 

multipliziert mit der Summe aus 1 und dem Quotienten aus der dem Bankgeschäftstag(T) 

vorgehenden Übernacht-Rate und 360. 

Am anfänglichen Bewertungstag entspricht die „aufgelaufene Finanzierung“ dem [in der Tabelle 2 

für die aufgelaufene Finanzierung angegebenen Wert] [Wert [1][●]]. 

Die „Übernacht-Rate“ entspricht [in Bezug auf den Bankgeschäftstag(t)] dem EURO OverNight 

Index Average des European Money Market Institute, der auf der Bloombergseite [EONIA Index][●] 

veröffentlicht wird. 

(●) Die „Einlösungsgebühr“ entspricht der in der Tabelle 2 für jeden Zeitraum angegebenen 

Einlösungsgebühr.] 
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 [§ 15][●] 

Verschiedenes 

(1) Form und Inhalt der Zertifikate sowie alle Rechte und Pflichten aus den in diesen Zertifikats-

bedingungen geregelten Angelegenheiten bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. Form und Inhalt der Garantie (§ 4 [a]) und alle Rechte und Pflichten 

hieraus bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(2) Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. 

(3) [Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus den in den Zertifikatsbedingungen geregelten 

Angelegenheiten ist Frankfurt am Main. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten 

aus den in den Zertifikatsbedingungen geregelten Angelegenheiten ist Frankfurt am Main, wenn der 

Zertifikatsinhaber Kaufmann ist oder es sich bei ihm um eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt oder sich sein Wohnsitz außerhalb 

der Bundesrepublik Deutschland befindet. Soweit gesetzlich zulässig, ist das Landgericht Frankfurt 

am Main nicht ausschließlich zuständig für jedwede Klage oder andere Rechtsverfahren, die sich 

aufgrund der oder im Zusammenhang mit der Garantie ergeben.] [andere Gerichtsstandbestimmung: 

] 

(4) Die Emittentin ist berechtigt, in den Fällen von 

(iii) offensichtlichen Schreib- oder Rechenfehlern in den Zertifikatsbedingungen / Endgültigen 

Bedingungen oder 

(iv) ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten in den Zertifikatsbedingungen / Endgültigen 

Bedingungen 

die Anfechtung gegenüber den Zertifikatsinhabern zu erklären.  

Nach Erlangung der Kenntnis über das Bestehen eines Anfechtungsgrunds wird die Emittentin die 

Anfechtung ohne schuldhaftes Verzögern gegenüber den Zertifikatsinhabern gemäß § 11 erklären. 

Nach einer solchen Anfechtung durch die Emittentin kann der Zertifikatsinhaber durch Einreichung 

einer ordnungsgemäß ausgefüllten Rückzahlungserklärung bei der Zertifikatsstelle auf einem dort 

erhältlichen Formular unter aller in dem Formular geforderten Angaben und Erklärungen (die 

„Rückzahlungserklärung“) und Übertragung der Zertifikate auf das Konto der Zertifikatsstelle bei 

der Clearingstelle die Rückzahlung des [anfänglichen Erwerbspreises] [anderen Betrag einfügen: ●] 

verlangen. Die Emittentin wird bis spätestens [●] Kalendertage nach Eingang der Rückzahlungs-

erklärung und dem Eingang der Zertifikate auf dem Konto der Zertifikatsstelle bei der Clearingstelle, 

je nachdem, welcher Eingang später erfolgt, den [anfänglichen Erwerbspreis][anderen Betrag 

einfügen: ●] der Zertifikatsstelle zur Verfügung stellen, die diesen auf das in der Rück-

zahlungserklärung angegebene Konto des Zertifikatsinhabers überweisen wird. Mit Zahlung des 
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[anfänglichen Erwerbspreises] [anderen Betrag einfügen: ●] erlöschen alle Rechte aus den 

eingereichten Zertifikaten. 

(5) Die Emittentin kann mit der Anfechtungserklärung gemäß Absatz (4) ein Angebot auf Fortführung 

der Zertifikate zu berichtigten Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedingungen verbinden. Ein 

solches Angebot sowie die berichtigten Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedingungen werden 

den Zertifikatsinhabern zusammen mit der Anfechtungserklärung gemäß § 11 bekannt gemacht. 

Wenn der Zertifikatsinhaber nicht innerhalb von [4 Wochen] [anderen Zeitraum einfügen: ●] nach 

dem Wirksamwerden des Angebots gemäß § 11 durch Einreichung einer ordnungsgemäß 

ausgefüllten Rückzahlungserklärung bei der Zertifikatsstelle sowie Übertragung der Zertifikate auf 

das Konto der Zertifikatsstelle bei der Clearingstelle gemäß Absatz (4) die Rückzahlung des 

[anfänglichen Erwerbspreises][anderen Betrag einfügen: ●] verlangt, gilt ein solches Angebot als 

vom Zertifikatsinhaber angenommen, mit der Folge, dass die Wirkungen der Anfechtung nicht 

eintreten. Die Emittentin wird in der Bekanntmachung auf diese Wirkung hinweisen.  

(6)  [Als „anfänglicher Erwerbspreis“ im Sinne der Absätze (4) und (5) gilt der vom jeweiligen 

Zertifikatsinhaber gezahlte tatsächliche Erwerbspreis (wie in der Rückzahlungserklärung angegeben 

und nachgewiesen) bzw. das gewichtete arithmetische Mittel der an dem der Erklärung der 

Anfechtung gemäß vorstehendem Absatz (2) vorhergehenden Bankgeschäftstag gehandelten Preise 

der Wertpapiere, je nachdem welcher dieser Beträge höher ist. Liegt an dem der Erklärung der 

Anfechtung gemäß vorstehendem Absatz (2) vorhergehenden Bankgeschäftstag eine Marktstörung 

gemäß § 7 Absatz (2) vor, so ist für die Preisermittlung nach vorstehendem Satz der letzte der 

Anfechtung gemäß vorstehendem Absatz (2) vorhergehende Bankgeschäftstag an dem keine 

Marktstörung vorlag, maßgeblich.] [andere Definition: ●] 

(7) Die Emittentin kann ohne Zustimmung der Zertifikatsinhaber  

(ii) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen in den Zertifikatsbedingungen / 

Endgültigen Bedingungen berichtigen bzw. ergänzen; dabei sind nur solche Berichtigungen 

bzw. Ergänzungen zulässig, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für die 

Zertifikatsinhaber zumutbar sind und insbesondere die rechtliche und finanzielle Situation 

der Zertifikatsinhaber nicht wesentlich verschlechtern;  

(ii) Änderungen der Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedingungen vornehmen, die 

lediglich formaler, unwesentlicher oder technischer Art sind, ungeachtet der Absätze (4) – 

(7), um einen offensichtlichen Fehler zu berichtigen, sofern die Berichtigung eines solchen 

Fehlers den Zertifikatsinhabern nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) 

und unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin zumutbar ist und die rechtliche und 

finanzielle Position des Zertifikatsinhabers nicht wesentlich verschlechtert.  

Über solche Änderungen bzw. Ergänzungen entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen und 

macht sie gemäß § 11 bekannt. 
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(8) Waren dem Zertifikatsinhaber Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche Unrichtigkeiten in den 

Zertifikatsbedingungen beim Erwerb der Zertifikate bekannt, so kann die Emittentin den 

Zertifikatsinhaber ungeachtet der Absätze (4) – (7) an den entsprechend berichtigten 

Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedingungen festhalten. 

(9)  Sollte eine Bestimmung dieser Zertifikatsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine 

wirksame Bestimmung zu ersetzen, die den wirtschaftlichen Zwecken der unwirksamen Bestimmung 

so weit wie rechtlich möglich Rechnung trägt.  
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L.  MUSTER DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN 

Im Falle einer Emission von Wertpapieren bzw. Aufstockung der Angebotsgröße von Wertpapieren, 

werden die Endgültigen Bedingungen gemäß dem Muster der Endgültigen Bedingungen erstellt.  

Das Muster der Endgültigen Bedingungen wird dabei sowohl für die „1. Emission von Wertpapieren auf 

Grundlage dieses Basisprospekts“ bzw. für die „2. Aufstockung der Angebotsgröße von Wertpapieren“, 

die auf Grundlage dieses Basisprospekts emittiert worden sind unter Berücksichtigung der 

nachstehenden Voraussetzungen herangezogen:  

1. Emission von Wertpapieren auf Grundlage dieses Basisprospekts: 

Die Beschreibung der Ausgestaltung der Wertpapiere im Rahmen einer Emission von Wertpapieren, die 

auf Grundlage dieses Basisprospekts emittiert werden, erfolgt in diesem Basisprospekt gemeinsam mit 

den für die Emission der Wertpapiere zu erstellenden Endgültigen Bedingungen. Die in dem Abschnitt 

„B. Risikofaktoren“ dieses Basisprospekts beschriebenen Risikofaktoren finden für diese Wertpapiere 

Anwendung. 

2. Aufstockung der Angebotsgröße von Wertpapieren 

Die Emission der Wertpapiere im Falle einer Aufstockung bildet mit den vorangegangenen Tranchen 

der Wertpapiere eine einheitliche Emission und erhöht die Angebotsgröße der Wertpapiere. Die in dem 

Abschnitt „B. Risikofaktoren“ dieses Basisprospekts beschriebenen Risikofaktoren finden für diese 

Wertpapiere Anwendung. 

Die Endgültigen Bedingungen werden gemäß nachfolgendem Muster erstellt:  
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Endgültige Bedingungen1

gemäß § 6 Abs. 3 Wertpapierprospektgesetz vom [Datum einfügen: ●] 
zum Basisprospekt gemäß § 6 Wertpapierprospektgesetz vom 8. Juli 2019 

(die „Endgültigen Bedingungen“) 

Société Générale Effekten GmbH  
Frankfurt am Main 

Legal Entity Identifier (LEI): 529900W18LQJJN6SJ336

 (Emittentin) 

[Partizipations-Zertifikate][Open End Partizipations-Zertifikate][Best Entry Partizipations-
Zertifikate][Best Entry Partizipations-Zertifikate mit Cap][ (Teil-) Kapitalschutz-Zertifikat][(Teil-) 

Kapitalschutz-Zertifikat mit Cap][Discount-Zertifikate [Bonus-Zertifikate][Capped Bonus-
Zertifikate][Capped Bonus Pro-Zertifikate][Best Entry Bonus-Zertifikate][Best Entry Capped 

Bonus-Zertifikate][One Step-Zertifikat][Capped Airbag-Zertifikat][Express-Zertifikate][Express-
Zertifikate mit Tilgungsschwelle][Deep Barrier Express-Zertifikate][Stufenexpress-

Zertifikate][Worst of (Stufen) Express-Zertifikate][Best Express-Zertifikate] [Best Express-
Zertifikate mit Kupon] [Best Express-Zertifikaten mit Performance] [Best Express-Zertifikate mit 

Performance mit Kupon][(Stufen-)Express Extra-Zertifikat] [Memory Express-
Zertifikate][Memory Stufenexpress-Zertifikate][Memory Express-Zertifikate mit Airbag][One 

Touch Memory Express-Zertifikate][Express Kupon-Zertifikate] [Fixkupon Express-Zertifikate] 
[Fixkupon Express-Zertifikate mit Barriere] [Worst of Memory Express-Zertifikate][Stufenexpress 

Airbag-Zertifikate][Worst of Stufenexpress Airbag-Zertifikate][Outperformance-
Zertifikate][Sprint-Zertifikate][Reverse Express-Zertifikate][Reverse Stufenexpress 

Zertifikate][Reverse Bonus-Zertifikate][Capped Reverse Bonus-Zertifikate]   [Alpha-
Zertifikate][Multi Alpha-Zertifikate] 

bezogen auf [den Kurs von 

[Aktien] [bzw.] [aktienvertretenden Wertpapieren] [bzw.] [Indizes] [bzw.] [Edelmetallen] [bzw.] 
[Buntmetallen] [bzw.] [Rohstoffen] [bzw.] [Wechselkursen] [bzw.] [Future Kontrakten] [bzw.] 

[Fondsanteilen]] 

[bzw.] 

[einen Korb bestehend aus 

[Aktien] [bzw.] [aktienvertretenden Wertpapieren] [bzw.] [Indizes] [bzw.] [Edelmetallen] [bzw.] 
[Buntmetallen] [bzw.] [Rohstoffen] [bzw.] [Wechselkursen] [bzw.] [Future Kontrakten] [bzw.] 

[Fondsanteilen]]  

1 Die Endgültigen Bedingungen zum Basisprospekt werden gemäß Art. 26 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 809/2004, 
wie von Zeit zu Zeit geändert, in Form eines gesonderten Dokuments, das lediglich die Endgültigen Bedingungen 
enthält, präsentiert.
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Unter der unbedingten und unwiderruflichen Garantie der 

Société Générale, 
Paris, Frankreich 

(Anbieterin und Garantin) 

Die Gültigkeit des oben angegebenen Basisprospekts, unter dem die in diesen Endgültigen 

Bedingungen beschriebenen Wertpapiere begeben werden, endet am 8. Juli 2020. Ab diesem 

Zeitpunkt sind diese Endgültigen Bedingungen im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellsten 

Basisprospekt für Partizipations-Zertifikate, Open End Partizipations-Zertifikate, Best Entry 

Partizipations-Zertifikate, Best Entry Partizipations-Zertifikate mit Cap, (Teil-) Kapitalschutz-

Zertifikate, (Teil-) Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap, Discount-Zertifikate, Bonus-Zertifikate, 

Capped Bonus-Zertifikate, Capped Bonus Pro-Zertifikate, Best Entry Bonus-Zertifikate, Best 

Entry Capped Bonus-Zertifikate, One Step-Zertifikat, Capped Airbag-Zertifikat, Express-

Zertifikate, Express-Zertifikate mit Tilgungsschwelle, Deep Barrier Express-Zertifikate, 

Stufenexpress-Zertifikate, Worst of (Stufen) Express-Zertifikate, Best Express-Zertifikate, Best 

Express Zertifikate mit Kupon, Best Express-Zertifikaten mit Performance, Best Express 

Zertifikate mit Performance mit Kupon, (Stufen-) Express Extra-Zertifikat, Memory Express-

Zertifikate, Memory Stufenexpress-Zertifikate, Memory Express-Zertifikate mit Airbag, One 

Touch Memory Express-Zertifikate, Express Kupon-Zertifikate, Fixkupon Express-Zertifikate, 

Fixkupon Express-Zertifikate mit Barriere, Worst of Memory Express-Zertifikate, Stufenexpress 

Airbag-Zertifikate, Worst of Stufenexpress Airbag-Zertifikate, Outperformance-Zertifikate, 

Sprint-Zertifikate, Reverse Express-Zertifikate, Reverse Stufenexpress Zertifikate, Reverse 

Bonus-Zertifikate, Capped Reverse Bonus-Zertifikate, Alpha-Zertifikate, Multi Alpha-Zertifikate 

der Société Générale Effekten GmbH zu lesen, der dem Basisprospekt vom 08. Februar 2018 

nachfolgt. Der dem Basisprospekt vom 08. Februar 2018 nachfolgende Basisprospekt der Société 

Générale Effekten GmbH wird auf der Internetseite [http://www.sg-

zertifikate.de/de/service/publications/legaldocuments.html] [bzw.] [http://www.sg-

zertifikate.at/de/service/publications/legaldocuments.html] [bzw.] 

[http://prospectus.socgen.com/program_search] veröffentlicht werden.  
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[Im Falle einer Aufstockung der Angebotsgröße von unter diesem Basisprospekt begebenen 

Wertpapieren einfügen: 

Diese Endgültigen Bedingungen zum Basisprospekt vom 8. Juli 2019, einschließlich etwaiger Nachträge, 

erhöhen die Angebotsgröße der [Produktnamen einfügen: ●] mit der WKN [WKN einfügen: ●] von 

[ursprüngliche Angebotsgröße einfügen: ●] auf insgesamt [neue Gesamtangebotsgröße einfügen: ●].] 

[Die Emittentin wird für die Wertpapiere rechtlich verbindliche Endgültigen Bedingungen erstellen. Diese 

Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der Anbieterin unter [http://www.sg-

zertifikate.de/de/asset.htm sowie bei öffentlichen Angeboten in der Bundesrepublik Deutschland] [bzw.] 

[http://www.sg-zertifikate.at/de/asset.html bei öffentlichen Angeboten in der Republik Österreich] [sowie] 

[- bei öffentlichen Angeboten im Großherzogtum Luxemburg – unter 

http://prospectus.socgen.com/legaldoc_search] abrufbar. Darüber hinaus werden die Endgültigen 

Bedingungen, der Basisprospekt und etwaige Nachträge zu diesem Basisprospekt bei der Société Générale, 

Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main zur 

kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.] 
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I.  Einleitung 

Diese endgültigen Bedingungen („Endgültige Bedingungen“) wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 

4 der Richtlinie 2003/71/EG abgefasst und sind in Verbindung mit dem Basisprospekt der Société Générale 

Effekten GmbH, Frankfurt am Main vom 8. Juli 2019 („Basisprospekt“) einschließlich eventueller 

Nachträge zu lesen. 

Der Basisprospekt einschließlich eventueller Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen werden bei 

der Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 

Frankfurt am Main zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten bzw. auf der Internetseite der Anbieterin 

[http://www.sg-zertifikate.de/de/asset.html bei öffentlichen Angeboten in der Bundesrepublik Deutschland] 

[bzw.] [http://www.sg-zertifikate.at/de/asset.html bei öffentlichen Angeboten in der Republik Österreich] 

[sowie] [- bei öffentlichen Angeboten im Großherzogtum Luxemburg – unter 

http://prospectus.socgen.com/legaldoc_search] veröffentlicht.  

Für eine umfassende Information über die Wertpapiere, um sämtliche Informationen zu erhalten, sind die 

Endgültigen Bedingungen in Zusammenhang mit dem Basisprospekt einschließlich eventueller Nachträge 

hierzu zu lesen.  

[Des Weiteren ist den Endgültigen Bedingungen für die einzelne Emission eine emissionsspezifische 

Zusammenfassung beigefügt.]
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II.  Allgemeine Informationen zur Emission 

1. Angaben zu den Basiswerten 

Angaben zu den Basiswerten, insbesondere zu der vergangenen und künftigen Wertentwicklung und 

Volatilität der Basiswerte, sind auf den in der Tabelle 1 genannten Internetseiten einsehbar. 

[Die in diesen Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben zu den Basiswerten wurden allgemeinen 

Datenbanken, die öffentlich zugänglich sind, oder anderen Informationsquellen, entnommen. Die 

Emittentin bestätigt, dass diese Informationen korrekt wiedergegeben wurden und dass – soweit es ihr 

bekannt ist und sie aus den von dieser dritten Partei veröffentlichten Informationen ableiten konnte – keine 

Tatsachen unterschlagen wurden, die die wiedergegebenen Informationen unkorrekt oder irreführend 

gestalten würden. Die Emittentin übernimmt für die Vollständigkeit und Richtigkeit der auf den 

angegebenen Internetseiten enthaltenen Inhalte keine Gewähr.] 

[Für Indizes als Basiswert einfügen: 

- Bezeichnung des Indexes, 

- Angabe des Ortes, wo Informationen zu diesem Index erhältlich sind, 

- Internetseite des Indexanbieters.] 

[Wenn sich die Zertifikate auf einen einzelnen Basiswert beziehen, einfügen: 

Tabelle 1: 

[Aktie [bzw.] [aktienvertretendes Wertpapier] 

als Basiswert: 

[Bezeichnung des Basiswerts] [Unternehmensbezeichnung einfügen] 

[Aktiengattung des Basiswerts] [Inhaber-Stammaktie] [[vinkulierte] 

Namensaktie] [Vorzugsaktie] [Stammaktie] 

[American Depositary Receipt] [Global 

Depositary Receipt] [einfügen] 

[ISIN des Basiswerts]  [einfügen] 

[[Bloomberg-Code] [Reuters-Code] des 

Basiswerts] 

[einfügen] 

[Maßgebliche Börse des Basiswerts] [einfügen] 

[Handelswährung des Basiswerts] [einfügen] 

[Referenzpreis des Basiswerts] [einfügen] 

[Internetseite der Maßgeblichen Börse] [einfügen]] 

[Index als Basiswert: 

[Bezeichnung des Basiswerts] [Indexbezeichnung einfügen] 

[ISIN des Basiswerts] [einfügen] 
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[Art des Index] [Performanceindex] [Kursindex] [einfügen] 

[[Bloomberg-Code] [Reuters-Code] des 

Basiswerts] 

[einfügen] 

[Index-Sponsor des Basiswerts] [einfügen] 

[Handelswährung des Basiswerts] [einfügen] 

[Referenzpreis des Basiswerts] [einfügen] 

[Maßgebliche Terminbörse für Index-Future-

Kontrakte auf den Basiswert] 

[einfügen] 

[Internetseite des Index-Sponsors] [einfügen]] 

[[Edelmetall] [Buntmetall] [Rohstoff] als 

Basiswert: 

[Bezeichnung des Basiswerts] [Bezeichnung einfügen] 

[[Bloomberg-Code] [Reuters-Code] des 

Basiswerts] 

[einfügen] 

[Referenzmarkt des Basiswerts] [einfügen] 

[Handelswährung des Basiswerts] [einfügen] 

[Referenzpreis des Basiswerts] [einfügen] 

[Internetseite des Referenzmarkts] [einfügen]] 

[Wechselkurs als Basiswert: 

[Bezeichnung des Basiswerts] [Bezeichnung einfügen] 

[[Bloomberg-Code] [Reuters-Code] des 

Basiswerts] 

[einfügen] 

[Referenzmarkt des Basiswerts] [einfügen] 

[Preiswährung des Basiswerts] [einfügen] 

[Referenzpreis des Basiswerts] [einfügen] 

[Internetseite des Referenzmarkts] [einfügen]] 

[Future Kontrakt als Basiswert: 

[Bezeichnung des Basiswerts] [Bezeichnung einfügen] 

[[Bloomberg-Code] [Reuters-Code] des 

Basiswerts] 

[einfügen] 

[Maßgebliche Terminbörse des Basiswerts] [einfügen] 

[Handelswährung des Basiswerts] [einfügen] 

[Referenzpreis des Basiswerts] [einfügen] 

[Internetseite der Maßgeblichen Terminbörse] [einfügen]] 

[Fondanteil als Basiswert: 

[Bezeichnung des Basiswerts] [Bezeichnung einfügen] 

[ISIN des Basiswerts] [einfügen] 
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[[Bloomberg-Code] [Reuters-Code] des 

Basiswerts] 

[einfügen] 

[Maßgebliche Festlegungsstelle des Basiswerts] [einfügen] 

[Handelswährung des Basiswerts] [einfügen] 

[Referenzpreis des Basiswerts] [einfügen] 

[Internetseite der Maßgeblichen 

Festlegungsstelle] 

[einfügen]] 

] 

[Wenn sich die Zertifikate auf einen Korb beziehen, einfügen: 

Tabelle 1: 

[Korb als Basiswert: 

[Korbbestandteile] [einfügen] 

[ISIN der Korbbestandteile] [einfügen] 

[[Bloomberg-Code] [Reuters-Code] des 

jeweiligen Korbbestandteils] 

[einfügen] 

[Gewichtungsfaktoren der jeweiligen 

Korbbestandteile] 

[einfügen] 

[[Maßgebliche Börse] [Index-Sponsor] 

[Referenzmarkt] [Maßgebliche Terminbörse] 

[Maßgebliche Festlegungsstelle] des jeweiligen 

Korbbestandteils] 

[einfügen] 

[Handelswährung des jeweiligen 

Korbbestandteils] 

[einfügen] 

[Referenzpreis des jeweiligen Korbbestandteils] [einfügen] 

[Internetseite [der] [des] [Maßgeblichen Börse] 

[Index-Sponsors] [Referenzmarkts] 

[Maßgeblichen Terminbörse] [Maßgeblichen 

Festlegungsstelle] des jeweiligen 

Korbbestandteils]] 

[einfügen]] 

] 

[In Bezug auf eine Multi-Serien-Emission folgende tabellarische Darstellung15 der jeweils abweichenden 

Produktdaten einfügen und für jede Serie von Wertpapieren vervollständigen, falls erforderlich: 

15 Die in der tabellarischen Darstellung vorgesehenen Platzhalter „[●]“ können nur mit Angaben gefüllt werden, die 
im Basisprospekt bereits angelegt sind. 
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Basiswert [ISIN] 

[Reuters-

Code] 

[Bloomberg-

Code]  

[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] 

[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] 

[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] 

] 

[Währungsdefinition: Jede Bezugnahme auf „●“ ist als Bezugnahme auf „●“ zu verstehen [und jede 

Bezugnahme auf „●“ als solche auf „●“].] 

[Erklärung bezüglich Artikel 29 (2) der EU Referenzwertverordnung:  

[je nach Zertifikat eine der beiden Erklärungen einfügen:

[Administrator:  Der [Zinssatz][Index][Wechselkurs] wird von einem Administrator bereitgestellt, der 

[nicht] in das Register nach Artikel 36 der Verordnung (EU) 2016/1011 über Indizes, die bei 

Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines 

Investmentfonds verwendet werden (die „Referenzwertverordnung“) eingetragen ist.] 

[Unter diesen Zertifikaten zahlbare Beträge werden unter Bezugnahme auf [den][die] folgende[n] 
Referenzwert[e] berechnet, [der][die] von [den][dem] folgende[n] Administrator[en] zur Verfügung 
gestellt wird. 

Administrator Referenzwert 

Der Referenzwert wird von 
einem Administrator 
bereitgestellt, der in das 
Register nach Artikel 36 der 
Verordnung (EU) 2016/1011 
über Indizes, die bei 
Finanzinstrumenten und 
Finanzkontrakten als 
Referenzwert oder zur 
Messung der Wertentwicklung 
eines Investmentfonds 
verwendet werden (die 
„Referenzwertverordnung“) 
eingetragen ist 

[●] [●] [Nein][Ja] 

Aktuelle Informationen dazu, ob der [jeweilige] Administrator im Register der Administratoren und 
Referenzwerte eingetragen ist, sind zum Datum dieser Endgültigen Angebotsbedingungen auf der 
Internetseite der ESMA [●] 
[https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_bench_entities] 
veröffentlicht.] 

] 
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2. Sonstige Angaben in Bezug auf die Wertpapiere 

[Anwendbar, sofern die Wertpapiere im Rahmen einer Zeichnungsfrist angeboten werden: 

Frist (einschließlich etwaiger Änderungen) während deren das Angebot gilt, Beschreibung des 

Zeichnungsverfahrens einfügen: ●.  

Das Datum der Valutierung gilt für alle Zeichnungen innerhalb der festgelegten Zeichnungsfrist.] 

[Mindest- und/oder Höchstbetrag der Zeichnung  

[Ein [Mindestbetrag] [bzw.] [ein] [Höchstbetrag] der Zeichnung ist nicht vorgesehen.] [Der Mindestbetrag 

der Zeichnung beträgt ●.] [Der Höchstbetrag der Zeichnung beträgt ●.]] 

[Ggf. dem Wertpapierinhaber vom Emittenten in Rechnung gestellte Kosten und Steuern: 

[Die Ausgabepreise gelten zuzüglich der dem Anleger von seiner Bank oder seinem Finanzdienstleister in 

Rechnung gestellten Kosten und Provisionen. [Für erbrachte Beratungs- und Vertriebsleistungen kann die 

Société Générale an den Vertriebspartner für gewisse Produkte eine Vergütung zahlen. Nähere 

Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.] [Die Vertriebspartner können von der Société 

Générale eine Innenprovision von maximal bis zu [2,00%][●] des Ausgabepreises [pro angefangenes 

Laufzeitjahr] erhalten. Weitere Informationen zu Vergütungen und Provisionen erhalten Sie von Ihrem 

Vertriebspartner auf Anfrage.]] [einfügen]]  

[Zulassung zum Handel] [Börsennotierung]  

[Eine Zulassung [der Wertpapiere] an einem geregelten Markt an einer Börse soll nicht beantragt werden.] 

[Die Emittentin beabsichtigt, [die Wertpapiere] in der Official List der Luxembourg Stock Exchange 

aufzunehmen sowie am [geregelten] [Euro-MTF-] Markt der Luxembourg Stock Exchange zu handeln.] 

[Dieser Markt ist [kein] [ein] geregelter Markt im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG ist.] 

[Die Emittentin beabsichtigt die Einführung der Zertifikate in den [Freiverkehr] [regulierten] 

[bzw.][organisierten] [Markt] der [Frankfurter Wertpapierbörse] [[(Börse Frankfurt Zertifikate Premium)] 

[●]] [und der] [Baden-Württembergischen Wertpapierbörse] [Segment [Euwax] [●]] [andere Börse: ●].] 

[Wertpapiere der gleichen Wertpapierkategorie sind bereits an der ● zum Handel zugelassen.] [Es ist 

beabsichtigt zu beantragen, dass die Zertifikate zum Einheitspreis nur in Einheiten von [jeweils] [einem] 

[●] Zertifikat[en] gehandelt werden können. Die Handelbarkeit der Zertifikate im Rahmen der 

fortlaufenden Preisfeststellung richtet sich nach den Bestimmungen und Regeln der jeweiligen 

Wertpapierbörse.] [Die Zertifikate sind an keiner Börse notiert.]] 

Clearingstelle 

Clearingstelle für die Wertpapiere ist die [Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 

Eschborn] [Clearstream Banking AG Luxemburg, 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg] [andere 

Clearingstelle, Adresse: ●] 

Market Maker 

Market-Maker für die Wertpapiere ist die [Société Générale, Paris, 17, cours Valmy, 92972 Paris – La 

Défense (Frankreich),][anderer Market-Maker: ●] 
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Bekanntmachungen 

Alle Bekanntmachungen in Bezug auf die Wertpapiere erfolgen durch Veröffentlichung [auf der 

Internetseite [http://www.sg-zertifikate.de] [●] für ein öffentliches Angebot in der Bundesrepublik 

Deutschland] [bzw.] [auf der Internetseite [http://www.sg-zertifikate.at] [●] für ein öffentliches Angebot in 

der Republik Österreich] [bzw.] [für ein öffentliches Angebot im Großherzogtum Luxemburg auf der 

Internetseite [http://prospectus.socgen.com] [●]]]. 

Angebotsländer 

[Angebote können an alle Personen in Deutschland[,] [Luxemburg,] [und] [Österreich] erfolgen, die alle 

anderen in der Wertpapierbeschreibung angegebenen oder anderweitig von der Emittentin und/oder den 

jeweiligen Finanzintermediären festgelegten Anlagebedingungen erfüllen]. [In anderen Ländern des 

Europäischen Wirtschaftsraums erfolgt das Angebot ausschließlich gemäß einer Ausnahmeregelung, die 

eine Befreiung von der Prospektpflicht gemäß Prospektrichtlinie in der jeweils nationalrechtlichen 

Umsetzung vorsieht.] 

3. Zustimmung zur Prospektverwendung  

[Die Emittentin stimmt der Verwendung dieses Basisprospekts und der im Zusammenhang mit der 

Emission der Zertifikate erstellten Endgültigen Bedingungen (die „Endgültigen Bedingungen“) für die 

spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Zertifikate durch jeden Finanzintermediär, der 

unter diesem Basisprospekt emittierte Zertifikate verkauft, zu, solange dieser Basisprospekt und die 

Endgültigen Bedingungen in Übereinstimmung mit § 9 des Wertpapierprospektgesetzes gültig sind 

(generelle Zustimmung).] 

[Die Emittentin stimmt der Verwendung des Prospekts für eine spätere Weiterveräußerung oder endgültige 

Platzierung der Wertpapiere durch die folgenden Finanzintermediäre (individuelle Zustimmung) zu: 

[Name[n] und Adresse[n] einfügen: ●].  

[Die Zustimmung zur Verwendung dieses Basisprospekts und der Endgültigen Bedingungen steht unter 

den Bedingungen, dass (i) dieser Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen potentiellen Investoren 

nur zusammen mit sämtlichen bis zur Übergabe veröffentlichten Nachträgen übergeben werden und (ii) bei 

der Verwendung dieses Basisprospekts und der Endgültigen Bedingungen jeder Finanzintermediär 

sicherstellt, dass er alle anwendbaren, in den jeweiligen Jurisdiktionen geltenden Gesetze und 

Rechtsvorschriften beachtet.] 

[Ferner erfolgt diese Zustimmung vorbehaltlich [einfügen: ●].] [Diese Zustimmung erfolgt nicht 

vorbehaltlich etwaiger Bedingungen.]  

[4. Angaben zu weiteren Interessenkonflikten  

[einfügen: ●]] 
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III.  Besondere Informationen in Bezug auf die Wertpapiere 

Tabelle 2: 

[Basiswert]  [Basiswert einfügen: [Aktie; Gesellschaft] / [aktienvertretendes 

Wertpapier; Gesellschaft] / [Index] / [Edelmetall] / [Buntmetall] / 

[Rohstoff] / [Wechselkurs] / [Future Kontrakt] / [Fondsanteil] / [bzw. 

ein Korb bestehend aus] [Aktien] / [aktienvertretenden 

Wertpapieren] / [Indizes] / [Edelmetallen] / [Buntmetallen] / 

[Rohstoffen] / [Wechselkursen] / [Future Kontrakten] / 

[Fondsanteilen] /  

[Zeichnungsfrist]  [Vom [Datum einfügen: ●] bis zum [Datum einfügen: ●] [Uhrzeit 

einfügen: ●] [, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung]]  

[Mindestzeichnungsbetrag]  [einfügen] 

[Höchstzeichnungsbetrag] [einfügen] 

[Gesamtzeichnungsvolumen] [einfügen] 

[Stichtag für die Festlegung 

von Ausstattungsmerkmalen 

während der Zeichnungsphase]

[einfügen] 

[Ausgabetag]  [einfügen]  

[Emissionstermin]  [einfügen]  

[Valutierung]  [einfügen]  

[Nennbetrag]  [einfügen]  

[ISIN] [einfügen]  

[WKN] [einfügen]  

[Basispreis [in [●]]]  [einfügen]  

[Basispreis [des Basiswerts(1)] 

[für das jeweilige 

Korbbestandteil des 

Basiswerts(1)] [in [●]]]  

[einfügen]  

[Basispreis [des Basiswerts(2)] 

[für das jeweilige 

Korbbestandteil des 

Basiswerts(2)] [in [●]]]  

[einfügen]  

[Referenzpreis] [einfügen]  

[Bezugsverhältnis]  [einfügen]  

[Nominalbetrag] [einfügen]  

[Erster Börsenhandelstag]  [einfügen]  

[Letzter Börsenhandelstag]  [einfügen]  

[Anfänglicher Bewertungstag] [einfügen]  

[[Anfänglicher] Referenztag] [einfügen] 
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[Bewertungstag]  [einfügen]  

[Beobachtungstermin(t)] [einfügen] 

[Best Entry-Zeitraum] [einfügen] 

[Best Entry-

Beobachtungszeitraum] 

[einfügen] 

[[Teil-]Kapitalschutzschwelle 

[in [●]]] 

[einfügen]  

[Höchstbetragsfaktor [in [●]]] [einfügen]  

[Höchstbetragsfaktor(n) [in 

[●]]] 

[einfügen]  

[Cap [in [●]]] [einfügen] 

[Mindestbetragsfaktor [in [●]]] [einfügen]  

[Mindestbetragsfaktor(n) [in 

[●]]] 

[einfügen]  

[Vorzeitiger 

Rückzahlungsfaktor[(nt) [in 

[●]]] 

[einfügen]  

[Bewertungstag(t)] [einfügen]  

[Barriere [in [●]]] [einfügen]  

[Barriere [(nt)] [t] [in [●]] [einfügen]  

[Beobachtungszeitraum] [einfügen]  

[Beobachtungstag(t)] [einfügen]  

[Dividendenprozentsatz [für 

den Basiswert(1)] [für die 

jeweiligen Korbbestandteile 

des Basiswerts(1)]] 

[einfügen]  

[Dividendenprozentsatz [für 

den Basiswert(2)] [für die 

jeweiligen Korbbestandteile 

des Basiswerts(2)]] 

[einfügen]  

[Gewichtung für das jeweilige 

Korbbestandteil] 

[einfügen]  

[Einlösungsgebühr] [einfügen]  

[[Anfänglicher] 

Quantozinssatz] 

[einfügen]  

[[Anfängliche] 

Managementgebühr] 

[einfügen]  

[Aufgelaufene Finanzierung] [einfügen]  

[Maximale 

Managementgebühr] 

[einfügen]  

[[finaler] Bewertungstag] [einfügen]  

[Endtag] [einfügen]  
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[Zahltag] [einfügen]  

[Beginn der Laufzeit] [einfügen]  

[Laufzeit] [einfügen]  

[Anfänglicher Ausgabepreis] [einfügen] [(zzgl. Ausgabeaufschlag in Höhe von ●)] 

[Angebotsgröße in Anzahl der 

Wertpapiere2] 

[einfügen]  

[Gesamtnominalbetrag] [einfügen]  

[Partizipationsfaktor [in [●]]] [einfügen]  

[Airbag-Level [in [●]]] [einfügen]  

[Barriere(1) [in [●]]] [einfügen]  

[Barriere(2) [in [●]]] [einfügen]  

[Bonusbetrag [in [●]]] [einfügen]  

[Reverselevel] [einfügen] 

[Tilgungsschwelle [in [●]] [einfügen] 

[Tilgungsschwelle [(nt)] [t] [in 

[●]] 

[einfügen] 

[Zinssatz [in [●]] [einfügen] 

[Zinszahltag(e)(nt)] [einfügen] 

[Finaler Zinszahltag] [einfügen] 

Knock-In Level [einfügen] 

[Einlösungshöchstbetrag] [einfügen] 

[Treuhandkonstruktion] [anwendbar] [nicht anwendbar] 

[physische Lieferung] [anwendbar] [nicht anwendbar] 

[[Vorzeitiger] Fälligkeitstag]  [einfügen] 

[Notierung]  [einfügen] 

[Börsennotierung]  [einfügen] 

[Kleinste handelbare Einheit] [einfügen] 

[Kündigungsrecht der 

Emittentin] 

[Ja] [Nein] 

[Höhe der Innenprovision] [einfügen] 

[Ausgabeaufschlag] [einfügen] 

[Währung der Emission] [EUR][andere Währung: einfügen] 

[Zinsfaktor] [einfügen] 

[Anteil eines ETFs] [einfügen] 

2 Die tatsächliche Angebotsgröße ist abhängig von der Anzahl der Aufträge, die bei der Anbieterin eingehen, aber – 
vorbehaltlich einer Aufstockung oder eines (Teil-) Rückkaufs der Zertifikate – auf die [in der Tabelle 2] angegebene 
Angebotsgröße begrenzt. 
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[In Bezug auf eine Multi-Serien-Emission folgende tabellarische Darstellung16 der jeweils abweichenden 

Produktdaten einfügen und für jede Serie von Wertpapieren vervollständigen, falls erforderlich: 

ISIN WKN [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] 

[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] 

[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] 

] 

[Währungsdefinition: Jede Bezugnahme auf „●“ ist als Bezugnahme auf „●“ zu verstehen [und jede 

Bezugnahme auf „●“ als solche auf „●“].] 

16 Die in der tabellarischen Darstellung vorgesehenen Platzhalter „[●]“ können nur mit Angaben gefüllt werden, die 
im Basisprospekt bereits angelegt sind. 
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IV.  Emissionsbedingungen der Wertpapiere 

[Zertifikatsbedingungen einfügen: ●] 
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Emissionsspezifische Zusammenfassung (als Beilage zu den Endgültigen Bedingungen) 

[Emissionsspezifische Zusammenfassung einfügen: ●]
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M.  BESTEUERUNG 

I. Steuerliche Behandlung in der Bundesrepublik Deutschland  

Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Auszahlungsbetrags gegebenenfalls anfallenden Steuern oder 

sonstigen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen. 

Werden die Zertifikate im Privatvermögen eines in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt 

Steuerpflichtigen gehalten, gilt: Erlöse aus Zertifikaten, die nach dem 1.01.2009 erworben wurden, 

unterliegen der Abgeltungsteuer von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer). 

Die Abgeltungsteuer wird vom auszahlenden Kreditinstitut einbehalten.  

Diese Informationen dienen lediglich der Information des Anlegers. Keinesfalls erteilt die Emittentin oder 

die Anbieterin dem Anleger mit dieser Information steuerliche Beratung. Vielmehr ersetzt dieser Hinweis 

nicht die in jedem individuellen Fall unerlässliche Beratung durch einen Steuerberater. Die steuerliche 

Behandlung von Zertifikaten kann sich ggf. auch während der Laufzeit der Zertifikate ändern. 

Die Abgeltungsteuer ist eine Quellensteuer. 

Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung von Steuern an der Quelle. 

II. Steuerliche Behandlung in der Republik Österreich  

Dieser Abschnitt zur Besteuerung enthält eine kurze Zusammenfassung des Verständnisses der Emittentin 

bestimmter wichtiger Grundsätze, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten oder der 

Veräußerung von Zertifikaten in der Republik Österreich von Bedeutung sind. Diese Zusammenfassung ist 

nicht als erschöpfende Beschreibung sämtlicher Steueraspekte anzusehen und behandelt keine spezifischen 

Umstände, die möglicherweise für bestimmte potenzielle Anleger von Bedeutung sind. Die folgenden 

Ausführungen sollen keine Rechts- oder Steuerberatung darstellen und sollten nicht als solche verstanden 

werden. Diese Zusammenfassung beruht auf der derzeit in der Republik Österreich geltenden Rechtslage, 

der entsprechenden Rechtsprechung und der derzeitig vertretenen Auffassung der österreichischen 

Finanzverwaltung. Diese Rechtslage und deren Auslegung durch die Rechtsprechung und die 

österreichische Finanzverwaltung können – auch rückwirkenden – Änderungen unterliegen. Potenziellen 

Käufern der Zertifikate wird geraten, sich von ihren Rechts- und Steuerberatern zu den Steuerfolgen des 

Erwerbs, des Haltens, der Rückzahlung oder Einlösung und der Veräußerung der Zertifikate beraten zu 

lassen. Der folgende Abschnitt beschreibt nicht die steuerlichen Folgen für Inhaber von Zertifikaten, die 

zur physischen Lieferung berechtigen, oder Steuerfolgen nach dem Eintritt der physischen Lieferung. Das 

steuerliche Risiko in Zusammenhang mit den beschriebenen Zertifikaten (insbesondere aus einer allfälligen 

Qualifizierung als Anteile an einem ausländischen Kapitalanlagefonds im Sinne des § 188 

Investmentfondsgesetzes 2011 [InvFG 2011]) trägt der Anleger. Bei den folgenden Ausführungen wurde 
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zugrunde gelegt, dass die Zertifikate rechtlich und faktisch einer unbegrenzten Anzahl von Personen 

angeboten werden. 

Allgemeine Bemerkungen 

Natürliche Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich unterliegen mit ihrem 

Welteinkommen der Einkommensteuer in Österreich (unbeschränkte Einkommensteuerpflicht). Natürliche 

Personen, die weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben, unterliegen 

lediglich mit  bestimmten Inlandseinkünften der österreichischen Einkommensteuer (beschränkte 

Einkommensteuerpflicht). 

Körperschaften, deren Ort der Geschäftsleitung oder Sitz sich in Österreich befinden, unterliegen mit ihren 

gesamten weltweiten Einkünften der Körperschaftsteuer in Österreich (unbeschränkte 

Körperschaftsteuerpflicht). Körperschaften, bei denen sich weder der Ort der Geschäftsleitung noch der 

Sitz in Österreich befindet, unterliegen lediglich mit bestimmten Inlandseinkünften der Körperschaftsteuer 

(beschränkte Körperschaftsteuerpflicht). 

Sowohl in Fällen der unbeschränkten als auch der beschränkten Einkommen- oder 

Körperschaftsteuerpflicht in Österreich kann Österreichs Besteuerungsrecht durch 

Doppelbesteuerungsabkommen eingeschränkt werden. 

Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für den Abzug und die Einbehaltung von Steuern auf 

Erträge aus den Zertifikaten an der Quelle und ist nicht verpflichtet, aufgrund eines Abzugs oder Einbehalts 

von oder wegen gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern, Abgaben oder behördlicher Gebühren 

irgendwelcher Art, die ihr durch oder für die Republik Österreich oder irgendeine dort zur Steuererhebung 

ermächtigte Stelle auferlegt oder von ihr erhoben werden, zusätzliche Beträge zu zahlen.  

Umqualifizierungsrisiko von Zertifikaten in Investmentfondsanteile 

Gewisse Zertifikate wie nicht kapitalgarantierte Zertifikate und Reverse Zertifikate, deren Rückzahlung 

(Auszahlung) an einen Korb oder einen Index von Aktien, sonstigen Wertpapieren, Indizes, Edelmetallen, 

Buntmetallen, Rohstoffen, Wechselkursen, Future Kontrakten und Fondsanteilen, gekoppelt ist, können 

unter bestimmten Umständen durch die Steuerbehörden in ausländische Investmentfondsanteile 

umqualifiziert werden. 

Als ausländischer Investmentfonds gelten, (i) Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren, 

deren Herkunftsmitgliedstaat nicht Österreich ist; (ii) Alternative Investmentfonds im Sinne des Alternative 

Investmentfonds Manager-Gesetzes, deren Herkunftsstaat nicht Österreich ist; und (iii) ungeachtet der 

Rechtsform, jedes einem ausländischen Recht unterstehende Vermögen, das nach Gesetz, Satzung oder 

tatsächlicher Übung nach den Grundsätzen der Risikostreuung angelegt ist, wenn eine der folgenden 

Voraussetzungen erfüllt: (a) der Organismus unterliegt im Ausland tatsächlich direkt oder indirekt keiner 

der österreichischen Körperschaftsteuer vergleichbaren Steuer; (b) die Gewinne des Organismus 

unterliegen im Ausland einer der österreichischen Körperschaftsteuer vergleichbaren Steuer, deren 

anzuwendender Steuersatz weniger als 15% beträgt; oder (c) der Organismus ist im Ausland Gegenstand 
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einer umfassenden persönlichen oder sachlichen Steuerbefreiung (§ 188 InvFG 2011; "wirtschaftliche 

Betrachtungsweise").  

Aufgrund der Maßgeblichkeit der wirtschaftlichen Betrachtungsweise, kann die Risikostreuung nach 

Ansicht der österreichischen Finanzverwaltung in den Investmentfondsrichtlinien 2018 auch mittelbar 

erfolgen, und zwar insbesondere, wenn die ausgegebenen Wertpapiere die Wertentwicklung des 

risikogestreuten Vermögens abbilden.  

Investmentfonds werden für einkommensteuerliche Zwecke als transparent behandelt. Steuerpflichtige 

Erträge aus Investmentfondsanteilen umfassen sowohl ausgeschüttete als auch nicht ausgeschüttete Erträge 

(Zinsen, Dividenden, Veräußerungsgewinne), die für steuerliche Zwecke als an den Anleger ausgeschüttet 

gelten (sog. „ausschüttungsgleiche Erträge“). Diese ausschüttungsgleichen Erträge werden dann als für 

steuerliche Zwecke ausgeschüttet angesehen, wenn die tatsächliche Auszahlung der auf den Anleger 

entfallenden Erträge in tatsächlicher Höhe nicht entsprechend gemeldet werden. Sofern kein steuerlicher 

Vertreter für den Fonds bestellt wurde und die ausschüttungsgleichen Erträge aus dem Fonds der 

depotführenden Stelle nicht selbst durch die Anleger nachgewiesen werden, wird der nichtösterreichische 

Investmentfonds als „Nichtmeldefonds“ eingestuft und die ausschüttungsgleichen Erträge des Fonds 

werden in jedem Kalenderjahr im Wege einer pauschalen Schätzmethode bestimmt. Diese Schätzmethode 

beruht auf einer Bemessungsgrundlage von 90% des Unterschiedsbetrages zwischen dem ersten und dem 

letzten im vorangegangenen Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis, mindestens jedoch auf einem 

Betrag von 10% des am Ende des vorangegangenen Kalenderjahres festgesetzten Rücknahmepreises. Da 

der anwendbare Steuersatz 27,5% sowohl für betriebliche Anleger als auch für Privatanleger 27,5% beträgt, 

führt die Anwendung der pauschalen Mindestbemessungsgrundlage zu einer Mindestbesteuerung von 

2,75% pro Jahr auf den am Ende des vorangegangenen Kalenderjahres festgesetzten Rücknahmepreis in 

jedem Kalenderjahr vor Fälligkeit. Im Falle der Veräußerung oder der Rücknahme von 

nichtösterreichischen Investmentfondsanteilen aus Nichtmeldefonds wird die gesamte realisierte 

Wertsteigerung des Anteilscheins (Unterschiedsbetrag zwischen Veräußerungserlös und 

Anschaffungskosten einschließlich bereits versteuerter ausschüttungsgleicher Erträge) der österreichischen 

Besteuerung unterworfen. 

Potentiellen Anlegern wird empfohlen, zur Erlangung weiterer Informationen zur Besteuerung von 

Ausschüttungen und ausschüttungsgleichen Erträgen aus Nichtmeldefonds ihre persönlichen steuerlichen 

Berater zu konsultieren. Die folgenden Erläuterungen basieren auf der Annahme, dass die Zertifikate 

steuerlich nicht als ausländische Investmentfondsanteile behandelt werden. 
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Ertragsbesteuerung der Zertifikate 

Im Privatvermögen gehaltene Zertifikate 

Im Allgemeinen stellen Kapitalerträge aus den Zertifikaten und Reverse Zertifikate, die im Privatvermögen 

gehalten werden, Einkünfte aus Kapitalvermögen dar. Als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten: 

1. Einkünfte aus der Überlassung von Kapital, dazu gehören Dividenden und Zinsen; 

2. Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen, dazu gehören Einkünfte aus der Veräußerung, 

Einlösung und sonstigen Abschichtung von Wirtschaftsgütern, deren Erträge Einkünfte aus der 

Überlassung von Kapital sind, einschließlich Einkünfte aus Nullkuponanleihen und 

Stückzinsen; und 

3. Einkünfte aus Derivaten, dazu gehören Differenzausgleiche, Stillhalterprämien und Einkünfte 

aus der Veräußerung oder sonstigen Abwicklung von Termingeschäften wie Optionen, Futures 

und Swaps sowie sonstigen derivativen Finanzinstrumenten wie Indexwertpapieren.  

Basiswerte von Zertifikaten können Aktien, Indizes, Rohstoffe, usw. sein. Zertifikate verbriefen dem 

Käufer ein Recht auf Zahlung eines Geld- oder Abrechnungsbetrages, dessen Höhe vom Wert des zugrunde 

liegenden Index (Basiswertes) am Fälligkeitstag abhängt. Während der Laufzeit finden meist keine 

periodischen Zinszahlungen oder sonstigen Ausschüttungen statt. Indexzertifikate und die 

Wertentwicklung anderer Basiswerte abbildende Zertifikate, welche unverzinst sind, werden als „verbriefte 

Derivate“ (§ 27 Abs. 4 Einkommensteuergesetz [EStG]) eingestuft. 

Nach § 27 Abs. 1 EStG umfasst der Begriff der Einkünfte aus Kapitalvermögen aus den Zertifikaten 

(Derivate gemäß § 27 Abs. 4 EStG) Einkünfte aus Barausgleichen und aus der Veräußerung bei Derivaten 

(beispielsweise Indexzertifikaten und sonstigen Zertifikaten). 

Alle Einkünfte aus Kapitalvermögen, die in Österreich unbeschränkt einkommensteuerpflichtige natürliche 

Personen, die Zertifikate im Privatvermögen halten, mit diesen Zertifikaten erzielen, sind gemäß § 27 

Abs. 1 EStG einkommensteuerpflichtig. Inländische Einkünfte aus Kapitalvermögen, womit im 

Wesentlichen Einkünfte gemeint sind, die von einer österreichischen auszahlenden Stelle oder einer 

österreichischen depotführenden Stelle gezahlt werden, unterliegen einer Kapitalertragsteuer (KESt) in 

Höhe von 27,5 %; es wird keine über diesen einbehaltenen Betrag hinausgehende zusätzliche 

Einkommensteuer erhoben (Steuerabgeltung mit Endbesteuerungswirkung nach § 97 Abs. 1 EStG). Als 

inländische auszahlende oder depotführende Stelle gelten im Wesentlichen ein österreichisches 

Kreditinstitut sowie eine österreichische Zweigstelle eines ausländischen Kreditinstituts oder eines 

Wertpapierdienstleisters mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat. Ausländische Einkünfte aus Kapitalvermögen 

sind in der Einkommensteuererklärung zu erklären und unterliegen einem besonderen Steuersatz von 

27,5 %. In beiden Fällen besteht auf Antrag die Möglichkeit, alle dem besonderen Steuersatz von 27,5 % 

unterliegenden Einkünfte zu dem etwaigen niedrigeren persönlichen progressiven Einkommensteuertarif 

besteuern zu lassen (Regelbesteuerungsoption nach § 27a Abs. 5 EStG). Ob ein solcher Antrag steuerlich 

günstig ist, muss mit einem steuerrechtlichen Berater geklärt werden. Einkünfte aus Zertifikaten, die in 

rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht keinem unbestimmten Personenkreis angeboten werden, unterliegen 
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grundsätzlich dem regulären progressiven Steuertarif mit einem Grenzsteuersatz von 50 % ab einem 

jährlichen Einkommen über EUR 90.000 von 55 % ab einem jährlichen Einkommen von EUR 1 Million 

(kein KESt-Abzug).  

Bei privat gehaltenen Zertifikaten beinhalten die Anschaffungskosten keine Anschaffungsnebenkosten. 

Aufwendungen und Ausgaben, die mit Einkünften aus Kapitalvermögen in unmittelbarem Zusammenhang 

stehen, sind steuerlich nicht abziehbar.  

Auch eine Depotentnahme und Umstände, die zu einer Einschränkung des Besteuerungsrechts Österreichs 

in Bezug auf die Zertifikate gegenüber anderen Ländern führen, beispielsweise ein Wegzug aus Österreich 

oder die Schenkung an eine in Österreich nicht ansässige Person, gelten grundsätzlich als Veräußerung 

(vgl. § 27 Abs. 6 Z 1 EStG). In beiden Fällen sind Ausnahmen von der Besteuerung möglich. Bei der 

Einschränkung des Besteuerungsrechts Österreichs kommt es grundsätzlich durch die inländische 

auszahlende Stelle bei der tatsächlichen Veräußerung oder einem sonstigen (nicht befreiten) Ausscheiden 

aus dem Depot zu einem Abzug der KESt. Im Fall der zeitgerechten Meldung des Wegzugs an die 

inländische auszahlende Stelle wird von dieser im Falle der späteren Veräußerung der Zertifikate maximal 

der Wertzuwachs bis zum Wegzug im Wege des KESt-Abzug erfasst. Auch wenn die Zertifikate nicht auf 

einem österreichischen Depot verwahrt werden, ist anlässlich der Einschränkung des Besteuerungsrechts 

der Republik Österreich an den Zertifikaten der Wertzuwachs zu erfassen, allerdings muss dies (inkl. eines 

zu prüfenden Antrags auf Besteuerungsaufschub) dann im Wege der Steuererklärung des Anlegers 

erfolgen. Befreiungen vom KESt-Abzug bestehen 

• im Fall des Wegzugs in einen anderen EU-Staat oder der unentgeltlichen Übertragung 

der Zertifikate an eine in einem andere EU-Staat ansässige natürliche Person, sofern 

der Anleger in seiner Steuerveranlagung nachgewiesenermaßen die Möglichkeit des 

Besteuerungsaufschubs in Anspruch genommen hat und der Anleger der auszahlenden 

Stelle einen entsprechenden Abgabenbescheid vorlegt, 

• bei einem Depotwechsel, wenn der Anleger die inländische auszahlende Stelle 

(allenfalls unter Beibringung der erforderlichen Nachweise) beauftragt, gewisse 

Mitteilungen an die neue auszahlende Stelle und (bei unentgeltlichen Übertragungen 

auf eine andere Person oder bei Übertragungen auf ausländische Depots) auch an das 

Finanzamt zu machen. 

Gemäß § 27 Abs. 8 EStG können Verluste aus Einkünften aus Kapitalvermögen nicht mit Einkünften aus 

anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden. Dem besonderen Steuersatz von 27,5 % unterliegende 

negative Einkünfte können nicht durch die dem allgemeinen Steuertarif unterliegenden Einkünfte 

ausgeglichen werden (dies gilt auch im Fall einer Ausübung der Regelbesteuerungsoption). Ferner ist kein 

Ausgleich von Verlusten aus Derivaten in Form von Zertifikaten mit (i) Zinsen und anderen Forderungen 

gegen Kreditinstitute und (ii) Einkünften aus inländischen oder ausländischen privatrechtlichen Stiftungen 

und damit vergleichbaren Vermögensmassen zulässig. Das Gesetz sieht einen verpflichtenden laufenden 

Verlustausgleich durch die inländische depotführende Stelle und dessen Berücksichtigung beim KESt-

Abzug vor, der auf kapitalertragsteuerpflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen anzuwenden ist, die auf 

allen im Privatvermögen gehaltenen Depots ein und desselben Steuerpflichtigen (ausgenommen 

Treuhanddepots und Gemeinschaftsdepots) bei ein und derselben depotführenden Stelle erzielt werden. Ein 
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Verlustvortrag ist nicht möglich. Werden innerhalb eines Jahres negative und zeitgleich oder zu einem 

späteren Zeitpunkt positive Einkünfte erzielt, sind die negativen Einkünfte mit den positiven Einkünften 

auszugleichen. Werden positive und zu einem späteren Zeitpunkt negative Einkünfte erzielt, wird die KESt 

auf die positiven Einkünfte gutgeschrieben, wobei die Gutschrift auf 27,5 % der negativen Einkünfte 

begrenzt ist. In bestimmten Fällen ist ein Verlustausgleich ausgeschlossen. Die depotführende Stelle ist 

verpflichtet, für jedes Depot eine schriftliche Bescheinigung über den Verlustausgleich auszustellen. 

Im Betriebsvermögen gehaltene Zertifikate 

Alle Einkünfte aus Kapitalvermögen, die in Österreich unbeschränkt einkommensteuerpflichtige natürliche 

Personen, die Zertifikate im Betriebsvermögen halten, mit diesen Zertifikaten erzielen, sind mit dem 

Sondersteuersatz von 27,5 % einkommensteuerpflichtig. Inländische Einkünfte aus Kapitalvermögen (wie 

vorstehend beschrieben) unterliegen einer KESt in Höhe von 27,5 %. Einkünfte aus Derivaten müssen in 

der Einkommensteuererklärung erklärt werden (keine Abgeltungswirkung des Steuerabzugs im 

Betriebsvermögen; dennoch besonderer Steuersatz von 27,5 %). Ausländische Einkünfte aus 

Kapitalvermögen sind in jedem Fall in der Einkommensteuererklärung zu erklären (besonderen Steuersatz 

von 27,5 %). In beiden Fällen besteht auf Antrag die Möglichkeit, alle dem besonderen Steuersatz von 

27,5 % unterliegenden Einkünfte zu dem etwaigen niedrigeren persönlichen progressiven 

Einkommensteuertarif besteuern zu lassen (Regelbesteuerungsoption nach § 27a Abs. 5 EStG). Ob ein 

solcher Antrag steuerlich günstig ist, muss mit einem steuerrechtlichen Berater geklärt werden. Bei 

Ermittlung des Betrags der realisierten Wertsteigerungen (z.B. im Fall des Verkaufs oder der Einlösung) 

im betrieblichen Bereich zählen – anders als im privaten Bereich – die Anschaffungsnebenkosten zu den 

Anschaffungskosten. Gemäß § 6 Abs. 2 lit c EStG sind Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert und 

Verluste aus der Veräußerung, Einlösung und sonstigen Abschichtung von Wirtschaftsgütern und 

Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 EStG, auf deren Erträge der besondere Steuersatz von 27,5 % 

anwendbar ist, vorrangig mit positiven Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von solchen 

Wirtschaftsgütern und Derivaten innerhalb ein und desselben Betriebs sowie mit Zuschreibungen derartiger 

Wirtschaftsgüter zu verrechnen; ein verbleibender negativer Überhang darf nur zu 55% ausgeglichen (und 

vorgetragen werden) werden. Die depotführende Stelle nimmt keinen Verlustausgleich für betrieblich 

gehaltene Depots vor; ein Verlustausgleich erfolgt im Wege der Veranlagung. 

Zu beachten ist, dass Aufwendungen und Ausgaben, die mit Einkünften aus Kapitalvermögen in 

unmittelbarem Zusammenhang stehen, auch dann nicht abzugsfähig sind (d.h. keine Betriebsausgaben 

darstellen), wenn die Zertifikate im Betriebsvermögen gehalten werden. 

Besteuerung bei juristischen Personen 

In Österreich unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Körperschaften unterliegen mit ihren Einkünften 

aus Zertifikaten der Körperschaftsteuer zu einem Steuersatz von 25 %. Inländische Einkünfte aus 

Kapitalvermögen (wie vorstehend beschrieben) unterliegen einer KESt in Höhe von 27,5 %, wobei die 

KESt auf die Körperschaftsteuer von 25 % angerechnet oder der übersteigende Betrag zurückerstattet 

werden kann, sofern keine Befreiungserklärung gegenüber der auszahlenden oder depotführenden Stelle 

abgegeben und von vornherein keine KESt erhoben wurde. Es kann auch die KESt zu einem reduzierten 

Steuersatz in Höhe von 25 % einbehalten werden, allerdings haben die Anleger gegenüber der auszahlenden 

oder depotführenden Stelle keinen Anspruch auf die Anwendung dieses reduzierten Steuersatzes. 



672 

Eigennützige Privatstiftungen im Sinne des Privatstiftungsgesetzes, die die in § 13 Abs. 3 und 6 

Körperschaftsteuergesetz geregelten Voraussetzungen erfüllen und Zertifikate im Privatvermögen halten, 

unterliegen mit ihren Einkünften aus Derivaten in Form von Zertifikaten unter bestimmten 

Voraussetzungen einer Zwischenbesteuerung zu einem Steuersatz von 25 %. Unter den in § 94 Abs. 12 

EStG genannten Voraussetzungen wird keine KESt erhoben. 

Aspekte der steuerlichen Behandlung bestimmter Zertifikate 

Alle Einkünfte aus der Veräußerung oder Einlösung von entgeltlich erworbenen Zertifikaten unterliegen 

der Einkommensteuer in Höhe von 27,5%, wobei die Steuererhebung bei Vorliegen einer inländischen 

depotführenden oder auszahlenden Stelle (i.d.R.) im Wege des KESt-Abzugs erfolgt. 

Bemessungsgrundlage ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Veräußerungserlös, dem Einlösungs- oder 

Abschichtungsbetrag und den Anschaffungskosten, jeweils inklusive anteiliger Stückzinsen. Im Übrigen 

kann auf die bereits oben zur „Ertragsbesteuerung der Zertifikate“ dargestellte Rechtslage verwiesen 

werden.  

Unverzinste Indexzertifikate, unverzinste Zertifikate, welche die Wertentwicklung anderer Basiswerte als 

Indizes abbilden und andere (verbriefte) derivative Zertifikate werden als (verbriefte) Derivate eingeordnet 

und dem 27,5% KESt-Abzug auf realisierte Wertsteigerungen und andere Einkünfte aus solchen 

Finanzinstrumenten unterworfen.  

Sollte es, wie bei in einer physischen Lieferung resultierenden Zertifikaten im Zuge der Abwicklung des 

Wertpapiers zur Andienung oder zum sonstigen Erwerb von Aktien oder sonstigen Basiswerten kommen, 

ist der Bezug der Aktien oder sonstiger Basiswerte als Anschaffung der Basiswerte zu qualifizieren. Die 

Anschaffungskosten des Zertifikats sind weiterzuführen und stellen für den Anleger die 

Anschaffungskosten des im Zuge der physischen Lieferung erhaltenen Basiswerts dar.  

Besteuerung von beschränkt Steuerpflichtigen

Zinseinkünfte, die von außerhalb Österreich ansässigen natürlichen Personen erzielt werden, sind seit 1. 

Januar 2017 in Österreich steuerpflichtig, wenn (1) das Wertpapier von einer österreichischen Emittentin 

(bzw. österreichischen Zweigstelle einer ausländischen Emittentin) begeben wurde und (2) aufgrund einer 

inländischen auszahlenden oder depotführenden Stelle KESt einzubehalten ist. Da die Emittentin keine 

österreichische Emittentin ist, sollte keine beschränkte Steuerpflicht bestehen. Eine Entlastung von der 

KESt durch die auszahlende Stelle ist bei Vorlage einer entsprechenden Ansässigkeitsbescheinigung des 

Anlegers möglich. 

Falls es sich um inländische Stückzinsen handelt (einschließlich solche bei Nullkuponanleihen und 

sonstigen Forderungswertpapieren) und KESt einzubehalten war (beispielsweise deshalb, weil eine 

österreichische Zahlstelle die Stückzinsen weiterleitet – siehe oben), unterliegen sie ebenfalls als Einkünfte 

aus Kapitalvermögen der beschränkten Einkommensteuerpflicht, sofern entweder die Wertpapiere von 

einer österreichischen Emittentin begeben wurden (was nicht der Fall ist) oder der Schuldner der 
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Stückzinsen (Erwerber der Wertpapiere) seinen Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz in Österreich hat oder 

Zweigstelle eines ausländischen Kreditinstitutes ist. 

Ausgenommen von der beschränkten Steuerpflicht (und somit von der KESt befreit) sind jene Zinsen (inkl. 

Stückzinsen), die von ausländischen Anlegern erzielt werden, die entweder keine natürlichen Personen sind 

(d.h. Körperschaften sind) oder die in einem Staat ansässig sind, mit dem ein automatischer 

Informationsaustausch besteht, sofern sie einen entsprechenden Nachweis erbringen. Der Nachweis hat 

durch Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung aus einem solchen Staat zu erfolgen. Bei 

steuerlich transparent beurteilten Personengesellschaften ist auf die dahinterstehenden Gesellschafter 

durchzublicken. Ausländische Anleger können außerdem eine Rückerstattung nach den nationalen 

Bestimmungen oder im Rahmen des Doppelbesteuerungsabkommens bei den österreichischen 

Steuerbehörden nach Ablauf der Einbehaltung und nach elektronischer Vorausmeldung beantragen (§ 240a 

Bundesabgabenordnung). 

Wenn eine nicht in Österreich ansässige natürliche Person oder Körperschaft Einkommen aus 

Kapitalvermögen durch eine österreichische Betriebsstätte erzielt, stimmt die Besteuerung zu großen Teilen 

mit jener eines in Österreich ansässigen Anlegers überein, d.h. sowohl der Betriebsstätte zurechenbare 

Zinseinnahmen als auch realisierte Wertsteigerungen unterliegen der (unbeschränkten) Ertragsbesteuerung 

und daher auch der KESt (siehe oben), sofern keine Ausnahmebestimmung greift. 

Österreichische Erbschaft- und Schenkungsteuer und Rechtsgeschäftsgebühr 

In Österreich wird keine Erbschafts- oder Schenkungssteuer erhoben. 

Es sollte jedoch beachtet werden, dass bestimmte unentgeltliche Übertragungen von Wirtschaftsgütern auf 

(inländische oder ausländische) privatrechtliche Stiftungen und damit vergleichbare Vermögensmassen der 

Stiftungseingangssteuer gemäß dem Stiftungseingangssteuergesetz unterliegen. Diese Steuer wird 

ausgelöst, falls der Zuwendende oder der Erwerber im Zeitpunkt der Zuwendung einen Wohnsitz, den 

gewöhnlichen Aufenthalt, den Sitz oder den Ort der Geschäftsleitung in Österreich haben. Bestimmte 

Befreiungen gelten im Falle einer Zuwendung von Todes wegen, insbesondere auch für Kapitalvermögen 

im Sinne des § 27 Abs. 4 EStG (Derivate), sowie auf die daraus bezogenen Einkünfte der 27,5 %ige 

Sondersteuersatz anwendbar ist. Bemessungsgrundlage ist der beizulegende Zeitwert der Zuwendung nach 

Abzug von Schulden und Lasten, berechnet zum Zeitpunkt der Zuwendung. Der Steuersatz beträgt 

grundsätzlich 2,5 %, wobei in Sonderfällen ein höherer Satz von 25 % gilt. 

Ferner besteht eine besondere Anzeigepflicht für Schenkungen. Diese Anzeigepflicht entsteht, falls der 

Schenker oder der Beschenkte im Zeitpunkt der Zuwendung einen Wohnsitz, den gewöhnlichen Aufenthalt, 

den Sitz oder den Ort der Geschäftsleitung in Österreich haben. Nicht alle Schenkungen fallen unter die 

Anzeigepflicht: Bei Schenkungen an bestimmte nahestehende Personen gilt ein jährlicher Grenzwert von 

EUR 50.000; in allen anderen Fällen ist eine Anzeige vorgeschrieben, falls der Wert der Schenkungen in 

einem Zeitraum von fünf Jahren einen Betrag von EUR 15.000 übersteigt. 

Ferner sollte beachtet werden, dass die unentgeltliche Übertragung von Zertifikaten eine 

Einkommensteuerpflicht auf der Ebene des Übertragenden gemäß § 27 Abs. 6 Z 1 EStG auslösen kann 

(siehe oben). 
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Unter der Voraussetzung, dass keine andere Transaktion abgeschlossen wird, welche potenziell dem 

österreichischen Gebührengesetz unterliegt (wie Zessionen) und für die eine Urkunde im Sinne des 

österreichischen Gebührengesetzes errichtet wird, unterliegt im Allgemeinen sowohl der Kauf und der 

Verkauf der Zertifikate, als auch die Auszahlung der Zertifikate nicht der Rechtsgeschäftsgebühr. Davon 

ausgenommen können Namens-Zertifikate und andere auf den Namen lautende Zertifikate sein. 

III.  Steuerliche Behandlung im Großherzogtum Luxemburg  

Die nachfolgende Zusammenfassung ist allgemeiner Natur und erscheint hier ausschließlich zu 

Informationszwecken. Sie basiert auf den derzeit geltenden Gesetzen Luxemburgs, und ist keinesfalls 

geeignet oder dazu intendiert, als Rechts- oder Steuerberatung zu dienen, und soll auch nicht als solche 

ausgelegt werden. Interessierte Anleger sollten sich deshalb an ihre eigenen Rechts- bzw. Steuerberater 

wenden, um sich über die möglichen Auswirkungen nationaler, lokaler oder ausländischer Gesetze, 

insbesondere auch der luxemburgischen Steuergesetzgebung, zu informieren, die für sie möglicherweise 

gelten. 

Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung von Steuern an der Quelle.  

Quellensteuer 

(i) Im Ausland ansässige Inhaber der Wertpapiere 

Nach der derzeit geltenden allgemeinen luxemburgischen Steuergesetzgebung und gemäß den Gesetzen 

vom 21. Juni 2005 (im Folgenden die Gesetze) unterfallen Tilgungs-, Zins- und Aufschlagszahlungen an 

im Ausland ansässige Inhaber von Wertpapieren, mit Ausnahme von Gewinnpartizipationswertpapieren, 

nicht der Quellensteuer, gleiches gilt auch für auf die Wertpapiere aufgelaufene, aber nicht ausgeschüttete 

Zinsen; auch fällt für die Rücknahme oder den Rückkauf von Wertpapieren, die von im Ausland ansässigen 

Inhabern gehalten werden, keine luxemburgische Quellensteuer an.  

Entsprechend den Gesetzen zur Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Rates 2003/48/EG im Bereich 

der Besteuerung von Zinserträgen sowie zur Ratifizierung der Abkommen, die Luxemburg mit einigen 

abhängigen und assoziierten Gebieten von EU Mitgliedstaaten (im Folgenden die Gebiete) abgeschlossen 

hat, unterfallen durch eine in Luxemburg ansässige Zahlstelle ausgeführte oder zugeschriebene 

Zinszahlungen oder Zahlungen ähnlicher Erträge an einen oder zu unmittelbaren Gunsten eines in einem 

EU-Mitgliedstaat (außer Luxemburg) oder einem der Gebiete wohnhaften oder ansässigen wirtschaftlichen 

Eigentümer(s) oder eine(r) sonstige(n) Einrichtung (Residual Entity) nach gesetzlicher Definition der 

Quellensteuer, sofern der entsprechende Empfänger die relevante Zahlstelle nicht in geeigneter Weise 

beauftragt hat, Angaben zu den betreffenden Zinszahlungen oder Zahlungen ähnlicher Erträge an die 

zuständigen Finanzbehörden seines/ihres Ansässigkeitsstaates zu übermitteln, bzw., wenn der 

wirtschaftliche Eigentümer eine natürliche Person ist, dieser der Zahlstelle eine durch die Steuerbehörden 

seines/ihres Ansässigkeitsstaates im erforderlichen Format ausgestellte Steuerbescheinigung vorgelegt hat. 

Sofern Quellensteuer anfällt, wird diese aktuell mit einem Satz von 35% erhoben. Die Verantwortung für 

die Einbehaltung der Quellensteuer obliegt der Luxemburger Zahlstelle. Zinsausschüttungen auf die 
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Wertpapiere, die unter den Geltungsbereich der Gesetze fallen, sind derzeit mit einer Quellensteuer in Höhe 

von 35% belegt.  

(ii) Im Inland (Luxemburg) ansässige Inhaber von Wertpapieren 

Nach der derzeit geltenden allgemeinen luxemburgischen Steuergesetzgebung und gemäß dem Gesetz vom 

23. Dezember 2005 in seiner derzeit gültigen Fassung (im Folgenden das Gesetz), unterfallen Zins-, 

Tilgungs- oder Aufschlagszahlungen an in Luxemburg ansässige Inhaber von Wertpapieren, mit Ausnahme 

von Gewinnpartizipationswertpapieren, nicht der Quellensteuer, gleiches gilt auch für auf die Wertpapiere 

aufgelaufene, aber nicht ausgeschüttete Zinsen; auch fällt für die Rücknahme oder den Rückkauf von 

Wertpapieren, die von in Luxemburg ansässigen Anlegern gehalten werden, keine luxemburgische 

Quellensteuer an.  

Gemäß dem Gesetz unterfallen durch eine in Luxemburg ansässige Zahlstelle ausgeführte oder 

zugeschriebene Zinszahlungen oder Zahlungen ähnlicher Erträge an einen oder zu Gunsten eines in 

Luxemburg ansässigen wirtschaftlichen Eigentümer(s), der eine natürliche Person ist, einer Quellensteuer 

in Höhe von 10%. Der Quellensteuerabzug wirkt vollständig einkommensteuerbefreiend, sofern der 

wirtschaftliche Eigentümer eine natürliche Person ist, deren Handeln auf die Verwaltung des eigenen, 

privaten Vermögens ausgerichtet ist. Die Verantwortung für die Einbehaltung der Quellensteuer obliegt der 

Luxemburger Zahlstelle. Zinsausschüttungen auf die Wertpapiere, die unter den Geltungsbereich des 

Gesetzes fallen, wären mit einer Quellensteuer in Höhe von 10% belegt.  

IV. Steuerliche Behandlung aufgrund des U.S.-amerikanischen HIRE Acts 

Der U.S. Hiring Incentives to Restore Employment Act (HIRE Act, Gesetz des Einstellungsanreizes für die 

Wiederbeschäftigung) hat Paragraph 871(m) in das U.S. amerikanische Steuergesetz (U.S. Internal 

Revenue Code) von 1986 eingeführt, der eine „dividendenähnliche“ Zahlung wie eine Dividende von einer 

U.S.-amerikanischen Quelle behandelt. Gemäß Paragraph 871(m) würde eine solche Zahlung im 

Allgemeinen einer 30-prozentigen U.S.-Quellensteuer unterliegen, welche durch ein anwendbares 

Steuerabkommen, welches geeignet für Vorschüsse gegenüber anderen U.S. Steuerverbindlichkeiten oder 

–erstattungen ist, reduziert werden kann, vorausgesetzt, dass der wirtschaftlich Berechtigte rechtzeitig einen 

Vorschuss oder eine Erstattung von dem IRS (Internal Revenue Service, U.S. Finanzbehörde) beansprucht. 

Eine „dividendenähnliche“ Zahlung ist (i) eine Ersatzdividendenzahlung, die entsprechend einer 

Wertpapierleihe oder eines Verkaufs – und Wiederkaufsgeschäfts, welches (direkt oder indirekt) von oder 

unter Bezug auf die Zahlung einer Dividende einer Quelle innerhalb der Vereinigten Staaten abhängig ist, 

festgestellt wird, (ii) eine Zahlung die gemäß eines „speziellen derivativen Finanzkontrakts“ (sog. specified 

notional principal contract), welcher (direkt oder indirekt) von oder unter Bezug auf die Zahlung einer 

Dividende einer Quelle innerhalb der Vereinigten Staaten abhängig ist, festgestellt wird, und (iii) jede 

andere Zahlung, die von der IRS als substantiell ähnlich zu den unter (i) und (ii) beschriebenen Zahlungen 

festgelegt wird. Vorgeschlagene Bestimmungen des U.S. Finanzministeriums erweitern den 

Anwendungsbereich der Einbehaltung unter Paragraph 871(m) mit Beginn des 01. Januar 2017.  
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Während wesentliche Aspekte der Anwendbarkeit von Paragraph 871(m) auf Schuldverschreibungen 

ungewiss sind, wenn der Emittent oder die für die Quellensteuer zuständige Stelle bestimmen, dass eine 

Quellensteuer anfällt, sind weder der Emittent noch die für die Quellensteuer zuständige Stelle verpflichtet 

zusätzliche Beträge in Bezug auf die so einbehaltenen Beträge zu zahlen. 

Zukünftige Anleger sollten bezüglich der möglichen Anwendbarkeit von Paragraph 871(m) auf die 

Wertpapiere ihre Steuerberater konsultieren. 
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N.   ZUSTIMMUNG ZUR VERWENDUNG DES BASISPROSPEKTS  

I. Zur Verfügung zu stellende Informationen über die Zustimmung der Emittentin oder der für die 

Erstellung des Basisprospekts zuständigen Person 

In den Endgültigen Bedingungen wird veröffentlicht, ob die Emittentin eine individuelle oder generelle 

Zustimmung zur Verwendung dieses Basisprospekts, einschließlich etwaiger Nachträge sowie der 

zugehörigen Endgültigen Bedingungen erteilt.  

Sofern die Emittentin eine individuelle Zustimmung zur Verwendung dieses Basisprospekts erteilt, erteilt 

die Emittentin den in den Endgültigen Bedingungen namentlich genannten Finanzintermediären für eine 

spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung von Wertpapieren ihre individuelle Zustimmung 

zur Verwendung dieses Basisprospekts, einschließlich etwaiger Nachträge sowie der zugehörigen 

Endgültigen Bedingungen. Die Emittentin übernimmt die Haftung für den Inhalt dieses Basisprospekts, 

einschließlich etwaiger Nachträge, sowie der zugehörigen Endgültigen Bedingungen auch hinsichtlich 

einer späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung der Wertpapiere durch Finanzintermediäre, 

die die Zustimmung zur Verwendung dieses Basisprospekts, einschließlich etwaiger Nachträge, sowie der 

zugehörigen Endgültigen Bedingungen erhalten haben.  

Sofern die Emittentin eine generelle Zustimmung zur Verwendung dieses Basisprospekts erteilt, erteilt die 

Emittentin allen Finanzintermediären im Sinne von § 3 Abs. 3 WpPG für eine spätere Weiterveräußerung 

oder endgültige Platzierung von Wertpapieren ihre generelle Zustimmung zur Verwendung dieses 

Basisprospekts, einschließlich etwaiger Nachträge sowie der zugehörigen Endgültigen Bedingungen. Die 

Emittentin übernimmt die Haftung für den Inhalt dieses Basisprospekts, einschließlich etwaiger Nachträge, 

sowie der zugehörigen Endgültigen Bedingungen auch hinsichtlich einer späteren Weiterveräußerung oder 

endgültigen Platzierung der Wertpapiere durch Finanzintermediäre, die die Zustimmung zur Verwendung 

dieses Basisprospekts, einschließlich etwaiger Nachträge, sowie der zugehörigen Endgültigen Bedingungen 

erhalten haben.  

Die Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts für die spätere Weiterveräußerung oder endgültige 

Platzierung der Wertpapiere durch die Finanzintermediäre gilt während der Dauer der Gültigkeit des 

Prospekts in Übereinstimmung mit § 9 Wertpapierprospektgesetz. 

Die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung von Wertpapieren durch Finanzintermediäre 

kann während der Dauer der Gültigkeit des Prospekts in Übereinstimmung mit § 9 

Wertpapierprospektgesetz erfolgen.  

Im Falle einer Zustimmung zur Verwendung dieses Basisprospekt, dürfen Finanzintermediäre diesen 

Basisprospekt, einschließlich etwaiger Nachträge sowie die zugehörigen Endgültigen Bedingungen für eine 

spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Wertpapiere im Rahmen der geltenden 

Verkaufsbeschränkungen in dem in den Endgültigen Bedingungen genannten Land (Deutschland und/oder 

Österreich und/oder Luxemburg) verwenden.  
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Sofern die Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts vorbehaltlich bestimmter Bedingungen 

erfolgt, werden diese in den Endgültigen Bedingungen veröffentlicht. Sofern die Zustimmung zur 

Verwendung des Basisprospekts hingegen nicht vorbehaltlich etwaiger Bedingungen erfolgt, wird dies in 

den Endgültigen Bedingungen entsprechend bekannt gemacht.  

Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot macht, unterrichtet dieser Finanzintermediär 

die Anleger zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über die Angebotsbedingungen.  

II. Zusätzliche Informationen für den Fall, dass ein oder mehrere spezifische Finanzintermediäre die 

Zustimmung erhalten 

Sofern ein oder mehrere spezifische Finanzintermediäre die Zustimmung zur Verwendung dieses 

Basisprospekts erhalten, werden in den Endgültigen Bedingungen Liste und Identität (Name und Adresse) 

des Finanzintermediärs/der Finanzintermediäre, der/die den Basisprospekt verwenden darf/dürfen, 

veröffentlicht.  

Etwaige neue Informationen zu Finanzintermediären, die zum Zeitpunkt der Billigung dieses 

Basisprospekts oder gegebenenfalls der Übermittlung der Endgültigen Bedingungen unbekannt waren, 

werden auf der Internetseite der Anbieterin unter http://www.sg-zertifikate.de bei öffentlichen Angeboten 

in der Bundesrepublik Deutschland bzw. http://www.sg-zertifikate.at bei öffentlichen Angeboten in der 

Republik Österreich sowie - bei öffentlichen Angeboten im Großherzogtum Luxemburg – unter 

http://prospectus.socgen.com veröffentlicht. 

III. Zusätzliche Informationen für den Fall, dass sämtliche Finanzintermediäre die Zustimmung 

erhalten 

Jeder den Basisprospekt verwendende Finanzintermediär hat auf seiner Website anzugeben, dass er 

diesen Basisprospekt mit Zustimmung und gemäß den Bedingungen verwendet, an die die 

Zustimmung gebunden ist. 
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O.  FORTGEFÜHRTE ANGEBOTE 

Unter diesem Basisprospekt, der als Nachfolgeprospekt für die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten 

Wertpapiere dient, wird das erstmalig auf Grundlage des Basisprospekts vom 30. Januar 2019 begonnene 

öffentliche Angebot der Wertpapiere mit folgenden ISINs fortgeführt. Zu diesem Zweck werden die 

Zertifikatebedingungen des Basisprospekts vom 30. Januar 2019 sowie das Muster der Endgültigen 

Bedingungen des Basisprospekts vom 30. Januar 2019 an dieser Stelle per Verweis in diesen Basisprospekt 

einbezogen. 

Liste der fortzuführenden ISINs: 

DE000SG1DM61 DE000SC9YXZ5 DE000ST4H4N0 DE000ST7SUW5 DE000ST9GRJ9 

DE000A19YHJ1 DE000SC9YXQ4 DE000ST4H4P5 DE000ST7SUX3 DE000ST9GRK7 

DE000ST0AUY4 DE000SC9YX56 DE000ST4H4R1 DE000ST7SUY1 DE000ST9GRL5 

DE000ST0AU76 DE000SC9YX23 DE000ST4H4S9 DE000ST7SUZ8 DE000ST9GRM3 

DE000ST0AVA2 DE000SC9YXP6 DE000ST4H4T7 DE000ST7SU04 DE000ST9GRN1 

DE000ST0AVK1 DE000SC9YXV4 DE000ST4H4V3 DE000ST7SU12 DE000ST9GRP6 

DE000ST0AVJ3 DE000SC9YXY8 DE000ST4H4W1 DE000ST7SU20 DE000ST9GRQ4 

DE000ST0AVL9 DE000SC9YXT8 DE000ST4H4X9 DE000ST7SU38 DE000ST9GRR2 

DE000ST0AVZ9 DE000SC9YXX0 DE000ST4H4Z4 DE000ST7SU46 DE000ST9GRS0 

DE000ST0AV00 DE000SC9YXW2 DE000ST4H401 DE000ST7SU53 DE000ST9GRT8 

DE000ST0AV34 DE000SC9YXK7 DE000ST4H427 DE000ST7SU61 DE000ST9GRU6 

DE000ST0AV83 DE000SC9YXM3 DE000ST4H435 DE000ST7SU79 DE000ST9GRV4 

DE000ST0AWB8 DE000SC9YXG5 DE000ST4H443 DE000ST7SU87 DE000ST9GRW2 

DE000ST0AWD4 DE000SC9YX80 DE000ST4H450 DE000ST7SU95 DE000ST9GRX0 

DE000ST0AWL7 DE000SC9YXN1 DE000ST4H468 DE000ST7SVA9 DE000ST9GRZ5 

DE000ST0AUX6 DE000SC9Y1A3 DE000ST4H476 DE000ST7SVC5 DE000ST9GR01 

DE000SGM99X3 DE000SC9Y081 DE000ST4H484 DE000ST7SVD3 DE000ST9GR19 

DE000SGM9918 DE000SC9Y1B1 DE000ST4H492 DE000ST7SVE1 DE000ST9GR27 

DE000SGM9975 DE000SC9Y099 DE000ST4H5A4 DE000ST7SVF8 DE000ST9GR35 

DE000SGM9942 DE000SC9Y1H8 DE000ST4H5B2 DE000ST7SVG6 DE000ST9GR43 

DE000SGM9959 DE000SC9Y1L0 DE000ST4H5C0 DE000ST7SVH4 DE000ST9GR50 

DE000SGM99Y1 DE000SC9Y1C9 DE000ST4H5D8 DE000ST7SVJ0 DE000ST9GR68 

DE000SGM99Z8 DE000SC9Y1J4 DE000ST4H5E6 DE000ST7SVK8 DE000ST9GR76 

DE000SGM9900 DE000SC9Y040 DE000ST4H5F3 DE000ST7SVM4 DE000ST9GR84 

DE000SGM9934 DE000SC9Y1D7 DE000ST4H6E4 DE000ST7SVN2 DE000ST9GR92 
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DE000SGM9983 DE000SC9Y1K2 DE000ST4H6F1 DE000ST7SVP7 DE000ST9GSA6 

DE000SGM9967 DE000SC9Y073 DE000ST4H6G9 DE000ST7SVQ5 DE000ST9GSB4 

DE000ST3WCP8 DE000SC9Y1F2 DE000ST4H6H7 DE000ST7SVR3 DE000ST9GSC2 

DE000ST3R1C8 DE000SC9Y1G0 DE000ST4H6J3 DE000ST7SVS1 DE000ST9GSD0 

DE000ST3WCL7 DE000SC9Y1E5 DE000ST4H6K1 DE000ST7SVT9 DE000ST9GSE8 

DE000ST3WCN3 DE000SC9Y1M8 DE000ST4H6L9 DE000ST7SVU7 DE000ST9GSF5 

DE000ST3R1D6 DE000SC9Y065 DE000ST4H6M7 DE000ST7SVV5 DE000ST9GSG3 

DE000ST3R1E4 DE000SC9Y057 DE000ST4H6N5 DE000ST7SVW3 DE000ST9GXQ2 

DE000ST3WCR4 DE000SC9Y149 DE000ST4H6P0 DE000ST7SVX1 DE000ST9GXR0 

DE000ST3WCQ6 DE000SC9Y1Z0 DE000ST4H6Q8 DE000ST7SVY9 DE000ST9GXS8 

DE000ST3WCS2 DE000SC9Y115 DE000ST4H6R6 DE000ST7SVZ6 DE000ST9GXT6 

DE000ST3WCT0 DE000SC9Y131 DE000ST4H6S4 DE000ST7SV03 DE000ST9GXU4 

DE000ST3WCU8 DE000SC9Y1X5 DE000ST4H6T2 DE000ST7SV11 DE000ST9GXV2 

DE000ST3WCZ7 DE000SC9Y1S5 DE000ST4H6V8 DE000ST7SV29 DE000ST9GXW0 

DE000ST3WC04 DE000SC9Y1R7 DE000ST4H6W6 DE000ST7SV37 DE000ST9GXX8 

DE000ST3WC20 DE000SC9Y156 DE000ST4H6X4 DE000ST7SV45 DE000ST9GXY6 

DE000ST3WC12 DE000SC9Y107 DE000ST4H6Y2 DE000ST7SV52 DE000ST9GXZ3 

DE000ST3WC38 DE000SC9Y1N6 DE000ST4H6Z9 DE000ST7SV60 DE000ST9GX03 

DE000ST6W421 DE000SC9Y1V9 DE000ST4H609 DE000ST7SV78 DE000ST9GX11 

DE000ST6W5K2 DE000SC9Y1W7 DE000ST4H633 DE000ST7SV86 DE000ST9GX29 

DE000ST3WC87 DE000SC9Y123 DE000ST4H641 DE000ST7SV94 DE000ST9GX45 

DE000ST3WC95 DE000SC9Y1P1 DE000ST4H674 DE000ST7SWA7 DE000ST9GX52 

DE000ST3WDA8 DE000SC9Y1U1 DE000ST4H682 DE000ST7SWF6 DE000ST9GX60 

DE000ST3WDC4 DE000SC9Y1Y3 DE000ST4H690 DE000ST7SWG4 DE000ST9GX78 

DE000ST3WDB6 DE000SC9Y1T3 DE000ST4H7A0 DE000ST7SWH2 DE000ST9GX86 

DE000ST3WDF7 DE000SC9Y339 DE000ST4H7B8 DE000ST7SWJ8 DE000ST9GX94 

DE000ST3WDG5 DE000SC9Y4A7 DE000ST4H7C6 DE000ST7SWM2 DE000ST9GYA4 

DE000ST3WDH3 DE000SC9Y354 DE000ST4H7G7 DE000ST7SWW1 DE000ST9GYB2 

DE000ST3WDJ9 DE000SC9Y370 DE000ST4H7J1 DE000ST7SWY7 DE000ST9GYC0 

DE000ST3WDK7 DE000SC9Y4B5 DE000ST4H7K9 DE000ST7SWZ4 DE000ST9GYD8 

DE000ST3WDN1 DE000SC9Y388 DE000ST4H7L7 DE000ST7SW10 DE000ST9GYE6 

DE000ST3WDQ4 DE000SC9Y4C3 DE000ST4H7N3 DE000ST7SW28 DE000ST9GYF3 

DE000ST3WDP6 DE000SC9Y347 DE000ST4H7V6 DE000ST7SXH0 DE000ST9GYG1 

DE000ST3WDR2 DE000SC9Y321 DE000ST4H7Y0 DE000ST7SXJ6 DE000ST9GYH9 
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DE000ST3WDS0 DE000SC9Y396 DE000ST4H724 DE000ST7SXK4 DE000ST9GYJ5 

DE000ST3WDV4 DE000SC9Y362 DE000ST4H765 DE000ST7SXL2 DE000ST9GYK3 

DE000ST3WDW2 DE000SC9Y4D1 DE000ST4H773 DE000ST7SXM0 DE000ST9GYL1 

DE000ST3WDX0 DE000SC9Y5Y4 DE000ST4H781 DE000ST7SXN8 DE000ST9GYN7 

DE000ST3WDY8 DE000SC9Y545 DE000ST4H799 DE000ST7SXP3 DE000ST9GYP2 

DE000ST3WDZ5 DE000SC9Y552 DE000ST4H5G1 DE000ST7SXQ1 DE000ST9GYQ0 

DE000ST3WD03 DE000SC9Y537 DE000ST4H5H9 DE000ST7SXR9 DE000ST9GYR8 

DE000ST3WD11 DE000SC9Y529 DE000ST4H5J5 DE000ST7SXS7 DE000ST9GYS6 
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DE000ST3S103 DE000ST1M3E7 DE000ST4GCE3 DE000ST7TC05 DE000ST922U1 

DE000ST3S111 DE000ST1M3J6 DE000ST4GCF0 DE000ST7TC13 DE000ST922V9 

DE000ST3S129 DE000ST1M3K4 DE000ST4GCG8 DE000ST7TC21 DE000ST922W7 

DE000ST3S2G6 DE000ST1M3L2 DE000ST4GCK0 DE000ST7TC39 DE000ST922X5 

DE000ST3S186 DE000ST1M3Q1 DE000ST4GCJ2 DE000ST7TC47 DE000ST922Y3 

DE000ST3S194 DE000ST1M3R9 DE000ST4GCL8 DE000ST7TC54 DE000ST922Z0 

DE000ST3S2A9 DE000ST1M3S7 DE000ST4GCP9 DE000ST7TC62 DE000ST92204 

DE000ST3S2H4 DE000ST1M3W9 DE000ST4GCQ7 DE000ST7TC70 DE000ST92212 

DE000ST3S2B7 DE000ST1M3X7 DE000ST4GCR5 DE000ST7TC88 DE000ST92220 

DE000ST3S2N2 DE000ST1M3Y5 DE000ST4GCT1 DE000ST7TC96 DE000ST92238 

DE000ST3S2T9 DE000ST1M324 DE000ST4GCX3 DE000ST7TDA5 DE000ST92246 

DE000ST3S2M4 DE000ST1M340 DE000ST4GCZ8 DE000ST7TDB3 DE000ST92253 

DE000ST3S2L6 DE000ST1M332 DE000ST4GC37 DE000ST7TDC1 DE000ST92261 

DE000ST3S2V5 DE000ST1M381 DE000ST4GC29 DE000ST7TDD9 DE000ST92279 

DE000ST3S2X1 DE000ST1M399 DE000ST4GC52 DE000ST7TDE7 DE000ST92287 

DE000ST3S2Y9 DE000ST1M4A3 DE000ST4GC60 DE000ST7TDF4 DE000ST923K0 

DE000ST3S236 DE000ST1M4E5 DE000ST4GC78 DE000ST7TDG2 DE000ST923L8 

DE000ST3S228 DE000ST1M4F2 DE000ST4GC86 DE000ST7TDH0 DE000ST923M6 

DE000ST3S3H2 DE000ST1M4G0 DE000ST4GC94 DE000ST7TDJ6 DE000ST923N4 

DE000ST3S3G4 DE000ST1M4L0 DE000ST4GDL6 DE000ST7TDK4 DE000ST923P9 

DE000ST3S3F6 DE000ST1M4M8 DE000ST4GDK8 DE000ST7TDL2 DE000ST923Q7 

DE000ST3S3D1 DE000ST1M4N6 DE000ST4GDM4 DE000ST7TDM0 DE000ST923R5 

DE000ST3S3V3 DE000ST1M4S5 DE000ST4GDJ0 DE000ST7TDN8 DE000ST923S3 

DE000ST3S3U5 DE000ST1M4T3 DE000ST4GDS1 DE000ST7TDP3 DE000ST923T1 

DE000ST3S3T7 DE000ST1M4U1 DE000ST4GDQ5 DE000ST7TDQ1 DE000ST923U9 

DE000ST3S3R1 DE000ST1M4Y3 DE000ST4GDN2 DE000ST7TDR9 DE000ST92295 
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DE000ST3S4W9 DE000ST1M4Z0 DE000ST4GDP7 DE000ST7TDS7 DE000ST923A1 

DE000ST3S335 DE000ST1M407 DE000ST4GDR3 DE000ST7TDT5 DE000ST923B9 

DE000ST3S343 DE000ST1M449 DE000ST4GDU7 DE000ST7TG27 DE000ST923C7 

DE000ST3S350 DE000ST1M456 DE000ST4GDT9 DE000ST7TG35 DE000ST923D5 

DE000ST3S368 DE000ST1M464 DE000ST4JXN4 DE000ST7TG43 DE000ST923E3 

DE000ST3S376 DE000ST1M506 DE000ST4JXP9 DE000ST7TG50 DE000ST923F0 

DE000ST3S384 DE000ST1M514 DE000ST4JXK0 DE000ST7TG68 DE000ST923J2 

DE000ST3S392 DE000ST1M522 DE000ST4JXM6 DE000ST7TG76 DE000ST924M4 

DE000ST3S4A5 DE000ST1M5C6 DE000ST4JXR5 DE000ST7TG84 DE000ST924N2 

DE000ST3S4B3 DE000ST1M5B8 DE000ST4JYJ0 DE000ST7THB4 DE000ST924P7 

DE000ST3S4C1 DE000ST1M5A0 DE000ST4JYK8 DE000ST7THC2 DE000ST923V7 

DE000ST3S4D9 DE000ST1M5N3 DE000ST4JXW5 DE000ST7THD0 DE000ST923W5 

DE000ST3S4E7 DE000ST1M5P8 DE000ST4JXX3 DE000ST7THE8 DE000ST923X3 

DE000ST3S4K4 DE000ST1M5Q6 DE000ST4JXY1 DE000ST7THF5 DE000ST923Y1 

DE000ST3S525 DE000ST1M5J1 DE000ST4JXZ8 DE000ST7TL95 DE000ST923Z8 

DE000ST3S541 DE000ST1M5H5 DE000ST4JX13 DE000ST7TMA6 DE000ST92303 

DE000ST3S533 DE000ST1M5G7 DE000ST4JX05 DE000ST7TMC2 DE000ST92311 

DE000ST3S6S2 DE000ST1M5W4 DE000ST4JX47 DE000ST7TMD0 DE000ST92329 

DE000ST3S6Q6 DE000ST1M5U8 DE000ST4JX62 DE000ST7THG3 DE000ST92337 

DE000ST3S6P8 DE000ST1M5V6 DE000ST4JYC5 DE000ST7THH1 DE000ST92345 

DE000ST3S6V6 DE000ST1M563 DE000ST4JYL6 DE000ST7THJ7 DE000ST92352 

DE000ST3S749 DE000ST1M571 DE000ST4JYM4 DE000ST7THL3 DE000ST92360 

DE000ST3S798 DE000ST1M589 DE000ST4JYG6 DE000ST7THM1 DE000ST92378 

DE000ST3S8A6 DE000ST1M6C4 DE000ST4JYR3 DE000ST7THN9 DE000ST92386 

DE000ST3S8B4 DE000ST1M6D2 DE000ST4JYQ5 DE000ST7THP4 DE000ST92394 

DE000ST3S8D0 DE000ST1M6E0 DE000ST4JYH4 DE000ST7THQ2 DE000ST924A9 

DE000ST3S8G3 DE000ST1THR3 DE000ST4JTU7 DE000ST7THR0 DE000ST924B7 

DE000ST3S8M1 DE000ST1THS1 DE000ST4JTY9 DE000ST7THS8 DE000ST924C5 

DE000ST3S8N9 DE000ST05Y87 DE000ST4JTV5 DE000ST7THT6 DE000ST924D3 

DE000ST3S8P4 DE000ST05Y95 DE000ST4JTW3 DE000ST7THU4 DE000ST924E1 

DE000ST3S8Q2 DE000ST05ZA3 DE000ST4JTX1 DE000ST7THV2 DE000ST924F8 

DE000ST3S8R0 DE000ST05ZB1 DE000ST4JT35 DE000ST7THW0 DE000ST924G6 

DE000ST3S855 DE000ST05ZC9 DE000ST4JT27 DE000ST7THX8 DE000ST924H4 

DE000ST3S848 DE000ST05ZD7 DE000ST4JT19 DE000ST7THY6 DE000ST924J0 
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DE000ST3S9F3 DE000ST05ZE5 DE000ST4JTZ6 DE000ST7THZ3 DE000ST919Y9 

DE000ST3S9D8 DE000ST05ZF2 DE000ST4JT01 DE000ST7TH18 DE000ST919Z6 

DE000ST3S9C0 DE000ST05ZG0 DE000ST4JT50 DE000ST7TH26 DE000ST91909 

DE000ST3S9B2 DE000ST05ZH8 DE000ST4JT43 DE000ST7TH34 DE000ST91917 

DE000ST3S863 DE000ST05ZJ4 DE000ST4JTG6 DE000ST7TH42 DE000ST91925 

DE000ST3S871 DE000ST05ZK2 DE000ST4JTH4 DE000ST7TH59 DE000ST91933 

DE000ST3S889 DE000ST05ZL0 DE000ST4JUB5 DE000ST7TH67 DE000ST91941 

DE000ST3S9T4 DE000ST05ZM8 DE000ST4JVF4 DE000ST7TH75 DE000ST91958 

DE000ST3S9U2 DE000ST05ZN6 DE000ST4JVH0 DE000ST7TH83 DE000ST91966 

DE000ST3S9V0 DE000ST05ZP1 DE000ST4JVJ6 DE000ST7TH91 DE000ST91974 

DE000ST3S9W8 DE000ST05ZQ9 DE000ST4JVG2 DE000ST7TJA2 DE000ST91982 

DE000ST3S9X6 DE000ST05ZR7 DE000ST4JT84 DE000ST7TJC8 DE000ST91990 

DE000ST3S9J5 DE000ST05ZS5 DE000ST4JTB7 DE000ST7TJD6 DE000ST92AA4 

DE000ST3S9K3 DE000ST05ZT3 DE000ST4JTC5 DE000ST7TJE4 DE000ST92AB2 

DE000ST3S9L1 DE000ST05ZU1 DE000ST4JTD3 DE000ST7TJF1 DE000ST92AC0 

DE000ST3S9M9 DE000ST05ZV9 DE000ST4JTF8 DE000ST7TJG9 DE000ST92AD8 

DE000ST3S9N7 DE000ST05ZW7 DE000ST4JUA7 DE000ST7TJH7 DE000ST92AE6 

DE000ST3S939 DE000ST05ZX5 DE000ST4JUG4 DE000ST7TJJ3 DE000ST92AF3 

DE000ST3TAM5 DE000ST05ZY3 DE000ST4JUX9 DE000ST7TJK1 DE000ST92AG1 

DE000ST3TAN3 DE000ST05ZZ0 DE000ST4JUW1 DE000ST7TJL9 DE000ST92AH9 

DE000ST3TAP8 DE000ST05Z03 DE000ST4JUZ4 DE000ST7TJZ9 DE000ST92AJ5 

DE000ST3TAQ6 DE000ST05Z11 DE000ST4JUY7 DE000ST7TJ08 DE000ST92AK3 

DE000ST3TAR4 DE000ST05Z29 DE000ST4JU08 DE000ST7TJ16 DE000ST92AL1 

DE000ST3TAS2 DE000ST05Z37 DE000ST4JU16 DE000ST7TJ24 DE000ST92AM9 

DE000ST3TAU8 DE000ST05Z45 DE000ST4JU32 DE000ST7TJ32 DE000ST92AN7 

DE000ST3TAX2 DE000ST05Z52 DE000ST4JU40 DE000ST7TJ40 DE000ST92AP2 

DE000ST3TAY0 DE000ST05Z60 DE000ST4JU99 DE000ST7TJ57 DE000ST92AQ0 

DE000ST3TAL7 DE000ST05Z78 DE000ST4JVA5 DE000ST7TJ65 DE000ST92AR8 

DE000ST3TA27 DE000ST05Z94 DE000ST4JVK4 DE000ST7TJ73 DE000ST92AS6 

DE000ST3TBC4 DE000ST050A3 DE000ST4JVM0 DE000ST7TJ81 DE000ST92AT4 

DE000ST3TBA8 DE000ST050B1 DE000ST4JVN8 DE000ST7TJ99 DE000ST92AU2 

DE000ST3TA68 DE000ST050C9 DE000ST4JVT5 DE000ST7TKA0 DE000ST92AV0 

DE000ST3TBS0 DE000ST050F2 DE000ST4JVX7 DE000ST7TKB8 DE000ST92AW8 

DE000ST3SS44 DE000ST050H8 DE000ST4JVY5 DE000ST7TKC6 DE000ST92AX6 
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DE000ST3SSY4 DE000ST050J4 DE000ST4JVZ2 DE000ST7TKD4 DE000ST92AY4 

DE000ST3ST76 DE000ST050K2 DE000ST4JV07 DE000ST7TKE2 DE000ST92AZ1 

DE000ST3ST92 DE000ST050L0 DE000ST4JV15 DE000ST7TKF9 DE000ST92A06 

DE000ST3SUA0 DE000ST050M8 DE000ST4JV80 DE000ST7TKG7 DE000ST92A14 

DE000ST3SUB8 DE000ST050N6 DE000ST4JWA3 DE000ST7TKH5 DE000ST92A22 

DE000ST3SUC6 DE000ST050P1 DE000ST4JV98 DE000ST7TKJ1 DE000ST92A30 

DE000ST3SUD4 DE000ST050Q9 DE000ST4JWB1 DE000ST7TKK9 DE000ST92A48 

DE000ST3SUE2 DE000ST050R7 DE000ST4JWD7 DE000ST7TKL7 DE000ST92A55 

DE000ST3SUG7 DE000ST050S5 DE000ST4JUQ3 DE000ST7TKM5 DE000ST92A63 

DE000ST3STS4 DE000ST050T3 DE000ST4JUR1 DE000ST7TJM7 DE000ST92A71 

DE000ST3SUM5 DE000ST050U1 DE000ST4JWS5 DE000ST7TJN5 DE000ST92A89 

DE000ST3SUV6 DE000ST050V9 DE000ST4JWT3 DE000ST7TJP0 DE000ST92A97 

DE000ST3SUP8 DE000ST050W7 DE000ST4JWQ9 DE000ST7TJR6 DE000ST92BA2 

DE000ST3SUQ6 DE000ST050X5 DE000ST4JWR7 DE000ST7TJT2 DE000ST92BB0 

DE000ST3SUX2 DE000ST050Z0 DE000ST4JWU1 DE000ST7TJU0 DE000ST92BC8 

DE000ST3SUY0 DE000ST05008 DE000ST4JWV9 DE000ST7TJV8 DE000ST92BD6 

DE000ST3SUZ7 DE000ST05016 DE000ST4JWZ0 DE000ST7TJX4 DE000ST92BE4 

DE000ST3SU08 DE000ST05024 DE000ST4JWY3 DE000ST7TJY2 DE000ST92BF1 

DE000ST3SU16 DE000ST05032 DE000ST4JWX5 DE000ST7TKN3 DE000ST92BH7 

DE000ST3SU24 DE000ST05040 DE000ST4JW14 DE000ST7TKP8 DE000ST92BJ3 

DE000ST3SV80 DE000ST05057 DE000ST4JWW7 DE000ST7TKQ6 DE000ST92BK1 

DE000ST3SV98 DE000ST05065 DE000ST4JW48 DE000ST7TKR4 DE000ST92BL9 

DE000ST3SWG3 DE000ST05073 DE000ST4JW30 DE000ST7TKS2 DE000ST92BM7 

DE000ST3SWH1 DE000ST05081 DE000ST4JW55 DE000ST7TKT0 DE000ST92BN5 

DE000ST3SWP4 DE000ST05099 DE000ST4JW63 DE000ST7TKU8 DE000ST92BP0 

DE000ST3SWK5 DE000ST051B9 DE000ST4JW97 DE000ST7TKV6 DE000ST92BQ8 

DE000ST3SWL3 DE000ST051C7 DE000ST4JXA1 DE000ST7TKW4 DE000ST92BR6 

DE000ST3SVW2 DE000ST051R5 DE000ST4JXB9 DE000ST7TKX2 DE000ST92BS4 

DE000ST3SW63 DE000ST051T1 DE000ST4JUK6 DE000ST7TKY0 DE000ST92BT2 

DE000ST3SW48 DE000ST051U9 DE000ST4JUL4 DE000ST7TKZ7 DE000ST92BU0 

DE000ST3SW30 DE000ST051V7 DE000ST4JUM2 DE000ST7TK05 DE000ST92BV8 

DE000ST3SW06 DE000ST051W5 DE000ST4N912 DE000ST7TLC4 DE000ST92BW6 

DE000ST3SWW0 DE000ST051X3 DE000ST4N920 DE000ST7TLD2 DE000ST92BX4 

DE000ST3SWX8 DE000ST051Y1 DE000ST4N953 DE000ST7TLE0 DE000ST92BY2 
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DE000ST3SW71 DE000ST051Z8 DE000ST4N961 DE000ST7TLF7 DE000ST92BZ9 

DE000ST3SXK3 DE000ST05107 DE000ST4N979 DE000ST7TLL5 DE000ST92B05 

DE000ST3SW89 DE000ST05115 DE000ST4PBS6 DE000ST7TLM3 DE000ST92B13 

DE000ST3SW97 DE000ST05123 DE000ST4PBT4 DE000ST7TLN1 DE000ST92B21 

DE000ST3SXA4 DE000ST05131 DE000ST4PBU2 DE000ST7TLP6 DE000ST92B39 

DE000ST3SXB2 DE000ST05149 DE000ST4PBV0 DE000ST7TLQ4 DE000ST92B47 

DE000ST3SXL1 DE000ST05156 DE000ST4PBW8 DE000ST7TLS0 DE000ST92B54 

DE000ST3SRJ7 DE000ST05164 DE000ST4PBX6 DE000ST7TMG3 DE000ST92B62 

DE000ST3SRH1 DE000ST05172 DE000ST4PBY4 DE000ST7TMH1 DE000ST92B70 

DE000ST3SRF5 DE000ST05180 DE000ST4PBZ1 DE000ST7TMK5 DE000ST92B96 

DE000ST3SRC2 DE000ST052D3 DE000ST4PB60 DE000ST7TML3 DE000ST92CA0 

DE000ST3SRD0 DE000ST052E1 DE000ST4PB78 DE000ST7TMM1 DE000ST92CB8 

DE000ST3SRL3 DE000ST052F8 DE000ST4PCA2 DE000ST7TMP4 DE000ST92CC6 

DE000ST3SRM1 DE000ST052G6 DE000ST4PCH7 DE000ST7TMQ2 DE000ST92CD4 

DE000ST3SRN9 DE000ST052H4 DE000ST4PCJ3 DE000ST7TLU6 DE000ST92CE2 

DE000ST3SRP4 DE000ST052J0 DE000ST4PCL9 DE000ST7TLV4 DE000ST92CF9 

DE000ST3SRR0 DE000ST052K8 DE000ST4PCM7 DE000ST7TLW2 DE000ST92CG7 

DE000ST3SXU2 DE000ST052L6 DE000ST4PCN5 DE000ST7TLX0 DE000ST92CH5 

DE000ST3SX13 DE000ST052M4 DE000ST4PCX4 DE000ST7TLY8 DE000ST92CJ1 

DE000ST3SX05 DE000ST052Z6 DE000ST4PC69 DE000ST7TL04 DE000ST92CK9 

DE000ST3SXZ1 DE000ST05206 DE000ST4PC77 DE000ST7TMR0 DE000ST92CL7 

DE000ST3LKW0 DE000ST05214 DE000ST4PC85 DE000ST7TMS8 DE000ST92CM5 

DE000ST3LKX8 DE000ST05222 DE000ST4PC93 DE000ST7TMT6 DE000ST92CN3 

DE000ST3LK07 DE000ST05230 DE000ST4PDA0 DE000ST7TMW0 DE000ST92CP8 

DE000ST3LJF7 DE000ST05248 DE000ST4PD84 DE000ST7TMX8 DE000ST92CQ6 

DE000ST3LJH3 DE000ST05255 DE000ST4PDP8 DE000ST7TM11 DE000ST92CR4 

DE000ST3LJJ9 DE000ST05263 DE000ST4PDR4 DE000ST7TND8 DE000ST92CS2 

DE000ST3LJK7 DE000ST05271 DE000ST4PH64 DE000ST7TNE6 DE000ST92CT0 

DE000ST3LJ26 DE000ST05289 DE000ST4PJM2 DE000ST7TNF3 DE000ST92CU8 

DE000ST3LJT8 DE000ST05297 DE000ST4PJN0 DE000ST7TM29 DE000ST92CV6 

DE000ST3LJU6 DE000ST053A7 DE000ST4PJP5 DE000ST7TM37 DE000ST92CW4 

DE000ST3LJY8 DE000ST053B5 DE000ST4PJY7 DE000ST7TM45 DE000ST92CX2 

DE000ST3LGS6 DE000ST053C3 DE000ST4PJZ4 DE000ST7TM52 DE000ST92CY0 

DE000ST3LGU2 DE000ST053D1 DE000ST4PEF7 DE000ST7TM60 DE000ST92CZ7 
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DE000ST3LGW8 DE000ST053E9 DE000ST4PEG5 DE000ST7TL12 DE000ST92C04 

DE000ST3LKC2 DE000ST053F6 DE000ST4PEK7 DE000ST7TL20 DE000ST92C12 

DE000ST3LKM1 DE000ST053G4 DE000ST4PEL5 DE000ST7TL38 DE000ST92C20 

DE000ST3LKU4 DE000ST053H2 DE000ST4PEM3 DE000ST7TL46 DE000ST92C38 

DE000ST3LK80 DE000ST053J8 DE000ST4PFH0 DE000ST7TL53 DE000ST92C46 

DE000ST3LLF3 DE000ST053K6 DE000ST4PFJ6 DE000ST7TL61 DE000ST92C53 

DE000ST3LMK1 DE000ST053L4 DE000ST4PFK4 DE000ST7TL79 DE000ST92C61 

DE000ST3LMT2 DE000ST053M2 DE000ST4PEP6 DE000ST7TL87 DE000ST92C79 

DE000ST3LMX4 DE000ST053N0 DE000ST4PEQ4 DE000ST7TM78 DE000ST92C87 

DE000ST3LNC6 DE000ST053Q3 DE000ST4PER2 DE000ST7TM86 DE000ST92C95 

DE000ST3LNG7 DE000ST053R1 DE000ST4PES0 DE000ST7TNA4 DE000ST92DA8 

DE000ST3LNF9 DE000ST053S9 DE000ST4PET8 DE000ST7TNK3 DE000ST92DB6 

DE000ST3LNT0 DE000ST054J6 DE000ST4PEU6 DE000ST7SPF0 DE000ST92DC4 

DE000ST3LNY0 DE000ST054R9 DE000ST4PEV4 DE000ST7SPJ2 DE000ST92DD2 

DE000ST3LNV6 DE000ST054T5 DE000ST4PEW2 DE000ST7RJ83 DE000ST92DE0 

DE000ST3LN20 DE000ST054U3 DE000ST4PEX0 DE000ST7UUG4 DE000ST92DF7 

DE000ST3LN12 DE000ST055L9 DE000ST4PEY8 DE000ST7UUH2 DE000ST92DG5 

DE000ST3LN04 DE000ST055M7 DE000ST4PEZ5 DE000ST7UUK6 DE000ST92DH3 

DE000ST3LN46 DE000ST055N5 DE000ST4PE00 DE000ST7UX64 DE000ST92DJ9 

DE000ST3LN87 DE000ST055P0 DE000ST4PE18 DE000ST7UX72 DE000ST92DK7 

DE000ST3LN61 DE000ST055W6 DE000ST4PE26 DE000ST7UX80 DE000ST92DL5 

DE000ST3LN79 DE000ST05529 DE000ST4PE34 DE000ST7UX98 DE000ST92DM3 

DE000ST3LG60 DE000ST05537 DE000ST4PE42 DE000ST7UPH2 DE000ST92DN1 

DE000ST3LQZ0 DE000ST056D4 DE000ST4PE59 DE000ST7UPJ8 DE000ST92DP6 

DE000ST3LPR9 DE000ST056E2 DE000ST4PE67 DE000ST7UPK6 DE000ST92DQ4 

DE000ST3LPT5 DE000ST056F9 DE000ST4PE75 DE000ST7UPL4 DE000ST92DR2 

DE000ST3LPY5 DE000ST056G7 DE000ST4PE83 DE000ST7UPM2 DE000ST92DS0 

DE000ST3LP02 DE000ST056H5 DE000ST4PE91 DE000ST7UPN0 DE000ST92DT8 

DE000ST3LP10 DE000ST056J1 DE000ST4PFA5 DE000ST7UPP5 DE000ST92DU6 

DE000ST3LP36 DE000ST056K9 DE000ST4PFB3 DE000ST7UPQ3 DE000ST92DV4 

DE000ST3LQC9 DE000ST056L7 DE000ST4PFC1 DE000ST7UPR1 DE000ST92DW2 

DE000ST3LQA3 DE000ST056M5 DE000ST4PFD9 DE000ST7UPS9 DE000ST92DX0 

DE000ST3LQE5 DE000ST056N3 DE000ST4PFE7 DE000ST7UPT7 DE000ST92DY8 

DE000ST3LQF2 DE000ST056P8 DE000ST4PFF4 DE000ST7UPU5 DE000ST92DZ5 
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DE000ST3LQG0 DE000ST056R4 DE000ST4PFG2 DE000ST7UPV3 DE000ST92D03 

DE000ST3LQJ4 DE000ST056S2 DE000ST4PFP3 DE000ST7UPW1 DE000ST92D11 

DE000ST3LQH8 DE000ST056T0 DE000ST4PFQ1 DE000ST7UPX9 DE000ST92D29 

DE000ST3LQQ9 DE000ST056U8 DE000ST4PFL2 DE000ST7UPZ4 DE000ST92D37 

DE000ST3LQN6 DE000ST056V6 DE000ST4PFM0 DE000ST7UP07 DE000ST92D45 

DE000ST3LQM8 DE000ST056W4 DE000ST4PFN8 DE000ST7UP23 DE000ST92D52 

DE000ST3LQT3 DE000ST056X2 DE000ST4PFU3 DE000ST7UP31 DE000ST92D60 

DE000ST3LR34 DE000ST056Y0 DE000ST4PFV1 DE000ST7UP56 DE000ST92D78 

DE000ST3LRF0 DE000ST05602 DE000ST4PFW9 DE000ST7UP80 DE000ST92D86 

DE000ST3LRA1 DE000ST05610 DE000ST4PFX7 DE000ST7UQA5 DE000ST92D94 

DE000ST3LRG8 DE000ST05628 DE000ST4PFY5 DE000ST7UQB3 DE000ST92EA6 

DE000ST3LRH6 DE000ST05651 DE000ST4PFZ2 DE000ST7UQC1 DE000ST92EB4 

DE000ST3LRQ7 DE000ST05677 DE000ST4PF09 DE000ST7UQD9 DE000ST92EC2 

DE000ST3LRP9 DE000ST05685 DE000ST4PF17 DE000ST7UQE7 DE000ST92ED0 

DE000ST3LRN4 DE000ST05693 DE000ST4PF25 DE000ST7UQF4 DE000ST92EE8 

DE000ST3LRU9 DE000ST057B6 DE000ST4PF33 DE000ST7UQG2 DE000ST92EF5 

DE000ST3LRK0 DE000ST057C4 DE000ST4PF41 DE000ST7UQH0 DE000ST92EG3 

DE000ST3LTU5 DE000ST057D2 DE000ST4PF58 DE000ST7UQJ6 DE000ST92EH1 

DE000ST3LTY7 DE000ST057E0 DE000ST4PF74 DE000ST7UQK4 DE000ST92EJ7 

DE000ST3LT08 DE000ST057F7 DE000ST4PF82 DE000ST7UQL2 DE000ST92EK5 

DE000ST3LT16 DE000ST057G5 DE000ST4PF90 DE000ST7UQM0 DE000ST92EL3 

DE000ST3LT73 DE000ST057H3 DE000ST4PGA3 DE000ST7UQN8 DE000ST92EM1 

DE000ST3LT65 DE000ST057J9 DE000ST4PGB1 DE000ST7UQP3 DE000ST92EN9 

DE000ST3LT57 DE000ST057K7 DE000ST4PGC9 DE000ST7UQQ1 DE000ST92EP4 

DE000ST3UM04 DE000ST057L5 DE000ST4PGL0 DE000ST7UQR9 DE000ST92EQ2 

DE000ST3UMZ0 DE000ST057M3 DE000ST4PGM8 DE000ST7UQS7 DE000ST92ER0 

DE000ST3UMY3 DE000ST057N1 DE000ST4PG65 DE000ST7UQT5 DE000ST92ES8 

DE000ST3UMX5 DE000ST057P6 DE000ST4PG73 DE000ST7UQU3 DE000ST92ET6 

DE000ST3UMW7 DE000ST057Q4 DE000ST4PHG8 DE000ST7UQV1 DE000ST92EU4 
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DE000SR03YQ1 DE000ST30089 DE000ST6B6G3 DE000ST9G8J5 DE000SR1LG09 

DE000SR03YR9 DE000ST30097 DE000ST6CNN5 DE000ST9G8L1 DE000SR1LG17 

DE000SR03CF0 DE000ST301A0 DE000ST6CNP0 DE000ST9G8M9 DE000SR1LG33 

DE000SR03E10 DE000ST301B8 DE000ST6CNQ8 DE000ST9G8N7 DE000SR1LG41 

DE000SR03GH7 DE000ST301C6 DE000ST6CNU0 DE000ST9G8R8 DE000SR1LG58 

DE000SR03GJ3 DE000ST301D4 DE000ST6CNV8 DE000ST9G8T4 DE000SR1LG66 

DE000SR03DF8 DE000ST301H5 DE000ST6CNW6 DE000ST9G8W8 DE000SR1LG74 

DE000SR03DQ5 DE000ST301F9 DE000ST6CNY2 DE000ST9G8Y4 DE000SR1LG82 
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DE000SR03ET7 DE000ST301E2 DE000ST6CN02 DE000ST9G8Z1 DE000SR1LG90 

DE000SR03F35 DE000ST301L7 DE000ST6CNZ9 DE000ST9G808 DE000SR1LHA8 

DE000SR03GE4 DE000ST301K9 DE000ST6CN51 DE000ST9G816 DE000SR1LHB6 

DE000SR03HP8 DE000ST301J1 DE000ST6CN69 DE000ST9G824 DE000SR1LHC4 

DE000SR03HQ6 DE000ST304H9 DE000ST6CN77 DE000ST9G832 DE000SR1LHD2 

DE000SR03AR9 DE000ST304G1 DE000ST6CN85 DE000ST9G840 DE000SR1LHF7 

DE000SR03EB5 DE000ST304F3 DE000ST6CN93 DE000ST9G865 DE000SR1LHG5 

DE000SR03EF6 DE000ST304E6 DE000ST6CPC3 DE000ST9G873 DE000SR1LHH3 

DE000SR02900 DE000ST304J5 DE000ST6CPA7 DE000ST9G881 DE000SR1LHJ9 

DE000SR02918 DE000ST304M9 DE000ST6CPB5 DE000ST9G899 DE000SR1LHK7 

DE000SR02645 DE000ST304L1 DE000ST6CPG4 DE000ST9G9A2 DE000SR1LHL5 

DE000SR028G8 DE000ST304K3 DE000ST6CPH2 DE000ST9G9B0 DE000SR1LHM3 

DE000SR028H6 DE000ST304N7 DE000ST6CPE9 DE000ST9G9C8 DE000SR1LHN1 

DE000SR028Y1 DE000ST304P2 DE000ST6CPM2 DE000ST9G9D6 DE000SR1LHP6 

DE000SR028Z8 DE000ST304Q0 DE000ST6CPN0 DE000ST9G9F1 DE000SR1LHQ4 

DE000SR02801 DE000ST304R8 DE000ST6CPP5 DE000ST9G9H7 DE000SR1LHR2 

DE000SR02892 DE000ST304S6 DE000ST6CPQ3 DE000ST9G9J3 DE000SR1LJE6 

DE000SR029A9 DE000ST304T4 DE000ST6CPR1 DE000ST9G9K1 DE000SR1LJF3 

DE000SR029B7 DE000ST304U2 DE000ST6CPS9 DE000ST9G9L9 DE000SR1LJG1 

DE000SR029H4 DE000ST304W8 DE000ST6CPT7 DE000ST9G9N5 DE000SR1LJH9 

DE000SR029R3 DE000ST304V0 DE000ST6CPU5 DE000ST9G9P0 DE000SR1LJK3 

DE000SR03AJ6 DE000ST304X6 DE000ST6CPV3 DE000ST9G9S4 DE000SR1LJL1 

DE000SR03AK4 DE000ST304Z1 DE000ST6CM37 DE000ST9G9U0 DE000SR1LJM9 

DE000SR03AL2 DE000ST304Y4 DE000ST6CM45 DE000ST9G9V8 DE000SR1LJN7 

DE000SR02TF6 DE000ST30410 DE000ST6CM52 DE000ST9G9W6 DE000SR1LJP2 

DE000SR02T06 DE000ST30T59 DE000ST6CM29 DE000ST9G9X4 DE000SR1LJQ0 

DE000SR02UQ1 DE000ST30T67 DE000ST6CM60 DE000ST9G9Y2 DE000SR1LJR8 

DE000SR02U86 DE000ST30T75 DE000ST6CM78 DE000ST9G9Z9 DE000SR1LJS6 

DE000SR02U94 DE000ST30T83 DE000ST6CM94 DE000ST9G907 DE000SR1LJT4 

DE000SR02W35 DE000ST30T91 DE000ST6CNA2 DE000ST9G915 DE000SR1LJU2 

DE000SR02W50 DE000ST30UA2 DE000ST6CM86 DE000ST9G923 DE000SR1LJV0 

DE000SR02W76 DE000ST30UC8 DE000ST6CNB0 DE000ST9G931 DE000SR1LJW8 

DE000SR02XR3 DE000ST30UB0 DE000ST6CNC8 DE000ST9G956 DE000SR1LJX6 

DE000SR02XS1 DE000ST30UD6 DE000ST6CND6 DE000ST9G964 DE000SR1LJY4 
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DE000SR02XT9 DE000ST30VA0 DE000ST6CNF1 DE000ST9G972 DE000SR1LJZ1 

DE000SR02YS9 DE000ST30VB8 DE000ST6CNG9 DE000ST9G980 DE000SR1LJ06 

DE000SR02YX9 DE000ST30VK9 DE000ST6CNH7 DE000ST9G998 DE000SR1LJ22 

DE000SR02YY7 DE000ST30VL7 DE000ST6CNJ3 DE000ST9HAA2 DE000SR1LJ30 

DE000SR02ST9 DE000ST30VM5 DE000ST6CNL9 DE000ST9HAB0 DE000SR1LJ48 

DE000SR02SU7 DE000ST30VN3 DE000ST6CNM7 DE000ST9HAC8 DE000SR1LJ55 

DE000SR02SV5 DE000ST30VP8 DE000ST6CPW1 DE000ST9HAD6 DE000SR1LJ63 

DE000SR02Y90 DE000ST30VQ6 DE000ST6CPY7 DE000ST9HAE4 DE000SR1LJ71 

DE000SR02ZA4 DE000ST30VR4 DE000ST6CPZ4 DE000ST9HAF1 DE000SR1LJ89 

DE000SR02ZR8 DE000ST30VS2 DE000ST6CP00 DE000ST9HAG9 DE000SR1LJ97 

DE000SR020R2 DE000ST30VT0 DE000ST6CP18 DE000ST9HAH7 DE000SR1LKA2 

DE000SR020T8 DE000ST30VJ1 DE000ST6CP26 DE000ST9HAN5 DE000SR1LKB0 

DE000SR020U6 DE000ST30VH5 DE000ST6CP34 DE000ST9HAP0 DE000SR1LKC8 

DE000SR022D8 DE000ST30VG7 DE000ST6CP42 DE000ST9HAQ8 DE000SR1LKD6 

DE000SR022E6 DE000ST30VF9 DE000ST6CP59 DE000ST9HAR6 DE000SR1LKE4 

DE000SR022G1 DE000ST30VE2 DE000ST6CQA5 DE000ST9HAS4 DE000SR1LKF1 

DE000SR022L1 DE000ST30VD4 DE000ST6CRX5 DE000ST9HAT2 DE000SR1LKG9 

DE000SR023B0 DE000ST30VC6 DE000ST6CRY3 DE000ST9HAK1 DE000SR1LKH7 

DE000SR023F1 DE000ST30VY0 DE000ST6CRZ0 DE000ST9HAL9 DE000SR1LKJ3 

DE000SR023H7 DE000ST30VX2 DE000ST6CR08 DE000ST9HAU0 DE000SR1LKK1 

DE000SR023L9 DE000ST30VW4 DE000ST6CR16 DE000ST9HAZ9 DE000SR1LKL9 

DE000SR023X4 DE000ST30VV6 DE000ST6CR24 DE000ST9HA09 DE000SR1LKM7 

DE000SR024Q6 DE000ST30VU8 DE000ST6CR32 DE000ST9HA17 DE000SR1LKN5 

DE000SR024S2 DE000ST30VZ7 DE000ST6CR40 DE000ST9HA25 DE000SR1LKP0 

DE000SR02439 DE000ST30V06 DE000ST6CR57 DE000ST9HA33 DE000SR1LKQ8 

DE000SR06QX6 DE000ST30V14 DE000ST6CR65 DE000ST9HA41 DE000SR1LKR6 

DE000SR06QY4 DE000ST30V30 DE000ST6CR73 DE000ST9HA58 DE000SR1LKS4 

DE000SR06QZ1 DE000ST30V48 DE000ST6CR81 DE000ST9HA74 DE000SR1LKU0 

DE000SR06Q05 DE000ST30V55 DE000ST6CR99 DE000ST9HA82 DE000SR1LKV8 

DE000SR06Q13 DE000ST30V63 DE000ST6CQB3 DE000ST9SPK6 DE000SR1LKW6 

DE000SR06Q21 DE000ST30V71 DE000ST6CQC1 DE000ST9SPL4 DE000SR1LK11 

DE000SR06Q39 DE000ST30V89 DE000ST6CQE7 DE000ST9SPM2 DE000SR1LKX4 

DE000SR06Q47 DE000ST30V97 DE000ST6CQF4 DE000ST9SPN0 DE000SR1LKY2 

DE000SR06MY3 DE000ST30WA8 DE000ST6CQG2 DE000ST9SPP5 DE000SR1LKZ9 
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DE000SR06MZ0 DE000ST30V22 DE000ST6CQH0 DE000ST9SPQ3 DE000SR1LK03 

DE000SR06M09 DE000ST30XR0 DE000ST6CQP3 DE000ST9SPR1 DE000SR1LK29 

DE000SR06M17 DE000ST30XS8 DE000ST6CQQ1 DE000ST9SPS9 DE000SR1LK37 

DE000SR06M25 DE000ST30XT6 DE000ST6CQR9 DE000ST9SPT7 DE000SR1LK45 

DE000SR06M33 DE000ST30XU4 DE000ST6CQT5 DE000ST9SPU5 DE000SR1LK52 

DE000SR06M41 DE000ST30XV2 DE000ST6CQS7 DE000ST9SPV3 DE000SR1LK60 

DE000SR06M58 DE000ST30XX8 DE000ST6CQU3 DE000ST9SPW1 DE000SR1LHT8 

DE000SR06M66 DE000ST30XW0 DE000ST6CQV1 DE000ST9SPX9 DE000SR1LHU6 

DE000SR06M74 DE000ST30XY6 DE000ST6CQX7 DE000ST9SPY7 DE000SR1LK78 

DE000SR06M82 DE000ST30X04 DE000ST6CQY5 DE000ST9SPZ4 DE000SR1LK86 

DE000SR06M90 DE000ST30X12 DE000ST6CQZ2 DE000ST9SP09 DE000SR1LK94 

DE000SR06NA1 DE000ST30X20 DE000ST6CQ09 DE000ST9SP17 DE000SR1LLA0 

DE000SR06NB9 DE000ST30X38 DE000ST6CQ17 DE000ST9SP25 DE000SR1LLB8 

DE000SR06NC7 DE000ST30X46 DE000ST6CQ25 DE000ST9SP33 DE000SR1LLC6 

DE000SR06ND5 DE000ST30X53 DE000ST6CQ33 DE000ST9SP41 DE000SR1LLF9 

DE000SR06NE3 DE000ST30X61 DE000ST6CQ41 DE000ST9SP58 DE000SR1LLG7 

DE000SR06NF0 DE000ST30XZ3 DE000ST6CQ58 DE000ST9SP66 DE000SR1LLH5 

DE000SR06NG8 DE000ST30YA4 DE000ST6CQ66 DE000ST9SP74 DE000SR1LLJ1 

DE000SR06NH6 DE000ST30X95 DE000ST6CRB1 DE000ST9SP82 DE000SR1LLK9 

DE000SR06VN7 DE000ST30X87 DE000ST6CRC9 DE000ST9SP90 DE000SR1LLL7 

DE000SR06VP2 DE000ST30YB2 DE000ST6CRD7 DE000ST9SQA5 DE000SR1LLM5 

DE000SR06NJ2 DE000ST30YC0 DE000ST6CRE5 DE000ST9SQB3 DE000SR1LLD4 

DE000SR06NK0 DE000ST300K1 DE000ST6CRF2 DE000ST9SQC1 DE000SR1LHV4 

DE000SR06NL8 DE000ST300J3 DE000ST6CRG0 DE000ST9SQD9 DE000SR1LHW2 

DE000SR06NM6 DE000ST300L9 DE000ST6CRH8 DE000ST9SQE7 DE000SR1LHX0 

DE000SR06NN4 DE000ST300P0 DE000ST6CRJ4 DE000ST9SQF4 DE000SR1LHY8 

DE000SR06NP9 DE000ST300N5 DE000ST6CRK2 DE000ST9SQG2 DE000SR1LHZ5 

DE000SR06NQ7 DE000ST300M7 DE000ST6CRL0 DE000ST9SQH0 DE000SR1LH08 

DE000SR06NR5 DE000ST300Q8 DE000ST6CRM8 DE000ST9SQJ6 DE000SR1LH16 

DE000SR06NS3 DE000ST300R6 DE000ST6CRN6 DE000ST9SQK4 DE000SR1LH24 

DE000SR06NT1 DE000ST300S4 DE000ST6CRR7 DE000ST9SQL2 DE000SR1LH32 

DE000SR06NU9 DE000ST300T2 DE000ST6CRS5 DE000ST9SQM0 DE000SR1LH40 

DE000SR06NV7 DE000ST300U0 DE000ST6CSB9 DE000ST9SQN8 DE000SR1LH57 

DE000SR06NW5 DE000ST300W6 DE000ST6CSC7 DE000ST9SQP3 DE000SR1LH65 
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DE000SR06NX3 DE000ST300V8 DE000ST6CSD5 DE000ST9SQQ1 DE000SR1LH81 

DE000SR06NY1 DE000ST300Y2 DE000ST6CSE3 DE000ST9SQR9 DE000SR1LH99 

DE000SR06NZ8 DE000ST300X4 DE000ST6CSF0 DE000ST9SQS7 DE000SR1LJA4 

DE000SR06N08 DE000ST300Z9 DE000ST6CSG8 DE000ST9SQT5 DE000SR1LJB2 

DE000SR06N16 DE000ST303R0 DE000ST6CSH6 DE000ST9SQU3 DE000SR1LJC0 

DE000SR06N24 DE000ST303V2 DE000ST6CSJ2 DE000ST9SQV1 DE000SR1LJD8 

DE000SR06N32 DE000ST303U4 DE000ST6CSK0 DE000ST9SQW9 DE000SR1LLE2 

DE000SR06N40 DE000ST303T6 DE000ST6CSL8 DE000ST9SQX7 DE000SR1LLN3 

DE000SR06N57 DE000ST303S8 DE000ST6CSP9 DE000ST9SQY5 DE000SR1LLP8 

DE000SR06N65 DE000ST303X8 DE000ST6CSM6 DE000ST9SQZ2 DE000SR1LLQ6 

DE000SR06N73 DE000ST303W0 DE000ST6CSN4 DE000ST9SQ08 DE000SR1LLR4 

DE000SR06N81 DE000ST303Z3 DE000ST6CSQ7 DE000ST9SQ16 DE000SR1LLS2 

DE000SR06N99 DE000ST303Y6 DE000ST6CSR5 DE000ST9SQ24 DE000SR1LLU8 

DE000SR06PA6 DE000ST30303 DE000ST6CSS3 DE000ST9SQ32 DE000SR1LLV6 

DE000SR06PB4 DE000ST30139 DE000ST6CST1 DE000ST9SQ40 DE000SR1LLW4 

DE000SR06PC2 DE000ST30121 DE000ST6CSU9 DE000ST9SQ57 DE000SR1LLX2 

DE000SR06PD0 DE000ST30147 DE000ST6CSV7 DE000ST9SQ65 DE000SR1LLY0 

DE000SR06PE8 DE000ST30154 DE000ST6CTU7 DE000ST9SQ73 DE000SR1LLZ7 

DE000SR06PF5 DE000ST302A8 DE000ST6CTV5 DE000ST9SQ81 DE000SR1LL02 

DE000SR06PG3 DE000ST30170 DE000ST6CTW3 DE000ST9SQ99 DE000SR1LL10 

DE000SR06PH1 DE000ST30188 DE000ST6CTX1 DE000ST9SRA3 DE000SR1LL28 

DE000SR06PJ7 DE000ST30196 DE000ST6CTY9 DE000ST9SRB1 DE000SR1LL36 

DE000SR06MX5 DE000ST30162 DE000ST6CTZ6 DE000ST9SRC9 DE000SR1LL44 

DE000SR06PK5 DE000ST302C4 DE000ST6CTB7 DE000ST9SRD7 DE000SR1LL51 

DE000SR06PL3 DE000ST302B6 DE000ST6CTC5 DE000ST9SRE5 DE000SR1LL69 

DE000SR06PM1 DE000ST302D2 DE000ST6CTD3 DE000ST9SRF2 DE000SR1LL77 

DE000SR06PN9 DE000ST302J9 DE000ST6CTE1 DE000ST9SRG0 DE000SR1LL85 

DE000SR06PP4 DE000ST302K7 DE000ST6CTF8 DE000ST9SRH8 DE000SR1LL93 

DE000SR06PQ2 DE000ST302H3 DE000ST6CTG6 DE000ST9SRJ4 DE000SR1LMA8 

DE000SR06PR0 DE000ST302G5 DE000ST6CTH4 DE000ST9SRK2 DE000SR1LMB6 

DE000SR06PS8 DE000ST302E0 DE000ST6CTJ0 DE000ST9SRL0 DE000SR1LMC4 

DE000SR06PT6 DE000ST302F7 DE000ST6CTK8 DE000ST9SRM8 DE000SR1LMD2 

DE000SR06PU4 DE000ST302Q4 DE000ST6CTL6 DE000ST9SRN6 DE000SR1LME0 

DE000SR06PV2 DE000ST302M3 DE000ST6CTM4 DE000ST9SRP1 DE000SR1LMF7 
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DE000SR06PW0 DE000ST302N1 DE000ST6CTN2 DE000ST9SRQ9 DE000SR1SUQ2 

DE000SR06PX8 DE000ST302P6 DE000ST6CS23 DE000ST9SRS5 DE000SR1SUG3 

DE000SR06PY6 DE000ST302R2 DE000ST6CS31 DE000ST9SRT3 DE000SR1SUH1 

DE000SR06PZ3 DE000ST30253 DE000ST6CS49 DE000ST9SRU1 DE000SR1SUJ7 

DE000SR06QN7 DE000ST30246 DE000ST6CS56 DE000ST9SRV9 DE000SR1SUK5 

DE000SR06QP2 DE000ST30238 DE000ST6CS64 DE000ST9SRW7 DE000SR1SUL3 

DE000SR06P55 DE000ST30261 DE000ST6CS72 DE000ST9SRX5 DE000SR1SUM1 

DE000SR06P63 DE000ST30287 DE000ST6CS98 DE000ST9SRY3 DE000SR1SUN9 

DE000SR06P71 DE000ST30279 DE000ST6CTA9 DE000ST9SRZ0 DE000SR1SUP4 

DE000SR06P89 DE000ST30295 DE000ST6CT06 DE000ST9SR07 DE000SR1SUR0 

DE000SR06P97 DE000ST303A6 DE000ST6CUG4 DE000ST9SR15 DE000SR1SUS8 

DE000SR06QA4 DE000ST303B4 DE000ST6CUH2 DE000ST9SR23 DE000SR1SUT6 

DE000SR06QB2 DE000ST303C2 DE000ST6CUJ8 DE000ST9SR31 DE000SR1SUU4 

DE000SR06QC0 DE000ST303D0 DE000ST6CUK6 DE000ST9SR49 DE000SR1SU38 

DE000SR06QD8 DE000ST303F5 DE000ST6CUM2 DE000ST9SR56 DE000SR1SUV2 

DE000SR06QE6 DE000ST303E8 DE000ST6CUN0 DE000ST9SR64 DE000SR1SUW0 

DE000SR06QF3 DE000ST303G3 DE000ST6CUP5 DE000ST9SR72 DE000SR1SUX8 

DE000SR06QG1 DE000ST305M6 DE000ST6CUQ3 DE000ST9SR80 DE000SR1SUY6 

DE000SR06QH9 DE000ST305L8 DE000ST6CUR1 DE000ST9SR98 DE000SR1SUZ3 

DE000SR06QJ5 DE000ST305K0 DE000ST6CUS9 DE000ST9SSA1 DE000SR1SU46 

DE000SR06QK3 DE000ST305J2 DE000ST6CUT7 DE000ST9SSB9 DE000SR1SU04 

DE000SR06QL1 DE000ST305H6 DE000ST6CUU5 DE000ST9SSC7 DE000SR1SU12 

DE000SR06QM9 DE000ST305F0 DE000ST6CUV3 DE000ST9SSD5 DE000SR1SU20 

DE000SR06UF5 DE000ST305G8 DE000ST6CUW1 DE000ST9SSE3 DE000SR1SU53 

DE000SR06UG3 DE000ST305S3 DE000ST6CUX9 DE000ST9SSF0 DE000SR1SU61 

DE000SR06UH1 DE000ST305R5 DE000ST6CUY7 DE000ST9SSG8 DE000SR1SU79 

DE000SR06UJ7 DE000ST305Q7 DE000ST6CUZ4 DE000ST9SSH6 DE000SR1SU87 

DE000SR06UK5 DE000ST305P9 DE000ST6CU03 DE000ST9SSJ2 DE000SR1SU95 

DE000SR06UL3 DE000ST305N4 DE000ST6CU11 DE000ST9SSK0 DE000SR1SVA4 

DE000SR06UM1 DE000ST305T1 DE000ST6CSW5 DE000ST9SSL8 DE000SR1SVB2 

DE000SR06UN9 DE000ST305V7 DE000ST6CSX3 DE000ST9SSM6 DE000SR1SVC0 

DE000SR06UP4 DE000ST305U9 DE000ST6CSY1 DE000ST9SSN4 DE000SR1SVD8 

DE000SR06UQ2 DE000ST305W5 DE000ST6CSZ8 DE000ST9SSP9 DE000SR1SVE6 

DE000SR06UR0 DE000ST305Y1 DE000ST6CS07 DE000ST9SSQ7 DE000SR1SVF3 
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DE000SR06QQ0 DE000ST305X3 DE000ST6CS15 DE000ST9SSR5 DE000SR1SVG1 

DE000SR06QR8 DE000ST305Z8 DE000ST6CU29 DE000ST9SSS3 DE000SR1SVH9 

DE000SR06QS6 DE000ST30CH5 DE000ST6CU37 DE000ST9SST1 DE000SR1SVJ5 

DE000SR06QT4 DE000ST30CJ1 DE000ST6CU45 DE000ST9SSU9 DE000SR1SVK3 

DE000SR06QU2 DE000ST30CN3 DE000ST6CU52 DE000ST9SSV7 DE000SR1SVL1 

DE000SR06QV0 DE000ST30CM5 DE000ST6CU60 DE000ST9SSW5 DE000SR1SVM9 

DE000SR06Q54 DE000ST30CL7 DE000ST6CV77 DE000ST9SSX3 DE000SR1SVT4 

DE000SR06Q62 DE000ST30CK9 DE000ST6CV85 DE000ST9SSY1 DE000SR1SVN7 

DE000SR06Q70 DE000ST30CP8 DE000ST6CV93 DE000ST9SSZ8 DE000SR1SVP2 

DE000SR06Q88 DE000ST30CT0 DE000ST6CWA3 DE000ST9SS06 DE000SR1SVQ0 

DE000SR06Q96 DE000ST30CS2 DE000ST6CU78 DE000ST9SS14 DE000SR1SVR8 

DE000SR06RA2 DE000ST30CR4 DE000ST6CU94 DE000ST9SS22 DE000SR1SVU2 

DE000SR06RC8 DE000ST30CQ6 DE000ST6CVA5 DE000ST9SS30 DE000SR1SVV0 

DE000SR06RB0 DE000ST30CU8 DE000ST6CVB3 DE000ST9SS48 DE000SR1SV86 

DE000SR06RD6 DE000ST30CZ7 DE000ST6CVC1 DE000ST9SS55 DE000SR1SV60 

DE000SR06RE4 DE000ST30C09 DE000ST6CVE7 DE000ST9SS63 DE000SR1SV78 

DE000SR06RF1 DE000ST30C17 DE000ST6CVH0 DE000ST9SS71 DE000SR1SV94 

DE000SR06RG9 DE000ST30CV6 DE000ST6CVJ6 DE000ST9SS89 DE000SR1SVW8 

DE000SR06RH7 DE000ST30CX2 DE000ST6CVK4 DE000ST9SS97 DE000SR1SVX6 

DE000SR06RJ3 DE000ST30CY0 DE000ST6CVF4 DE000ST9STA9 DE000SR1SVY4 

DE000SR06RK1 DE000ST30LG8 DE000ST6CVG2 DE000ST9STB7 DE000SR1SVZ1 

DE000SR06RL9 DE000ST30LH6 DE000ST6CVL2 DE000ST9STC5 DE000SR1SV03 

DE000SR06RM7 DE000ST30LJ2 DE000ST6CVM0 DE000ST9STD3 DE000SR1SV11 

DE000SR06RN5 DE000ST30LK0 DE000ST6CVN8 DE000ST9STE1 DE000SR1SV29 

DE000SR06RP0 DE000ST30LM6 DE000ST6CVP3 DE000ST9STF8 DE000SR1SV37 

DE000SR06RQ8 DE000ST30LL8 DE000ST6CVQ1 DE000ST9STG6 DE000SR1SV45 

DE000SR06RR6 DE000ST30LN4 DE000ST6CVS7 DE000ST9STH4 DE000SR1SV52 

DE000SR06RS4 DE000ST30LR5 DE000ST6CVT5 DE000ST9STJ0 DE000SR1SWA2 

DE000SR06RT2 DE000ST30LQ7 DE000ST6CVV1 DE000ST9STK8 DE000SR1SWB0 

DE000SR06RU0 DE000ST30LP9 DE000ST6CVW9 DE000ST9STL6 DE000SR1SWC8 

DE000SR06RV8 DE000ST30LS3 DE000ST6CVX7 DE000ST9STM4 DE000SR1SWD6 

DE000SR06RW6 DE000ST30LW5 DE000ST6CVY5 DE000ST9STN2 DE000SR1SWE4 

DE000SR06RX4 DE000ST30LV7 DE000ST6CVZ2 DE000ST9STP7 DE000SR1SWF1 

DE000SR06RY2 DE000ST30LU9 DE000ST6CV02 DE000ST9STQ5 DE000SR1SWG9 
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DE000SR06RZ9 DE000ST30LT1 DE000ST6CV10 DE000ST9STR3 DE000SR1SWH7 

DE000SR06R04 DE000ST30LX3 DE000ST6CV28 DE000ST9STS1 DE000SR1SWJ3 

DE000SR06R12 DE000ST30LY1 DE000ST6CV36 DE000ST9STV5 DE000SR1SWK1 

DE000SR06R20 DE000ST30LZ8 DE000ST6CV44 DE000ST9STW3 DE000SR1SWL9 

DE000SR06R38 DE000ST30L08 DE000ST6CV51 DE000ST9STX1 DE000SR1SWM7 

DE000SR06R46 DE000ST30L16 DE000ST6CWC9 DE000ST9STY9 DE000SR1SWN5 

DE000SR06R53 DE000ST30EH1 DE000ST6CWD7 DE000ST9STZ6 DE000SR1SWP0 

DE000SR06R61 DE000ST30EN9 DE000ST6CWE5 DE000ST9ST05 DE000SR1SWQ8 

DE000SR06R79 DE000ST30EJ7 DE000ST6CWF2 DE000ST9ST13 DE000SR1SWR6 

DE000SR06R87 DE000ST30EK5 DE000ST6CWG0 DE000ST9ST21 DE000SR1SWS4 

DE000SR06R95 DE000ST30EL3 DE000ST6CJN3 DE000ST9ST39 DE000SR1SWU0 

DE000SR06SA0 DE000ST30EM1 DE000ST6CJP8 DE000ST9ST47 DE000SR1SXN3 

DE000SR06SB8 DE000ST30EQ2 DE000ST6CKE0 DE000ST9ST54 DE000SR1SXP8 

DE000SR06SC6 DE000ST30ER0 DE000ST6CJJ1 DE000ST9ST62 DE000SR1SXQ6 

DE000SR06SD4 DE000ST30ES8 DE000ST6CJK9 DE000ST9ST70 DE000SR1SXR4 

DE000SR06SE2 DE000ST30ET6 DE000ST6CJL7 DE000ST9ST88 DE000SR1SXS2 

DE000SR06SF9 DE000ST30EW0 DE000ST6CJM5 DE000ST9ST96 DE000SR1SXT0 

DE000SR06SG7 DE000ST30E64 DE000ST6CLZ3 DE000ST9SUA7 DE000SR1SXU8 

DE000SR06SH5 DE000ST30E72 DE000ST6CL04 DE000ST9SUB5 DE000SR1SWV8 

DE000SR06SJ1 DE000ST30E80 DE000ST6CL12 DE000ST9SUC3 DE000SR1SWW6 

DE000SR06SK9 DE000ST30FA3 DE000ST6B7M9 DE000ST9SUD1 DE000SR1SWX4 

DE000SR06SL7 DE000ST30E98 DE000ST6B7N7 DE000ST9SUE9 DE000SR1SWY2 

DE000SR06SM5 DE000ST30FB1 DE000ST6B7P2 DE000ST9SUF6 DE000SR1SWZ9 

DE000SR06SN3 DE000ST30FD7 DE000ST6B7Q0 DE000ST9SUG4 DE000SR1SW02 

DE000SR06SP8 DE000ST30FE5 DE000ST6B7R8 DE000ST9SUH2 DE000SR1SW10 

DE000SR06SQ6 DE000ST30FH8 DE000ST6B7S6 DE000ST9SUJ8 DE000SR1SW28 

DE000SR06SR4 DE000ST30J02 DE000ST6B7T4 DE000ST9SUK6 DE000SR1SW36 

DE000SR06SS2 DE000ST30J51 DE000ST6B7U2 DE000ST9SUL4 DE000SR1SW44 

DE000SR06ST0 DE000ST30J44 DE000ST6B7V0 DE000ST9SUM2 DE000SR1SW51 

DE000SR06SU8 DE000ST30J36 DE000ST6B7W8 DE000ST9SUN0 DE000SR1SW69 

DE000SR06SV6 DE000ST30J28 DE000ST6B7X6 DE000ST9SUP5 DE000SR1SW77 

DE000SR06SW4 DE000ST30J10 DE000ST6B7Y4 DE000ST9SUQ3 DE000SR1SW85 

DE000SR06SX2 DE000ST30KB1 DE000ST6B7Z1 DE000ST9SUR1 DE000SR1SW93 

DE000SR06SY0 DE000ST30KC9 DE000ST6B706 DE000ST9SUS9 DE000SR1SXA0 
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DE000SR06SZ7 DE000ST30J85 DE000ST6B714 DE000ST9SUT7 DE000SR1SXB8 

DE000SR06S03 DE000ST30J93 DE000ST6B722 DE000ST9SUU5 DE000SR1SXC6 

DE000SR06S11 DE000ST30KA3 DE000ST6B730 DE000ST9SUW1 DE000SR1SXD4 

DE000SR06S29 DE000ST30J69 DE000ST6B748 DE000ST9SUY7 DE000SR1SXE2 

DE000SR06S37 DE000ST30J77 DE000ST6B755 DE000ST9SUZ4 DE000SR1SXG7 

DE000SR06S45 DE000ST30KD7 DE000ST6B763 DE000ST9SU02 DE000SR1SXH5 

DE000SR06S52 DE000ST30KE5 DE000ST6B771 DE000ST9SU10 DE000SR1SXK9 

DE000SR06S60 DE000ST30KG0 DE000ST6B789 DE000ST9SU28 DE000SR1SXL7 

DE000SR06TL5 DE000ST30KF2 DE000ST6B797 DE000ST9SU36 DE000SR1SXM5 

DE000SR06TM3 DE000ST30G13 DE000ST6B8A2 DE000ST9SU44 DE000SR1SYM3 

DE000SR06TN1 DE000ST30G21 DE000ST6B8B0 DE000ST9SU51 DE000SR1SYN1 

DE000SR06TP6 DE000ST30G39 DE000ST6B8C8 DE000ST9SU69 DE000SR1SYP6 

DE000SR06TQ4 DE000ST30G47 DE000ST6B8D6 DE000ST9SU77 DE000SR1SYR2 

DE000SR06TR2 DE000ST30G54 DE000ST6B8E4 DE000ST9SU85 DE000SR1SXV6 

DE000SR06TS0 DE000ST30G62 DE000ST6B8F1 DE000ST9SU93 DE000SR1SXW4 

DE000SR06TT8 DE000ST30GY1 DE000ST6B8G9 DE000ST9SVA5 DE000SR1SXX2 

DE000SR06TU6 DE000ST30GX3 DE000ST6B8H7 DE000ST9SVD9 DE000SR1SXY0 

DE000SR06W56 DE000ST30G05 DE000ST6B8J3 DE000ST9SVE7 DE000SR1SXZ7 

DE000SR06W64 DE000ST30GZ8 DE000ST6B8K1 DE000ST9SVF4 DE000SR1SX01 

DE000SR06W72 DE000ST30HC5 DE000ST6B8L9 DE000ST9SVG2 DE000SR1SX19 

DE000SR06TW2 DE000ST30HD3 DE000ST6B8M7 DE000ST9SVH0 DE000SR1SX27 

DE000SR06TX0 DE000ST30HE1 DE000ST6B8N5 DE000ST9SVJ6 DE000SR1SX35 

DE000SR06TY8 DE000ST30HF8 DE000ST6B8P0 DE000ST9SVK4 DE000SR1SX43 

DE000SR06TZ5 DE000ST30HH4 DE000ST6B8Q8 DE000ST9SVL2 DE000SR1SX50 

DE000SR06T02 DE000ST30HB7 DE000ST6B8R6 DE000ST9SVM0 DE000SR1SX68 

DE000SR06T10 DE000ST30G96 DE000ST6B8S4 DE000ST9SVN8 DE000SR1SX76 

DE000SR06US8 DE000ST30HM4 DE000ST6B8T2 DE000ST9SVP3 DE000SR1SX84 

DE000SR06UT6 DE000ST30HN2 DE000ST6B8U0 DE000ST9SVQ1 DE000SR1SX92 

DE000SR06UU4 DE000ST30HJ0 DE000ST6B8V8 DE000ST9SVR9 DE000SR1SYA8 

DE000SR06UV2 DE000ST30H87 DE000ST6B8W6 DE000ST9SVS7 DE000SR1SYB6 

DE000SR06UW0 DE000ST30H95 DE000ST6B8X4 DE000ST9SVT5 DE000SR1SYC4 

DE000SR06UX8 DE000ST30H79 DE000ST6B8Y2 DE000ST9SVU3 DE000SR1SYD2 

DE000SR06UY6 DE000ST30H61 DE000ST6B8Z9 DE000ST9SVV1 DE000SR1SYE0 

DE000SR06UZ3 DE000ST30H53 DE000ST6B805 DE000ST9SVW9 DE000SR1SYF7 
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DE000SR06U09 DE000ST30H46 DE000ST6B813 DE000ST9SVY5 DE000SR1SYG5 

DE000SR06U17 DE000ST30H38 DE000ST6B821 DE000ST9SVZ2 DE000SR1SYH3 

DE000SR06U25 DE000ST30H20 DE000ST6B839 DE000ST9SV01 DE000SR1SYJ9 

DE000SR06U33 DE000ST30JC1 DE000ST6B847 DE000ST9SV19 DE000SR1SYK7 

DE000SR06U41 DE000ST30JD9 DE000ST6B854 DE000ST9SV27 DE000SR1SYL5 

DE000SR06T44 DE000ST30JE7 DE000ST6B862 DE000ST9SV35 DE000SR1SYS0 

DE000SR06T51 DE000ST30JF4 DE000ST6B870 DE000ST9SV43 DE000SR1SYT8 

DE000SR06T69 DE000ST30JG2 DE000ST6B888 DE000ST9SV50 DE000SR1SYU6 

DE000SR06T77 DE000ST30JH0 DE000ST6B896 DE000ST9SV68 DE000SR1SYV4 

DE000SR06T85 DE000ST30JA5 DE000ST6B9A0 DE000ST9SV76 DE000SR1SYW2 

DE000SR06T93 DE000ST30JK4 DE000ST6B9B8 DE000ST9SV84 DE000SR1SYX0 

DE000SR06UA6 DE000ST30JJ6 DE000ST6B9C6 DE000ST9SV92 DE000SR1SYY8 

DE000SR06UB4 DE000ST30JL2 DE000ST6B9D4 DE000ST9SWA3 DE000SR1SYZ5 

DE000SR06UC2 DE000ST30JM0 DE000ST6B9E2 DE000ST9SWC9 DE000SR1SY00 

DE000SR06UD0 DE000ST30JN8 DE000ST6B9F9 DE000ST9SWD7 DE000SR1SY18 

DE000SR06UE8 DE000ST30KU1 DE000ST6B9G7 DE000ST9SWE5 DE000SR1SY26 

DE000SR06U58 DE000ST30KT3 DE000ST6B9H5 DE000ST9SWF2 DE000SR1SY42 

DE000SR06U66 DE000ST30KS5 DE000ST6B9J1 DE000ST9SWG0 DE000SR1SY59 

DE000SR06U74 DE000ST30KR7 DE000ST6B9K9 DE000ST9SWH8 DE000SR1SY67 

DE000SR06U82 DE000ST30KV9 DE000ST6B9L7 DE000ST9SWJ4 DE000SR1SY75 

DE000SR06U90 DE000ST30KW7 DE000ST6B9M5 DE000ST9SWK2 DE000SR1SY83 

DE000SR06VA4 DE000ST30KX5 DE000ST6B9N3 DE000ST9SWL0 DE000SR1SY91 

DE000SR06VB2 DE000ST30KY3 DE000ST6B9P8 DE000ST9SN01 DE000SR1SZA5 

DE000SR06VC0 DE000ST30KZ0 DE000ST6B9Q6 DE000ST9SN50 DE000SR1SZB3 

DE000SR06VD8 DE000ST30K09 DE000ST6B9R4 DE000ST9SN68 DE000SR1SZC1 

DE000SR06VE6 DE000ST30K17 DE000ST6B9S2 DE000ST9SPC3 DE000SR1SZD9 

DE000SR06VF3 DE000ST30K25 DE000ST6B9T0 DE000ST9SKX0 DE000SR1SZE7 

DE000SR06VG1 DE000ST30K33 DE000ST6B9U8 DE000ST9SKY8 DE000SR1SZF4 

DE000SR06VH9 DE000ST30MW3 DE000ST6B9V6 DE000ST9SKZ5 DE000SR1SZG2 

DE000SR06VJ5 DE000ST30MV5 DE000ST6B9W4 DE000ST9SLX8 DE000SR1SZH0 

DE000SR06VK3 DE000ST30MY9 DE000ST6B9X2 DE000ST9SLY6 DE000SR1SZJ6 

DE000SR06VL1 DE000ST30MX1 DE000ST6B9Y0 DE000ST9SLZ3 DE000SR1SZK4 

DE000SR06VQ0 DE000ST30MZ6 DE000ST6B9Z7 DE000ST9SL03 DE000SR1SZL2 

DE000SR06VR8 DE000ST30M23 DE000ST6B904 DE000ST9SL11 DE000SR1SZM0 
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DE000SR06VS6 DE000ST30M15 DE000ST6B912 DE000ST9SL29 DE000SR1SZN8 

DE000SR06VT4 DE000ST30M07 DE000ST6B920 DE000ST9SL37 DE000SR1SZP3 

DE000SR06VU2 DE000ST30M72 DE000ST6B938 DE000ST9SL45 DE000SR1SZQ1 

DE000SR06VV0 DE000ST30M64 DE000ST6B946 DE000ST9SL52 DE000SR1SZR9 

DE000SR06VW8 DE000ST30M56 DE000ST6B953 DE000ST9SL94 DE000SR1SZS7 

DE000SR06VX6 DE000ST30M49 DE000ST6B961 DE000ST9SMA4 DE000SR1SZT5 

DE000SR06VY4 DE000ST30M31 DE000ST6B979 DE000ST9SMB2 DE000SR1SZU3 

DE000SR06VZ1 DE000ST30M98 DE000ST6B987 DE000ST9SMC0 DE000SR1SZV1 

DE000SR06V08 DE000ST30NB5 DE000ST6B995 DE000ST9SMD8 DE000SR1SZW9 

DE000SR06V16 DE000ST30NA7 DE000ST6CAA9 DE000ST9SME6 DE000SR1SZX7 

DE000SR06V24 DE000ST30M80 DE000ST6CAB7 DE000ST9SMF3 DE000SR1SZY5 

DE000SR06V32 DE000ST30NG4 DE000ST6CAC5 DE000ST9SMG1 DE000SR1SZZ2 

DE000SR06V40 DE000ST30NF6 DE000ST6CAD3 DE000ST9SMH9 DE000SR1SZ09 

DE000SR06V57 DE000ST30ND1 DE000ST6CAE1 DE000ST9SMJ5 DE000SR1SZ25 

DE000SR06V65 DE000ST30NE9 DE000ST6CAF8 DE000ST9SMK3 DE000SR1SZ33 

DE000SR06V73 DE000ST30NC3 DE000ST6CAG6 DE000ST9SML1 DE000SR1SZ17 

DE000SR06V81 DE000ST30NT7 DE000ST6CAJ0 DE000ST9SMM9 DE000SR1SZ41 

DE000SR06V99 DE000ST30NY7 DE000ST6CAK8 DE000ST9SMN7 DE000SR1SZ58 

DE000SR06WA2 DE000ST30NX9 DE000ST6CAL6 DE000ST9SMP2 DE000SR1SZ66 

DE000SR06WB0 DE000ST30NW1 DE000ST6CAM4 DE000ST9SMQ0 DE000SR1SZ74 

DE000SR06WC8 DE000ST30NV3 DE000ST6CAN2 DE000ST9SMR8 DE000SR1SZ82 

DE000SR06WD6 DE000ST30NU5 DE000ST6CAP7 DE000ST9R8H6 DE000SR1SZ90 

DE000SR06WE4 DE000ST30N30 DE000ST6CAQ5 DE000ST9R8J2 DE000SR1S0A9 

DE000SR06WF1 DE000ST30N22 DE000ST6CAR3 DE000ST9R8K0 DE000SR1S0B7 

DE000SR06WG9 DE000ST30N14 DE000ST6CAS1 DE000ST9R8M6 DE000SR1S0J0 

DE000SR06WH7 DE000ST30NZ4 DE000ST6CAT9 DE000ST9R8R5 DE000SR1S0K8 

DE000SR06WJ3 DE000ST30N06 DE000ST6CAU7 DE000ST9R8S3 DE000SR1S0L6 

DE000SR06WK1 DE000ST30N48 DE000ST6CAV5 DE000ST9R8T1 DE000SR1S0M4 

DE000SR06WL9 DE000ST30N63 DE000ST6CAX1 DE000ST9R8U9 DE000SR1S0N2 

DE000SR06WM7 DE000ST30N71 DE000ST6CAZ6 DE000ST9R8V7 DE000SR1S0P7 

DE000SR06WN5 DE000ST30N89 DE000ST6CA07 DE000ST9R8W5 DE000SR1S0Q5 

DE000SR06WP0 DE000ST30N97 DE000ST6CA15 DE000ST9R8Z8 DE000SR1S0R3 

DE000SR06WQ8 DE000ST30PB0 DE000ST6CA23 DE000ST9R839 DE000SR1S0S1 

DE000SR06WR6 DE000ST30N55 DE000ST6CA31 DE000ST9R847 DE000SR1S0T9 
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DE000SR06WS4 DE000ST30PT2 DE000ST6CA56 DE000ST9R854 DE000SR1S0V5 

DE000SR06WT2 DE000ST30PU0 DE000ST6CA64 DE000ST9R862 DE000SR1S0W3 

DE000SR06WU0 DE000ST30PS4 DE000ST6CA72 DE000ST9R870 DE000SR1S0X1 

DE000SR06WV8 DE000ST30PR6 DE000ST6CA80 DE000ST9R888 DE000SR1S0Y9 

DE000SR06WW6 DE000ST30PQ8 DE000ST6CA98 DE000ST9R896 DE000SR1S0Z6 

DE000SR06WX4 DE000ST30PP0 DE000ST6CBB5 DE000ST9R9A9 DE000SR1S000 

DE000SR06WY2 DE000ST30PW6 DE000ST6CBC3 DE000ST9R9B7 DE000SR1S018 

DE000SR06WZ9 DE000ST30PX4 DE000ST6CBD1 DE000ST9R9C5 DE000SR1S026 

DE000SR06W07 DE000ST30PY2 DE000ST6CBF6 DE000ST9R9D3 DE000SR1S034 

DE000SR06W15 DE000ST30P12 DE000ST6CBG4 DE000ST9SAD3 DE000SR1S042 

DE000SR06W23 DE000ST30PV8 DE000ST6CBH2 DE000ST9SAE1 DE000SR1S059 

DE000SR06W31 DE000ST30P04 DE000ST6CBJ8 DE000ST9SAF8 DE000SR1S067 

DE000SR06W49 DE000ST30PZ9 DE000ST6CBK6 DE000ST9SAG6 DE000SR1S075 

DE000SR06W80 DE000ST30P38 DE000ST6CBL4 DE000ST9SAH4 DE000SR1S083 

DE000SR06W98 DE000ST30P46 DE000ST6CBM2 DE000ST9SAJ0 DE000SR1S091 

DE000SR06XA0 DE000ST30P53 DE000ST6CBN0 DE000ST9SAK8 DE000SR1S1A7 

DE000SR06XB8 DE000ST30P20 DE000ST6CBP5 DE000ST9SAL6 DE000SR1S1B5 

DE000SR06XC6 DE000ST30QJ1 DE000ST6CBQ3 DE000ST9SAM4 DE000SR1S1C3 

DE000SR06XD4 DE000ST30QH5 DE000ST6CBR1 DE000ST9SAN2 DE000SR1S1D1 

DE000SR06XE2 DE000ST30QK9 DE000ST6CBS9 DE000ST9SAP7 DE000SR1S1E9 

DE000SR06XF9 DE000ST30QN3 DE000ST6CBT7 DE000ST9SAQ5 DE000SR1S1F6 

DE000SR06XG7 DE000ST30QM5 DE000ST6CBU5 DE000ST9SAR3 DE000SR1S1G4 

DE000SR06XH5 DE000ST30QL7 DE000ST6CBV3 DE000ST9SAT9 DE000SR1S1H2 

DE000SR06XJ1 DE000ST30QP8 DE000ST6CBW1 DE000ST9SAU7 DE000SR1S0C5 

DE000SR06XK9 DE000ST30QQ6 DE000ST6CBX9 DE000ST9SAV5 DE000SR1S0D3 

DE000SR06XL7 DE000ST30QR4 DE000ST6CBY7 DE000ST9SAW3 DE000SR1S0E1 

DE000SR06XM5 DE000ST30QS2 DE000ST6CBZ4 DE000ST9SAX1 DE000SR1S0F8 

DE000SR06XN3 DE000ST30QT0 DE000ST6CB06 DE000ST9SAY9 DE000SR1S0G6 

DE000SR06XP8 DE000ST30QU8 DE000ST6CB14 DE000ST9SAZ6 DE000SR1S0H4 

DE000SR06Y05 DE000ST30QV6 DE000ST6CB22 DE000ST9SA06 DE000SR1S1K6 

DE000SR06Y13 DE000ST30QY0 DE000ST6CB30 DE000ST9SA14 DE000SR1S1L4 

DE000SR06Y21 DE000ST30QW4 DE000ST6CB48 DE000ST9SA22 DE000SR1S1M2 

DE000SR06Y39 DE000ST30QZ7 DE000ST6CB55 DE000ST9SA30 DE000SR1S1N0 

DE000SR06Y47 DE000ST30SK5 DE000ST6CB63 DE000ST9SA48 DE000SR1S1P5 
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DE000SR06XY0 DE000ST30SL3 DE000ST6CB71 DE000ST9SA55 DE000SR1S1Q3 

DE000SR06XZ7 DE000ST30SM1 DE000ST6CB89 DE000ST9SA63 DE000SR1S1R1 

DE000SR06X06 DE000ST30SN9 DE000ST6CB97 DE000ST9SA71 DE000SR1S1S9 

DE000SR06X14 DE000ST30SP4 DE000ST6CCA5 DE000ST9SA89 DE000SR1S1T7 

DE000SR06X22 DE000ST30SQ2 DE000ST6CCB3 DE000ST9SA97 DE000SR10H34 

DE000SR06X30 DE000ST30SR0 DE000ST6CCC1 DE000ST9SBA7 DE000SR10H26 

DE000SR06X48 DE000ST30ST6 DE000ST6CCD9 DE000ST9SBB5 DE000SR10H42 

DE000SR06X55 DE000ST30SU4 DE000ST6CCE7 DE000ST9SBC3 DE000SR10H59 

DE000SR06X63 DE000ST30SV2 DE000ST6CCF4 DE000ST9SBD1 DE000SR10H18 

DE000SR06X71 DE000ST30SX8 DE000ST6CCG2 DE000ST9SBE9 DE000SR10H67 

DE000SR06X89 DE000ST3Z2W4 DE000ST6CCH0 DE000ST9R9E1 DE000SR10H75 

DE000SR06X97 DE000ST3Z2V6 DE000ST6CCJ6 DE000ST9R9F8 DE000SR10H83 

DE000SR06XQ6 DE000ST3Z2U8 DE000ST6CD20 DE000ST9R9G6 DE000SR10H91 

DE000SR06XR4 DE000ST3Z2X2 DE000ST6CD38 DE000ST9R9H4 DE000SR10KT9 

DE000SR06XS2 DE000ST3Z231 DE000ST6CD46 DE000ST9R9J0 DE000SR10KU7 

DE000SR06XT0 DE000ST3Z2Z7 DE000ST6CD53 DE000ST9R9K8 DE000SR10KV5 

DE000SR06XU8 DE000ST3Z207 DE000ST6CD61 DE000ST9R9L6 DE000SR10KS1 

DE000SR06XV6 DE000ST3Z215 DE000ST6CD79 DE000ST9R9M4 DE000SR10KW3 

DE000SR06XW4 DE000ST3Z223 DE000ST6CD87 DE000ST9R9N2 DE000SR10KX1 

DE000SR06XX2 DE000ST3Z2Y0 DE000ST6CD95 DE000ST9R9P7 DE000SR10KY9 

DE000SR06YA8 DE000ST3Z264 DE000ST6CEA1 DE000ST9R9Q5 DE000SR10KZ6 

DE000SR06YB6 DE000ST3Z256 DE000ST6CEB9 DE000ST9R9R3 DE000SR10K05 

DE000SR06YC4 DE000ST3Z249 DE000ST6CEC7 DE000ST9R9S1 DE000SR10K13 

DE000SR06YD2 DE000ST3Z272 DE000ST6CED5 DE000ST9R9T9 DE000SR10K47 

DE000SR06YE0 DE000ST3Z3D2 DE000ST6CEE3 DE000ST9R9U7 DE000SR10K21 

DE000SR06YF7 DE000ST3Z3E0 DE000ST6CEF0 DE000ST9R9V5 DE000SR10K39 

DE000SR06YG5 DE000ST3Z3C4 DE000ST6CEG8 DE000ST9R9W3 DE000SR10K54 

DE000SR06YH3 DE000ST3Z3B6 DE000ST6CEH6 DE000ST9R9X1 DE000SR10K62 

DE000SR06YJ9 DE000ST3Z298 DE000ST6CEJ2 DE000ST9R9Y9 DE000SR10K70 

DE000SR06YK7 DE000ST3Z280 DE000ST6CEK0 DE000ST9R9Z6 DE000SR10K88 

DE000SR06YL5 DE000ST3Z3H3 DE000ST6CEL8 DE000ST9R904 DE000SR10K96 

DE000SR06YM3 DE000ST3Z3G5 DE000ST6CEM6 DE000ST9R912 DE000SR10LA7 

DE000SR06YT8 DE000ST3Z3F7 DE000ST6CEN4 DE000ST9R920 DE000SR10LB5 

DE000SR06YU6 DE000ST3Z3J9 DE000ST6CEP9 DE000ST9R938 DE000SR10LE9 
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DE000SR06YV4 DE000ST3Z3K7 DE000ST6CES3 DE000ST9R946 DE000SR10LF6 

DE000SR06YW2 DE000ST3Z3L5 DE000ST6CEU9 DE000ST9R953 DE000SR10LC3 

DE000SR06YX0 DE000ST3Z1Q8 DE000ST6CEV7 DE000ST9R961 DE000SR10LD1 

DE000SR06YY8 DE000ST3Z1R6 DE000ST6CEW5 DE000ST9R979 DE000SR10LG4 

DE000SR06YZ5 DE000ST3Z1S4 DE000ST6CEX3 DE000ST9R987 DE000SR10LH2 

DE000SR06YN1 DE000ST3Z1T2 DE000ST6CEZ8 DE000ST9R995 DE000SR10KQ5 

DE000SR06YP6 DE000ST3Z1U0 DE000ST6CE03 DE000ST9SAA9 DE000SR10KR3 

DE000SR06YQ4 DE000ST3Z1V8 DE000ST6CE29 DE000ST9SAB7 DE000SR10LJ8 

DE000SR06YR2 DE000ST3Z1W6 DE000ST6CE45 DE000ST9SBF6 DE000SR10LR1 

DE000SR06YS0 DE000ST3Z1P0 DE000ST6CE52 DE000ST9SBG4 DE000SR10LS9 

DE000SR06Y54 DE000ST3Z124 DE000ST6CE60 DE000ST9SBH2 DE000SR10LT7 

DE000SR06Y62 DE000ST3Z157 DE000ST6CE78 DE000ST9SBJ8 DE000SR10LU5 

DE000SR06Y70 DE000ST3Z108 DE000ST6CE86 DE000ST9SBK6 DE000SR10LV3 

DE000SR06Y88 DE000ST3Z1Z9 DE000ST6CE94 DE000ST9SBL4 DE000SR10LK6 

DE000SR06Y96 DE000ST3Z1Y2 DE000ST6CFA8 DE000ST9SBM2 DE000SR10LL4 

DE000SR06ZA5 DE000ST3Z1X4 DE000ST6CFB6 DE000ST9SBN0 DE000SR10LM2 

DE000SR06ZB3 DE000ST3Z132 DE000ST6CFC4 DE000ST9SBP5 DE000SR10LN0 

DE000SR06ZC1 DE000ST3Z140 DE000ST6CFD2 DE000ST9SBX9 DE000SR10LP5 

DE000SR06ZD9 DE000ST3Z116 DE000ST6CFE0 DE000ST9SBY7 DE000SR10LQ3 

DE000SR06ZE7 DE000ST3Z165 DE000ST6CFF7 DE000ST9SBZ4 DE000SR10L38 

DE000SR06ZF4 DE000ST3Z173 DE000ST6CFG5 DE000ST9SB05 DE000SR10LW1 

DE000SR06ZG2 DE000ST3Z2A0 DE000ST6CFH3 DE000ST9SB13 DE000SR10LX9 

DE000SR06ZH0 DE000ST3Z199 DE000ST6CFJ9 DE000ST9SB21 DE000SR10LY7 

DE000SR06ZJ6 DE000ST3Z181 DE000ST6CFK7 DE000ST9SB39 DE000SR10LZ4 

DE000SR06ZK4 DE000ST3Z504 DE000ST6CFL5 DE000ST9SB47 DE000SR10L04 

DE000SR06ZL2 DE000ST3Z512 DE000ST6CFM3 DE000ST9SB54 DE000SR10L12 

DE000SR06ZM0 DE000ST3Z587 DE000ST6CFN1 DE000ST9SBQ3 DE000SR10L20 

DE000SR06ZN8 DE000ST3Z520 DE000ST6CFP6 DE000ST9SBR1 DE000SR10L46 

DE000SR06ZP3 DE000ST3Z538 DE000ST6CFQ4 DE000ST9SBU5 DE000SR10L53 

DE000SR06ZQ1 DE000ST3Z546 DE000ST6CFR2 DE000ST9SBV3 DE000SR10L61 

DE000SR06ZR9 DE000ST3Z553 DE000ST6CFS0 DE000ST9SBW1 DE000SR10L79 

DE000SR06ZS7 DE000ST3Z561 DE000ST6CFT8 DE000ST9SCY5 DE000SR10L87 

DE000SR06ZT5 DE000ST3Z579 DE000ST6CFW2 DE000ST9SCZ2 DE000SR10MA5 

DE000SR06ZU3 DE000ST3Z6A1 DE000ST6CFX0 DE000ST9SC04 DE000SR10L95 
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DE000SR06ZV1 DE000ST3Z595 DE000ST6CFY8 DE000ST9SC12 DE000SR10MB3 

DE000SR06ZW9 DE000ST3Z6G8 DE000ST6CFZ5 DE000ST9SC20 DE000SR10MC1 

DE000SR06ZX7 DE000ST3Z6C7 DE000ST6CF02 DE000ST9SC38 DE000SR10ME7 

DE000SR06ZY5 DE000ST3Z6D5 DE000ST6CF10 DE000ST9SC46 DE000SR10MF4 

DE000SR06ZZ2 DE000ST3Z6E3 DE000ST6CF44 DE000ST9SC53 DE000SR10MG2 

DE000SR06Z04 DE000ST3Z6J2 DE000ST6CF51 DE000ST9SC61 DE000SR10MH0 

DE000SR06Z12 DE000ST3Z6H6 DE000ST6CF77 DE000ST9SC79 DE000SR10MJ6 

DE000SR06Z20 DE000ST3Z6B9 DE000ST6CF85 DE000ST9SC87 DE000SR10MK4 

DE000SR06Z38 DE000ST3Z6V7 DE000ST6CF93 DE000ST9SC95 DE000SR10ML2 

DE000SR06Z46 DE000ST3Z6U9 DE000ST6CGA6 DE000ST9SDA3 DE000SR10J08 

DE000SR06Z53 DE000ST3Z6T1 DE000ST6CGB4 DE000ST9SDB1 DE000SR10KD3 

DE000SR06Z61 DE000ST3Z6S3 DE000ST6CGC2 DE000ST9SDC9 DE000SR10J73 

DE000SR06Z79 DE000ST3Z6Q7 DE000ST6CGD0 DE000ST9SDD7 DE000SR10J16 

DE000SR06Z87 DE000ST3Z6R5 DE000ST6CGF5 DE000ST9SDE5 DE000SR10J24 

DE000SR06Z95 DE000ST3Z6P9 DE000ST6CGG3 DE000ST9SDF2 DE000SR10J32 

DE000SR060A4 DE000ST3Z6N4 DE000ST6CGJ7 DE000ST9SDG0 DE000SR10JD5 

DE000SR060B2 DE000ST3Z6M6 DE000ST6CGK5 DE000ST9SDH8 DE000SR10JE3 

DE000SR061G9 DE000ST3Z6L8 DE000ST6CGL3 DE000ST9SDJ4 DE000SR10JF0 

DE000SR09W61 DE000ST3Z6K0 DE000ST6CGM1 DE000ST9SDK2 DE000SR10JG8 

DE000SR09W79 DE000ST3Z678 DE000ST6CGN9 DE000ST9SDL0 DE000SR10JH6 

DE000SR09W87 DE000ST3Z660 DE000ST6CGP4 DE000ST9SDM8 DE000SR10JJ2 

DE000SR09W95 DE000ST3Z652 DE000ST6CGQ2 DE000ST9SDN6 DE000SR10JK0 

DE000SR09XA4 DE000ST3Z686 DE000ST6CGR0 DE000ST9SDP1 DE000SR10JL8 

DE000SR09XB2 DE000ST3Z7A9 DE000ST6CGS8 DE000ST9SDQ9 DE000SR10JM6 

DE000SR09XC0 DE000ST3Z694 DE000ST6CGT6 DE000ST9SDR7 DE000SR10JN4 

DE000SR09XD8 DE000ST3Z7B7 DE000ST6CGU4 DE000ST9SDS5 DE000SR10JP9 

DE000SR09XE6 DE000ST3Z7C5 DE000ST6CGV2 DE000ST9SDT3 DE000SR10JA1 

DE000SR09XF3 DE000ST3Z7E1 DE000ST6CGW0 DE000ST9SDU1 DE000SR10J40 

DE000SR09XG1 DE000ST3Z7G6 DE000ST6CGX8 DE000ST9SDV9 DE000SR10J57 

DE000SR09XH9 DE000ST3Z7J0 DE000ST6CGY6 DE000ST9SDW7 DE000SR10JU9 

DE000SR09XJ5 DE000ST3Z7H4 DE000ST6CG35 DE000ST9SDX5 DE000SR10JV7 

DE000SR09XK3 DE000ST3Z7K8 DE000ST6CG43 DE000ST9SDY3 DE000SR10JW5 

DE000SR09XL1 DE000ST3Z7L6 DE000ST6CG68 DE000ST9SDZ0 DE000SR10JX3 

DE000SR09XM9 DE000ST3Z751 DE000ST6CG76 DE000ST9SD03 DE000SR10JY1 
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DE000SR09XN7 DE000ST3Z744 DE000ST6CG84 DE000ST9SD11 DE000SR10JZ8 

DE000SR09XP2 DE000ST3Z736 DE000ST6CHD8 DE000ST9SD29 DE000SR10J65 

DE000SR09XQ0 DE000ST3Z728 DE000ST6CHE6 DE000ST9SD37 DE000SR10JB9 

DE000SR09XR8 DE000ST3Z710 DE000ST6CHF3 DE000ST9SD45 DE000SR10JC7 

DE000SR09XS6 DE000ST3Z702 DE000ST6CHG1 DE000ST9SD52 DE000SR10J81 

DE000SR09XT4 DE000ST3Z769 DE000ST6CHK3 DE000ST9SD60 DE000SR10J99 

DE000SR09XU2 DE000ST3Z777 DE000ST6CHM9 DE000ST9SD78 DE000SR10KA9 

DE000SR09XV0 DE000ST3Z8C3 DE000ST6CHN7 DE000ST9SD86 DE000SR10KB7 

DE000SR09XW8 DE000ST3Z8F6 DE000ST6CHQ0 DE000ST9SD94 DE000SR10KC5 

DE000SR09XX6 DE000ST3Z8E9 DE000ST6CHR8 DE000ST9SEA1 DE000SR10KE1 

DE000SR09XY4 DE000ST3Z8G4 DE000ST6CHS6 DE000ST9SEB9 DE000SR10JQ7 

DE000SR09XZ1 DE000ST3Z8B5 DE000ST6CHT4 DE000ST9SEC7 DE000SR10JR5 

DE000SR09X03 DE000ST3Z8A7 DE000ST6CHU2 DE000ST9SED5 DE000SR10KF8 

DE000SR09X11 DE000ST3Z793 DE000ST6CHV0 DE000ST9SEE3 DE000SR10KG6 

DE000SR09X29 DE000ST3Z785 DE000ST6CHW8 DE000ST9SEF0 DE000SR10KH4 

DE000SR09X37 DE000ST3Z8P5 DE000ST6CHX6 DE000ST9SEG8 DE000SR10KJ0 

DE000SR09X45 DE000ST3Z8M2 DE000ST6CHY4 DE000ST9SEH6 DE000SR10KK8 

DE000SR09X52 DE000ST3Z8K6 DE000ST6CHZ1 DE000ST9SEJ2 DE000SR10KL6 

DE000SR09X60 DE000ST3Z8J8 DE000ST6CH00 DE000ST9SEK0 DE000SR10JS3 

DE000SR09X78 DE000ST3Z8H2 DE000ST6CH18 DE000ST9SEL8 DE000SR10JT1 

DE000SR09X86 DE000ST3Z884 DE000ST6CH26 DE000ST9SEM6 DE000SR10KM4 

DE000SR09X94 DE000ST3Z876 DE000ST6CH34 DE000ST9SEN4 DE000SR10KN2 

DE000SR09YA2 DE000ST3Z868 DE000ST6CH42 DE000ST9SEP9 DE000SR10KP7 

DE000SR09YB0 DE000ST3Z892 DE000ST6CH59 DE000ST9SEQ7 DE000SR10M37 

DE000SR09YC8 DE000ST3Z9C1 DE000ST6CMK3 DE000ST9SER5 DE000SR10M45 

DE000SR09YD6 DE000ST3Z9B3 DE000ST6CML1 DE000ST9SES3 DE000SR10M52 

DE000SR09YE4 DE000ST3Z9A5 DE000ST6CMM9 DE000ST9SET1 DE000SR10M60 

DE000SR09YF1 DE000ST3Z9D9 DE000ST6CMN7 DE000ST9SEU9 DE000SR10M78 

DE000SR09YG9 DE000ST3Z9E7 DE000ST6CMP2 DE000ST9SEW5 DE000SR10M86 

DE000SR09YH7 DE000ST3Z9F4 DE000ST6CJB8 DE000ST9SEX3 DE000SR10M94 

DE000SR09YJ3 DE000ST3Z9G2 DE000ST6CJC6 DE000ST9SEY1 DE000SR10NA3 

DE000SR09YK1 DE000ST3Z9H0 DE000ST6CJD4 DE000ST9SEZ8 DE000SR10NB1 

DE000SR09YL9 DE000ST3Z9J6 DE000ST6CJE2 DE000ST9SE02 DE000SR10NC9 

DE000SR09YM7 DE000ST3Z9K4 DE000ST6CJF9 DE000ST9SE10 DE000SR10ND7 
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DE000SR09YN5 DE000ST3Z9L2 DE000ST6CJG7 DE000ST9SE28 DE000SR10NE5 

DE000SR09YP0 DE000ST3Z9M0 DE000ST6CJH5 DE000ST9SE36 DE000SR10NF2 

DE000SR09YQ8 DE000ST3Z9Q1 DE000ST6CH67 DE000ST9SE44 DE000SR10NG0 

DE000SR09YR6 DE000ST3Z9N8 DE000ST6CH75 DE000ST9SE51 DE000SR10NH8 

DE000SR09YS4 DE000ST3Z9R9 DE000ST6CH83 DE000ST9SE69 DE000SR10NJ4 

DE000SR09YT2 DE000ST30A92 DE000ST6CH91 DE000ST9SE77 DE000SR10NK2 

DE000SR09YU0 DE000ST30A84 DE000ST6B656 DE000ST9SE85 DE000SR10NL0 

DE000SR09YV8 DE000ST30A76 DE000ST6B664 DE000ST9SE93 DE000SR10NM8 

DE000SR09YW6 DE000ST30BA2 DE000ST6B672 DE000ST9SFA8 DE000SR10NN6 

DE000SR09YX4 DE000ST30BC8 DE000ST6B680 DE000ST9SFB6 DE000SR10NP1 

DE000SR09YY2 DE000ST30BB0 DE000ST6B698 DE000ST9SB62 DE000SR10NQ9 

DE000SR09YZ9 DE000ST30BD6 DE000ST6B7A4 DE000ST9SB70 DE000SR10NR7 

DE000SR09Y02 DE000ST30BE4 DE000ST6B7B2 DE000ST9SB88 DE000SR10NS5 

DE000SR09Y10 DE000ST30BF1 DE000ST6B7C0 DE000ST9SB96 DE000SR10NT3 

DE000SR09Y28 DE000ST30BH7 DE000ST6B7D8 DE000ST9SCA5 DE000SR10NU1 

DE000SR09Y36 DE000ST30BJ3 DE000ST6B7E6 DE000ST9SCB3 DE000SR10NV9 

DE000SR09Y44 DE000ST30BK1 DE000ST6B7F3 DE000ST9SCC1 DE000SR10NW7 

DE000SR09Y51 DE000ST30BL9 DE000ST6B7G1 DE000ST9SCD9 DE000SR10NX5 

DE000SR09Y69 DE000ST30BN5 DE000ST6B7H9 DE000ST9SCE7 DE000SR10NY3 

DE000SR09Y77 DE000ST30BM7 DE000ST6B7J5 DE000ST9SCF4 DE000SR10NZ0 

DE000SR09Y85 DE000ST30BP0 DE000ST6B7K3 DE000ST9SCH0 DE000SR10N02 

DE000SR09Y93 DE000ST30BY2 DE000ST6B7L1 DE000ST9SCJ6 DE000SR10N10 

DE000SR09ZA9 DE000ST30B26 DE000ST6CJR4 DE000ST9SCK4 DE000SR10N28 

DE000SR09ZB7 DE000ST30B18 DE000ST6CJS2 DE000ST9SCL2 DE000SR10N36 

DE000SR09ZC5 DE000ST30B00 DE000ST6CJU8 DE000ST9SCM0 DE000SR10N44 

DE000SR09ZD3 DE000ST30BZ9 DE000ST6CJV6 DE000ST9SCN8 DE000SR10N51 

DE000SR09ZE1 DE000ST30B42 DE000ST6CJW4 DE000ST9SCP3 DE000SR10N69 

DE000SR09ZF8 DE000ST30B34 DE000ST6CJX2 DE000ST9SCQ1 DE000SR10N77 

DE000SR09ZG6 DE000ST30B75 DE000ST6CJY0 DE000ST9SCR9 DE000SR10N85 

DE000SR09ZH4 DE000ST306J0 DE000ST6CJZ7 DE000ST9SCS7 DE000SR10N93 

DE000SR09ZJ0 DE000ST306K8 DE000ST6CJ08 DE000ST9SCT5 DE000SR10PA8 

DE000SR09ZK8 DE000ST306L6 DE000ST6CJ16 DE000ST9SCU3 DE000SR10PB6 

DE000SR09ZL6 DE000ST306M4 DE000ST6CJ24 DE000ST9SCV1 DE000SR10PD2 

DE000SR09ZM4 DE000ST306N2 DE000ST6CJ32 DE000ST9SCW9 DE000SR10PE0 
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DE000SR09ZN2 DE000ST306P7 DE000ST6CCQ1 DE000ST9SCX7 DE000SR10PF7 

DE000SR09ZP7 DE000ST306S1 DE000ST6CCR9 DE000ST9SF92 DE000SR10PG5 

DE000SR09ZQ5 DE000ST306T9 DE000ST6CCS7 DE000ST9SGA6 DE000SR10PH3 

DE000SR09ZR3 DE000ST30TA4 DE000ST6CJ65 DE000ST9SGB4 DE000SR10PJ9 

DE000SR09ZS1 DE000ST30S92 DE000ST6CJ73 DE000ST9SGC2 DE000SR10PK7 

DE000SR09ZT9 DE000ST30TB2 DE000ST6CJ40 DE000ST9SGD0 DE000SR10PL5 

DE000SR09ZU7 DE000ST30TE6 DE000ST6CJ57 DE000ST9SGE8 DE000SR10PM3 

DE000SR09ZV5 DE000ST30TD8 DE000ST6CJ81 DE000ST9SGF5 DE000SR10PN1 

DE000SR09ZW3 DE000ST30TC0 DE000ST6CJ99 DE000ST9SGG3 DE000SR10PP6 

DE000SR09ZX1 DE000ST30TF3 DE000ST6CKA8 DE000ST9SGH1 DE000SR10PQ4 

DE000SR09ZY9 DE000ST30TG1 DE000ST6CKB6 DE000ST9SGJ7 DE000SR10PR2 

DE000SR09ZZ6 DE000ST30TH9 DE000ST6CKC4 DE000ST9SGK5 DE000SR10PS0 

DE000SR09Z01 DE000ST30TJ5 DE000ST6CLF5 DE000ST9SGL3 DE000SR10PT8 

DE000SR09Z19 DE000ST30TK3 DE000ST6CLG3 DE000ST9SGM1 DE000SR10PU6 

DE000SR09Z27 DE000ST30TL1 DE000ST6CLH1 DE000ST9SGN9 DE000SR10PV4 

DE000SR09Z35 DE000ST30TN7 DE000ST6CLJ7 DE000ST9SGP4 DE000SR10PW2 

DE000SR09Z43 DE000ST30TR8 DE000ST6CLK5 DE000ST9SGQ2 DE000SR10PX0 

DE000SR09Z50 DE000ST30YS6 DE000ST6CKJ9 DE000ST9SGR0 DE000SR10PY8 

DE000SR09Z68 DE000ST30YT4 DE000ST6CKK7 DE000ST9SGS8 DE000SR10PZ5 

DE000SR09Z76 DE000ST30YZ1 DE000ST6CKL5 DE000ST9SGT6 DE000SR10P00 

DE000SR09Z84 DE000ST30YY4 DE000ST6CKM3 DE000ST9SGU4 DE000SR10P18 

DE000SR09Z92 DE000ST30YX6 DE000ST6CKN1 DE000ST9SGV2 DE000SR10P26 

DE000SR090A1 DE000ST30YW8 DE000ST6CKQ4 DE000ST9SGW0 DE000SR10P34 

DE000SR090B9 DE000ST30YV0 DE000ST6CCT5 DE000ST9SGX8 DE000SR10P42 

DE000SR090C7 DE000ST30YU2 DE000ST6CCU3 DE000ST9SGY6 DE000SR10P59 

DE000SR090D5 DE000ST30Y03 DE000ST6CCV1 DE000ST9SGZ3 DE000SR10P67 

DE000SR090E3 DE000ST30Y11 DE000ST6CKR2 DE000ST9SG00 DE000SR10P75 

DE000SR090F0 DE000ST30Y37 DE000ST6CKS0 DE000ST9SG18 DE000SR10P83 

DE000SR090G8 DE000ST30Y45 DE000ST6CKT8 DE000ST9SG26 DE000SR10P91 

DE000SR090H6 DE000ST30Y52 DE000ST6CKU6 DE000ST9SG34 DE000SR10QA6 

DE000SR090J2 DE000ST30Y60 DE000ST6CKV4 DE000ST9SG42 DE000SR10QB4 

DE000SR090K0 DE000ST30Y78 DE000ST6CKW2 DE000ST9SG67 DE000SR10QC2 

DE000SR090L8 DE000ST30Y86 DE000ST6CKX0 DE000ST9SG75 DE000SR10QD0 

DE000SR090M6 DE000ST30ZA1 DE000ST6CKY8 DE000ST9SG83 DE000SR10QE8 
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DE000SR090N4 DE000ST30Y94 DE000ST6CKZ5 DE000ST9SG91 DE000SR10QF5 

DE000SR090P9 DE000ST30ZB9 DE000ST6CK05 DE000ST9SHA4 DE000SR10QG3 

DE000SR090Q7 DE000ST30ZR5 DE000ST6CK13 DE000ST9SHB2 DE000SR10QH1 

DE000SR090R5 DE000ST30ZS3 DE000ST6CK21 DE000ST9SHC0 DE000SR10QJ7 

DE000SR090S3 DE000ST30ZW5 DE000ST6CK39 DE000ST9SHD8 DE000SR10QU4 

DE000SR090T1 DE000ST30ZV7 DE000ST6CK47 DE000ST9SHE6 DE000SR10QV2 

DE000SR090U9 DE000ST30ZU9 DE000ST6CCL2 DE000ST9SHF3 DE000SR10QW0 

DE000SR090V7 DE000ST30ZT1 DE000ST6CCM0 DE000ST9SHG1 DE000SR10QX8 

DE000SR090W5 DE000ST30Z36 DE000ST6CLL3 DE000ST9SHH9 DE000SR10QY6 

DE000SR090X3 DE000ST30ZZ8 DE000ST6CLM1 DE000ST9SHJ5 DE000SR10QZ3 

DE000SR090Y1 DE000ST30Z02 DE000ST6CLN9 DE000ST9SHK3 DE000SR10Q09 

DE000SR090Z8 DE000ST30Z10 DE000ST6CLP4 DE000ST9SHL1 DE000SR10Q17 

DE000SR09004 DE000ST30ZY1 DE000ST6CLQ2 DE000ST9SHM9 DE000SR10Q25 

DE000SR09012 DE000ST30Z44 DE000ST6CLR0 DE000ST9SHN7 DE000SR10Q33 

DE000SR09020 DE000ST30Z77 DE000ST6CLA6 DE000ST9SHP2 DE000SR10Q41 

DE000SR09038 DE000ST30DM3 DE000ST6CLB4 DE000ST9SHQ0 DE000SR10Q58 

DE000SR09046 DE000ST30DW2 DE000ST6CLC2 DE000ST9SHR8 DE000SR10Q66 

DE000SR09053 DE000ST30DX0 DE000ST6CLD0 DE000ST9SHS6 DE000SR10Q74 

DE000SR09061 DE000ST30DY8 DE000ST6CLE8 DE000ST9SHT4 DE000SR10Q82 

DE000SR09079 DE000ST30DV4 DE000ST6CLS8 DE000ST9SHU2 DE000SR10Q90 

DE000SR09087 DE000ST30DU6 DE000ST6CLT6 DE000ST9SHV0 DE000SR10RA4 

DE000SR09095 DE000ST30DT8 DE000ST6CLU4 DE000ST9SHW8 DE000SR10RB2 

DE000SR091A9 DE000ST30DS0 DE000ST6CLV2 DE000ST9SHX6 DE000SR10RC0 

DE000SR091B7 DE000ST30DR2 DE000ST6CLW0 DE000ST9SHY4 DE000SR10RD8 

DE000SR091C5 DE000ST30DQ4 DE000ST6CLY6 DE000ST9SHZ1 DE000SR10RE6 

DE000SR091D3 DE000ST30DP6 DE000ST6CLX8 DE000ST9SH09 DE000SR10RF3 

DE000SR091E1 DE000ST30DN1 DE000ST6CCW9 DE000ST9SH17 DE000SR10RG1 

DE000SR091F8 DE000ST30D73 DE000ST6CCX7 DE000ST9SH25 DE000SR10RH9 

DE000SR091G6 DE000ST30D24 DE000ST6CCY5 DE000ST9SH33 DE000SR10RJ5 

DE000SR091H4 DE000ST30D16 DE000ST6CCZ2 DE000ST9SH41 DE000SR10RK3 

DE000SR091J0 DE000ST30D08 DE000ST6CC05 DE000ST9SH58 DE000SR10RL1 

DE000SR091K8 DE000ST30DZ5 DE000ST6CC13 DE000ST9SH66 DE000SR10RM9 

DE000SR091L6 DE000ST30D65 DE000ST6CC21 DE000ST9SH74 DE000SR10RN7 

DE000SR091M4 DE000ST30D57 DE000ST6CC39 DE000ST9SH82 DE000SR10RP2 
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DE000SR091N2 DE000ST30D40 DE000ST6CC47 DE000ST9SH90 DE000SR10RQ0 

DE000SR091P7 DE000ST30D32 DE000ST6CC54 DE000ST9SJA0 DE000SR10RR8 

DE000SR091Q5 DE000ST30L81 DE000ST6CC62 DE000ST9SJB8 DE000SR10QK5 

DE000SR091R3 DE000ST30L99 DE000ST6CC70 DE000ST9SJC6 DE000SR10QL3 

DE000SR091S1 DE000ST30MA9 DE000ST6CC88 DE000ST9SJD4 DE000SR10QM1 

DE000SR091T9 DE000ST30MC5 DE000ST6CDA3 DE000ST9SJE2 DE000SR10QN9 

DE000SR091U7 DE000ST30MB7 DE000ST6CDB1 DE000ST9SJF9 DE000SR10QP4 

DE000SR091V5 DE000ST30MD3 DE000ST6CDC9 DE000ST9SJG7 DE000SR10QQ2 

DE000SR091W3 DE000ST30ME1 DE000ST6CDD7 DE000ST9SJH5 DE000SR10QR0 

DE000SR091X1 DE000ST30RR2 DE000ST6CDF2 DE000ST9SJJ1 DE000SR10QS8 

DE000SR091Y9 DE000ST30RQ4 DE000ST6CDG0 DE000ST9SJK9 DE000SR10QT6 

DE000SR091Z6 DE000ST30RP6 DE000ST6CDH8 DE000ST9SJL7 DE000SR10RT4 

DE000SR09103 DE000ST30RN1 DE000ST6CDJ4 DE000ST9SJM5 DE000SR10RU2 

DE000SR09111 DE000ST30RM3 DE000ST6CDK2 DE000ST9SJN3 DE000SR10RV0 

DE000SR09129 DE000ST30RS0 DE000ST6CDL0 DE000ST9SJP8 DE000SR10RW8 

DE000SR09137 DE000ST30RY8 DE000ST6CDM8 DE000ST9SJQ6 DE000SR10RX6 

DE000SR09145 DE000ST30RX0 DE000ST6CDN6 DE000ST9SJR4 DE000SR10RY4 

DE000SR09152 DE000ST30RW2 DE000ST6CDP1 DE000ST9SJS2 DE000SR10RZ1 

DE000SR09160 DE000ST30RV4 DE000ST6CDQ9 DE000ST9SJT0 DE000SR10R08 

DE000SR09178 DE000ST30RU6 DE000ST6CDR7 DE000ST9SJU8 DE000SR10R16 

DE000SR09186 DE000ST30RT8 DE000ST6CDS5 DE000ST9SJV6 DE000SR10R40 

DE000SR09194 DE000ST30R02 DE000ST6CME6 DE000ST9SJW4 DE000SR10R57 

DE000SR092A7 DE000ST30R69 DE000ST6CMF3 DE000ST9SJX2 DE000SR10R24 

DE000SR092B5 DE000ST30R77 DE000ST6CMG1 DE000ST9SJY0 DE000SR10R32 

DE000SR092C3 DE000ST30R85 DE000ST6CL20 DE000ST9SJZ7 DE000SR10R81 

DE000SR092D1 DE000ST30R93 DE000ST6CL38 DE000ST9SJ07 DE000SR10R99 

DE000SR092E9 DE000ST30SA6 DE000ST6CL46 DE000ST9SJ15 DE000SR10SA2 

DE000SR092F6 DE000ST30SB4 DE000ST6CL53 DE000ST9SJ23 DE000SR10R65 

DE000SR092G4 DE000ST30SC2 DE000ST6CL61 DE000ST9SJ31 DE000SR10R73 

DE000SR092H2 DE000ST30R51 DE000ST6CL87 DE000ST9SJ49 DE000SR10SD6 

DE000SR092J8 DE000ST30R44 DE000ST6CL95 DE000ST9SJ56 DE000SR10SE4 

DE000SR092K6 DE000ST30R36 DE000ST6CMA4 DE000ST9SJ64 DE000SR10SF1 

DE000SR092L4 DE000ST30R28 DE000ST6CMB2 DE000ST9SJ72 DE000SR10SG9 

DE000SR092M2 DE000ST30R10 DE000ST6CMC0 DE000ST9SJ80 DE000SR10SH7 
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DE000SR092N0 DE000ST30SH1 DE000ST6CMH9 DE000ST9SJ98 DE000SR10SJ3 

DE000SR092P5 DE000ST30SD0 DE000ST6CMQ0 DE000ST9SKA8 DE000SR10SB0 

DE000SR092Q3 DE000ST30SE8 DE000ST6CMR8 DE000ST9SFC4 DE000SR10SC8 

DE000SR092R1 DE000ST30SF5 DE000ST6CMS6 DE000ST9SFD2 DE000SR10SK1 

DE000SR092S9 DE000ST30SG3 DE000ST6CMT4 DE000ST9SFE0 DE000SR10SL9 

DE000SR092T7 DE000ST30FY3 DE000ST6CMU2 DE000ST9SFF7 DE000SR10SM7 

DE000SR092U5 DE000ST30FX5 DE000ST6H968 DE000ST9SFG5 DE000SR10SN5 

DE000SR092V3 DE000ST30FW7 DE000ST6H976 DE000ST9SFH3 DE000SR10SP0 

DE000SR092Z4 DE000ST30FZ0 DE000ST6H984 DE000ST9SFJ9 DE000SR10SQ8 

DE000SR093K4 DE000ST30F22 DE000ST6JAB2 DE000ST9SFK7 DE000SR10SR6 

DE000SR093L2 DE000ST30F14 DE000ST6JAC0 DE000ST9SFL5 DE000SR10MM0 

DE000SR093P3 DE000ST30F06 DE000ST6JAD8 DE000ST9SFM3 DE000SR10MN8 

DE000SR093Q1 DE000ST30F30 DE000ST6JAE6 DE000ST9SFN1 DE000SR10MP3 

DE000SR093R9 DE000ST30F48 DE000ST6JAF3 DE000ST9SFP6 DE000SR10MQ1 

DE000SR093U3 DE000ST30F55 DE000ST6JAG1 DE000ST9SFQ4 DE000SR10MS7 

DE000SR093W9 DE000ST30F71 DE000ST6JAH9 DE000ST9SFR2 DE000SR10MT5 

DE000SR093Y5 DE000ST30F89 DE000ST6JAK3 DE000ST9SFS0 DE000SR10MU3 

DE000SR09327 DE000ST30F97 DE000ST6JAL1 DE000ST9SFT8 DE000SR10MV1 

DE000SR094E5 DE000ST30GC7 DE000ST6JAM9 DE000ST9SFU6 DE000SR10MW9 

DE000SR094F2 DE000ST30GA1 DE000ST6JAN7 DE000ST9SFV4 DE000SR10MX7 

DE000SR09418 DE000ST3ZZ38 DE000ST6JAQ0 DE000ST9SFW2 DE000SR10MY5 

DE000SR09426 DE000ST3ZZ20 DE000ST6H8X8 DE000ST9SFX0 DE000SR10MZ2 

DE000SR09442 DE000ST3ZZ12 DE000ST6H8Y6 DE000ST9SFY8 DE000SR10M03 

DE000SR095D4 DE000ST3ZZ04 DE000ST6H8Z3 DE000ST9SFZ5 DE000SR10M11 

DE000SR095G7 DE000ST3ZZ46 DE000ST6H802 DE000ST9SF01 DE000SR10SY2 

DE000SR095P8 DE000ST3ZZ53 DE000ST6H836 DE000ST9SF19 DE000SR10SZ9 

DE000SR095R4 DE000ST3Z0A4 DE000ST6H844 DE000ST9SF27 DE000SR10S07 

DE000SR096A8 DE000ST3ZZ79 DE000ST6H851 DE000ST9SF35 DE000SR10S15 

DE000SR096C4 DE000ST3Z0Q0 DE000ST6H9G1 DE000ST9SF43 DE000SR10S31 

DE000SR096D2 DE000ST3Z0V0 DE000ST6H9H9 DE000ST9SF50 DE000SR10S49 

DE000SR096E0 DE000ST3Z0X6 DE000ST6H9J5 DE000ST9SF68 DE000SR10S56 

DE000SR096P6 DE000ST3Z0W8 DE000ST6H9P2 DE000ST9SF76 DE000SR10S64 

DE000SR096R2 DE000ST3Z0R8 DE000ST6H9Q0 DE000ST9TJS0 DE000SR10S72 

DE000SR096T8 DE000ST3Z0S6 DE000ST6H9R8 DE000ST9TJJ9 DE000SR10S80 
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DE000SR096X0 DE000ST3Z0T4 DE000ST6H885 DE000ST9TJK7 DE000SR10S98 

DE000SR096Y8 DE000ST3Z0U2 DE000ST6H893 DE000ST9TJL5 DE000SR10TA0 

DE000SR096Z5 DE000ST3Z041 DE000ST6H9A4 DE000ST9TJN1 DE000SR10TB8 

DE000SR09624 DE000ST3Z058 DE000ST6H9B2 DE000ST9TJP6 DE000SR10TC6 

DE000SR094S5 DE000ST3Z033 DE000ST6H9C0 DE000ST9TJQ4 DE000SR10TD4 

DE000SR094T3 DE000ST3Z025 DE000ST6H9F3 DE000ST9TJR2 DE000SR10TE2 

DE000SR094U1 DE000ST3Z017 DE000ST6H9M9 DE000ST9TJE0 DE000SR10TF9 

DE000SR093A5 DE000ST3Z009 DE000ST6H9N7 DE000ST9TJF7 DE000SR10SS4 

DE000SR093B3 DE000ST3Z0Z1 DE000ST6H9T4 DE000ST9TJG5 DE000SR10ST2 

DE000SR093D9 DE000ST3Z0Y4 DE000ST6H9U2 DE000ST9TJH3 DE000SR10SU0 

DE000SR093F4 DE000ST3Z066 DE000ST6H9V0 DE000ST9TQZ0 DE000SR10SV8 

DE000SE8LGR4 DE000ST3Z074 DE000ST6H9W8 DE000ST9TQ07 DE000SR10SX4 

DE000SR1MBQ5 DE000ST3Z082 DE000ST6H9X6 DE000ST9TQ15 DE000SR10SW6 

DE000SR1MBR3 DE000ST3Z090 DE000ST6H9Y4 DE000ST9TQ31 DE000SR10UF7 

DE000SR1MBS1 DE000ST308C1 DE000ST6H9Z1 DE000ST9TQ49 DE000SR10UG5 

DE000SR1MBT9 DE000ST308D9 DE000ST6H901 DE000ST9TQ56 DE000SR10UH3 

DE000SR1MBU7 DE000ST308E7 DE000ST6H935 DE000ST9TQ80 DE000SR10UJ9 

DE000SR1MBV5 DE000ST308F4 DE000ST6H943 DE000ST9TQ98 DE000SR10UK7 

DE000SR1MBW3 DE000ST308G2 DE000ST6H9D8 DE000ST9TRA1 DE000SR10UL5 

DE000SR1MBX1 DE000ST308H0 DE000ST6H9E6 DE000ST9TRC7 DE000SR10UM3 

DE000SR1MBY9 DE000ST308J6 DE000ST6H950 DE000ST9TRD5 DE000SR10UN1 

DE000SR1MBZ6 DE000ST308K4 DE000ST6JFB1 DE000ST9TRE3 DE000SR10UP6 

DE000SR1MB03 DE000ST308L2 DE000ST6JFH8 DE000ST9TRF0 DE000SR10UQ4 

DE000SR1MB11 DE000ST308M0 DE000ST6JFS5 DE000ST9TRG8 DE000SR10TG7 

DE000SR1MB29 DE000ST30782 DE000ST6MTD2 DE000ST9TRJ2 DE000SR10TH5 

DE000SR1MB37 DE000ST30790 DE000ST6MTF7 DE000ST9TRK0 DE000SR10M29 

DE000SR1MB45 DE000ST308B3 DE000ST6MTG5 DE000ST9TRL8 DE000SR10TJ1 

DE000SR1MB52 DE000ST308S7 DE000ST6MTN1 DE000ST9TJ30 DE000SR10TM5 

DE000SR1MB60 DE000ST308T5 DE000ST6MTP6 DE000ST9TJ55 DE000SR10TN3 

DE000SR1MB78 DE000ST308V1 DE000ST6MTQ4 DE000ST9TJ63 DE000SR10TP8 

DE000SR1MB86 DE000ST308N8 DE000ST6MTR2 DE000ST9TJ71 DE000SR10TQ6 

DE000SR1MB94 DE000ST308P3 DE000ST6MT79 DE000ST9TJ89 DE000SR10TR4 

DE000SR1MCA7 DE000ST30824 DE000ST6MT87 DE000ST9TJ97 DE000SR10TT0 

DE000SR1MCB5 DE000ST30832 DE000ST6MT95 DE000ST9TKA6 DE000SR10TU8 



910 

DE000SR1MCC3 DE000ST30840 DE000ST6MUA6 DE000ST9TKB4 DE000SR10TV6 

DE000SR1MCD1 DE000ST308Y5 DE000ST6MUH1 DE000ST9TKD0 DE000SR10TW4 

DE000SR1MCE9 DE000ST309C9 DE000ST6MUJ7 DE000ST9TKE8 DE000SR10TX2 

DE000SR1MCF6 DE000ST309D7 DE000ST6MUK5 DE000ST9TKF5 DE000SR10TY0 

DE000SR1MCG4 DE000ST309E5 DE000ST6MUL3 DE000ST9TKG3 DE000SR10TZ7 

DE000SR1MCH2 DE000ST309F2 DE000ST6MUM1 DE000ST9TLG1 DE000SR10T06 

DE000SR1MCJ8 DE000ST309J4 DE000ST6MUY6 DE000ST9TLH9 DE000SR10T14 

DE000SR1MCK6 DE000ST364Z5 DE000ST6MUZ3 DE000ST9TLJ5 DE000SR10T22 

DE000SR1MCL4 DE000ST36409 DE000ST6MU35 DE000ST9TLK3 DE000SR10T30 

DE000SR1MCM2 DE000ST36417 DE000ST6MU84 DE000ST9TKH1 DE000SR10T48 

DE000SR1MCN0 DE000ST36425 DE000ST6MVC0 DE000ST9TKJ7 DE000SR10T55 

DE000SR1MCP5 DE000ST36433 DE000ST6MVJ5 DE000ST9TKK5 DE000SR10T63 

DE000SR1MCQ3 DE000ST36441 DE000ST6MRZ9 DE000ST9TKL3 DE000SR10T71 

DE000SR1MCR1 DE000ST36458 DE000ST6MR06 DE000ST9TKM1 DE000SR10T89 

DE000SR1MCS9 DE000ST36466 DE000ST6MR14 DE000ST9TKN9 DE000SR10T97 

DE000SR1MCT7 DE000ST36474 DE000ST6MR30 DE000ST9TKP4 DE000SR10UA8 

DE000SR1MCU5 DE000ST36482 DE000ST6MR48 DE000ST9TKQ2 DE000SR10UB6 

DE000SR1MCV3 DE000ST36490 DE000ST6MRX4 DE000ST9TKR0 DE000SR10UC4 

DE000SR1MCW1 DE000ST365A5 DE000ST6MRY2 DE000ST9TKT6 DE000SR10UD2 

DE000SR1MCX9 DE000ST365B3 DE000ST6MR89 DE000ST9TKU4 DE000SR10UE0 

DE000SR1MCY7 DE000ST365C1 DE000ST6MR97 DE000ST9TKV2 DE000SR10UR2 

DE000SR1MCZ4 DE000ST365D9 DE000ST6MSA0 DE000ST9TKW0 DE000SR10US0 

DE000SR1MC02 DE000ST365E7 DE000ST6MSB8 DE000ST9TKY6 DE000SR10UT8 

DE000SR1MC10 DE000ST365F4 DE000ST6MSC6 DE000ST9TKZ3 DE000SR10UU6 

DE000SR1MC28 DE000ST365G2 DE000ST6MSD4 DE000ST9TK03 DE000SR10U29 

DE000SR1MC36 DE000ST365H0 DE000ST6MSE2 DE000ST9TK11 DE000SR10UW2 

DE000SR1MC44 DE000ST365J6 DE000ST6MSF9 DE000ST9TK29 DE000SR10UX0 

DE000SR1MC51 DE000ST365K4 DE000ST6MSG7 DE000ST9TK37 DE000SR10UY8 

DE000SR1MC69 DE000ST365L2 DE000ST6MSH5 DE000ST9TK52 DE000SR10UZ5 

DE000SR1MC85 DE000ST365M0 DE000ST6MSJ1 DE000ST9TK60 DE000SR10U03 

DE000SR1MC93 DE000ST365N8 DE000ST6MSK9 DE000ST9TK78 DE000SR10U11 

DE000SR1MDA5 DE000ST365P3 DE000ST6MSL7 DE000ST9TK94 DE000SR10VA6 

DE000SR1MDB3 DE000ST365Q1 DE000ST6MSM5 DE000ST9TLA4 DE000SR10U37 

DE000SR1MDC1 DE000ST365R9 DE000ST6MSN3 DE000ST9TLB2 DE000SR10U45 
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DE000SR1MDD9 DE000ST365S7 DE000ST6MSP8 DE000ST9TLC0 DE000SR10U52 

DE000SR1MDE7 DE000ST365T5 DE000ST6MR55 DE000ST9TLD8 DE000SR10U60 

DE000SR1MDF4 DE000ST365U3 DE000ST6MR63 DE000ST9TLE6 DE000SR10U78 

DE000SR1MDG2 DE000ST365Y5 DE000ST6MR71 DE000ST9TLF3 DE000SR10U86 

DE000SR1MDJ6 DE000ST365Z2 DE000ST6MSS2 DE000ST9TLM9 DE000SR10U94 

DE000SR1MDK4 DE000ST36508 DE000ST6MSU8 DE000ST9TLN7 DE000SR10VK5 

DE000SR1MDL2 DE000ST36516 DE000ST6MSR4 DE000ST9TLP2 DE000SR10VB4 

DE000SR1MDM0 DE000ST36524 DE000ST6MSW4 DE000ST9TLR8 DE000SR10VC2 

DE000SR1MDN8 DE000ST36532 DE000ST6MSX2 DE000ST9TLS6 DE000SR10VD0 

DE000SR1MDP3 DE000ST36540 DE000ST6MVV0 DE000ST9TLT4 DE000SR10VE8 

DE000SR1MDQ1 DE000ST36557 DE000ST6MVW8 DE000ST9TLU2 DE000SR10VF5 

DE000SR1MDS7 DE000ST36565 DE000ST6MVX6 DE000ST9TLV0 DE000SR10VG3 

DE000SR1MDU3 DE000ST36573 DE000ST6MVY4 DE000ST9TLW8 DE000SR10VH1 

DE000SR1MDV1 DE000ST36599 DE000ST6MVZ1 DE000ST9TLY4 DE000SR10VJ7 

DE000SR1MDW9 DE000ST366A3 DE000ST6MV26 DE000ST9TLZ1 DE000SR10VR0 

DE000SR1MDX7 DE000ST366B1 DE000ST6MV34 DE000ST9TL10 DE000SR10VS8 

DE000SR1MDY5 DE000ST366C9 DE000ST6MV42 DE000ST9TL36 DE000SR10VT6 

DE000SR1MDZ2 DE000ST366D7 DE000ST6MV59 DE000ST9TL44 DE000SR10VL3 

DE000SR1MD01 DE000ST366E5 DE000ST6MV67 DE000ST9TL69 DE000SR10VM1 

DE000SR1MD19 DE000ST366F2 DE000ST6MV75 DE000ST9TL77 DE000SR10VN9 

DE000SR1MD27 DE000ST366G0 DE000ST6MV83 DE000ST9TL85 DE000SR10VP4 

DE000SR1MD35 DE000ST366H8 DE000ST6MWC8 DE000ST9TL93 DE000SR10VQ2 

DE000SR1MD43 DE000ST366J4 DE000ST6MWD6 DE000ST9TMA2 DE000SR10VV2 

DE000SR1MD50 DE000ST366K2 DE000ST6MWE4 DE000ST9TMB0 DE000SR10VU4 

DE000SR1MD68 DE000ST366L0 DE000ST6MXK9 DE000ST9TMD6 DE000SR2ECY2 

DE000SR1MD76 DE000ST366M8 DE000ST6MXL7 DE000ST9TME4 DE000SR2ECZ9 

DE000SR1MD84 DE000ST366N6 DE000ST6MXM5 DE000ST9TMF1 DE000SR2EC01 

DE000SR1MD92 DE000ST366P1 DE000ST6MXN3 DE000ST9TMG9 DE000SR2EC19 

DE000SR1MEA3 DE000ST366Q9 DE000ST6MXP8 DE000ST9TMH7 DE000SR2EC27 

DE000SR1MEB1 DE000ST366R7 DE000ST6MWN5 DE000ST9TMJ3 DE000SR2EC35 

DE000SR1MEC9 DE000ST366T3 DE000ST6MWP0 DE000ST9TMK1 DE000SR2EC43 

DE000SR1MED7 DE000ST366U1 DE000ST6MWQ8 DE000ST9TML9 DE000SR2EC50 

DE000SR1MEE5 DE000ST366V9 DE000ST6MWR6 DE000ST9TMM7 DE000SR2EC68 

DE000SR1MEF2 DE000ST366W7 DE000ST6MWS4 DE000ST9TMN5 DE000SR2EC76 
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DE000SR1MBL6 DE000ST366X5 DE000ST6MWT2 DE000ST9TMP0 DE000SR2EC84 

DE000SR1MBM4 DE000ST366Y3 DE000ST6MWU0 DE000ST9TMS4 DE000SR2EC92 

DE000SR1MBN2 DE000ST366Z0 DE000ST6MS21 DE000ST9TMT2 DE000SR2EDA0 

DE000SR1MBP7 DE000ST36607 DE000ST6MS39 DE000ST9TMU0 DE000SR2EDB8 

DE000SR1MC77 DE000ST36615 DE000ST6MS47 DE000ST9TMV8 DE000SR2EDC6 

DE000SR1MDH0 DE000ST36623 DE000ST6MS54 DE000ST9TMW6 DE000SR2EDD4 

DE000SR1MDR9 DE000ST36631 DE000ST6MS62 DE000ST9TMY2 DE000SR2EDE2 

DE000SR1MDT5 DE000ST36649 DE000ST6MS70 DE000ST9TMZ9 DE000SR2EDF9 

DE000SR061H7 DE000ST36656 DE000ST6MS88 DE000ST9TM01 DE000SR2EDG7 

DE000SR061J3 DE000ST36664 DE000ST6MS96 DE000ST9TM19 DE000SR2EDH5 

DE000SR061K1 DE000ST36672 DE000ST6MTA8 DE000ST9TM27 DE000SR2EDJ1 

DE000SR061L9 DE000ST36680 DE000ST6MTB6 DE000ST9TM35 DE000SR2EDK9 

DE000SR061M7 DE000ST36698 DE000ST6MW09 DE000ST9TM43 DE000SR2EDL7 

DE000SR061N5 DE000ST367A1 DE000ST6MW17 DE000ST9TM68 DE000SR2EDM5 

DE000SR061P0 DE000ST367B9 DE000ST6MW33 DE000ST9TM76 DE000SR2EDN3 

DE000SR061Q8 DE000ST367C7 DE000ST6MW41 DE000ST9TM84 DE000SR2EDP8 

DE000SR061R6 DE000ST367D5 DE000ST6MW82 DE000ST9TM92 DE000SR2EDQ6 

DE000SR061S4 DE000ST367E3 DE000ST6MW90 DE000ST9TNA0 DE000SR2EDR4 

DE000SR061T2 DE000ST367F0 DE000ST6MXA0 DE000ST9TNB8 DE000SR2EDS2 

DE000SR061U0 DE000ST367G8 DE000ST6MXD4 DE000ST9TNC6 DE000SR2EDT0 

DE000SR061V8 DE000ST367H6 DE000ST6MXE2 DE000ST9TND4 DE000SR2EDU8 

DE000SR061W6 DE000ST367J2 DE000ST6MXF9 DE000ST9TNE2 DE000SR2EDV6 

DE000SR061X4 DE000ST367K0 DE000ST6MXG7 DE000ST9TNF9 DE000SR2EDW4 

DE000SR061Y2 DE000ST367L8 DE000ST6MXQ6 DE000ST9TNG7 DE000SR2EDX2 

DE000SR061Z9 DE000ST367M6 DE000ST6MXU8 DE000ST9TNH5 DE000SR2EDY0 

DE000SR06109 DE000ST367N4 DE000ST6MXZ7 DE000ST9TNJ1 DE000SR2EDZ7 

DE000SR06117 DE000ST368B7 DE000ST6MX08 DE000ST9TNK9 DE000SR2ED00 

DE000SR06125 DE000ST368C5 DE000ST6MX16 DE000ST9TNL7 DE000SR2ED18 

DE000SR06133 DE000ST368D3 DE000ST6MX24 DE000ST9TNM5 DE000SR2ED26 

DE000SR06141 DE000ST368R3 DE000ST6MX32 DE000ST9TNN3 DE000SR2ED34 

DE000SR06158 DE000ST368S1 DE000ST6MX57 DE000ST9TNP8 DE000SR2ED42 

DE000SR06166 DE000ST368T9 DE000ST6MX65 DE000ST9TNQ6 DE000SR2ED59 

DE000SR06174 DE000ST36813 DE000ST6MX73 DE000ST9TNR4 DE000SR2ED67 

DE000SR062X2 DE000ST36821 DE000ST6MX81 DE000ST9TNT0 DE000SR2ED75 
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DE000SR062Y0 DE000ST36839 DE000ST6MX99 DE000ST9TNU8 DE000SR2ED83 

DE000SR06182 DE000ST36847 DE000ST6MYA8 DE000ST9TNV6 DE000SR2ED91 

DE000SR06190 DE000ST36854 DE000ST6M0E8 DE000ST9TNW4 DE000SR2EEA8 

DE000SR062A0 DE000ST36862 DE000ST6M0G3 DE000ST9TNX2 DE000SR2EEB6 

DE000SR062B8 DE000ST36870 DE000ST6M0J7 DE000ST9TNY0 DE000SR2EEC4 

DE000SR062C6 DE000ST36888 DE000ST6MYZ5 DE000ST9TNZ7 DE000SR2EED2 

DE000SR062D4 DE000ST36896 DE000ST6MY07 DE000ST9TN00 DE000SR2EEE0 

DE000SR062E2 DE000ST369A7 DE000ST6MY15 DE000ST9TN18 DE000SR2EEF7 

DE000SR062F9 DE000ST369C3 DE000ST6MY23 DE000ST9TN26 DE000SR2EEG5 

DE000SR062G7 DE000ST369D1 DE000ST6MY31 DE000ST9TN34 DE000SR2EEH3 

DE000SR062H5 DE000ST369E9 DE000ST6MY49 DE000ST9TN42 DE000SR2EEJ9 

DE000SR062J1 DE000ST37AR3 DE000ST6MYU6 DE000ST9TN67 DE000SR2EEK7 

DE000SR062K9 DE000ST37AS1 DE000ST6MYV4 DE000ST9TN75 DE000SR2EEL5 

DE000SR062L7 DE000ST37AU7 DE000ST6MYW2 DE000ST9TN83 DE000SR2EEM3 

DE000SR062M5 DE000ST37AW3 DE000ST6MYX0 DE000ST9TN91 DE000SR2EEN1 

DE000SR062N3 DE000ST37AX1 DE000ST6MYY8 DE000ST9TPA5 DE000SR2EEP6 

DE000SR062P8 DE000ST37AY9 DE000ST6MY80 DE000ST9TPB3 DE000SR2EEQ4 

DE000SR062Q6 DE000ST37A87 DE000ST6MY56 DE000ST9TPC1 DE000SR2EER2 

DE000SR062R4 DE000ST37A95 DE000ST6MZA5 DE000ST9TPD9 DE000SR2EES0 

DE000SR062S2 DE000ST37BA7 DE000ST6MZD9 DE000ST9TPE7 DE000SR2EET8 

DE000SR062T0 DE000ST37BB5 DE000ST6MZE7 DE000ST9TPF4 DE000SR2EEU6 

DE000SR062U8 DE000ST37BC3 DE000ST6MZC1 DE000ST9TPH0 DE000SR2EEV4 

DE000SR062V6 DE000ST37BD1 DE000ST6M0W0 DE000ST9TPJ6 DE000SR2EEW2 

DE000SR062Z7 DE000ST37BE9 DE000ST6M0X8 DE000ST9TPK4 DE000SR2EEX0 

DE000SR06208 DE000ST37BF6 DE000ST6M0Y6 DE000ST9TPL2 DE000SR2EEY8 

DE000SR06216 DE000ST37BH2 DE000ST6M0Z3 DE000ST9TPN8 DE000SR2EEZ5 

DE000SR06224 DE000ST37BJ8 DE000ST6M083 DE000ST9TPP3 DE000SR2EE09 

DE000SR06232 DE000ST37BK6 DE000ST6M091 DE000ST9TPQ1 DE000SR2EE17 

DE000SR06240 DE000ST37BL4 DE000ST6M1D8 DE000ST9TPR9 DE000SR2EE25 

DE000SR06257 DE000ST37BM2 DE000ST6M1E6 DE000ST9TPU3 DE000SR2EE33 

DE000SR06265 DE000ST37BN0 DE000ST6M1H9 DE000ST9TPW9 DE000SR2EE41 

DE000SR06273 DE000ST37CX7 DE000ST6M1F3 DE000ST9TPX7 DE000SR2EE74 

DE000SR06281 DE000ST37GM1 DE000ST6M1G1 DE000ST9TPY5 DE000SR2EE82 

DE000SR06299 DE000ST37GN9 DE000ST6MZN8 DE000ST9TPZ2 DE000SR2EE90 



914 

DE000SR063A8 DE000ST37GP4 DE000ST6MZP3 DE000ST9TP08 DE000SR2EFA5 

DE000SR063B6 DE000ST37GQ2 DE000ST6MZQ1 DE000ST9TP16 DE000SR2EE58 

DE000SR063C4 DE000ST37GR0 DE000ST6MZR9 DE000ST9TP24 DE000SR2EE66 

DE000SR063D2 DE000ST37FS0 DE000ST6MZS7 DE000ST9TP32 DE000SR2EFB3 

DE000SR063E0 DE000ST37FT8 DE000ST6MZT5 DE000ST9TP57 DE000SR2EFC1 

DE000SR063F7 DE000ST37FU6 DE000ST6MZU3 DE000ST9TP65 DE000SR2EFD9 

DE000SR063G5 DE000ST37FV4 DE000ST6MZV1 DE000ST9TP73 DE000SR2EFE7 

DE000SR063H3 DE000ST37FW2 DE000ST6MZX7 DE000ST9TP81 DE000SR2EFH0 

DE000SR063J9 DE000ST37FX0 DE000ST6MZZ2 DE000ST9TQA3 DE000SR2EFJ6 

DE000SR063K7 DE000ST37FY8 DE000ST6MZ06 DE000ST9TQB1 DE000SR2EFF4 

DE000SR063L5 DE000ST37FZ5 DE000ST6MZ14 DE000ST9TQC9 DE000SR2EFG2 

DE000SR063M3 DE000ST37F09 DE000ST6MZ22 DE000ST9TQD7 DE000SR2EFK4 

DE000SR060E6 DE000ST37F17 DE000ST6MZ30 DE000ST9TQE5 DE000SR2ECL9 

DE000SR060F3 DE000ST37F25 DE000ST6MZ48 DE000ST9TQF2 DE000SR2ECK1 

DE000SR060G1 DE000ST37F33 DE000ST6M1L1 DE000ST9TQG0 DE000SR2ECP0 

DE000SR060H9 DE000ST37F41 DE000ST6M1M9 DE000ST9TQJ4 DE000SR2ECQ8 

DE000SR060J5 DE000ST37F58 DE000ST6M1N7 DE000ST9TQK2 DE000SR2ECM7 

DE000SR060K3 DE000ST37F66 DE000ST6M1Q0 DE000ST9TR89 DE000SR2ECN5 

DE000SR060L1 DE000ST37F74 DE000ST6M1T4 DE000ST9TR97 DE000SR2EFQ1 

DE000SR060M9 DE000ST37F82 DE000ST6M1U2 DE000ST9TSB7 DE000SR2EFR9 

DE000SR060N7 DE000ST37F90 DE000ST6M1V0 DE000ST9TSD3 DE000SR2EFL2 

DE000SR060P2 DE000ST37GA6 DE000ST6M1W8 DE000ST9TSF8 DE000SR2EFM0 

DE000SR060Q0 DE000ST37GB4 DE000ST6M1X6 DE000ST9TSJ0 DE000SR2EFN8 

DE000SR060Y4 DE000ST37GC2 DE000ST6M117 DE000ST9TSK8 DE000SR2EFP3 

DE000SR060Z1 DE000ST37GD0 DE000ST6M125 DE000ST9TSL6 DE000SR2EGD7 

DE000SR06000 DE000ST37GE8 DE000ST6M133 DE000ST9TSM4 DE000SR2ECR6 

DE000SR06018 DE000ST37GF5 DE000ST6M141 DE000ST9TSN2 DE000SR2ECS4 

DE000SR06026 DE000ST37GG3 DE000ST6M158 DE000ST9TSP7 DE000SR2ECT2 

DE000SR06034 DE000ST37GH1 DE000ST6M166 DE000ST9TSR3 DE000SR2ECU0 

DE000SR06042 DE000ST37GJ7 DE000ST6M174 DE000ST9TSS1 DE000SR2ECV8 

DE000SR06059 DE000ST37GK5 DE000ST6M182 DE000ST9TST9 DE000SR2ECW6 

DE000SR06067 DE000ST37GL3 DE000ST6M2A2 DE000ST9TSU7 DE000SR2ECX4 

DE000SR06075 DE000ST37HF3 DE000ST6M2D6 DE000ST9TSV5 DE000SR2EFS7 

DE000SR06083 DE000ST37HG1 DE000ST6M2E4 DE000ST9TSW3 DE000SR2EFT5 
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DE000SR060R8 DE000ST37HH9 DE000ST6M2G9 DE000ST9TSX1 DE000SR2EFU3 

DE000SR060S6 DE000ST37HJ5 DE000ST6MUG3 DE000ST9TSY9 DE000SR2EFV1 

DE000SR060T4 DE000ST37HK3 DE000ST6MR22 DE000ST9TSZ6 DE000SR2EFW9 

DE000SR060U2 DE000ST37HL1 DE000ST6MRW6 DE000ST9TS05 DE000SR2EFX7 

DE000SR060V0 DE000ST37HM9 DE000ST6MWF1 DE000ST9TTB5 DE000SR2EFY5 

DE000SR060W8 DE000ST37GS8 DE000ST6MWG9 DE000ST9TTD1 DE000SR2EFZ2 

DE000SR060X6 DE000ST37GU4 DE000ST6MWH7 DE000ST9TTF6 DE000SR2EF08 

DE000SR06091 DE000ST37GV2 DE000ST6MWV8 DE000ST9TTH2 DE000SR2EF16 

DE000SR061A2 DE000ST37GW0 DE000ST6MXV6 DE000ST9TTJ8 DE000SR2EF24 

DE000SR061B0 DE000ST37GX8 DE000ST6MXW4 DE000ST9TTK6 DE000SR2EF32 

DE000SR061C8 DE000ST37GY6 DE000ST6MY72 DE000ST9TTL4 DE000SR2EF40 

DE000SR061D6 DE000ST37G08 DE000ST6MZB3 DE000ST9TTN0 DE000SR2EF57 

DE000SR061E4 DE000ST37G16 DE000ST6MY98 DE000ST9TTP5 DE000SR2EF65 

DE000SR061F1 DE000ST37G24 DE000ST6M026 DE000ST9TTQ3 DE000SR2EF73 

DE000SR1PZQ7 DE000ST37G32 DE000ST6M059 DE000ST9TTR1 DE000SR2EF81 

DE000SR1PZR5 DE000ST37G40 DE000ST6M067 DE000ST9TTS9 DE000SR2EF99 

DE000SR1PZT1 DE000ST37G57 DE000ST6M075 DE000ST9TTV3 DE000SR2EGA3 

DE000SR1PZX3 DE000ST37G65 DE000ST6XYV1 DE000ST9TTW1 DE000SR2EGB1 

DE000SR1PZY1 DE000ST37G73 DE000ST6XYW9 DE000ST9TTX9 DE000SR2EGC9 

DE000SR1PZZ8 DE000ST37G81 DE000ST6XZE4 DE000ST9TTY7 DE000SR2EGE5 

DE000SR1PZ02 DE000ST37G99 DE000ST6XZB0 DE000ST9TT04 DE000SR2EGF2 

DE000SR1P0J3 DE000ST37HA4 DE000ST6XZC8 DE000ST9TT12 DE000SR2EGQ9 

DE000SR1P0K1 DE000ST37HC0 DE000ST6XZD6 DE000ST9TT46 DE000SR2EGR7 

DE000SR1P0L9 DE000ST37HD8 DE000ST6XYG2 DE000ST9TT53 DE000SR2EGS5 

DE000SR1PZ69 DE000ST37HE6 DE000ST6XYL2 DE000ST9TT61 DE000SR2EGT3 

DE000SR1P0A2 DE000ST37JS2 DE000ST6XYM0 DE000ST9TT79 DE000SR2EGG0 

DE000SR1P0C8 DE000ST37JT0 DE000ST6XZH7 DE000ST9TT87 DE000SR2EGH8 

DE000SR1P0E4 DE000ST37JW4 DE000ST6XZJ3 DE000ST9TT95 DE000SR2EGJ4 

DE000SR1P0V8 DE000ST37JX2 DE000ST6X0X5 DE000ST9TUA5 DE000SR2EGK2 

DE000SR1P0X4 DE000ST37HN7 DE000ST6XZM7 DE000ST9TUB3 DE000SR2EGL0 

DE000SR1P0Z9 DE000ST37HQ0 DE000ST6XZN5 DE000ST9TUC1 DE000SR2EGM8 

DE000SR1P063 DE000ST37HR8 DE000ST6XZP0 DE000ST9TUD9 DE000SR2EGN6 

DE000SR1P089 DE000ST37HS6 DE000ST6XZQ8 DE000ST9TUE7 DE000SR2EGP1 

DE000SR1P097 DE000ST37HT4 DE000ST6XZR6 DE000ST9TUF4 DE000SR2EGU1 
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DE000SR1P1K9 DE000ST37HV0 DE000ST6XZS4 DE000ST9TUG2 DE000SR2EGV9 

DE000SR1P1M5 DE000ST37HW8 DE000ST6XZT2 DE000ST9TUH0 DE000SR2ETK5 

DE000SR1P1P8 DE000ST37HX6 DE000ST6XZU0 DE000ST9TUJ6 DE000SR2ETL3 

DE000SR1P2F7 DE000ST37HY4 DE000ST6XZW6 DE000ST9TUK4 DE000SR2ETM1 

DE000SR1P2G5 DE000ST37HZ1 DE000ST6XZX4 DE000ST9TUM0 DE000SR2ETN9 

DE000SR1P2H3 DE000ST37H07 DE000ST6XYP3 DE000ST9TUN8 DE000SR2ETP4 

DE000SR1P121 DE000ST37H15 DE000ST6XZZ9 DE000ST9TUP3 DE000SR2ETQ2 

DE000SR1P139 DE000ST37H23 DE000ST6XZ03 DE000ST9TUQ1 DE000SR2ETR0 

DE000SR1P147 DE000ST37H31 DE000ST6XZ11 DE000ST9TUR9 DE000SR2ETS8 

DE000SR1P1V6 DE000ST37H49 DE000ST6XZ45 DE000ST9TUS7 DE000SR2ETT6 

DE000SR1P1X2 DE000ST37H56 DE000ST6XZ60 DE000ST9TUT5 DE000SR2ETU4 

DE000SR1P1Y0 DE000ST37H64 DE000ST6X0C9 DE000ST9TUU3 DE000SR2ETV2 

DE000SR1P196 DE000ST37H72 DE000ST6X0Q9 DE000ST9TUV1 DE000SR2ETW0 

DE000SR1P2A8 DE000ST37H80 DE000ST6X0R7 DE000ST9TUW9 DE000SR2ETX8 

DE000SR1P2B6 DE000ST37H98 DE000ST6X0S5 DE000ST9TUX7 DE000SR2ETY6 

DE000SR1P2T8 DE000ST37JA0 DE000ST6X0T3 DE000ST9TUY5 DE000SR2ETZ3 

DE000SR1P2V4 DE000ST37JC6 DE000ST6X0U1 DE000ST9TUZ2 DE000SR2ET02 

DE000SR1P2X0 DE000ST37JD4 DE000ST6X0V9 DE000ST9TU19 DE000SR2ET10 

DE000SR1P204 DE000ST37JE2 DE000ST6X0W7 DE000ST9TU27 DE000SR2ET28 

DE000SR1P246 DE000ST37JF9 DE000ST6X007 DE000ST9TU35 DE000SR2ET36 

DE000SR1P253 DE000ST37JG7 DE000ST6X015 DE000ST9TU43 DE000SR2ET44 

DE000SR1P261 DE000ST37JH5 DE000ST6X023 DE000ST9TU50 DE000SR2ET51 

DE000SR1PYF3 DE000ST37JK9 DE000ST6X031 DE000ST9TU68 DE000SR2ET69 

DE000SR1PYH9 DE000ST37JL7 DE000ST6X049 DE000ST9TU76 DE000SR2ET77 

DE000SR1PYR8 DE000ST37JM5 DE000ST6X056 DE000ST9TU84 DE000SR2ET85 

DE000SR1PYU2 DE000ST37JN3 DE000ST6X064 DE000ST9TU92 DE000SR2ET93 

DE000SR1PYV0 DE000ST37JP8 DE000ST6X072 DE000ST9TVA3 DE000SR2EUA4 

DE000SR1PY03 DE000ST37JQ6 DE000ST6X080 DE000ST9TVB1 DE000SR2EUC0 

DE000SR1PZF0 DE000ST36WU3 DE000ST6X098 DE000ST9TVC9 DE000SR2EUD8 

DE000SR1PY78 DE000ST36WV1 DE000ST6X1A1 DE000ST9TVD7 DE000SR2EUE6 

DE000SR1PZB9 DE000ST36WW9 DE000ST6X1B9 DE000ST9TVE5 DE000SR2EUF3 

DE000SR1PZH6 DE000ST36WX7 DE000ST6X1C7 DE000ST9TVF2 DE000SR2EUG1 

DE000SR1PYG1 DE000ST36WY5 DE000ST6X1D5 DE000ST9TVG0 DE000SR2EUH9 

DE000SR1PYW8 DE000ST36WZ2 DE000ST6X1E3 DE000ST9TVH8 DE000SR2EUJ5 
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DE000SR1PY94 DE000ST36W09 DE000ST6X1G8 DE000ST9TVJ4 DE000SR2EUK3 

DE000SR1TFV1 DE000ST36W17 DE000ST6X3D1 DE000ST9TVK2 DE000SR2EUL1 

DE000SR1TFC1 DE000ST36W25 DE000ST6X3E9 DE000ST9TVL0 DE000SR2EUM9 

DE000SR1TFD9 DE000ST36XE5 DE000ST6X1J2 DE000ST9TVM8 DE000SR2EUN7 

DE000SR1TGE5 DE000ST36XF2 DE000ST6X361 DE000ST9TVN6 DE000SR2EUP2 

DE000SR1TGS5 DE000ST36XH8 DE000ST6X379 DE000ST9TVP1 DE000SR2EUQ0 

DE000SR1TG01 DE000ST36XJ4 DE000ST6XWM4 DE000ST9TVQ9 DE000SR2EUR8 

DE000SR1THH6 DE000ST36XK2 DE000ST6XWQ5 DE000ST9TVR7 DE000SR2EUS6 

DE000SR1TKB3 DE000ST36XL0 DE000ST6XWR3 DE000ST9TVS5 DE000SR2EUT4 

DE000SR1TKL2 DE000ST36XM8 DE000ST6XWS1 DE000ST9TVT3 DE000SR2EUU2 

DE000SR1TKN8 DE000ST36XN6 DE000ST6XWT9 DE000ST9TVU1 DE000SR2EUV0 

DE000SR1TNM4 DE000ST36XP1 DE000ST6XV23 DE000ST9TVV9 DE000SR2EUW8 

DE000SR1TWL7 DE000ST36XQ9 DE000ST6XV31 DE000ST9TVW7 DE000SR2EUX6 

DE000SR1TWM5 DE000ST36XR7 DE000ST6XV49 DE000ST9TVX5 DE000SR2EUY4 

DE000SR1TTZ3 DE000ST36X73 DE000ST6XV64 DE000ST9TVY3 DE000SR2EUZ1 

DE000SR1TT06 DE000ST36X81 DE000ST6XV72 DE000ST9TVZ0 DE000SR2EU17 

DE000SR1TT55 DE000ST36X99 DE000ST6XWU7 DE000ST9TV18 DE000SR2EU25 

DE000SR1TT63 DE000ST36YA1 DE000ST6XWZ6 DE000ST9TV26 DE000SR2EU33 

DE000SR1TXG5 DE000ST36YC7 DE000ST6XW06 DE000ST9TV34 DE000SR2EU41 

DE000SR1TCN5 DE000ST36YD5 DE000ST6XWB7 DE000ST9TV59 DE000SR2EU58 

DE000SR1S6M1 DE000ST36YE3 DE000ST6XWC5 DE000ST9TV67 DE000SR2EU66 

DE000SR1S9N3 DE000ST36YF0 DE000ST6XWD3 DE000ST9TV75 DE000SR2EU74 

DE000SR1TAA6 DE000ST36YG8 DE000ST6XWE1 DE000ST9TV83 DE000SR2EU82 

DE000SR1TAC2 DE000ST36YH6 DE000ST6XWF8 DE000ST9TV91 DE000SR2EU90 

DE000SR1TAN9 DE000ST36YJ2 DE000ST6XWG6 DE000ST9TWA1 DE000SR2EVA2 

DE000SR1K8P8 DE000ST36YK0 DE000ST6XWH4 DE000ST9TWB9 DE000SR2EVB0 

DE000SR1K8Q6 DE000ST36YL8 DE000ST6XWJ0 DE000ST9TWC7 DE000SR2EVC8 

DE000SR1LB20 DE000ST36YM6 DE000ST6XWK8 DE000ST9TWD5 DE000SR2EVD6 

DE000SR1LB87 DE000ST36YN4 DE000ST6XW30 DE000ST9TWE3 DE000SR2EVE4 

DE000SR1K7D6 DE000ST36YP9 DE000ST6XW48 DE000ST9TWF0 DE000SR2EVT2 

DE000SR1K7T2 DE000ST36YQ7 DE000ST6XW63 DE000ST9TWG8 DE000SR2EVU0 

DE000SR1LEA5 DE000ST36YR5 DE000ST6XW97 DE000ST9TWJ2 DE000SR2EVV8 

DE000SR1LE68 DE000ST36YS3 DE000ST6XXD1 DE000ST9TWK0 DE000SR2EVW6 

DE000SR1LE92 DE000ST36QA7 DE000ST6XXE9 DE000ST9TWL8 DE000SR2EVX4 



918 

DE000SR1LGT0 DE000ST36QB5 DE000ST6XXF6 DE000ST9TWN4 DE000SR2EVY2 

DE000SR1LG25 DE000ST36QC3 DE000ST6XXG4 DE000ST9TWY1 DE000SR2EVZ9 

DE000SR1LHE0 DE000ST36QD1 DE000ST6XXH2 DE000ST9TWZ8 DE000SR2EV08 

DE000SR1LJJ5 DE000ST36QE9 DE000ST6XXJ8 DE000ST9TW09 DE000SR2EV16 

DE000SR1LJ14 DE000ST36QP5 DE000ST6XXK6 DE000ST9TW17 DE000SR2EV24 

DE000SR1LKT2 DE000ST36QQ3 DE000ST6XXL4 DE000ST9TW25 DE000SR2EV32 

DE000SR1LHS0 DE000ST36QR1 DE000ST6XXM2 DE000ST9TW33 DE000SR2EV40 

DE000SR1LH73 DE000ST36QS9 DE000ST6XXN0 DE000ST9TW41 DE000SR2EV57 

DE000SR1LLT0 DE000ST36QT7 DE000ST6XXP5 DE000ST9TW58 DE000SR2EV65 

DE000SR1SVS6 DE000ST36QY7 DE000ST6XXR1 DE000ST9TW66 DE000SR2EV73 

DE000SR1SWT2 DE000ST36QZ4 DE000ST6XX21 DE000ST9TW74 DE000SR2EV81 

DE000SR1SXF9 DE000ST36Q07 DE000ST6XX39 DE000ST9TW82 DE000SR2EV99 

DE000SR1SXJ1 DE000ST36Q15 DE000ST6XXS9 DE000ST9TWP9 DE000SR2EWA0 

DE000SR1SYQ4 DE000ST36Q23 DE000ST6XXT7 DE000ST9TWR5 DE000SR2EWB8 

DE000SR1SY34 DE000ST36Q31 DE000ST6X4X7 DE000ST9TWS3 DE000SR2EWC6 

DE000SR1S0U7 DE000ST36Q49 DE000ST6X4Y5 DE000ST9TWT1 DE000SR2EWD4 

DE000SR1S1J8 DE000ST36R89 DE000ST6X403 DE000ST9TWU9 DE000SR2EWE2 

DE000SE8SQF3 DE000ST36R97 DE000ST6X411 DE000ST9TWV7 DE000SR2EVF1 

DE000SR10MD9 DE000ST36SH8 DE000ST6X429 DE000ST9TWW5 DE000SR2EVG9 

DE000SR10PC4 DE000ST36SJ4 DE000ST6X437 DE000ST9TWX3 DE000SR2EVH7 

DE000SR10RS6 DE000ST36SL0 DE000ST6X5U0 DE000ST9TW90 DE000SR2EVJ3 

DE000SR10MR9 DE000ST36T61 DE000ST6X5V8 DE000ST9TXB7 DE000SR2EVK1 

DE000SR10S23 DE000ST36T87 DE000ST6X5W6 DE000ST9TXD3 DE000SR2EVL9 

DE000SR10TK9 DE000ST36UV5 DE000ST6X5X4 DE000ST9TXF8 DE000SR2EVM7 

DE000SR10TL7 DE000ST36UW3 DE000ST6X5Y2 DE000ST9S9C4 DE000SR2EVN5 

DE000SR10TS2 DE000ST36UX1 DE000ST6X5Z9 DE000ST9S9D2 DE000SR2EVP0 

DE000SR10UV4 DE000ST36UY9 DE000ST6X502 DE000ST9S9E0 DE000SR2EVQ8 

DE000SE8WR79 DE000ST36UZ6 DE000ST6X510 DE000ST9S9F7 DE000SR2EVR6 

DE000SR12QN5 DE000ST36U01 DE000ST6X528 DE000ST9S9G5 DE000SR2EVS4 

DE000SR12QP0 DE000ST36U27 DE000ST6X536 DE000ST9S9H3 DE000SR2EWF9 

DE000SR12QQ8 DE000ST36U35 DE000ST6X544 DE000ST9S9J9 DE000SR2EWG7 

DE000SR12QR6 DE000ST36U43 DE000ST6X551 DE000ST9S9K7 DE000SR2EWK9 

DE000SR12QS4 DE000ST36U50 DE000ST6X569 DE000ST9S9L5 DE000SR2EWL7 

DE000SR12QT2 DE000ST360Y6 DE000ST6X577 DE000ST9S9M3 DE000SR2EWM5 
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DE000SR12QU0 DE000ST360Z3 DE000ST6X585 DE000ST9S9N1 DE000SR2EWN3 

DE000SR12QV8 DE000ST36003 DE000ST6X593 DE000ST9S9P6 DE000SR2EWH5 

DE000SR12QW6 DE000ST36011 DE000ST6X6A0 DE000ST9S9Q4 DE000SR2EWJ1 

DE000SR12QX4 DE000ST36029 DE000ST6X6B8 DE000ST9S9S0 DE000SR2EWP8 

DE000SR12QY2 DE000ST36037 DE000ST6X6C6 DE000ST9S9T8 DE000SR2ETF5 

DE000SR12W90 DE000ST36045 DE000ST6X6D4 DE000ST9S9U6 DE000SR2ETG3 

DE000SR12XA8 DE000ST36052 DE000ST6X6E2 DE000ST9S9V4 DE000SR2ETH1 

DE000SR12XB6 DE000ST36060 DE000ST6X6F9 DE000ST9S9W2 DE000SR2ETJ7 

DE000SR12XC4 DE000ST36078 DE000ST6X6G7 DE000ST9S9X0 DE000SR2EWQ6 

DE000SR12XD2 DE000ST36086 DE000ST6X6H5 DE000ST9S9Z5 DE000SR2EWR4 

DE000SR12XE0 DE000ST36094 DE000ST6X6K9 DE000ST9S902 DE000SR2EWS2 

DE000SR12XF7 DE000ST361A4 DE000ST6X6L7 DE000ST9S928 DE000SR2EWT0 

DE000SR12XG5 DE000ST361B2 DE000ST6X6M5 DE000ST9S936 DE000SR2EWU8 

DE000SR12XH3 DE000ST36144 DE000ST6X6N3 DE000ST9S944 DE000SR2EWV6 

DE000SR12XJ9 DE000ST36151 DE000ST6X6P8 DE000ST9S951 DE000SR2EWW4 

DE000SR12XK7 DE000ST36169 DE000ST6X6Q6 DE000ST9S969 DE000SR2ESU6 

DE000SR12XL5 DE000ST36177 DE000ST6X6S2 DE000ST9S977 DE000SR2ESV4 

DE000SR12XM3 DE000ST36185 DE000ST6X6U8 DE000ST9S993 DE000SR2ESW2 

DE000SR12XN1 DE000ST36193 DE000ST6X6Y0 DE000ST9TAA7 DE000SR2ESX0 

DE000SR12XP6 DE000ST362A2 DE000ST6X619 DE000ST9TAB5 DE000SR2ESY8 

DE000SR12XQ4 DE000ST362E4 DE000ST6X627 DE000ST9TAC3 DE000SR2ESZ5 

DE000SR12XR2 DE000ST362F1 DE000ST6X643 DE000ST9TAD1 DE000SR2ES03 

DE000SR12Z06 DE000ST362G9 DE000ST6X650 DE000ST9TAE9 DE000SR2ES11 

DE000SR12Z14 DE000ST362H7 DE000ST6X676 DE000ST9TAF6 DE000SR2ES29 

DE000SR12Z22 DE000ST36227 DE000ST6X684 DE000ST9TAG4 DE000SR2ES37 

DE000SR12Z30 DE000ST36235 DE000ST6X692 DE000ST9TAH2 DE000SR2ES45 

DE000SR12NC5 DE000ST36243 DE000ST6X7A8 DE000ST9TAJ8 DE000SR2ES52 

DE000SR12ND3 DE000ST36250 DE000ST6X7C4 DE000ST9TAL4 DE000SR2ES60 

DE000SR12NE1 DE000ST36276 DE000ST6X7E0 DE000ST9TAN0 DE000SR2ES78 

DE000SR12NF8 DE000ST36284 DE000ST6X7F7 DE000ST9TAP5 DE000SR2ES86 

DE000SR12NG6 DE000ST36292 DE000ST6X7G5 DE000ST9TAQ3 DE000SR2EW07 

DE000SR12NH4 DE000ST363A0 DE000ST6X7H3 DE000ST9TAR1 DE000SR2EW15 

DE000SR12NJ0 DE000ST363B8 DE000ST6X7J9 DE000ST9TAS9 DE000SR2EW23 

DE000SR12NK8 DE000ST363C6 DE000ST6X7K7 DE000ST9TAT7 DE000SR2EW31 
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DE000SR12NL6 DE000ST363D4 DE000ST6X7L5 DE000ST9TAU5 DE000SR2EW49 

DE000SR12NM4 DE000ST363F9 DE000ST6X7M3 DE000ST9TAV3 DE000SR2EW56 

DE000SR12NN2 DE000ST363G7 DE000ST6X7N1 DE000ST9TAW1 DE000SR2EWY0 

DE000SR12NP7 DE000ST363H5 DE000ST6X7P6 DE000ST9TAX9 DE000SR2EWX2 

DE000SR12NQ5 DE000ST363J1 DE000ST6X7Q4 DE000ST9TAY7 DE000SR2EWZ7 

DE000SR12NR3 DE000ST359H3 DE000ST6X7R2 DE000ST9TAZ4 DE000SR2EX63 

DE000SR12NS1 DE000ST359J9 DE000ST6X7S0 DE000ST9TA05 DE000SR2EX71 

DE000SR12N75 DE000ST359K7 DE000ST6X7T8 DE000ST9TA13 DE000SR2EX89 

DE000SR12N83 DE000ST359L5 DE000ST6X7U6 DE000ST9TA21 DE000SR2EX97 

DE000SR12N91 DE000ST359M3 DE000ST6X7V4 DE000ST9TA39 DE000SR2EW64 

DE000SR12PA4 DE000ST359N1 DE000ST6X7W2 DE000ST9TA47 DE000SR2EW72 

DE000SR12PB2 DE000ST359P6 DE000ST6X7X0 DE000ST9TA54 DE000SR2EW80 

DE000SR12PC0 DE000ST359Q4 DE000ST6X7Y8 DE000ST9TA62 DE000SR2ES94 

DE000SR12PD8 DE000ST359R2 DE000ST6X7Z5 DE000ST9TA88 DE000SR2ETA6 

DE000SR12PE6 DE000ST359S0 DE000ST6X700 DE000ST9TA96 DE000SR2ETB4 

DE000SR12PF3 DE000ST359T8 DE000ST6X718 DE000ST9TBA5 DE000SR2ETC2 

DE000SR12PG1 DE000ST359U6 DE000ST6X742 DE000ST9TBB3 DE000SR2ETD0 

DE000SR12PH9 DE000ST359V4 DE000ST6X759 DE000ST9TBC1 DE000SR2ETE8 

DE000SR12PJ5 DE000ST35914 DE000ST6X767 DE000ST9TBD9 DE000SR2EW98 

DE000SR12PK3 DE000ST35922 DE000ST6X775 DE000ST9TBE7 DE000SR2EXF7 

DE000SR12PL1 DE000ST35930 DE000ST6X783 DE000ST9TBF4 DE000SR2EXG5 

DE000SR12PM9 DE000ST35955 DE000ST6X791 DE000ST9TBG2 DE000SR2EXH3 

DE000SR12PN7 DE000ST35963 DE000ST6X8A6 DE000ST9TBH0 DE000SR2EXJ9 

DE000SR12PP2 DE000ST35971 DE000ST6X8B4 DE000ST9TBJ6 DE000SR2EXA8 

DE000SR12PQ0 DE000ST35989 DE000ST6X8C2 DE000ST9TBK4 DE000SR2EXB6 

DE000SR12PR8 DE000ST35997 DE000ST6X8D0 DE000ST9TBL2 DE000SR2EXC4 

DE000SR12PS6 DE000ST36AA1 DE000ST6X8E8 DE000ST9TBM0 DE000SR2EXD2 

DE000SR12M43 DE000ST36AB9 DE000ST6X8F5 DE000ST9TCD7 DE000SR2EXE0 

DE000SR12M50 DE000ST36AC7 DE000ST6X8G3 DE000ST9TCE5 DE000SR2EXQ4 

DE000SR12M68 DE000ST36AE3 DE000ST6X8H1 DE000ST9TCF2 DE000SR2EXS0 

DE000SR12M76 DE000ST36EY3 DE000ST6X8J7 DE000ST9TCG0 DE000SR2EXT8 

DE000SR12M84 DE000ST36HS8 DE000ST6X8K5 DE000ST9TCH8 DE000SR2EXK7 

DE000SR12M92 DE000ST36JA2 DE000ST6X8M1 DE000ST9TBN8 DE000SR2EXL5 

DE000SR12NA9 DE000ST36JB0 DE000ST6X8N9 DE000ST9TBP3 DE000SR2EXM3 
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DE000SR12NB7 DE000ST36HT6 DE000ST6X8P4 DE000ST9TBQ1 DE000SR2EXN1 

DE000SR12PT4 DE000ST36HU4 DE000ST6X8Q2 DE000ST9TBR9 DE000SR2EX22 

DE000SR12PU2 DE000ST36HV2 DE000ST6X8R0 DE000ST9TBS7 DE000SR2EX30 

DE000SR12PV0 DE000ST36HW0 DE000ST6X8S8 DE000ST9TBT5 DE000SR2EX48 

DE000SR12PW8 DE000ST36HX8 DE000ST6X8W0 DE000ST9TBU3 DE000SR2EX55 

DE000SR12PX6 DE000ST36HY6 DE000ST6X809 DE000ST9TBV1 DE000SR2EXU6 

DE000SR12PY4 DE000ST36HZ3 DE000ST6X825 DE000ST9TBW9 DE000SR2EXV4 

DE000SR12PZ1 DE000ST36H08 DE000ST6X833 DE000ST9TBX7 DE000SR2EXW2 

DE000SR12P08 DE000ST36H16 DE000ST6X841 DE000ST9TBY5 DE000SR2EXX0 

DE000SR12P16 DE000ST36H24 DE000ST6X858 DE000ST9TBZ2 DE000SR2EXY8 

DE000SR12P24 DE000ST36H32 DE000ST6X882 DE000ST9TB04 DE000SR2EXZ5 

DE000SR12P32 DE000ST36H40 DE000ST6X890 DE000ST9TB20 DE000SR2EX06 

DE000SR12P40 DE000ST36H57 DE000ST6X9C0 DE000ST9TB38 DE000SR2EX14 

DE000SR12P57 DE000ST36H73 DE000ST6X9D8 DE000ST9TB46 DE000SR2EYA6 

DE000SR12P65 DE000ST36H81 DE000ST6X9E6 DE000ST9TB53 DE000SR2EYB4 

DE000SR12P73 DE000ST36H99 DE000ST6X9F3 DE000ST9TB61 DE000SR2EYC2 

DE000SR12P81 DE000ST36J30 DE000ST6X9G1 DE000ST9TB79 DE000SR2EYD0 

DE000SR12P99 DE000ST36J48 DE000ST6X9H9 DE000ST9TB87 DE000SR2EYE8 

DE000SR12QA2 DE000ST36J55 DE000ST6X9M9 DE000ST9TB95 DE000SR2EYF5 

DE000SR12QB0 DE000ST36J63 DE000ST6X5T2 DE000ST9TCA3 DE000SR2EYG3 

DE000SR12QC8 DE000ST36J71 DE000ST6X9T4 DE000ST9TCC9 DE000SR2EYH1 

DE000SR12V91 DE000ST36JC8 DE000ST6X9U2 DE000ST9TCJ4 DE000SR2EYJ7 

DE000SR12WA0 DE000ST36JD6 DE000ST6X9K3 DE000ST9TCM8 DE000SR2EYK5 

DE000SR12WB8 DE000ST36JE4 DE000ST6X9Z1 DE000ST9TCN6 DE000SR2EYL3 

DE000SR12WC6 DE000ST36JF1 DE000ST6X908 DE000ST9TCP1 DE000SR2EYM1 

DE000SR12WD4 DE000ST36JG9 DE000ST6X916 DE000ST9TCQ9 DE000SR2EYN9 

DE000SR12WE2 DE000ST36JH7 DE000ST6X726 DE000ST9TCR7 DE000SR2EYP4 

DE000SR12WF9 DE000ST36JJ3 DE000ST6X734 DE000ST9TCT3 DE000SR2EYS8 

DE000SR12WG7 DE000ST36JK1 DE000ST6X932 DE000ST9TCU1 DE000SR2EYT6 

DE000SR12WH5 DE000ST36JL9 DE000ST6X940 DE000ST9TCV9 DE000SR2EYU4 

DE000SR12QD6 DE000ST36JM7 DE000ST6X957 DE000ST9TCW7 DE000SR2EYV2 

DE000SR12QE4 DE000ST36JN5 DE000ST6X965 DE000ST9TCX5 DE000SR2EYW0 

DE000SR12QF1 DE000ST36JP0 DE000ST6X973 DE000ST9TCY3 DE000SR2EYQ2 

DE000SR12QG9 DE000ST36JR6 DE000ST6X999 DE000ST9TCZ0 DE000SR2EYR0 
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DE000SR12QH7 DE000ST36JS4 DE000ST6YAA3 DE000ST9TC11 DE000SR2EYZ3 

DE000SR12QJ3 DE000ST36JU0 DE000ST6YAB1 DE000ST9TC29 DE000SR2EYX8 

DE000SR12QK1 DE000ST36JV8 DE000ST6YAC9 DE000ST9TC37 DE000SR2EYY6 

DE000SR12QL9 DE000ST36JW6 DE000ST6YAD7 DE000ST9TC45 DE000SR2EY62 

DE000SR12QM7 DE000ST36JX4 DE000ST6X478 DE000ST9TC52 DE000SR2EY70 

DE000SR12QZ9 DE000ST36JY2 DE000ST6X486 DE000ST9TC60 DE000SR2EY88 

DE000SR12Q07 DE000ST36JZ9 DE000ST6X494 DE000ST9TC78 DE000SR2EY96 

DE000SR12Q15 DE000ST36J22 DE000ST6X5A2 DE000ST9TC86 DE000SR2EZA3 

DE000SR12Q23 DE000ST36KZ7 DE000ST6X5B0 DE000ST9TC94 DE000SR2EZB1 

DE000SR12Q31 DE000ST36K03 DE000ST6X5C8 DE000ST9TDA1 DE000SR2EY05 

DE000SR12Q49 DE000ST36K11 DE000ST6X5D6 DE000ST9TDB9 DE000SR2EY13 

DE000SR12Q56 DE000ST36K29 DE000ST6X445 DE000ST9TDC7 DE000SR2EY21 

DE000SR12Q64 DE000ST36K37 DE000ST6X5F1 DE000ST9TDE3 DE000SR2EY39 

DE000SR12Q72 DE000ST36K45 DE000ST6X5G9 DE000ST9TDF0 DE000SR2EY47 

DE000SR12Q80 DE000ST36K52 DE000ST6X5J3 DE000ST9TDG8 DE000SR2EY54 

DE000SR12Q98 DE000ST36LC4 DE000ST6X5K1 DE000ST9TDH6 DE000SR2EZC9 

DE000SR12RA0 DE000ST36LD2 DE000ST6X5L9 DE000ST9TDJ2 DE000SR2EZD7 

DE000SR12RB8 DE000ST36LE0 DE000ST6X5M7 DE000ST9TDK0 DE000SR2EZE5 

DE000SR12RC6 DE000ST36LF7 DE000ST6X5P0 DE000ST9TDL8 DE000SR2EZF2 

DE000SR12RD4 DE000ST36LG5 DE000ST6X5Q8 DE000ST9TDM6 DE000SR2EZG0 

DE000SR12RE2 DE000ST36LH3 DE000ST6X5R6 DE000ST9TDN4 DE000SR2EZH8 

DE000SR12RF9 DE000ST36LJ9 DE000ST6X5S4 DE000ST9TDP9 DE000SR2EZJ4 

DE000SR12RG7 DE000ST36LK7 DE000SE8J520 DE000ST9TDQ7 DE000SR2EZK2 

DE000SR12RH5 DE000ST36LL5 DE000ST7EM59 DE000ST9TDR5 DE000SR2ERC6 

DE000SR12RJ1 DE000ST36LM3 DE000ST7EM67 DE000ST9TDU9 DE000SR2ERD4 

DE000SR12RK9 DE000ST36LN1 DE000ST7EM75 DE000ST9TDV7 DE000SR2ERE2 

DE000SR12RL7 DE000ST36LQ4 DE000ST7EM26 DE000ST9TDW5 DE000SR2ERF9 

DE000SR12RM5 DE000ST36LR2 DE000ST7EM34 DE000ST9TDX3 DE000SR2ERG7 

DE000SR12RN3 DE000ST36LS0 DE000ST7EM91 DE000ST9TDY1 DE000SR2ERH5 

DE000SR12RP8 DE000ST36LT8 DE000ST7ENA6 DE000ST9TDZ8 DE000SR2ERJ1 

DE000SR12RQ6 DE000ST36LV4 DE000ST7ENB4 DE000ST9TD02 DE000SR2ERK9 

DE000SR12RR4 DE000ST36LW2 DE000ST7ENC2 DE000ST9TD10 DE000SR2ERL7 

DE000SR12RS2 DE000ST36LX0 DE000ST7END0 DE000ST9TD28 DE000SR2E404 

DE000SR12RT0 DE000ST36LY8 DE000ST7ENG3 DE000ST9TD36 DE000SR2E412 
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DE000SR12RU8 DE000ST36LZ5 DE000ST7ENE8 DE000ST9TD44 DE000SR2E420 

DE000SR12RV6 DE000ST36L02 DE000ST7ENF5 DE000ST9TD51 DE000SR2E438 

DE000SR12RW4 DE000ST36MH1 DE000ST7ENH1 DE000ST9TD69 DE000SR2E0Q0 

DE000SR12RX2 DE000ST36MU4 DE000ST7ENJ7 DE000ST9TD85 DE000SR2E0R8 

DE000SR12RY0 DE000ST36MV2 DE000ST7ENK5 DE000ST9TEA9 DE000SR2E0S6 

DE000SR12RZ7 DE000ST36MW0 DE000ST7ENL3 DE000ST9TEB7 DE000SR2E0T4 

DE000SR12R06 DE000ST35UH6 DE000ST7ENP4 DE000ST9TEC5 DE000SR2E0U2 

DE000SR12R14 DE000ST35UJ2 DE000ST7ENQ2 DE000ST9TED3 DE000SR2E0V0 

DE000SR12R22 DE000ST35UK0 DE000ST7ENR0 DE000ST9TEE1 DE000SR2E0W8 

DE000SR12R30 DE000ST35UL8 DE000ST7ENT6 DE000ST9TEF8 DE000SR2E0X6 

DE000SR12R48 DE000ST35UM6 DE000ST7ENU4 DE000ST9TEG6 DE000SR2E0Y4 

DE000SR12R55 DE000ST35UN4 DE000ST7ENV2 DE000ST9TEH4 DE000SR2E0Z1 

DE000SR12R63 DE000ST35UP9 DE000ST7ENW0 DE000ST9TEJ0 DE000SR2E008 

DE000SR12R71 DE000ST35UQ7 DE000ST7EJ54 DE000ST9TEK8 DE000SR2E016 

DE000SR12R89 DE000ST35UR5 DE000ST7EJ62 DE000ST9TEL6 DE000SR2E024 

DE000SR12R97 DE000ST35US3 DE000ST7EKA2 DE000ST9TEM4 DE000SR2E032 

DE000SR12SA8 DE000ST35UT1 DE000ST7EKB0 DE000ST9TEP7 DE000SR2E040 

DE000SR12SB6 DE000ST35UU9 DE000ST7EJ05 DE000ST9TEQ5 DE000SR2E057 

DE000SR12SS0 DE000ST35U10 DE000ST7EJ13 DE000ST9TER3 DE000SR2E065 

DE000SR12SC4 DE000ST35U28 DE000ST7EJ21 DE000ST9TES1 DE000SR2E073 

DE000SR12SD2 DE000ST35U36 DE000ST7EJ39 DE000ST9TEU7 DE000SR2E081 

DE000SR12SE0 DE000ST35U51 DE000ST7EJ47 DE000ST9TEV5 DE000SR2E099 

DE000SR12SF7 DE000ST35U69 DE000ST7EKF1 DE000ST9TEW3 DE000SR2E1A2 

DE000SR12SG5 DE000ST35U77 DE000ST7EKG9 DE000ST9TEX1 DE000SR2E1B0 

DE000SR12SH3 DE000ST35U85 DE000ST7EKH7 DE000ST9TEZ6 DE000SR2E1C8 

DE000SR12SJ9 DE000ST35U93 DE000ST7EKJ3 DE000ST9TE01 DE000SR2E1D6 

DE000SR12SK7 DE000ST35VA9 DE000ST7EKK1 DE000ST9TE19 DE000SR2E1E4 

DE000SR12SL5 DE000ST35VB7 DE000ST7EKL9 DE000ST9TE27 DE000SR2E1F1 

DE000SR12SM3 DE000ST35VC5 DE000ST7EKN5 DE000ST9TE43 DE000SR2E1G9 

DE000SR12SN1 DE000ST35VD3 DE000ST7EKR6 DE000ST9TE50 DE000SR2E1H7 

DE000SR12SP6 DE000ST35VE1 DE000ST7EKS4 DE000ST9TE68 DE000SR2E1J3 

DE000SR12SQ4 DE000ST35VF8 DE000ST7EKT2 DE000ST9TFK5 DE000SR2E1K1 

DE000SR12SR2 DE000ST35VG6 DE000ST7EKU0 DE000ST9TFL3 DE000SR2E1L9 

DE000SR12ST8 DE000ST35T47 DE000ST7EKW6 DE000ST9TFM1 DE000SR2E1M7 
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DE000SR12SU6 DE000ST35T54 DE000ST7ELF9 DE000ST9TFN9 DE000SR2E1N5 

DE000SR12SV4 DE000ST35T62 DE000ST7ELG7 DE000ST9TFP4 DE000SR2E1P0 

DE000SR12SW2 DE000ST35T88 DE000ST7ELH5 DE000ST9TFQ2 DE000SR2E1Q8 

DE000SR12SX0 DE000ST35T96 DE000ST7EMB6 DE000ST9TF67 DE000SR2E1R6 

DE000SR12SY8 DE000ST35XT5 DE000ST7EMC4 DE000ST9TF75 DE000SR2E1S4 

DE000SR12SZ5 DE000ST351T5 DE000ST7EMD2 DE000ST9TF83 DE000SR2E1T2 

DE000SR12S05 DE000ST351U3 DE000ST7EME0 DE000ST9TF91 DE000SR2E1U0 

DE000SR12S13 DE000ST35120 DE000ST7ELM5 DE000ST9TGA4 DE000SR2E1V8 

DE000SR12S21 DE000ST35138 DE000ST7ELN3 DE000ST9TGB2 DE000SR2E1W6 

DE000SR12S39 DE000ST35336 DE000ST7ELJ1 DE000ST9TGC0 DE000SR2E1X4 

DE000SR12S47 DE000ST35344 DE000ST7ELK9 DE000ST9TGE6 DE000SR2E1Y2 

DE000SR12S54 DE000ST35369 DE000ST7ELP8 DE000ST9TGF3 DE000SR2E1Z9 

DE000SR12S62 DE000ST35385 DE000ST7ELQ6 DE000ST9TGG1 DE000SR2E107 

DE000SR12S70 DE000ST35393 DE000ST7ELR4 DE000ST9TGH9 DE000SR2E115 

DE000SR12S88 DE000ST354A9 DE000ST7ELU8 DE000ST9TGJ5 DE000SR2E123 

DE000SR12S96 DE000ST354B7 DE000ST7ELV6 DE000ST9TGK3 DE000SR2E131 

DE000SR12TA6 DE000ST354C5 DE000ST7EK10 DE000ST9TGL1 DE000SR2E149 

DE000SR12TB4 DE000ST354D3 DE000ST7EK28 DE000ST9TGM9 DE000SR2E156 

DE000SR12TC2 DE000ST354E1 DE000ST7EK36 DE000ST9TGN7 DE000SR2E164 

DE000SR12TD0 DE000ST354F8 DE000ST7EK44 DE000ST9TGQ0 DE000SR2E172 

DE000SR12TE8 DE000ST354G6 DE000ST7EK51 DE000ST9TGR8 DE000SR2E180 

DE000SR12TF5 DE000ST354H4 DE000ST7EK02 DE000ST9TGS6 DE000SR2E198 

DE000SR12TG3 DE000ST354J0 DE000ST7ELW4 DE000ST9TGT4 DE000SR2E2A0 

DE000SR12TH1 DE000ST354K8 DE000ST7ELB8 DE000ST9TGU2 DE000SR2E2B8 

DE000SR12T87 DE000ST354M4 DE000ST7ELC6 DE000ST9TGV0 DE000SR2E2C6 

DE000SR12T95 DE000ST354N2 DE000ST7ELY0 DE000ST9TGW8 DE000SR2E2D4 

DE000SR12UA4 DE000ST354P7 DE000ST7ELZ7 DE000ST9S3Q7 DE000SR2E2E2 

DE000SR12UB2 DE000ST354Q5 DE000ST7EL01 DE000ST9S3R5 DE000SR2E2F9 

DE000SR12UC0 DE000ST35583 DE000ST7EL92 DE000ST9S3S3 DE000SR2E2G7 

DE000SR12UD8 DE000ST35591 DE000ST7ELE2 DE000ST9S3U9 DE000SR2E2H5 

DE000SR12UE6 DE000ST356A4 DE000ST7EK69 DE000ST9S3V7 DE000SR2E2J1 

DE000SR12UF3 DE000ST356B2 DE000ST7EK77 DE000ST9S3W5 DE000SR2E2K9 

DE000SR12UG1 DE000ST356C0 DE000ST7EK85 DE000ST9S3X3 DE000SR2E2L7 

DE000SR12UH9 DE000ST356D8 DE000ST7EK93 DE000ST9S3Y1 DE000SR2E2M5 
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DE000SR12UJ5 DE000ST356E6 DE000ST7EMH3 DE000ST9S3Z8 DE000SR2E2N3 

DE000SR12UK3 DE000ST356F3 DE000ST7EMJ9 DE000ST9S308 DE000SR2E2P8 

DE000SR12UL1 DE000ST356G1 DE000ST7EMK7 DE000ST9S316 DE000SR2E2Q6 

DE000SR12UM9 DE000ST356H9 DE000ST7EML5 DE000ST9S324 DE000SR2E2R4 

DE000SR12UN7 DE000ST356J5 DE000ST7EMP6 DE000ST9S332 DE000SR2E2S2 

DE000SR12UP2 DE000ST356Z1 DE000ST7EMQ4 DE000ST9S340 DE000SR2E2T0 

DE000SR12UQ0 DE000ST35609 DE000ST7EMR2 DE000ST9S357 DE000SR2E2U8 

DE000SR12UR8 DE000ST35617 DE000ST7EMS0 DE000ST9S365 DE000SR2E2V6 

DE000SR12US6 DE000ST35625 DE000ST7EMT8 DE000ST9S373 DE000SR2E2W4 

DE000SR12UT4 DE000ST35633 DE000ST7EMU6 DE000ST9S381 DE000SR2E2X2 

DE000SR12TJ7 DE000ST35641 DE000ST7EMV4 DE000ST9S399 DE000SR2E2Y0 

DE000SR12TK5 DE000ST35658 DE000ST7EMW2 DE000ST9S4A9 DE000SR2E2Z7 

DE000SR12TL3 DE000ST35666 DE000ST7EMX0 DE000ST9S4B7 DE000SR2E206 

DE000SR12TM1 DE000ST35682 DE000ST7ELA0 DE000ST9S4C5 DE000SR2E214 

DE000SR12TN9 DE000ST35690 DE000ST7ELS2 DE000ST9S4D3 DE000SR2E222 

DE000SR12TP4 DE000ST357B0 DE000ST7EM00 DE000ST9S4F8 DE000SR2E230 

DE000SR12TQ2 DE000ST357Q8 DE000ST7EM18 DE000ST9S4G6 DE000SR2EZL0 

DE000SR12TR0 DE000ST357R6 DE000ST7EMY8 DE000ST9S4H4 DE000SR2EZM8 

DE000SR12TS8 DE000ST357T2 DE000ST7EN82 DE000ST9S4J0 DE000SR2EZN6 

DE000SR12TT6 DE000ST357U0 DE000ST7EPC7 DE000ST9S4K8 DE000SR2EZP1 

DE000SR12TU4 DE000ST357V8 DE000ST7EPD5 DE000ST9S4L6 DE000SR2EZQ9 

DE000SR12TV2 DE000ST357Y2 DE000ST7EPE3 DE000ST9S4M4 DE000SR2EZR7 

DE000SR12TW0 DE000ST357Z9 DE000ST7EPP9 DE000ST9S4N2 DE000SR2EZS5 

DE000SR12TX8 DE000ST35708 DE000ST7EPQ7 DE000ST9S4P7 DE000SR2EZT3 

DE000SR12TY6 DE000ST35716 DE000ST7EPR5 DE000ST9S4Q5 DE000SR2EZU1 

DE000SR12TZ3 DE000ST35724 DE000ST7EPS3 DE000ST9S4R3 DE000SR2EZV9 

DE000SR12T04 DE000ST35732 DE000ST7EPT1 DE000ST9S4S1 DE000SR2EZW7 

DE000SR12T12 DE000ST35740 DE000ST7EPU9 DE000ST9S4T9 DE000SR2EZX5 

DE000SR12T20 DE000ST35757 DE000ST7EPV7 DE000ST9S4V5 DE000SR2EZY3 

DE000SR12T38 DE000ST35765 DE000ST7EPW5 DE000ST9S4W3 DE000SR2EZZ0 

DE000SR12T46 DE000ST35DY7 DE000ST7EPX3 DE000ST9S4X1 DE000SR2EZ04 

DE000SR12T53 DE000ST35DZ4 DE000ST7EPY1 DE000ST9S4Y9 DE000SR2EZ12 

DE000SR12T61 DE000ST35D03 DE000ST7EPZ8 DE000ST9S4Z6 DE000SR2EZ20 

DE000SR12T79 DE000ST35D11 DE000ST7EP07 DE000ST9S407 DE000SR2EZ38 
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DE000SR12NT9 DE000ST35D29 DE000ST7EP15 DE000ST9S415 DE000SR2EZ46 

DE000SR12NU7 DE000ST35D37 DE000ST7EP49 DE000ST9S423 DE000SR2EZ53 

DE000SR12NV5 DE000ST35D45 DE000ST7EP56 DE000ST9S431 DE000SR2EZ61 

DE000SR12NW3 DE000ST35D52 DE000ST7EP64 DE000ST9S449 DE000SR2EZ79 

DE000SR12NX1 DE000ST35D60 DE000ST7EP72 DE000ST9S456 DE000SR2EZ87 

DE000SR12NY9 DE000ST35D78 DE000ST7EP80 DE000ST9S472 DE000SR2EZ95 

DE000SR12NZ6 DE000ST35D86 DE000ST7EQA9 DE000ST9S480 DE000SR2E0A4 

DE000SR12N00 DE000ST35D94 DE000ST7EQB7 DE000ST9S498 DE000SR2E0B2 

DE000SR12N18 DE000ST35EA5 DE000ST7EQC5 DE000ST9S5A6 DE000SR2E446 

DE000SR12N26 DE000ST35EB3 DE000ST7EQE1 DE000ST9S5B4 DE000SR2E453 

DE000SR12N34 DE000ST35EC1 DE000ST7EQF8 DE000ST9S5D0 DE000SR2E461 

DE000SR12N42 DE000ST35ED9 DE000ST7EQJ0 DE000ST9S5E8 DE000SR2E3T8 

DE000SR12N59 DE000ST35EE7 DE000ST7EQK8 DE000ST9S5F5 DE000SR2E3U6 

DE000SR12N67 DE000ST35EF4 DE000ST7EQL6 DE000ST9S5H1 DE000SR2E3V4 

DE000SR12UU2 DE000ST35EG2 DE000ST7EQP7 DE000ST9S5J7 DE000SR2E3W2 

DE000SR12UV0 DE000ST35EH0 DE000ST7EQR3 DE000ST9S5K5 DE000SR2E3X0 

DE000SR12UW8 DE000ST35EJ6 DE000ST7EQX1 DE000ST9S5L3 DE000SR2E3Y8 

DE000SR12UX6 DE000ST35EK4 DE000ST7EQ06 DE000ST9S5M1 DE000SR2E3Z5 

DE000SR12UY4 DE000ST35EL2 DE000ST7EQ22 DE000ST9S5N9 DE000SR2E305 

DE000SR12UZ1 DE000ST35EM0 DE000ST7EN58 DE000ST9S5P4 DE000SR2E313 

DE000SR12U01 DE000ST35EN8 DE000ST7ERB5 DE000ST9S5R0 DE000SR2E321 

DE000SR12U19 DE000ST35EP3 DE000ST7ERC3 DE000ST9S5S8 DE000SR2E339 

DE000SR12U27 DE000ST35EQ1 DE000ST7ERD1 DE000ST9S5U4 DE000SR2E347 

DE000SR12U35 DE000ST35ER9 DE000ST7ERF6 DE000ST9S5V2 DE000SR2E354 

DE000SR12U43 DE000ST35ES7 DE000ST7ETW7 DE000ST9S5W0 DE000SR2E362 

DE000SR12U50 DE000ST35ET5 DE000ST7ERL4 DE000ST9S5X8 DE000SR2E370 

DE000SR12U68 DE000ST35EU3 DE000ST7ERM2 DE000ST9S5Y6 DE000SR2E388 

DE000SR12ZG0 DE000ST35EV1 DE000ST7ERN0 DE000ST9S5Z3 DE000SR2E396 

DE000SR12ZH8 DE000ST35EX7 DE000ST7ERP5 DE000ST9S506 DE000SR2E4A6 

DE000SR12ZJ4 DE000ST35EY5 DE000ST7ERQ3 DE000ST9S514 DE000SR2E4B4 

DE000SR12ZK2 DE000ST35EZ2 DE000ST7ERR1 DE000ST9S522 DE000SR2E4C2 

DE000SR12ZL0 DE000ST35E02 DE000ST7ERS9 DE000ST9S548 DE000SR2E4D0 

DE000SR12ZM8 DE000ST35E10 DE000ST7ERT7 DE000ST9S555 DE000SR2E4E8 

DE000SR12VJ3 DE000ST35E28 DE000ST7ERU5 DE000ST9S563 DE000SR2E4F5 
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DE000SR12VK1 DE000ST35E36 DE000ST7ERV3 DE000ST9S571 DE000SR2E4G3 

DE000SR12VL9 DE000ST35E44 DE000ST7ERW1 DE000ST9S589 DE000SR2E4H1 

DE000SR12VM7 DE000ST35E51 DE000ST7ERX9 DE000ST9S597 DE000SR2E4J7 

DE000SR12VN5 DE000ST35E69 DE000ST7ERY7 DE000ST9S6A4 DE000SR2E4K5 

DE000SR12VP0 DE000ST35E85 DE000ST7ERZ4 DE000ST9S6B2 DE000SR2E4L3 

DE000SR12U76 DE000ST35FA2 DE000ST7ER05 DE000ST9S6C0 DE000SR2E4M1 

DE000SR12U84 DE000ST35FB0 DE000ST7ER13 DE000ST9S6D8 DE000SR2E4N9 

DE000SR12U92 DE000ST35FC8 DE000ST7ER21 DE000ST9S6E6 DE000SR2E4P4 

DE000SR12VA2 DE000ST35FD6 DE000ST7ER39 DE000ST9S6F3 DE000SR2E4Q2 

DE000SR12VB0 DE000ST35FE4 DE000ST7ER47 DE000ST9S6G1 DE000SR2E4R0 

DE000SR12VC8 DE000ST35FF1 DE000ST7EN17 DE000ST9S6J5 DE000SR2E4S8 

DE000SR12VD6 DE000ST35FG9 DE000ST7ESA5 DE000ST9S6K3 DE000SR2E4T6 

DE000SR12VE4 DE000ST35FH7 DE000ST7ESB3 DE000ST9S6L1 DE000SR2E4U4 

DE000SR12VF1 DE000ST35FJ3 DE000ST7ESE7 DE000ST9S6M9 DE000SR2E4V2 

DE000SR12VG9 DE000ST35FK1 DE000ST7ESF4 DE000ST9S6N7 DE000SR2E4W0 

DE000SR12VH7 DE000ST35FL9 DE000ST7ESK4 DE000ST9S6P2 DE000SR2E4X8 

DE000SR12WQ6 DE000ST35FM7 DE000ST7ESN8 DE000ST9S6Q0 DE000SR2E4Y6 

DE000SR12WR4 DE000ST35FN5 DE000ST7EUY1 DE000ST9S6R8 DE000SR2E4Z3 

DE000SR12WS2 DE000ST35FP0 DE000ST7EU00 DE000ST9S6S6 DE000SR2E0C0 

DE000SR12WT0 DE000ST35FQ8 DE000ST7EU18 DE000ST9S6T4 DE000SR2E0D8 

DE000SR12WU8 DE000ST35FR6 DE000ST7EU75 DE000ST9S6U2 DE000SR2E0E6 

DE000SR12WV6 DE000ST35FS4 DE000ST7EU83 DE000ST9S6V0 DE000SR2E0F3 

DE000SR12WW4 DE000ST35FT2 DE000ST7EU91 DE000ST9S6W8 DE000SR2E0G1 

DE000SR12VQ8 DE000ST35FU0 DE000ST7EVA9 DE000ST9S6Y4 DE000SR2E0H9 

DE000SR12VR6 DE000ST35FV8 DE000ST7EVB7 DE000ST9S605 DE000SR2E0J5 

DE000SR12VS4 DE000ST35FW6 DE000ST7EVD3 DE000ST9S613 DE000SR2E0K3 

DE000SR12VT2 DE000ST35FX4 DE000ST7EVE1 DE000ST9S621 DE000SR2E0L1 

DE000SR12VU0 DE000ST35FY2 DE000ST7EVF8 DE000ST9S639 DE000SR2E0M9 

DE000SR12VV8 DE000ST35FZ9 DE000ST7EVG6 DE000ST9S647 DE000SR2E0N7 

DE000SR12VW6 DE000ST35F01 DE000ST7EVH4 DE000ST9S654 DE000SR2E0P2 

DE000SR12VX4 DE000ST35F19 DE000ST7EVJ0 DE000ST9S662 DE000SR2E479 

DE000SR12VY2 DE000ST35F27 DE000ST7EVM4 DE000ST9S670 DE000SR2E487 

DE000SR12VZ9 DE000ST35F35 DE000ST7EVN2 DE000ST9S688 DE000SR2E495 

DE000SR12V00 DE000ST35F43 DE000ST7EVP7 DE000ST9S696 DE000SR2E271 
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DE000SR12V18 DE000ST35F50 DE000ST7EVQ5 DE000ST9S7A2 DE000SR2E289 

DE000SR12V26 DE000ST35F68 DE000ST7EVR3 DE000ST9S7B0 DE000SR2E297 

DE000SR12V34 DE000ST35F76 DE000ST7EVS1 DE000ST9S7D6 DE000SR2E3A8 

DE000SR12V42 DE000ST35F84 DE000ST7EVU7 DE000ST9S7E4 DE000SR2E3B6 

DE000SR12V59 DE000ST35F92 DE000ST7EV17 DE000ST9S7G9 DE000SR2E3C4 

DE000SR12V67 DE000ST35GA0 DE000ST7EV25 DE000ST9S7H7 DE000SR2E3D2 

DE000SR12V75 DE000ST35GB8 DE000ST7EV33 DE000ST9S7J3 DE000SR2E3E0 

DE000SR12V83 DE000ST35GC6 DE000ST7EV41 DE000ST9S7K1 DE000SR2E3F7 

DE000SR12WJ1 DE000ST35GD4 DE000ST7EV58 DE000ST9S7L9 DE000SR2E3G5 

DE000SR12WK9 DE000ST35GE2 DE000ST7EV90 DE000ST9S7M7 DE000SR2E3H3 

DE000SR12WL7 DE000ST35GF9 DE000ST7EWC3 DE000ST9S7N5 DE000SR2E3J9 

DE000SR12WM5 DE000ST35GG7 DE000ST7EWD1 DE000ST9S7P0 DE000SR2E3K7 

DE000SR12WN3 DE000ST35GH5 DE000ST7EWE9 DE000ST9S7Q8 DE000SR2E3L5 

DE000SR12WP8 DE000ST35GJ1 DE000ST7EWN0 DE000ST9S7R6 DE000SR2E3M3 

DE000SR12WX2 DE000ST35GK9 DE000ST7EWP5 DE000ST9S7S4 DE000SR2E3N1 

DE000SR12WY0 DE000ST35GL7 DE000ST7EWQ3 DE000ST9S7U0 DE000SR2E3P6 

DE000SR12WZ7 DE000ST35GM5 DE000ST7EWR1 DE000ST9S7V8 DE000SR2E3Q4 

DE000SR12W09 DE000ST35GN3 DE000ST7EWS9 DE000ST9S7W6 DE000SR2E3R2 

DE000SR12W17 DE000ST35GP8 DE000ST7EWT7 DE000ST9S7X4 DE000SR2E3S0 

DE000SR12W25 DE000ST35GQ6 DE000ST7EWV3 DE000ST9S7Y2 DE000SR2E5A3 

DE000SR12W33 DE000ST35GR4 DE000ST7EZH5 DE000ST9S704 DE000SR2E5B1 

DE000SR12W41 DE000ST35GS2 DE000ST7EZJ1 DE000ST9S712 DE000SR2E5C9 

DE000SR12W58 DE000ST35GT0 DE000ST7EZK9 DE000ST9S738 DE000SR2E5D7 

DE000SR12W66 DE000ST35GU8 DE000ST7GYL5 DE000ST9S746 DE000SR2E5E5 

DE000SR12W74 DE000ST35GV6 DE000ST7GZ45 DE000ST9S753 DE000SR2E5F2 

DE000SR12W82 DE000ST35GW4 DE000ST7G0G0 DE000ST9S761 DE000SR2E5G0 

DE000SR12XS0 DE000ST35GX2 DE000ST7S5S0 DE000ST9S779 DE000SR2E5H8 

DE000SR12XT8 DE000ST35GZ7 DE000ST7S5T8 DE000ST9S795 DE000SR2E5J4 

DE000SR12XU6 DE000ST35G00 DE000ST7S5U6 DE000ST9S8A0 DE000SR2E248 

DE000SR12XV4 DE000ST35G18 DE000ST7S5V4 DE000ST9S8B8 DE000SR2E255 

DE000SR12XW2 DE000ST35G26 DE000ST7S5W2 DE000ST9S8C6 DE000SR2E263 

DE000SR12XX0 DE000ST35G34 DE000ST7S5X0 DE000ST9S8D4 DE000SR2E5M8 

DE000SR12XY8 DE000ST35G42 DE000ST7S5Y8 DE000ST9S8E2 DE000SR2E5N6 

DE000SR12XZ5 DE000ST35G59 DE000ST7S5Z5 DE000ST9S8F9 DE000SR2E5K2 
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DE000SR12X08 DE000ST35G67 DE000ST7S500 DE000ST9S8G7 DE000SR2E5L0 

DE000SR12X16 DE000ST35G75 DE000ST7S518 DE000ST9S8H5 DE000SR2E5P1 

DE000SR12X24 DE000ST35G83 DE000ST7S526 DE000ST9S8J1 DE000SR2E5Q9 

DE000SR12X32 DE000ST35G91 DE000ST7S534 DE000ST9S8K9 DE000SR2E5R7 

DE000SR12X40 DE000ST35HA8 DE000ST7S542 DE000ST9S8L7 DE000SR2E5T3 

DE000SR12X57 DE000ST35HB6 DE000ST7S559 DE000ST9S8M5 DE000SR2E5S5 

DE000SR12X65 DE000ST35HC4 DE000ST7S567 DE000ST9S8N3 DE000SR2ERN3 

DE000SR12X73 DE000ST35HD2 DE000ST7S575 DE000ST9S8Q6 DE000SR2ERP8 

DE000SR12X81 DE000ST35HE0 DE000ST7S583 DE000ST9S8R4 DE000SR2ERQ6 

DE000SR12X99 DE000ST35HF7 DE000ST7S591 DE000ST9S8S2 DE000SR2ERR4 

DE000SR12YA6 DE000ST35HG5 DE000ST7S6A6 DE000ST9S8T0 DE000SR2ERS2 

DE000SR12YB4 DE000ST35HH3 DE000ST7S6B4 DE000ST9S8U8 DE000SR2ERT0 

DE000SR12YC2 DE000ST35HJ9 DE000ST7S6C2 DE000ST9S8V6 DE000SR2ERU8 

DE000SR12YD0 DE000ST35HK7 DE000ST7S6D0 DE000ST9S8W4 DE000SR2ERV6 

DE000SR12YE8 DE000ST35HL5 DE000ST7S6E8 DE000ST9S8X2 DE000SR2ERW4 

DE000SR12YF5 DE000ST35HM3 DE000ST7S6G3 DE000ST9S8Y0 DE000SR2ERX2 

DE000SR12YG3 DE000ST35HS0 DE000ST7S6H1 DE000ST9S8Z7 DE000SR2ERY0 

DE000SR12YH1 DE000ST35HT8 DE000ST7S6J7 DE000ST9S803 DE000SR2ERZ7 

DE000SR12YJ7 DE000ST35HU6 DE000ST7S6K5 DE000ST9S811 DE000SR2ER04 

DE000SR12YK5 DE000ST35HW2 DE000ST7S6L3 DE000ST9S829 DE000SR2ER12 

DE000SR12YL3 DE000ST35HX0 DE000ST7S6M1 DE000ST9S837 DE000SR2ER20 

DE000SR12YM1 DE000ST35HY8 DE000ST7S6N9 DE000ST9S852 DE000SR2ER38 

DE000SR12YN9 DE000ST35HZ5 DE000ST7S6P4 DE000ST9S860 DE000SR2ER46 

DE000SR12YP4 DE000ST35H09 DE000ST7S6Q2 DE000ST9S878 DE000SR2ER53 

DE000SR12Z63 DE000ST35H17 DE000ST7S6R0 DE000ST9S886 DE000SR2ER61 

DE000SR12Z71 DE000ST35H25 DE000ST7S6S8 DE000ST9S894 DE000SR2ER79 

DE000SR12Z89 DE000ST35H33 DE000ST7S6T6 DE000ST9S9A8 DE000SR2ER87 

DE000SR12Z97 DE000ST35H41 DE000ST7S6U4 DE000ST9S9B6 DE000SR2ER95 

DE000SR120A6 DE000ST35H58 DE000ST7S6V2 DE000ST9SWM8 DE000SR2ESA8 

DE000SR120B4 DE000ST35H66 DE000ST7S6W0 DE000ST9SWN6 DE000SR2ESB6 

DE000SR120C2 DE000ST35H74 DE000ST7S6X8 DE000ST9SWP1 DE000SR2ESC4 

DE000SR120D0 DE000ST35H82 DE000ST7S6Y6 DE000ST9SWQ9 DE000SR2ESD2 

DE000SR120E8 DE000ST35JA4 DE000ST7S609 DE000ST9SWS5 DE000SR2ESE0 

DE000SR120F5 DE000ST35JB2 DE000ST7S617 DE000ST9SWT3 DE000SR2ESF7 
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DE000SR12YQ2 DE000ST35JC0 DE000ST7S625 DE000ST9SWU1 DE000SR2ESG5 

DE000SR12YR0 DE000ST35JD8 DE000ST7S633 DE000ST9SWV9 DE000SR2ESH3 

DE000SR12YS8 DE000ST35JE6 DE000ST7S641 DE000ST9SWW7 DE000SR2ESJ9 

DE000SR12YT6 DE000ST35JF3 DE000ST7S658 DE000ST9SWX5 DE000SR2ESK7 

DE000SR12YU4 DE000ST35JG1 DE000ST7S666 DE000ST9SWY3 DE000SR2ESL5 

DE000SR12YV2 DE000ST35JH9 DE000ST7S674 DE000ST9SWZ0 DE000SR2ESM3 

DE000SR12YW0 DE000ST35JJ5 DE000ST7S682 DE000ST9SW00 DE000SR2ESN1 

DE000SR12YX8 DE000ST35JK3 DE000ST7S690 DE000ST9SW18 DE000SR2ESP6 

DE000SR12YY6 DE000ST35JL1 DE000ST7S7A4 DE000ST9SW26 DE000SR2ESQ4 

DE000SR12YZ3 DE000ST35JM9 DE000ST7S7B2 DE000ST9SW34 DE000SR2ESR2 

DE000SR12Y07 DE000ST35JN7 DE000ST7S7C0 DE000ST9SW67 DE000SR2ESS0 

DE000SR12Y15 DE000ST35JP2 DE000ST7S7D8 DE000ST9SW75 DE000SR2EST8 

DE000SR12Y23 DE000ST35JQ0 DE000ST7S7E6 DE000ST9SW83 DE000ST6W6L8 

DE000SR12Y31 DE000ST35JR8 DE000ST7S7G1 DE000ST9SW91 DE000ST6W6M6 

DE000SR12Y49 DE000ST35JS6 DE000ST7S7H9 DE000ST9SXC7 DE000ST6W6N4 

DE000SR12Y56 DE000ST35JT4 DE000ST7S7J5 DE000ST9SXD5 DE000ST6W6P9 

DE000SR12Y64 DE000ST35JU2 DE000ST7S7K3 DE000ST9SXE3 DE000ST6W6Q7 

DE000SR12Y72 DE000ST35JV0 DE000ST7S7M9 DE000ST9SXF0 DE000SR3JAN6 

DE000SR12Y80 DE000ST35JW8 DE000ST7S7Q0 DE000ST9SXG8 DE000SR4JAN4 

DE000SR12Y98 DE000ST35JX6 DE000ST7S7R8 DE000ST9SXH6 DE000ST6W6S3 

DE000SR12ZA3 DE000ST35JY4 DE000ST7S7S6 DE000ST9SXK0 DE000SR2SNS1 

DE000SR12ZB1 DE000ST35JZ1 DE000ST7S7V0 DE000ST9SXL8 DE000SR2SNT9 

DE000SR12ZC9 DE000ST35J07 DE000ST7S7W8 DE000ST9SXM6 DE000SR2SNU7 

DE000SR12ZD7 DE000ST35J15 DE000ST7S7Y4 DE000ST9SXN4 DE000SR2SNC5 

DE000SR12ZE5 DE000ST35J23 DE000ST7S7Z1 DE000ST9SXP9 DE000SR2SND3 

DE000SR12ZF2 DE000ST35J31 DE000ST7S708 DE000ST9SXQ7 DE000SR2SNE1 

DE000SR12ZN6 DE000ST35J56 DE000ST7S724 DE000ST9SXR5 DE000SR2SNF8 

DE000SR12ZP1 DE000ST35J72 DE000ST7S732 DE000ST9SXT1 DE000SR2SNG6 

DE000SR12ZQ9 DE000ST35J80 DE000ST7S740 DE000ST9SXU9 DE000SR2SNH4 

DE000SR12ZR7 DE000ST35J98 DE000ST7S757 DE000ST9SXX3 DE000SR2SNJ0 

DE000SR12ZS5 DE000ST35KK1 DE000ST7S6Z3 DE000ST9SXY1 DE000SR2SNV5 

DE000SR12ZT3 DE000ST35KL9 DE000ST7TBP7 DE000ST9SXZ8 DE000SR2SNW3 

DE000SR12ZU1 DE000ST35KM7 DE000ST7TBQ5 DE000ST9SX25 DE000SR2SMS3 

DE000SR12ZV9 DE000ST35KN5 DE000ST7TBR3 DE000ST9SX33 DE000SR2SMT1 
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DE000SR12ZW7 DE000ST35KP0 DE000ST7TBS1 DE000ST9SX66 DE000SR2SMU9 

DE000SR12ZX5 DE000ST35KR6 DE000ST7TBT9 DE000ST9SX74 DE000SR2SMV7 

DE000SR12ZY3 DE000ST35KW6 DE000ST7S765 DE000ST9SX82 DE000SR2SMW5 

DE000SR12ZZ0 DE000ST35LF9 DE000ST7S773 DE000ST9SX90 DE000SR2SMX3 

DE000SR12123 DE000ST35LG7 DE000ST7S781 DE000ST9SYA9 DE000SR2SMY1 

DE000SR12131 DE000ST35LH5 DE000ST7S799 DE000ST9SZL3 DE000SR2SMZ8 

DE000SR12149 DE000ST35LJ1 DE000ST7S8A2 DE000ST9SZM1 DE000SR2SM03 

DE000SR12156 DE000ST35LK9 DE000ST7S8B0 DE000ST9SZN9 DE000SR2SEK7 

DE000SR12164 DE000ST35LM5 DE000ST7S8C8 DE000ST9SZQ2 DE000SR2SEL5 

DE000SR12172 DE000ST35LN3 DE000ST7S8D6 DE000ST9SZR0 DE000SR2SEM3 

DE000SR120G3 DE000ST35LQ6 DE000ST7S8E4 DE000ST9SZT6 DE000SR2SEN1 

DE000SR120H1 DE000ST35LS2 DE000ST7S8F1 DE000ST9SZU4 DE000SR2SEP6 

DE000SR120J7 DE000ST35MR2 DE000ST7S8G9 DE000ST9SZW0 DE000SR2SEQ4 

DE000SR120K5 DE000ST35MS0 DE000ST7S8H7 DE000ST9SZX8 DE000SR2SER2 

DE000SR120L3 DE000ST35MT8 DE000ST7S8J3 DE000ST9SZY6 DE000SR2SES0 

DE000SR120M1 DE000ST35MU6 DE000ST7S8K1 DE000ST9SZZ3 DE000SR2SET8 

DE000SR120N9 DE000ST35MV4 DE000ST7S8L9 DE000ST9SZ07 DE000SR2SEU6 

DE000SR120P4 DE000ST35MW2 DE000ST7S8M7 DE000ST9SZ23 DE000SR2SEV4 

DE000SR120Q2 DE000ST35MX0 DE000ST7S8N5 DE000ST9SZ31 DE000SR2SEW2 

DE000SR12Z48 DE000ST35MY8 DE000ST7S8P0 DE000ST9SZ56 DE000SR2SEX0 

DE000SR12Z55 DE000ST35MZ5 DE000ST7S8Q8 DE000ST9SZ64 DE000SR2SFY5 

DE000SR120R0 DE000ST35M02 DE000ST7S8R6 DE000ST9SZ72 DE000SR2SFZ2 

DE000SR120S8 DE000ST35M10 DE000ST7S8S4 DE000ST9SZ80 DE000SR2SF02 

DE000SR120T6 DE000ST35M28 DE000ST7S8T2 DE000ST9SZ98 DE000SR2SF10 

DE000SR120U4 DE000ST35M36 DE000ST7S8U0 DE000ST9S0A7 DE000SR2SF28 

DE000SR120V2 DE000ST35M44 DE000ST7S8V8 DE000ST9S0B5 DE000SR2SF36 

DE000SR120W0 DE000ST35M51 DE000ST7S8W6 DE000ST9S0C3 DE000SR2SF44 

DE000SR120X8 DE000ST35M69 DE000ST7S8X4 DE000ST9S0D1 DE000SR2SF51 

DE000SR120Y6 DE000ST35RF6 DE000ST7S8Y2 DE000ST9S0E9 DE000SR2SM52 

DE000SR120Z3 DE000ST35RG4 DE000ST7S8Z9 DE000ST9S0G4 DE000SR2SM60 

DE000SR12008 DE000ST35RH2 DE000ST7S807 DE000ST9S0J8 DE000SR2SM78 

DE000SR12016 DE000ST35RJ8 DE000ST7S823 DE000ST9S0K6 DE000SR2SM86 

DE000SR12024 DE000ST35RL4 DE000ST7S831 DE000ST9S0L4 DE000SR2SM94 

DE000SR12032 DE000ST35RM2 DE000ST7S849 DE000ST9S0M2 DE000SR2SNA9 
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DE000SR12040 DE000ST35RN0 DE000ST7S856 DE000ST9S0N0 DE000SR2SNB7 

DE000SR12057 DE000ST35RP5 DE000ST7S864 DE000ST9S0P5 DE000SR2SMK0 

DE000SR12065 DE000ST35RR1 DE000ST7S872 DE000ST9S0Q3 DE000SR2SML8 

DE000SR12073 DE000ST35RS9 DE000ST7S880 DE000ST9S0R1 DE000SR2SMM6 

DE000SR12081 DE000ST35RT7 DE000ST7S898 DE000ST9S0S9 DE000SR2SMN4 

DE000SR12099 DE000ST35RU5 DE000ST7S9A0 DE000ST9S0T7 DE000SR2SMP9 

DE000SR121A4 DE000ST35RW1 DE000ST7S9B8 DE000ST9S0U5 DE000SR2SMQ7 

DE000SR121B2 DE000ST35RX9 DE000ST7S9C6 DE000ST9S0V3 DE000SR2SMR5 

DE000SR121C0 DE000ST35RY7 DE000ST7S9D4 DE000ST9S0X9 DE000SR2SL95 

DE000SR121D8 DE000ST35RZ4 DE000ST7S9E2 DE000ST9S0Z4 DE000SR2SMA1 

DE000SR121E6 DE000ST35R07 DE000ST7S9F9 DE000ST9S001 DE000SR2SMB9 

DE000SR121F3 DE000ST35R15 DE000ST7S9H5 DE000ST9S019 DE000SR2SMC7 

DE000SR121G1 DE000ST35R23 DE000ST7S9K9 DE000ST9S027 DE000SR2SMD5 

DE000SR121H9 DE000ST35R31 DE000ST7S9L7 DE000ST9S035 DE000SR2SME3 

DE000SR121J5 DE000ST35R49 DE000ST7S9M5 DE000ST9S043 DE000SR2SMF0 

DE000SR121T4 DE000ST35R56 DE000ST7S9N3 DE000ST9S050 DE000SR2SF69 

DE000SR121U2 DE000ST35R64 DE000ST7S9P8 DE000ST9S068 DE000SR2SEA8 

DE000SR121V0 DE000ST35R72 DE000ST7S9R4 DE000ST9S076 DE000SR2SEB6 

DE000SR121W8 DE000ST35R80 DE000ST7S9T0 DE000ST9S084 DE000SR2SEC4 

DE000SR121X6 DE000ST35R98 DE000ST7S9U8 DE000ST9S092 DE000SR2SED2 

DE000SR121Y4 DE000ST35SA5 DE000ST7SYD7 DE000ST9S1B3 DE000SR2SEE0 

DE000SR121Z1 DE000ST35SB3 DE000ST7SYE5 DE000ST9S1C1 DE000SR2SEF7 

DE000SR12107 DE000ST35SC1 DE000ST7SYF2 DE000ST9S1E7 DE000SR2SEG5 

DE000SR12115 DE000ST35SD9 DE000ST7SYG0 DE000ST9S1F4 DE000SR2SEH3 

DE000SR121K3 DE000ST35SE7 DE000ST7SYH8 DE000ST9S1G2 DE000SR2SEJ9 

DE000SR121L1 DE000ST35SF4 DE000ST7SYJ4 DE000ST9S1H0 DE000SR2SCR6 

DE000SR121M9 DE000ST35SG2 DE000ST7SYK2 DE000ST9S1J6 DE000SR2SCS4 

DE000SR121N7 DE000ST35TC9 DE000ST7SYL0 DE000ST9S1K4 DE000SR2SCT2 

DE000SR121P2 DE000ST35TD7 DE000ST7SYM8 DE000ST9S1L2 DE000SR2SCU0 

DE000SR121Q0 DE000ST35TE5 DE000ST7SYN6 DE000ST9S1M0 DE000SR2SCV8 

DE000SR121R8 DE000ST35TF2 DE000ST7SYP1 DE000ST9S1N8 DE000SR2SCW6 

DE000SR121S6 DE000ST35TG0 DE000ST7SYQ9 DE000ST9S1P3 DE000SR2SCX4 

DE000SR12180 DE000ST35TH8 DE000ST7SYR7 DE000ST9S1Q1 DE000SR2SCY2 

DE000SR12198 DE000ST35TJ4 DE000ST7SYS5 DE000ST9S1S7 DE000SR2SCZ9 
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DE000SR122A2 DE000ST35TK2 DE000ST7SYT3 DE000ST9S1T5 DE000SR2SC05 

DE000SR122B0 DE000ST35TL0 DE000ST7SYU1 DE000ST9S1U3 DE000SR2SC13 

DE000SR122C8 DE000ST35TM8 DE000ST7SYV9 DE000ST9S1W9 DE000SR2SMG8 

DE000SR122D6 DE000ST35TN6 DE000ST7SYW7 DE000ST9S1X7 DE000SR2SMH6 

DE000SR122E4 DE000ST35TP1 DE000ST7SYX5 DE000ST9S1Y5 DE000SR2SMJ2 

DE000SR122F1 DE000ST35TQ9 DE000ST7SYY3 DE000ST9SN35 DE000SR2SM11 

DE000SR122G9 DE000ST35TR7 DE000ST7SYZ0 DE000ST9SN43 DE000SR2SM29 

DE000SR122H7 DE000ST35TS5 DE000ST7SY00 DE000ST9SN76 DE000SR2SM37 

DE000SR122J3 DE000ST35TT3 DE000ST7SY18 DE000ST9SN84 DE000SR2SM45 

DE000SR122K1 DE000ST35TU1 DE000ST7SY26 DE000ST9SN92 DE000SR2SL04 

DE000SR122L9 DE000ST35TV9 DE000ST7SY34 DE000ST9SPA7 DE000SR2SL12 

DE000SR122M7 DE000ST35TW7 DE000ST7SY42 DE000ST9SPB5 DE000SR2SL20 

DE000SR122N5 DE000ST35TX5 DE000ST7SY59 DE000ST9SPD1 DE000SR2SL38 

DE000SR122P0 DE000ST35TY3 DE000ST7SY67 DE000ST9SPE9 DE000SR2SL46 

DE000SR122Q8 DE000ST35TZ0 DE000ST7SY75 DE000ST9S1Z2 DE000SR2SL53 

DE000SR122R6 DE000ST348W5 DE000ST7SY91 DE000ST9S100 DE000SR2SL61 

DE000SR122S4 DE000ST348Y1 DE000ST7SZA0 DE000ST9S118 DE000SR2SL79 

DE000SR122T2 DE000ST35AS5 DE000ST7SZB8 DE000ST9S126 DE000SR2SL87 

DE000SR12JJ8 DE000ST36BE1 DE000ST7SZC6 DE000ST9S134 DE000SR2SLQ9 

DE000SR12JK6 DE000ST36BF8 DE000ST7SZD4 DE000ST9S142 DE000SR2SLR7 

DE000SR12JL4 DE000ST36BG6 DE000ST7SZE2 DE000ST9S159 DE000SR2SLS5 

DE000SR12JM2 DE000ST36BH4 DE000ST7SZF9 DE000ST9S175 DE000SR2SLT3 

DE000SR12JN0 DE000ST36BJ0 DE000ST7SZG7 DE000ST9S183 DE000SR2SLU1 

DE000SR12JP5 DE000ST36BK8 DE000ST7SZH5 DE000ST9S191 DE000SR2SLV9 

DE000SR12JQ3 DE000ST36BL6 DE000ST7SZJ1 DE000ST9S2B1 DE000SR2SLW7 

DE000SR12JR1 DE000ST36BM4 DE000ST7SZL7 DE000ST9S2C9 DE000SR2SLX5 

DE000SR12JS9 DE000ST36BN2 DE000ST7SZM5 DE000ST9S2D7 DE000SR2SLY3 

DE000SR12JT7 DE000ST36BP7 DE000ST7SZN3 DE000ST9S2E5 DE000SR2SLZ0 

DE000SR12JU5 DE000ST36BQ5 DE000ST7SZP8 DE000ST9S2F2 DE000SR2SLH8 

DE000SR12JV3 DE000ST36BR3 DE000ST7SZQ6 DE000ST9S2G0 DE000SR2SLJ4 

DE000SR12H24 DE000ST36A70 DE000ST7SZR4 DE000ST9S2H8 DE000SR2SLK2 

DE000SR12H32 DE000ST36A88 DE000ST7SZS2 DE000ST9S2J4 DE000SR2SLL0 

DE000SR12H40 DE000ST36A96 DE000ST7SZT0 DE000ST9S2K2 DE000SR2SLM8 

DE000SR12H57 DE000ST36BA9 DE000ST7SZU8 DE000ST9S2M8 DE000SR2SLN6 
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DE000SR12H65 DE000ST36BB7 DE000ST7SZV6 DE000ST9S2N6 DE000SR2SLP1 

DE000SR12H73 DE000ST36BC5 DE000ST7SZW4 DE000ST9S2P1 DE000SR2SK62 

DE000SR12H81 DE000ST36BD3 DE000ST7SZX2 DE000ST9S2Q9 DE000SR2SK70 

DE000SR12H99 DE000ST36BW3 DE000ST7SZY0 DE000ST9S2R7 DE000SR2SK88 

DE000SR12JA7 DE000ST36BX1 DE000ST7SZZ7 DE000ST9S2T3 DE000SR2SK96 

DE000SR12JB5 DE000ST36BY9 DE000ST7SZ09 DE000ST9S2U1 DE000SR2SLA3 

DE000SR12JC3 DE000ST36BZ6 DE000ST7SZ17 DE000ST9S2V9 DE000SR2SLB1 

DE000SR12JD1 DE000ST36B04 DE000ST7SZ25 DE000ST9S2W7 DE000SR2SLC9 

DE000SR12JE9 DE000ST36B12 DE000ST7SZ33 DE000ST9S2X5 DE000SR2SLD7 

DE000SR12JF6 DE000ST36B20 DE000ST7SZ41 DE000ST9S2Y3 DE000SR2SLE5 

DE000SR12JG4 DE000ST36B38 DE000ST7SZ58 DE000ST9S2Z0 DE000SR2SLF2 

DE000SR12JH2 DE000ST36B46 DE000ST7SZ66 DE000ST9S209 DE000SR2SLG0 

DE000SR12JW1 DE000ST36B53 DE000ST7SZ74 DE000ST9S217 DE000SR2SC62 

DE000SR12JX9 DE000ST36BS1 DE000ST7SZ82 DE000ST9S225 DE000SR2SC70 

DE000SR12JY7 DE000ST36BT9 DE000ST7SZ90 DE000ST9S233 DE000SR2SC88 

DE000SR12JZ4 DE000ST36BU7 DE000ST7S0B7 DE000ST9S241 DE000SR2SC96 

DE000SR12J06 DE000ST36BV5 DE000ST7S0C5 DE000ST9S258 DE000SR2SDA0 

DE000SR12J14 DE000ST36CA7 DE000ST7S0E1 DE000ST9S266 DE000SR2SDB8 

DE000SR12J22 DE000ST36CB5 DE000ST7S0F8 DE000ST9S274 DE000SR2SDC6 

DE000SR12J30 DE000ST36CC3 DE000ST7S0G6 DE000ST9S282 DE000SR2SDD4 

DE000SR12J48 DE000ST36CD1 DE000ST7S0H4 DE000ST9S290 DE000SR2SDE2 

DE000SR12J55 DE000ST36CE9 DE000ST7S0K8 DE000ST9S3A1 DE000SR2SJX9 

DE000SR12J63 DE000ST36CF6 DE000ST7S0L6 DE000ST9S3B9 DE000SR2SJY7 

DE000SR12J71 DE000ST36CG4 DE000ST7S0M4 DE000ST9S3C7 DE000SR2SJZ4 

DE000SR12HV7 DE000ST36CH2 DE000ST7S0N2 DE000ST9S3D5 DE000SR2SJ08 

DE000SR12HW5 DE000ST36CL4 DE000ST7S0Q5 DE000ST9S3F0 DE000SR2SJ16 

DE000SR12HX3 DE000ST36B61 DE000ST7S0S1 DE000ST9S3G8 DE000SR2SJ24 

DE000SR12HY1 DE000ST36B79 DE000ST7S0T9 DE000ST9S3H6 DE000SR2SJ32 

DE000SR12HZ8 DE000ST36B87 DE000ST7S0U7 DE000ST9S3J2 DE000SR2SJ40 

DE000SR12H08 DE000ST36B95 DE000ST7S0V5 DE000ST9S3K0 DE000SR2SJ57 

DE000SR12H16 DE000ST4JNX4 DE000ST7S0W3 DE000ST9S3M6 DE000SR2SKE7 

DE000SR12J89 DE000ST4JNY2 DE000ST7S0Y9 DE000ST9S3N4 DE000SR2SKF4 

DE000SR12J97 DE000ST4JNZ9 DE000ST7S0Z6 DE000ST9S3P9 DE000SR2SKG2 

DE000SR12KA5 DE000ST4JN07 DE000ST7S005 DE000ST9GNT7 DE000SR2SKH0 
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DE000SR12KB3 DE000ST4JN15 DE000ST7S013 DE000ST9GNU5 DE000SR2SKJ6 

DE000SR12KC1 DE000ST4JN23 DE000ST7S039 DE000ST9GNV3 DE000SR2SKK4 

DE000SR12KD9 DE000ST4JN31 DE000ST7S047 DE000ST9GNW1 DE000SR2SKL2 

DE000SR12KE7 DE000ST4JN49 DE000ST7S054 DE000ST9GNX9 DE000SR2SKM0 

DE000SR12KF4 DE000ST4JN56 DE000ST7S062 DE000ST9GNY7 DE000SR2SKN8 

DE000SR12KG2 DE000ST4JN64 DE000ST7S070 DE000ST9GNZ4 DE000SR2SKP3 

DE000SR12KH0 DE000ST4JN72 DE000ST7S088 DE000ST9GN21 DE000SR2SKQ1 

DE000SR12KJ6 DE000ST4JN80 DE000ST7S096 DE000ST9GN39 DE000SR2SKR9 

DE000SR12KK4 DE000ST4JN98 DE000ST7S1A7 DE000ST9GMF8 DE000SR2SKS7 

DE000SR12KL2 DE000ST4JPB5 DE000ST7S1B5 DE000ST9GMG6 DE000SR2SKT5 

DE000SR12KM0 DE000ST4JPC3 DE000ST7S1D1 DE000ST9GMH4 DE000SR2SKU3 

DE000SR12KN8 DE000ST4JPE9 DE000ST7S1E9 DE000ST9GMJ0 DE000SR2SKV1 

DE000SR12KP3 DE000ST4JPF6 DE000ST7S1F6 DE000ST9GMK8 DE000SR2SKW9 

DE000SR12KQ1 DE000ST4JPG4 DE000ST7S1G4 DE000ST9GML6 DE000SR2SKX7 

DE000SR12KR9 DE000ST4JPH2 DE000ST7S1H2 DE000ST9GMM4 DE000SR2SKY5 

DE000SR12KS7 DE000ST4JPJ8 DE000ST7S1J8 DE000ST9GMN2 DE000SR2SKZ2 

DE000SR12KT5 DE000ST4JPK6 DE000ST7S1K6 DE000ST9GMP7 DE000SR2SC21 

DE000SR12KU3 DE000ST4JPL4 DE000ST7S1L4 DE000ST9GMQ5 DE000SR2SC39 

DE000SR12KV1 DE000ST4JPM2 DE000ST7S1M2 DE000ST9GMR3 DE000SR2SC47 

DE000SR12KW9 DE000ST4JPN0 DE000ST7S1N0 DE000ST9GMS1 DE000SR2SC54 

DE000SR12KX7 DE000ST4JPR1 DE000ST7S1P5 DE000ST9GMT9 DE000SR2SK05 

DE000SR12KY5 DE000ST4JPS9 DE000ST7S1R1 DE000ST9GMU7 DE000SR2SK13 

DE000SR12KZ2 DE000ST4JPU5 DE000ST7S1S9 DE000ST9GMV5 DE000SR2SK21 

DE000SR12K03 DE000ST4JPV3 DE000ST7S1T7 DE000ST9GMW3 DE000SR2SK39 

DE000SR12K11 DE000ST4JPW1 DE000ST7S1U5 DE000ST9GMX1 DE000SR2SK47 

DE000SR12K29 DE000ST4JPX9 DE000ST7S1V3 DE000ST9GMY9 DE000SR2SK54 

DE000SR12K37 DE000ST4JPZ4 DE000ST7S1W1 DE000ST9GMZ6 DE000SR2SJN0 

DE000SR12K45 DE000ST4JP05 DE000ST7S1X9 DE000ST9GM06 DE000SR2SJP5 

DE000SR12K52 DE000ST4JP13 DE000ST7S1Z4 DE000ST9GM14 DE000SR2SJQ3 

DE000SR12K60 DE000ST4JP21 DE000ST7S104 DE000ST9GM22 DE000SR2SJR1 

DE000SR12K78 DE000ST4JP39 DE000ST7S112 DE000ST9GM30 DE000SR2SJS9 

DE000SR12K86 DE000ST4JP62 DE000ST7S120 DE000ST9GM48 DE000SR2SJT7 

DE000SR12K94 DE000ST4JP70 DE000ST7S138 DE000ST9GM55 DE000SR2SJU5 

DE000SR12LA3 DE000ST4JP88 DE000ST7S146 DE000ST9GL98 DE000SR2SJV3 
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DE000SR12LB1 DE000ST4JP96 DE000ST7S153 DE000ST9GMA9 DE000SR2SJW1 

DE000SR12LC9 DE000ST4JQB3 DE000ST7S161 DE000ST9GMB7 DE000SR2SNK8 

DE000SR12LD7 DE000ST4JQC1 DE000ST7S179 DE000ST9GN47 DE000SR2SNL6 

DE000SR12LE5 DE000ST4JQD9 DE000ST7S187 DE000ST9GN54 DE000SR2SNM4 

DE000SR12LF2 DE000ST4JQE7 DE000ST7S195 DE000ST9GNB5 DE000SR2SNN2 

DE000SR12LG0 DE000ST4JQF4 DE000ST7S2A5 DE000ST9GNC3 DE000SR2SNP7 

DE000SR12LH8 DE000ST4JQH0 DE000ST7S2B3 DE000ST9GND1 DE000SR2SNQ5 

DE000SR12LJ4 DE000ST4JQJ6 DE000ST7S2C1 DE000ST9GNE9 DE000SR2SNR3 

DE000SR12LK2 DE000ST4JQK4 DE000ST7S2D9 DE000ST9GNF6 DE000SR2SJ65 

DE000SR12LL0 DE000ST4JQL2 DE000ST7S2E7 DE000ST9GNG4 DE000SR2SJ73 

DE000SR12LM8 DE000ST4JQN8 DE000ST7S2F4 DE000ST9GNH2 DE000SR2SJ81 

DE000SR12LN6 DE000ST4JQP3 DE000ST7S2G2 DE000ST9GNJ8 DE000SR2SJ99 

DE000SR12L51 DE000ST4JQQ1 DE000ST7S2H0 DE000ST9GNK6 DE000SR2SKA5 

DE000SR12L69 DE000ST4JQR9 DE000ST7S2J6 DE000ST9GNL4 DE000SR2SKB3 

DE000SR12L77 DE000ST4JQS7 DE000ST7S2K4 DE000ST9GNM2 DE000SR2SKC1 

DE000SR12LP1 DE000ST4JNM7 DE000ST7S2L2 DE000ST9GNN0 DE000SR2SKD9 

DE000SR12LQ9 DE000ST4JNN5 DE000ST7S2M0 DE000ST9GNP5 DE000SR2SJL4 

DE000SR12LR7 DE000ST4JNP0 DE000ST7S2N8 DE000ST9GNQ3 DE000SR2SJM2 

DE000SR12LS5 DE000ST4JNQ8 DE000ST7S2P3 DE000ST9GNR1 DE000SR2SHA1 

DE000SR12LT3 DE000ST4JNR6 DE000ST7S2Q1 DE000ST9GNS9 DE000SR2SHB9 

DE000SR12LU1 DE000ST4JNS4 DE000ST7S2R9 DE000ST9GMC5 DE000SR2SHC7 

DE000SR12LV9 DE000ST4JNT2 DE000ST7S2S7 DE000ST9GMD3 DE000SR2SHD5 

DE000SR12LW7 DE000ST4JNU0 DE000ST7S2T5 DE000ST9GME1 DE000SR2SHE3 

DE000SR12LX5 DE000ST4JNV8 DE000ST7S2U3 DE000ST9GN62 DE000SR2SHF0 

DE000SR12LY3 DE000ST4JNW6 DE000ST7S2V1 DE000ST9GN70 DE000SR2SHG8 

DE000SR12LZ0 DE000ST4JQT5 DE000ST7S2W9 DE000ST9GN88 DE000SR2SHH6 

DE000SR12L02 DE000ST4JR03 DE000ST7S2X7 DE000ST9GM63 DE000SR2SHJ2 

DE000SR12L10 DE000ST4JQV1 DE000ST7S2Y5 DE000ST9GN96 DE000SR2SHK0 

DE000SR12L28 DE000ST4JQW9 DE000ST7S2Z2 DE000ST9GPG9 DE000SR2SHL8 

DE000SR12L36 DE000ST4JQX7 DE000ST7S203 DE000ST9GPA2 DE000SR2SHM6 

DE000SR12L44 DE000ST4JQY5 DE000ST7S211 DE000ST9GM71 DE000SR2SHN4 

DE000SR12L85 DE000ST4JQZ2 DE000ST7S229 DE000ST9GPB0 DE000SR2SHP9 

DE000SR12L93 DE000ST4JQ04 DE000ST7S245 DE000ST9GPJ3 DE000SR2SHQ7 

DE000SR12MA1 DE000ST4JQ12 DE000ST7S252 DE000ST9GPK1 DE000SR2SHR5 
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DE000SR12MB9 DE000ST4JQ20 DE000ST7S260 DE000ST9GPC8 DE000SR2SHS3 

DE000SR12MC7 DE000ST4JQ38 DE000ST7S278 DE000ST9GPD6 DE000SR2SHT1 

DE000SR12MD5 DE000ST4JQ46 DE000ST7S286 DE000ST9GPE4 DE000SR2SHU9 

DE000SR12ME3 DE000ST4JQ53 DE000ST7S3A3 DE000ST9GPF1 DE000SR2SHV7 

DE000SR12MF0 DE000ST4JQ61 DE000ST7S3C9 DE000ST9GPL9 DE000SR2SHW5 

DE000SR12MG8 DE000ST4JQ79 DE000ST7S3D7 DE000ST9GPM7 DE000SR2SHX3 

DE000SR12MH6 DE000ST4JQ87 DE000ST7S3E5 DE000ST9GPN5 DE000SR2SHY1 

DE000SR12MJ2 DE000ST4JQ95 DE000ST7S3F2 DE000ST9GM89 DE000SR2SHZ8 

DE000SR12MK0 DE000ST4JRA3 DE000ST7S3G0 DE000ST9GM97 DE000SR2SH00 

DE000SR12ML8 DE000ST4JRB1 DE000ST7S3H8 DE000ST9GNA7 DE000SR2SH18 

DE000SR12MM6 DE000ST4JRC9 DE000ST7S3J4 DE000ST9GN13 DE000SR2SH26 

DE000SR12MN4 DE000ST4JRD7 DE000ST7S3K2 DE000ST9GPP0 DE000SR2SH34 

DE000SR12MP9 DE000ST4JRE5 DE000ST7S3L0 DE000ST9GPQ8 DE000SR2SH42 

DE000SR12MQ7 DE000ST4JRG0 DE000ST7S3M8 DE000ST9GK40 DE000SR2SH59 

DE000SR12MR5 DE000ST4JRJ4 DE000ST7S3N6 DE000ST9GK57 DE000SR2SH67 

DE000SR12MS3 DE000ST4JRL0 DE000ST7S3P1 DE000ST9GK65 DE000SR2SH75 

DE000SR12MT1 DE000ST4JRN6 DE000ST7S3Q9 DE000ST9GK73 DE000SR2SH83 

DE000SR12MU9 DE000ST4JRQ9 DE000ST7S3R7 DE000ST9GK81 DE000SR2SH91 

DE000SR12MV7 DE000ST4JRR7 DE000ST7S3S5 DE000ST9GLC7 DE000SR2SJA7 

DE000SR12MW5 DE000ST4JRS5 DE000ST7S3T3 DE000ST9GLD5 DE000SR2SJB5 

DE000SR12MX3 DE000ST4JRT3 DE000ST7S3U1 DE000ST9GLE3 DE000SR2SJC3 

DE000SR12MY1 DE000ST4JRW7 DE000ST7S3V9 DE000ST9GLA1 DE000SR2SJD1 

DE000SR12MZ8 DE000ST4JQU3 DE000ST7S3W7 DE000ST9GLB9 DE000SR2SJE9 

DE000SR12M01 DE000ST4JR11 DE000ST7S3X5 DE000ST9GLF0 DE000SR2SJF6 

DE000SR12M19 DE000ST4JS69 DE000ST7S3Y3 DE000ST9GLG8 DE000SR2SJG4 

DE000SR12M27 DE000ST4JR37 DE000ST7S3Z0 DE000ST9GLH6 DE000SR2SJH2 

DE000SR12M35 DE000ST4JR45 DE000ST7S302 DE000ST9GLJ2 DE000SR2SJJ8 

DE000SR125M0 DE000ST4JR52 DE000ST7S310 DE000ST9GLK0 DE000SR2SJK6 

DE000SR125N8 DE000ST4JR60 DE000ST7S328 DE000ST9GLL8 DE000SR2SDF9 

DE000SR125P3 DE000ST4JR78 DE000ST7S336 DE000ST9GLM6 DE000SR2SDG7 

DE000SR125Q1 DE000ST4JR86 DE000ST7S344 DE000ST9GLN4 DE000SR2SDH5 

DE000SR125R9 DE000ST4JR94 DE000ST7S351 DE000ST9GLP9 DE000SR2SDJ1 

DE000SR125S7 DE000ST4JSB9 DE000ST7S369 DE000ST9GLQ7 DE000SR2SDK9 

DE000SR12552 DE000ST4JSE3 DE000ST7S377 DE000ST9GLR5 DE000SR2SDL7 
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DE000SR12560 DE000ST4JSG8 DE000ST7S385 DE000ST9GLS3 DE000SR2SDM5 

DE000SR12578 DE000ST4JSJ2 DE000ST7S393 DE000ST9GLT1 DE000SR2SDN3 

DE000SR12586 DE000ST4JSK0 DE000ST7S4A1 DE000ST9GLW5 DE000SR2SDP8 

DE000SR12594 DE000ST4JSM6 DE000ST7S4B9 DE000ST9GLX3 DE000SR2SDQ6 

DE000SR126A3 DE000ST4JSN4 DE000ST7S4C7 DE000ST9GLZ8 DE000SR2SDR4 

DE000SR125T5 DE000ST4JSP9 DE000ST7S4D5 DE000ST9GL07 DE000SR2SDS2 

DE000SR125U3 DE000ST4JSR5 DE000ST7S4E3 DE000ST9GL15 DE000SR2SDT0 

DE000SR125V1 DE000ST4JSS3 DE000ST7S4F0 DE000ST9GL31 DE000SR2SDU8 

DE000SR125W9 DE000ST4JST1 DE000ST7S4G8 DE000ST9GL49 DE000SR2SDV6 

DE000SR125X7 DE000ST4JSV7 DE000ST7S4H6 DE000ST9GL56 DE000SR2SDW4 

DE000SR125Y5 DE000ST4JSW5 DE000ST7S4J2 DE000ST9GL64 DE000SR2SDX2 

DE000SR125Z2 DE000ST4JSY1 DE000ST7S4K0 DE000ST9GL72 DE000SR2SDY0 

DE000SR12503 DE000ST4JSZ8 DE000ST7S4L8 DE000ST9GL80 DE000SR2SDZ7 

DE000SR12511 DE000ST4JS02 DE000ST7S4M6 DE000ST9GJ84 DE000SR2SD04 

DE000SR12529 DE000ST4JS10 DE000ST7S4N4 DE000ST9GJ92 DE000SR2SD12 

DE000SR12537 DE000ST4JS28 DE000ST7S4P9 DE000ST9GKA3 DE000SR2SD20 

DE000SR12545 DE000ST4JS36 DE000ST7S4Q7 DE000ST9GKB1 DE000SR2SD38 

DE000SR126P1 DE000ST4JS44 DE000ST7S4R5 DE000ST9GKC9 DE000SR2SD46 

DE000SR126Q9 DE000ST4JS51 DE000ST7S4S3 DE000ST9GKD7 DE000SR2SD53 

DE000SR126R7 DE000ST4JR29 DE000ST7S4T1 DE000ST9GKE5 DE000SR2SD61 

DE000SR126S5 DE000ST4JDN6 DE000ST7S4U9 DE000ST9GKF2 DE000SR2SD79 

DE000SR126T3 DE000ST4JDM8 DE000ST7S4V7 DE000ST9GKG0 DE000SR2SD87 

DE000SR126U1 DE000ST4JDL0 DE000ST7S4W5 DE000ST9GKH8 DE000SR2SD95 

DE000SR126B1 DE000ST4JDK2 DE000ST7S4X3 DE000ST9GKJ4 DE000SR2SG43 

DE000SR126C9 DE000ST4JDJ4 DE000ST7S4Y1 DE000ST9GKK2 DE000SR2SG50 

DE000SR126D7 DE000ST4JDH8 DE000ST7S4Z8 DE000ST9GKL0 DE000SR2SG68 

DE000SR126E5 DE000ST4JDG0 DE000ST7S401 DE000ST9GKM8 DE000SR2SG76 

DE000SR126F2 DE000ST4JDF2 DE000ST7S419 DE000ST9GKN6 DE000SR2SG84 

DE000SR126G0 DE000ST4JDE5 DE000ST7S427 DE000ST9GKP1 DE000SR2SG92 

DE000SR126H8 DE000ST4JDD7 DE000ST7S450 DE000ST9GKQ9 DE000SR2SGJ4 

DE000SR126J4 DE000ST4JDC9 DE000ST7S468 DE000ST9GKR7 DE000SR2SGK2 

DE000SR126K2 DE000ST4JDB1 DE000ST7S476 DE000ST9GJ27 DE000SR2SGL0 

DE000SR126L0 DE000ST4JDP1 DE000ST7S484 DE000ST9GJ35 DE000SR2SGM8 

DE000SR126M8 DE000ST4JDA3 DE000ST7S492 DE000ST9GJ43 DE000SR2SGN6 
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DE000SR126N6 DE000ST4JC91 DE000ST7S5A8 DE000ST9GJ50 DE000SR2SGP1 

DE000SR12644 DE000ST4JC83 DE000ST7S5B6 DE000ST9GJ68 DE000SR2SGQ9 

DE000SR12651 DE000ST4JC75 DE000ST7S5C4 DE000ST9GJ76 DE000SR2SGR7 

DE000SR12669 DE000ST4JC67 DE000ST7S5D2 DE000ST9GJY5 DE000SR2SGS5 

DE000SR12677 DE000ST4JC59 DE000ST7S5E0 DE000ST9GJZ2 DE000SR2SBR8 

DE000SR12685 DE000ST4JC42 DE000ST7S5F7 DE000ST9GJ01 DE000SR2SBS6 

DE000SR12693 DE000ST4JC34 DE000ST7S5G5 DE000ST9GJ19 DE000SR2SBT4 

DE000SR127A1 DE000ST4JDQ9 DE000ST7S5H3 DE000ST9GKS5 DE000SR2SBU2 

DE000SR127B9 DE000ST4JEC7 DE000ST7S5J9 DE000ST9GKT3 DE000SR2SBV0 

DE000SR127C7 DE000ST4JDS5 DE000ST7S5K7 DE000ST9GJW9 DE000SR2SBW8 

DE000SR127D5 DE000ST4JDT3 DE000ST7S5L5 DE000ST9GJX7 DE000SR2SBX6 

DE000SR127E3 DE000ST4JDU1 DE000ST7S5M3 DE000ST9GKU1 DE000SR2SBY4 

DE000SR127F0 DE000ST4JDV9 DE000ST7S5N1 DE000ST9GKW7 DE000SR2SBZ1 

DE000SR127G8 DE000ST4JDW7 DE000ST7S5Q4 DE000ST9GKX5 DE000SR2SB06 

DE000SR127H6 DE000ST4JDX5 DE000ST7S5R2 DE000ST9GK08 DE000SR2SB14 

DE000SR127J2 DE000ST4JDY3 DE000ST7S9W4 DE000ST9GK16 DE000SR2SB22 

DE000SR127K0 DE000ST4JDZ0 DE000ST7S9X2 DE000ST9GK24 DE000SR2SB30 

DE000SR127L8 DE000ST4JD09 DE000ST7S9Y0 DE000ST9GSW0 DE000SR2SB48 

DE000SR127M6 DE000ST4JD17 DE000ST7S9Z7 DE000ST9GSX8 DE000SR2SB55 

DE000SR127N4 DE000ST4JD33 DE000ST7S906 DE000ST9GSY6 DE000SR2SB63 

DE000SR127Y1 DE000ST4JD41 DE000ST7S914 DE000ST9GSZ3 DE000SR2SB71 

DE000SR127Z8 DE000ST4JD58 DE000ST7S922 DE000ST9GS00 DE000SR2SB89 

DE000SR12701 DE000ST4JD66 DE000ST7S930 DE000ST9GS18 DE000SR2SB97 

DE000SR12719 DE000ST4JD74 DE000ST7S963 DE000ST9GS26 DE000SR2SCA2 

DE000SR12727 DE000ST4JD90 DE000ST7S971 DE000ST9GS34 DE000SR2SCB0 

DE000SR12735 DE000ST4JEA1 DE000ST7S989 DE000ST9GS42 DE000SR2SCC8 

DE000SR12743 DE000ST4JEB9 DE000ST7S997 DE000ST9GS59 DE000SR2SCD6 

DE000SR12750 DE000ST4JDR7 DE000ST7TAA1 DE000ST9GS67 DE000SR2SCE4 

DE000SR12768 DE000ST4JEH6 DE000ST7TAB9 DE000ST9GS75 DE000SR2SCF1 

DE000SR12776 DE000ST4JEJ2 DE000ST7TAC7 DE000ST9GS83 DE000SR2SCG9 

DE000SR12784 DE000ST4JEK0 DE000ST7TAG8 DE000ST9GS91 DE000SR2SCH7 

DE000SR12792 DE000ST4JEL8 DE000ST7TAH6 DE000ST9GTA4 DE000SR2SCJ3 

DE000SR127P9 DE000ST4JEM6 DE000ST7TAJ2 DE000ST9GTB2 DE000SR2SCK1 

DE000SR127Q7 DE000ST4JEN4 DE000ST7TAK0 DE000ST9GTC0 DE000SR2SCL9 
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DE000SR127R5 DE000ST4JEP9 DE000ST7TAL8 DE000ST9GTD8 DE000SR2SCM7 

DE000SR127S3 DE000ST4JEQ7 DE000ST7TAM6 DE000ST9GTE6 DE000SR2SCN5 

DE000SR127T1 DE000ST4JER5 DE000ST7TAN4 DE000ST9GTF3 DE000SR2SCP0 

DE000SR127U9 DE000ST4JES3 DE000ST7TAP9 DE000ST9GTG1 DE000SR2SCQ8 

DE000SR127V7 DE000ST4JET1 DE000ST7TAQ7 DE000ST9GTH9 DE000SR2SFN8 

DE000SR127W5 DE000ST4JEV7 DE000ST7TAT1 DE000ST9GTJ5 DE000SR2SFP3 

DE000SR127X3 DE000ST4JEW5 DE000ST7TAU9 DE000ST9GTK3 DE000SR2SFQ1 

DE000SR128A9 DE000ST4JEX3 DE000ST7TAV7 DE000ST9GTL1 DE000SR2SFR9 

DE000SR128B7 DE000ST4JEY1 DE000ST7TAW5 DE000ST9GTM9 DE000SR2SFS7 

DE000SR126V9 DE000ST4JEZ8 DE000ST7TAX3 DE000ST9GTN7 DE000SR2SFT5 

DE000SR126W7 DE000ST4JED5 DE000ST7TAY1 DE000ST9GTP2 DE000SR2SFU3 

DE000SR126X5 DE000ST4JEE3 DE000ST7TAZ8 DE000ST9GTQ0 DE000SR2SFV1 

DE000SR126Y3 DE000ST4JEF0 DE000ST7TA07 DE000ST9GTR8 DE000SR2SFW9 

DE000SR126Z0 DE000ST4JEG8 DE000ST7TA15 DE000ST9GTS6 DE000SR2SFX7 

DE000SR12602 DE000ST4JFQ4 DE000ST7TA23 DE000ST9GTT4 DE000SR2SGD7 

DE000SR12610 DE000ST4JFR2 DE000ST7TA31 DE000ST9GTU2 DE000SR2SGE5 

DE000SR12628 DE000ST4JFS0 DE000ST7TA49 DE000ST9GTV0 DE000SR2SGF2 

DE000SR12636 DE000ST4JFT8 DE000ST7TA56 DE000ST9GTW8 DE000SR2SGG0 

DE000SE8WFW3 DE000ST4JE24 DE000ST7TA80 DE000ST9GTX6 DE000SR2SGH8 

DE000SR2DM42 DE000ST4JE32 DE000ST7TBA9 DE000ST9GTY4 DE000SR2SEY8 

DE000SR2EUB2 DE000ST4JE40 DE000ST7TBB7 DE000ST9GTZ1 DE000SR2SEZ5 

DE000SR2EU09 DE000ST4JE57 DE000ST7TBC5 DE000ST9GT09 DE000SR2SE03 

DE000SR2EXR2 DE000ST4JE65 DE000ST7TBE1 DE000ST9GT17 DE000SR2SE11 

DE000SR2EXP6 DE000ST4JE73 DE000ST7TBF8 DE000ST9GT25 DE000SR2SE29 

DE000SR2ERM5 DE000ST4JE81 DE000ST7TBG6 DE000ST9GT33 DE000SR2SE37 

DE000SC9X4X0 DE000ST4JE99 DE000ST7TBH4 DE000ST9GT41 DE000SR2SE45 

DE000SC9X4Z5 DE000ST4JFA8 DE000ST7TBJ0 DE000ST9GT58 DE000SR2SE52 

DE000SC9X5F4 DE000ST4JFB6 DE000ST7TBK8 DE000ST9GT66 DE000SR2SE60 

DE000SC9X505 DE000ST4JFC4 DE000ST7TBL6 DE000ST9GT74 DE000SR2SE78 

DE000SC9X5S7 DE000ST4JFD2 DE000ST7TBM4 DE000ST9GT82 DE000SR2SE86 

DE000SC9X5C1 DE000ST4JFE0 DE000ST7TBN2 DE000ST9GT90 DE000SR2SE94 

DE000SC9X5J6 DE000ST4JFF7 DE000ST7TBU7 DE000ST9GUA2 DE000SR2SFA5 

DE000SC9X5H0 DE000ST4JFG5 DE000ST7TBW3 DE000ST9GUB0 DE000SR2SFB3 

DE000SC9X4W2 DE000ST4JFH3 DE000ST7TBX1 DE000ST9GUC8 DE000SR2SFC1 



941 

DE000SC9X422 DE000ST4JFJ9 DE000ST7TBY9 DE000ST9GUD6 DE000SR2SFD9 

DE000SC9X5Y5 DE000ST4JFK7 DE000ST7TBZ6 DE000ST9GUE4 DE000SR2SFE7 

DE000SC9X4U6 DE000ST4JFL5 DE000ST7TB06 DE000ST9GUF1 DE000SR2SFF4 

DE000SC9X497 DE000ST4JFM3 DE000ST7TB14 DE000ST9GUG9 DE000SR2SFG2 

DE000SC9X5D9 DE000ST4JFN1 DE000ST7TB22 DE000ST9GUK1 DE000SR2SFH0 

DE000SC9X4T8 DE000ST4JFP6 DE000ST7TB30 DE000ST9GUL9 DE000SR2SFJ6 

DE000SC9X406 DE000ST4JFU6 DE000ST7TB48 DE000ST9GUM7 DE000SR2SFK4 

DE000SC9X5N8 DE000ST4JHL1 DE000ST7TB55 DE000ST9GUN5 DE000SR2SFL2 

DE000SC9X5Z2 DE000ST4JFW2 DE000ST7TB63 DE000ST9GUP0 DE000SR2SFM0 

DE000SC9X489 DE000ST4JFX0 DE000ST7TB71 DE000ST9GUQ8 DE000SR2SGT3 

DE000SC9X430 DE000ST4JFY8 DE000ST7TB89 DE000ST9GUR6 DE000SR2SGU1 

DE000SC9X5W9 DE000ST4JFZ5 DE000ST7TB97 DE000ST9GUS4 DE000SR2SGV9 

DE000SC9X471 DE000ST4JF07 DE000ST7TCA7 DE000ST9GUT2 DE000SR2SGW7 

DE000SC9X5E7 DE000ST4JF15 DE000ST7TCB5 DE000ST9GUU0 DE000SR2SGX5 

DE000SC9X5U3 DE000ST4JF23 DE000ST7TCC3 DE000ST9GUV8 DE000SR2SGY3 

DE000SC9X5G2 DE000ST4JF31 DE000ST7TCD1 DE000ST9GUW6 DE000SR2SGZ0 

DE000SC9X455 DE000ST4JF49 DE000ST7TCE9 DE000ST9GUX4 DE000SR2SG01 

DE000SC9X448 DE000ST4JF56 DE000ST7TCF6 DE000ST9GUY2 DE000SR2SG19 

DE000SC9X463 DE000ST4JF64 DE000ST7TCG4 DE000ST9GUZ9 DE000SR2SG27 

DE000SC9X4Y8 DE000ST4JF72 DE000ST7TCK6 DE000ST9GU06 DE000SR2SG35 

DE000SC9X5A5 DE000ST4JF80 DE000ST7TCP5 DE000ST9GU97 DE000SR2SF77 

DE000SC9X5V1 DE000ST4JF98 DE000ST7TCQ3 DE000ST9GVA0 DE000SR2SF85 

DE000SC9X5R9 DE000ST4JGA6 DE000ST7TCS9 DE000ST9GVC6 DE000SR2SF93 

DE000SC9X5T5 DE000ST4JGC2 DE000ST7TCT7 DE000ST9GVD4 DE000SR2SGA3 

DE000SC9X5B3 DE000ST4JGE8 DE000ST7TCU5 DE000ST9GVE2 DE000SR2SGB1 

DE000SC9X5L2 DE000ST4JGF5 DE000ST7TCV3 DE000ST9GVF9 DE000SR2SGC9 

DE000SC9X5Q1 DE000ST4JGG3 DE000ST7SQ75 DE000ST9GVS2 DE000SR20KL5 

DE000SC9X4S0 DE000ST4JGJ7 DE000ST7SQ83 DE000ST9GWB6 DE000SR20KM3 

DE000SC9X4V4 DE000ST4JGL3 DE000ST7SQ91 DE000ST9GV39 DE000SR20KN1 

DE000SC9X414 DE000ST4JGM1 DE000ST7SRA7 DE000ST9GV47 DE000SR20KP6 

DE000SC9X6A3 DE000ST4JGN9 DE000ST7SRB5 DE000ST9GV54 DE000SR20KQ4 
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DE000SC9X596 DE000ST4JGT6 DE000ST7SRF6 DE000ST9GWD2 DE000SR2T7X4 

DE000SC9X6T3 DE000ST4JGU4 DE000ST7SRG4 DE000ST9GWE0 DE000SR2T7W6 

DE000SC9X6U1 DE000ST4JGV2 DE000ST7SRH2 DE000ST9GWF7 DE000SR2T7Z9 

DE000SC9X620 DE000ST4JGW0 DE000ST7SRJ8 DE000ST9GWG5 DE000SR2T7Y2 

DE000SC9X6K2 DE000ST4JGX8 DE000ST7SRK6 DE000ST9GWH3 DE000SR2T7M7 

DE000SC9X570 DE000ST4JGY6 DE000ST7SRL4 DE000ST9GWJ9 DE000SR2T7L9 

DE000SC9X638 DE000ST4JGZ3 DE000ST7SRM2 DE000ST9GWK7 DE000SR2T7S4 

DE000SC9X6V9 DE000ST4JG06 DE000ST7SRN0 DE000ST9GWL5 DE000SR2T7T2 

DE000SC9X562 DE000ST4JG14 DE000ST7SRP5 DE000ST9GWM3 DE000SR2T7U0 

DE000SC9X7H6 DE000ST4JG22 DE000ST7SRQ3 DE000ST9GWN1 DE000SR2T7Q8 

DE000SC9X6G0 DE000ST4JG30 DE000ST7SRR1 DE000ST9GWP6 DE000SR2T7N5 

DE000SC9X6N6 DE000ST4JG48 DE000ST7SRS9 DE000ST9GWQ4 DE000SR2T709 

DE000SC9X6M8 DE000ST4JG63 DE000ST7SRT7 DE000ST9GWR2 DE000SR2T7P0 

DE000SC9X6D7 DE000ST4JG71 DE000ST7SRU5 DE000ST9GWS0 DE000SR2T7R6 

DE000SC9X6P1 DE000ST4JG89 DE000ST7SRV3 DE000ST9GWT8 DE000SR2T5X8 

DE000SC9X646 DE000ST4JG97 DE000ST7SRW1 DE000ST9GWU6 DE000SR2T5Q2 
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DE000SC9X653 DE000ST4JHB2 DE000ST7SRZ4 DE000ST9GWW2 DE000SR2T543 

DE000SC9X6Q9 DE000ST4JHC0 DE000ST7SR17 DE000ST9GWX0 DE000SR2T6A4 

DE000SC9X6Z0 DE000ST4JHD8 DE000ST7SR25 DE000ST9GWY8 DE000SR2T6K3 

DE000SC9X7C7 DE000ST4JHE6 DE000ST7SR33 DE000ST9GWZ5 DE000SR2T5V2 

DE000SC9X7E3 DE000ST4JHF3 DE000ST7SR41 DE000ST9GW04 DE000SR2T5K5 

DE000SC9X588 DE000ST4JHG1 DE000ST7SR58 DE000ST9GW12 DE000SR2T5B4 

DE000SC9X6R7 DE000ST4JHH9 DE000ST7SR66 DE000ST9GW20 DE000SR2T6D8 

DE000SC9X7K0 DE000ST4JHJ5 DE000ST7SR74 DE000ST9GW38 DE000SR2T576 

DE000SC9X695 DE000ST4JHK3 DE000ST7SR82 DE000ST9GW46 DE000SR2T5Y6 

DE000SC9X6F2 DE000ST4JFV4 DE000ST7SR90 DE000ST9GPZ9 DE000SR2T5R0 

DE000SC9X6W7 DE000ST4JHM9 DE000ST7SSA5 DE000ST9GP03 DE000SR2T535 

DE000SC9X604 DE000ST4JJJ1 DE000ST7SSB3 DE000ST9GP11 DE000SR2T6J5 

DE000SC9X6Y3 DE000ST4JHP2 DE000ST7SSC1 DE000ST9GP29 DE000SR2T592 

DE000SC9X661 DE000ST4JHQ0 DE000ST7SSE7 DE000ST9GP37 DE000SR2T6H9 

DE000SC9X7L8 DE000ST4JHR8 DE000ST7SSG2 DE000ST9GP45 DE000SR2T5G3 

DE000SC9X7F0 DE000ST4JHS6 DE000ST7SSH0 DE000ST9GP52 DE000SR2T5N9 
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DE000SC9YNH4 DE000ST4JHU2 DE000ST7SSK4 DE000ST9GP78 DE000SR2T5C2 

DE000SC9YQQ8 DE000ST4JHV0 DE000ST7SSL2 DE000ST9GP94 DE000SR2T5S8 

DE000SC9YQ14 DE000ST4JHX6 DE000ST7SSM0 DE000ST9GQA0 DE000SR2T5Z3 

DE000SC9YQN5 DE000ST4JHY4 DE000ST7SSN8 DE000ST9GQB8 DE000SR2T584 

DE000SC9YQY2 DE000ST4JHZ1 DE000ST7SSP3 DE000ST9GQC6 DE000SR2T6F3 

DE000SC9YQT2 DE000ST4JH13 DE000ST7SSS7 DE000ST9GQD4 DE000SR2T5H1 

DE000SC9YQZ9 DE000ST4JH21 DE000ST7SST5 DE000ST9GQE2 DE000SR2T5E8 

DE000SC9YQS4 DE000ST4JH39 DE000ST7SSU3 DE000ST9GQF9 DE000SR2T5M1 

DE000SC9YQU0 DE000ST4JH70 DE000ST7SSV1 DE000ST9GQG7 DE000SR2T519 

DE000SC9YQR6 DE000ST4JJA0 DE000ST7SSX7 DE000ST9GQH5 DE000SR2T5L3 

DE000SC9YQP0 DE000ST4JJB8 DE000ST7SSY5 DE000ST9GQJ1 DE000SR2T5T6 

DE000SC9YQV8 DE000ST4JJD4 DE000ST7SSZ2 DE000ST9GQK9 DE000SR2T5D0 

DE000SC9YQ06 DE000ST4JJE2 DE000ST7SS08 DE000ST9GQL7 DE000SR2T501 

DE000SC9YQX4 DE000ST4JJF9 DE000ST7SS16 DE000ST9GQM5 DE000SR2T6E6 

DE000SC9YQW6 DE000ST4JJG7 DE000ST7SS24 DE000ST9GQ77 DE000SR2T6G1 

DE000SC9YQ48 DE000ST4JJH5 DE000ST7SS32 DE000ST9GQN3 DE000SR2T5U4 

DE000SC9YQ30 DE000ST4JHN7 DE000ST7SS40 DE000ST9GQP8 DE000SR2T527 

DE000SC9YQ22 DE000ST4H344 DE000ST7SS57 DE000ST9GQQ6 DE000SR2T5F5 

DE000SC9YQ63 DE000ST4H351 DE000ST7SS65 DE000ST9GQR4 DE000SR2T6M9 

DE000SC9YQ71 DE000ST4H369 DE000ST7SS73 DE000ST9GQS2 DE000SR2T6L1 

DE000SC9YQ89 DE000ST4H377 DE000ST7SS81 DE000ST9GQT0 DE000SR2T6P2 

DE000SC9YQ55 DE000ST4H385 DE000ST7SS99 DE000ST9GQU8 DE000SR2T6Q0 

DE000SC9YVF1 DE000ST4H393 DE000ST7STA3 DE000ST9GQV6 DE000SR2T6R8 

DE000SC9YU18 DE000ST4H4A7 DE000ST7STB1 DE000ST9GQW4 DE000SR2T6U2 

DE000SC9YVK1 DE000ST4H4B5 DE000ST7STC9 DE000ST9GQX2 DE000SR2T6Y4 

DE000SC9YU83 DE000ST4H4C3 DE000ST7STH8 DE000ST9GQY0 DE000SR2T626 

DE000SC9YU75 DE000ST4H3A9 DE000ST7STJ4 DE000ST9GQZ7 DE000SR2T618 

DE000SC9YVC8 DE000ST4H294 DE000ST7STK2 DE000ST9GQ02 DE000SR2T6X6 

DE000SC9YU91 DE000ST4H4D1 DE000ST7STM8 DE000ST9GQ10 DE000SR2T6V0 

DE000SC9YVD6 DE000ST4H3B7 DE000ST7STN6 DE000ST9GQ28 DE000SR2T6S6 

DE000SC9YU26 DE000ST4H3C5 DE000ST7STP1 DE000ST9GQ36 DE000SR2T6Z1 

DE000SC9YU00 DE000ST4H3D3 DE000ST7STQ9 DE000ST9GQ44 DE000SR2T600 

DE000SC9YVE4 DE000ST4H3E1 DE000ST7STR7 DE000ST9GQ69 DE000SR2T634 

DE000SC9YVJ3 DE000ST4H3F8 DE000ST7STU1 DE000ST9GQ85 DE000SR2T6T4 
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DE000SC9YUZ1 DE000ST4H3G6 DE000ST7STV9 DE000ST9GQ93 DE000SR2T6W8 

DE000SC9YVB0 DE000ST4H3H4 DE000ST7STW7 DE000ST9GRA8 DE000SR2T659 

DE000SC9YVH7 DE000ST4H3J0 DE000ST7ST49 DE000ST9GRB6 DE000SR2T642 

DE000SC9YVA2 DE000ST4H3K8 DE000ST7ST56 DE000ST9GRC4 DE000SR2T7G9 

DE000SC9YU67 DE000ST4H3L6 DE000ST7ST64 DE000ST9GRD2 DE000SR2T7J3 

DE000SC9YU34 DE000ST4H3M4 DE000ST7ST72 DE000ST9GRE0 DE000SR2T7E4 

DE000SC9YVG9 DE000ST4H3N2 DE000ST7ST80 DE000ST9GRF7 DE000SR2T7F1 

DE000SC9YU42 DE000ST4H3P7 DE000ST7ST98 DE000ST9GRG5 DE000SR2T7C8 

DE000SC9YU59 DE000ST4H3Q5 DE000ST7SUA1 DE000ST9GRH3 DE000SR2T7H7 

DE000SC9YRN3 DE000ST4H3R3 DE000ST7SUB9 DE000ST9GW53 DE000SR2T7D6 

DE000SC9YRL7 DE000ST4H3S1 DE000ST7SUC7 DE000ST9GW61 DE000SR2T7A2 

DE000SC9YRM5 DE000ST4H3T9 DE000ST7SUD5 DE000ST9GW79 DE000SR2T691 

DE000SC9YRP8 DE000ST4H3U7 DE000ST7SUE3 DE000ST9GW87 DE000SR2T667 

DE000SC9YXR2 DE000ST4H3V5 DE000ST7SUF0 DE000ST9GW95 DE000SR2T675 

DE000SC9YXE0 DE000ST4H3W3 DE000ST7SUG8 DE000ST9GXA6 DE000SR2T7B0 

DE000SC9YX98 DE000ST4H3X1 DE000ST7SUH6 DE000ST9GXB4 DE000SR2T683 

DE000SC9YXU6 DE000ST4H3Y9 DE000ST7SUJ2 DE000ST9GXC2 DE000SR2T485 

DE000SC9YXJ9 DE000ST4H3Z6 DE000ST7SUK0 DE000ST9GXD0 DE000SR2T493 

DE000SC9YX72 DE000ST4H302 DE000ST7SUL8 DE000ST9GXE8 DE000SR2T5A6 

DE000SC9YXL5 DE000ST4H310 DE000ST7SUM6 DE000ST9GXF5 DE000SR2T550 

DE000SC9YXS0 DE000ST4H328 DE000ST7SUN4 DE000ST9GXG3 DE000SR2T6B2 

DE000SC9YX07 DE000ST4H336 DE000ST7SUP9 DE000ST9GXH1 DE000SR2T5W0 

DE000SC9YXH3 DE000ST4H4E9 DE000ST7SUQ7 DE000ST9GXJ7 DE000SR2T5P4 

DE000SC9YX64 DE000ST4H4F6 DE000ST7SUR5 DE000ST9GXK5 DE000SR2T6C0 

DE000SC9YXF7 DE000ST4H4J8 DE000ST7SUS3 DE000ST9GXL3 DE000SR2T568 

DE000SC9YX15 DE000ST4H4K6 DE000ST7SUT1 DE000ST9GXM1 

DE000SC9YX31 DE000ST4H4L4 DE000ST7SUU9 DE000ST9GXN9 
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